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Unser Service für Sie:

 Rechtsberatung und Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

 Beratung zu Arbeitsrecht, Arbeitszeit, Abfertigung Neu, Kollektivvertrag,
Einstufung, Überstunden, Karenz und Mutterschutz, Weiterbildung uvm.

 Mehr Information durch die Mitgliederzeitschrift KOMPETENZ

 Umfassendes Service durch die Mitglieds-CARD,
auch im Bereich Freizeit, Sport, Kultur und Urlaub

Mitglied sein bringt‘s!
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DIENSTORDNUNG A
(DO.A)

für Verwaltungsangestellte, Pflegepersonal und
zahntechnische Angestellte bei den

Sozialversicherungsträgern Österreichs

WIRKSAMKEITSBEGINN 1. JUNI 2017
1. NOVEMBER 2017

1. JÄNNER 2018
1. MÄRZ 2018

1. JULI 2018

(bis einschließlich 97. Änderung und
5. Änderung Pensionskassen-Kollektivvertrag)





Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Wertes Mitglied!

Als Mitglied der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier überreichen wir
Ihnen die Neuauflage des für Sie gültigen Kollektivvertrages. Selbstverständlich wurde dieser inhalt-
lich überarbeitet und der aktuellen Situation angepasst. Dieser exklusive Service wird Ihnen durch
den Geschäftsbereich Interessenvertretung der GPA-djp ermöglicht.

Diese Neuauflage ist das positive Ergebnis aller bisherigen, gemeinsamen und sozialen Errungen-
schaften in der Ihnen zugehörigen Branche und sie unterstreicht die enorme Bedeutung kollektivver-
traglicher Vereinbarungen auf überbetrieblicher Ebene durch Ihre starke Gewerkschaft. Denn nur da-
durch wurde der abermals erfolgreiche Abschluss dieses Kollektivvertrages bewirkt, zu dem auch Sie
als treues Gewerkschaftsmitglied entscheidend beigetragen haben.

Kollektivverträge werden nicht von Seiten des Gesetzgebers beschlossen und sie sind ebenfalls keine
Selbstverständlichkeit. Da sie in oftmals sehr schwierigen Verhandlungen – nicht selten von Aktionen
begleitet – zwischen den Gewerkschaften auf ArbeitnehmerInnenseite und den VertreterInnen der
Arbeitgeber zur Durchsetzung gebracht werden müssen, ist der gewerkschaftliche Organisations-
grad einer Branche von beträchtlichem Einfluss. Aus diesem Grund ist jedes einzelne Mitglied und
in weiterer Folge die damit verbundene Stärke der Gewerkschaft von unschätzbarem Wert, damit
wir auch weiterhin gemeinsam Verbesserungen für Sie erreichen und dadurch den sozialen Fort-
schritt für alle ArbeitnehmerInnen sicherstellen können.

Die Voraussetzung und die Kraft für die Durchsetzung unserer Ziele und unserer gemeinsamen Be-
mühungen liegen in eben dieser gewerkschaftlichen Mitgliedschaft aller ArbeitnehmerInnen, denn
nur gemeinsam sind wir stark! Deshalb geben Sie bitte unseren Leitsatz an all jene weiter, die nicht
dieser grundlegenden Überzeugung sind:

Es gibt vieles,
für das es sich lohnt,
organisiert zu sein!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag noch Fragen haben,
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen

Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher
Vorsitzende Geschäftsbereichsleiter



ÄNDERUNGSVERZEICHNIS
Stammfassung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 7. Juli 1969
Beschluss des Überwachungsausschusses:
30.September 1969
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 18.November 1969,
Zl. 21.908/2-6-2/69
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
15.November 1970
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jahrgang 1969,
Seite 388
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1970

1. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 24.Novem-
ber 1969
Beschluss des Überwachungsausschusses:
2.Dezember 1969
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 18. Februar 1970,
Zl. 21.908/4-6-2/69
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
15.November 1970
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jahrgang 1970,
Seite 110
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1970

2. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 23. Feber
1970
Beschluss des Überwachungsausschusses:
24. März 1970
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 21.April 1970, Zl. 21.908/
4-6-2/70
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
15.November 1970
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jahrgang 1970,
Seite 166
Wirksamkeitsbeginn: 1. Februar 1970

3. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 29. Juni
1970
Beschluss des Überwachungsausschusses:
15.September 1970

Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 23.November 1970,
Zl. 21.908/8-6-2/70
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
26. Jänner 1971
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jahrgang 1971,
Seite 36
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 1970

4. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 26.April
1971
Beschluss des Überwachungsausschusses:
4.Mai 1971
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 28.Mai 1971, Zl. 21.908/
5-6-2/71
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
25. Juli 1971
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jahrgang 1971,
Seite 296
Wirksamkeitsbeginn: 1.Mai 1971

5. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 28. Juni
1971
Beschluss des Überwachungsausschusses: 1. Juli
1971
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 25.Oktober 1971,
Zl. 21.908/7-6-2/71
Kundmachung: Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”,
Jahrgang 1972, Seite 54 bzw 55
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 1971

6. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 27. März /
2.Mai 1972
Beschluss des Überwachungsausschusses:
2.Mai 1972
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 9. Juni 1972, Zl. 21.908/5-
6-2/72
Genehmigung durch den Bundesminister für so-
ziale Verwaltung: Bescheid vom 19.Mai 1972,
Zl. 21.908/2-6-2/72
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
30. Juni 1972
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Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jahrgang 1972,
Seite 252
Wirksamkeitsbeginn: 1. Februar 1972 und 1. Juni
1972

7. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 29.Mai
1972
Beschluss des Überwachungsausschusses:
7. Juni 1972
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 30. Juni 1972, Zl. 21.908/
8-6-2/72
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
15.Oktober 1972
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jahrgang 1972,
Seite 315
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 1972 und 1. Jänner 1973

8. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 24.Sep-
tember 1973
Beschluss des Überwachungsausschusses:
31. Juli / 6.Dezember 1973
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 11.Oktober 1973,
Zl. 21.908/34-6-2/1973
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
28.Dezember 1973
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1974, S. 34;
Amtl. Verl. Nr 1/1974
Wirksamkeitsbeginn: 1.September 1973

9. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 19.Novem-
ber 1973
Beschluss des Überwachungsausschusses:
6.Dezember 1973
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 22. Jänner 1974,
Zl. 21.908/3-6-2/74
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
7. Juni 1974
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1974, S. 167;
Amtl. Verl. Nr 38/1974
Wirksamkeitsbeginn: 1.Dezember 1973 und 1. Fe-
bruar 1974

10. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 17. Februar
1973
Beschluss des Überwachungsausschusses:
14. Februar 1974
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 13. März 1974, Zl. 21.908/
8-6-2/74
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
7. Juni 1974
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1974, S. 274;
Amtl. Verl. Nr 58/1974
Wirksamkeitsbeginn: 1.Dezember 1973 und
1. Jänner 1974

11. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 8. Juli 1974
Beschluss des Überwachungsausschusses:
9. Juli 1974
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 4.September 1974,
Zl. 21.908/16-6-2/1974
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
11. Jänner 1975
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg.1974, S. 650;
Amtl. Verl. Nr 112/1974
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juni 1974 und 1. Juli 1974

12. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 24. Februar
1975
Beschluss des Überwachungsausschusses:
7. März 1975
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 18.April 1975, Zl. 21.908/
10-1b/75
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
3.August 1975
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1975, S. 426;
Amtl. Verl. Nr 77/1975
Wirksamkeitsbeginn: 1. Februar 1975

13. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 24.Novem-
ber 1975
Beschluss des Überwachungsausschusses:
24.November 1975
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 8. Feber 1976, Zl. 21.908/
17-1b/1975

– 7 –



Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
14.Mai 1976
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1976, S. 270;
Amtl. Verl. Nr 47/1976
Wirksamkeitsbeginn: 1.November 1975

14. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 29. März
1976
Beschluss des Überwachungsausschusses:
29. März 1976
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 27.April 1976, Zl. 21.908/
5-1b/76
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
25. Juli 1976
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1976, S. 484;
Amtl. Verl. Nr 68/1976
Wirksamkeitsbeginn: 1.März 1976

15. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 28. Februar
/ 29. März 1977
Beschluss des Überwachungsausschusses:
28. Februar / 29. März 1977
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 26.April 1977, Zl. 21.908/
11-1b/1977
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
2.September 1977
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1977, S. 319;
Amtl. Verl. Nr 42/1977
Wirksamkeitsbeginn: 1.November 1975 und
1. Jänner 1977

16. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 25.April
1977
Beschluss des Überwachungsausschusses:
25.April 1977
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 20.Mai 1977, Zl. 21.908/
13-1b/1977
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
11.Oktober 1977
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1977, S. 391;
Amtl. Verl. Nr 53/1977
Wirksamkeitsbeginn: 1.März 1977

17. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 3.April
1978
Beschluss des Überwachungsausschusses:
3.April 1978
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 8.Mai 1978, Zl. 21.908/8-
1b/78
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
8.Oktober 1978
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1978, S. 389;
Amtl. Verl. Nr 64/1978
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1978 und 1.März
1978

18. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 25.Sep-
tember / 17.Oktober 1978
Beschluss des Überwachungsausschusses:
25.September / 17.Oktober 1978
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 13.November 1978,
Zl. 21.908/34-1b/1978
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
24. Jänner 1979
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1979, S. 78;
Amtl. Verl. Nr 9/1979
Wirksamkeitsbeginn: 1.April 1978 und 1.Oktober
1978

19. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 18.Dezem-
ber 1978 / 2. Feber 1979
Beschluss des Überwachungsausschusses:
18.Dezember 1978 / 2. Feber 1979
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 23. Feber 1979,
Zl. 21.908/3-1b/79
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
25. Juli 1979
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1979, S. 281;
Amtl. Verl. Nr 63/1979
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1979

20. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 23. / 24.Ap-
ril 1979
Beschluss des Überwachungsausschusses: 23. /
24.April 1979

– 8 –



Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 6.August 1979,
Zl. 21.908/9-1b/79
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
18.Dezember 1979
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1979, S. 462;
Amtl. Verl. Nr 99/1979
Wirksamkeitsbeginn: 1.April 1979

21. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 24.Sep-
tember / 12.Oktober 1979
Beschluss des Überwachungsausschusses:
24.September / 12.Oktober 1979
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 5.November 1979,
Zl. 21.908/18-1b/79
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
27. März 1980
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1980, S. 187;
Amtl. Verl. Nr 40/1980
Wirksamkeitsbeginn: 1.September 1979

22. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 2. / 11. Juni
1980
Beschluss des Überwachungsausschusses: 2. /
11. Juni 1980
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 26.September 1980,
Zl. 21.908/10-1b/80
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
1.Oktober 1981
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1980, S. 467;
Amtl. Verl. Nr 93/1980
Wirksamkeitsbeginn: 1.April 1980

23. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 4.Mai 1981
Beschluss des Überwachungsausschusses:
13.Mai 1981
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 1. Juni 1981, Zl. 21.908/7-
1b/81
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
23.Oktober 1981
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1981, S. 405;
Amtl. Verl. Nr 76/1981
Wirksamkeitsbeginn: 1.April 1981

24. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 26.April
1982
Beschluss des Überwachungsausschusses:
27.April 1982
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 5.Mai 1982, Zl. 21.908/9-
1b/1982
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
31.August 1982
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1982, S. 329;
Amtl. Verl. Nr 83/1982
Wirksamkeitsbeginn: 1.April 1982

25. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 30.Mai
1983
Beschluss des Überwachungsausschusses:
30.Mai 1983
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 10. Juni 1983, Zl. 21.908/
2-1b/83
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
10.August 1983
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1983, S. 558;
Amtl. Verl. Nr 84/1983
Wirksamkeitsbeginn: 1.Mai 1983

26. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 15. Juni
1984
Beschluss des Überwachungsausschusses:
25. Juni 1984
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 10. Juli 1984, Zl. 21.908/
13-1b/1984
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
2.Dezember 1984
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1984, S. 400;
Amtl. Verl. Nr 98/1984
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1984; 1.Mai 1984;
1. Juli 1984; 1. Jänner 1985 und 1. Jänner 1986

27. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 3.Dezem-
ber 1984
Beschluss des Überwachungsausschusses:
14.Dezember 1984
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Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 14. Jänner 1985,
Zl. 21.908/16-1b/84
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
23. März 1985
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1985, S. 127;
Amtl. Verl. Nr 31/1985
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1985

28. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 29.April
1985
Beschluss des Überwachungsausschusses:
29.April 1985
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 14.Mai 1985, Zl. 21.908/
5-1b/1985
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
13.September 1985
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1985, S. 260;
Amtl. Verl. Nr 65/1985
Wirksamkeitsbeginn: 1.Mai 1985

29. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 26.Mai
1986
Beschluss des Überwachungsausschusses:
4. Juni 1986
Zustimmung des Bundesministers für soziale
Verwaltung: Erlass vom 17. Juni 1986, Zl. 21.908/
6-1b/86
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
26.Oktober 1986
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg. 1986, S. 381;
Amtl. Verl. Nr 82/1986
Wirksamkeitsbeginn: 1.Mai 1986

30. Änderung: (Stammfassung der
SOZDOK)

Beschluss des Präsidialausschusses: 15.Dezem-
ber 1986 / 29. Juni 1987
Beschluss des Überwachungsausschusses:
14.Mai / 29. Juni 1987
Zustimmung des Bundesministers für für Arbeit
und Soziales: Erlass vom13. Juli 1987, Zl. 21.908/4-
2/87
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
8.November 1987
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, Jg.1987, S. 484;
Amtl. Verl. Nr 133/1987
Wirksamkeitsbeginn: 1.Mai 1987

31. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 4. Juli 1988
BeschlussdesÜberwachungsausschusses:4. Ju-
li 1988
Zustimmung des Bundesministers für für Arbeit
und Soziales: Erlass vom21. Juli 1988, Zl. 21.908/8-
2/88
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
16.Oktober 1988
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1988/11, S. 499;
Amtl. Verl. Nr 109/1988
Wirksamkeitsbeginn: 1.Mai 1988; 1. Juli 1988 und
1. Jänner 1989

32. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 28. Juni
1989
Beschluss des Überwachungsausschusses:
16.Oktober 1989
Zustimmung des Bundesministers für Arbeit
und Soziales: Erlass vom 5.Dezember 1989,
Zl. 21.908/89/7-2/89
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
24. Jänner 1990
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1990/1, S. 62;
Amtl. Verl. Nr 11/1990
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 1989

33. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 26. Februar
1990
Beschluss des Überwachungsausschusses:
27. Februar 1990
Zustimmung des Bundesministers für für Arbeit
und Soziales: Erlass vom 30. März 1990, Zl. 21.908/
4-2/90
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
14. Juli 1990
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1990/6, S. 318;
Amtl. Verl. Nr 39/1990
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1990

34. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 28. Jänner
1991
Beschluss des Überwachungsausschusses:
28. Jänner 1991
Zustimmung des Bundesministers für für Arbeit
und Soziales: Erlass vom 15. März 1991, Zl. 21.908/
2-2/91
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Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
18. Juni 1991
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1991/7/8, S. 380;
Amtl. Verl. Nr 51/1991
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1991 und 1. Juli
1991

35. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 28.Oktober
1991
Beschluss des Überwachungsausschusses:
27.November 1991
Zustimmung des Bundesministers für Arbeit
und Soziales: Erlass vom 23.Dezember 1991,
Zl. 21.908/16-2/91
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
30.April 1992
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1992/5, S. 243;
Amtl. Verl. Nr 29/1992
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 1991

36. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 27. Jänner
1992
Beschluss des Überwachungsausschusses:
30. Jänner 1992
Zustimmung des Bundesministers für Arbeit
und Soziales: Erlass vom 20. Februar 1992,
Zl. 21.908/5-2/92
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
30.April 1992
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1992/6, S. 323;
Amtl. Verl. Nr 54/1992
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1992

37. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 29. Juni
1992
Beschluss des Überwachungsausschusses:
29. Juni 1992
Zustimmung des Bundesministers für Arbeit
und Soziales: Erlass vom 29. Juli 1992, Zl. 21.908/
20-2/92
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
7.November 1992
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1992/10, S. 518;
Amtl. Verl. Nr 97/1992
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 1992

38. Änderung:

Beschluss des Präsidialausschusses: 1. Februar
1993
Beschluss des Überwachungsausschusses:
17. Februar 1993
Zustimmung des Bundesministers für Arbeit
und Soziales: Erlass vom 1.April 1993, Zl. 21.908/
5-2/93
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
22. Juni 1993
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1993/10, S. 591;
Amtl. Verl. Nr 80/1993
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1993 und mit In-
Kraft-Treten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) am 1. Jänner 1994

39. Änderung: (Stammfassung der
„XEROX-Ausgabe”)

Beschluss des Präsidialausschusses: 28. Februar
1994
Beschluss des Überwachungsausschusses:
23. März 1994
Beurkundung durch den Bundesminister für Ar-
beit und Soziales: Bescheid vom 19.April 1994,
Zl. 21.908/2-2/94
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
26. Juli 1994
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1994/9, S. 491;
Amtl. Verl. Nr 90/1994
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1994/11, S. 626;
Amtl. Verl. Nr 113/1994
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1994

40. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 19.Dezem-
ber 1994
Beschluss der Verbandskonferenz: 19.Dezember
1994
Beschluss der Kontrollversammlung: 28. Februar
1995
Beurkundung durch den Bundesminister für Ar-
beit und Soziales: Bescheid vom 17. März 1995,
Zl. 21.908/5-2/95
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
25.April 1995
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1995/4, S. 258;
Amtl. Verl. Nr 41/1995
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1995
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41. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 12.Septem-
ber 1995
Beschluss der Verbandskonferenz: 12.Septem-
ber 1995
Beschluss der Kontrollversammlung: 27.Novem-
ber 1995
Beurkundung durch den Bundesminister für Ar-
beit und Soziales: Bescheid vom 19.Dezember
1995, Zl. 21.908/19-2/95
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” ge-
meinsam mit der 42. Änderung
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1996/3, S. 233;
Amtl. Verl. Nr 37/1996
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1996

42. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 29. Januar
1996
Beschluss der Verbandskonferenz: 29. Januar
1996
Beschluss der Kontrollversammlung: 20. Februar
1996
Beurkundung durch den Bundesminister für Ar-
beit und Soziales: Bescheid vom 26. März 1996,
Zl. 21.908/3-2/96
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
5. Juni 1996
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1996/4, S. 372;
Amtl. Verl. Nr 52/1996
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1995 und 1. Jänner
1996

43. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 1. Juli 1996
Beschluss der Verbandskonferenz: 1. Juli 1996
Beschluss der Kontrollversammlung: 1. Juli 1996
Beurkundung durch den Bundesminister für Ar-
beit und Soziales: Bescheid vom 23. Juli 1996,
Zl. 21.908/9-2/96
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” ge-
meinsam mit der 44. Änderung
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1996/9, S. 802;
Amtl. Verl. Nr 94/1996
Wirksamkeitsbeginn: 1.September 1996 und
1. Jänner 1997

44. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 25.Novem-
ber 1996

Beschluss der Verbandskonferenz: 25.November
1996
Beschluss der Kontrollversammlung: 9.Dezem-
ber 1996
Beurkundung durch den Bundesminister für Ar-
beit und Soziales: Bescheid vom 8. Jänner 1997,
Zl. 21.908/17-2/96
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
15. Februar 1997
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1997/1, S. 41;
Amtl. Verl. Nr 1/1997
Wirksamkeitsbeginn: 1.September 1996 und
1. Jänner 1997

45. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 17. März
1997
Beschluss der Verbandskonferenz: 17. März 1997
Beschluss der Kontrollversammlung: 6.Mai 1997
Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
20.Mai 1997, Zl. 21.908/11-2/97
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” ge-
meinsam mit der 49. Änderung
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1997/6, S. 667;
Amtl. Verl. Nr 88/1997
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1997

46. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 26.Mai 1997
Beschluss der Verbandskonferenz: 26.Mai 1997
Beschluss der Kontrollversammlung: 11.Dezem-
ber 1997
Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
15.Dezember 1997, Zl. 21.908/20-2/97
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” ge-
meinsam mit der 49. Änderung
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1997/12,
S. 1186; Amtl. Verl. Nr 171/1997
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 1997

47. Änderung: (Mixfassung: „MS-
WORD-6.0” „Global-View”)

Beschluss des Verbandsvorstandes: 8.Oktober
1997
Beschluss der Verbandskonferenz: 8.Oktober
1997
Beschluss der Kontrollversammlung: 11.Dezem-
ber 1997
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Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
15.Dezember 1997, Zl. 21.908/20-2/97
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” ge-
meinsam mit der 49. Änderung
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1998/2, S. 129;
Amtl. Verl. Nr 10/1998
Wirksamkeitsbeginn: 1.November 1997

48. Änderung: (Stammfassung der
„MS-WORD-6.0-Ausgabe”)

Beschluss des Verbandsvorstandes: 10.Novem-
ber 1997
Beschluss der Verbandskonferenz: 11.Dezember
1997
Beschluss der Kontrollversammlung: 11.Dezem-
ber 1997
Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
15.Dezember 1997, Zl. 21.908/20-2/97
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” ge-
meinsam mit der 49. Änderung
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1998/2, S. 133;
Amtl. Verl. Nr 11/1998
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1998 und 1. Jänner
1999

49. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 11.Dezem-
ber 1997
Beschluss der Verbandskonferenz: 11.Dezember
1997
Beschluss der Kontrollversammlung: 11.Dezem-
ber 1997
Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
16. Jänner 1998, Zl. 21.908/1-2/98
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
19. März 1998
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1998/3, S. 239;
Amtl. Verl. Nr 24/1998
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1998

50. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 20.April
1998
Beschluss der Verbandskonferenz: 11.Mai 1998
Beschluss der Kontrollversammlung: 23. Juni
1998

Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
1. Juli 1998, Zl. 21.908/4-2/98
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” ge-
meinsam mit der 52. Änderung
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1998/9, S. 590;
Amtl. Verl. Nr 72/1998
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1998

51. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 11.Mai 1998
Beschluss der Verbandskonferenz: 11.Mai 1998
Beschluss der Kontrollversammlung: 23. Juni
1998
Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
1. Juli 1998, Zl. 21.908/4-2/98
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” ge-
meinsam mit der 52. Änderung
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1998/9, S. 591;
Amtl. Verl. Nr 73/1998
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 1998

52. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 22. Juni
1998
Beschluss der Verbandskonferenz: 22. Juni 1998
Beschluss der Kontrollversammlung: 23. Juni
1998
Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
1. Juli 1998, Zl. 21.908/4-2/98
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
10.Oktober 1998
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 20.Oktober 1998
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1998/9, S. 593;
Amtl. Verl. Nr 74/1998
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1998 und 1.Sep-
tember 1998

53. Änderung: (Stammfassung der
„MS-WORD-97-Ausgabe”)

Beschluss des Verbandsvorstandes: 14.Dezem-
ber 1998
Beschluss der Verbandskonferenz: 14.Dezember
1998
Beschluss der Kontrollversammlung: 14.Dezem-
ber 1998
Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
8.Jänner 1999, GZ: 21.908/8-2/98
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Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
1.April 1999
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1999/3, S. 222;
Amtl. Verl. Nr 27/1999
Wirksamkeitsbeginn: 1.September 1998 und
1. Jänner 1999

54. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 25. Jänner /
31.Mai 1999
Beschluss der Verbandskonferenz: 31.Mai 1999
Beschluss der Kontrollversammlung: 22. Juni
1999
Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
8. Juli 1999, GZ: 20.201/6-2/99
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
13.Oktober 1999
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 1999/9, S. 835;
Amtl. Verl. Nr 80/1999
Wirksamkeitsbeginn: 1. Sept. 1998, 1.April 1999,
1. Jän. 2000, 1. Jän. 2003

55. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 22.Novem-
ber 1999
Beschluss der Verbandskonferenz: 13.Dezember
1999
Beschluss der Kontrollversammlung: 13.Dezem-
ber 1999
Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
30.Dezember 1999, GZ: 20.201/21-2/99
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” ge-
meinsam mit der 56. Änderung
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 2000/2, S. 153;
Amtl. Verl. Nr 14/2000
Wirksamkeitsbeginn: 1.April 1999, 1. Jänner 2000,
1. Jänner 2003

56. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 13.Dezem-
ber 1999 / 17. Jänner 2000
Beschluss der Verbandskonferenz: 13.Dezember
1999
Beschluss der Kontrollversammlung: 13.Dezem-
ber 1999
Beurkundung durch die Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bescheid vom
28. Jänner 2000, GZ: 20.201/3-2/00

Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
11.April 2000
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 2000/3, S. 316;
Amtl. Verl. Nr 27/2000
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2000 und 1.Sep-
tember 2000

57. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 18.Dezem-
ber 2000
Beschluss der Verbandskonferenz: 18.Dezember
2000
Beschluss der Kontrollversammlung: 18.Dezem-
ber 2000
Beurkundung durch den Bundesminister für so-
ziale Sicherheit und Generationen: Bescheid vom
9. Jänner 2001, GZ: 20.201/23-2/00
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” ge-
meinsam mit der 58. Änderung
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 2001/2, S. 187;
Amtl. Verl. Nr 28/2001
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 2000; 1.Oktober
2000; 1. Jänner 2001 und 1. Jänner 2003

58. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 18.Dezem-
ber 2000
Beschluss der Verbandskonferenz: 18.Dezember
2000
Beschluss der Kontrollversammlung: 18.Dezem-
ber 2000
Beurkundung durch den Bundesminister für so-
ziale Sicherheit und Generationen: Bescheid vom
9. Jänner 2001, GZ: 20.201/23-2/00
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
14. März 2001
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 2001/2, S. 199;
Amtl. Verl. Nr 29/2001
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2001

59. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 26. Juni
2001
Beschluss der Verbandskonferenz: 26. Juni 2001
Beschluss der Kontrollversammlung: 25. Juli
2001
Beurkundung durch den Bundesminister für so-
ziale Sicherheit und Generationen: Bescheid vom
30.August 2001, GZ: 20.201/32-2/2001
Kundmachung: Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom
28.November 2001
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Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit”, 2001/10, S. 768;
Amtl. Verl. Nr 125/2001
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2002

60. Änderung:

Beschluss der Geschäftsführung: 18.Dezember
2001
Zustimmung des Verwaltungsrates: 14.Dezem-
ber 2001
Beurkundung durch den Bundesminister für so-
ziale Sicherheit und Generationen: Bescheid vom
16. Jänner 2002, GZ: 20.201/1-2/2002
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 44/2002 am 26.April 2002
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” gemeinsam mit der
61. Änderung
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2002 und 1. Jänner
2003

61. Änderung:

Beschluss der Geschäftsführung: 1.März 2002
Zustimmung des Verwaltungsrates: 1.März 2002
Beurkundung durch den Bundesminister für so-
ziale Sicherheit und Generationen: Bescheid vom
5.April 2002, GZ: 20.201/14-2/2002
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 95/2002 am 21.August 2002
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 12. Juni 2002
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2002 und 1. Jänner
2003

62. Änderung:

Beschluss der Geschäftsführung: 9.Dezember
2002
Zustimmung des Verwaltungsrates: 20.Dezem-
ber 2002
Beurkundung durch den Bundesminister für so-
ziale Sicherheit, Generationen und Konsumen-
tenschutz: Bescheid vom 20.Mai 2003, GZ:
20.201/9-2/2003
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 55/2003 am 1. Juli 2003
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 22.Mai 2003
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2003 und 1. Jänner
2005

63. Änderung:

Beschluss der Geschäftsführung: 12.Mai 2003
Zustimmung des Verwaltungsrates: 26.Mai 2003

Beurkundung durch den Bundesminister für so-
ziale Sicherheit, Generationen und Konsumen-
tenschutz: Bescheid vom 1.Oktober 2003,
GZ: 20.201/19-2/03
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 83/2003 am 9.Oktober 2003
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 4.November
2003
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2003, 1. Juni 2003
und 1. Juni 2006

64. Änderung:

Beschluss der Geschäftsführung: 9.Dezember
2003
Zustimmung des Verwaltungsrates: 18.Dezem-
ber 2003
Beurkundung durch den Bundesminister für so-
ziale Sicherheit, Generationen und Konsumen-
tenschutz: Bescheid vom 10. März 2004, GZ:
20.201/3-2/04
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 36/2004 am 7.April 2004
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 17. Februar 2004
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2004

65. Änderung:

Beschluss der Geschäftsführung: 13.April 2004
Zustimmung des Verwaltungsrates: 14.April
2004
Beurkundung durch den Bundesminister für so-
ziale Sicherheit, Generationen und Konsumen-
tenschutz: Bescheid vom 1.September 2004,
GZ: BMSG-20201/0007-II/A/2/2004
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 83/2004 am 10.September 2004
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 18. Juni 2004
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2004 und 1. Juli
2004

66. Änderung:

Beschluss der Geschäftsführung: 7. Juni 2004
Zustimmung des Verwaltungsrates: 24. Juni
2004
Beurkundung durch den Bundesminister für so-
ziale Sicherheit, Generationen und Konsumen-
tenschutz: Bescheid vom 4.Oktober 2004,
GZ: BMSG-20201/0012-II/A/2/2004
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 93/2004 am 8.Oktober 2004
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 28.August 2004
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 2004
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67. Änderung:

Beschluss der Geschäftsführung: 14.Dezember
2004
Zustimmung des Verwaltungsrates: 16.Dezem-
ber 2004
Beurkundung durch die Bundesministerin für
soziale Sicherheit, Generationen und Konsu-
mentenschutz: Bescheid vom 3. Februar 2005,
GZ: BMSG-20201/0001-II/A/2/2005
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 18/2005 am 3. März 2005
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 15.Dezember
2005
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2002, 1. Jänner
2005 und 1. Juni 2009

68. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 13.April
2005
Beschluss der Trägerkonferenz: 14.April 2005
Beurkundung durch die Bundesministerin für
soziale Sicherheit, Generationen und Konsu-
mentenschutz: Bescheid vom 7. Juni 2005,
GZ: BMSG-20201/0011-II/A/2/2005
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 59/2005 am 30. Juni 2005
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” gemeinsam mit der
69. Änderung
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2005 und 1. Juli
2005

69. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 13.April
2005
Beschluss der Trägerkonferenz: 14.April 2005
Beurkundung durch die Bundesministerin für
soziale Sicherheit, Generationen und Konsu-
mentenschutz: Bescheid vom 7. Juni 2005,
GZ: BMSG-20201/0014-II/A/2/2005
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 65/2005 am 1. Juli 2005
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 23. Juli 2005
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 2005

70. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 13. Juli 2005
Beschluss der Trägerkonferenz: 29. Juni 2005
Beurkundung durch die Bundesministerin für
soziale Sicherheit, Generationen und Konsu-

mentenschutz: Bescheid vom 7.September 2005,
GZ: BMSG-20201/0017-II/A/2/2005
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 84/2005 am 16.September 2005
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 18.Oktober 2005
Wirksamkeitsbeginn: 1.September 2005

Wiederverlautbarung: gemäß § 593
Abs 3 ASVG

Beschluss des Verbandsvorstandes: 14.Septem-
ber 2005
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 94/2005 am 21.Oktober 2005

Berichtigung

Beschluss des Verbandsvorstandes: 16.Novem-
ber 2005
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 174/2005 am 14.Dezember 2005

71. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 14.Dezem-
ber 2005
Beschluss der Trägerkonferenz: 3. Februar 2006
Beurkundung durch die Bundesministerin für
soziale Sicherheit, Generationen und Konsu-
mentenschutz: Bescheid vom 15. März 2006,
GZ: BMSG-20201/0001-II/A/2/2006
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 33/2006 am 30. März 2006
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 16. März 2006
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2002; 1. Jänner
2005; 1. Jänner 2006 und 1. Jänner 2008

72. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 13.Septem-
ber 2006
Beschluss der Trägerkonferenz: 24.Oktober 2006
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 119/2006 am 11.November 2006
Amtsblatt der „Wiener Zeitung” vom 11.November
2006
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2002 und 1. Juli
2006
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73. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 13.Dezem-
ber 2006
Beschluss der Trägerkonferenz: 4.Dezember
2006
Kundmachung: http://www.avsv.at/ – Amtl. Verl.
Nr 142/2006 am 20.Dezember 2006
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2007

74. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 27. Juni
2007
Beschluss der Trägerkonferenz: 13. Juni 2007
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 84/2007 am 21. Juni 2007
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2007, 1. Juli 2007,
1.September 2007 und 1. Jänner 2008

75. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 16. Jänner
2008
Beschluss der Trägerkonferenz: 6. Februar 2008
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 20/2008 am 23. Februar 2008
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2008

76. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 17.Dezem-
ber 2008
Beschluss der Trägerkonferenz: 16. Jänner 2009
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 4/2009 am 21. Jänner 2009
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 3.März 2009
Wirksamkeitsbeginn: 1.Oktober 2008 und 1. Jän-
ner 2009

77. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 26.Mai 2009
Beschluss der Trägerkonferenz: 23. Juni 2009
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 62/2009 am 3. Juli 2009
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 15. Juli 2009
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 2009

78. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 15.Dezem-
ber 2009
Beschluss der Trägerkonferenz: 15.Dezember
2009
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 116/2009 am 23.Dezember 2009
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 27./28. Februar
2010
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2009 bzw 1. Jänner
2010

79. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 16.Novem-
ber 2010
Beschluss der Trägerkonferenz: 14.Dezember
2010
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 800/2010 am 24.Dezember 2010
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 30.Dezember
2010
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2011 bzw 1. Jänner
2012

80. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 14.Dezem-
ber 2010
Beschluss der Trägerkonferenz: 14.Dezember
2010
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 806/2010 am 28.Dezember 2010
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 4. Februar 2011
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2004 bzw 1. Jänner
2011

81. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 21. Juni
2011
Beschluss der Trägerkonferenz: 7. Juni 2011
Kundmachung: http://avsv.at/ – Amtl. Verl. Nr 119/
2011 am 16. Juni 2011
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 23.November
2011
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 2011

82. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 13.Dezem-
ber 2011
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Beschluss der Trägerkonferenz: 13.Dezember
2011
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 390/2011 am 20.Dezember 2011
Amtsblatt der „Wiener Zeitung" vom 23. Februar 2012
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2012

83. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 17. Juli 2012
Beschluss der Trägerkonferenz: 2.Oktober 2012
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 106/2012 am 12.Oktober 2012
Amtsblatt der „Wiener Zeitung" vom 21.September
2012
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2012 / 1. August
2012 / 1. Jänner 2013

84. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 18.Dezem-
ber 2012
Beschluss der Trägerkonferenz: 18.Dezember
2012
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 6/2013 am 8. Jänner 2013
Amtsblatt der „Wiener Zeitung" vom 20./21. April
2013
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2013

85. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 18. Juni
2013
Beschluss der Trägerkonferenz: 11. Juni 2013
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 74/2013 am 5. Juli 2013
Amtsblatt der „Wiener Zeitung" vom 25.September
2013
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2013, 1. Juli 2013,
1. Jänner 2014 und 1. Jänner 2016

86. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 17.Dezem-
ber 2013
Beschluss der Trägerkonferenz: 17.Dezember
2013
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 2/2014 am 9. Jänner 2014
Amtsblatt der „Wiener Zeitung" vom 28. Februar 2014
Wirksamkeitsbeginn: 1.Dezember 2013 und
1. Jänner 2014

87. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 15. Juli 2014
Beschluss der Trägerkonferenz: 7.Oktober 2014
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 155/2014 am 22.Oktober 2014
Amtsblatt der „Wiener Zeitung" vom 30.Oktober 2014
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 2014 und 1. Jänner
2015

88. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 23.Septem-
ber 2014
Beschluss der Trägerkonferenz: 7.Oktober 2014
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 179/2014 am 11.November 2014
Amtsblatt der „Wiener Zeitung" vom 25.November
2014
Wirksamkeitsbeginn: 1.September 2014, 1. Jän-
ner 2015

89. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 16.Dezem-
ber 2014
Beschluss der Trägerkonferenz: 16.Dezember
2014
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 13/2015 am 24. Jänner 2015
Amtsblatt der „Wiener Zeitung" vom 6.März 2015
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2014, 1. Juni 2014
und 1. Jänner 2015

90. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 21.April
2015
Beschluss der Trägerkonferenz: 9. Juni 2015
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 109/2015 am 8. Juli 2015
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 9.September
2015
Wirksamkeitsbeginn: 11. Jänner 2015, 1.April
2015 und 1.Mai 2015
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91. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 12.Mai 2015
Beschluss der Trägerkonferenz: 9. Juni 2015
Kundmachung: http://www.avsv.at/ - Amtl. Verl.
Nr 112/2015 am 9. Juli 2015
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom23.Oktober 2015
Wirksamkeitsbeginn: 1.Mai 2015

92. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 17.Novem-
ber 2015
Beschluss der Trägerkonferenz: 15.Dezember
2015
Kundmachung: http://www.ris.bka.gv.at/ - Amtl.
Verl. Nr 21/2016 am 12. Februar 2016
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 15.März 2017
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juni 2015 und 1. Jänner
2016

93. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 1. Jänner
2016
Beschluss der Trägerkonferenz: 15.Dezember
2015
Kundmachung: http://www.ris.bka.gv.at/ - Amtl.
Verl. Nr 21/2016 am 13. Jänner 2017
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 13. Jänner 2017
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juni 2015 und 1. Jänner
2016

94. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 1. Jänner
2017
Beschluss der Trägerkonferenz: 13. Dezember
2016
Kundmachung: http://www.ris.bka.gv.at/ - Amtl.
Verl. Nr 9/2017 am 26. Jänner 2017
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 10. Mai 2017
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2017

95. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 11. Juli 2017
Beschluss der Trägerkonferenz: 13. Juni 2017
Kundmachung: http://www.ris.bka.gv.at/ - Amtl.
Verl. Nr 84/2017 am 29. 6. 2017
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 30.11.2017
Wirksamkeitsbeginn: 1. Juli 2017

96. Änderung:

Beschluss des Verbandsvorstandes: 17. Oktober
2017
Beschluss der Trägerkonferenz: 20. Dezember
2017
Kundmachung: http://www.ris.bka.gv.at/ -
(Hinterlegungsdaten zum Zeitpunkt der Publikation
dieser Dienstordnung noch nicht bekannt)
Amtsblatt der "Wiener Zeitung" vom 4. 1. 2018
Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2018

97. Änderung:

Hinterlegungsdaten zum Zeitpunkt der Publikation
dieser Dienstordnung noch nicht bekannt.
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ABSCHNITT I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Anwendungsbereich

§ 1. (1) Diese Dienstordnung findet auf die nachste-
hend angeführten, bei österreichischen Sozialversi-
cherungsträgern beschäftigten Angestellten Anwen-
dung:

1. auf die Verwaltungsangestellten (§ 37),

2. auf die Angehörigen der Gesundheitsberufe
(§38),

2a. auf die PsychologInnen in Krankenanstalten ge-
mäß § 1 Abs 9 (§ 38a),

3. auf die zahntechnischen Angestellten (§ 39).

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017/ 95. Änderung)

(2) Bezieher von Pensionsleistungen gemäß Ab-
schnitt IV bzw gemäß dem Kollektivvertrag über die
Pensionskassenzusage für Dienstnehmer der österrei-
chischen Sozialversicherungsträger, im Folgenden
Pensionskassenkollektivvertrag genannt, unterste-
hen dieser Dienstordnung insoweit, als Einzelbestim-
mungen auf sie anzuwenden sind.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2004 / 65. Änderung)

(3) Auf Lehrlinge im Sinne des Berufsausbildungsge-
setzes, sowie auf Anlernlinge für den Beruf „zahnärzt-
liche Ordinationshilfe“ sind die nachstehend angeführ-
ten Bestimmungen dieser Dienstordnung sinngemäß
anzuwenden:

1. § 3 Abs 1 bis 5 (Anstellungserfordernisse, Aus-
schließungsgründe),

2. § 4 (Anstellungsgesuche),

3. § 5 (Stempel- und Rechtsgebühren),

4. § 6 (Personalakt),

5. § 8 (allgemeine Pflichten),

6. § 9 Abs1 und 5 (Normalarbeitszeit der dem AZG
unterliegenden Angestellten),

7. § 9d Abs1 (Ruhepausen und Ruhezeiten),

8. § 9e (Feiertage und dienstfreie Werktage),

9. § 10 Abs1 bis 4 und 6 (Dienstverhinderung),

10. § 11 Abs 1 (nebenberufliche Erwerbstätigkeit),

11. § 19 Abs 1, 3 bis 7 und 9 (Urlaub),

12. § 20 Abs 2 und 5 (Sonderurlaub),

13. § 23 (Dienstweg, Beschwerden gegen Vorgesetz-
te),

14. § 24a (Beurteilung der Lehrlinge),

15. § 25 (Personalausschuss),

16. § 26 (Schadenshaftung),

17. § 27 (Ausübung öffentlicher Mandate),

18. § 28 (Koalitionsfreiheit, Vertretung der Angestell-
ten),

19. § 41 (Kinderzulage),

20. § 46 (Erschwerniszulage),

21. § 51 (Gefahrenzulage),

22. § 52 (Ortszulage),

23. § 53 (Nachtdienstzulage),

24. § 56 (Sonntagszulage),

25. § 58 (Fahrtkostenzuschuss),

26. § 59 (Überstunden),

27. § 59a (Urlaubsentgelt),

28. § 59b (Entgelt für Feiertage und Ersatzruhe),

29. § 61 (Bezüge bei Mutterschaft)

30. § 68a (Lehrlingsentschädigung)

31. §§ 69 bis 78 (Gebührenordnung)

32. § 120 (Versicherungsträger).

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(4) Zu den Angehörigen der Gesundheitsberufe im
Sinne dieser Dienstordnung gehören die in § 38 ange-
führten Angestellten.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(5) Als zahntechnische Angestellte im Sinne dieser
Dienstordnung gelten die in § 39 angeführten Ange-
stellten.
(Geltende Fassung ab 1.September 1979)

(6)Die Zugehörigkeit zu den in Abs 1 angeführten An-
gestelltengruppen richtet sich nach der auf Grund des
Dienstvertrages ausgeübten Tätigkeit. Auch für Ange-
stellte mit einer spezifischen Ausbildung (zB Pflege-
dienst, Arzt/Ärztin, FacharbeiterIn) kommt bei ent-
sprechender Tätigkeit (§ 37a bis § 37j) eine Zugehö-
rigkeit gemäß Abs 1 Z 1 in Betracht.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2015 / 93. Änderung)

(7) Diese Dienstordnung findet keine Anwendung auf

1. Angestellte in selbstständigen Wirtschaftsbetrie-
ben der Versicherungsträger,

2. PharmazeutInnen in Anstaltsapotheken und ver-
gleichbaren Einrichtungen,

3. geistliche Angehörige der Gesundheitsberufe.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 158)

ÜB § 168, Seite 132

(8)Mit einzelnen Angestellten (insbesonderemit dem
leitenden Angestellten, dessen ständigen Stellvertre-
tern und sonstigen Angestellten in leitender Funktion)
können von den Vorschriften dieser Dienstordnung
abweichende Vereinbarungen abgeschlossen werden,
wenn sie für den Angestellten nicht ungünstiger sind
als diese Dienstordnung (§ 3 Abs 1 des Arbeitsverfas-
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sungsgesetzes). Solche Vereinbarungen und deren
Änderungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit im
Sinne des § 3 Abs 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes
der vorherigen Zustimmung des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger gemäß
§ 460 Abs 1 ASVG.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1993)

(9) Als Krankenanstalten im Sinne dieser Dienstord-
nung gelten:

1. alle Krankenanstalten gemäß § 2 Abs 1 KAKuG:
a) allgemeine Krankenanstalten,
b) Sonderkrankenanstalten,
c) Genesungsheime,
d) Pflegeanstalten für chronisch Kranke,
e) Gebäranstalten und Entbindungsheime,
f) Sanatorien,
g) selbstständige Ambulatorien;
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

2. Kuranstalten, das sind Anstalten, die nach den ge-
setzlichen Bestimmungen über das Heilquellen-
und Kurortewesen eine Betriebsgenehmigung er-
langt haben, sofern darin nur solche in den ärztli-
chen Aufgabenkreis fallende Behandlungsarten
Anwendung finden, die sich aus dem ortsgebunde-
nen Heilvorkommen selbst ergeben (§ 2 Abs 2 lit c)
des KAKuG);
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

3. Kurheime;

4. Erholungsheime.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1992)

Sprachliche Gleichbehandlung

§ 1a. (1) Soweit in dieser Dienstordnung personen-
bezogene Bezeichnungen nur in weiblicher oder nur
in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich
auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der An-
wendung auf bestimmte Personen ist die jeweils ge-
schlechtsspezifische Form zu verwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(2) Die Chancengleichheit von weiblichen und männ-
lichen Angestellten ist durch geeignete Maßnahmen
sicherzustellen (Anlage 4, Seite 189).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

Unionsbürger, EWR-Angehörige

§ 1b. (1) Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörig-
keit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union
(Unionsbürgerschaft) besitzt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1995)

(2) Staatsangehörige einer Vertragspartei des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
sind Unionsbürgern gleichgestellt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1995)

Anwendung des Angestelltengesetzes

§ 2. Auf die in § 1 Abs 1 angeführten Angestellten fin-
den die Bestimmungen des Angestelltengesetzes An-
wendung, soweit in dieser Dienstordnung nicht Günst-
igeres bestimmt ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

§ 2a. (1) Die einzelnen Sozialversicherungsträger
sind ermächtigt, bezüglich der in Anlage 15 genannten
Angelegenheiten zu dieser Dienstordnung durch Be-
triebsvereinbarungen abweichende, für die Arbeit-
nehmer günstigere Regelungen zu treffen.

(2) Betriebsvereinbarungen, welche aufgrund ande-
rer Bestimmungen vereinbart werden können, sind
weiterhin zulässig und werden durch die Anlage 15
nicht berührt.

(94. Änderung / 1. Jänner 2017)

Anstellungserfordernisse,
Ausschließungsgründe

§ 3. (1) Voraussetzung für die Anstellung ist:

1. die körperliche und geistige Eignung sowie

2. ein Bekenntnis zur demokratischen Republik Ös-
terreich.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(2) Die geistige Eignung für eine Verwendung im Ver-
waltungsdienst soll durch eine Aufnahmsprüfung be-
urteilt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

(3) Ausgeschlossen von der Anstellung sind:

1. Bewerber, über deren Vermögen der Konkurs eröff-
net worden ist, solange das Konkursverfahren
dauert;
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2. Bewerber, für die ein Sachwalter gemäß § 268
ABGB bestellt ist;

3. Bewerber, gegen die wegen einer gerichtlich straf-
baren Handlung eine Vorerhebung durchgeführt
oder eine Voruntersuchung eingeleitet wurde, für
die Dauer des Vorverfahrens;

4. Bewerber, die wegen einer oder mehrerer mit Vor-
satz begangener strafbarer Handlungen zu einer
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder wegen ei-
ner strafbaren Handlung gegen fremdes Vermögen
oder gegen die sexuelle Integrität und Selbstbe-
stimmung verurteilt worden sind;

5. Bewerber, die von einem Sozialversicherungsträ-
ger schuldhaft entlassen worden sind;

6. Bewerber, die aus einer anderen Dienststellung we-
gen einer entehrenden oder die Vertrauenswürdig-
keit erschütternden Handlung entlassen worden
sind;

7. Verwandte von Versicherungsvertretern im Vor-
stand, in der Kontrollversammlung und in den Lan-
desstellenausschüssen (Landesvorständen) des
Versicherungsträgers in gerader Linie im ersten
Grad, ferner zu ihnen in gerader Linie im ersten
Grad verschwägerte oder solche Personen, die in
dem durch Adoption begründeten Verhältnis der
Wahlverwandtschaft stehen, sowie Ehegatten oder
eingetragene Partner von Versicherungsvertretern
in den vorangeführten Verwaltungskörpern des
Versicherungsträgers.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(3a) Ein in Abs 3 Z 4 bis 7 angeführter Ausschlie-
ßungsgrund kann aus berücksichtigungswürdigen
Gründen nachgesehen werden, wenn und insoweit
dies aufgrund der vorgesehenen Tätigkeit des Bewer-
bers und mit Rücksicht auf das dienstliche Interesse
vertretbar scheint.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Änderung)

(4) Die Anstellung von Verwandten von Bediensteten
in gerader Linie im ersten Grad, ferner zu ihnen in ge-
rader Linie im ersten Grad verschwägerten oder sol-
chen Personen, die in dem durch Adoption begründe-
ten Verhältnis der Wahlverwandtschaft stehen, sowie
von Ehegatten oder eingetragenen Partnern von Be-
diensteten ist dem Personalausschuss (§ 25) gesam-
melt mindestens zweimal jährlich zur Kenntnis zu
bringen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(5) Bei Vorliegen von Verwandtschaft, Schwäger-
schaft, Ehe oder eingetragener Partnerschaft zwi-
schen zwei Bediensteten ist durch Versetzung ohne
Beeinträchtigung der Dienstbezüge dafür zu sorgen,
dass ein Bediensteter dem anderen dienstlich nicht

unmittelbar untergeordnet ist oder dessen Kontrolle
unterliegt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(6) Das Verschweigen eines in Abs 3 angeführten
Ausschließungsgrundes ist eine Dienstpflichtverlet-
zung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

Anstellungsgesuche

§ 4. (1) Die Stellenbewerber haben ihre allgemeine
und besondere Befähigung für die angestrebte Stel-
lung darzulegen und unter Beibringung der erforderli-
chen Zeugnisse und sonstigen Bestätigungen nachzu-
weisen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(2) Verwandtschafts- und Schwägerschaftsverhält-
nisse zu Bediensteten und Versicherungsvertretern
des Versicherungsträgers (§ 3 Abs 3 Z 7) sind im Ge-
such anzuführen. Die Bewerber haben Namen und Al-
ter ihrer Ehegatten, eingetragenen Partner und Kinder
durch Urkunden nachzuweisen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

Stempel- und Rechtsgebühren

§ 5. Stempel- und Rechtsgebühren, die mit der Be-
gründung oder Abänderung des Dienstvertrages ent-
stehen, trägt der Versicherungsträger. Dasselbe gilt
für Urkunden über Ruhestands(Pensions)verhältnis-
se.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

Personalakt

§ 6. (1) Für jeden Angestellten sind Aufzeichnungen
in einem Personalakt über alle das Dienstverhältnis
betreffenden wesentlichen Umstände zu führen. Die-
se Aufzeichnungen haben insbesondere zu enthalten:

1. Personalien und Wohnadresse des Angestellten
und seiner nächsten Familienangehörigen;

2. Verwandtschafts- und Schwägerschaftsverhält-
nisse zu anderen Bediensteten und zu Versiche-
rungsvertretern des Versicherungsträgers;

3. Angaben über die berufliche Vorbildung, Studien,
Sprach- und andere für den Dienst wichtige
Kenntnisse und Fachprüfungen, bei Angehörigen
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der Gesundheitsberufe auch Umfang der Berech-
tigung zur Berufsausübung;

4. Angaben über das Dienstverhältnis, die Dienstzu-
teilung, die Art der Verwendung sowie die Einrei-
hung und Einstufung in das Gehaltsschema;

5. erworbene Rechte und anrechenbare Vordienst-
zeiten;

6. erteilte Sonderurlaube;

7. Anerkennung für besondere Dienstleistungen, für
außerordentliche Arbeiten und Verdienste um den
Versicherungsträger oder auf fachlichem Gebiet,
Befähigung für qualifizierte und leitende Stellen;

8. Dienstbeschreibungen;

9. Prüfungsakten;

10. Disziplinarakten (Ordnungs- und Disziplinarstra-
fen), soweit sie nicht gemäß § 111 Abs 3 zu ver-
nichten sind.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) Die Angestellten sind verpflichtet, die zur Anle-
gung und ordnungsgemäßen Führung der Personalak-
ten notwendigen Daten nachzuweisen und Verände-
rungen unverzüglich anzuzeigen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(3) Der Versicherungsträger ist verpflichtet, dem An-
gestellten auf Verlangen Auskunft über die erworbe-
nen Rechte und die anrechenbaren Vordienstzeiten
zu geben.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(4) Wird ein Angestellter in die Dienste eines anderen
Versicherungsträgers übernommen, ist sein Personal-
akt dem neuen Versicherungsträger zu überlassen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

Verständigung der Angestellten
(Pensionisten)

§ 7. Von der Anstellung, der Stellenbesetzung (Be-
stellung), jeder Einreihung und außerordentlichen
Vorrückung, dem Eintritt des erhöhten Kündigungs-
schutzes, der Beendigung des Dienstverhältnisses so-
wie von jeder Verfügung nach dem Pensionsrecht ist
der Angestellte (Pensionist) schriftlich in Kenntnis zu
setzen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 142, Seite 124

ABSCHNITT II DIENSTRECHT

Allgemeine Pflichten

§ 8. (1) Der Angestellte hat sich mit den für seine
dienstliche Tätigkeit erforderlichen gesetzlichen und
sonstigen einschlägigen Vorschriften vertraut zu ma-
chen und sie einzuhalten. Er ist verpflichtet, die Inte-
ressen und das Ansehen des Versicherungsträgers in
jeder Hinsicht zu wahren und zu fördern, seinen
Dienst gewissenhaft und pünktlich zu versehen sowie
den dienstlichen Weisungen seiner Vorgesetzten
nachzukommen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(2) Verstößt eine Weisung eines Vorgesetzten offen-
sichtlich gegen die Interessen des Versicherungsträ-
gers, gegen gesetzliche oder sonstige einschlägige
Vorschriften, hat der Angestellte darauf aufmerksam
zu machen und, wenn diesen Vorstellungen nicht Fol-
ge gegeben wird, dem nächsthöheren Dienstvorge-
setzten, gegebenenfalls dem leitenden Angestellten,
zu berichten bzw wenn eine solche Weisung von die-
sem gegeben wurde, dem Obmann schriftlich Mittei-
lung zu machen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(2a) Die Angestellten haben die vorgeschriebenen
Dienststunden genau einzuhalten und sie ausschließ-
lich den Dienstverrichtungen zu widmen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1995)

(3) Hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht gelten
insbesondere § 460a ASVG bzw § 231 GSVG bzw
§ 219 BSVG sowie die Bestimmungen des Daten-
schutzgesetzes.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)

(4) Die Angestellten sind zu tadellosem Verhalten in
und außer Dienst, zu Anstand und Zuvorkommenheit
im Verkehr mit Parteien sowie zu kollegialem und
hilfsbereitem Verhalten zueinander verpflichtet. Kein
Angestellter darf in Ausübung seines Dienstes Versi-
cherte und Leistungsempfänger oder ihre Dienstgeber
bevorzugen oder benachteiligen. Er darf für seine
Dienstleistungen weder Geschenke annehmen noch
sich einen sonstigen Vorteil mittelbar oder unmittelbar
zuwenden oder zusichern lassen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1994)

(4a)Orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten von
geringemWert gelten nicht als Geschenk im Sinne des
Abs 4.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2000 / 56. Änderung)
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(5) Der Angestellte ist verpflichtet, den Versiche-
rungsträger in Kenntnis zu setzen, wenn gegen ihn ei-
ne Voruntersuchung im Sinne der Strafprozessord-
nung (StPO) eingeleitet oder ohne Durchführung einer
Voruntersuchung Anklage erhoben (§ 210 StPO), ein
Strafantrag gestellt (§§ 484 bzw 451 StPO) oder er
wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung rechts-
kräftig verurteilt wurde, soferne an die Verurteilung
dienst- oder disziplinarrechtliche Folgen (§ 31) ge-
knüpft sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

(5a) Der Angestellte ist verpflichtet, den Versiche-
rungsträger in Kenntnis zu setzen, wenn eine Dienst-
verhinderung im Sinne des § 60 auf einen Unfall oder
auf ein sonstiges schädigendes Ereignis, welches eine
Haftung Dritter begründen könnte, zurückgeht; in
weiterer Folge hat er den Versicherungsträger laufend
über die schadenersatzrechtliche Abwicklung des Fal-
les zu informieren.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1995)

(Siehe Erläuterung Seite 158)

(6) Alle Vorgesetzten sind verpflichtet, den Angestell-
ten mit Anstand und Achtung zu begegnen und ihre
Tätigkeit gewissenhaft und gerecht zu beurteilen. Sie
haben für eine gerechte und entsprechende Vertei-
lung der Arbeit zu sorgen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1994)

(7) Jeder Verstoß gegen die in den Abs 1 bis 6 enthal-
tenen Regelungen ist eine Dienstpflichtverletzung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

Diensterfindung

§ 8a. Der Sozialversicherungsträger hat Anspruch auf
Anbietung einer vom Angestellten während des Be-
standes des Dienstverhältnisses gemachten Dienster-
findung im Sinne des § 7 Abs 3 PatG. Er muss dazu in-
nerhalb einer Frist von vier Monaten vom Tage der An-
bietung an Stellung nehmen und erklären, ob er sie für
sich in Anspruch nehmen will; bis zur Anmeldung der
Patentrechte ist der Sozialversicherungsträger zur ab-
soluten Geheimhaltung der Erfindung verpflichtet. Er
hat im Fall der Inanspruchnahme die im Gesetz vorge-
sehene Entschädigung an den Erfinder zu entrichten
und alle auflaufenden Patentgebühren zu bezahlen.
Auf Verlangen des Angestellten muss der Erfinder bei
der Eintragung in das Patentregister genannt werden,
auch dann, wenn der Sozialversicherungsträger als
Anmelder erscheint. Im Übrigen gelten die Bestim-
mungen des PatG, die in diesem Zusammenhang ab-

geschlossenen Betriebsvereinbarungen sowie die ge-
mäß dem PatG getroffenen Einzelvereinbarungen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

Supervision

§ 8b. (1) Angestellte gemäß § 1 Abs 1 Z 2 und 2a in
Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a), b), und
d) haben unter Bedachtnahme auf das KAKuG und
die Ausführungsgesetze der Bundesländer Anspruch
auf Supervision. Darüber hinaus können Angestellten
in anderen Bereichen Supervisionsmaßnahmen ange-
boten werden, wenn diese besonders belastenden Ar-
beitssituationen ausgesetzt sind.

(2) Art und Umfang der Supervisionsmaßnahmen
können in einer Betriebsvereinbarung geregelt wer-
den, welche insbesondere beinhaltet:

1. Festlegung der Dienstnehmergruppen, denen Su-
pervisionsmaßnahmen angeboten werden;

2. Festlegung der konkreten Supervisionsmaßnah-
men für die jeweilige Berufsgruppe;

3. Regelungen für die Inanspruchnahme von Supervi-
sionsmaßnahmen;

4. Auswahl der Anbieter von Supervisionsmaßnah-
men;

5. die Arbeitszeitanrechnung für Supervisionsmaß-
nahmen;

6. Mögliche Obergrenzen der Kostenübernahme
durch den Arbeitgeber oder Selbstbehalte durch
die Angestellten.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 84. Änderung)

Betrieblicher Gesundheitsschutz

§ 8c. Der Dienstgeber hat im Rahmen des betriebli-
chen Gesundheitsschutzes geeignete Vorsorgemaß-
nahmen zur größtmöglichen Verhinderung physischer
und psychischer Belastungen am Arbeitsplatz zu er-
greifen. Unter Mitwirkung des Betriebsrates sollen ne-
ben den allgemeinen Maßnahmen zum Arbeitnehme-
rInnenschutz (ASchG) auch Richtlinien und/oder Be-
triebsvereinbarungen, insbesondere zur Früherken-
nung und/oder Verhinderung von Mobbing, Suchtver-
halten und Burn Out ausgearbeitet werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2012 / 79. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 158)
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Normalarbeitszeit der dem AZG
unterliegenden Angestellten

(Siehe Erläuterung Seite 158)

§ 9. (1) Die wöchentliche Normalarbeitszeit der dem
AZG unterliegenden Angestellten beträgt 40 Stunden;
die wöchentliche Normalarbeitszeit der nicht dem KA-
AZG unterliegenden Angehörigen der Gesundheitsbe-
rufe im radiologisch-technischen Dienst und in Pro-
sekturen beträgt 39 Stunden. Die betriebliche (gene-
relle) Arbeitszeiteinteilung und -verteilung wird durch
Betriebsvereinbarung festgesetzt.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) Für die Angehörigen der Gesundheitsberufe in
Kurheimen, Erholungsheimen, Kinderheimen und Be-
triebskindergärten kann eine wöchentliche Normalar-
beitszeit von 40 Stunden, für die in den angeführten
Krankenanstalten beschäftigten Angehörigen der Ge-
sundheitsberufe im radiologisch-technischen Dienst
und in Prosekturen von 39 Stunden, im Durchschnitt
von vier Wochen vereinbart werden.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(3) Im Zusammenhang mit einer anderen Verteilung
der Normalarbeitszeit gemäß § 4 Abs 3 AZG (Einarbei-
ten von „Fenstertagen”) kann der Einarbeitungszeit-
raum durch Betriebsvereinbarung auf bis zu 52 Wo-
chen verlängert werden.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(4) Bei Schichtarbeit kann die Normalarbeitszeit in
einzelnen Wochen auf bis zu 50 Stunden ausgedehnt
werden.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(5) Für die Angestellten in den Verwaltungsdienst-
stellen und in den Verwaltungsbereichen der Eigenen
Einrichtungen, die zahntechnischen Angestellten so-
wie die Angestellten in den Fachärztlichen Begutach-
tungsstationen der Pensionsversicherungsträger
kann gleitende Arbeitszeit im Sinne des § 4b AZG ver-
einbart werden. Eine solche Vereinbarung hat zu ent-
halten:

1. Regelungen über die Dauer der Gleitzeitperiode,

2. Regelungen über den Gleitzeitrahmen,

3. Regelungen über das Höchstausmaß allfälliger
Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben und
Zeitschulden in die nächste Gleitzeitperiode,

4. Regelungen über die Dauer und die Lage der fikti-
ven Normalarbeitszeit und

5. Regelungen über die Abrechnung von Zeitgutha-
ben bzw Zeitschulden bei Beendigung des Dienst-
verhältnisses.

Die tägliche Arbeitszeit darf zehn Stunden nicht über-
schreiten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 84. Änderung)

(6) Nach Maßgabe des § 5 Abs 1 Z 2 AZG kann durch
Betriebsvereinbarung die wöchentliche Normalar-
beitszeit auf bis zu 60 Stunden, die tägliche Normalar-
beitszeit auf bis zu zwölf Stunden ausgedehnt werden.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(7) Für Guthaben an Normalarbeitszeit gebührt bei

1. Kündigung durch den Angestellten,

2. unbegründetem vorzeitigem Austritt des Ange-
stellten,

3. Entlassung aus Verschulden des Angestellten,

4. Kündigung durch den Versicherungsträger gemäß
§ 22 Abs 4

kein Zuschlag im Sinne des § 19e Abs 2 AZG.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(8) Für Sicherheitsfachkräfte in Präventionszentren
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt kann
nach Maßgabe des § 4 Abs 6 und 7 AZG

1. die wöchentliche Normalarbeitszeit in einzelnen
Wochen eines Durchrechnungszeitraumes von bis
zu acht Wochen auf höchstens 50 Stunden ausge-
dehnt werden, wobei sie innerhalb dieses Zeitrau-
mes im Durchschnitt 40 Stunden nicht überschrei-
ten darf;

2. die tägliche Normalarbeitszeit auf zehn Stunden
ausgedehnt werden, wobei der Zeitausgleich in
mehrtägigen zusammenhängenden Zeiträumen
zu verbrauchen ist.

Zeitguthaben können bis zu einemHöchstausmaß von
20 Stunden in den nächsten Durchrechnungszeitraum
übertragen werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2000 / 55. Änderung)

(9) Die tägliche Normalarbeitszeit der Verwaltungs-
angestellten in den Unfallkrankenhäusern der AUVA,
die im Erstuntersuchungs- (in der Erstversorgung)
und/oder Nachbehandlungsbereich verwendet wer-
den, kann durch Betriebsvereinbarung auf höchstens
zehn Stunden ausgedehnt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

ÜB 126, Seite 120

Normalarbeitszeit der dem KA-AZG
unterliegenden Angestellten

(Siehe Erläuterung Seite 158

§9a. (1)Diewöchentliche Normalarbeitszeit der dem
KA-AZG unterliegenden Angestellten beträgt 40 Stun-
den, für Angehörige der Gesundheitsberufe im radio-
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logisch-technischen Dienst und in Prosekturen
39 Stunden. Die betriebliche(generelle) Arbeitszeit-
einteilung und -verteilung wird durch Betriebsverein-
barung festgesetzt.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) Für Angehörige der Gesundheitsberufe in Kran-
kenanstalten gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a bis g und Z2
bzw für Angestellte, deren Tätigkeit in den genannten
Krankenanstalten zur Aufrechterhaltung des Betrie-
bes ununterbrochen erforderlich ist, kann eine wö-
chentliche Normalarbeitszeit von 40 Stunden, für in
den angeführten Krankenanstalten beschäftigte An-
gehörige der Gesundheitsberufe im radiologisch-tech-
nischen Dienst und in Prosekturen von 39 Stunden, im
Durchschnitt von bis zu 4 Wochen vereinbart werden,
wobei die Tagesarbeitszeit 13 und die Wochenarbeits-
zeit in den einzelnen Wochen des Durchrechnungs-
zeitraumes 60 Stunden nicht überschreiten darf. Ist
aufgrund personeller oder organisatorischer Gege-
benheiten ein Durchrechnungszeitraum von 4Wochen
nicht ausreichend, kann dieser durch Betriebsverein-
barung auf bis zu 17 Wochen ausgedehnt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 158)

(3) § 9 Abs 5 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass
die tägliche Normalarbeitszeit 13 Stunden nicht über-
schreiten darf.
(Geltende Fassung ab 1.November 2017 / 96. Änderung)

Teilzeitarbeit

§ 9b. (1) In Einzelfällen ist die Vereinbarung einer ge-
genüber der Normalarbeitszeit verkürzten Arbeitszeit
zulässig; für einzelne Gruppen von Angestellten kön-
nen unter Beachtung des § 19d AZG durch Betriebs-
vereinbarung einheitliche Bedingungen für Teilzeitar-
beit festgelegt werden, wie zum Beispiel:

1. Regelungen über den Ein- und Ausstieg einzelner
Mitarbeiter in die bzw aus der Teilzeitarbeit.

2. Regelungen über eine allfällige Staffelung der
Stundenanzahl.

3. Regelungen über das Recht des Versicherungsträ-
gers zur Anordnung von Mehr- bzw Überstunden.

4. Regelungen über Kündigung und Nachwirkung ei-
ner solchen Betriebsvereinbarung.

(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(2) Unbeschadet einer Vereinbarung gemäß Abs 1 ist
einem Angestellten im Anschluss an

1. eine Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG bzw ge-
mäß §§ 2 bis 6 VKG,

2. einen Sonderurlaub gemäß § 20 Abs 2,

3. eine bis längstens zum vollendeten dritten Lebens-
jahr des Kindes vereinbarte Bildungskarenz gemäß
§ 11 AVRAG,

4. eine Teilzeitbeschäftigung gemäß §§ 15h bis 15i
MSchG bzw gemäß §§ 8 bis 8a VKG

nach Maßgabe des Abs 4 eine Teilzeitbeschäftigung im
Ausmaß der Hälfte der Normalarbeitszeit gemäß § 9
zu gewähren, wenn und solange das Kind, zu dessen
Pflege der Sonderurlaub oder die gesetzliche Teilzeit-
beschäftigung in Anspruch genommen worden ist,
dem Haushalt des Angestellten angehört und der An-
gestellte dieses Kind überwiegend selbst betreuen
will.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2003 / 63. Änderung)
(Außerkrafttreten 1. Juni 2009)

Fassung ab 1. Juni 2009 lautet:

(2) Unbeschadet einer Vereinbarung gemäß Abs 1
kann einem Angestellten im Anschluss an

1. eine Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG bzw ge-
mäß §§ 2 bis 6 VKG,

2. einen Sonderurlaub gemäß § 20 Abs 2,

3. eine bis längstens zum vollendeten dritten Lebens-
jahr des Kindes vereinbarte Bildungskarenz gemäß
§ 11 AVRAG,

4. eine Teilzeitbeschäftigung gemäß §§ 15h bis 15i
MSchG bzw gemäß §§ 8 bis 8a VKG

nach Maßgabe des Abs 4 eine Teilzeitbeschäftigung im
Ausmaß der Hälfte der Normalarbeitszeit gemäß § 9
gewährt werden, wenn und solange das Kind, zu des-
sen Pflege der Sonderurlaub oder die gesetzliche Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch genommen worden ist,
dem Haushalt des Angestellten angehört und der An-
gestellte dieses Kind überwiegend selbst betreuen
will.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2009 / 67. Änderung)

(3) Eine Teilzeitbeschäftigung gemäß Abs 2 soll spä-
testens drei Monate vor Ablauf der Karenz oder des
Sonderurlaubes oder der Bildungskarenz oder der ge-
setzlichen Teilzeitbeschäftigung beantragt werden;
gleichzeitig ist die Dauer der Teilzeitbeschäftigung zu
bestimmen, welche ein Jahr oder das Vielfache eines
Jahres oder die Zeit bis zum Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem das Kind, welches überwiegend betreut
werden soll, das vierte Schuljahr beendet hat, umfas-
sen darf.
Eine solche Teilzeitbeschäftigung endet grundsätzlich
mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Kind
das vierte Schuljahr beendet hat.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2002 / 60. Änderung)

(4) Eine Teilzeitbeschäftigung gemäß Abs 2 ist nicht
zu gewähren, wenn der Angestellte infolge der Herab-
setzung der Normalarbeitszeit gemäß § 9 aus wichti-
gen dienstlichen Gründen weder zu seiner bisherigen
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noch zu einer gleichwertigen anderen Tätigkeit heran-
gezogen werden könnte.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(5) Die Lage der Teilzeitbeschäftigung gemäß Abs 2,
dh die stundenmäßige Festlegung der Zeiträume, in
denen der Angestellte Dienst zu versehen hat, ist zwi-
schen ihm und dem Versicherungsträger zu vereinba-
ren. Dabei ist auf die persönlichen Verhältnisse des
Angestellten, vor allem auf die Erfordernisse der Be-
treuung des Kindes insoweit Rücksicht zu nehmen,
als nicht wichtige dienstliche Interessen entgegenste-
hen.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(6) Im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung gemäß
Abs 2 darf ein Angestellter über die für ihn geltende re-
gelmäßige Arbeitszeit hinaus zur Dienstleistung nur
herangezogen werden, als dies zur Vermeidung eines
Schadens unverzüglich notwendig ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 158)

(7) EineTeilzeitbeschäftigung gemäß Abs 2 ist auf An-
trag des Angestellten vorzeitig zu beenden, wenn die-
ser eine Teilzeitbeschäftigung gemäß §§ 15h bis 15i
MSchG bzw gemäß §§ 8 bis 8a VKG in Anspruch
nimmt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2002 / 60. Änderung)

Überstunden

(Siehe Erläuterung Seite 158)

§ 9c. Die Leistung notwendiger Überstunden ordnet
der leitende Angestellte an.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

Ruhepausen und Ruhezeiten

§ 9d. (1) Die gemäß § 11 Abs 1 AZG bzw § 6 KA-AZG
zu gewährenden Ruhepausen sind zur Hälfte auf die
Normalarbeitszeit anzurechnen. Eine darüber hinaus-
gehende Anrechnung von Ruhepausen auf die Nor-
malarbeitszeit ist – abgesehen von einer zusätzlichen
Ruhepause gemäß Abs 2 – unzulässig.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1999 / 53. Änderung)

(2) Für die dem § 9 unterliegenden Angestellten be-
trägt die ununterbrochene Ruhezeit nach Beendigung
der Tagesarbeitszeit (§ 12 Abs 2 AZG) mindestens
zehn Stunden; sie kann auf bis zu acht Stunden ver-
kürzt werden, wenn am nächstfolgenden Arbeitstag
eine zusätzliche Ruhepause von einer halben Stunde

gewährt wird, welche zur Gänze auf die Normalar-
beitszeit anzurechnen ist. Im Übrigen gilt § 12 AZG.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2001 / 57. Änderung)

(3) Im Anschluss an eine Reisezeit beträgt die tägli-
che Ruhezeit nach Maßgabe des § 20b Abs 4 AZGmin-
destens acht Stunden, sofern der betroffene Ange-
stellte nicht selbst ein Kraftfahrzeug gelenkt hat. Zwi-
schen dem Ende der Dienstleistung vor Beginn der
Reisezeit und dem Dienstbeginn am nächsten Tag
müssen mindestens zehn Stunden liegen; für eine
Verkürzung dieses Zeitraumes auf bis zu acht Stunden
gilt Abs 2.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

Feiertage und dienstfreie Werktage

§ 9e. (1) Feiertage sind die bundesgesetzlichen
Feiertage nach dem Arbeitsruhegesetz.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(2) Am Karsamstag und Pfingstsamstag endet die Ar-
beitszeit um 12 Uhr; der 24. und 31.Dezember sind
dienstfrei. Dienstleistungen am Karsamstag oder
Pfingstsamstag nach 12 Uhr oder am 24. oder 31.De-
zember sind als Überstunden zu behandeln.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

Wöchentliche Ruhezeit und
Feiertagsruhe

§ 9f. (1) Hinsichtlich der wöchentlichen Ruhezeit und
der Feiertagsruhe gelten, soweit im Folgenden nichts
anderes bestimmt wird, die Vorschriften des Arbeits-
ruhegesetzes und des Krankenanstalten-Arbeitszeit-
gesetzes.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2011 / 81. Änderung)

(2) Für Angehörige der Gesundheitsberufe in Kran-
kenanstalten gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) bis f) sowie
Z 2 bis 4, sowie für Verwaltungsangestellte und Psy-
chologInnen, deren Beschäftigung zur Aufrechterhal-
tung des Betriebes in solchen Krankenanstalten un-
umgänglich notwendig ist, ferner für Angestellte in öf-
fentlichen Apotheken und Anstaltsapotheken kann im
Einvernehmen mit dem Betriebsrat

1. die wöchentliche Ruhezeit so festgesetzt werden,
dass innerhalb eines Zeitraumes von acht aufei-
nander folgenden Kalenderwochen eine ununter-
brocheneRuhezeit von durchschnittlich 36Stunden
erreicht wird, wobei zur Berechnung nur mindes-
tens 24-stündige Ruhezeiten heranzuziehen sind,
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2. die Lagerung der Ersatzruhe abweichend von § 6
des Arbeitsruhegesetzes festgelegt werden.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(3)Wenn es in Ausnahmefällen zur Aufrechterhaltung
des Betriebes der in Abs 2 angeführten Krankenan-
stalten und Apotheken notwendig ist, kann der Ange-
stellte während der wöchentlichen Ruhezeit beschäf-
tigt werden. Für eine solche Dienstleistung ist Ersatz-
ruhe zu gewähren.
(Geltende Fassung ab 1.August 2016 / 93. Änderung)

(4) Angehörige der Gesundheitsberufe mit einer Ar-
beitszeit gemäß § 9 Abs 2 oder § 9a Abs 2, die auf
Grund der festgelegten Arbeitszeiteinteilung am
Samstag und/oder Sonntag beschäftigt werden, ha-
ben (abweichend von § 7 Abs 4 ARG) Anspruch auf ei-
nen Ersatzruhetag, wenn ein nach der Arbeitszeitein-
teilung freier Tag (Montag bis Freitag) mit einem ge-
setzlichen Feiertag zusammenfällt und im Durchrech-
nungszeitraum die Normalarbeitszeit erbracht wird.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(5) Für die Beschäftigung von Angestellten bei Ge-
sundheitstagen, Messen und ähnlichen Veranstaltun-
gen während der Wochenend- und Feiertagsruhe gilt
§ 17 ARG.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(6) Nach Maßgabe des § 12a ARG können Angestellte
im Bereich der EDV hinsichtlich bestimmter Arbeiten
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an Samsta-
gen und Feiertagen beschäftigt werden, wenn diese
Tätigkeiten aus betrieblichen oder technischen Grün-
den nur während des Betriebsstillstandes durchge-
führt werden können, und ein Betriebsstillstand au-
ßerhalb der Ruhezeiten mit einem erheblichen Scha-
den verbunden wäre. Die EDV-Tätigkeiten, die für eine
Beschäftigung an Samstagen und Feiertagen in Be-
tracht kommen, sind insbesondere folgende:

1. Projektübergaben, speziell Onlineübergaben;

2. Strukturänderungen in Datenbanken;

3. Systemadministration (zB Integration von Softwa-
rekomponenten);

4. Datensicherungsmaßnahmen;

5. Reorganisation von Datenbanken;

6. Testarbeiten in Datenbanken;

7. Fehlerberichtigungen in Datenbeständen und Da-
tenbanken sowie Softwarekomponenten;

8. Neueinsatz von Betriebssystemen und systemna-
her Software sowie damit zusammenhängende
Testarbeiten.

(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(7) Gemäß § 12a ARG dürfen Angestellte in eigenen
Einrichtungen der Versicherungsanstalt für Eisenbah-

nen und Bergbau zur Sicherstellung der Betreuung
von Gästen und PatientInnen, sowie zur Durchführung
von Gesundheitsprogrammen, an Wochenenden und
Feiertagen beschäftigt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

Nachtschwerarbeit

§ 9g. In den Geltungsbereich des Art V des Bundesge-
setzes BGBl Nr 473/1992 werden Angestellte des ge-
hobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpfle-
ge sowie Anstaltshebammen einbezogen, die

1. nicht bereits durch Art V § 2 Abs 1 des Bundesge-
setzes BGBl Nr 473/1992 einbezogen sind und

2. in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mindestens
sechs Stunden in nachstehenden Einrichtungen
des Hanusch-Krankenhauses beschäftigt sind und
während dieser Zeit unmittelbar Betreuungs- und
Behandlungsarbeit für Patienten leisten, soferne
nicht in diese Arbeitszeit regelmäßig und in erheb-
lichem Ausmaß Arbeitsbereitschaft fällt:
a) Abteilung für Augenheilkunde,
b) Abteilung für Chirurgie,
c) Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshil-

fe,
d) Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankhei-

ten,
e) Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankhei-

ten,
f) Abteilung für Kinderheilkunde,
g) Abteilung für Urologie,
h) Abteilung für Zahn-, Mund- und Kieferheilkun-

de,
i) Abteilung für Strahlentherapie,
j) Ambulanz bzw Institut, die bzw das nicht in eine

Abteilung eingegliedert ist.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

Altersteilzeit

§ 9h. (1) Nach Maßgabe der §§ 27 und 28 AlVG kann
mit den Angestellten eine Teilzeitvereinbarung (Al-
tersteilzeit) abgeschlossen werden. Die näheren
dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Einzel-
heiten (Bedingungen, Auswirkungen u.ä.) sind in An-
lage 9 geregelt.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(2) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 27a AlVG
(erweiterte Altersteilzeit) kann mit den Angestellten
eine Teilzeitvereinbarung abgeschlossen werden. Die
näheren dienst-, besoldungs- und pensionsrechtli-
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chen Einzelheiten (Bedingungen, Auswirkungen u.ä.)
sind in Anlage 10 geregelt.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

Telearbeit

§ 9i. (1) Soweit nicht dienstliche Interessen entge-
genstehen, kann mit einem Angestellten vereinbart
werden, dass er regelmäßig bestimmte dienstliche
Aufgaben in seiner Wohnung oder einer vereinbarten,
nicht zumBetrieb des Dienstgebers gehörigen Örtlich-
keit unter Einsatz der dafür erforderlichen Informa-
tions- und Kommunikationstechnik verrichtet (Telear-
beit), wenn

1. der Angestellte hinsichtlich Arbeitserfolg, Einsatz-
bereitschaft und der Fähigkeit zum selbstständigen
Arbeiten geeignet erscheint,

2. die Erreichung des vom Angestellten zu erwarten-
den Arbeitserfolges durch ergebnisorientierte Kon-
trollen festgestellt werden kann und

3. der Angestellte sich verpflichtet, die für die Wah-
rung der Datensicherheit, Amtsverschwiegenheit
und anderer Geheimhaltungspflichten erforderli-
chen Vorkehrungen zu treffen. Soweit damit Kos-
ten verbunden sind, ist die Kostenaufteilung zu
vereinbaren.
Telearbeit ist schriftlich zwischen dem Dienstgeber
und dem Angestellten zu vereinbaren.

(2) Über die Bedingungen der Telearbeit können nach
Maßgabe der folgenden Absätze Betriebsvereinbarun-
gen abgeschlossen werden. Insoweit keine Betriebs-
vereinbarung besteht, sindmit demAngestellten nach
Maßgabe der folgenden Absätze individuelle Vereinba-
rungen, insbesondere über

1. Ort und Ausstattung der Arbeitsstätte,

2. Art, Umfang und Qualität der in Form von Telear-
beit zu erledigenden Aufgaben,

3. Arbeitszeit und deren Aufteilung (insb Aufteilung
zwischen betrieblicher und außerbetrieblicher Ar-
beitszeit; die Anlassfälle und Zeiten, in denen der
Angestellte verpflichtet ist, im Betrieb des Dienst-
gebers anwesend zu sein; die Zeiten, in denen der
Angestellte sich dienstlich erreichbar zu halten
hat),

4. Arbeitszeitaufzeichnungen und deren Handha-
bung,

5. Arbeitsmittel,

6. allfällige Aufwandserstattungen,

7. Haftungsregelungen,

8. die dienstlichen Abläufe und die Formen der Kom-
munikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbei-
tern im Betrieb und dem Telearbeit verrichtenden
Angestellten,

9. eine Beendigung der Telearbeit,

10. Zutrittsrechte zur Arbeitsstätte,

11. Information über allfällige Auswirkungen auf Ent-
geltbestandteile oder Aufwandersätze (zB: Fahrt-
kostenzuschuss, Pendlerpauschale, etc)

abzuschließen.

(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, richtet sich
die Lage der Normalarbeitszeit nach der betrieblichen
Normalarbeitszeit. Alle geleisteten Arbeitszeiten sind
vom Angestellten aufzuzeichnen. Privat bedingte Un-
terbrechungen der Arbeitszeit sind dabei festzuhal-
ten. Der Angestellte hat die Aufzeichnungen unmittel-
bar nach dem Monatsletzten vorzulegen.

(4) Der Angestellte ist verpflichtet, die zur Verfügung
gestellten Arbeitsmittel so zu verwahren, dass eine
Beschädigung durch Dritte möglichst ausgeschlossen
ist. Der Angestellte ist verpflichtet, diese Arbeitsmittel
nur im Rahmen der vereinbarten Telearbeit zu benut-
zen und die Benutzung durch Dritte auszuschließen.
Die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind bei Be-
endigung der Telearbeit bzw über Aufforderung des
Dienstgebers unverzüglich zurückzustellen, bzw ist
die Übernahme zu ermöglichen.

(5) Auf den Schutz von Daten und Informationen ist in
gleicher Weise zu achten und zu sorgen, wie dies für
den Betrieb vorgesehen ist. Vertrauliche Daten, Infor-
mationen und Passwörter sind so zu schützen, dass
Dritte keine Einsicht und keinen Zugriff nehmen kön-
nen.

(6) Für Schäden, die der Angestellte demDienstgeber
im Zusammenhangmit demBetrieb der außerbetrieb-
lichen Arbeitsstätte schuldhaft zufügt, haftet er nach
den Bestimmungen des Dienstnehmerhaftpflichtge-
setzes. Dies gilt auch für Schäden, welche durch im
gemeinsamen Haushalt mit demAngestellten lebende
Personen schuldhaft verursacht wurden.

(7)Der Dienstgeber ist verpflichtet, demAngestellten
die betrieblichen Informationen hinsichtlich Aus- und
Weiterbildungsangebot zukommen zu lassen. Der
Dienstgeber ist darüber hinaus verpflichtet, den Ange-
stellten an einem vorhandenen, gemeinsamen be-
trieblichen Informationssystem teilnehmen zu lassen.

(8) Die Telearbeit kann von beiden Seiten unter Ein-
haltung der vereinbarten Ankündigungsfrist einge-
stellt werden. Aus wichtigen Gründen, wie Verlust
der Arbeitsstätte vor diesem Zeitpunkt, verkürzt sich
die Ankündigungsfrist entsprechend.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

– 34 –



Dienstverhinderung

§ 10. (1) Der Angestellte darf ohne Bewilligung vom
Dienst nicht fernbleiben, es sei denn, dass er erkrankt,
verunglückt oder durch andere wichtige, seine Person
betreffende Gründe an der Dienstleistung verhindert
ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(1a) Ein wegen Krankheit vom Dienst abwesender
Angestellter ist verpflichtet, sich auf Anordnung des
Dienstgebers einer Untersuchung zur Feststellung
des Vorliegens der Arbeitsunfähigkeit und deren vo-
raussichtlicher Dauer zu unterziehen. Eine Untersu-
chung kann nur in begründeten Fällen angeordnet
werden. Der Angestellte hat nach Aufforderung durch
den Dienstgeber diesem binnen einer Woche drei, zur
Vornahme der Untersuchung geeignete Ärzte vorzu-
schlagen, wobei die konkrete Auswahl und die Über-
nahme der Kosten der ärztlichen Untersuchung dem
Dienstgeber zukommt. Der Dienstgeber hat den Be-
triebsrat über die beabsichtigte Aufforderung gemäß
Satz 1 zu informieren.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

(1b) Kommt der Angestellte diesen Verpflichtungen
schuldhaft nicht nach, so verliert er für die Dauer der
Säumnis den Anspruch auf seine Bezüge, es sei denn,
er macht glaubhaft, dass der Erfüllung dieser Ver-
pflichtung unabwendbare Hindernisse entgegenge-
standen sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

(2) Bei angezeigtem und nachgewiesenem Eintritt
folgender Ereignisse ist dem Angestellten ohne
Schmälerung des monatlichen Entgeltes Freizeit zu
gewähren, und zwar

1. im Ausmaß von je zwei Werktagen
a) bei eigener Eheschließung (bzw Begründung ei-

ner eingetragenen Partnerschaft) oder der der
Kinder im Sinne des § 41 Abs 1 Z 1 bis 6,

b) bei Niederkunft der Ehegattin, Lebensgefährtin
oder eingetragenen Partnerin,

c) bei Wohnungswechsel,
d) bei Ableben des/r Ehegatten/ gattin, Lebensge-

fährtIn, eingetragenen PartnerIn, der Kinder
(lit a), der Schwiegerkinder (Kinder eingetrage-
ner PartnerInnen), der Eltern, Stief , Adoptiv,
Groß- oder Schwiegereltern (Eltern eingetrage-
ner PartnerInnen), der Geschwister;

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

2. im Ausmaß eines Werktages anlässlich eines
Dienstjubiläums gemäß § 66 Abs 1 bzw § 237;

3. im notwendigen Ausmaß bei Teilnahme an Schu-
lungsveranstaltungen im Rahmen der Grundschu-
lung der Sozialversicherungsbediensteten (SV-Ba-

sis), zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung der
Grundausbildung, auf die Prüfungen der allgemei-
nen Fachausbildung oder auf die Prüfungen der be-
sonderen Fachausbildung sowie deren Wiederho-
lung bzw auf die Führungskräfteausbildung gem
§ 21d. Dies gilt auch für die Tätigkeit als Mitglied
von Prüfungskommissionen sowie für Gespräche
im Rahmen der Betreuung der Hausarbeit gemäß
§ 42 der Prüfungsordnung für die Fachausbildung.

4. im entsprechenden Ausmaß gemäß § 34 KV-PK
bzw § 29 RLPK.

(Geltende Fassung ab 1.November 2017 / 96. Änderung)

ÜB § 176, Seite 133

(3) Sofern nicht bereits Anspruch nach Abs 1 oder 2
besteht, kann Freizeit ohne Schmälerung des monat-
lichen Entgeltes gewährt werden

1. in wichtigen und dringenden Fällen im notwendigen
Ausmaß;

2. Angestellten, die Österreich in internationalen
Wettkämpfen als Mitglieder einer National- oder
Olympiamannschaft zu vertreten haben, für die
Dauer der Vorbereitung und Teilnahme an solchen
Veranstaltungen, längstens jedoch bis zu 24 Ar-
beitstagen innerhalb eines Kalenderjahres;

3. in sonstigen begründeten Fällen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

(4) Im Falle einer notwendigen Abwesenheit vom
Dienst bis zu einem Tag ist die Zustimmung des hierzu
bevollmächtigten Vorgesetzten, bei längerer Abwe-
senheit die des leitenden Angestellten erforderlich.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1974)

(5) Ungerechtfertigtes Fernbleiben vom Dienst oder
wiederholtes unentschuldigtes Versäumen von
Dienststunden ist eine Dienstpflichtverletzung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(6) Jede Dienstverhinderung und der Wiederantritt
des Dienstes ist im Dienstweg (§ 23) unverzüglich zu
melden; die notwendigen Nachweise sind ohne Auf-
forderung beizubringen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1974)

(7) Die Tätigkeit als Laienrichter und Beisitzer in Ver-
waltungsbehörden zählt für Angestellte, die in einer
solchen Funktion aufgrund einer Entsendung (Vor-
schlages, Nominierung) durch den Dienstgeber/
Hauptverband (zB gem § 347b ASVG) tätig sind, als
Teil der Dienstverrichtung.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung)
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Nebenberufliche Erwerbstätigkeit

§ 11. (1) Die Ausübung einer auf Erwerb gerichteten
Nebenbeschäftigung ist grundsätzlich untersagt. In
begründeten Ausnahmefällen kann sie vom leitenden
Angestellten gestattet werden. Wird innerhalb eines
Monats nach dem Ansuchen keine Entscheidung ge-
troffen, gilt eine solche Tätigkeit als genehmigt. Die
Genehmigung kann widerrufen werden, wenn durch
die Ausübung einer nebenberuflichen Erwerbstätig-
keit die dienstlichen Obliegenheiten vernachlässigt
werden oder das Ansehen des Versicherungsträgers
darunter leidet. Die Ausübung eines akademischen
Lehramtes, einer wissenschaftlichen Tätigkeit oder ei-
ner Tätigkeit als Vortragender in Einrichtungen für die
Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit ist gestattet.
(Geltende Fassung ab 1.April 1979)

(2) Die Nichtbeachtung dieser Bestimmungen ist eine
Dienstpflichtverletzung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

Allgemeine Bestimmungen über die
Dienstzeitanrechnung

§ 12. (1) Für die von der Dauer der Dienstzeit abhän-
gigen Rechte der Angestellten sind die in den §§ 13 bis
18 angeführten Zeiten anrechenbar.
(Geltende Fassung ab 1.November 1975)

(2) Von der Anrechnung sind Dienstzeiten aus einem
Dienstverhältnis ausgeschlossen, das aus dem Ver-
schulden des Angestellten vom Dienstgeber vorzeitig
aufgelöst worden ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1995)

(3) Von der Anrechnung für die Bezüge bei Erkran-
kung sind Zeiten, für die gemäß § 60 Abs 1 bzw 2 kein
Anspruch auf ständige Bezüge besteht, ausgeschlos-
sen.
(Geltende Fassung ab 1.November 2017 / 96. Änderung)

(4) Im Falle der Wiedereinberufung zum Dienst
(§ 208) ist die im Ruhestand verbrachte Zeit – mit
Ausnahme der Anrechnung nach § 17 Abs 1b – für
die von der Dauer der Dienstzeit abhängigen Rechte
nicht anzurechnen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 73. Änderung)

(5) (entfällt ab 1. Jänner 1997 / 44. Änderung)

(6) Anrechenbare Zeiträume, die sich zeitlich decken,
sind nur einmal zu zählen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1990)

(7) Bei Feststellung der anrechenbaren Dienstzeiten
ist jeder Kalendermonat mit 30 Kalendertagen anzu-
setzen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1990)

Anrechnung von Karenzen und
Sonderurlauben

§ 12a. (1) Zeiten einer während des Dienstverhält-
nisses in Anspruch genommenen Karenz gemäß
§§ 15 bis 15d MSchG bzw gemäß §§ 2 bis 6 VKG, Zei-
ten eines Sonderurlaubes gemäß § 20, Zeiten einer
Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG, Zeiten einer Ster-
bebegleitung gemäß § 14a AVRAG, Zeiten der Beglei-
tung von schwersterkrankten Kindern gemäß § 14b
AVRAG und Zeiten der Pflegekarenz gemäß § 14c
AVRAG sind Dienstzeiten, auf die sowohl die allgemei-
nen Bestimmungen über die Dienstzeitanrechnung
gemäß § 12 als auch die in den §§ 13 bis 18 enthalte-
nen Regelungen sinngemäß anzuwenden sind. Im Üb-
rigen richtet sich die Anrechnung solcher Zeiten nach
den in den Abs 2 bis 4 enthaltenen Vorschriften.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

(2) Für das Ausmaß des Erholungsurlaubes (§ 19), für
die Bezüge bei Erkrankung (§ 60), für die Kündigungs-
frist und für das Ausmaß der Abfertigung sind Zeiten
einer während des Dienstverhältnisses in Anspruch
genommenen Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MschG
bzw gemäß §§ 2 bis 6 VKG, Zeiten eines Sonderurlau-
bes gemäß § 20, Zeiten einer Bildungskarenz gemäß
§ 11 AVRAG, Zeiten einer Sterbebegleitung gemäß
§ 14a AVRAG, Zeiten der Begleitung von schwerster-
krankten Kindern gemäß § 14b AVRAG und Zeiten
der Pflegekarenz gemäß § 14c AVRAG anzurechnen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

(3)Auf die gemäß § 22 für die Erlangung des erhöhten
Kündigungsschutzes vorgesehenen Fristen sind Zei-
ten einer während des Dienstverhältnisses in An-
spruch genommenen Karenz gemäß §§ 15 bis 15d
MSchG bzw gemäß §§ 2 bis 6 VKG nur dann anzurech-
nen, wenn nach Beendigung der Karenz bzw des Son-
derurlaubes gemäß § 20 Abs 2 bzw der Bildungska-
renz gemäß § 11 AVRAG der Dienst wieder angetreten
und zumindest so lange versehen worden ist, wie die
Karenz gedauert hat. Zeiten eines Sonderurlaubes ge-
mäß § 20, Zeiten einer Sterbebegleitung gemäß § 14a
AVRAG, Zeiten der Begleitung von schwersterkrank-
ten Kindern gemäß § 14b AVRAG und Zeiten der Pfle-
gekarenz gemäß § 14c AVRAG sind für die Einstufung
in das Gehaltsschema (§ 40) und auf die gemäß § 22
für die Erlangung des erhöhten Kündigungsschutzes
vorgesehenen Fristen nicht anzurechnen. Für Zeiten
einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG gilt dies
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nur dann, wenn die absolvierte Ausbildung nicht von
dienstlichem Interesse ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

ÜB § 143, Seite 124

(3a) Zeiten einer Bildungskarenz gemäß §11 AVRAG
können für die Einstufung in das Gehaltsschema
(§40) und auf die gemäß §22 für die Erlangung des er-
höhten Kündigungsschutzes vorgesehenen Fristen
nur dann angerechnet werden, wenn die Fortbildung
im dienstlichen Interesse ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

(4) Auf die Wartezeit (§ 80) und für die Pensionsbe-
messung (§ 88) sind Zeiten einer während des Dienst-
verhältnisses in Anspruch genommenen Karenz ge-
mäß §§ 15 bis 15d MSchG bzw gemäß §§ 2 bis
6 VKG, Zeiten eines Sonderurlaubes gemäß § 20, Zei-
ten einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG, Zeiten
einer Sterbebegleitung gemäß § 14a AVRAG, Zeiten
der Begleitung von schwersterkrankten Kindern ge-
mäß § 14b AVRAG und Zeiten der Pflegekarenz gemäß
§ 14c AVRAG nur dann anzurechnen, wenn für diese
Zeiten Beiträge gemäß § 101 nachentrichtet worden
sind; Zeiten eines einen Monat übersteigenden Son-
derurlaubes gemäß § 20 Abs 1 und Abs 4; Zeiten einer
Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG, Zeiten einer Ster-
bebegleitung gemäß § 14a AVRAG, Zeiten der Beglei-
tung von schwersterkrankten Kindern gemäß §14b
AVRAG und Zeiten der Pflegekarenz gemäß §14c
AVRAG, soweit diese nicht Ersatzzeiten gemäß
§§ 227 Abs 1 Z 5 oder 227a ASVG sind, sind darüber
hinaus nur dann anzurechnen, wenn die Pensionsver-
sicherung nach den Vorschriften des ASVG während
dieser Zeiten freiwillig fortgesetzt wurde.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

Anrechenbare Dienstzeit für die
Einstufung in das Gehaltsschema

§ 13. (1) Für die Einstufung in das Gehaltsschema
(§ 40) sind nachstehende, nach dem 30. Juni des Jah-
res, in dem nach der Aufnahme in die erste Schulstufe
neun Schuljahre absolviert worden sind oder worden
wären, zurückgelegte Dienstzeiten anzurechnen:
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

1. Dienstzeiten (Lehrzeiten) beim Versicherungsträ-
ger;
(Siehe Erläuterung Seite 159)

(Geltende Fassung ab 1. Juni 2017 / 96. Änderung)

2. bis zum Höchstausmaß von zusammen fünf Jah-
ren
a) die in anderen Dienst- oder Lehrverhältnissen

als Angestellter, Arbeiter oder Lehrling zuge-
brachten Zeiten, wenn die einzelnen Dienst-

bzw Lehrverhältnissemindestens sechs Mona-
te ununterbrochen gedauert haben,
(Siehe Erläuterung Seite 159)

b) Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit
oder Beschäftigung, soweit sie als Versiche-
rungszeiten im Sinne des § 115 Abs 1 Z 1
und 2 und des § 116 Abs 1 Z 1 GSVG bzw
des § 106 Abs 1 Z 1 und 2 und des § 107 Abs 1
Z 1 BSVG gelten und jeweils mindestens sechs
Monate ununterbrochen gedauert haben, und

c) für Verwaltungsangestellte und PsychologIn-
nen in Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9 Zei-
ten eines erfolgreich abgeschlossenen Univer-
sitäts-, Hochschul- oder Fachhochschulstu-
diums bzw eines erfolgreich abgeschlossenen
Universitätslehrganges oder Lehrganges uni-
versitären Charakters bis zum Ausmaß der
der gewöhnlichen Dauer dieses Studiums
bzw Lehrganges entsprechenden Zeit; diese
Zeiten sind den aufgrund der dauernden Ver-
wendung in eine der Gehaltsgruppen E bis G
eingereihten Verwaltungsangestellten (§ 36
Abs 1) bzw den PsychologInnen in Krankenan-
stalten gemäß § 1 Abs 9 bis zum Höchstaus-
maß von fünf Jahren neben den in lit a), b),
d) und e) angeführten Zeiten anzurechnen,

d) die in einem Dienstverhältnis mit einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstgeber zugebrachte
Dienstzeit, sofern sie mindestens je sechs Mo-
nate gedauert hat,

e) Zeiten eines Militärdienstes oder Wehrersatz-
dienstes, sofern der Angestellte während die-
ser Zeiten die österreichische Staatsbürger-
schaft, die Unionsbürgerschaft oder die
Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei des
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum besessen hat, und soweit diese
Zeiten nicht bereits gemäß Z 3 anzurechnen
sind;
(Siehe Erläuterung Seite 159)

2a. bis zum Höchstausmaß von zusammen drei Jah-
ren
a) Dienst-, Lehr- und Beschäftigungszeiten im

Sinne der Z 2 lit a), b) und d), soweit diese Zei-
ten nicht gemäß Z 2 wegen Überschreiten des
dort angeführten Höchstausmaßes anzurech-
nen sind,
(Siehe Erläuterung Seite 159)

b) die über die Erfüllung der allgemeinen Schul-
pflicht hinausgehende Zeit eines Studiums an
einer inländischen allgemeinbildenden höhe-
ren oder einer berufsbildenden mittleren oder
höheren Schule oder einer Akademie im Sinne
des Schulorganisationsgesetzes 1962 oder an
einer diesen gesetzlich geregelten Schularten
vergleichbaren Schule, in dem für dieses Stu-
dium nach den schulrechtlichen Vorschriften
geltenden Mindestausmaß, höchstens jedoch
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im Ausmaß von drei Jahren; als Zeitpunkt des
möglichen Studienabschlusses ist bei Studien,
die mit dem Schuljahr enden, der 30. Juni und
bei Studien, die mit dem Kalenderjahr enden,
der 31.Dezember anzusehen; Zeiten des Stu-
diums an einer vergleichbaren ausländischen
Schule sind wie inländische Schulzeiten anzu-
rechnen, wenn das Zeugnis einer solchen aus-
ländischen Schule im Sinne der Europäischen
Konvention über die Gleichwertigkeit von Rei-
fezeugnissen oder eines entsprechenden in-
ternationalen Abkommens für die Zulassung
zu den Universitäten als einem inländischen
Reifezeugnis gleichwertig anzusehen ist oder
wenn es nach den Bestimmungen des Schul-
unterrichtsgesetzes über die Nostrifikation
ausländischer Zeugnisse nostrifiziert werden
kann;

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2004 / 80. Änderung)

3. bis zum Höchstausmaß von zusammen zwölf Mo-
naten Zeiten eines obligatorischen Militärdienstes
oder Wehrersatzdienstes, sofern der Angestellte
während dieser Zeiten die österreichische Staats-
bürgerschaft, die Unionsbürgerschaft oder die
Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum besessen hat;
(Siehe Erläuterung Seite 159)

4. für Verwaltungsangestellte die Zeit der Gerichts-
praxis als Rechtspraktikant bis zu einem Jahr;

5. für Angehörige der Gesundheitsberufe die Ausbil-
dungszeiten bis zum gesetzlich vorgesehenen
Ausmaß, höchstens jedoch drei Jahre.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(1a)Dienstzeiten gemäß Abs 1 Z 1 oder 2 lit a) bzw d)
sowie Z 2a lit a) sind nur insoweit anzurechnen, als es
sich nicht um geringfügige Beschäftigungsverhältnis-
se im Sinn des § 5 Abs 2 ASVG handelt, die keine
Pflichtversicherung gemäß neunter Teil, Abschnitt Ib
ASVG begründen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2004 / 80. Änderung)

(1b)Angestellten können facheinschlägige Beschäfti-
gungszeiten, welche die Grenzen gemäß Abs. 1 über-
steigen im dienstlichen Interesse zum Teil angerech-
net werden, wobei:

1. Verwaltungsangestellten die in eine Gehaltsgruppe
bis D einzureihen sind, maximal 30% der das
Höchstausmaß gemäß Abs 1 Z 2 übersteigende
Zeiten, angerechnet werden können;

2. Verwaltungsangestellten die in die Gehaltsgruppen
E bis G einzureihen sind maximal 50% der das
Höchstausmaß gemäß Abs 1 Z 2 übersteigende
Zeiten, angerechnet werden können.

(Geltende Fassung ab 1. Juni 2017 / 96. Änderung)

(1c) Verwaltungsangestellten, die

1. im Bereich der Gehaltsgruppe D in die Dienstklas-
se II Z 13 oder Z 14,

2. im Bereich der Gehaltsgruppe E in die Dienstklas-
se I Z 5,

3. im Bereich der Gehaltsgruppe E in die Dienstklas-
se II Z 5 oder Z 6,

4. im Bereich der Gehaltsgruppe E in die Dienstklas-
se III Z 12

einzureihen sind, können im dienstlichen Interesse
auch andere facheinschlägige Beschäftigungszeiten
– über die Grenzen des Abs 1b hinaus – insoweit ganz
oder zum Teil angerechnet werden, als diese für die
erfolgreiche Verwendung des Dienstnehmers von be-
sonderer Bedeutung sind.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2017 / 96. Änderung)

(2) Den Angehörigen der Gesundheitsberufe können
im dienstlichen Interesse auch andere Dienst- oder
einschlägige Ausbildungszeiten insoweit ganz oder
zum Teil angerechnet werden, als die Tätigkeit oder
die Ausbildung für die erfolgreiche Verwendung des
Dienstnehmers von besonderer Bedeutung ist.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(3) (entfällt ab 1. Juni 2017 / 96. Änderung)

Anrechenbare Dienstzeit für
das Urlaubsausmaß

§ 14. (1) Für das Ausmaß des Erholungsurlaubes
(§ 19) sind anzurechnen:

1. Dienstzeiten (Lehrzeiten) beim Versicherungsträ-
ger;
(Siehe Erläuterung Seite 159)

(Geltende Fassung ab 1. Juni 2017 / 96. Änderung)

2. bis zum Höchstausmaß von zusammen fünf Jahren
a) die in einem anderen Arbeits(Lehr)verhältnis

oder einem Beschäftigungsverhältnis im Sinne
des Heimarbeitsgesetzes 1960 zugebrachte
Dienstzeit, sofern sie mindestens je sechs Mo-
nate gedauert hat,

b) Zeiten einer Tätigkeit als Entwicklungshelfer für
eine Entwicklungshilfeorganisation im Sinne
des § 1 Abs 2 des Entwicklungshilfegesetzes,

c) Zeiten einer im Inland zugebrachten selbststän-
digen Erwerbstätigkeit, sofern sie mindestens
je sechs Monate gedauert hat,

d) die in einem Dienstverhältnis mit einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstgeber zugebrachte
Dienstzeit, sofern sie mindestens je sechs Mo-
nate gedauert hat,
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e) Zeiten eines Militärdienstes oder Wehrersatz-
dienstes, sofern der Angestellte während dieser
Zeiten die österreichische Staatsbürgerschaft,
die Unionsbürgerschaft oder die Staatsangehö-
rigkeit einer Vertragspartei des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum beses-
sen hat, und soweit diese Zeiten nicht bereits
gemäß Z 6 anzurechnen sind;
(Siehe Erläuterung Seite 159)

3. die über die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht
hinausgehende Zeit eines Studiums an einer in-
ländischen allgemein bildenden höheren oder einer
berufsbildenden mittleren oder höheren Schule
oder einer Akademie im Sinne des Schulorganisa-
tionsgesetzes 1962 oder an einer diesen gesetzlich
geregelten Schularten vergleichbaren Schule, in
dem für dieses Studium nach den schulrechtlichen
Vorschriften geltenden Mindestausmaß, höchstens
jedoch im Ausmaß von vier Jahren; bei Zusam-
mentreffen mit einer Anrechnung nach Z 2 sind
die angeführten Studienzeiten bis zum Höchstaus-
maß von zwei weiteren Jahren über das Höchstaus-
maß gemäß Z 2 hinaus anzurechnen; als Zeitpunkt
des möglichen Studienabschlusses ist bei Studien,
die mit dem Schuljahr enden, der 30. Juni und bei
Studien, die mit dem Kalenderjahr enden, der
31.Dezember anzusehen; Zeiten des Studiums
an einer vergleichbaren ausländischen Schule sind
wie inländische Schulzeiten anzurechnen, wenn
das Zeugnis einer solchen ausländischen Schule
im Sinne der Europäischen Konvention über die
Gleichwertigkeit von Reifezeugnissen oder eines
entsprechenden internationalen Abkommens für
die Zulassung zu den Universitäten als einem in-
ländischen Reifezeugnis gleichwertig anzusehen
ist oder wenn es nach den Bestimmungen des
Schulunterrichtsgesetzes über die Nostrifikation
ausländischer Zeugnisse nostrifiziert werden kann;

4. die gewöhnliche Dauer eines mit Erfolg abge-
schlossenen Universitäts-, Hochschul- oder Fach-
hochschulstudiums bzw eines mit Erfolg abge-
schlossenen Universitätslehrganges oder Lehrgan-
ges universitären Charakters bis zum Höchstaus-
maß von fünf Jahren;

5. Zeiten, für welche eine Haftentschädigung gemäß
§ 13a Abs 1 oder § 13c Abs 1 des Opferfürsorgege-
setzes 1974 gebührt; diese Anrechnung findet
nicht statt, soweit ein Arbeitsverhältnis während
der Haft aufrecht geblieben und aus diesemGrunde
für die Urlaubsdauer zu berücksichtigen ist;

6. bis zum Höchstausmaß von zusammen zwölf Mo-
naten Zeiten eines obligatorischen Militärdienstes
oder Wehrersatzdienstes, sofern der Angestellte
während dieser Zeiten die österreichische Staats-
bürgerschaft, die Unionsbürgerschaft oder die
Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
besessen hat;
(Siehe Erläuterung Seite 159)

7. für Verwaltungsangestellte die Zeit der Gerichts-
praxis als Rechtspraktikant bis zu einem Jahr;

8. für Angehörige der Gesundheitsberufe die Ausbil-
dungszeiten bis zum gesetzlich vorgesehenen Aus-
maß, höchstens jedoch drei Jahre.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) § 13 Abs 1b, 1c, und 2 können sinngemäß ange-
wendet werden.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2017 / 96. Änderung)

Anrechenbare Dienstzeit für die
Bezüge bei Erkrankung

§ 15. Für die Bezüge bei Erkrankung (§ 60) sind die
bei österreichischen Sozialversicherungsträgern zu-
rückgelegten Dienstzeiten (Lehrzeiten) anzurechnen,
für Angehörige der Gesundheitsberufe darüber hinaus
die in § 13 Abs 1 Z 5 angeführten Ausbildungszeiten.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 159)

Anrechenbare Dienstzeit für den
erhöhten Kündigungsschutz

§ 16. (1) Auf die gemäß § 22 Abs 1 Z 4 für die Erlan-
gung des erhöhten Kündigungsschutzes vorgesehene
Frist sind die bei österreichischen Sozialversiche-
rungsträgern zurückgelegten Dienstzeiten (Lehrzei-
ten) anzurechnen, soweit sie unmittelbar aneinander
anschließen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(2)Der Lauf dieser Fristen wird durch folgende bei ös-
terreichischen Sozialversicherungsträgern zurückge-
legte Dienstzeiten (Lehrzeiten) gehemmt:

1. Zeiten einer Karenz, welche nicht gemäß § 12a
Abs 3 anzurechnen sind;

2. Zeiten eines Sonderurlaubes;

2a. Zeiten einer Bildungskarenz, wenn die absolvierte
Ausbildung nicht von dienstlichem Interesse ist.

3. Zeiten eines Freijahres.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

ÜB § 144, Seite 125
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Anrechenbare Dienstzeit für die
Wartezeit und die Pensionsbemessung

§ 17. (1) Auf die Wartezeit (§ 80) und für die Pen-
sionsbemessung (§ 88) sind die bei österreichischen
Sozialversicherungsträgern zurückgelegten Dienst-
zeiten anzurechnen, wenn

1. es sich um Versicherungszeiten im Sinne des § 224
ASVG handelt und

2. der Angestellte für diese Zeiten Beiträge gemäß
§ 101 (nach)entrichtet hat.

Dienstzeiten bei österreichischen Sozialversiche-
rungsträgern, für die anlässlich der Beendigung eines
Dienstverhältnisses Pensionsbeiträge rückerstattet
bzw unverfallbare Anwartschaften (Unverfallbarkeits-
betrag gemäß § 7 Abs 6 BPG) abgefunden wurden,
sind nur dann anrechenbar, wenn der Angestellte
den ausbezahlten Betrag innerhalb von 18 Monaten
nach Eintritt in ein neues Dienstverhältnis wieder ein-
zahlt; wird ein Angestellter in die Dienste eines ande-
ren Versicherungsträgers übernommen, sind die von
ihm bezahlten Pensionsbeiträge an den neuen Versi-
cherungsträger zu überweisen.
(Geltende Fassung ab 1.April 1999 / 55. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 159)

ÜB § 132, Seite 122
ÜB § 179, Seite 134
ÜB § 187, Seite 138

(1a) Wenn zwischen der Rückerstattung der Pen-
sionsbeiträge bzw Abfindung der unverfallbaren An-
wartschaften (Unverfallbarkeitsbetrag gemäß § 7
Abs 6 BPG) anlässlich der Beendigung eines Dienst-
verhältnisses und der Wiedereinzahlung des ausbe-
zahlten Betrages nach Aufnahme eines neuen Dienst-
verhältnisses mehr als 6 Monate liegen, ist dieser Be-
trag um die gesetzlichen Zinsen (ABGB) zu erhöhen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

ÜB §133, Seite 122

(1b) nter der Voraussetzung, dass Beiträge gemäß
§ 101 nachentrichtet werden, sind im Ruhestand ver-
brachte Zeiten sowie die nachfolgend genannten
Dienstzeiten auf die Wartezeit und für die Pensionsbe-
messung anzurechnen:

1. Zeiten eines Militärdienstes oder Wehrersatzdiens-
tes;

2. Zeiten einer Bildungsfreistellung gemäß § 119
ArbVG;

3. Zeiten, während der eine Angestellte nach den Be-
stimmungen der §§ 3 und 5 MSchG nicht beschäf-
tigt werden darf;

4. Zeiten, für die kein Anspruch auf ständige Bezüge
gemäß § 60 Abs 1 bzw 2 (§ 8 Abs 1 ausgenommen
§ 8 Abs 1 letzter Satz AngG sowie ausgenommen
§ 8 Abs 2 AngG) besteht;

Ruhestandszeiten sowie Zeiten gemäß Z 4 sind darü-
ber hinaus nur dann anzurechnen, wenn die Pensions-
versicherung nach den Vorschriften des ASVG wäh-
rend dieser Zeiten freiwillig fortgesetzt wurde oder
die Zeit eine Ersatzzeit gemäß § 227 Abs 1 Z 6 ASVG
war.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 85. Änderung)

(2) Für die Pensionsbemessung sind darüber hinaus
über Antrag des unter erhöhtem Kündigungsschutz
stehenden Angestellten bis zum Höchstausmaß von
zehn Jahren sonstige Versicherungszeiten im Sinne
des § 224 ASVG, Zeiten gemäß § 502 Abs 1 und 1a
ASVG, Beitrags- und Ersatzzeiten im Sinne des ARÜG
sowie Beitrags- und Ersatzzeiten im Sinne der §§ 115
und 116 GSVG und 106 und 107 BSVG anzurechnen,
wenn und insoweit

1. diese Zeiten nach dem Sozialversicherungsrecht
anspruchs- sowie leistungswirksam sind (§ 227
Abs 2 bis 5 ASVG, § 116 Abs 8 bis 10 GSVG sowie
§ 107 Abs 8 bis 10 BSVG);

2. der Angestellte für diese Zeiten Beiträge gemäß
§ 101 nachentrichtet hat.

(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2000 / 57. Änderung)

ÜB § 134, Seite 122

(2a) Auf die Wartezeit (§ 80) und für die Pensionsbe-
messung (§ 88) nicht anrechenbar sind Zeiten, für die
der Angestellte gemäß § 60 Abs 2 in Verbindung mit
§ 8 Abs 1 (letzter Satz) oder Abs 2 AngG nur Anspruch
auf ein reduziertes Entgelt hatte; für diese Zeiten kön-
nen keine Beiträge gemäß § 101 (nach)entrichtet
werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 85. Änderung)

(3) Zeiten einer Dienstfreistellung oder Freizeitge-
währung gemäß § 27 werden auf die Wartezeit und
für die Pensionsbemessung nur dann angerechnet,
wenn der Angestellte für diese Zeiten Beiträge gemäß
§ 101 laufend entrichtet.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 44. Änderung)

(4) (entfällt ab 1.April 1999 / 54. Änderung)

(5) Tritt die Dienstunfähigkeit oder der Tod eines An-
gestellten als Folge eines imDienste eines Sozialversi-
cherungsträgers erlittenen Arbeitsunfalles (einer Be-
rufskrankheit) im Sinne der §§ 175 bis 177 ASVG
bzw der §§ 90 bis 92 B-KUVG ein, sind für die Pen-
sionsbemessung zusätzlich zehn Jahre anzurechnen.
(Geltende Fassung ab 1. Februar 1972)

(6) (entfällt ab 1.April 1999 / 55. Änderung)
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(7) Von der Anrechnung sind Dienstzeiten aus einem
Dienstverhältnis ausgeschlossen, aus dem der Ange-
stellte Pensionsansprüche gegenüber anderen Versi-
cherungsträgern hat oder aus solchen Ansprüchen
entfertigt wurde.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

Anrechenbare Dienstzeit für die
Kündigungsfrist und das Ausmaß der

Abfertigung

§ 18. (1) Für die Kündigungsfrist und das Ausmaß der
Abfertigung sind die bei österreichischen Sozialversi-
cherungsträgern zurückgelegten Dienstzeiten anzu-
rechnen, soweit sie unmittelbar aneinander anschlie-
ßen. Für das Ausmaß der Abfertigung sind darüber hi-
naus auch die bei österreichischen Sozialversiche-
rungsträgern zurückgelegten Zeiten eines Lehrver-
hältnisses anzurechnen, wenn das Dienstverhältnis
einschließlich der Lehrzeit mindestens sieben Jahre
ununterbrochen gedauert hat. Zeiten eines Lehrver-
hältnisses allein begründen keinen Abfertigungsan-
spruch.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1994)

(2) Von der Anrechnung gemäß Abs 1 sind Dienst
(Lehr)zeiten ausgeschlossen, für die bereits eine Ab-
fertigung gezahlt wurde; ebenso ausgeschlossen sind
Dienst(Lehr)zeiten, für welche ein Abfertigungsan-
spruch gemäß § 23 Abs 7 des Angestelltengesetzes
nicht besteht.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1992)

Urlaub

§ 19. (1) Dem Angestellten gebührt für jedes Kalen-
derjahr ein ununterbrochener bezahlter Erholungsur-
laub. Das Urlaubsausmaß beträgt nach einer anre-
chenbaren Dienstzeit (§ 14) von

weniger als 20 Jahren ................... 30 Werktage,
20 Jahren .................................. 32 Werktage,
25 Jahren .................................. 36 Werktage.

In dem Kalenderjahr, in das die Vollendung einer
Dienstzeit fällt, die zu einem höheren Urlaubsan-
spruch führt, besteht bereits der höhere Urlaubsan-
spruch.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1986)

(2) Zu dem in Abs 1 festgesetzten Erholungsurlaub
gebührt ein Zusatzurlaub

1. im Ausmaß von sechsWerktagen den Angestellten,
die Anspruch auf Gefahrenzulage gemäß § 51 Abs 1
Z 1, Abs 2 oder Abs 3 Z 1 oder auf Erschwerniszu-
lage gemäß § 46 Abs 1 Z 3 lit c) bzw e) haben;

2. im Ausmaß von drei Werktagen den Angestellten,
die Anspruch auf Gefahrenzulage gemäß § 51 Abs 1
Z 2 oder Abs 3 Z 2 bzw 3 haben.

Soweit nicht Abs 8 etwas anderes bestimmt, gebührt
bei einer Verwendung von mindestens sechs Monaten
innerhalb eines Kalenderjahres, die zu einem Zusatz-
urlaub berechtigt, der volle Zusatzurlaub, bei einer
geringeren Dauer der Verwendung gebührt der Zu-
satzurlaub nur verhältnismäßig. Der Zusatzurlaub soll
in einem zeitlichen Abstand von mindestens fünf Mo-
naten vom Haupturlaub, tunlichst in denWintermona-
ten, verbraucht werden. Treffen Ansprüche auf Zu-
satzurlaub von verschiedenen Ausmaßen (Z 1 und 2)
zusammen, so gebührt nur der zeitlich längere Zu-
satzurlaub.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 63. Änderung)

(3) Kriegsbeschädigte und Beschädigte nach dem
Opferfürsorge- oder Heeresentschädigungsgesetz
(HEG), ferner Körperbehinderte, die die Behinderung
nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt
haben, sowie Angestellte, die eine Versehrtenrente
aus einer gesetzlichen Unfallversicherung beziehen,
erhalten zu dem in Abs 1 festgesetzten Erholungsur-
laub bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von
mindestens 50% einen Zusatzurlaub von 6 Werkta-
gen. Der Grad der Erwerbsminderung ist, sofern nicht
ein rechtskräftiger Bescheid des Bundesamtes für So-
ziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumser-
vice), der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt als
vollziehende Stelle des HEG oder eines Unfallversiche-
rungsträgers vorliegt, von einem vom Versicherungs-
träger zu bestimmenden Arzt unter Bedachtnahme
auf die konkrete Situation am Arbeitsplatz festzustel-
len. Für Kalenderjahre, in denen demAngestellten von
einem Sozialversicherungsträger oder vom Sozialmi-
nisteriumservice ein Aufenthalt in einer Krankenan-
stalt gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit b bis d und f sowie Z 2
bis 4, ein sonstiger Kur-, Erholungs- oder Genesungs-
aufenthalt oder ein Zuschuss hiezu gewährt wurde,
gebührt kein Zusatzurlaub.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2016 / 93. Änderung)

(4) Der Anspruch auf Urlaub entsteht in den ersten
sechs Monaten des Dienstverhältnisses im Verhältnis
zur jeweils zurückgelegten Dienstzeit, nach sechs Mo-
naten in voller Höhe. Im Jahre des Diensteintrittes ist
ein Urlaub nach Abs 1 bis 3 zu gewähren, wenn das
Dienstverhältnis vor dem 1. Juli begonnen hat. Bei
späteremDiensteintritt ist ein Ausgleichsurlaub zu ge-
währen; er gebührt in dem der diesem Kalenderjahr
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zurückgelegten Dienstzeit entsprechenden Verhält-
nis.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1995)

(Siehe Erläuterung Seite 160)

(5) Der Urlaub ist bis Ende März eines jeden Jahres
unter Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des
Dienstes und die Erholungsmöglichkeiten des Ange-
stellten zu vereinbaren. Diese Vereinbarung hat so
zu erfolgen, dass der Urlaub möglichst bis zum Ende
des Urlaubsjahres, in dem der Anspruch entstanden
ist, verbraucht werden kann.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1977)

(6) Der Urlaubsanspruch verjährt nach Ablauf von
zwei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres, in
dem er entstanden ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1977)

(7) Im Falle der Erkrankung eines Angestellten wäh-
rend des Urlaubes ist § 5 Abs 1 bis 3 UrlG anzuwenden,
wobei dies für § 5 Abs 3 Satz 4 UrlG mit der Maßgabe
gilt, dass eine behördliche Bestätigung nur dann vor-
zulegen ist, wenn dies der Dienstgeber in begründeten
Fällen verlangt und der Betriebsrat zustimmt. Der An-
gestellte hat nach termingemäßem Ablauf seines Ur-
laubes oder, falls die Erkrankung länger dauert, nach
deren Beendigung seinen Dienst anzutreten; soll der
Urlaub nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
über den ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt hinaus
fortgesetzt werden, bedarf es der Zustimmung des
Dienstgebers.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

(8) Bei Gewährung eines Sonderurlaubes (§ 20) ver-
ringert sich der Urlaubsanspruch einschließlich der
Zusatzurlaube für das Kalenderjahr im Verhältnis der
Dauer des Sonderurlaubes zum Kalenderjahr.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1977)

(9) Bei Berechnung des Urlaubes sich ergebendeTeile
von Werktagen sind auf volle Werktage aufzurunden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1977)

(10) (entfällt ab 1. Jänner 2000 / 55. Änderung)

Sonderurlaub

§ 20. (1) Über begründetes Ansuchen kann einem
Angestellten ein Sonderurlaub unter Verzicht auf die
Dienstbezüge gewährt werden.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)

(2) Ein/e Angestellte/r hat nach einer Karenz gemäß
§§ 15 bis 15d MSchG bzw gemäß §§ 2 bis 6 VKG oder

nach einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG, frü-
hestens aber nach Ablauf des 12. Lebensmonates
des Kindes, Anspruch auf einen Sonderurlaub unter
Verzicht auf die Dienstbezüge bis längstens zum voll-
endeten dritten Lebensjahr des Kindes. Dieser An-
spruch ist bis spätestens drei Monate vor Beginn des
Sonderurlaubes geltend zu machen. Der/Die im Son-
derurlaub befindliche Angestellte hat dem Versiche-
rungsträger bis spätestens drei Monate vor Ablauf
des Sonderurlaubes mitzuteilen, ob das Dienstver-
hältnis nach dem Ende des Sonderurlaubes fortge-
setzt wird.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 160)

(3) Bei vorübergehender Berufsunfähigkeit im Sinne
des §273 ASVG bzw Invalidität im Sinne des §255
ASVG und Anspruch auf Rehabilitationsgeld gemäß
§143a ASVG wird das Dienstverhältnis ab dem Mo-
natsersten nach Kenntnis durch den Versicherungs-
träger bis zum Ende des Monats, in dem die Voraus-
setzungen für den Anspruch auf Rehabilitationsgeld
rechtskräftig entzogen werden, karenziert. Der Ange-
stellte hat Anspruch auf Wiederaufnahme seines-
Dienstes, wenn er dem Dienstgeber seinen Verzicht
auf die Erhebung eines Rechtsmittels gegen diesen
Bescheid nachweist. §207 Abs4 1. Satz ist sinngemäß
anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(4) Einem Angestellten kann bei längerer Pflegebe-
dürftigkeit eines nahen Angehörigen eine Pflegefrei-
stellung im Rahmen eines Sonderurlaubes unter Ver-
zicht auf die Dienstbezüge bis längstens zu einem Jahr
genehmigt werden, wobei eine begründete Ablehnung
möglich ist. Der im Sonderurlaub befindliche Ange-
stellte hat dem Versicherungsträger bis spätestens
drei Monate vor Ablauf des Sonderurlaubes mitzutei-
len, ob das Dienstverhältnis nach dem Ende des Son-
derurlaubes fortgesetzt wird.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(4a) Längere Pflegebedürftigkeit im Sinne des Abs 4
liegt vor wenn eine Person wegen einer körperlichen
oder geistigen Krankheit oder Behinderung bzw we-
gen ihres Alters für die gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des Lebens
für mindestens zwei Monate, in erheblichem Umfang
oder höherem Maße Hilfe bedarf.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(4b) Als nahe Angehörige sind anzusehen: Kinder
(Wahl-, Pflege- oder Enkelkinder), Ehegatte/-in, ein-
getragene/-r Partner/-in, Lebensgefährte, Eltern so-
wie Geschwister, Schwiegereltern, Schwiegerkindern,
Wahl- und Pflegeeltern sowie leibliche Kinder des an-
deren Ehegatten, eingetragenen Partners oder Le-
bensgefährten. Abs 4 findet auch Anwendung, wenn
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kein gemeinsamer Haushalt mit dem nahen Angehöri-
gen besteht.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(4c) Der Angestellte darf die vorzeitige Rückkehr zu
der ursprünglichen Arbeitszeit nach

1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung
in Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen,

2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der
Pflege oder Betreuung durch eine andere Be-
treuungsperson

3. dem Tod sowie

4. dem Wegfall der Pflegebedürftigkeit

des/der nahen Angehörigen verlangen. Die Rückkehr
soll im Regelfall frühestens zweiWochen nach der Mel-
dung des Eintritts der im ersten Satz genannten Grün-
de erfolgen.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(5) Einem Angestellten, der eine Leistung gemäß Fa-
milienzeitbonusgesetz (FamZeitbG) beziehen möch-
te, ist ein Sonderurlaub für die Dauer des Bezuges zu
gewähren. Dem Dienstgeber ist die beabsichtigte In-
anspruchnahme unverzüglich bekannt zu geben und
in Folge unverzüglich die Bestätigung der Antragstel-
lung sowie die Mitteilung über denLeistungsanspruch
(§ 5 Abs. 1 und 2 FamZeitbG) in Kopie zu übermitteln.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

Freijahr (Blockzeit-Sabbatical)

§ 20a. (1) Angestellte, die zumindest fünf Jahre un-
unterbrochen im Dienst gestanden sind, können auf
Antrag innerhalb einer vereinbarten Rahmenzeit vom
Dienst freigestellt werden (Sabbatical), wenn keine
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.
Die näheren dienstrechtlichen Einzelheiten – insbe-
sondere die verschiedenen Modelle – sind in Anlage 8
(Seite 191) geregelt.
(Geltende Fassung ab 1.November 2017 / 96. Änderung)

Teilzeit-Sabbatical

§ 20b. Mit Angestellten, die zumindest fünf Jahre un-
unterbrochen im Dienst gestanden sind, kann auf An-
trag – wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen
entgegenstehen – eine befristete, geblockte Teilzeit-
vereinbarung getroffen werden, wobei innerhalb einer
Rahmenzeit die Zahl der Arbeitstage pro Woche redu-
ziert werden kann. Die näheren dienstrechtlichen Ein-
zelheiten sind in Anlage 8a geregelt.
(Geltende Fassung ab 1.November 2017 / 96. Änderung)

Pflegeteilzeit

§ 20c. (1) Einem Angestellten kann bei längerer Pfle-
gebedürftigkeit eines nahen Angehörigen die Herab-
setzung seiner Normalarbeitszeit bis längstens zu ei-
nem Jahr gewährt werden, wobei die vereinbarte wö-
chentliche Arbeitszeit acht Stunden nicht unterschrei-
ten darf.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(2) Längere Pflegebedürftigkeit im Sinne des Abs 1
liegt vor, wenn eine Person wegen einer körperlichen
oder geistigen Krankheit oder Behinderung bzw we-
gen ihres Alters für die gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des Lebens
für mindestens zwei Monate, in erheblichem Umfang
oder höherem Maße Hilfe bedarf.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(3) Als nahe Angehörige sind anzusehen: Kinder
(Wahl-, Pflege- oder Enkelkinder), Ehegatte/-in, ein-
getragene/-r Partner/-in, Lebensgefährte, Eltern so-
wie Geschwister, Schwiegereltern, Schwiegerkindern,
Wahl- und Pflegeeltern sowie leibliche Kinder des an-
deren Ehegatten, eingetragenen Partners oder Le-
bensgefährten. Abs 1 findet auch Anwendung, wenn
kein gemeinsamer Haushalt mit dem nahen Angehöri-
gen besteht.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(4) Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann die Pflege-
teilzeit bis auf ein weiteres Jahr verlängert werden.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(5) Der Angestellte darf die vorzeitige Rückkehr zu
der ursprünglichen Arbeitszeit nach

1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung
in Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen,

2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der
Pflege oder Betreuung durch eine andere Be-
treuungsperson

3. dem Tod sowie

4. dem Wegfall der Pflegebedürftigkeit

des/der nahen Angehörigen verlangen. Die Rückkehr
soll im Regelfall frühestens zweiWochen nach der Mel-
dung des Eintritts der im ersten Satz genannten Grün-
de erfolgen.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(6) Die Berechnung der Abfertigung erfolgt auf der
Grundlage der Arbeitszeit vor der Herabsetzung ge-
mäß einer Vereinbarung nach Abs 1.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)
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Prüfungen

§ 21. (1) Es gibt folgende Dienstprüfungen:

1. die Abschlussprüfung der Grundausbildung
(§ 21a),

2. die Prüfungen der allgemeinen Fachausbildung
(§ 21b),

3. die Prüfung/-en der besonderen Fachausbildung
(§ 21c).

(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(2) Soweit die Prüfungen innerhalb bestimmter Fris-
ten abzulegen sind, wird der Lauf dieser Fristen durch
folgende Dienstzeiten gehemmt:

1. Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG bzw gemäß
§§ 2 bis 6 VKG,

1a. Bezug von Wochengeld gemäß § 162 ASVG,

2. Sonderurlaub gemäß § 20 Abs. 2 und 5,

2a. Zeiten einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG,
Zeiten einer Sterbebegleitung gemäß § 14a
AVRAG, Zeiten der Begleitung schwersterkrank-
ter Kinder gemäß § 14b AVRAG, Zeiten einer Pfle-
gekarenz gemäß § 14c AVRAG sowie Zeiten eines
Sonderurlaubs wegen der Pflege naher Angehöri-
ger gemäß § 20 Abs 4. Bei diesen Tatbeständen
gleichwertigen Sachverhalten kann der Versiche-
rungsträger die Hemmung der Fristen für den be-
treffenden Zeitraum verfügen;

3. Präsenzdienst (§ 19 WG), Zivildienst oder Ausbil-
dungsdienst von Frauen beim Bundesheer.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(3) Die näheren Bestimmungen über Form und Inhalt
der Prüfungen sowie die Zulassung zu diesen (Prü-
fungsordnung) erlässt der Hauptverband der österrei-
chischen Sozialversicherungsträger nach Anhören der
Gewerkschaft der Privatangestellten, Wirtschaftsbe-
reich Sozialversicherung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(4) Im Falle eines ungenügenden Prüfungsergebnis-
ses können die Prüfungen zweimal wiederholt werden.
Die Prüfungen der allgemeinen Fachausbildung (§ 21b
Abs 4, 4a und 4b) können grundsätzlich einmal wie-
derholt werden, doch haben die Kandidaten in Summe
zwei weitere Male, die Möglichkeit eine Prüfung aus ei-
nem Pflichtmodul zu wiederholen, wobei je Pflichtmo-
dul nur ein zusätzlicher Antrittsversuch besteht.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

ÜB § 172,Seite 133
ÜB § 214, Seite 146

(5) Eine sozialpartnerschaftliche Evaluierungskom-
mission aus acht Personen ist einzurichten. Diese ist
paritätisch vom Hauptverband und der zuständigen
Gewerkschaft zu besetzen. Die Aufgabe der Evaluie-
rungskommission ist die Abgabe von Empfehlungen
hinsichtlich der in Abs 1 genannten Dienstprüfungen
bezüglich Koordinierung und Evaluierung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

(6) Zur Sicherstellung der laufenden Qualitätssiche-
rung im Dienstprüfungswesen ist eine Qualitätssiche-
rungskommission beim Hauptverband der österrei-
chischen Sozialversicherungsträger nach Anlage 16
einzurichten.
(Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

Grundausbildung mit
Abschlussprüfung

§ 21a. (1) Die Verwaltungsangestellten haben, um
den erhöhten Kündigungsschutz erlangen zu können,
innerhalb von zehn Dienstjahren die Grundausbildung
mit Abschlussprüfung abzulegen. Für die gemäß § 21b
Abs 6 oder 7 von der Verpflichtung zur Ablegung der
Prüfungen der allgemeinen Fachausbildung bzw
§ 21c Abs 6 oder 7 von der Verpflichtung zur Ablegung
der Prüfungen der besonderen Fachausbildung ausge-
nommenen Verwaltungsangestellten ist die Grund-
ausbildung mit Abschlussprüfung, soweit sie nicht ge-
mäß Abs 4 befreit sind, eine Voraussetzung für die Ein-
reihung in die ihrer Verwendung entsprechenden Ge-
haltsgruppe.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 90. Änderung)

(2) Auf die in Abs 1 genannte Frist zählen nur die un-
mittelbar aneinander anschließenden Dienstzeiten;
Zeiten, während der ein Verwaltungsangestellter ge-
mäß Abs 4 Z 1 oder 2 von der Verpflichtung zur Able-
gung der Grundausbildung mit Abschlussprüfung aus-
genommen war, zählen nicht auf diese Frist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 73. Änderung)

(2a) Die Grundausbildung mit Abschlussprüfung be-
steht aus:

1. den Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Prüfung,

2. den schriftlichen Tests,

3. der mündlich kommissionellen Prüfung und

4. der Absolvierung des Seminars Kundenorientie-
rung.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)
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Die Grundausbildung mit Abschlussprüfung
umfasst folgende Prüfungsgebiete:

(3)

1. Österreichisches Sozialversicherungsrecht ein-
schließlich Verfahren unter Berücksichtigung des
Aufgabenbereiches des Versicherungsträgers;

2. Österreichisches Sozialversicherungsrecht ein-
schließlich Verfahren unter Berücksichtigung des
Aufgabenbereiches des Versicherungsträgers;

3. Grundzüge des Verfassungs- und Verwaltungs-
rechtes;

4. Grundzüge des Arbeits- sowie des Dienstrechtes.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(3a) Die Grundausbildung mit Abschlussprüfung gilt
erst dann als abgeschlossen, wenn ein Gesamtzertifi-
kat über die Absolvierung des Kundenorientierungs-
seminares vorliegt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(4) Von der Verpflichtung zur Ablegung der Grund-
ausbildung mit Abschlussprüfung sind ausgenom-
men:

1. Verwaltungsangestellte für die Dauer ihrer Einrei-
hung in Gehaltsgruppe A;

2. für die Dauer der entsprechenden Verwendung
Verwaltungsangestellte in Krankenanstalten ge-
mäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) bis f) sowie Z 2 bis 4;

3. Verwaltungsangestellte, die bereits den erhöhten
Kündigungsschutz erworben haben.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 73. Änderung)

(5) (entfällt ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(6)Die Ablegung der Grundausbildungmit Abschluss-
prüfung, der Grundschulung mit Abschlussprüfung
(SV-Junior) bzw der allgemeinen Verwaltungsprüfung
(A-Prüfung) hat die gleichen Rechtsfolgen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

Allgemeine Fachausbildung

§ 21b. (1) Die Verwaltungsangestellten haben, um in
die Gehaltsgruppe D eingereiht werden zu können, die
aus Pflicht- und Wahlmodulen bestehende allgemeine
Fachausbildung abzulegen. Eine erfolgreich absolvier-
te Fachausbildung (gemäß § 21c in der am 1. Jänner
2014 geltenden Fassung) ersetzt die allgemeine Fach-
ausbildung.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(2) Voraussetzung für die Zulassung zu den Pflicht-
modulen der allgemeinen Fachausbildung ist die er-

folgreiche Ablegung der Grundausbildung mit Ab-
schlussprüfung. Verwaltungsangestellte, die aufgrund
ihrer dauernden Verwendung in die Gehaltsgruppe E
einzureihen wären und über eine einschlägige theore-
tische Vorbildung (Abs 9) verfügen, sind ohne Able-
gung der Grundausbildung mit Abschlussprüfung zur
allgemeinen Fachausbildung zuzulassen; die erfolg-
reich absolvierte allgemeine Fachausbildung ersetzt
in diesem Falle die Grundausbildung mit Abschluss-
prüfung.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(3) Jene Mitarbeiter, die gemäß Abs 2 von der Absol-
vierung der Grundausbildung mit Abschlussprüfung
befreit sind, haben das Modul „Vertiefung spezifischer
Themen der Grundausbildung mit Abschlussprüfung“,
in Form eines Pflicht-Wahlmoduls zu absolvieren.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(4) Die Pflichtmodule umfassen jeweils eines der fol-
genden Stoffgebiete im Umfang aller Sozialversiche-
rungsgesetze:

1. Melde-, Versicherungs- und Beitragswesen;

2. Krankenversicherung;

3. Unfallversicherung;

4. Pensionsversicherung.

(4a) Die Sozialversicherungsträger bzw der Haupt-
verband bieten im Bedarfsfall folgende Wahlmodule
an:

1. Finanzierung,

2. Gesundheit und Prävention,

3. Zwischenstaatliche Regelungen,

4. Berührungspunkte der Sozialversicherung mit
der Sozialen Sicherheit inklusive Länderspezifika
der Mindestsicherung,

5. Arbeitslosenversicherung,

6. Public Health,

7. Trägerspezifische Geschäftsfelder und

8. Entwicklung und Innovation in der Sozialversi-
cherung.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016} / 92. Änderung)

(4b) Aufgrund einer Betriebsvereinbarung kann für
bestimmte Berufsbilder bei Vorliegen spezifischer Vo-
raussetzungen (besondere Erfahrungen und hervor-
ragende Kenntnisse in einem Spezialgebiet, personel-
le Engpässe sowie diesen gleichwertige Umstände) für
die Sozialversicherungsträger, die nur einen Versiche-
rungszweig vollziehen, eine, aus zwei Pflichtmodulen
und einem Wahlmodul bestehende, spartenspezifi-
sche Fachausbildung vorgesehen werden. Jene Versi-
cherungsträger, die eine solche Ausbildung anbieten,
trifft eine Berichtspflicht an die zuständige Gewerk-
schaft sowie an den Hauptverband.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)
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(5) Die Absolvierung der spartenspezifischen Fach-
ausbildung nach Abs 4b umfasst nicht die Zulassung
zur besonderen Fachausbildung. Für die Zulassung
zur besonderen Fachausbildung sind die fehlenden
Pflicht- sowie Wahlmodule nachzuholen.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(6)

1. Verwaltungsangestellte in Krankenanstalten ge-
mäß § 1 Abs 9;

2. Verwaltungsangestellte, die mit technischen und
wirtschaftlichen Aufgaben betraut und im Bereich
der Gehaltsgruppe D in die Dienstklasse I Z 4 lit d),
einzureihen sind;
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

3. Verwaltungsangestellte, die im Bereich der Ge-
haltsgruppe D in die Dienstklasse I Z 4 lit g), oder
Z 18 bzw in die Dienstklasse II Z 9 einzureihen
sind;
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

4. Verwaltungsangestellte, die als GrafikerInnen ver-
wendet werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Änderung)

(7) Von der Verpflichtung zur Ablegung der Prüfungen
der allgemeinen Fachausbildung können für die Dauer
der entsprechenden Verwendung Verwaltungsange-
stellte, die im Bereich der Gehaltsgruppe D in die
Dienstklasse I Z 17 bzw in die Dienstklasse II Z 13
oder Z 14 einzureihen sind, generell ausgenommen
werden. Weiters kann in einer Betriebsvereinbarung
vorgesehen werden, dass der Vorstand Verwaltungs-
angestellte, die in Gehaltsgruppe D einzureihen sind
und ausschließlichmit Aufgaben aus den Bereichen Fi-
nanzwesen, Wirtschaftswesen oder Personalwesen
betraut sind, von der Verpflichtung zur Ablegung der
Prüfungen der allgemeinen Fachausbildung befreien
kann, wenn sie über besondere Erfahrungen und be-
sondere Kenntnisse im jeweiligen Fachgebiet verfü-
gen. Beschlüsse gemäß Satz 2 sind der zuständigen
Gewerkschaft und dem Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger binnen zwei Mona-
ten nach Beschlussfassung schriftlich zur Kenntnis zu
bringen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(8) Die gemäß Abs 6 oder 7 von der Verpflichtung zur
Ablegung der Prüfungen der allgemeinen Fachausbil-
dung ausgenommenen Verwaltungsangestellten sind
berechtigt, von sich aus die Ablegung dieser Prüfun-
gen anzustreben und nach den allgemein geltenden
Zugangsbedingungen zur allgemeinen Fachausbil-
dung zugelassen zu werden. Abs 2, zweiter Satz gilt
mit der Maßgabe, dass die Ablegung der Prüfungen
der allgemeinen Fachausbildung innerhalb der ge-
nannten Frist mit den dienstlichen Erfordernissen im
Einklang stehen muss.

(9) Als theoretische Vorbildung im Sinne des Abs 2
zweiter Satz, erster Halbsatz gilt eine erfolgreich ab-
geschlossene, einschlägige und für die dauernde Ver-
wendung werthaltige Ausbildung an einer berufsbil-
denden höheren Schule, einer Fachhochschule oder
an einer Universität, eines Universitätslehrganges
oder eines Lehrganges universitären Charakters in
der Dauer von insgesamt mindestens zwei Seme-
stern.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

Fachausbildung

§ 21c. (1) Die Verwaltungsangestellten haben, um in
eine der Gehaltsgruppen E bis G eingereiht werden zu
können, die Prüfungen der besonderen Fachausbil-
dung abzulegen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(2) Voraussetzung für die Zulassung zur besonderen
Fachausbildung ist die erfolgreiche Ablegung der all-
gemeinen Fachausbildung oder die erfolgreiche Able-
gung des ersten Teils der Fachausbildung gemäß
§ 21c Abs 3 DO.A in der Fassung vom 1. Jänner 2014.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(3) (entfällt ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(4) (entfällt ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(5)Der Prüfungsstoff umfasst folgende Gegenstände,
wobei Fragen betreffend die Hausarbeit auch dann zu-
lässig sind, wenn diese zu einem, im Zuge der allge-
meinen Fachausbildung absolvierten, Wahlmodul ver-
fasst wurde:

1. Versicherungs-, Melde- und Beitragswesen;

2. Krankenversicherung inklusive Vertragspartner-
recht;

3. Unfallversicherung;

4. Pensionsversicherung.

(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(6) Von der Verpflichtung zur Ablegung der besonde-
ren Fachausbildung sind für die Dauer der entspre-
chenden Verwendung ausgenommen:

1. Verwaltungsangestellte in Krankenanstalten ge-
mäß § 1 Abs 9;

2. Verwaltungsangestellte, die mit technischen und
wirtschaftlichen Aufgaben betraut und im Bereich
der Gehaltsgruppe E in die Dienstklasse I Z 7 bzw
in die Dienstklasse III Z 6 lit c) oder l oder Z 11 ein-
zureihen sind;
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Ände-
rung)
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3. Verwaltungsangestellte, die ein naturwissen-
schaftliches Studium absolviert haben (zB Pharma-
zeutInnen sowie ErnährungswissenschaftlerIn-
nen) und die ihrer Hochschulbildung entsprechend
verwendet werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(7) Von der Verpflichtung zur Ablegung der besonde-
ren Fachausbildung können für die Dauer der entspre-
chenden Verwendung jeweils generell ausgenommen
werden:

1. Verwaltungsangestellte, die im Bereich der Ge-
haltsgruppe E in die Dienstklasse I Z 5 oder Z 13,
in die Dienstklasse II Z 5 oder Z 6 bzw in die Dienst-
klasse III Z 7, Z 12 oder Z 14 einzureihen sind;

2. PsychologInnen, die nicht in Krankenanstalten ge-
mäß § 1 Abs 9 verwendet werden.

(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(8) Die gemäß Abs 6 oder 7 von der Verpflichtung zur
Ablegung der besonderen Fachausbildung ausgenom-
menen Verwaltungsangestellten sind berechtigt, von
sich aus die Ablegung dieser Prüfung anzustreben
und nach den allgemein geltenden Zugangsbedingun-
gen zur besonderen Fachausbildung zugelassen zu
werden.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(9) Die Ablegung der besonderen Fachausbildung,
der Fachausbildung und der B-Prüfung haben die glei-
chen Rechtsfolgen.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

Managementausbildung

§ 21d. (1)Die Verwaltungsangestelltenmit Anspruch
auf Leitungs-, Bereichsleitungs- oder Funktionszulage
gemäß § 44 Abs 1 haben die in den Richtlinien für die
Führungskräfteausbildung enthaltene Ausbildung zu
absolvieren.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(2) Angestellte, die mit der verantwortlichen Leitung
des wirtschaftlichen, administrativen und technischen
Dienstes in Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9 oder
mit der ständigen Vertretung solcher Verwaltungslei-
terInnen betraut sind, sind von der Führungskräfte-
ausbildung gemäß Abs 1 ausgenommen, wenn sie
über eine abgeschlossene Ausbildung zum diplomier-
ten Krankenhaus-Betriebswirt, Krankenhaus-Mana-
ger oder über eine abgeschlossene gleichwertige Aus-
bildung verfügen.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

Vereinbarung von Lehraufträgen

§ 21e. (1) Zur Sicherstellung des Lehrbetriebes ge-
mäß § 21 haben der Hauptverband und die Sozialver-
sicherungsträger mit geeigneten DienstnehmerInnen
Vereinbarungen über Lehraufträge abzuschließen.
Dabei ist zu gewährleisten, dass das jeweils für den
gesamten Sozialversicherungsbereich zu erwartende
Jahreskontingent durch den Abschluss von Lehrauf-
trägen abgedeckt ist und jeder Versicherungsträger
einen angemessenen Teil sicherstellt. Der Abschluss
des Lehrauftrages und die Festlegung des Ausmaßes
soll im Regelfall bis Ende November für das folgende
Kalenderjahr erfolgen. Lehraufträge können bis Ende
November mit Wirkung ab 1. Jänner des Folgejahres
sowohl von der/dem DienstnehmerIn als auch dem
Dienstgeber widerrufen bzw einvernehmlich abgeän-
dert werden. Während der Laufzeit des Lehrauftrages
kann eine außerordentliche Auflösung mit sofortiger
Wirkung vorgenommen werden, wenn die Tätigkeit
von dem/r Lehrbeauftragten aus einem von ihm/ihr
zu vertretenden Grund nicht ausgeübt wird.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(2) Der Lehrauftrag umfasst die Verpflichtung im Be-
darfsfall für Lehrveranstaltungen gemäß § 21, die der
Dienstgeber oder ein anderer Sozialversicherungsträ-
ger (der Hauptverband) veranstaltet, zur Verfügung
zu stehen sowie erforderliche Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu absolvieren.
(Geltende Fassung ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

Erhöhter Kündigungsschutz

§ 22. (1) Für Angestellte die in einem unbefristeten
Dienstverhältnis stehen, besteht ein erhöhter Kündi-
gungsschutz, wenn der Angestellte

1. die österreichische Staatsbürgerschaft oder die
Unionsbürgerschaft besitzt,

2. seit zwei Jahren eine auf mindestens „befriedi-
gend” lautende Gesamtbeurteilung der Dienstbe-
schreibung hat,

3. das 28. Lebensjahr vollendet hat,

4. zehn Dienstjahre gemäß § 16 zurückgelegt hat,

5. nachMaßgabe der §§ 21 und 21a die A-Prüfung, die
Grundschulung mit Abschlussprüfung oder die
Grundausbildung mit Abschlussprüfung erfolgreich
abgelegt hat oder von deren Ablegung ausgenom-
men ist.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)
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(2) Einem Angestellten, der innerhalb eines Zeitrau-
mes von drei Jahren nach Erstellung einer Dienstbe-
schreibung mit Gesamtbeurteilung „wenig entspre-
chend“ oder „nicht entsprechend“ ein weiteres Mal
mit „wenig entsprechend“ oder „nicht entsprechend“
beurteilt wird, kann der erhöhte Kündigungsschutz
aberkannt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(2a) Die Entscheidungsbefugnis über die Aberken-
nung des erhöhten Kündigungsschutzes obliegt dem
Vorstand bzw richtet sich nach einem allfälligen Dele-
gationsbeschluss des Vorstandes. Die betriebliche
Schlichtungskommission hat die Möglichkeit eine Em-
pfehlung mit einfacher Mehrheit über die Aberken-
nung des erhöhten Kündigungsschutzes abzugeben.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(3) Ein gemäß Abs 2 aberkannter erhöhter Kündi-
gungsschutz lebt wieder auf, wenn der betroffene An-
gestellte in weiterer Folge eine Dienstbeschreibung
mit Gesamtbeurteilung von mindestens „befriedi-
gend“ erhalten hat, und diese zumindest so lange un-
unterbrochen gegolten hat wie zuvor die Dienstbe-
schreibung mit Gesamtbeurteilung „wenig entspre-
chend“ und/oder „nicht entsprechend“.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(4) Ein Angestellter, für den ein erhöhter Kündigungs-
schutz besteht, kann gekündigt werden, wenn ein Ent-
lassungsgrund im Sinne des § 31 vorliegt (dieser
Grund ist dem Betroffenen beim Ausspruch der Kündi-
gung schriftlich mitzuteilen).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(5) Angestellte, für die ein erhöhter Kündigungs-
schutz besteht, können gekündigt werden, wenn sie
die Voraussetzungen für die Versetzung in den Ruhe-
stand gemäß § 206 Abs 2 und 3 nicht erfüllen und, oh-
ne anderweitig am Dienstort oder in dessen Umge-
bung gleichwertig verwendet werden zu können, des-
halb entbehrlich werden, weil sich der Geschäftsum-
fang des Versicherungsträgers oder der Einrichtung
des Versicherungsträgers, in der sie beschäftigt sind,
durch gesetzliche Maßnahmen, wesentlichen Rück-
gang der Zahl der Versicherten, Leistungsempfänger
bzw Behandlungsfälle oder durch einschneidende Ver-
waltungsmaßnahmen verringert oder die Einrichtung
aufgelassen wird. Solche Angestellte dürfen jedoch
nur gekündigt werden, wenn sie das 50. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben und beim Versicherungs-
träger nach vorhergehender Kündigung aller nicht un-
ter erhöhtem Kündigungsschutz stehenden Angestell-
ten der gleichen Angestelltengruppe (§ 1 Abs 1) ge-
eignete Posten für diese Angestellten nicht vorhanden
sind oder die Angestellten die Annahme eines solchen
Postens ablehnen. Wird eine aufgelassene Einrichtung
innerhalb eines Jahres wieder eröffnet, so haben nach

Maßgabe des neuen Bedarfes die nach dieser Bestim-
mung gekündigten Angestellten Anspruch aufWieder-
verwendung, wobei die später gekündigten Angestell-
ten den früher gekündigten vorangehen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 73. Änderung)

(6) Im Falle der Kündigung besteht kein Leistungsan-
spruch gemäß §§ 81 bis 83; es gilt § 7 Abs 3 bis 6 des
Betriebspensionsgesetzes. Bei einer Kündigung nach
Abs 5 erhöht sich die gesetzliche Abfertigung auf das
Doppelte.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(7) Angestellte, für die ein erhöhter Kündigungs-
schutz besteht und auf die der Pensionskassenkollek-
tivvertrag Anwendung findet, können gekündigt wer-
den, wenn Anspruch auf Alterspension gemäß § 253
ASVG (§ 4 Abs 1 APG) bzw auf Knappschaftsalterspen-
sion gemäß § 276 ASVG besteht.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

(8)Unbeschadet des § 31 sind Dienstverhältnisse von
Angestellten, für die ein erhöhter Kündigungsschutz
besteht und auf die der Pensionskassenkollektivver-
trag Anwendung findet, vorzeitig aufzulösen, wenn
dem Angestellten eine Invaliditätspension gemäß
§ 254 ASVG (§ 6 APG), eine Berufsunfähigkeitspen-
sion gemäß § 271 ASVG (§ 6 APG) bzw eine Knapp-
schaftsvollpension gemäß § 279 ASVG zuerkannt
wurde. Bei der befristeten Zuerkennung einer Invali-
ditätspension gemäß § 254 ASVG (§ 6 APG), einer Be-
rufsunfähigkeitspension gemäß § 271 ASVG (§ 6 APG)
bzw einer Knappschaftsvollpension gemäß § 279
ASVG besteht mit Ablauf der Frist ein Anspruch auf
Wiederaufnahme in den Dienst. Der Arbeitgeber hat
den Bezieher einer befristeten Invaliditäts-, Berufsun-
fähigkeits-oder Knappschaftsvollpension spätestens
vier Monate vor Ablauf der Frist zur Erklärung aufzu-
fordern, ob die Weitergewährung der Pension bean-
tragt wird.
Der Angestellte ist verpflichtet, bis spätestens drei
Monate vor Ablauf der Frist dem Versicherungsträger
die Antragstellung auf Weitergewährung der gesetzli-
chen Pension nachzuweisen oder seinen Anspruch auf
Wiederaufnahme in den Dienst geltend zu machen.
Mit demAntrag aufWeitergewährung der gesetzlichen
Pension ist für die Dauer des Pensionsfeststellungs-
verfahrens (Pensionsversicherungsträger, Sozialge-
richte) die Geltendmachung des Anspruches auf Wie-
deraufnahme in den Dienst aufgeschoben. Eine Wie-
deraufnahme ist als Fortsetzung des früheren Dienst-
verhältnisses zu betrachten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

ÜB § 146, Seite 125
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Dienstweg, Beschwerden gegen
Vorgesetzte

§ 23. (1) Die Angestellten haben Ansuchen in dienst-
lichen oder das Dienstverhältnis berührenden persön-
lichen Angelegenheiten im Dienstweg, das ist bei ih-
rem unmittelbaren Dienstvorgesetzten, einzubringen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1991)

(2) Beschwerden über das Verhalten von Vorgesetz-
ten gegenüber den ihnen untergeordneten Angestell-
ten sind zunächst dem gemeinsamen Dienstvorge-
setzten vorzubringen und unter Beiziehung des Be-
triebsrates zu schlichten. Gelingt dies nicht, ist der Fall
durch den leitenden Angestellten zu schlichten und bei
Erfolglosigkeit dem Vorstand vorzulegen. Richtet sich
die Beschwerde gegen den leitenden Angestellten,
entscheidet der Vorstand.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1994)

Dienstbeschreibung

§ 24. (1) Für jeden Angestellten ist eine Dienstbe-
schreibung nach einem vom Hauptverband der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger aufzulegenden
Muster zu führen; sie ist zu erstellen

1. erstmals binnen vier Wochen nach Ablauf des ers-
ten Dienstjahres,

2. binnen vier Wochen nach Ablauf eines Jahres nach
Wechsel der Dienstverwendung,

3. dann, wenn sich eine Änderung der Gesamtbeur-
teilung (Abs 3) oder ihrer Begründung ergibt,

4. binnen vier Wochen nach Antragstellung durch den
Angestellten, es sei denn, dass
a) seit der Rechtskraft der Dienstbeschreibung

noch keine dreizehn Monate vergangen sind
oder

b) seit dem Wechsel der Dienstverwendung noch
keine dreizehn Monate vergangen sind, und
die bestehende Dienstbeschreibung auf eine
Verwendung vor dem Wechsel abstellt.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1999 / 53. Änderung)

(1a) Die Dienstbeschreibung hat einen ihrer Aussage
entsprechenden Zeitraum zu erfassen; dieser Zeit-
raum darf nicht kürzer als drei Monate und nicht länger
als ein Jahr sein. Bei negativer Gesamtbeurteilung
(„nicht entsprechend”) ist nach mindestens drei Mo-
naten und höchstens einem Jahr nach Rechtskraft
der Dienstbeschreibung eine neue Dienstbeschrei-
bung zu erstellen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1999 / 53. Änderung)

(2) Die Dienstbeschreibung wird vom zuständigen
Dienstvorgesetzten erstellt und vom leitenden Ange-
stellten oder von einem von diesem betrauten Ange-
stellten des leitenden bzw bereichsleitenden Dienstes
(oder Leiter eines Regionalbüros der Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern) genehmigt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Änderung)

(3) Die Gesamtbeurteilung der Dienstbeschreibung
hat zu lauten: „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“
(3), „wenig entsprechend“ (4) oder „nicht entspre-
chend“ (5) und ist zu begründen. Insbesondere fol-
gende Kriterien haben bei der Dienstbeschreibung Be-
rücksichtigung zu finden:
1. der fachliche Bereich (zB: Qualität der Arbeitsleis-
tung, Quantitative Arbeitsziele, Kompetenz und Ar-
beitsmethodik, Umsetzungsfähigkeit);
2. der persönliche Bereich (Grundhaltungen wie zB:
Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Veränderungsbereit-
schaft, Bereitschaft zur Weiterbildung);
3. die Kundenorientierung (zB: Umgangmit internen/
externen KundInnen);
4. der Führungsbereich, soweit es sich um Führungs-
kräfte handelt (zB: ethisch verantwortliches Handeln/
Fairness, MitarbeiterInnen Aufmerksamkeit schen-
ken, Zielorientierung, Mitarbeiterförderung, Entschei-
dungsfähigkeit, Qualitätsmanagement).

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

(3a)Durch Betriebsvereinbarung könnenweitere Kri-
terien für das Beurteilungskalkül bzw Inhalt und Form
der für die Ermittlung des Bewertungsergebnisses
maßgeblichen Unterlagen festgelegt werden. Ebenso
können durch Betriebsvereinbarung allfällige vorge-
schaltete Verfahren, die bei der Ermittlung der Dienst-
beschreibung zu berücksichtigen sind, festgelegt wer-
den. Dies sind insbesondere Mitarbeitergespräche,
Zielvereinbarungsgespräche und ähnliche Verfahren.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(4) Die Dienstbeschreibung ist dem Angestellten zur
Einsichtnahme vorzulegen, und zwar erstmals inner-
halb von vier Wochen nach ihrer Genehmigung durch
den leitenden Angestellten bzw den dazu befugten An-
gestellten des leitenden bzw bereichsleitenden Diens-
tes, in weiterer Folge – solange nicht eine neue Dienst-
beschreibung erstellt ist – über Antrag des Angestell-
ten einmal pro Kalenderjahr. Der Angestellte hat die
Einsichtnahme durch seine Unterschrift zu bestäti-
gen; auf sein Verlangen ist ihm eine Kopie der Dienst-
beschreibung zur Verfügung zu stellen und auf sein
Verlangen mit ihm zu besprechen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Änderung)

(5) Jeder Angestellte hat das Recht, gegen die Ge-
samtbeurteilung (Abs 3) bzw ihre Begründung Ein-
spruch zu erheben. Der Einspruch muss innerhalb
von 4 Wochen nach Einsichtnahme in die Dienstbe-
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schreibung unter Angabe der Gründe schriftlich einge-
bracht werden. Bei nachgewiesener Verhinderung
verlängert sich diese Frist um die Dauer der Verhinde-
rung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(6) Über den Einspruch gemäß Abs 5 hat der Vorstand
– nach allfälliger vorhergehender Behandlung im Per-
sonalausschuss – oder im Falle einer Delegation das
zuständige Organ, innerhalb von drei Monaten zu ent-
scheiden; hierbei können folgende Beschlüsse gefasst
werden:

1. Abänderung der Gesamtbeurteilung bzw ihrer Be-
gründung zugunsten des Angestellten;

2. Ablehnung des Einspruches.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Beurteilung der Lehrlinge

§ 24a. (1) Für jeden Lehrling ist nach Ablauf eines je-
den Ausbildungsabschnittes vom jeweiligen Ausbild-
ner einer Beurteilung zu erstellen. Darüber hinaus ist
nach Ablauf eines jeden Lehrjahres vom Lehrberech-
tigten bzw dem von ihm beauftragten Ausbildungslei-
ter eine zusammenfassende Beurteilung abzugeben.
Die entsprechenden Formblätter werden vom Haupt-
verband aufgelegt.
(Geltende Fassung ab 1.September 1979)

(2) Die zusammenfassende Beurteilung (Abs 1 zwei-
ter Satz) ist mit „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „we-
nig entsprechend“ oder „nicht entsprechend“ zu be-
werten.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung)

(3) Die Beurteilung gemäß Abs 1 erster Satz ist dem
Lehrling nach ihrer Genehmigung durch den Lehrbe-
rechtigten bzw den von ihm beauftragten Ausbil-
dungsleiter, längstens jedoch innerhalb eines Monates
nach Ablauf des betreffenden Ausbildungsabschnittes
zur Einsichtnahme vorzulegen. Die zusammenfassen-
de Beurteilung gemäß Abs 1 zweiter Satz ist dem
Lehrling nach ihrer Genehmigung durch den leitenden
Angestellten, längstens jedoch innerhalb eines Mona-
tes nach Ablauf des betreffenden Lehrjahres zur Ein-
sichtnahme vorzulegen. Der Lehrling hat die Einsicht-
nahme in die Beurteilung und die zusammenfassende
Beurteilung mit seiner Unterschrift zu bestätigen; auf
sein Verlangen ist ihm eine Kopie der Beurteilung zur
Verfügung zu stellen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2002 / 61. Änderung)

Personalausschuss

§ 25. (1) Zur Beratung und Antragstellung in jenen
Personalangelegenheiten, deren Erledigung in den
Aufgabenbereich der Verwaltungskörper fällt, wird
bei jedem Versicherungsträger ein Personalausschuss
errichtet, der aus dem Obmann (Stellvertreter) des
Versicherungsträgers als Vorsitzenden, zwei Vor-
standsmitgliedern und zwei vom Betriebsrat bestell-
ten Angestellten besteht. Bei den Versicherungsträ-
gern nach dem ASVG und bei der Versicherungsan-
stalt öffentlich Bediensteter ist eines der Vorstands-
mitglieder aus der Gruppe der Dienstnehmer zu be-
stellen. Werden beim Versicherungsträger mindes-
tens fünf Angehörige der Gesundheitsberufe oder
mindestens fünf zahntechnische Angestellte beschäf-
tigt, soll bei Behandlung von Angelegenheiten, die
ausschließlich diese Berufsgruppen betreffen, jeweils
einer der vom Betriebsrat bestellten Angestellten ih-
rem Kreise entnommen werden. Für jedes Mitglied
des Personalausschusses sind Stellvertreter zu be-
stellen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) Der leitende Angestellte (ständige Stellvertreter)
ist berechtigt, an den Sitzungen des Personalaus-
schusses teilzunehmen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(3) Der Personalausschuss ist beschlussfähig, wenn
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder (Stellvertreter)
einschließlich des Vorsitzenden anwesend ist. Die Be-
schlüsse des Personalausschusses werden mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlagge-
bend.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

Betriebliche Schlichtungskommission

§ 25a. (1) Zur Beratung von Personalangelegenhei-
ten ist bei jedem Versicherungsträger bis zum Ende
des ersten Halbjahres 2014 eine betriebliche Schlich-
tungskommission einzurichten. Sie besteht aus sechs
Mitgliedern, von denen drei vom leitenden Angestell-
ten und drei vom (Zentral-)Betriebsrat entsendet wer-
den. Beschlüsse der Kommission werden mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Or-
ganisation und Geschäftsführung werden durch die
von der Kommission zu beschließende Geschäftsord-
nung geregelt; kommt eine solche nicht zustande
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oder ist diese unvollständig, sind die entsprechenden
Regelungen der Anlage 13 direkt anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(2) Die betriebliche Schlichtungskommission hat die
Möglichkeit, Empfehlungen bzw Stellungnahmen in
folgenden Angelegenheiten abzugeben:

1. Einsprüche gegen Dienstbeschreibungen,

2. Aberkennung des erhöhten Kündigungsschutzes,

3. Versetzungen (ausgenommen jene nach § 460
Abs 3b ASVG),
a) verschlechternde Versetzungen,
b) sofern durch Betriebsvereinbarung nicht anders

vereinbart; vom Dienstnehmer aus wichtigen
Gründen (insbesondere gesundheitliche Grün-
de) beantragte, aber nicht stattgegebenen Ver-
setzungswünschen, wobei Verfahren gemäß
§ 36 Abs 4 nicht behandelt werden,

4. Verlegung der Dienststelle am Dienstort.
Die von der Kommission abgegebenen Empfehlun-
gen bzw Stellungnahmen sind für die entscheiden-
den Organe nicht bindend. Die dem Dienstgeber
bzw (Zentral-)Betriebsrat aufgrund von arbeits-
rechtlichen Regelungen zukommendenMöglichkei-
ten werden nicht beschränkt.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(3) Der Dienstgeber hat in den Fällen des Abs 2 Z 1
den Einspruch gegen eine Dienstbeschreibung und in
den Fällen des Abs 2 Z 2 die Absicht der Aberkennung
des erhöhten Kündigungsschutzes der betrieblichen
Schlichtungskommission mitzuteilen. Angelegenhei-
ten des Abs 2 Z 3 und 4 können sowohl Dienstgeber
als auch (Zentral-)Betriebsrat an die betriebliche
Schlichtungskommission herantragen. Diese kann
binnen vier Wochen eine begründete Empfehlung
bzw Stellungnahme abgeben, wobei diese dem
Dienstgeber bzw (Zentral-)Betriebsrat unverzüglich
bekanntzugeben ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(4) Empfehlungen bzw Stellungnahmen der betriebli-
chen Schlichtungskommission können sich im Fall des
Abs 2 Z 3 und 4 insbesondere erstrecken auf:

1. die Frage der Zumutbarkeit der Versetzung im Rah-
men des Arbeitsvertrages oder der Verlegung, wo-
bei Abfederungsmaßnahmen für allfällige Nachteile
der Versetzung bzw Verlegung für den Dienstneh-
mer Bestandteil der Empfehlung sein können;

2. die Wahrung der Einreihung für die bisherige Ver-
wendung sowie mit dieser untrennbar verbundene
Zulagen bzw eine Neueinreihung höchstens eine
Gehaltsgruppe bzw Dienstklasse unter der bisheri-
gen, wenn der Dienstnehmer mindestens zehn
Jahre in der bisherigen Verwendung (Einreihung)
tätig war;

3. die Gewährung eines Differenzbetrages für entfal-
lene Gehaltsbestandteile im Ausmaß von bis zu
50% des entfallenenWertes. Zukünftige Höherrei-
hungen bzw Vorrückungen sind auf den Differenz-
betrag anzurechnen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Schadenshaftung

§ 26. Die Angestellten haften dem Versicherungsträ-
ger unbeschadet ihrer disziplinären und strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit für jeden aus ihrem festge-
stellten Verschulden entstandenen Schaden nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Der Versi-
cherungsträger kann, soweit nicht durch Gesetz etwas
anderes bestimmt ist, auf den Ersatz des Schadens
ganz oder teilweise verzichten, wobei insbesondere
auf Art und Grad des Verschuldens Rücksicht zu neh-
men ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

Ausübung öffentlicher Mandate

(Siehe Erläuterung Seite 160)

§27. (1)DemAngestellten ist die zur pflichtgemäßen
Ausübung einer öffentlichen Funktion sowie einer Ge-
werkschafts- oder Betriebsratsfunktion erforderliche
Freizeit zu gewähren; für bestimmte Fälle wird Nähe-
res in den Abs 2 bis 4 geregelt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 44. Änderung)

(2) Der Angestellte, der Bundespräsident, Mitglied
der Bundesregierung, Staatssekretär, Präsident des
Rechnungshofes, Präsident des Nationalrates, Ob-
mann eines Klubs des Nationalrates, Amtsführender
Präsident des Landesschulrates (Stadtschulrates für
Wien), Mitglied der Volksanwaltschaft, Mitglied einer
Landesregierung, Landesvolksanwalt, Mitglied des
Europäischen Parlaments oder Mitglied der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften ist, ist für die
Dauer dieser Funktion unter Entfall der Dienstbezüge
von der Dienstleistung freizustellen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1999 / 53. Änderung)

(3) Dem Angestellten, der Mitglied des Nationalrates,
Mitglied des Bundesrates oder Mitglied eines Landta-
ges ist, ist die zur pflichtgemäßen Ausübung dieses
Mandates erforderliche Freizeit zu gewähren, wobei
die Dienstbezüge auf das der Dienstleistung entspre-
chende Ausmaß, mindestens aber um 25% zu kürzen
sind; auf seinen Antrag ist der Angestellte für die
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Dauer der Mandatsausübung unter Entfall der Dienst-
bezüge von der Dienstleistung freizustellen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 44. Änderung)

(4)Dem Angestellten, der eine nicht in Abs 2 bis 3 ge-
nannte öffentliche Funktion (zB Bürgermeister, Be-
zirksvorsteher, Bezirksvorsteher-Stellvertreter, Mit-
glied eines Gemeindevorstandes, Mitglied eines
Stadtsenates, Mitglied eines Gemeinderates, Mitglied
einer Bezirksvertretung, Ortsvorsteher) ausübt, ist,
insoweit nicht mit Dienstplanerleichterungen (zB Ein-
arbeiten, Diensttausch) das Auslangen gefunden wer-
den kann, die zur pflichtgemäßen Ausübung dieser
Funktion erforderliche Freizeit zu gewähren. Nimmt
der Angestellte im Kalenderjahr mehr als 90 Stunden
(als Bürgermeister mehr als 180 Stunden) Freizeit in
Anspruch und ist die öffentliche Funktion mit einem
Einkommen verbunden, sind die Dienstbezüge auf
das der Dienstleistung entsprechende Ausmaß,
höchstens aber um den Betrag dieses Einkommens
zu kürzen, wobei die genannten Zeiträume von 90
bzw 180 Stunden bei der Kürzung der Dienstbezüge
außer Betracht bleiben, wenn das Ausmaß der Dienst-
leistung wenigstens der Hälfte der Normalarbeitszeit
entspricht; eine allfällige Kürzung der Dienstbezüge
erfolgt immer erst nach Ablauf des betreffenden Ka-
lenderjahres im Nachhinein. Auf seinen Antrag ist
der Angestellte für die Dauer der Funktionsausübung
unter Entfall der Dienstbezüge von der Dienstleistung
freizustellen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 160)

Koalitionsfreiheit, Vertretung der
Angestellten

§ 28. (1) Die Übernahme eines Angestellten in den
Dienst eines anderen Versicherungsträgers entfaltet
grundsätzlich die gleichen Rechtswirkungen wie eine
Versetzung im Bereich ein- und desselben Versiche-
rungsträgers. Soweit Dienstverhältnisse bei Versiche-
rungsträgern unmittelbar aneinander anschließen, gilt
dies als Übernahme in den Dienst, wobei eine Unter-
brechung von maximal sieben Kalendertagen dieser
Regelung nicht entgegensteht.
(Geltende Fassung ab 1.November 2017 / 96. Änderung)

(2) Der Österreichische Gewerkschaftsbund ist der
berechtigte Vertreter der wirtschaftlichen Interessen
der Angestellten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(3) Zur Vertretung der Rechte der Angestellten (Lehr-
linge) aus dem Dienstverhältnis sowie zur Mitwirkung
in allen Personalangelegenheiten nach Maßgabe der
Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes und

dieser Dienstordnung ist der Betriebsrat (Jugendver-
trauensrat) berufen.
(Geltende Fassung ab 1.September 1979)

Enthebung vom Dienst

§ 28a. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

Übernahme in den Dienst

§ 28b. (1) Die Übernahme eines Angestellten in den
Dienst eines anderen Versicherungsträgers entfaltet
grundsätzlich die gleichen Rechtswirkungen wie eine
Versetzung im Bereich ein und desselben Versiche-
rungsträgers. Soweit Dienstverhältnisse bei Versiche-
rungsträgern unmittelbar aneinander anschließen, gilt
dies als Übernahme in den Dienst, wobei eine Unter-
brechung von maximal sieben Kalendertagen dieser
Regelung nicht entgegensteht.
(Geltende Fassung ab 1.November 2017 / 96. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 161)

(2) Die Übernahme eines Arbeiters in das Angestell-
tenverhältnis entfaltet grundsätzlich die gleichen
Rechtswirkungen wie eine Versetzung im Bereich die-
ser Dienstordnung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(3) Auszahlungen im Sinne des § 99 oder § 130 sind
rückzuerstatten.
(Fassung ab 1.November 2017/ 97. Änderung)

(4) Eine gemäß §§ 23 und 23a AngG ausgezahlte
Leistung ist auf die entsprechende Leistung des neuen
Dienstgebers anzurechnen.
(Fassung ab 1.November 2017/ 97. Änderung)

(5) Abs 1 gilt nicht, wenn sich der Dienstnehmer
längstens innerhalb von 14 Tagen nach Aufnahme
des neuen Dienstverhältnisses, dagegen ausspricht,
bzw wenn die Rückerstattung gemäß Abs 3 nicht bin-
nen 2 Monaten nach Aufnahme des neuen Dienstver-
hältnisses erfolgt.
(Fassung ab 1.November 2017/ 97. Änderung)

Kündigung durch den Angestellten

§ 29. (1) Der Angestellte kann das unbefristete
Dienstverhältnis ohne Angabe von Gründen unter Ein-
haltung einer einmonatigen Kündigungsfrist, von der
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der Versicherungsträger absehen kann, jeweils zum
Ende eines Kalendermonats kündigen. Er hat jedoch
alle Pflichten aus dem Dienstverhältnis bis zum ord-
nungsgemäßen Ausscheiden zu erfüllen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(2) Durch seine Kündigung verliert der Angestellte
mit der Beendigung des Dienstverhältnisses für sich
und seine Familienangehörigen alle Rechte aus dem
Dienstverhältnis.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(3) Wird das Dienstverhältnis infolge eines Anspru-
ches auf eine nach den Vorschriften des ASVG bzw
des APG aus den Versicherungsfällen des Alters oder
der geminderten Arbeitsfähigkeit gebührende Pension
oder aus dem Grunde der Mutterschaft bis zum Ablauf
des in § 15 Abs 1 MSchG festgesetzten Zeitraumes
durch den Angestellten gekündigt, besteht abwei-
chend von den Bestimmungen des Abs 2 Anspruch
auf Abfertigung (§ 23 Abs 1 AngG).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(4) Wird das Dienstverhältnis aus dem Grunde der
Mutterschaft bis zum Ablauf eines gemäß § 20 Abs 2
in Anspruch genommenen Sonderurlaubes oder bis
zum Ablauf einer bis längstens zum vollendeten drit-
ten Lebensjahr des Kindes vereinbarten Bildungska-
renz gemäß § 11 AVRAG durch die Angestellte gekün-
digt, besteht abweichend von den Bestimmungen des
Abs 2 Anspruch auf Abfertigung in der Höhe jenes Be-
trages, der bei Ablauf des in § 15 Abs 1 MSchG festge-
setzten Zeitraumes als Abfertigung gemäß Abs 3 ge-
bührt hätte.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2000 / 56. Änderung)

(5) Abs 3 und 4 gilt auch für männliche Angestellte,
die eine Karenz nach dem VKG bzw einen Sonderur-
laub gemäß § 20 Abs 2 in Anspruch nehmen oder eine
Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG bis längstens zum
vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes vereinbart
haben, sofern zum Zeitpunkt des Ausspruches der
Kündigung nicht der gemeinsame Haushalt mit dem
Kind aufgehoben oder die überwiegende Betreuung
des Kindes beendet worden ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2002 / 60. Änderung)

Erweiterter Kündigungsschutz

§ 30. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 147, Seite 126

Weiterverwendung von ausgelernten
Lehrlingen

§ 30a. Der Versicherungsträger ist verpflichtet, einen
Lehrling, dessen Lehrverhältnis mit ihm gemäß § 14
Abs 1 oder § 14 Abs 2 lit e) des Berufsausbildungsge-
setzes endet, in seinem Betrieb sechs Monate im er-
lernten Beruf weiterzuverwenden. § 18 Abs 2, 3 und
4 des Berufsausbildungsgesetzes sind sinngemäß an-
zuwenden.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1988)

Abfertigung bei Altersteilzeit

§ 30b. (entfällt ab 1. Jänner 2001 / 57. Änderung)

Entlassung

§ 31. (1) Ein Angestellter, für den ein erhöhter Kündi-
gungsschutz besteht, kann entlassen werden, wenn

1. sich nachträglich herausstellt, dass der Angestellte
die Aufnahme in den Dienst durch unwahre Anga-
ben, ungültige Urkunden oder durch das bewusste
Verschweigen von Umständen, welche seine Auf-
nahme ausgeschlossen hätten, erschlichen hat;

2. der Angestellte sich einer besonders schweren
Pflichtverletzung oder Handlung oder Unterlassung
schuldig macht, die ihn des Vertrauens des Versi-
cherungsträgers unwürdig erscheinen lässt, insbe-
sondere wenn er sich Tätlichkeiten oder erhebliche
Ehrverletzungen gegen Vorgesetzte oder Mitbe-
dienstete zuschulden kommen lässt oder wenn er
sich für seine Dienstleistungen oder im Zusam-
menhang damit von dritten Personen Vorteile zu-
wenden oder zusichern lässt;

3. der Angestellte seine Dienstpflichten in wesentli-
chen Belangen erheblich vernachlässigt oder ohne
einen wichtigen Hinderungsgrund während einer
den Umständen nach erheblichen Zeit die Dienst-
leistung unterlässt.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(1a) Für Angestellte, die noch nicht dem erhöhten
Kündigungsschutz unterliegen, gilt ausschließlich
das AngG.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)
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(2) Durch die Entlassung verliert der Angestellte für
sich und seine Familienangehörigen alle Rechte aus
dem Dienstverhältnis.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 148, Seite 127

Versetzung in den Ruhestand

§ 32. (entfällt ab 1. Juli 2004 / 65. Änderung)

ÜB § 149, Seite 127
ÜB § 206, Seite 142

Dienstunfähigkeit

§ 33. (entfällt ab 1. Juli 2004 / 65. Änderung)

ÜB § 207, Seite 143

Wiedereinberufung zum Dienst

§ 34. (entfällt ab 1. Juli 2004 / 65. Änderung)

ÜB § 208, Seite 144

ABSCHNITT III BEZUGSRECHT

A. GEHALTSORDNUNG

Dienstbezüge

§ 35. (1) Die Dienstbezüge der Angestellten beste-
hen aus ständigen und nichtständigen Bezügen.
(Geltende Fassung ab 1.Dezember 1973)

(2) Als ständige Bezüge gelten:

1. das monatliche Gehalt nach dem Gehaltsschema,
und zwar
a) für Verwaltungsangestellte gemäß Anlage 1

(Seite 186),
b) für Angehörige der Gesundheitsberufe gemäß

Anlage 2, 187),
c) für PsychologInnen in Krankenanstalten (§ 1

Abs 9) gemäß Anlage 2a (Seite 188),
d) für die zahntechnischen Angestellten gemäß

Anlage 3 (Seite 187);

2. die Kinderzulage (§ 41);

3. die Leitungszulage (§ 42);

4. die Bereichsleitungszulage (§ 43);

5. die Funktionszulage (§ 44);

6. die Fachzulage (§ 45)

7. die Erschwerniszulage (§ 46);

8. die Aufsichtszulage (§ 47);

9. die Belastungszulage (§ 48);

10. das Überstundenpauschale (§ 59 Abs 5 zweiter
Satz);

11. der Urlaubszuschuss (§ 49);

12. die Weihnachtsremuneration (§ 49).

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(3) Als nichtständige Bezüge gelten:

1. die Verwendungszulage (§ 50);

2. die Gefahrenzulage (§ 51);

3. die Ortszulage (§ 52);

4. die Nachtdienstzulage (§ 53);

5. die Abgeltung der Arbeitsbereitschaft (§ 54);

6. die Abgeltung der Rufbereitschaft (§ 54a);

7. die Schichtzulage (§ 55);

8. die Sonntagszulage (§ 56);

9. (entfällt ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

9a. die Abgeltung der Überstunden (§ 59);

10. die Abgeltung der Reisebewegung bei Dienstrei-
sen (§ 59c Abs 2).

11. die Zulage für Hygienefachkräfte gemäß § 46a;

12. die Abgeltung von Lehraufträgen gemäß § 54b
Abs 1.

(Geltende Fassung ab 1.September 2017 / 95. Änderung)

(3a) Die Zulagenbemessungsgrundlage wird als Be-
standteil der Anlagen 1 bis 3 für das Jahr 2011 mit Eu-
ro 1.596,– festgelegt. Die Zulagenbemessungsgrund-
lage gemäß Anlage 1 bis 3 ist zum selben Zeitpunkt
und im selben Ausmaß wie das Gehalt gemäß Gehalts-
gruppe C, Dienstklasse III, Bezugsstufe 9 anzupas-
sen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(4) Bei einer unter 40 Stunden – für Angehörige der
Gesundheitsberufe im radiologisch-technischen
Dienst und in Prosekturen unter 39 Stunden – liegen-
den wöchentlichen Arbeitszeit gebühren, soweit in der
Gehaltsordnung nichts anderes bestimmt wird, die
Dienstbezüge im Verhältnis der tatsächlichen Wo-
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chenarbeitszeit zur jeweils geltenden Normalarbeits-
zeit.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(5) Hat ein Angestellter Anspruch auf ständige Bezü-
ge gemäß Abs 2 Z 1 bis 10 oder auf nichtständige Be-
züge nur während eines Teiles eines Kalendermona-
tes, so gebührt ihm ein entsprechender Anteil dieser
Dienstbezüge.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1999 / 53. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 161)

(6) Dienstbezüge gemäß Abs 2 Z 3 bis 10 und Abs 3,
die von einer bestimmten Verwendung abhängig sind,
gebühren nur für die Dauer der entsprechenden Ver-
wendung. Maßgebender Zeitraum zur Feststellung ei-
ner überwiegenden oder ausschließlichen Verwen-
dung ist der Kalendermonat, bei einer kürzeren Ver-
wendung der Zeitraum der tatsächlichen Verwen-
dung. Die Voraussetzung einer bestimmten überwie-
genden Verwendung ist grundsätzlich dann gegeben,
wenn die betreffende Tätigkeit zu mehr als der Hälfte
der individuell vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit
ausgeübt wird.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2004 / 65. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 161)

(7) Als Stundenlohn für die Normalarbeitszeit gilt der
173. Teil (für Angehörige der Gesundheitsberufe mit
einer Normalarbeitszeit von 39 Stunden: der 169. Teil)
der ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 und 7 bis
9 sowie der Verwendungszulage gemäß § 50 und der
Gefahrenzulage gemäß § 51, jedoch mit Ausnahme
der Erschwerniszulage gemäß § 46 Abs 1 Z 3 lit l) bis
lit n) und jener Verwendungszulage bzw jenes Teiles
der Verwendungszulage, die bzw der auf der Festset-
zung einer Leitungs-, Bereichsleitungs- bzw Funk-
tionszulage beruht.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 161)

(8) Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des An-
gestellten gelöst, besteht Anspruch auf Dienstbezüge
bis zum Ende jenes Kalendermonates, in dem der Tod
eingetreten ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(9) Prämien und Belohnungen für außerordentliche
Leistungen (zB: für wissenschaftliche Leistungen, be-
sondere Arbeitsleistungen, Verbesserungsvorschläge
und dgl.) können gewährt werden. Diese Leistungen
sollen jeweils das Doppelte der Höchstbeitragsgrund-
lage gemäß § 45 ASVG nicht überschreiten. Dem Be-
triebsrat steht ein Beratungsrecht zu; es können Be-
triebsvereinbarungen, insbesondere über die Voraus-
setzungen und den Umfang von Belohnungen, Prä-
mien und dgl. abgeschlossen werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

(10) Innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Leis-
tungssachbearbeiterInnen gemäß § 37c Abs 3 Z 6.6
sowie Angestellten gemäß § 37c Abs 2 Z 3.13, gemäß
§ 37c Abs 3 Z 6.5 sowie gemäß § 37c Abs 3 Z 12 kann
durch Betriebsvereinbarung eine leistungsorientierte
Prämie gewährt werden, deren Ausmaß pro Kalender-
jahr das monatliche Gehalt (§ 35 Abs 2 Z 1 lit a) nicht
überschreiten darf.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2006 / 71. Änderung)

(Außer-Kraft-Treten 1. Jänner 2008)

(11) BezieherInnen einer Leitungs , Bereichslei-
tungs- oder Funktionszulage (§§ 42 bis 44) kann eine
leistungs-orientierte Prämie gewährt werden, wobei
die Summe ihrer Leitungs , Bereichsleitungs- oder
Funktionszulage und dieser Prämie das jeweilige
Höchstausmaß gemäß §§ 42 bis 44 um maximal 1/5
übersteigen darf.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120
ÜB § 217, Seite 146

Allgemeine Bestimmungen über die
Einreihung

§ 36. (1)Die Angestellten sind, sofern nicht Abs 5 an-
zuwenden ist, aufgrund ihrer dauernden Verwendung
einzureihen, und zwar

1. die Verwaltungsangestellten – mit Ausnahme der
Ferialaushilfen – in die Gehaltsgruppen und
Dienstklassen gemäß § 37;

2. Angehörige der Gesundheitsberufe in die Ge-
haltsgruppen und Dienstklassen gemäß § 38;

2a. die PsychologInnen in Krankenanstalten gemäß
§ 1 Abs 9 in die Gehaltsgruppen gemäß § 38a;

3. die zahntechnischen Angestellten in die Gehalts-
gruppen gemäß § 39.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 161)

(2) Die Einreihung aufgrund der in den §§ 37 bis 39
angeführten Tätigkeitsmerkmale ist davon abhängig,
dass der jeweils dargestellte Aufgabenbereich dau-
ernd Arbeitsinhalt der betreffenden Tätigkeit ist; bei
Überlagerung von Tätigkeiten aus verschiedenen Auf-
gabenbereichen ist der Angestellte nach der höher-
wertigen Tätigkeit einzureihen, wenn sich diese in ei-
nem erheblichen Ausmaß und regelmäßig wiederholt.
(Geltende Fassung ab 1.April 1979)

(Siehe Erläuterung Seite 162)

(3) Angestellten, die aus einem der in § 149 Abs 4 Z 2
angeführten Gründen entbehrlich werden, bleibt die
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Einreihung aufgrund der zuletzt ausgeübten Tätigkeit
gewahrt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 73. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 162)

(4) Bei der Besetzung von Stellen der Gehaltsgrup-
pen D bis G sowie III und IV ist den Angestellten des
Versicherungsträgers Gelegenheit zur Bewerbung zu
geben. Hierbei kommen die höhere Befähigung, die
bessere Verwendbarkeit und erforderlichenfalls auch
die Leitungseignung in Betracht.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

(5) Ist ein Angestellter aus einem der nachstehend
angeführten Gründe voraussichtlich mindestens ein
Jahr vom Dienst abwesend, so sind grundsätzlich die-
jenigen Angestellten, die infolge dieser Abwesenheit
mit Aufgaben betraut werden, für die eine andere als
ihre bisherige Einreihung vorgesehen ist, aufgrund
dieser vorübergehenden Verwendung einzureihen. Ei-
ne solche Einreihung ist mit der Dauer der vorüberge-
henden Verwendung befristet; die in Abs 1, 2 und 4
festgesetzten Grundsätze sind sinngemäß anzuwen-
den. Die obgenannten Gründe sind:

1. Ruhestand, verbunden mit Anspruch auf Wieder-
einberufung zum Dienst gemäß § 208 Abs 2,

2. Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG bzw gemäß
§§ 2 bis 6 VKG,

3. Sonderurlaub gemäß § 20,

3a. Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG,

4. gänzliche Dienstfreistellung gemäß § 27.

5. Abstellung an ein Projekt gemäß Abs 6.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 162)

(6)Wird ein(e) Angestellte(r) überwiegend mit Arbei-
ten für ein Projekt betraut, so kann eine mit der Dauer
des Projektes befristete Einreihung vorgenommen
werden. Nach Ablauf des Projektes oder nach dem En-
de der Betrauung mit den Arbeiten für das Projekt
bleibt die vor der Betrauung mit dem Projekt gebüh-
rende Einreihung gewahrt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

(7) Als Projekt im Sinne des Abs 6 gelten Projekte, de-
ren Prozesse nach den Grundsätzen des Projektmana-
gementes gestaltet sind (zB EDV-Handbuch). Keines-
falls können allgemeine arbeitsorganisatorische Maß-
nahmen, die nicht nach Projektgrundsätzen gestaltet
sind, für befristete Einreihungen herangezogen wer-
den. Befristungen gemäß Abs 6, welche dazu geeignet
sind, die allgemeinen Einreihungsbestimmungen zu
umgehen, sind nichtig.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

(8) Die Bestellung in Funktionen, für die eine Be-
reichsleitungszulage gemäß § 43 oder eine Funktions-

zulage gemäß § 44 gebührt, kann in begründeten Fäl-
len für maximal ein Jahr zur Probe vorgenommenwer-
den.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 162)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

(9) Die Bestellung in Funktionen, für die eine Be-
reichsleitungszulage gemäß § 43 gebührt, kann für
maximal zwei Perioden auf je maximal fünf Jahre be-
fristet vorgenommen werden, soweit dies in einer Be-
triebsvereinbarung für den Versicherungsträger gene-
rell vorgesehen ist. Der Abschluss einer solchen Be-
triebsvereinbarung ist dem Hauptverband und der zu-
ständigen Gewerkschaft mitzuteilen.
(Geltende Fassung ab 1.April 2015 / 90. Änderung)

Einreihung der
Verwaltungsangestellten

§ 37. (1) Die Verwaltungsangestellten sind unter Be-
dachtnahme auf § 36 ausschließlich nach den Bestim-
mungen der §§ 37a bis 37j in die dort angeführten Ge-
haltsgruppen und Dienstklassen einzureihen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

(2) Die Einreihung der Verwaltungsangestellten ge-
mäß § 36 Abs 1 Z 1 ist nach einer angemessenen Ein-
schulungs- und Einarbeitungszeit vorzunehmen.
Während der Dauer der Einschulungs- und Einarbei-
tungszeit ist der Verwaltungsangestellte um eine
Dienstklasse niedriger als der vorgesehenen Verwen-
dung entsprechend einzureihen. Wurde ein Verwal-
tungsangestellter bereits vertretungsweise zu einer
höherwertigen Tätigkeit herangezogen, so ist die Zeit
dieser Tätigkeit der Einschulungs- und Einarbeitungs-
zeit gleichzuhalten.
(Geltende Fassung ab 1. Februar 1973)

(Siehe Erläuterung Seite 162)

(3) Die Einreihung in die Gehaltsgruppe D hat, soweit
nicht § 21b Abs 6 oder 7 anzuwenden ist, zur Voraus-
setzung, dass der Verwaltungsangestellte die Grund-
ausbildung mit Abschlussprüfung sowie die Prüfungen
der allgemei-nen Fachausbildung oder der besonde-
ren Fachausbildung erfolgreich abgelegt hat. Verwal-
tungsangestellte, die aufgrund ihrer dauernden Ver-
wendung in Gehaltsgruppe D einzureihen wären, sind,
solange sie diese nicht erfolgreich abgelegt haben, in
Gehaltsgruppe C, Dienstklasse III, einzureihen, doch
bleibt eine bereits vor der Verwendungsänderung be-
standene höhere Einreihung gewahrt. Diese Verwal-
tungsangestellten erhalten eine als ständiger Bezug
im Sinne des § 35 Abs 2 Z 1 lit a geltende Ergänzungs-
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zulage, wenn sie sich zur Ablegung der Prüfungen der
allgemeinen Fachausbildung innerhalb einer vom Ver-
sicherungsträger im Einvernehmen mit dem Betriebs-
rat festzusetzenden Frist, längstens aber innerhalb
von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der entsprechenden
Verwendung, verpflichten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 90. Änderung)

(3a)Die Einreihung der in § 21b Abs 6 oder 7 genann-
ten Verwaltungsangestellten in die Gehaltsgruppe D
hat zur Voraussetzung, dass die Betroffenen die
Grundausbildung mit Abschlussprüfung, die Prüfun-
gen der allgemeinen Fachausbildung oder die Prüfun-
gen der besonderen Fachausbildung erfolgreich abge-
legt haben. Die genannten Verwaltungsangestellten
sind, solange sie die Grundausbildung mit Abschluss-
prüfung, die Prüfungen der allgemeinen Fachausbil-
dung oder die Prüfungen der besonderen Fachausbil-
dung nicht erfolgreich abgelegt haben, in Gehalts-
gruppe C, Dienstklasse III, einzureihen, doch bleibt
eine bereits vor der Verwendungsänderung bestande-
ne höhere Einreihung gewahrt. Diese Verwaltungsan-
gestellten erhalten eine als ständiger Bezug im Sinne
des § 35 Abs 2 Z 1 lit a geltende Ergänzungszulage,
wenn sie sich zur Ablegung der Grundausbildung mit
Abschlussprüfung innerhalb einer vomVersicherungs-
träger im Einvernehmen mit dem Betriebsrat festzu-
setzenden Frist, längstens aber innerhalb von fünf
Jahren ab dem Zeitpunkt der entsprechenden Ver-
wendung verpflichten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(3b) Die Einreihung in eine der Gehaltsgruppen E bis
G hat, soweit nicht § 21c Abs 6 oder 7 anzuwenden ist,
zur Voraussetzung, dass der Verwaltungsangestellte
die Prüfungen der besonderen Fachausbildung erfolg-
reich abgelegt hat. Verwaltungsangestellte, die auf-
grund ihrer dauernden Verwendung in eine der ge-
nannten Gehaltsgruppen einzureihen wären, sind, so-
lange sie diese nicht erfolgreich abgelegt haben, in
Gehaltsgruppe C, Dienstklasse III, einzureihen, doch
bleibt eine bereits vor der Verwendungsänderung be-
standene höhere Einreihung gewahrt. Diese Verwal-
tungsange-stellten erhalten eine als ständiger Bezug
im Sinne des § 35 Abs 2 Z 1 lit a geltende Ergänzungs-
zulage, wenn sie sich zur Ablegung der Prüfungen der
besonderen Fachausbildung innerhalb einer vom Ver-
sicherungsträger im Einvernehmen mit dem Betriebs-
rat festzusetzenden Frist, längstens aber innerhalb
von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der entsprechenden
Verwendung, verpflichten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(3c) Die Einreihung der in § 21c Abs 6 oder 7 genann-
ten Verwaltungsangestellten in eine der Gehaltsgrup-
pen E bis G hat zur Voraussetzung, dass die Betroffe-
nen die Grundausbildung mit Abschlussprüfung, die
Prüfungen der allgemeinen Fachausbildung oder die

Prüfungen der besonderen Fachausbildung erfolgreich
abgelegt haben. Die genannten Verwaltungsange-
stellten sind, solange sie die Grundausbildung mit Ab-
schlussprüfung, die Prüfungen der allgemeinen Fach-
ausbildung oder die Prüfungen der besonderen Fach-
ausbildung nicht erfolgreich abgelegt haben, in Ge-
haltsgruppe C, Dienstklasse III, einzureihen, doch
bleibt eine bereits vor der Verwendungsänderung be-
standene höhere Einreihung gewahrt. Diese Verwal-
tungsangestellten erhalten eine als ständiger Bezug
im Sinne des § 35 Abs 2 Z 1 lit a geltende Ergänzungs-
zulage, wenn sie sich zur Ablegung der Grundausbil-
dung mit Abschlussprüfung, der Prüfungen der allge-
meinen Fachausbildung oder der Prüfungen der be-
sonderen Fachausbildung innerhalb einer vom Versi-
cherungsträger im Einvernehmenmit demBetriebsrat
festzusetzenden Frist, längstens aber innerhalb von
sechs Jahren ab dem Zeitpunkt der entsprechenden
Verwendung verpflichten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 90. Änderung)

(3d) Zeiten einer Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG
bzw gemäß §§ 2 bis 6 VKG, eines Sonderurlaubes ge-
mäß § 20 Abs 2, einer Bildungskarenz gemäß § 11
AVRAG oder des Präsenzdienstes (§ 19WG) bzw Zivil-
dienstes bzw Ausbildungsdienstes von Frauen beim
Bundesheer zählen nicht auf die Fristen in Abs 3 bis
Abs 3c. Dies gilt auch für Zeiten einer Sterbebeglei-
tung gemäß § 14a AVRAG, Zeiten der Begleitung
schwersterkrankter Kinder gemäß § 14b AVRAG, Zei-
ten einer Pflegekarenz gemäß § 14c AVRAG sowie Zei-
ten eines Sonderurlaubs wegen der Pflege naher An-
gehöriger gemäß § 20 Abs 4. Bei Vorliegen eines den
letztgenannten Tatbeständen gleichwertigen Sach-
verhaltes kann der Versicherungsträger die Hemmung
der Fristen für den betreffenden Zeitraum verfügen.
Im Falle einer Geburt innerhalb der Frist verlängert
sich diese für die Eltern um ein Jahr, sofern das Kind
dem gemeinsamen Haushalt angehört.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(3e) Auf Antrag einer/-s Angestellten anlässlich einer
Elternteilzeit ist die entsprechende Frist gem Abs 3 bis
3c bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren zu verlän-
gern.
(Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

(4)Die Ergänzungszulage gemäß Abs 3 bis Abs 3c ge-
bührt in der Höhe der Differenz zwischen dem sich aus
der tatsächlichen Einreihung ergebenden Gehalt und
jenem Gehalt, auf das bei Einreihung in die der Ver-
wendung entsprechende Gehaltsgruppe und Dienst-
klasse jeweils Anspruch bestanden hätte, wobei auf
Abs 2 entsprechend Bedacht zu nehmen ist. Sie ent-
fällt, wenn

1. die entsprechenden Prüfungen abgelegt werden,
ab demZeitpunkt der Einreihung in die der Verwen-
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dung entsprechende Gehaltsgruppe und Dienst-
klasse,

2. die entsprechenden Prüfungen nicht innerhalb des
festgesetzten – allenfalls verlängerten – Zeitrau-
mes erfolgreich abgelegt werden, mit Ablauf dieser
Frist,

3. wegen Änderung der Verwendung die Vorausset-
zungen für die Einreihung wegfallen, mit Ablauf
des Monats, in dem diese Voraussetzungen zuletzt
gegeben sind.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(4a) (entfällt ab 1.September 2014 / 88. Änderung)

(5) Soweit die Einreihung des Leiters einer Arbeits-
gruppe von der Einreihung der ihm zugeteilten Ange-
stellten abhängig ist, ist die Einreihung des Gruppen-
leiter-Stellvertreters nicht zu berücksichtigen.
(Geltende Fassung ab 1.April 1981)

(Siehe Erläuterung Seite 163)

(6) Soweit in den Gehaltsgruppen C und D die Einrei-
hung der Angestellten von der Zugehörigkeit zu einer
Organisationseinheit abhängig ist, sind, sofern in
Abs 1 nichts anderes bestimmt ist, Außenstellen, Ein-
richtungen des Gesundheitsdienstes sowie Referate
beim Hauptverband solchen Organisationseinheiten
gleichzuhalten.
(Geltende Fassung ab 1.April 1981)

(Siehe Erläuterung Seite 163)

(7) In Gehaltsgruppe E, Dienstklasse III, einzurei-
hende Angestellte, denen dauernd die eigenverant-
wortliche Bearbeitung eines bestimmten, ihrem abge-
schlossenen Universitäts-, Hochschul- oder Fach-
hochschulstudium entsprechenden Sachgebietes zur
alleinigen oder selbstständigen Erledigung übertragen
ist, können in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse I, einge-
reiht werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1999 / 53. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 163)

(7a) Gemäß § 37e Abs 3 Z 7, 8, 10, 11, 12, 14 sowie
Z 6 mit Ausnahme der lit b und e einzureihende Ange-
stellte, denen dauernd die eigenverantwortliche Bear-
beitung eines bestimmten Sachgebietes zur alleinigen
oder selbstständigen Erledigung übertragen ist, kön-
nen im Rahmen einer Prämienregelung – auch mehr-
mals – bei Vorliegen einer sehr guten Dienstbeschrei-
bung sowie bei Vorliegen eines abgeschlossenen Di-
plom- oder Doktoratsstudium iSd UG und/oder mehr-
jähriger einschlägiger Erfahrung befristet auf drei bis
fünf Jahre in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse I, einge-
reiht werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

(8) An die Stelle der in den Einreihungsgrundsätzen
zitierten Vorschriften des ASVG treten für den Bereich
der Träger der Sonderversicherungen die entspre-
chenden Vorschriften der übrigen Sozialversiche-
rungsgesetze.
(Geltende Fassung ab 1.April 1981)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Hilfsdienst

(Erläuterung zu §§ 37a–37j siehe Seite 163)

§ 37a. In Gehaltsgruppe A sind Kanzleihilfskräfte, das
sind Angestellte, die einfachemanipulative Hilfsdiens-
te zu leisten haben, wie zB Botengänge, Postentge-
gennahme, verteilung oder abfertigung, Aktenbei-
schaffung, Aktenaufbereitung für Verfilmung, Ab-
schreibarbeiten, Adressenschreiben, Legearbeiten,
einzureihen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Kanzleidienst

(Siehe Erläuterung zu §§ 37b, 37c, 37d, Seite 169)

§ 37b. (1) In Gehaltsgruppe B, Dienstklasse I sind
einzureihen:

1. Schreibkräfte, das sind Angestellte, denen die Erle-
digung von Schreibarbeiten oder die Ausfertigung
von Formularen, Karteikarten und dergleichen mit-
tels Schreibmaschine oder Textverarbeitungsgerä-
tes übertragen ist.
(Siehe Erläuterung Seite 163)

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

2. Kanzleikräfte, das sind Angestellte, denen die Erle-
digung einfacher bürotechnischer Arbeiten über-
tragen ist; darunter fallen insbesondere:
a) Registratur-, Archiv- oder Karteiführung;
b) Aktenanlage;
c) Verrechnung von Post-, Fernsprech- oder ähnli-

chen Gebühren;
d) Verfilmung oder Reproduktion von Schriftgut;
e) hand- oder maschinschriftliche Übertragung

von Daten;
f) Durchführung von Krankenbesuchen imBereich

der Krankenversicherung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(2) In Gehaltsgruppe B, Dienstklasse II sind einzurei-
hen:
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1. Angestellte, denen die Erledigung von Kanzleiar-
beiten unter unmittelbarer Kontrolle übertra-gen
ist, sofern hierfür nicht die Einreihung in Dienst-
klasse I oder Gehaltsgruppe A vorgesehen ist; da-
runter fallen insbesondere:
a) Kontierung oder Buchung;
b) Bedienung von EDV-Nebengeräten, soferne

hierfür nicht die Einreihung in Dienstklasse I
Z 1 oder Dienstklasse II Z 2 vorgesehen ist;

c) Durchführung von Krankenbesuchen und Erhe-
bungsdienst im Bereich der Krankenversiche-
rung;

d) Durchführung einfacher Abstimmungsarbeiten
von Zahlenmaterialien, wie zB: Kollationieren
von Konsignationslisten, Summenjournalen
und dergleichen;

e) ständige Vertretung eines in Gehaltsgruppe C,
Dienstklasse I, einzureihenden Leiters einer Ar-
beitsgruppe.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 164)

2. Angestellte, denen die Erledigung von Schriftver-
kehr mittels Schreibmaschine oder Textverarbei-
tungsgerätes
a) unter Hinweis auf gleichartige Vorgänge,
b) nach stichwortartiger Angabe,
c) nach Diktat oder Tonträger
übertragen ist.
(Siehe Erläuterung Seite 164)

3. Angestellte, die aus nicht erfassungsgerechten
Eingabebelegen Daten maschinell zu erfassen und
allenfalls zu ergänzen bzw erfasste Daten zu prüfen
haben.
(Siehe Erläuterung Seite 165)

4. Angestellte im Bereich der Telefonvermittlung, so-
fern nicht eine höhere Einreihung vorgesehen ist.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Verwaltungsdienst

§ 37c. (1) In Gehaltsgruppe C, Dienstklasse I sind
einzureihen:

1. Leiter von nicht weiter untergliederten Arbeits-
gruppen innerhalb von Organisationseinheiten,
wenn ihnen überwiegend in Gehaltsgruppe A oder
Gehaltsgruppe B, Dienstklasse I, einzureihende
Angestellte zugeteilt sind.

2. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe C,
Dienstklasse II, einzureihenden Leiter von Arbeits-
gruppen.

3. Angestellte, denen im Rahmen einer Organisa-
tionseinheit oder Arbeitsgruppe die Erledigung
von Arbeiten aus dem Aufgabenbereich dieser Or-
ganisationseinheit oder Arbeitsgruppe über-tragen
ist, sofern hierfür nicht die Einreihung in Dienst-
klasse II oder in die Gehaltsgruppen A oder B vor-
gesehen ist; darunter fallen insbesondere:
a) rechnerische Feststellungen sofern es sich nicht

um Kanzleiarbeiten handelt;
b) Anweisungsdienst;
c) Durchführung von Abstimmungsarbeiten im

Zusammenhang mit der EDV;
d) Bedienung von Einzelgeräten elektronischer

Datenverarbeitungsanlagen mit Ausnahme der
Datenendgeräte (Bildschirmgerät mit Zusät-
zen);

e) Gehalts(Lohn)verrechnung;
f) Feststellung, Berechnung und Anweisung bzw

Auszahlung von Fahrtkosten;
g) Kostenerfassung und -gruppierung;
h) Durchführung von Krankenbesuchen, wenn

demAngestellten neben der Kontrolle der Versi-
cherten und der Einholung der Arbeitsunfähig-
keitsmeldungen bei den Vertragsärzten regel-
mäßig und in erheblichem Ausmaß auch die Be-
ratung der Versicherten, die Durchführung von
Erhebungen bei den Versicherten sowie die Klä-
rung von Differenzen in direktem Kontakt mit
den Vertragsärzten bei Krankmeldungen und
dergleichen obliegt.

i) Angestellte im telefonischen Empfangsma-
nagement (einfache fachliche Auskünfte) und/
oder persönlichen Empfangsmanagement (zB
Rezeptionisten).

j) die elektronische Verarbeitung von Dokumen-
ten in Papierform (Scannen), inklusive der Prü-
fung von Stammdaten sowie inklusive der fach-
lichen und organisatorischen Zuordnung der
Dokumente (Beschlagwortung).

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2018 / 97. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 165)

4. Angestellte im Sinne der Gehaltsgruppe B, Dienst-
klasse II Z 2 in Krankenanstalten (§ 1 Abs 9) sowie im
kontrollärztlichen Dienst und in fachärztlichen Begu-
tachtungsstationen.
5. Angestellte in Krankenanstalten (§ 1 Abs 9) oder
ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes,
denen neben Tätigkeiten des Kanzleidienstes regel-
mäßig und in erheblichem Ausmaß auch Tätigkeiten
aus dem Verwaltungsdienst übertragen sind, wie zB:
Feststellung, Berechnung und Anweisung bzw Aus-
zahlung von Fahrtkosten oder besonderen Unterstüt-
zungen, Feststellung der Kostenträger, Berechnung
von Kostenanteilen für Zahnersatz.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)
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(2) In Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II sind einzurei-
hen:

1. Leiter von nicht weiter untergliederten Arbeits-
gruppen innerhalb von Organisationseinheiten,
wenn ihnen überwiegend in Gehaltsgruppe B,
Dienstklasse II, einzureihende Angestellte zuge-
teilt sind.

2. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe C,
Dienstklasse III, einzureihenden Leiter von Ar-
beitsgruppen.

3. Angestellte, denen im Rahmen einer Organisa-
tionseinheit oder Arbeitsgruppe eine oder mehre-
re der nachstehend angeführten Agenden aus
dem Aufgabenbereich dieser Organisationsein-
heit oder Arbeitsgruppe zur Feststellung in sachli-
cher und rechnerischer Hinsicht übertra-gen sind,
sofern es sich nicht um Kanzleiarbeiten handelt:
a) Vorarbeiten für die Bilanzierung;
b) Kassenführung im Sinne der Weisungen für

die Rechnungsführung und Rechnungsle-
gung:
ba) Führung einer Nebenkasse, das ist eine

Barzahlungskasse in einer Landesstelle,
Landesgeschäftsstelle oder Einrichtung
des Gesundheitsdienstes, soweit es sich
nicht um eine Portokasse, Handkasse
und dergleichen handelt,

bb) ständige Vertretung des mit der Führung
der Hauptkasse betrauten Angestellten;

c) Erledigung von Angelegenheiten des Be-
schaffungswesens, der Haus- und Liegen-
schaftsverwaltung oder des Bauwesens;

d) Feststellung der dienst- und besoldungs-
rechtlichen Ansprüche lediglich in Teilberei-
chen;

e) Erledigung von Angelegenheiten im Verfah-
ren in Verwaltungs- oder Leistungssachen
bis zur Bescheiderteilung;

f) Mitwirkung in Regress- oder allgemeinen
Rechtssachen oder in Sozialrechts- und
Rechtsmittelsachen gemäß § 355 ASVG;

g) Mitwirkung bei der Durchführung organisato-
rischer Maßnahmen;
(Siehe Erläuterung Seite 165)

h) Überprüfung oder Auswertung von Ergebnis-
sen im Zusammenhangmit EDV-Verarbeitun-
gen;
(Siehe Erläuterung Seite 165)

i) Feststellung in Melde- und Versicherungsan-
gelegenheiten oder in Beitragsangelegenhei-
ten;

j) Auskunftserteilung in Melde- und Versiche-
rungs-, in Beitrags- oder in Leistungsangele-
genheiten einschließlich Erledigung der damit
zusammenhängenden Korrespondenz;

k) Behandlung von Angelegenheiten der Pflicht-
versicherung im Bereich der Unfall- oder der
Pensionsversicherung;

l) Vorbereitung der Eintreibung von Beitrags-
rückständen oder Kostenanteilen;

m) Feststellung des Bestandes und des Umfan-
ges von Leistungen – soweit es sich nicht
um Fahrtkosten handelt – im Bereich der
Krankenversicherung:
ma) Erstfeststellung;
mb) Zweitfeststellung, das ist die neuerliche

Feststellung des Bestandes und des
Umfanges von Leistungen in einem auf
die Erstfeststellung folgenden Arbeits-
gang ohne Verantwortlichkeit für die
Leistungsfreigabe;

n) Feststellung des Bestandes und des jeweili-
gen Umfanges der Leistungen im Bereich
der innerstaatlichen Unfall- oder Pensions-
versicherung;

o) Feststellung in Angelegenheiten der Entgelt-
fortzahlung nach dem EFZG;

p) Verrechnung der Ersätze für Leistungsauf-
wendungen;

q) Abrechnung mit Vertragspartnern gemäß
dem Sechsten Teil des ASVG;

r) Retaxierung von Kassenrezepten;
s) Feststellung des Bestandes und des Umfan-

ges der Leistungen und Maßnahmen im Be-
reich der Rehabilitation bei den Pensionsver-
sicherungsträgern, sofern hierfür nicht die
Einreihung in Dienstklasse III vorgesehen ist;

t) beim Hauptverband ferner:
ta) Mitwirkung in Angelegenheiten des Ver-

tragspartnerwesens,
tb) Liquidierung von Leistungen in der Ver-

bindungsstelle für zwischenstaatliche
Sozialversicherung,

tc) Mitwirkung in Angelegenheiten des Sek-
retariates der Generaldirektion oder der
allgemeinen Verwaltung,

td) Mitwirkung in administrativen Angele-
genheiten der Akademie der österreichi-
schen Sozialversicherung,

te) statistische Zusammenfassungen und
Auswertungen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

4. Angestellte, die im Rahmen des kontrollärztlichen
Dienstes mit der Erledigung administrativer Auf-
gaben aufgrund der Beziehungen der Kranken-
versicherungsträger zu den Vertragsärzten und
-dentisten betraut sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

5. Angestellte der Allgemeinen Unfallversicherungs-
anstalt, die
a) im lärmtechnischen oder im audiometrischen

Dienst der Berufskrankheitenbekämpfung
oder
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b) als Laboranten in Prüf- und Forschungsein-
richtungen

verwendet werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

6. Sekretärin eines in Gehaltsgruppe F einzureihen-
den Leiters einer Organisationseinheit, wenn sie
mit der Erledigung von Arbeiten aus dem Aufga-
benbereich dieser Organisationseinheit betraut
ist, soferne es sich nicht um Kanzleiarbeiten han-
delt.
(Siehe Erläuterung Seite 165)

7. Sekretärin des leitenden Arztes einer Landesstel-
le oder des ärztlichen Leiters einer allgemeinen
Krankenanstalt oder einer Sonderkrankenanstalt
gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) oder b), wenn sie mit
der Erledigung von Verwaltungsarbeiten aus
dem Aufgabenbereich des ärztlichen Dienstes be-
traut ist, sofern es sich nicht um Kanzleiarbeiten
handelt.
(Siehe Erläuterung Seite 165)

8. Sekretärin des Verwaltungsleiters einer allgemei-
nen Krankenanstalt oder einer Sonderkrankenan-
stalt gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) oder b), wenn sie
mit der Erledigung von Verwaltungsarbeiten aus
dem Aufgabenbereich des wirtschaftlichen, admi-
nistrativen oder technischen Dienstes betraut ist,
sofern es sich nicht um Kanzleiarbeiten handelt.

9. Sekretärin der Pflegedienstleitung einer allgemei-
nen Krankenanstalt oder einer Sonderkrankenan-
stalt gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) oder b), wenn sie
mit der Erledigung von Verwaltungsarbeiten aus
dem Aufgabenbereich der Pflegedienstleitung be-
traut ist, sofern es sich nicht um Kanzleiarbeiten
handelt.

10. Sekretärin des Chefredakteurs der Fachzeitschrift
„Soziale Sicherheit”.
(Siehe Erläuterung Seite 166)

11. Angestellte in allgemeinen Krankenanstalten
oder Sonderkrankenanstalten gemäß § 1 Abs 9
Z 1 lit a) oder b), denen administrative Agenden
zur Feststellung in sachlicher und rechnerischer
Hinsicht übertragen sind, sofern es sich nicht um
Kanzleiarbeiten handelt.

12. Operators, das sind Angestellte in den in § 37f
Abs 3 Z 1 lit j) genannten Organisationseinheiten,
die elektronische Datenverarbeitungsanlagen zu
bedienen und zu steuern haben.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 166)

13. Angestellte in den in § 37f Abs 3 Z 1 lit j) genann-
ten Organisationseinheiten, die mit der Überprü-
fung von Ergebnissen im Zusammenhang mit
EDV-Verarbeitungen betraut sind, soferne sie
nicht in Dienstklasse I Z 3 einzureihen sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 166)

14. Angestellte in den in § 37f Abs 3 Z 1 lit j) genann-
tenOrganisationseinheiten, denen dieMitwirkung
bei Teilaufgaben der Arbeitsvorbereitung für die
elektronische Datenverarbeitung (Gehaltsgruppe
D, Dienstklasse II Z 9) übertragen ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 166)

15. Angestellte, denen die Erstellung von Steueran-
weisungen für EDV-Einzelgeräte nach Anleitung
übertragen ist.
(Siehe Erläuterung Seite 166)

16. Angestellte, denen die qualifizierte telefonische
Auskunftserteilung (zum Beispiel telefonische
Kundenberatung, telefonische Kundenbefragun-
gen, Beschwerdemanagement) übertragen ist.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

(3) In Gehaltsgruppe C, Dienstklasse III sind einzu-
reihen:

1. Leiter von Zahlstellen der Gebietskrankenkassen.

2. Leiter von nicht weiter untergliederten Arbeits-
gruppen innerhalb von Organisationseinheiten,
wenn ihnen in Dienstklasse I sowie in Gehalts-
gruppe A oder B einzureihende Angestellte zuge-
teilt sind.

3. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe D,
Dienstklasse I, einzureihenden Leiter von Außen-
stellen der Gebietskrankenkassen.

4. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe D,
Dienstklasse I, einzureihenden Leiter von Ar-
beitsgruppen.

5. Angestellte, die ständig gleichartige Arbeiten von
mehrerenmindestens in Dienstklasse I einzureih-
enden Angestellten auf sachliche und rechneri-
sche Richtigkeit zu überprüfen haben, im Bereich
des Leistungswesens der Krankenversicherung
jedoch nur, wenn sie auch für die Leistungsfreiga-
be verantwortlich sind.

6. Angestellte, denen im Rahmen einer Organisa-
tionseinheit oder Arbeitsgruppe eine oder mehre-
re der nachstehend angeführten Agenden aus
dem Aufgabenbereich dieser Organisationsein-
heit oder Arbeitsgruppe zur Feststellung in sachli-
cher und rechnerischer Hinsicht übertragen sind,
wenn diese Aufgaben qualitativ über die eines in
Dienstklasse II einzureihenden Angestellten hi-
nausgehen:
a) Führung der Hauptkasse des Versicherungs-

trägers im Sinne der Weisungen für die Rech-
nungsführung und Rechnungslegung, sofern
hierfür nicht die Einreihung in Gehaltsgruppe
D, Dienstklasse I, vorgesehen ist;
(Siehe Erläuterung Seite 166)

b) Feststellung der dienst- und besoldungs- oder
pensionsrechtlichen Ansprüche, sofern hierfür
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nicht die Einreihung in Dienstklasse II vorge-
sehen ist;

c) Regresssachen bei den Krankenversiche-
rungsträgern, sofern hierfür nicht die Einrei-
hung in Dienstklasse II vorgesehen ist;

d) Überprüfung oder Auswertung von Ergebnis-
sen im Zusammenhang mit EDV-Verarbeitun-
gen, soferne diese Angestellten auch notwen-
dige Berichtigungen zu veranlassen oder
durchzuführen haben;
(Siehe Erläuterung Seite 166)

e) Feststellung des Bestandes und des Umfanges
an die Versicherten anzuweisender Pflichtleis-
tungen, soweit es sich nicht um Fahrtkosten
handelt, in der Krankenversicherung der
selbstständig Erwerbstätigen, der öffentlich
Bediensteten sowie der Versicherungsanstalt
für Eisenbahnen und Bergbau, wenn diese Ar-
beiten ohne unmittelbare Kontrolle durchzu-
führen sind (keine oder nur stichprobenweise
Überprüfung):
ea) Erstfeststellung,
eb) Zweitfeststellung, das ist die neuerliche

Feststellung des Bestandes und des Um-
fanges von Leistungen in einem auf die
Erstfeststellung folgenden Arbeitsgang
ohne Verantwortlichkeit für die Leis-
tungsfreigabe;

f) Feststellung des Bestandes und des jeweiligen
Umfanges der Leistungen
fa) im Bereich der innerstaatlichen Unfall-

oder Pensionsversicherung einschließlich
aller nach Bescheiderteilung zu erledigen-
den Vorgänge bis zum Wegfall der Leis-
tungen,

fb) im Bereich der zwischenstaatlichen Un-
fall- oder Pensionsversicherung;

g) Besorgung von speziell übertragenen Angele-
genheiten der Krankenversicherungsträger
bei Tagsatzungen vor Gerichten oder Verwal-
tungsbehörden sowie Durchführung von Erhe-
bungen bei diesen;

h) Maßnahmen der Rehabilitation bei den Unfall-
versicherungsträgern, sofern es sich nicht um
administrative Vorbereitungsarbeiten han-
delt;

i) Feststellung des Bestandes und des Umfanges
der Leistungen und Maßnahmen im Bereich
der Rehabilitation bei den Pensionsversiche-
rungsträgern einschließlich der Feststellung
des Umfanges der fiktiven Pensionsleistung
im Zusammenhang mit der Beratung der Ver-
sicherten;

j) Feststellung in Melde-, Versicherungs- und
Beitragsangelegenheiten bei der Sozialversi-
cherungsanstalt der Bauern und bei der So-
zialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft;

k) Angelegenheiten des Exekutionswesens und
des Privatkonkurses bei den Pensionsversi-
cherungsträgern;

l) beim Hauptverband ferner:
la) administrative Angelegenheiten der Aka-

demie der österreichischen Sozialversi-
cherung,

lb) versicherungsmathematische Angelegen-
heiten,

lc) Sachbearbeitung im zwischenstaatlichen
Bereich.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

7. Angestellte, denen im Rahmen einer Organisa-
tionseinheit die Auskunfterteilung (schriftlich
odermündlich) in Melde , Versicherungs- und Bei-
trags- oder in Leistungsangelegenheiten übertra-
gen ist, wenn sie keiner Arbeitsgruppe angehö-
ren.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

7a. Angestellte, denen die Sachverhaltsfeststellung
in Melde-, Versicherungs- und Beitragsangele-
genheiten und/oder in Leistungssachen im Rah-
men der Durchführung von Erhebungen auch
vor Ort, zB in den Betrieben der Dienstgeber,
übertragen ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

8. Angestellte, denen für den Bereich des Versiche-
rungsträgers die Erstellung von statistischen
Nachweisungen im Sinne der Weisungen für die
Rechnungsführung und Rechnungslegung sowie
von sonstigem statistisch bedeutsamen Material
zur alleinigen Erledigung übertragen ist.

9. Sekretärin eines in Gehaltsgruppe G einzureihen-
den Angestellten, des leitenden Arztes oder des
Obmannes des Versicherungsträgers, sofern
hierfür nicht die Einreihung in Gehaltsgruppe D,
Dienstklasse I, vorgesehen ist.
(Siehe Erläuterung Seite 167)

10. Angestellte, die mit der selbstständigen Besor-
gung des wirtschaftlichen Dienstes in Krankenan-
stalten gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit c) bis g) sowie Z 2
bis 4 betraut sind.

11. Angestellte in den in § 37f Abs 3 Z 1 lit j) genann-
ten Organisationseinheiten, die mit der Überprü-
fung von Ergebnissen im Zusammenhang mit
EDV-Verarbeitungen betraut sind, soferne sie
auch notwendige Berichtigungen zu veranlassen
oder durchzuführen haben.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 167)

12. Angestellte der Gebietskrankenkassen, die wäh-
rend der Schalteröffnungszeiten zu mehr als
75% zur umfassenden Auskunftserteilung und
Beratungstätigkeit im mündlichen Parteienver-
kehr verwendet werden (qualifizierter Schalter-
dienst, zB: in der Allspartenbetreuung, in Versi-
cherungs-, Melde- und Beitragsangelegenheiten,
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in Leistungsangelegenheiten oder in Angelegen-
heiten des Kinderbetreuungsgeldes).

13. Angestellte, deren Aufgabe die Mitwirkung in den
in § 37d Abs 2 Z 10 lit f) genannten Tätigkeitsfel-
dern ist.
(Siehe Erläuterung Seite 167)

14. Angestellte, deren Aufgabe die Mitwirkung in den
in § 37d Abs 2 Z 10 lit o) genannten Tätigkeitsfel-
dern ist.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Mittlerer Dienst

§ 37d. (1) In Gehaltsgruppe D, Dienstklasse I sind
einzureihen:

1. Angestellte, die gleichartige Arbeiten von in Ge-
haltsgruppe C, Dienstklasse III Z 6 lit j), einzu-
reihenden Angestellten auf sachliche und rechne-
rische Richtigkeit eigenverantwortlich zu über-
prüfen haben, soweit sie nicht in die Dienstklas-
se II Z 19 einzureihen sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

2. Ständige StellvertreterInnen der in Dienstklas-
se II oder in Gehaltsgruppe E, Dienstklasse I, ein-
zureihenden LeiterInnen von Außenstellen der
Gebietskrankenkassen, der Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter und der Versicherungsan-
stalt für Eisenbahnen und Bergbau.

3. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

4. Leiter von nicht weiter untergliederten Arbeits-
gruppen innerhalb von Organisationseinheiten,
wenn ihnen überwiegend in Gehaltsgruppe C,
Dienstklasse I und II, einzureihende Angestellte
zugeteilt sind und der Organisationseinheit min-
destens einer der nachstehend angeführten Auf-
gabenbereiche des Versicherungsträgers über-
tragen ist:
a) Finanzwesen bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a)

und b) genannten Versicherungsträgern;
b) Personalwesen bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a)

genannten Versicherungsträgern;
c) Verwaltung der Liegenschaften bei den in

§ 42 Abs 1 Z 1 lit a) genannten Versiche-
rungsträgern;

d) technische Dienste in den Verwaltungsdienst-
stellen;
(Siehe Erläuterung Seite 167)

e) zentrale Verwaltung der eigenen Einrichtun-
gen bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) genannten
Versicherungsträgern;

f) Erledigung von Regressfällen gemäß §§ 332 ff
ASVG bei den Krankenversicherungsträgern;

g) maschinelle Durchführung an elektronischen
Datenverarbeitungsanlagen in den in § 37f
Abs 3 Z 1 lit j) genannten Organisationsein-
heiten (bei Schichtbetrieb je Arbeitsschicht
ohne Rücksicht auf die Zahl und Einreihung
der zugeteilten Angestellten);

h) Melde- und Versicherungs- oder Beitragswe-
sen;

i) Eintreibung von Beitragsrückständen bei den
in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) genannten Versiche-
rungsträgern;

j) Feststellung von Leistungsansprüchen im Be-
reich der Krankenversicherung;

k) Leistungswesen im Bereich der Unfall- oder
der Pensionsversicherung, sofern hierfür
nicht die Einreihung in Dienstklasse II vorge-
sehen ist;

l) Abrechnung mit Vertragspartnern gemäß
dem Sechsten Teil des ASVG;

m) beim Hauptverband ferner:
ma) Sozialversicherungsstatistik,
mb) Verbindungsstelle für zwischenstaatli-

che Sozialversicherung.
n) Abwicklung des Parteienverkehrs mit Bera-

tungsdienst in der Organisationseinheit
„Ärztlicher Dienst” der Versicherungsanstalt
für Eisenbahnen und Bergbau.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

5. Leiter von nicht weiter untergliederten Arbeits-
gruppen in Außenstellen der Niederösterreichi-
schen Gebietskrankenkasse, wenn ihnen über-
wiegend in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse I und
II, einzureihende Angestellte zugeteilt sind.

6. Leiter von nicht weiter untergliederten Arbeits-
gruppen des administrativen Dienstes in allge-
meinen Krankenanstalten oder Sonderkranke-
nanstalten gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) oder b),
wenn ihnen überwiegend in Gehaltsgruppe C,
Dienstklasse I und II, einzureihende Angestellte
zugeteilt sind.

7. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

8. Ständige Stellvertreter der in Dienstklasse II ein-
zureihenden Leiter von Arbeitsgruppen.

9. Angestellte bei den Unfall- und Pensionsversiche-
rungsträgern, die ausschließlich gleichartige Ar-
beiten von in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II,
einzureihenden Angestellten auf sachliche und
rechnerische Richtigkeit eigenverantwortlich zu
überprüfen haben, sofern es sich um Arbeiten
aus dem speziellen Aufgabenbereich der Unfall-
oder der Pensionsversicherung handelt.

10. Angestellte, die, ohne einer Arbeitsgruppe anzu-
gehören, dem Leiter einer Organisationseinheit
unmittelbar unterstellt sind, wenn ihnen die
selbstständige Bearbeitung einer oder mehrerer
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der nachstehend angeführten Agenden aus dem
Aufgabenbereich ihrer Organisationseinheit ohne
unmittelbare Kontrolle (keine oder nur stichpro-
benweise Überprüfung) übertragen ist:
a) Rohbilanzierung;
b) Führung der Hauptkasse des Versicherungs-

trägers im Sinne der Weisungen für die Rech-
nungsführung und Rechnungslegung bei den
in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) und b) genannten Ver-
sicherungsträgern;
(Siehe Erläuterung Seite 167)

c) Führung der Kasse einer Landesstelle der All-
gemeinen Unfallversicherungsanstalt;

d) Beschaffungswesen;

e) Abrechnungskontrolle im Rahmen der Durch-
führung von Bauvorhaben;

f) Verwaltung der Liegenschaften;
g) Personalangelegenheiten (Feststellung der

dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen
Ansprüche in sachlicher und rechnerischer
Hinsicht);

h) Planung und Durchführung organisatorischer
Maßnahmen in Teilbereichen der Verwaltung
des Versicherungsträgers;

i) eigenverantwortliche Überprüfung der Mel-
de-, Versicherungs- und Beitragspflicht in
der Krankenversicherung der selbstständig
Erwerbstätigen;

j) Auskunftserteilung in Melde-, Versicherungs-
und Beitragsangelegenheiten, sofern dem
Angestellten auch die Bearbeitung von Rekla-
mationen sowie die Durchführung von Nach-
und Rückverrechnungen übertragen ist und
er die Befugnis hat, Berichtigungen der Bei-
tragsvorschreibungen vorzunehmen;

k) Eintreibung von Beitragsrückständen, ausge-
nommen routinemäßige Erledigungen;

l) selbstständige Auskunftserteilung in Melde-,
Versicherungs- und Leistungsangelegenhei-
ten samt allfälliger Nach- und Rückverrech-
nungen im Zusammenhang mit der Durch-
führung der zwischenstaatlichen Sozialversi-
cherung gegenüber den aushelfenden Trä-
gern und den Landesstellen bei der Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter;

m) Überprüfung der ökonomischen Verschreib-
weise unter Berücksichtigung der Diagnose
und der Kosten im Einzelfall;

n) Angelegenheiten des Vertragspartnerwesens
bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen
und Bergbau;

o) Angelegenheiten des Cash-Managements
(Einlesen der Bankdaten, Abgleich der Plan-
daten, Ermittlung der Valutasalden, Erstel-
lung von Dispositionsvorschlägen für den Ta-
gesbereich);

p) selbstständige Besorgung des wirtschaftli-
chen Dienstes in allgemeinen Krankenanstal-
ten oder Sonderkrankenanstalten gemäß § 1
Abs 9 Z 1 lit a) oder b), sofern hierfür nicht
die Einreihung in Dienstklasse II vorgesehen
ist;

q) Erstellung des Betriebsabrechnungsbogens
im Sinne der Weisungen für die Rechnungs-
führung und Rechnungslegung;

r) beim Hauptverband ferner:
ra) Angelegenheiten des Dienstrechtes der

Sozialversicherungsbediensteten,
rb) Angelegenheiten des Fachausschusses

für Arzneimittelwesen, Herausgabe des
Spezialitätenverzeichnisses,

rc) Auskunftserteilung in Angelegenheiten
der Verbindungsstelle für zwischenstaat-
liche Sozialversicherung,

rd) Angelegenheiten des Vertragspartner-
wesens,

re) statistische Redaktion des „Statistischen
Handbuches der österreichischen Sozial-
versicherung”,

rf) Angelegenheiten des Ausgleichsfonds,
rg) Angelegenheiten der Öffentlichkeitsar-

beit.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

11. Angestellte in den in § 37f Abs 3 Z 1 lit j) genann-
ten Organisationseinheiten, die, ohne einer Ar-
beitsgruppe anzugehören, mit der eigenverant-
wortlichen Überprüfung und Auswertung von Er-
gebnissen im Zusammenhang mit EDV-Verarbei-
tungen für den Bereich des Versicherungsträgers
oder einer Landesstelle betraut sind, soferne die-
se Angestellten auch notwendige Berichtigungen
zu veranlassen oder durchzuführen haben.
(Siehe Erläuterung Seite 167)

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

12. Angestellte, die mit der eigenverantwortlichen
Überprüfung der Melde- und Beitragspflicht ge-
mäß § 42 Abs 1 ASVG betraut sind.

13. Sekretärin eines in Gehaltsgruppe G, einzureih-
enden Angestellten, des leitenden Arztes oder
des Obmannes des Versicherungsträgers, wenn
sie unter anderem regelmäßig mit der selbststän-
digen Protokollführung bei Sitzungen von Verwal-
tungskörpern oder deren Ausschüssen betraut
ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 168)

14. Angestellte, die mit der verantwortlichen Leitung
des wirtschaftlichen, administrativen und techni-
schen Dienstes in selbstständigen Ambulatorien
gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit g betraut sind, sofern sie
nicht gemäß § 37e Abs 2 Z 8 einzureihen sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

15. (entfällt)
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16. Ständiger Stellvertreter des Leiters der Buchhal-
tung und Krankenhausverrechnung des Ha-
nusch-Krankenhauses der Wiener Gebietskran-
kenkasse.

17. Service- und Wartungstechniker im Bereich des
Unfallverhütungsdienstes der Allgemeinen Un-
fallversicherungsanstalt.

18. Angestellte in den in § 37f Abs 3 Z 1 lit j) genann-
tenOrganisationseinheiten, denen dieMitwirkung
bei sämtlichen Aufgaben der Arbeitsvorbereitung
für die elektronische Datenverarbeitung (Ge-
haltsgruppe D, Dienstklasse II Z 9) übertragen
ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 168)

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

(2) In Gehaltsgruppe D, Dienstklasse II sind einzurei-
hen:

1. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

2. Ständige StellvertreterInnen der LeiterInnen der
Bezirksstellen und Kundencenter der Wiener Ge-
bietskrankenkasse.

3. Leiter von nicht weiter untergliederten Arbeits-
gruppen innerhalb von Organisationseinheiten,
wenn ihnen überwiegend in Gehaltsgruppe C,
Dienstklasse II und III, einzureihende Angestell-
te zugeteilt sind und der Organisationseinheit
mindestens einer der nachstehend angeführten
Aufgabenbereiche des Versicherungsträgers
übertragen ist:
a) Bilanzwesen bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) ge-

nannten Versicherungsträgern;
b) zentrale Verwaltung der eigenen Einrichtun-

gen der Pensionsversicherungsanstalt sowie
der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen
und Bergbau;

c) Personalwesen bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a)
genannten Versicherungsträgern;

d) Erledigung von Regressfällen gemäß §§ 332 ff
ASVG bei den Krankenversicherungsträgern;

e) Überprüfung oder Auswertung von Ergebnis-
sen im Zusammenhangmit EDV-Verarbeitun-
gen;

f) Melde-, Versicherungs- und Beitragswesen;
g) Melde- und Versicherungswesen bei der

Hauptstelle der Niederösterreichischen Ge-
bietskrankenkasse;

h) Beitrags- und Exekutionswesen bei der
Hauptstelle der Niederösterreichischen Ge-
bietskrankenkasse;

i) Feststellung von Leistungsansprüchen im Be-
reich der Krankenversicherung;

j) Renten- oder Pensionsfeststellungsverfahren
im Bereich der Unfall- oder der Pensionsversi-
cherung;

k) Regelung der Beziehungen und Abrechnung
mit den Vertragsärzten und dentisten bei
den Gebietskrankenkassen und bei der Versi-
cherungsanstalt für Eisenbahnen und Berg-
bau.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Ände-
rung)

4. Leiter von nicht weiter untergliederten Arbeits-
gruppen innerhalb von Organisationseinheiten,
denen die Feststellung von Leistungsansprüchen
übertragen ist, wenn diesen Leitern die Abwick-
lung des Parteienverkehrs mit Beratungsdienst
obliegt und ihnen überwiegend in Gehaltsgruppe
C, Dienstklasse II, einzureihende Angestellte zu-
geteilt sind.

5. Leiter von nicht weiter untergliederten Arbeits-
gruppen in den Außenstellen Amstetten, Baden,
Gmünd, Krems, Mödling, Neunkirchen, St. Pöl-
ten, Wiener Neustadt und Wien-Umgebung der
Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse,
wenn ihnen überwiegend in Gehaltsgruppe C,
Dienstklasse II und III, einzureihende Angestell-
te zugeteilt sind.

6. Ständige StellvertreterInnen der LeiterInnen der
Außenstellen der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt.

6.1. Außenstellen der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt,

6.2. Außenstellen Eisenstadt und St. Pölten der Versi-
cherungsanstalt öffentlich Bediensteter,

6.3. Außenstelle Innsbruck sowie der Gesundheits-
und Beratungszentren Villach und Wien der Ver-
sicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau.

7. Ständige StellvertreterInnen der in Gehaltsgrup-
pe E, Dienstklasse II oder III, einzureihenden
LeiterInnen von Außenstellen der Gebietskran-
kenkassen, der Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter und der Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau sofern nicht § 37e
Abs 1 Z 3a anzuwenden ist.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

8. Angestellte, die gleichartige Arbeiten von in Ge-
haltsgruppe C, Dienstklasse III Z 6 lit b), f oder
i, einzureihenden Angestellten auf sachliche
und rechnerische Richtigkeit eigenverantwort-
lich zu überprüfen haben.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Ände-
rung)

9. Arbeitsvorbereiter, das sind Angestellte in den in
§ 37f Abs 3 Z 1 lit j) genannten Organisationsein-
heiten, die selbstständig oder als Leiter von Ar-
beitsgruppen Einsatzpläne für elektronische Da-
tenverarbeitungsanlagen zu führen, für die
Durchführung der Arbeiten notwendige Daten-
träger und Steueranweisungen zusammenzu-
stellen, für den ordnungsgemäßen EDV-Betrieb
notwendige Ablaufdokumentationen zu erstellen
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und die Einhaltung der Termine der mit der elek-
tronischen Datenverarbeitungsanlage durchzu-
führenden Arbeiten zu überwachen haben.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Ände-
rung)
(Siehe Erläuterung Seite 168)

10. Angestellte, die, ohne einer Arbeitsgruppe anzu-
gehören, dem Leiter einer Organisationseinheit
unmittelbar unterstellt sind, wenn ihnen die
selbstständige Bearbeitung einer oder mehrerer
der nachstehend angeführten Agenden aus dem
Aufgabenbereich ihrer Organisationseinheit oh-
ne unmittelbare Kontrolle (keine oder nur stich-
probenweise Überprüfung) übertragen ist, so-
fern hiefür nicht die Einreihung in Dienstklasse I
vorgesehen ist:
a) administrative Planung von Bauvorhaben für

den Bereich des Versicherungsträgers und
Überwachung der Durchführung;

b) Öffentlichkeitsarbeit (Information, Presse-
und sonstige publizistische Angelegenhei-
ten, Dokumentation) für den Bereich von
Landesstellen der Unfall- und der Pensions-
versicherungsträger;

c) Prüfung der Geschäftsführung von Teilberei-
chen der Verwaltung oder des Gesundheits-
dienstes des Versicherungsträgers auf sach-
liche und rechnerische Richtigkeit sowie auf
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (Tä-
tigkeit der Innenrevision in Bezug auf die
stichprobenweise Überprüfung von Arbeits-
vorgängen aus Teilbereichen der Verwaltung
einer Organisationseinheit oder des Gesund-
heitsdienstes im Nachhinein);

d) Erstellung von Analysen für die elektronische
Datenverarbeitung (zB: Aufbereitung von
Aufgaben aus Teilbereichen der Verwaltung
für die Programmierung) in den in § 37f Abs 3
Z 1 lit j) genannten Organisationseinheiten,
soferne hiefür nicht die Einreihung in Ge-
haltsgruppe E, Dienstklasse II Z 5, vorgese-
hen ist;
(Siehe Erläuterung Seite 168)

e) Finanzstatistik und Erstellung der Kennzah-
lenanalyse im Bereich des Finanzcontrol-
lings;

f) Planung und Durchführung von Verwaltungs-
aufgaben in Verbindung mit der elektroni-
schen Datenverarbeitung;
(Siehe Erläuterung Seite 168)

g) Eintreibung von Beitragsrückständen, wenn
dem Angestellten auch die Vertretung des
Versicherungsträgers in Gläubigerversamm-
lungen und Gläubigerausschüssen übertra-
gen ist;

h) Abhaltung von Sprechtagen bei den Unfall-
und den Pensionsversicherungsträgern;

i) Durchführung des knappschaftlichen Be-
treuungswesens bei der Versicherungsan-
stalt für Eisenbahnen und Bergbau;

j) Durchführung des Ermittlungsverfahrens in
Leistungssachen anOrt und Stelle im Bereich
der Unfall- oder der Pensionsversicherung;

k) berufliche und soziale Maßnahmen der Reha-
bilitation;

l) Erstellung und Auswertung der Kostenrech-
nung im Sinne der Weisungen für die Rech-
nungsführung und Rechnungslegung für
den Bereich der Hauptstelle bzw einer Lan-
desstelle der Pensionsversicherungsanstalt.

m) Angelegenheiten der wirtschaftlichen Beur-
teilung der Vertragspartnerbeziehungen
beim Hauptverband.

n) Deckungsbeitragsrechnung und Rentabili-
tätsberechnung der eigenen Einrichtungen
eines Versicherungsträgers.

o) Planung und Durchführung von Verwaltungs-
aufgaben im Zusammenhang mit Spezialbe-
reichen (insbesondere betriebliche Gesund-
heitsförderung, Prävention, Schnittstellen-
management im Gesundheitswesen, Schul-
service);

p) Personalangelegenheiten (Feststellung der
dienst-, besoldungs- und pensionsrechtli-
chen Ansprüche in sachlicher und rechner-
ischer Hinsicht) in den Regionalbüros der So-
zialversicherungsanstalt der Bauern.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Ände-
rung)

11. Angestellte, die mit der selbstständigen Besor-
gung des technischen Dienstes in allgemeinen
Krankenanstalten oder Sonderkrankenanstalten
gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) oder b) betraut sind.

12. Leiter der Arbeitstherapie sowie Orthopädieme-
chaniker in Krankenanstalten der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt, die vorwiegend der
Rehabilitation dienen.

13. Angestellte in den in § 37f Abs 3 Z 1 lit j) genann-
ten Organisationseinheiten, denen die Entwick-
lung von EDV-Programmen übertragen ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Ände-
rung)

14. Angestellte in den in § 37f Abs 3 Z 1 lit j) genann-
ten Organisationseinheiten, denen die Durchfüh-
rung von Programmierarbeiten im Zusammen-
hangmit der Einführung, Wartung und laufenden
Änderung von benutzerunabhängigen Softwa-
reinstrumenten für elektronische Datenverarbei-
tungsanlagen unter Anleitung eines Systempro-
grammierers übertragen ist.
(Siehe Erläuterung Seite 169)

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Ände-
rung)

15. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe E,
Dienstklasse II oder III, einzureihenden Ange-
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stellten, die mit der verantwortlichen Leitung des
wirtschaftlichen, administrativen und techni-
schen Dienstes in Krankenanstalten gemäß § 1
Abs 9 Z 3 oder 4 betraut sind.

16. Angestellte, die mit der selbstständigen Besor-
gung des wirtschaftlichen Dienstes (Küchenlei-
tung, Einkauf, Rechnungskontrolle), des Be-
schaffungswesens (Einkauf, Abrechnung und
Verwaltung) oder des administrati-ven Dienstes
(Patientenaufnahme, Behandlungsdokumenta-
tion, ambulante und stationäre Verrechnung so-
wie Rechnungskontrolle, Therapiekoordination,
Entlassung) in Sonderkrankenanstalten gemäß
§ 1 Abs 9 Z 1 lit b der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt betraut sind.

17. entfällt ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung

18. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

19. Angestellte, die bei der Sozialversicherungsan-
stalt der Bauern gleichartige Arbeiten von in Ge-
haltsgruppe C, Dienstklasse III Z 6 lit j), einzu-
reihenden Angestellten auf sachliche und rech-
nerische Richtigkeit eigenverantwortlich zu
überprüfen haben, wenn die zu überprüfenden
Arbeiten nicht in erheblichem Ausmaß dem Be-
reich der Krankenversicherung zuzuordnen sind.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2012 / 82. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Gehobener Dienst

§ 37e. (1) In Gehaltsgruppe E, Dienstklasse I sind
einzureihen:

1. LeiterInnen von Außenstellen der Gebietskran-
kenkassen, der Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter und der Versicherungsanstalt für Ei-
senbahnen und Bergbau wenn eine zentrale Lei-
tung der Außenstellen besteht und die Außenstel-
le nicht weniger als fünf Verwaltungsangestellte
umfasst (Basiseinreihung), sofern nicht § 37i an-
zuwenden ist, sowie LeiterInnen der Bezirksstel-
len und Kundencenter der Wiener Gebietskran-
kenkasse.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

1a. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

2. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse I, einzureihenden Leiter von Organi-
sationseinheiten.

3. Ständige StellvertreterInnen der in Gehaltsgrup-
pe F, Dienstklasse I, einzureihenden LeiterInnen
von Außenstellen der Gebietskrankenkassen.

3a. Ständige StellvertreterInnen der in Gehaltsgrup-
pe E, Dienstklasse III, einzureihenden LeiterIn-
nen der Außenstellen Wels, Steyr, Vöcklabruck
und Braunau der Oberösterreichischen Gebiets-
krankenkasse sowie der Außenstellen Bruck/Lei-
tha, Lilienfeld, Scheibbs und Zwettl der Niederös-
terreichischen Gebietskrankenkasse.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

4. Angestellte bei den Unfall- und Pensionsversiche-
rungsträgern, die in allen Versicherungszweigen
sowie im Versicherungs-, Melde- und Beitragswe-
sen im Rahmen von Sprechtagen qualifizierte Be-
ratungen und Auskünfte erteilen, wenn sie diese
Tätigkeit überwiegend verrichten.
(Z 4 geltende Fassung ab 1. Juli 2007)

5. Systemprogrammierer, das sind Angestellte in
den in § 37f Abs 3 Z 1 lit j), genannten Organisa-
tionseinheiten, denen die Mitwirkung bei der Aus-
wahl sowie die Einführung, Wartung und laufende
Änderung der benutzerunabhängigen Software-
instrumente für elektronische Datenverarbei-
tungsanlagen und die Beratung und Anleitung
der Programmierer in Bezug auf die Handhabung
umfangreicher Benutzersysteme übertragen ist.
(Siehe Erläuterung Seite 169)

6. Angestellte bei den Landesstellen Salzburg, Inns-
bruck, Bregenz und Klagenfurt der Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter, die, ohne ei-
ner Arbeitsgruppe anzugehören, einem in Ge-
haltsgruppe G, einzureihenden Angestellten un-
mittelbar unterstellt sind, wenn ihnen die eigen-
verantwortliche Bearbeitung mindestens eines
der nachstehend angeführten Sachgebiete zur al-
leinigen oder selbstständigen Erledigung übertra-
gen ist:
a) Beschaffungswesen und Mitwirkung an der

Buchführung,
b) allgemeine Verwaltung und Behandlungsbeit-

ragsvorschreibung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

7. Angestellte, denen die Aufsicht über die Hausdru-
ckerei
a) der Wiener Gebietskrankenkasse,
b) der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse,
c) der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt,
d) der Sozialversicherungsanstalt der Bauern,
e) der Sozialversicherungsanstalt der gewerbli-

chen Wirtschaft
übertragen ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

8. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse I, einzureihenden Angestellten, die
mit der verantwortlichen Leitung des wirtschaftli-
chen, administrativen und technischen Dienstes
in Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit c) so-
wie Z 2 betraut sind.
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9. Angestellte bei den Regionalbüros Oberösterreich
und Steiermark der Sozialversicherungsanstalt
der Bauern, die, ohne einer Arbeitsgruppe anzu-
gehören, einem in Gehaltsgruppe F, Dienstklas-
se III, einzureihenden Angestellten unmittelbar
unterstellt sind, wenn ihnen die eigenverantwort-
liche Bearbeitung der Sachgebiete Beschaffungs-
wesen und Hausverwaltung zur selbstständigen
Erledigung übertragen ist.

10. Angestellte beim Hauptverband, die, ohne einer
Arbeitsgruppe anzugehören, einem in Gehalts-
gruppe G einzureihenden Angestellten oder dem
Leiter eines Referates unmittelbar unterstellt
sind, wenn ihnen die eigenverantwortliche Bear-
beitung von Angelegenheiten der Regelung der
Beziehungen zu Vertragspartnern sowie deren
Standes- und Interessenvertretungen zur selbst-
ständigen Erledigung übertragen ist und diese
Aufgaben qualitativ über die eines in Gehalts-
gruppe D einzureihenden Angestellten hinausge-
hen.

11. Ständige StellvertreterInnen der LeiterInnen der
Direktionssekretariate der Landesstellen für
Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Tirol der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2011 / 81. Änderung)

12. Angestellte, die mit der eigenverantwortlichen
Vorbereitung und Durchführung von Angelegen-
heiten
a) der Leistungsausschüsse am Sitz der Landes-

stellen der Pensionsversicherungsanstalt
b) des Rehabilitationsausschusses am Sitz der

Hauptstelle der Pensionsversicherungsanstalt
betraut sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

13. Sicherheitsfachkräfte in Präventionszentren der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, das sind
Angestellte, denen die sicherheitstechnische Be-
treuung von Betrieben gemäß ASchG obliegt.

14. Angestellte, die gemäß § 41a ASVG in Verbindung
mit § 86 Abs. 1 EStG 1988mit der Sozialversiche-
rungs-, Lohn- und Kommunalsteuerprüfung be-
traut sind.

15. Angestellte bei der Sozialversicherungsanstalt
der Bauern, die mit der Koordinierung von Aufga-
ben des Leistungswesens oder der Vertragspart-
nerverrechnung regionalbüroübergreifend be-
traut sind.

16. Angestellte, die ohne einer Arbeitsgruppe anzu-
gehören, einem in Gehaltsgruppe G einzureihen-
den Angestellten unmittelbar unterstellt sind,
wenn ihnen die Planung und Durchführung von
Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit
Spezialbereichen im Sinne des § 37d Abs 2 Z 10
lit o) eigenverantwortlich übertragen ist.

17. Angestellte in der Hauptstelle der Versicherungs-
anstalt öffentlich Bediensteter, die mit der eigen-

verantwortlichen Vorbereitung und Durchführung
von Rehabilitationsagenden des Renten- und Re-
habilitationsausschusses der Versicherungsan-
stalt öffentlich Bediensteter betraut sind.

18. Angestellte, die dem Leiter einer Organisations-
einheitunmittelbar unterstellt sind, wenn Ihnen-
die selbständige Bearbeitung des Aufgabenberei-
chesder beruflichen und sozialen Rehabilitation-
bei Mehrspartenträgern, welche die Unfall- un-
dPensionsversicherung zu administrieren habe-
n,übertragen ist.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 85. Änderung)

19. Angestellte, die mit der selbständigen und eigen-
verantwortlichen Leitung einer Zentralküche, in
der die Essenszubereitung und Tablettierung (zB
in Form von „Cook and Chill“) für mehrere Stand-
orte der AUVA erfolgt, wobei die Essensausgabe
in den dislozierten Standorten durch Verteilerkü-
chen nach Regenerierung der Speisen durchge-
führt wird, betraut sind.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

(2) In Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II sind einzurei-
hen:

1. LeiterInnen von Außenstellen der Gebietskran-
kenkassen, der Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter und der Versicherungsanstalt für Ei-
senbahnen und Bergbau wenn keine zentrale Lei-
tung der Außenstellen besteht und die Außenstel-
le nicht weniger als neun Verwaltungsan-gestellte
umfasst (Basiseinreihung), sofern nicht § 37j an-
zuwenden ist.

2. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse II, einzureihenden Leiter von Orga-
nisationseinheiten.

3. Angestellte, die, ohne einer Arbeitsgruppe anzu-
gehören, einem in Gehaltsgruppe G einzureihen-
den Angestellten oder einem in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse II oder III, einzureihenden Leiter ei-
ner Organisationseinheit (eines Referates beim
Hauptverband) unmittelbar unterstellt sind, wenn
ihnen die eigenverantwortliche Bearbeitung min-
destens eines der nachstehend angeführten
Sachgebiete mit besonderem Schwierigkeitsgrad
zur alleinigen oder selbstständigen Bearbeitung
übertragen ist und diese Aufgaben qualitativ über
die eines in Gehaltsgruppe D einzureihenden An-
gestellten hinausgehen:
a) Buchhaltung, Krankenhausverrechnung und

Beitragsverrechnung im Rahmen des zentra-
len Finanzwesens der Allgemeinen Unfallver-
sicherungsanstalt;

b) Angelegenheiten von allgemeiner und grund-
sätzlicher Bedeutung für den Versicherungs-
träger (zB: Öffentlichkeitsarbeit, soweit hier-
für nicht eine andere Einreihung vorgesehen
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ist, Schulungs- und Prüfungswesen, Ausarbei-
tung von Dienstanweisungen, Dienstverfü-
gungen, Richtlinien u dgl, mit Ausnahme sol-
cher, die sich auf das Versicherungs-, Bei-
trags- oder Leistungsrecht beziehen) bei den
in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) und b) genannten Ver-
sicherungsträgern;

c) zentrale Verwaltung der eigenen Einrichtun-
gen bei der Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter;

d) Rechtsangelegenheiten, zu deren Erledigung
an sich ein abgeschlossenes Jusstudium erfor-
derlich wäre;

e) berufliche und soziale Maßnahmen der Reha-
bilitation bei Landesstellen der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt;

f) zentrale Erstellung und Auswertung der Kos-
tenrechnung im Sinne der Weisungen für die
Rechnungsführung und Rechnungslegung für
den Bereich des Versicherungsträgers;

g) organisatorische und betriebswirtschaftliche
Angelegenheiten beim Hauptverband.

h) zentrale Erstellung und Auswertung des Fi-
nanzplanes gemäß den Richtlinien des Haupt-
verbandes für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet eines automationsunterstützten Cash-
Managements (RCM).

i) bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen
und Bergbau die eigenständige Vorbereitung
und Durchführung von Angelegenheiten des
Fachbeirates „Heilbehelfe – Hilfsmittel” sowie
des bundesweiten Bandagistenvertrages.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

4. Angestellte, die, ohne einer Arbeitsgruppe anzu-
gehören, einem in Gehaltsgruppe F, Dienstklas-
se II oder III, einzureihenden Leiter einer Organi-
sationseinheit unmittelbar unterstellt sind, wenn
ihnen einer der nachstehend angeführten Aufga-
benbereiche zur verantwortlichen Führung über-
tragen ist:
a) Öffentlichkeitsarbeit (Information, Presse-

und sonstige publizistische Angelegenheiten,
Dokumentation);

b) Beschwerdewesen (Ombudsman).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

5. Analytiker, das sind Angestellte insbesondere in
den in § 37f Abs 3 Z 1 lit j) genannten Organisa-
tionseinheiten, die eigenverantwortlich mit der
Aufgabe betraut sind, Organisationsabläufe für
die programmtechnische Umsetzung an EDV-
Systemen aufzubereiten.
(Siehe Erläuterung Seite 169)

(Siehe Erläuterung Seite 167)
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

6. Systemanalytiker, das sind Angestellte in den in
§ 37f Abs 3 Z 1 lit j), genannten Organisationsein-
heiten, denen die Mitwirkung bei der Planung,
Budgetierung, Ausschreibung und Auswahl sowie

die Einführung, die technische Überwachung und
die analytische Aufbereitung der benutzerunab-
hängigen Softwareinstrumente für elektronische
Datenverarbeitungsanlagen obliegt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

7. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

8. Angestellte, die mit der verantwortlichen Leitung
des wirtschaftlichen, administrativen und techni-
schen Dienstes in Krankenanstalten gemäß § 1
Abs 9 Z 4 oder des Zentrums für ambulante Reha-
bilitation der Pensionsversicherungsanstalt in
Graz betraut sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

9. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse II, einzureihenden Angestellten,
die mit der verantwortlichen Leitung des wirt-
schaftlichen, administrativen und technischen
Dienstes in Sonderkrankenanstalten gemäß § 1
Abs 9 Z 1 lit b) betraut sind.

10. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

11. Angestellte, die einem in Gehaltsgruppe F, Dienst-
klasse II oder III Z 1 lit a bis i und k bis x bzw Z 6
lit c, einzureihenden Leiter einer Organisations-
einheit unmittelbar unterstellt sind, wenn sie ei-
genverantwortlich mit der Aufgabe betraut sind,
die Ist-Stände von Organisationsabläufen auf
die Anwendbarkeit der elektronischen Datenver-
arbeitung zu prüfen und die Soll-Stände zu ent-
werfen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 169)

12. entfällt ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung

13. Leiter der Buchhaltung und Krankenhausverrech-
nung des Hanusch-Krankenhauses der Wiener
Gebietskrankenkasse.

14. Angestellter, der mit der verantwortlichen Leitung
des technischen Dienstes im Hanusch-Kranken-
haus der Wiener Gebietskrankenkasse betraut
ist.

15. Technischer Sicherheitsbeauftragter gemäß § 8b
KAKuG im Hanusch-Krankenhaus der Wiener Ge-
bietskrankenkasse.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

(3) In Gehaltsgruppe E, Dienstklasse III sind einzu-
reihen:

1. Leiter der Außenstellen der Allgemeinen Unfall-
versicherungsanstalt;
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

2. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

3. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

4. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse III, einzureihenden Leiter von Orga-
nisationseinheiten (Referaten beim Hauptver-
band).
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5. Ständige Stellvertreter der Leiter der Regionalbü-
ros der Sozialversicherungsanstalt der Bauern.

6. Angestellte, die, ohne einer Arbeitsgruppe anzu-
gehören, einem in Gehaltsgruppe G einzureihen-
den Angestellten oder einem in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse II oder III, einzureihenden Leiter ei-
ner Organisationseinheit (eines Referates beim
Hauptverband) unmittelbar unterstellt sind, wenn
ihnen die eigenverantwortliche Bearbeitung min-
destens eines der nachstehend angeführten
Sachgebiete mit besonderem Schwierigkeitsgrad
zur alleinigen oder selbstständigen Erledigung
übertragen ist und diese Aufgaben qualitativ über
die eines in Gehaltsgruppe D einzureihenden An-
gestellten hinausgehen:
a) Betriebliches Rechnungswesen für den Be-

reich des Versicherungsträgers:
aa) Buchführung, Erstellung des Jahresvor-

anschlages, der Bilanz und der Erfolgs-
rechnung sowie laufende Finanzdisposi-
tionen,

ab) zentrale Erstellung und Auswertung des
Finanzplanes gemäß den Richtlinien des
Hauptverbandes für die Zusammenar-
beit auf dem Gebiet eines automations-
unterstützten Cash-Managements
(RCM), wenn damit auch die eigenver-
antwortlicheTagesdisposition verbunden
ist;

b) Mitwirkung an der Buchführung, Erstellung
des Jahresvoranschlages, der Bilanz und der
Erfolgsrechnung bei Landesstellen der Pen-
sionsversicherungsträger;

c) administrative und technische Planung von
Bauvorhaben für den Bereich des Versiche-
rungsträgers, Überwachung der Durchfüh-
rung, Abrechnung;

d) Personalwesen für den Bereich des Versiche-
rungsträgers (Feststellung der dienst-, besol-
dungs- und pensionsrechtlichen Ansprüche
einschließlich Gehalts- und Lohnverrech-
nung) bei unmittelbarer Unterstellung unter
einen in Gehaltsgruppe G einzureihenden An-
gestellten oder unter einen in Gehaltsgruppe
F, Dienstklasse II oder III, einzureihenden
Leiter einer Organisationseinheit, wenn die-
ser Organisationseinheit neben dem Perso-
nalwesen auch andere Aufgabenbereiche zu-
gewiesen sind;
(Siehe Erläuterung Seite 170)

e) Mitwirkung bei der Durchführung der Perso-
nalangelegenheiten von Landesstellen;

f) Planung und Durchführung allgemeiner orga-
nisatorischer Maßnahmen für den Bereich des
Versicherungsträgers;

g) Prüfung der Geschäftsführung von Organisa-
tionseinheiten oder Einrichtungen des Ge-
sundheitsdienstes des Versicherungsträgers

auf sachliche und rechnerische Richtigkeit so-
wie auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-
keit, sofern hierfür nicht die Einreihung in Ge-
haltsgruppe D, Dienstklasse II, vorgesehen
ist;
(Siehe Erläuterung Seite 170)

h) zentrale Ausarbeitung grundsätzlicher
Dienstverfügungen, Arbeitsanweisungen u
dgl zur institutseinheitlichen Anwendung des
Versicherungs-, Beitrags- oder Leistungs-
rechtes;

i) zentrale Erstellung von statistischen Nach-
weisungen für die Rechnungsführung und
Rechnungslegung sowie von sonstigem sta-
tistisch bedeutsamen Material und dessen
Auswertung bei der Versicherungsanstalt öf-
fentlich Bediensteter;

j) Planung, Steuerung, Durchführung von Con-
trolling-Maßnahmen für den Bereich des Ver-
sicherungsträgers oder für den Bereich der
Landesstelle oder der Behandlungseinrich-
tung/en der AUVA;
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Ände-
rung)

k) administrative Angelegenheiten einer Lan-
desstelle der Pensionsversicherungsanstalt;

l) Mediko- oder Biotechnik;
m) beim Hauptverband ferner:

ma)) Verbindung zu den Einrichtungen der
Sozialen Sicherheit im Ausland,

mb) Angelegenheiten der staatlichen Auf-
sicht über die Sozialversicherungsträ-
ger und den Hauptverband,

mc) Angelegenheiten des Forschungsinsti-
tutes für Soziale Sicherheit,

md) Beziehungen zu Vertragspartnern, so-
fern hierfür nicht die Einreihung in
Dienstklasse I oder in Gehaltsgruppe
D, Dienstklasse I, vorgesehen ist,

me) Rehabilitation,
mf) Leistungsrecht der Pensionsversiche-

rung nach dem ASVG.
n) Öffentlichkeitsarbeit (Information, Presse

und sonstige publizistische Angelegenheiten,
Dokumentation) bei Versicherungsträgern,
die mehrere Zweige der Sozialversicherung
vollziehen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2011 / 81. Ände-
rung)

7. Fachkundige Organe
a) des Unfallverhütungsdienstes der Allgemei-

nen Unfallversicherungsanstalt, das sind An-
gestellte, denen die Unfallverhütung im Sinne
des ASVG übertragen ist;

b) des Unfallverhütungsdienstes der Versiche-
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau;
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c) des Unfallverhütungsdienstes der Sozialversi-
cherungsanstalt der Bauern.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

8. Angestellte, die, ohne einer Arbeitsgruppe anzu-
gehören, einem in Gehaltsgruppe G einzureihen-
den Angestellten oder dem Leiter einer Organisa-
tionseinheit (eines Referates beim Hauptver-
band) unmittelbar unterstellt sind, wenn ihnen
die eigenverantwortliche Bearbeitung von Ange-
legenheiten übertragen ist, zu deren Erledigung
ein einschlägiges Universitäts-, Hochschul- oder
Fachhochschulstudium notwendig ist.
(Siehe Erläuterung Seite 170)

9. Ständige Stellvertreter der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse III, einzureihenden Angestellten,
die mit der Leitung des wirtschaftlichen, adminis-
trativen und technischen Dienstes in allgemeinen
Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a), in
Unfallkrankenhäusern oder in Krankenanstalten
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, die
vorwiegend der Rehabilitation dienen, betraut
sind.

10. Angestellte von bundesweit tätigen Sozialversi-
cherungsträgern mit zentral organisiertem Schu-
lungswesen, die einer Organisationseinheit im
Bereich des Schulungswesens zugeordnet sind,
wenn und solange sie Fachvorträge (ausgenom-
men im Prüfungswesen) in erheblichem Ausmaß
halten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

11. Angestellte, denen die eigenverantwortliche Erle-
digung von Aufgaben des technischen Facilityma-
nagements mit hohem Verantwortungsgrad für
die Hauptstelle (Zentrale) oder den Bereich des
gesamten Versicherungsträgers übertragen sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

12. EDV-Organisatoren, das sind Angestellte in den in
§ 37f Abs 3 Z 1 lit j), genannten Organisationsein-
heiten, denen die eigenverantwortliche Planung
und Durchführung organisatorischer, anaytischer
oder technischer Maßnahmen für elektronische
Datenverarbeitungsanlagen zur alleinigen oder –
zusammen mit in Dienstklasse I Z 5 oder Dienst-
klasse II Z 5 einzureihenden Angestellten –
selbstständigen Erledigung übertragen ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

13. Angestellte, die mit der verantwortlichen Leitung
des wirtschaftlichen, administrativen und techni-
schen Dienstes in Krankenanstalten gemäß § 1
Abs 9 Z 3 betraut sind.

14. Angestellte, denen die eigenverantwortliche Be-
arbeitung folgender Angelegenheiten übertragen
ist:
a) Qualitätssicherung in Präventionszentren der

Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, das
sind Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der
Durchführung der sicherheitstechnischen und

arbeitsmedizinischen Betreuung von Betrie-
ben gemäß ASchG;

b) Einsatzleitung in Präventionszentren der All-
gemeinen Unfallversicherungsanstalt, das ist
die Planung und Koordination der sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen Be-
treuung von Betrieben gemäß ASchG.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)
15. Angestellte, die mit der verantwortlichen Leitung
des Dienstleitungszentrums für Auftraggeberhaftung
der Wiener Gebietskrankenkasse betraut sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2012 / 82. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Höherer Dienst

§ 37f. (1) In Gehaltsgruppe F, Dienstklasse I sind
einzureihen:

1. Leiter von im Dienstpostenplan vorgesehenen Or-
ganisationseinheiten, denen mindestens einer der
nachstehend angeführten Aufgabenbereiche des
Versicherungsträgers zur verantwortlichen Füh-
rung übertragen ist:
a) Beschaffungswesen und Hausverwaltung;
b) Hausdruckerei bei der Pensionsversicherungs-

anstalt;
c) Direktionssekretariat bei den in § 43 Abs 1 Z 1

lit a) und b) genannten Landesstellen der Versi-
cherungsanstalt öffentlich Bediensteter;

d) Abrechnung mit Vertragspartnern gemäß dem
Sechsten Teil des ASVG;

e) Regresswesen sowie Ersatz- und Rückforde-
rungswesen bei der Landesstelle Wien, Nieder-
österreich und Burgenland der Versicherungs-
anstalt öffentlich Bediensteter;

f) Behandlungsbeitragswesen, Anweisung und
Statistik bei der Landesstelle Wien, Niederös-
terreich und Burgenland der Versicherungsan-
stalt öffentlich Bediensteter;

g) Laienkontrolle bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) ge-
nannten Krankenversicherungsträgern;

h) Leistungsbelegrevision bei der Oberösterreichi-
schen Gebietskrankenkasse;

i) administrative Vorbereitung und Durchführung
von Angelegenheiten des Pensions- und Reha-
bilitationsausschusses bei der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

2. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

3. Angestellte, die mit der verantwortlichen Leitung
des wirtschaftlichen, administrativen und techni-
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schen Dienstes in Krankenanstalten gemäß § 1
Abs 9 Z 1 lit c, Z 2 oder gemäß § 1 Abs 9 Z 3 bei
der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und
Bergbau betraut sind.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

(2) In Gehaltsgruppe F, Dienstklasse II sind einzurei-
hen:

1. Leiter von im Dienstpostenplan vorgesehenen Or-
ganisationseinheiten, denen mindestens einer der
nachstehend angeführten Aufgabenbereiche des
Versicherungsträgers zur verantwortlichen Füh-
rung übertragen ist, sofern hiefür nicht die Einrei-
hung in Dienstklasse I vorgesehen ist:
a) Mitwirkung an der Buchführung, der Erstellung

des Jahresvoranschlages, der Bilanz und der
Erfolgsrechnung sowie der Finanzdispositionen
(einschließlich der Einrichtungen) bei Landes-
stellen der Allgemeinen Unfallversicherungs-
anstalt;

b) Beschaffungswesen für den Bereich des Versi-
cherungsträgers;

c) Haus- und Liegenschaftsverwaltung für den
Bereich des Versicherungsträgers;

d) Verwaltung der eigenen Einrichtungen für den
Bereich des Versicherungsträgers
da) bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) genannten

Versicherungsträgern, wenn der Aufga-
benbereich auf zwei Organisationseinhei-
ten aufgeteilt ist,

db) bei den übrigen Versicherungsträgern,
wenn dieser Organisationseinheit der ge-
samte Aufgabenbereich übertragen ist;

e) allgemeine Verwaltung (Dienstklasse III Z 1
lit l) bei Landesstellen der Unfall- und der Pen-
sionsversicherungsträger;

f) Innenrevision für den Bereich der Landesstel-
le;

g) Erstellung von statistischen Nachweisungen im
Sinne der Weisungen für die Rechnungsfüh-
rung und Rechungslegung sowie von sonsti-
gem statistisch bedeutsamen Material und
dessen Auswertung unter Anwendung versi-
cherungsmathematischer Methoden für den
Bereich eines Unfall- oder Pensionsversiche-
rungsträgers;

h) entfällt / 86. Änderung 1. Jänner 2014
i) Vorbereitung und Erstbearbeitung von Leis-

tungsanträgen sowie Leistungsdatenverbund
bei den Landesstellen der Pensionsversiche-
rungsanstalt;

j) entfällt / 78. Änderung 1. Jänner 2010
k) medizinisch-administrative Durchführung und

Abrechnung der in eigenen oder fremden Ein-
richtungen gewährten medizinischen Maßnah-
men der Rehabilitation und der Maßnahmen
der Gesundheitsvorsorge bei der Hauptstelle

und den Landesstellen Wien, Niederösterreich,
Oberösterreich und Steiermark der Pensions-
versicherungsanstalt;

l) Beitragswesen bei der Hauptstelle der Pen-
sionsversicherungsanstalt;

m) Sicherheitstechnische Prüfstelle der Allgemei-
nen Unfallversicherungsanstalt;

n) Haus- und Liegenschaftsverwaltung bei der
Hauptstelle der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt.

o) Planung und Durchführung organisatorischer
Maßnahmen im Rahmen der kaufmännischen
Leitung des Gesundheitsverbundes der Wiener
Gebietskrankenkasse.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

2. Angestellte, die einem in Gehaltsgruppe G einzu-
reihenden Angestellten unmittelbar unterstellt
sind, wenn ihnen einer der nachstehend angeführ-
ten Aufgabenbereiche des Versicherungsträgers
zur verantwortlichen Führung übertragen ist:
a) Öffentlichkeitsarbeit (Information, Presse- und

sonstige publizistische Angelegenheiten, Doku-
mentation), sofern keine Organisationseinheit
gemäß § 37f Abs 3 Z 1a lit e) besteht;
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Ände-
rung)

b) Personalausbildung (Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung);

c) Verbindung zu den internationalen Einrichtun-
gen der Sozialen Sicherheit auf dem Gebiete
der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten;

d) Beschwerdewesen (Ombudsman).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

3. Angestellte, die mit der verantwortlichen Leitung
des wirtschaftlichen, administrativen und techni-
schen Dienstes in Sonderkrankenanstalten gemäß
§ 1 Abs 9 Z 1 lit b) betraut sind, sofern hierfür nicht
die Einreihung in Dienstklasse III vorgesehen ist.

4. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

(3) In Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III sind einzurei-
hen:

1. Leiter von imDienstpostenplan vorgesehenen Or-
ganisationseinheiten, denen mindestens einer
der nachstehend angeführten Aufgabenbereiche
des Versicherungsträgers zur verant-wortlichen
Führung übertragen ist, sofern hierfür nicht die
Einreihung in Dienstklasse I oder II vorgesehen
ist:
a) Finanzwesen für den Bereich des Versiche-

rungsträgers (Buchführung, Erstellung des
Jahresvoranschlages, der Bilanz und der Er-
folgsrechnung sowie laufende Finanzdisposi-
tionen);
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b) Wirtschaftswesen für den Bereich des Versi-
cherungsträgers (Beschaffungswesen ein-
schließlich Haus- und Liegenschaftsverwal-
tung oder Koordination der Wirtschaftsfüh-
rung der eigenen Einrichtungen der AUVA);

c) Bauwesen für den Bereich des Versicherungs-
trägers (administrative und technische Pla-
nung von Bauvorhaben, Überwachung der
Durchführung, Abrechnung);

d) zentrale Verwaltung der eigenen Einrichtun-
gen bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) genannten
Versicherungsträgern;

e) Personalwesen für den Bereich des Versiche-
rungsträgers;

f) Direktionssekretariat bei den in § 42 Abs 1 Z 1
lit a) und b) genannten Versicherungsträgern,
sofern der Leiter dieser Organisationseinheit
dem leitenden Angestellten des Versiche-
rungsträgers unmittelbar unterstellt ist;

g) allgemeine Rechtsangelegenheiten;
h) Organisationswesen für den Bereich des Ver-

sicherungsträgers (Planung und Durchfüh-
rung allgemeiner organisatorischer Maßnah-
men);

i) Innenrevision für den Bereich des Versiche-
rungsträgers (Prüfung der Geschäftsführung
sämtlicher Organisationseinheiten und allfäl-
liger Einrichtungen des Gesundheitsdienstes
des Versicherungsträgers auf sachliche und
rechnerische Richtigkeit sowie aufWirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit);

j) elektronische Datenverarbeitung (EDV-Orga-
nisation, Analytik, Programmierung, Durch-
führung) für den Bereich des Versicherungs-
trägers
ja) bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) genannten

Versicherungsträgern, wenn der Aufga-
benbereich auf höchstens drei Organisa-
tionseinheiten aufgeteilt ist,

jb) bei den übrigen Versicherungsträgern,
wenn dieser Organisationseinheit der ge-
samte Aufgabenbereich ungeteilt über-
tragen ist;

k) Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit
und Maßnahmen der Rehabilitation bei der
Hauptstelle der Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter;

l) allgemeine Verwaltung für den Bereich des
Versicherungsträgers (Zusammenfassung
meh-rerer der in lit a) bis j) angeführten Auf-
gabenbereiche zu einer Organisationsein-
heit);
(Siehe Erläuterung Seite 170)

m) Melde-, Versicherungs-, Beitragswesen für
den Bereich
ma) des Kranken- oder des Pensionsversi-

cherungsträgers (ausgenommen bei
der Pensionsversicherungsanstalt) oder

mb) einer Landesstelle der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft,wenn der Aufgabenbereich in
sachlicher Hinsicht auf nicht mehr als
zwei Organisationseinheiten aufgeteilt
ist;

n) Eintreibung von Beitragsrückständen bei den
in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) und b) genannten Kran-
kenversicherungsträgern;
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Ände-
rung)

o) Leistungswesen gemäß dem Zweiten Teil des
ASVG (Feststellung von Leistungsansprü-
chen, Gewährung und Überprüfung von Leis-
tungen) bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) ge-
nannten Krankenversicherungsträgern, je-
doch bei der Niederösterreichischen, der
Oberösterreichischen und der Steiermärki-
schen Gebietskrankenkasse sowie bei der So-
zialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft, der Sozialversicherungsanstalt
der Bauern und der Versicherungsanstalt öf-
fentlich Bediensteter nur dann, wenn der Auf-
gabenbereich in sachlicher Hinsicht auf nicht
mehr als zwei Organisationseinheiten aufge-
teilt ist;
(Siehe Erläuterung Seite 170)

p) Leistungswesen gemäß dem Zweiten Teil des
ASVG (Feststellung der Leistungsansprüche,
Gewährung und Überprüfung der Leistungen)
bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit b) genannten
Krankenversicherungsträgern sowie bei den
Landesstellen der in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) ge-
nannten Krankenversicherungsträger;
(Siehe Erläuterung Seite 170)

q) Leistungswesen (Feststellung der Leistungs-
ansprüche und Gewährung der Leistungen
gemäß § 173 ASVG sowie deren Überprü-
fung) bei den Unfallversicherungsträgern
oder deren Landesstellen;

r) Leistungswesen (Feststellung der Leistungs-
ansprüche und Gewährung der Leistungen
gemäß § 222 Abs 1 bzw 2 ASVG oder deren
Überprüfung) bei den Pensionsversiche-
rungsträgern oder deren Landesstellen;

s) Behandlung allgemeiner und spezieller Fra-
gen des Versicherungs- oder des Leistungs-
rechtes bei
sa) der Pensionsversicherungsanstalt,
sb) der Hauptstelle der Sozialversicherungs-

anstalt der gewerblichen Wirtschaft;
t) Regelung der Beziehungen mit Vertragspart-

nern für den Bereich des Krankenversiche-
rungsträgers;

u) berufliche und soziale Maßnahmen der Reha-
bilitation bei der Hauptstelle der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt;
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v) zentrale Behandlung der Angelegenheiten der
Rehabilitation und der Maßnahmen der Ge-
sundheitsvorsorge bei den Hauptstellen
va) der Pensionsversicherungsanstalt,
vb) der Sozialversicherungsanstalt der

Bauern,
vc) der Sozialversicherungsanstalt der ge-

werblichen Wirtschaft;
w) Verhütung von Arbeitsunfällen oder Berufs-

krankheiten bei den Unfallversicherungsträ-
gern oder deren Landesstellen;

x) zentrale Leitung der Außenstellen bei den in
§ 42 Abs 1 Z 1 lit a) genannten Krankenversi-
cherungsträgern sowie bei der Versiche-
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau;

y) Personalausbildung (Aus-, Fort- und Weiter-
bildung)
ya) bei der Allgemeinen Unfallversiche-

rungsanstalt
yb) bei der Pensionsversicherungsanstalt;

z) Planung, Steuerung, Durchführung von Con-
trolling-Maßnahmen sowie Erstellung von
statistischen Nachweisungen im Sinne der
Weisungen für die Rechnungsführung und
Rechnungslegung sowie von sonstigem sta-
tistisch bedeutsamen Material und dessen
Auswertung unter Anwendung versiche-
rungsmathematischer Methoden bei der
Hauptstelle der Pensionsversicherungsan-
stalt.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Änderung)

1a. Leiter von imDienstpostenplan vorgesehenen Or-
ganisationseinheiten, denen mindestens einer
der nachstehend angeführten Aufgabenbereiche
des Versicherungsträgers zur verant-wortlichen
Führung übertragen ist, sofern hierfür nicht die
Einreihung in Dienstklasse I oder II vorgesehen
ist:
a) Planung, Steuerung, Durchführung von Con-

trollingmaßnahmen bei der Hauptstelle der
AUVA.

b) Planung, Steuerung und Durchführung von
Controlling-Maßnahmen bei der Versiche-
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau;

c) Prävention bei der Versicherungsanstalt für Ei-
senbahnen und Bergbau;

d) Österreichische Kontaktstelle des Europä-
ischen Netzwerks für betriebliche Gesund-
heitsförderung;

e) Öffentlichkeitsarbeit mit den Teilbereichen
Marktforschung, Marketingkonzeption, Um-
setzung der konzipierten Kommunikations-
maßnahmen sowie die Erbringung von damit
im Zusammenhang stehenden Dienstleistun-
gen für andere Versicherungsträger.

f) Koordination, Steuerung und Unterstützung
der Pflegedienstleitungen in Krankenanstalten
gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit b bei der Erfüllung de-

ren Aufgabenstellungen bei der Hauptstelle
der AUVA.

(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Ände-
rung)

2. Leiter der nachstehend angeführten Referate
beim Hauptverband:
a) allgemeine Rechtsangelegenheiten;
b) Finanzwesen;
c) Akademie der österreichischen Sozialversi-

cherung;
d) Personalangelegenheiten;
e) Rechtsangelegenheiten und legislative Ange-

legenheiten der Sozialversicherung der
selbstständig Erwerbstätigen;

f) Dienstrechtsangelegenheiten;
g) Angelegenheiten der zwischenstaatlichen So-

zialversicherung;
h) Sozialversicherungsstatistik und versiche-

rungsmathematische Angelegenheiten;
i) Rechtsangelegenheiten der Sozialversiche-

rung der Unselbstständigen;
j) Beziehungen zu den freiberuflichen Ärzten,

Dentisten, Psychotherapeuten und Psycholo-
gen;

k) Beziehungen zu der pharmazeutischen In-
dustrie, demDrogengroßhandel und den Apo-
thekern;

l) Beziehungen zu den anderen Vertragspart-
nern;

m) organisatorische Angelegenheiten und Bau-
vorhaben der Versicherungsträger (des
Hauptverbandes);

n) wirtschaftliche Beurteilung der Vertragspart-
nerbeziehungen;

o) Hausverwaltung und Beschaffungswesen;
p) Leistungsrecht der Pensionsversicherung

nach dem ASVG;
q) EDV-Organisation, Anwenderberatung und

Schulung;
r) EDV-Softwareentwicklung;
s) EDV-Rechenzentrum und Büroautomatisa-

tion;
t) Datenaufbereitung für Zwecke der Pensions-

versicherung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

3. Leiter von Regionalbüros der Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern.

4. Angestellte, die mit der verantwortlichen Leitung
des wirtschaftlichen, administrativen und techni-
schen Dienstes in einer der nachstehend ange-
führten Einrichtungen betraut sind:
a) allgemeine Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9

Z 1 lit a),
b) Unfallkrankenhäuser,
c) Krankenanstalten der Allgemeinen Unfallver-

sicherungsanstalt oder der Pensionsversiche-
rungsanstalt, die vorwiegend der Rehabilita-
tion dienen, sofern beim Versicherungsträger
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keine zentrale Verwaltung dieser Einrichtun-
gen im Rahmen einer Organisationseinheit
vorgesehen ist.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

5. entfällt ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung

6. Leiter der nachstehend angeführten Abteilungen
bei der Pensionsversicherungsanstalt:
a) Finanzbuchhaltung;
b) Kostenrechnung und Budget;
c) Organisation und Koordination der Landes-

stellen;
d) Eigene Einrichtungen;
e) Koordination der Landesstelle.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 170)
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 74. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Bereichsleitender Dienst

§ 37g. In Gehaltsgruppe G, Dienstklasse I sind einzu-
reihen:

1. Der leitende Angestellte einer Landesstelle und
dessen bestellter ständiger Stellvertreter.

2. Angestellte eines in § 42 Abs 1 Z 1 genannten Ver-
sicherungsträgers, denen, ohne zum ständigen
Stellvertreter des leitenden Angestellten bestellt
zu sein, vom Vorstand die Befugnis erteilt wurde,
den leitenden Angestellten in bestimmten Angele-
genheiten zu vertreten.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120
ÜB § 199, Seite 141

Leitender Dienst

§ 37h. In Gehaltsgruppe G, Dienstklasse II sind ein-
zureihen:

1. Der leitende Angestellte des Versicherungsträgers.

2. Bestellte ständige Stellvertreter des leitenden An-
gestellten eines in § 42 Abs 1 Z 1 genannten Versi-
cherungsträgers.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

LeiterInnen von Außenstellen
(bei zentraler Leitung)

(Siehe Erläuterung zu §§ 37i und 37j, Seite 171)

§ 37i. (1) Abweichend von der Basiseinreihung ge-
mäß § 37e Abs 1 Z 1 sind die LeiterInnen von Außen-
stellen in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse II einzurei-
hen, wenn die Außenstelle weniger als fünf Verwal-
tungsangestellte umfasst. Die LeiterInnen dieser Au-
ßenstellen sind in Gehaltsgruppe E, Dienstklasse I ein-
zureihen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt
wird:

1. der Außenstelle ist eine eigene Einrichtung ange-
schlossen;

2. der Außenstelle ist eine Dienststelle mit One-Stop-
Shop-Standard angeschlossen;

3. es gibt eine Gruppengliederung in der Außenstelle;

4. die Außenstelle führt regelmäßig Veranstaltungen
zur betrieblichen Gesundheitsförderung bei den
Dienstgebern durch;

5. die Leiterin/ der Leiter der Außenstelle ist inhaltlich
und organisatorisch für die Durchführung von Ver-
anstaltungen für die Versicherten und ihre Dienst-
geber und/oder für Vertragspartner verantwortlich
(Veranstaltungsmanagement).

Wird neben zumindest einem der in Z 1 bis 4 genann-
ten Kriterien auch das in Z 5 genannte Kriterium er-
füllt, sind sie in Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II ein-
zureihen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

(2) Abweichend von der Basiseinreihung gemäß
§ 37e Abs 1 Z 1 sind die LeiterInnen von Außenstellen
in Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II einzureihen, wenn
sie für die Durchführung von Veranstaltungen für die
Versicherten und ihre Dienstgeber und/oder für Ver-
tragspartner inhaltlich und organisatorisch verant-
wortlich sind (Veranstaltungsmanagement), sofern
die Außenstelle nicht weniger als fünf Verwaltungsan-
gestellte umfasst.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

(3) Abweichend von der Basiseinreihung gemäß
§ 37e Abs 1 Z 1 sind die LeiterInnen von Außenstellen
in Gehaltsgruppe E, Dienstklasse III einzureihen,
wenn die Vorgaben des Abs 2 erfüllt sind und zusätz-
lich zwei der folgenden Kriterien erfüllt werden:

1. der Außenstelle ist eine eigene Einrichtung ange-
schlossen;

2. der Außenstelle ist eine Dienststelle mit One-Stop-
Shop-Standard angeschlossen;

3. es gibt eine Gruppengliederung in der Außenstelle;

– 75 –



4. die Außenstelle führt regelmäßig Veranstaltungen
zur betrieblichen Gesundheitsförderung bei den
Dienstgebern durch.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

LeiterInnen von Außenstellen
(ohne zentraler Leitung)

§ 37j. (1) Abweichend von der Basiseinreihung ge-
mäß § 37e Abs 2 Z 1 sind die LeiterInnen von Außen-
stellen in Gehaltsgruppe E, Dienstklasse I einzurei-
hen, wenn die Außenstelle weniger als neun Verwal-
tungsangestellte umfasst. Die LeiterInnen dieser Au-
ßenstellen sind in Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II
einzureihen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt
wird:

1. der Außenstelle ist eine eigene Einrichtung ange-
schlossen;

2. der Außenstelle ist eine Dienststelle mit One-Stop-
Shop-Standard angeschlossen;

3. es gibt eine Gruppengliederung in der Außenstelle;

4. die Außenstelle führt regelmäßig Veranstaltungen
zur betrieblichen Gesundheitsförderung bei den
Dienstgebern durch;

5. die Leiterin/der Leiter der Außenstelle ist inhaltlich
und organisatorisch für die Durchführung von Ver-
anstaltungen für die Versicherten und ihre Dienst-
geber und/oder für Vertragspartner verantwortlich
(Veranstaltungsmanagement).

Wird neben zumindest einem der in Z 1 bis 4 genann-
ten Kriterien auch das in Z 5 genannte Kriterium er-
füllt, sind sie in Gehaltsgruppe E, Dienstklasse III ein-
zureihen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

(2) Abweichend von der Basiseinreihung gemäß
§ 37e Abs 2 Z 1 sind die LeiterInnen von Außenstellen
in Gehaltsgruppe E, Dienstklasse III einzureihen,
wenn sie für die Durchführung von Veranstaltungen
für die Versicherten und ihre Dienstgeber und/oder
für Vertragspartner inhaltlich und organisatorisch ver-
antwortlich sind (Veranstaltungsmanagement), so-
fern die Außenstelle nicht weniger als neun Verwal-
tungsangestellte umfasst.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

(3) Abweichend von der Basiseinreihung gemäß
§ 37e Abs 2 Z 1 sind die LeiterInnen von Außenstellen
in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse I einzureihen, wenn
die Vorgaben des Abs 2 erfüllt sind und zusätzlich zwei
der folgenden Kriterien erfüllt werden:

1. der Außenstelle ist eine eigene Einrichtung ange-
schlossen;

2. der Außenstelle ist eine Dienststelle mit One-Stop-
Shop-Standard angeschlossen;

3. es gibt eine Gruppengliederung in der Außenstelle;

4. die Außenstelle führt regelmäßig Veranstaltungen
zur betrieblichen Gesundheitsförderung bei den
Dienstgebern durch.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

Einreihung der Angehörigen
der Gesundheitsberufe

(Siehe Erläuterung Seite 171)

§ 38. (1) Angehörige der Gesundheitsberufe sind un-
ter Bedachtnahme auf § 36 ausschließlich nach den
Bestimmungen der folgenden Absätze in die dort an-
geführten Gehaltsgruppen und Dienstklassen einzu-
reihen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) In Gehaltsgruppe I, Dienstklasse A sind einzurei-
hen:

1. Operationsgehilf(inn)en sowie Beschäftigungs-
und Arbeitstherapiegehilf(inn)en, soweit sie nicht
in Dienstklasse B einzureihen sind.

2. Zahnärztliche Ordinationshilfen, soweit sie nicht in
Dienstklasse B einzureihen sind.

3. Kindergartenhelfer(innen).

(3) In Gehaltsgruppe I, Dienstklasse B sind einzurei-
hen:

1. Operationsgehilf(inn)en sowie Beschäftigungs-
und Arbeitstherapiegehilf(inn)en nach erfolgrei-
cher Ablegung der Abschlussprüfung gemäß § 48
des Krankenpflegegesetzes bzw Heilbademeister
(innen) und Heilmasseure/‑innen gemäß dem
MTF-SHD-G.

2. Zahnärztliche Ordinationshilfen mit Ausbildungs-
nachweis bzw Zahnärztliche FachassistentInnen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Änderung)

(4) In Gehaltsgruppe I, Dienstklasse C sind Pflegeas-
sistentInnen einzureihen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

(4a) In Gehaltsgruppe I, Dienstklasse D sind einzu-
reihen:

1. medizinische Masseure(innen)/Heilmasseure(in-
nen), die eine Ausbildung nach dem MMHmG er-
worben haben,

2. HeilbademeisterInnen und Heilmasseure(innen)
gemäß dem MTF-SHD-G, die eine Zusatzausbil-
dung in den Spezialmassagen Lymphdrainage oder
Reflexzonenmassage oder Akupunktmassage ab-
solviert haben und diese auch in erheblichem Aus-
maß ausüben.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2009 / 76. Änderung)
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(5) In Gehaltsgruppe II, Dienstklasse A sind einzurei-
hen:

1. Angestellte des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege.

2. Angestellte des medizinisch-technischen Fach-
dienstes.

3. Anstaltshebammen,

4. MusiktherapeutInnen im Sinne des Musiktherapie-
gesetzes (MuthG), sofern nicht Abs 7 anzuwenden
ist.

5. AssistentInnen der PsychologInnen in den Kran-
kenanstalten der AUVA, die vorwiegend der Reha-
bilitation dienen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

(6) In Gehaltsgruppe II, Dienstklasse B sind einzurei-
hen:

1. Angestellte des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege mit Sonderausbildung
gemäß §§ 65 bis 72 GuKG oder gemäß § 57b Abs 1
KrankenpflegeG in der bis zum 31.August 1997
geltenden Fassung.
(Siehe Erläuterung Seite 171)

2. Geprüfte Kindergärtner(innen) oder geprüfte Er-
zieher(innen).

(7) In Gehaltsgruppe II, Dienstklasse C sind einzurei-
hen:

1. Angestellte der gehobenen medizinisch-techni-
schen Dienste.

2. Geprüfte Sportlehrer(innen).
(Siehe Erläuterung Seite 171)

3. Psychotherapeut(inn)en.

4. Angestellte, die als TrainingstherapeutInnen ver-
wendet werden.

5. MusiktherapeutInnen bei eigenverantwortlicher
Berufsausübung (§ 7 MuthG).

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

(Siehe Erläuterung zu GG III Seite 171)

(8) In Gehaltsgruppe III, Dienstklasse A sind bestellte
ständige Stellvertreter(innen) leitender Stations-
oder Operationsschwestern/-pfleger oder leitender
Assistent(inn)en der gehobenen medizinisch-techni-
schen Dienste sowie bestellte Hygienefachkräfte in
Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) und lit b)
bei überwiegender Verwendung einzureihen.
(Geltende Fassung ab 1.September 2017 / 95. Änderung)

(9) In Gehaltsgruppe III, Dienstklasse B sind einzu-
reihen:

1. Bestellte leitende Stations- oder Operations-
schwestern/‑pfleger.

2. Bestellte leitende Kindergärtner(innen) oder Leiter
(innen) von Kinderheimen.

3. Bestellte leitende Anstaltshebammen.

4. Bestellte leitende Assistent(inn)en der gehobenen
medizinisch-technischen Dienste.

5. Bestellte ständige Stellvertreter(innen) der in
Dienstklasse C einzureihenden Angestellten.

6. Bestellte Hygienefachkraft in Krankenanstalten ge-
mäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) und lit b) bei ausschließli-
cher Verwendung.
(Geltende Fassung ab 1.September 2017 / 95. Ände-
rung)

(Siehe Erläuterung Seite 171)

(10) In Gehaltsgruppe III, Dienstklasse C sind einzu-
reihen:

1. Bestellte Leiter(innen) des Pflegedienstes in Kran-
kenanstalten (§ 1 Abs 9), soweit sie nicht in Ge-
haltsgruppe IV einzureihen sind.

2. Bestellte ständige Stellvertreter(innen) der in Ge-
haltsgruppe IV, Dienstklasse A einzureihenden An-
gestellten, ausgenommen die in Abs 8 genannten
Angestellten.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

(Siehe Erläuterung zu GG IV Seite 171)

(11) In Gehaltsgruppe IV, Dienstklasse A sind einzu-
reihen:

1. Bestellte Leiter(innen) des Pflegedienstes in Son-
derkrankenanstalten (§ 1 Abs 9 Z 1 lit b), soweit
sie nicht in Dienstklasse B einzureihen sind.

2. Bestellte Leiter(innen) des Pflegedienstes in
selbstständigen Ambulatorien (§ 1 Abs 9 Z 1 lit g),
denen insgesamt mindestens 15 Fachambulanzen
unterstehen.

3. Bestellte ständige Stellvertreter(innen) der in
Dienstklasse B bis D einzureihenden Angestellten,
soweit Abs 12 oder 13 nicht anzuwenden sind.

4. Bestellte leitende Stations- oder Operations-
schwestern/-pfleger der Allgemeinen Unfallversi-
cherungsanstalt, sofern sie den in Gehaltsgruppe
IV, Dienstklasse B bis D, eingereihten Leiter(innen)
des Pflegedienstes in Unfallkrankenhäusern und
Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehabilita-
tion dienen, unterstehen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

(12) In Gehaltsgruppe IV, Dienstklasse B sind einzu-
reihen:

1. entfällt mit 1. Jänner 2012 / 82. Änderung

2. Bestellte Leiter(innen) des Pflegedienstes in Unfall-
krankenhäusern und Krankenanstalten der Unfall-
versicherungsträger, die vorwiegend der Rehabili-
tation dienen, soferne nicht Abs 13 oder 14 anzu-
wenden ist.

– 77 –



3. Bestellte Leiter(innen) des Pflegedienstes in Son-
derkrankenanstalten der Pensionsversicherungs-
träger, die vorwiegend der Rehabilitation dienen.

4. Bestellte ständige Stellvertreter(innen) der in Ge-
haltsgruppe IV, Dienstklasse C, einzureihenden
Leiter(innen) des Pflegedienstes.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

(13) In Gehaltsgruppe IV, Dienstklasse C sind einzu-
reihen:

1. Bestellte LeiterInnen des Pflegedienstes in Unfall-
krankenhäusern und Krankenanstalten der Unfall-
versicherungsträger, die vorwiegend der Rehabili-
tation dienen, wenn und solange ihnen zumindest
75 MitarbeiterInnen auf zumindest vier Stationen
unterstellt sind und nicht Abs 14 anzuwenden ist.

2. Bestellte ständige Stellvertreter(innen) der in Ge-
haltsgruppe IV, Dienstklasse D, einzureihenden
Leiter(innen) des Pflegedienstes.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

(14) In Gehaltsgruppe IV, Dienstklasse D sind einzu-
reihen:

1. Bestellte LeiterInnen des Pflegedienstes in allge-
meinen Krankenanstalten (§ 1 Abs 9 Z 1 lit a).

2. Bestellte LeiterInnen des Pflegedienstes in Unfall-
krankenhäusern und Krankenanstalten der Unfall-
versicherungsträger, die vorwiegend der Rehabili-
tation dienen, wenn und solange ihnen zumindest
100 MitarbeiterInnen auf zumindest vier Stationen
unterstellt sind.

3. PflegekoordinatorInnen für den Versicherungsträ-
ger, die mit der fachlichen Koordination der Pflege-
aufgaben in denSonderkrankenanstalten (§1Abs9
Z 1 lit b) befasst sind, sofern eine abgeschlossene
Ausbildung in einem Gesundheitsberuf vorliegt.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Einreihung der PsychologInnen

§ 38a. (1) Die PsychologInnen sind unter Bedacht-
nahme auf § 36 ausschließlich nach den Bestimmun-
gen der folgenden Absätze in die dort angeführten Ge-
haltsgruppen einzureihen.

(2) In Gehaltsgruppe P1 sind PsychologInnen in Kran-
kenanstalten gemäß § 1 Abs 9 einzureihen, sofern sie
nicht in Gehaltsgruppe P2 einzureihen sind.

(3) In Gehaltsgruppe P2 sind PsychologInnen in Kran-
kenanstalten gemäß § 1 Abs 9 einzureihen, die

1. zur selbstständigen Ausübung des psychologi-
schen Berufes berechtigt sind (Gesundheitspsy-
chologInnen und Klinische PsychologInnen) oder

2. auf Basis einer entsprechenden Ausbildung als Psy-
chotherapeutInnen verwendet werden.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Einreihung der zahntechnischen
Angestellten

(Siehe Erläuterung Seite 171)

§ 39. (1) Die zahntechnischen Angestellten sind un-
ter Bedachtnahme auf § 36 ausschließlich nach den
Bestimmungen der folgenden Absätze in die dort an-
geführten Gehaltsgruppen einzureihen.

(2) In Gehaltsgruppe I sind Zahntechnische Hilfskräf-
te einzureihen.

(3) In Gehaltsgruppe II sind einzureihen:

1. Zahntechnikergehilfen,
(Siehe Erläuterung Seite 171)

2. Zahntechnikerassistenten,
(Siehe Erläuterung Seite 172)

3. Zahntechnikergesellen,
(Siehe Erläuterung Seite 172)

4. Zahntechnikermeister.
(Siehe Erläuterung Seite 172)

(4) In Gehaltsgruppe III sind bestellte ständige Stell-
vertreter der Leiter der Zahntechnik einzureihen.

(5) In Gehaltsgruppe IV sind bestellte Leiter der
Zahntechnik einzureihen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Einstufung in das Gehaltsschema,
Vorrückung

§ 40. (1) Die Angestellten sind in die Bezugsstufe 1
der nach den Bestimmungen der §§ 37 bis 39 gebüh-
renden Gehaltsgruppe (Dienstklasse) einzustufen.
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Sind Dienstzeiten gemäß § 13 anzurechnen, ist Abs 3
für die Einstufung sinngemäß anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(2) Abweichend von Abs 1 können im dienstlichen In-
teresse Angestellte, die aufgrund spezieller Kenntnis-
se oder Fähigkeiten aufgenommen werden bis zu drei
Stufen höher eingestuft werden, wobei die Zeitvorrü-
ckungen (Abs 3) solange ausgesetzt werden, bis die
jeweilige Bezugsstufe auch ohne vorgezogener höhe-
rer Einstufung erreicht worden wäre.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2017 / 96. Änderung)

(3) In der Bezugsstufe 1 verbleibt der/die Angestellte
fünf Jahre, von der folgenden Bezugsstufe an rückt er/
sie nach Vollendung von je zwei Dienstjahren in die
nächsthöhere Bezugsstufe seiner Gehaltsgruppe
(Dienstklasse) vor (Zeitvorrückung).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2004 / 80. Änderung)

(4) Zeitvorrückungen gemäß Abs 3 werden mit 1.Ap-
ril wirksam, wenn die Dienstzeit, die zu einer solchen
Vorrückung führt, im ersten Kalenderhalbjahr vollen-
det wird, ansonsten mit 1.Oktober.
(Geltende Fassung ab 1.Dezember 1973)

(5) Bei Einreihung in eine höhere Gehaltsgruppe
(Dienstklasse) ist der Angestellte in dieser Gehalts-
gruppe (Dienstklasse) in jene Bezugsstufe einzustu-
fen, die er bisher innegehabt hat. Der Zeitvorrü-
ckungstermin wird von einer Einreihung in eine höhe-
re Gehaltsgruppe (Dienstklasse) oder von einer au-
ßerordentlichen Vorrückung nicht berührt.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 1974)

(6) Die Zeitvorrückung wird durch die Gesamtbeur-
teilung „nicht entsprechend” der Dienstbeschreibung
ab dem der Rechtskraft dieser Dienstbeschreibung
folgenden Zeitvorrückungstermin (Abs 4) an um je-
nen Zeitraum aufgeschoben, für den die Gesamtbeur-
teilung auf „nicht entsprechend” lautet.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

(7) Bei Angestellten, die in Bezugsstufe 18 vier Jahre
zugebracht haben und im letzten Jahr die Gesamtbe-
urteilung „sehr gut“ oder „gut“ der Dienstbeschrei-
bung erhalten haben, wird das Gehalt um einen Vorrü-
ckungsbetrag der gebührenden Einreihung erhöht.
Dasselbe gilt, wenn die letzte Gesamtbeurteilung auf
„befriedigend“ lautet und der Durchschnittswert der
Gesamtbeurteilungen der Dienstbeschreibungen der
letzten vier Jahre 2,5 beträgt. Der Vorrückungsbetrag
gilt als ständiger Bezug gemäß § 35 Abs 2 Z 1 und fällt
mit 1.April an, wenn die Anspruchsvoraussetzungen
im ersten Kalenderhalbjahr vollendet werden, an-
sonsten mit 1.Oktober.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

(8) Außerordentliche Vorrückungen sind nur bis zur
Bezugsstufe 18 zulässig. Sie sollen nicht über zwei Be-
zugsstufen hinausgehen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Kinderzulage

§ 41. (1) Anspruch auf Kinderzulage besteht nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen für jedes der
nachstehend aufgezählten Kinder, für das Familien-
beihilfe nach dem FamLAG bezogen wird:

1. Kinder,

2. (entfällt ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

3. Wahlkinder,

4. (entfällt ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

5. Stiefkinder (§ 123 Abs 2 Z 5 und Abs 3 ASVG),

6. Pflegekinder (§ 123 Abs 2 Z 6 ASVG).

Zum Nachweis des Anspruchs auf Familienbeihilfe ist
der Bescheid vorzulegen. Kann dieser nicht vorgelegt
werden, ist der Anspruch auf andere Weise glaubhaft
zu machen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 93. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 172)

(2) Ein Anspruch auf Kinderzulage besteht nicht für
Kinder, für die eine Waisenpension gemäß § 83 dieser
Dienstordnung, gemäß § 75 DO.B bzw § 70 DO.C oder
gemäß § 15 Pensionskassenkollektivvertrag gebührt.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2004 / 65. Änderung)

(3) Für ein und dasselbe Kind gebührt die Kinderzula-
ge nur einmal. Hätten mehrere Bedienstete für ein
und dasselbe Kind Anspruch auf eine Kinderzulage
von einem Sozialversicherungsträger, so gebührt die
Kinderzulage nur dem Bediensteten, dessen Haushalt
das Kind angehört. Gehört das Kind jedoch demHaus-
halt mehrerer Bediensteten an, so geht der früher ent-
standene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei
gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht der An-
spruch des älteren Bediensteten vor.
(Geltende Fassung ab 1.April 1979)

(Siehe Erläuterung Seite 172)

(4) Dem Haushalt des Angestellten gehört ein Kind
an, wenn es bei einheitlicher Wirtschaftsführung des-
sen Wohnung teilt oder aus Gründen der Erziehung,
Ausbildung, Krankheit oder eines Gebrechens woan-
ders untergebracht ist. Durch den Präsenzdienst
(§ 19 WG) bzw Zivildienst bzw Ausbildungsdienst
von Frauen beim Bundesheer wird die Haushaltszuge-
hörigkeit nicht berührt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)
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(5) Der Anspruch auf Kinderzulage beginnt, wenn er
innerhalb von drei Monaten geltend gemacht wird,
mit dem Ersten des Monates, in dem die Anspruchsvo-
raussetzungen erfüllt werden, sonst mit dem Ersten
des Monats, in dem er geltend gemacht wird; er endet
mit Ablauf des Monats, in dem er geltend gemacht
wird; er endet mit Ablauf des Monates, in dem der An-
spruch auf Familienbeihilfe erlischt.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 1997 / 46. Änderung)

(6) (entfällt ab 1. Juli 1997 / 46. Änderung)

(6a) (entfällt ab 1. Juli 1997 / 46. Änderung)

(6b) (entfällt ab 1. Juli 1997 / 46. Änderung)

(7) (entfällt ab 1. Juli 1997 / 46. Änderung)

(8) (entfällt ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

(9) (entfällt ab 1. Juli 1997 / 46. Änderung)

(10) (entfällt ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

(11) Die Kinderzulage beträgt für jedes Kind € 35,–
monatlich. § 35 Abs 4 kommt nicht zur Anwendung.
Sie wird ab 2014 jeweils ab März mit dem für das Vor-
jahr von der Statistik Austria verlautbarten Verbrau-
cherpreisindex (VPI) valorisiert.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 84. Änderung)

(12) Der Angestellte ist verpflichtet, alle Tatsachen,
die für den Anfall, die Änderung oder die Einstellung
der Kinderzulage von Bedeutung sind – insbesondere
auch eine rückwirkende Einstellung der Familienbei-
hilfe – innerhalb eines Monats nach Eintritt der Tatsa-
che, wenn er aber nachweist, dass er von dieser Tatsa-
che erst später Kenntnis erlangt hat, innerhalb eines
Monats nach Kenntnis, dem Dienstgeber unaufgefor-
dert und unter Vorlage der entsprechenden Nachwei-
se zu melden.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 1997 / 46. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Leitungszulage

§ 42. (1) Angestellten des leitenden Dienstes (§ 37h)
ist neben dem Gehalt eine Leitungszulage zu gewäh-
ren. Diese darf folgende Prozentsätze der jeweiligen
ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 lit a) nicht
übersteigen.

1. für den leitenden Angestellten

a) des Hauptverbandes der österreichischen Sozi-
alversicherungsträger, der Wiener, der Nieder-
österreichischen, der Oberösterreichischen
und der Steiermärkischen Gebietskrankenkas-
se, der Allgemeinen Unfallversicherungsan-
stalt, der Pensionsversicherungsanstalt, der
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft, der Sozialversicherungsanstalt der
Bauern sowie der Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter ................................80,

b) der Burgenländischen, der Kärntner, der Salz-
burger, der Tiroler und der Vorarlberger Ge-
bietskrankenkasse sowie der Versicherungsan-
stalt für Eisenbahnen und Bergbau ..........80,

2. für die bestellten ständigen Stellvertreter der
a) in Z 1 lit a) angeführten leitenden Angestell-

ten ................................................60,
b) in Z 1 lit b) angeführten leitenden Angestell-

ten ................................................60.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

(2) Verwaltungsangestellte, die nicht nur vorüberge-
hend mit den Agenden eines unbesetzten Dienstpos-
tens, welcher gemäß Abs 1 mit einem Anspruch auf
Leitungszulage ausgestattet ist, betraut werden, er-
halten bei Vorliegen der in § 37 Abs 3b Z 1 bis 2 ge-
nannten Voraussetzungen eine Leitungszulage, deren
Prozentsatz vom Versicherungsträger unter Bedacht-
nahme auf Abs 1 bzw 2 festzusetzen ist. Hinsichtlich
des Entfalles dieser Zulage ist § 37 Abs 4a, zweiter
Satz sinngemäß anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

(3) Neben einer Leitungszulage gebühren – mit Aus-
nahme der Kinder- und der Verwendungszulage sowie
des Fahrtkostenzuschusses – keine anderen Zulagen
nach Abschnitt III.
(Geltende Fassung ab 1.November 2017 / 96. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 172)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Bereichsleitungszulage

§ 43. (1) Angestellten des bereichsleitenden Diens-
tes (§ 37g) ist neben dem Gehalt eine Bereichslei-
tungszulage zu gewähren. Diese darf folgende Pro-
zentsätze der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß
§ 35 Abs 2 Z 1 lit a) nicht übersteigen.

1. für den leitenden Angestellten
a) der Landesstellen der Allgemeinen Unfallversi-

cherungsanstalt und der Pensionsversiche-
rungsanstalt, der Landesstellen Wien und Nie-
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derösterreich der Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft sowie der Landes-
stelle für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter ........................................40,

b) der Landesstellen Oberösterreich und Steier-
mark der Sozialversicherungsanstalt der ge-
werblichen Wirtschaft sowie der Landesstellen
für Steiermark der Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter ...............................30,
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Ände-
rung)

c) der Landesstellen für Oberösterreich, für Kärn-
ten, für Salzburg und für Tirol der Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter .........25,
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Ände-
rung)

d) der Landesstellen Kärnten, Salzburg und Tirol
der Sozialversicherungsanstalt der gewerbli-
chen Wirtschaft .................................20,
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Ände-
rung)

e) der Landesstellen Burgenland und Vorarlberg
der Sozialversicherungsanstalt der gewerbli-
chen Wirtschaft sowie der Landesstelle für Vor-
arlberg der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter ........................................15.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Ände-
rung)

2. für die bestellten ständigen Stellvertreter der
a) in Z 1 lit a) angeführten leitenden Angestell-

ten ................................................30,
b) in Z 1 lit b) angeführten leitenden Angestell-

ten ................................................20,
c) in Z 1 lit c) bis e) angeführten leitenden Ange-

stellten ...........................................10.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Ände-
rung)

ÜB § 199, Seite 141

(2) Den nach § 37g Z 2 einzureihenden Angestellten
kann eine Bereichsleitungszulage bis zu folgenden
Prozentsätzen der jeweiligen ständigen Bezüge ge-
mäß § 35 Abs 2 Z 1 lit a) gewährt werden:

a) bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) genannten Versiche-
rungsträgern ........................................40,

b) bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit b) genannten Versiche-
rungsträgern ..................................... 32,5.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Änderung)

(3) Verwaltungsangestellte, die nicht nur vorüberge-
hend mit den Agenden eines unbesetzten Dienstpos-
tens, welcher gemäß Abs 1 oder 2mit einem Anspruch
auf Bereichsleitungszulage ausgestattet ist, betraut
werden, erhalten bei Vorliegen der in § 37 Abs 3b
Z 1 bis 2 genannten Voraussetzungen eine Bereichs-
leitungszulage, deren Prozentsatz vom Versiche-
rungsträger unter Bedachtnahme auf Abs 1 bzw 2

festzusetzen ist. Hinsichtlich des Entfalles dieser Zula-
ge ist § 37 Abs 4a, zweiter Satz sinngemäß anzuwen-
den.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

(4) Neben einer Bereichsleitungszulage gebühren –
mit Ausnahme der Kinder- und der Verwendungszula-
ge sowie des Fahrtkostenzuschusses – keine anderen
Zulagen nach Abschnitt III.
(Geltende Fassung ab 1.November 2017 / 96. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 172)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Funktionszulage

§ 44. (1) Eine Funktionszulage gebührt folgenden
Verwaltungsangestellten:

1. den in Gehaltsgruppe F einzureihenden LeiterInnen
von Organisationseinheiten sowie deren in Ge-
haltsgruppe E einzureihenden ständigen Stellver-
treterInnen
a) bei der Wiener, der Niederösterreichischen, der

Oberösterreichischen und der Steiermärki-
schen Gebietskrankenkasse, bei der Hauptstel-
le der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
und der Pensionsversicherungsanstalt, bei der
Hauptstelle der Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft, der Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern und der Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter, bei der
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und
Bergbau und beim Hauptverband im Ausmaß
von ...................................... 5 bis 30%
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 85. Ände-
rung)

b) bei der Burgenländischen, der Kärntner, der
Salzburger, der Tiroler und der Vorarlberger Ge-
bietskrankenkasse im Ausmaß von . 5 bis 30%
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 85. Ände-
rung)

c) bei den übrigen Versicherungsträgern im Aus-
maß von bis zu ......................... 5 bis 30%
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 85. Ände-
rung; gültig bis 1. Jänner 2016)

[Nachfolgende Fassung der lit a)–c) ab 1. Jänner 2016
mit Stand der 84. Änd.; siehe auch § 253, Seite 153]

a) bei der Wiener, der Niederösterreichischen, der
Oberösterreichischen und der Steiermärki-
schen Gebietskrankenkasse, bei der Hauptstel-
le der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
und der Pensionsversicherungsanstalt, bei der
Hauptstelle der Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft, der Sozialversiche-
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rungsanstalt der Bauern und der Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter, bei der
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und
Bergbau und beim Hauptverband im Ausmaß
von .................................... 10 bis 30%

b) bei der Burgenländischen, der Kärntner, der
Salzburger, der Tiroler und der Vorarlberger Ge-
bietskrankenkasse im Ausmaß von5 bis 27,5%
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Ände-
rung)

c) bei den übrigen Versicherungsträgern im Aus-
maß von bis zu ............................... 20%

der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2
Z 1 lit a);

2. den in Gehaltsgruppe F einzureihenden LeiterInnen
von Organisationseinheiten sowie deren in Ge-
haltsgruppe E einzureihenden ständigen Stellver-
treterInnen
a) bei den Landesstellen der Allgemeinen Unfall-

versicherungsanstalt und der Pensionsversi-
cherungsanstalt, bei den Landesstellen Wien
und Niederösterreich der Sozialversicherungs-
anstalt der gewerblichen Wirtschaft und bei
der Landesstelle für Wien, Niederösterreich
und Burgenland der Versicherungsanstalt öf-
fentlich Bediensteter im Ausmaß von 10
bis ............................................. 30%

b) Bei den Landesstellen Oberösterreich und
Steiermark der Sozialversicherungsanstalt der
Gewerblichen Wirtschaft und bei den Landes-
stellen für Kärnten, für Oberösterreich, für Salz-
burg, für Steiermark und für Tirol, der Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter im Ausmaß
von ...................................... 5 bis 25%
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Ände-
rung)

c) bei den übrigen Landesstellen im Ausmaß von
bis zu .......................................... 20%

der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2
Z 1 lit a);

3. den in Gehaltsgruppe F einzureihenden LeiterInnen
von Regionalbüros der Sozialversicherungsanstalt
der Bauern im Ausmaß von ............ 10 bis 35%
sowie deren in Gehaltsgruppe E einzureihenden
ständigen StellvertreterInnen
im Ausmaß von .......................... 10 bis 30%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2
Z 1 lit a);

4. den in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III, einzureih-
enden Leitern von Außenstellen der Pensionsversi-
cherungsträger und den Stellvertretern dieser An-
gestellten, ferner den in Gehaltsgruppe F, Dienst-
klasse I einzureihenden Leitern von Außenstellen
der Gebietskrankenkassen im Ausmaß
von ........................................ 10 bis 30%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2
Z 1 lit a);

5. den gemäß § 37e Abs 3 Z 6 lit b) oder e), bzw ge-
mäß § 37i Abs 3 oder § 37j Abs 2 einzureihenden
Angestellten im Ausmaß von 5 bis 15% der jewei-
ligen ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 lit a);
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

6. den Angestellten, die mit der verantwortlichen Lei-
tung des wirtschaftlichen, administrativen und
technischen Dienstes in Krankenanstalten gemäß
§ 1 Abs 9 betraut sind, und den Stellvertretern die-
ser Angestellten im Ausmaß ...... von 10 bis 30%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2
Z 1 lit a);

7. den in Z 1 genannten LeiterInnen von Organisa-
tionseinheiten, denen bei Versicherungsträgern
mit regionalen Ausgliederungen gleichzeitig die
Leitung einer im Dienstpostenplan vorgesehenen
zentralen Organisationseinheit sowie die Haupt-
verantwortung für den entsprechenden Fachbe-
reich inmindestens einer regionalen Ausgliederung
(Landesstelle, Regionalbüro, Außenstelle) des Ver-
sicherungsträgers übertragen ist, ferner den in Ge-
haltsgruppe F eingereihten LeiterInnen von Refera-
ten beim Hauptverband .......................... 5%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2
Z 1 lit a) zusätzlich zu dem in Z 1 angeführten Pro-
zentsatz.
(Siehe Erläuterung Seite 173)

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2006 / 72. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 172)

(1a) Verwaltungsangestellte, die nicht nur vorüber-
gehend mit den Agenden eines unbesetzten Dienst-
postens, welcher gemäß Abs 1 Z 1 bis 6 mit einem An-
spruch auf Funktionszulage ausgestattet ist, betraut
werden, erhalten bei Vorliegen der in § 37 Abs 3b ge-
nannten Voraussetzungen eine Funktionszulage, de-
ren Prozentsatz vom Versicherungsträger unter Be-
dachtnahme auf Abs 1 festzusetzen ist.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

(2) Neben einer Funktionszulage gemäß Abs 1 ge-
bührt keine Leitungszulage, keine Erschwerniszulage
und keine Abgeltung der Rufbereitschaft.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1987)

(Siehe Erläuterung Seite 173)

(3) Eine Funktionszulage gebührt folgenden im Kran-
kenpflegedienst tätigen Angestellten:

1. den in Gehaltsgruppe IV, Dienstklasse B, Z 2 oder
Dienstklasse C oder D einzureihenden LeiterIn-
nen des Pflegedienstes sowie den Stellvertreter-
Innen dieser Angestellten
im Ausmaß........................... von 5 bis 30%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35
Abs 2 Z 1 lit b);

1a. den in Gehaltsgruppe IV, Dienstklasse B, Z 3 ein-
zureihenden LeiterInnen des Pflegedienstes so-
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wie den Stellvertretern dieser Angestellten im
Ausmaß von .............................. 5 bis 25%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35
Abs 2 Z 1 lit b);

2. den in Gehaltsgruppe IV, Dienstklasse A, einzu-
reihenden Leitern des Pflegedienstes sowie den
Stellvertretern dieser Angestellten
im Ausmaß von .......................... 5 bis 20%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35
Abs 2 Z 1 lit b);

3. den in Gehaltsgruppe III und IV einzureihenden
Leiterinnen von Kinderheimen oder Betriebskin-
dergärten, leitenden Assistentinnen der medizi-
nisch-technischen Dienste, Leitern des Pflege-
dienstes in Ambulatorien oder Krankenanstalten
gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit c bis f, sofern nicht Z 3 an-
zuwenden ist, sowie den StellvertreterInnen die-
ser Angestellten und den StellvertreterInnen der
in Z 4 genannten Angestellten
im Ausmaß von ......................... 5 bis 15%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35
Abs 2 Z 1 lit b).

4. den in Gehaltsgruppe III und IV einzureihenden
leitenden Stationsschwestern sowie leitenden
Operationsschwestern
im Ausmaß von .......................... 5 bis 20%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35
Abs 2 Z 1 lit b.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

(4) Eine Funktionszulage gebührt folgenden zahn-
technischen Angestellten:

1. Zahntechnikermeistern im Ausmaß von 5 bis 25%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2
Z 1 lit d).

2. den in Gehaltsgruppe IV einzureihenden bestellten
Leitern der Zahntechnik sowie den Stellvertretern
dieser Angestellten im Ausmaß von .... 5 bis 15%
der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2
Z 1 lit d).

Neben einer Funktionszulage gemäß Z 1 gebührt kei-
ne Funktionszulage gemäß Z 2.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 173)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Fachzulage

§ 45. (1) Eine Fachzulage gebührt in Gehaltsgruppe C
oder D einzureihenden Angestellten der Pensionsver-
sicherungsträger und des Hauptverbandes, wenn
und solange sie mit Aufgaben der zwischenstaatlichen

Pensionsversicherung betraut sind, nach Abschluss
der einschlägigen Ausbildung, in folgendem Ausmaß
der Zulagenbemessungsgrundlage:

1. bei überwiegender Verwendung ................ 3%,

2. bei ausschließlicher Verwendung .............. 5%.

(Geltende Fassung ab 13. Juli 2013 / 85. Änderung)

(2) Eine Fachzulage gebührt Zahnärztlichen Ordina-
tionshilfen mit Ausbildungsnachweis bzw Zahnärztli-
chen FachassistentInnen, die mit Zahnprophylaxetä-
tigkeiten betraut sind in folgendem Ausmaß der Zula-
genbemessungsgrundlage:

1. bei Verwendung in erheblichem Ausmaß ..... 3%,

2. bei überwiegender Verwendung ................ 5%.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2012 / 83. Änderung)

(3) Eine Fachzulage im Ausmaß von 5% der Zulagen-
bemessungsgrundlage gebührt Angestellten gemäß
§ 37c Abs 1 Z 4 und 5, die zusätzlich zu ihrer Tätigkeit
regelmäßig, kontinuierlich (im Sinne einer laufenden
Durchmischung der Tätigkeiten) und flexibel (sehr
kurzfristiger Wechsel) an mindestens zwei Arbeits-
plätzen in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II oder hö-
her eingesetzt werden. Neben dieser Fachzulage ge-
mäß Abs 3 gebührt keine Verwendungszulage gemäß
§ 50.
(84. Änderung / 1. Jänner 2013 )

(4) Eine Fachzulage im Ausmaß von 0,23% der Zula-
genbemessungsgrundlage gebührt in Gehaltsgrup-
pe B bis D (ausgenommen Gruppenleiter) oder in Ge-
haltsgruppe I, Dienstklasse B eingereihten Angestell-
ten, die mindestens 65 Arbeitstage im Kalenderjahr
mit der Beaufsichtigung, fachlichen Unterweisung
(praktischer Anleitung) und Kontrolle von Lehrlingen
betraut sind pro Tag dieser Betrauung, sofern die Be-
treuung von Lehrlingen nicht erheblicher Teil ihres ein-
reihungsrelevanten Aufgabengebietes ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Erschwerniszulage

§ 46. (1) Eine Erschwerniszulage im Ausmaß der
nachstehend angeführten Prozentsätze der Zulagen-
bemessungsgrundlage gebührt
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

1. den Verwaltungsangestellten, die
a) überwiegend als Operators unmittelbar im

Maschinenraum verwendet werden .......14%,
b) entfällt mit 1. Jänner 2011 / 79. Änderung

(Siehe Erläuterung Seite 173)
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c) in Unfallkrankenhäusern oder in unfallchirurgi-
schen Abteilungen (Abteilung für Orthopädie
und Traumatologie im Hanusch-Krankenhaus)
überwiegend im Erstuntersuchungsbereich
verwendet werden ..........................10%,
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Ände-
rung)

(Siehe Erläuterung Seite 173)
d) überwiegend zur Verfilmung von Schriftgut, an

Mikrofilmlesegeräten, an Druckereimaschinen,
an Papierschneide-, Falz- oder Kuvertierma-
schinen oder an Lichtsatzeinrichtungen ver-
wendet werden ....................... 5 bis 10%;

2. den klinischen Psychologen sowie Psychotherapeu-
ten, die in Krankenanstalten tätig sind ... 12,5% ;

(Geltende Fassung ab 1.April 2015 / 90. Änderung)

3. Angehörigen der Gesundheitsberufe, und zwar
a) Angestellten des gehobenen Dienstes für Ge-

sundheits- und Krankenpflege oder der medizi-
nisch-technischen Dienste, die ausschließlich
auf Intensivpflegestationen verwendet wer-
den ...........................................16%,

b) Angestellten des gehobenen Dienstes für Ge-
sundheits- und Krankenpflege, die ausschließ-
lich
ba) in der Pflege im Operationsbereich,
bb) in der Anästhesiepflege oder
bc) in der Pflege bei Nierenersatztherapie
verwendet werden..........................16%,

c) Angestellten, denen überwiegend die Pflege
und Betreuung bettlägerig Erkrankter obliegt
oder denen überwiegend die Pflege und Be-
treuung von Erkrankten mit erhöhtem Be-
treuungs- oder Pflegeaufwand obliegt, welcher
gegenüber den allgemein üblichen Arbeitsbe-
dingungen der Berufsgruppe in physischer
und psychischer Hinsicht eine außerordentli-
che Erschwernis darstellt ............... 12,5%,
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

d) Angestellten, die überwiegend
da) als Erstuntersuchungsschwestern in un-

fallchirurgischen Abteilungen (Abteilung
für Orthopädie und Traumatologie im Ha-
nusch-Krankenhaus),
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Än-
derung)

db) auf der Aufnahmestation des Hanusch-
Krankenhauses oder

dc) als Operationsgehilfen
verwendet werden....................... 12,5%,

e) Angestellten der medizinisch-technischen
Dienste im Rehabilitationszentrum Meidling
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt . 5
bis 10%
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2012 / 82. Ände-
rung)

f) Angestellten des gehobenen Dienstes für Ge-
sundheits- und Krankenpflege oder der medizi-
nisch-technischen Dienste,
fa) die ausschließlich bei der Überwachung

des Herzkatheters verwendet
werden ............................... 12,5%,

fb) die ausschließlich bei der Überwachung der
Ergometrie und der Ergospirometrie zu
ausnahmslos diagnostischen
Zwecken verwendet werden ...... 12,5%,

fc) die ausschließlich am Zellseparator
verwendet werden.................. 12,5%,

fd) die ausschließlich in der Blutbank oder im
Bluttransfusionsraum verwendet
werden ............................... 12,5%,

fe) die überwiegend bei der Überwachung der
Ergometrie und der Ergospirometrie zu
ausnahmslos diagnostischen
Zwecken verwendet werden ........ 7,5%,

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Ände-
rung)

g) Angestellten, die überwiegend mit der Physio-
therapie, Heilgymnastik oder Ergotherapie be-
schäftigt sind und einer über die berufstypische
Erschwernis hinausgehenden Belastung auf-
grund der Berufsausübung ausgesetzt sind,
ga) in den Rehabilitationszentren der AUVA 5

bis 10%,
gb) in den Rehabilitationszentren der Pen-

sionsversicherungsträger .... 5 bis 7,5%,
h) Angestellten – ausgenommen jenen gemäß

§ 38 Abs 4a, die überwiegend mit der Heilmas-
sage beschäftigt sind ............. 7,5 bis 10%,

i) Angestellten – ausgenommen jenen gemäß
§ 38 Abs 4a, die überwiegend
ia) mit der Schlammtherapie oder
ib) mit der Heilgymnastik für bettlägerig Er-

krankte oder Schwerstbehinderte – sofern
sie nicht der in lit g) sublit ga) oder gb) ge-
nannten Angestelltengruppe angehören –

beschäftigt sind ............................ 7,5%,
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Ände-
rung)

(Siehe Erläuterung Seite 173)

j) Angestellten der radiologischtechnischen
Dienste in Unfallkrankenhäusern und in unfall-
chirurgischen Abteilungen (Abteilung für Or-
thopädie und Traumatologie im Hanusch-Kran-
kenhaus) .................................... 7,5%,
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Ände-
rung)

(Siehe Erläuterung Seite 173)
k) Angestellten in Unfallkrankenhäusern, die

überwiegend in der Erstuntersuchung (Erst-
versorgung) und/oder Nachbehandlung ver-
wendet werden .............................10%,

l) Angestellten in Unfallkrankenhäusern der AU-
VA sowie im Hanusch-Krankenhaus, die Quer-
schnittgelähmte, Gehirngeschädigte oder Pa-
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tienten mit Verbrennungen im Hand-, Ge-
sichts- undGesäßbereich oder Verbrennungen,
die mehr als 1% der gesamten Hautoberfläche
eines Kranken betreffen, zu betreuen haben,
für Tage, an denen mindestens drei Betten
der Abteilung mit solchen Kranken belegt sind,
zusätzlich zu dem in lit c) angeführten Aus-
maß ......................................... 0,5%;
(Siehe Erläuterung Seite 174)

m) Angestellten in Rehabilitationszentren der AU-
VA, die Querschnittgelähmte zu betreuen ha-
ben, für Tage, an denen mehr als die Hälfte
der Betten der Abteilung mit solchen Kranken
belegt sind, zusätzlich zu dem in lit c) ange-
führten Ausmaß .......................... 0,75%;

n) Angestellten in Rehabilitationszentren der AU-
VA, die keinen Anspruch auf eine Zulage ge-
mäß § 46 Abs 1 Z 3 lit m) haben, aber Gehirn-
geschädigte oder Querschnittgelähmte zu be-
treuen haben, für Tage, an denen mindestens
drei Betten der Abteilung mit solchen Kranken
belegt sind, zusätzlich zu dem in lit c) ange-
führten Ausmaß ........................... 0,5%;

o) AssistentInnen der PsychologInnen, die einer
über die berufstypische Erschwernis hinausge-
henden Belastung aufgrund der Berufsaus-
übung in den Rehabilitationszentren der AUVA
ausgesetzt sind ...................... 5 bis 10%;
(94. Änderung / 1. Jänner 2017)

4. den zahnärztlichen Ordinationshilfen, die überwie-
gend zur kieferchirurgischen Assistenz herangezo-
gen werden ...................................... 10%;

5. den zahntechnischen Angestellten, die überwie-
gend Arbeiten mit starker Staubentwicklung oder
starker Verschmutzung verrichten
(zB Polierer) ............................. 7,5 bis 10%.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

ÜB § 216, Seite 146

(1a) In der Gehaltsgruppe B eingereihten Angestell-
ten, an die bedingt durch den Einsatz elektronischer
Datenverarbeitung (Scannen und Beschlagworten
von Dokumenten) erhöhte Anforderungen gestellt
werden, kann für die Dauer dieser erhöhten Anforde-
rungen eine Erschwerniszulage im Ausmaß von 5 bis
10% der Zulagenbemessungsgrundlage gewährt
werden.
Entfällt mit 1. Juli 2018 / 97. Änderung
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(2) Zahntechnischen Angestellten, die neben der Pro-
thetik eine weitere Sparte (Metalltechnik, Orthodentie
oder Metallgusstechnik) selbstständig ausüben, ge-
bührt eine Erschwerniszulage im Ausmaß von 5%
der jeweiligen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 lit d).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

(3)Bei Zusammentreffen von Ansprüchen aufmehre-
re Erschwerniszulagen gemäß Abs 1 gebührt, soweit
im Einzelfall nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist, nur die betragsmäßig höhere Zulage.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 174)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120
ÜB § 194, Seite 140

(4) Neben einer Funktionszulage gemäß § 44 Abs 3
Z 3 und 4 gebührt den in Gehaltsgruppe IV, Dienst-
klasse A, einzureihenden leitenden Stations- oder
Operationsschwestern/pflegern keine Erschwerniszu-
lage.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 94. Änderung)

Hygienefachkräfte

§ 46a. Hygienefachkräften, die mit Aufgaben der
Krankenhaushygiene betraut sind und die nicht – auf-
grund ihrer Tätigkeit als Hygienefachkraft – gem § 38
Abs 8 oder 9 eingereiht sind, gebührt für diese Tätig-
keit eine besondere Abgeltung. Diese beträgt für jede
Stunde 0,23% der Zulagenbemessungsgrundlage –
maximal aber 5% pro Kalendermonat.
(Geltende Fassung ab 1.November 2017 / 96. Änderung)

Aufsichtszulage

§ 47. Eine Aufsichtszulage im Ausmaß der nachste-
hend angeführten Prozentsätze der jeweiligen ständi-
gen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 lit b) gebührt

1. Operationsgehilfen, denen dauernd die Aufsicht
über mehr als fünf Operationsgehilfen übertragen
ist ........................................... 5 bis 10%,

2. zahnärztlichen Ordinationshilfen, denen dauernd
die Aufsicht über mehr als fünf zahnärztliche Ordi-
nationshilfen übertragen ist, bis zu ...........10%.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120
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Belastungszulage

§ 48. (1) Eine Belastungszulage im Ausmaß der
nachstehend angeführten Prozentsätze der Zulagen-
bemessungsgrundlage gebührt
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

1. Angehörigen der Gesundheitsberufe, deren Ar-
beitszeit regelmäßig zumindest teilweise in der
Nacht (zwischen 20 Uhr und 6 Uhr) sowie am
Samstag und/oder Sonntag liegt ..............12%,
es sei denn, dass nur einzelne Stunden des Diens-
tes in den Zeitraum von 20 Uhr bis 24 Uhr fallen.
In diesem Fall gebührt die Zulage in der Höhe
von ................................................. 9%.
(Siehe Erläuterung Seite 174)

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

2. Angehörigen der Gesundheitsberufe, deren Ar-
beitszeit regelmäßig zumindest teilweise in der
Nacht (zwischen 20 Uhr und 6 Uhr) oder am Sams-
tag und/oder Sonntag liegt ..................... 6%.
(Siehe Erläuterung Seite 174)

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) Angehörigen der Gesundheitsberufe, die im Ha-
nusch-Krankenhaus der Wiener Gebietskrankenkasse
oder in einem Unfallkrankenhaus wechselweise auf
verschiedenen Abteilungen (Stationen) verwendet
werden, sowie Angehörigen der Gesundheitsberufe,
die wechselweise in Ambulatorien an verschiedenen
Standorten verwendet werden, gebührt eine Belas-
tungszulage im Ausmaß von ........................ 8%
der Zulagenbemessungsgrundlage.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 174)

(3) Sicherheitsfachkräften gemäß § 73 Abs 1 Z 1
ASchG sowie Brandschutzbeauftragten gemäß § 43
Abs 1 AStV oder vergleichbaren Rechtsvorschriften
gebührt eine Belastungszulage im Ausmaß von 5%
der Zulagenbemessungsgrundlage. Dies gilt auch für
bestellte Stellvertreter, wobei die Zulage pro Standort
(im Sinne der AStV, des ASchG, ähnlicher Bestimmun-
gen oder auf diesen Regelungen basierender Rechts-
akte) und Beauftragtengruppe für höchstens zwei
Dienstnehmer gebührt. Diese Regelungen gelten
nicht für jene Angestellten, die in einer der Gehalts-
gruppen E bis G oder III bis IV oder P1 bzw P2 einge-
reiht sind oder eine Ergänzungszulage auf eine dieser
Einreihungen erhalten. Bei Ausübung beider in Satz 1
genannten Funktionen gebührt die Zulage nur einmal.
(Geltende Fassung 1. Jänner 2013 / 84. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

ÜB § 128, Seite 120
ÜB § 249, Seite 152

Urlaubszuschuss und Weihnachts-
remuneration (13. und 14. Bezug)

§ 49. (1) Dem Angestellten gebührt, soweit die Abs 2
bis 3a nicht etwas anderes bestimmen, in jedem Ka-
lenderjahr ein Urlaubszuschuss und eine Weihnachts-
remuneration.
Bemessungsgrundlage hierfür sind

1. beim Urlaubszuschuss
a) die ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 bis

10 mit Ausnahme der Erschwerniszulage ge-
mäß § 46 Abs 1 Z 3 lit l) bis lit n),

b) die Verwendungszulage (§ 50),
c) die Gefahrenzulage (§ 51),
d) die Ortszulage (§ 52)
im Ausmaß des Juni-Bezuges (bei Bezugsauszah-
lung im Nachhinein gemäß § 62 Abs 1 im Ausmaß
des Mai-Bezuges);

2. bei der Weihnachtsremuneration die in Z 1 ange-
führten Dienstbezüge im Ausmaß des November-
Bezuges (bei Bezugsauszahlung im Nachhinein ge-
mäß § 62 Abs 1 im Ausmaß des Oktober-Bezuges);

3. beim Urlaubszuschuss und bei der Weihnachtsre-
muneration ferner die nachstehend angeführten
Dienstbezüge unter Zugrundelegung des Durch-
schnittes des vorangegangenen Kalenderjahres
und berechnet beim Urlaubszuschuss nach dem
im Juni (bei Bezugsauszahlung im Nachhinein ge-
mäß § 62 Abs 1: Mai) und bei der Weihnachtsremu-
neration nach dem im November (bei Bezugsaus-
zahlung imNachhinein gemäß § 62 Abs 1: Oktober)
geltenden Gehaltsschema und Stundenlohn (§ 59
Abs 2), wobei Zeiten, für die kein Anspruch auf
Dienstbezüge bestand, außer Acht zu lassen sind:
a) die Erschwerniszulage gemäß§46Abs 1Z3 lit l)

bis lit n),
b) die Nachtdienstzulage (§ 53),
c) die Abgeltung der Arbeitsbereitschaft (§ 54),
d) die Abgeltung der Rufbereitschaft (§ 54a),
e) die Schichtzulage (§ 55),
f) die Sonntagszulage (§ 56),
g) entfällt ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung
h) die Vergütung für geleistete Mehrstunden im

Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung (ausge-
nommen Überstundenleistungen gemäß § 59);

i) die Vergütung gemäß § 35 Abs 3 Z 12
j) die Zulage für Hygienefachkräfte gemäß § 46a

sowie die in lit a) bis f) und i) sowie j) genannten
Dienstbezüge gemäß § 59a Z 2 oder gemäß § 59b
Abs 1 Z 2 oder gemäß § 60 Abs 1 Z 2 weitergezahlt
wurden, sind sie in die Bemessungsgrundlage des Ur-
laubszuschusses und der Weihnachtsremuneration
nicht einzubeziehen; im Jahre des Diensteintrittes ist
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anstelle des Kalenderjahres als Berechnungsgrundla-
ge der zwischen dem Diensteintritt und dem Auszah-
lungszeitpunkt liegende Zeitraum heranzuziehen;
sich ergebende Bruchteile von Stunden und derglei-
chen sind auf zwei Dezimalstellen auf- bzw abzurun-
den.
(Siehe Erläuterung Seite 174)

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2017 / 97. Änderung)

(2) Abweichend von Abs 1 Z 1 bis 3 sind in den Fällen
des § 62 Abs 2 Z 3 bis 6 die Bezugsansätze des Aus-
zahlungsmonats als Bemessungsgrundlage heranzu-
ziehen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

(3) Hat ein Angestellter Anspruch auf ständige Bezü-
ge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 bis 10 nur während eines Tei-
les eines Kalenderjahres, so gebühren ihm Urlaubszu-
schuss und Weihnachtsremuneration nach Abs 1 im
Verhältnis der zurückgelegten Dienstzeit zum Kalen-
derjahr. Als Dienstzeit im Sinne dieser Bestimmung
gelten nicht

1. Zeiten eines Sonderurlaubes gemäß § 20,

2. Zeiten einer Dienstfreistellung unter Entfall der
Dienstbezüge gemäß § 27 Abs 2 bis 4,

3. Zeiten des Bezuges von Wochengeld aus der ge-
setzlichen Krankenversicherung,

3a. Zeiten einer Dienstverhinderung in Folge Krank-
heit (ausgenommen Arbeitsunfall bzw Berufs-
krankheit), wenn kein Anspruch auf gesetzliches
Krankengeld besteht oder bei Vorliegen einer ge-
setzlichen Krankenversicherung im ASVG beste-
hen würde,

4. Zeiten einer Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG
bzw gemäß §§ 2 bis 6 VKG,

4a. Zeiten einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG,

4b. Zeiten einer Familienhospizkarenz gemäß § 14a
AVRAG,

5. Zeiten einer Bildungsfreistellung gemäß § 119
ArbVG,

6. Zeiten des Präsenzdienstes (§ 19 WG), des Zivil-
dienstes oder des Ausbildungsdienstes von
Frauen beim Bundesheer,

7. im Ruhestand verbrachte Zeiten.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 174)

(3a) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten mit unter-
schiedlicher regelmäßiger Arbeitszeit (Vollzeit und
Teilzeit bzw mehrere unterschiedliche Teilzeiten), ge-
bühren dem Angestellten in diesem Jahr Urlaubszu-
schuss und Weihnachtsremuneration nach Abs 1 Z 1
und 2 in dem demAnteil dieser Zeiten entsprechenden
Verhältnis; Abs 3 zweiter Satz bleibt unberührt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 174)

(4) Ein bereits ausbezahlter Urlaubszuschuss oder ei-
ne bereits ausbezahlte Weihnachtsremuneration ist
auf bezugs- oder pensionsrechtliche Ansprüche sowie
auf die Abfertigung anzurechnen, jedoch nicht zurück-
zuzahlen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1993)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Verwendungszulage

§ 50. (1) Werden dem Angestellten vorübergehend –
insbesondere im Rahmen der Vertretung von Ange-
stellten, die wegen Urlaubes, Krankheit, Schutzfrist,
Karenz, Sonderurlaubes, Bildungskarenz, Präsenz-,
Zivil- oder Ausbildungsdienstes von Frauen beim Bun-
desheer oder aus ähnlichen Gründen vom Dienst ab-
wesend sind – Aufgaben übertragen, für die eine hö-
here als seine Einreihung vorgesehen ist, so gebührt
ihm, solange er nicht dauernd auf dem der höherwer-
tigen Verwendung entsprechenden Dienstposten ein-
gereiht werden kann, für die Dauer einer solchen Ver-
wendung eine Verwendungszulage im Ausmaß der
Differenz zwischen seinem Bezug und jenem Bezug,
der sich bei der Einreihung auf Grund der höherwerti-
gen Verwendung ergäbe. Als Bezug gilt der ständige
Bezug gemäß § 35 Abs 2 Z 1.
Dauert jedoch die höherwertige Verwendung ununter-
brochen länger als sechs Monate, so gilt ab Beginn des
siebenten Monates einer solchen ununterbrochenen
Verwendung als Bezug der ständige Bezug gemäß
§ 35 Abs 2 Z 1 und 3 bis 5; der Prozentsatz einer allfäl-
ligen Leitungs-, Bereichsleitungs- bzw Funktionszula-
ge des Angestellten ist im Einzelfall vom Versiche-
rungsträger nach den Bestimmungen der §§ 42, 43
und 44 festzusetzen, darf aber den Betrag der auf-
grund seiner dauernden Verwendung allenfalls gebüh-
renden entsprechenden Zulage (Leitungs-, Bereichs-
leitungs- bzw Funktionszulage) nicht unterschreiten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 63. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 175)

(2) Der Anspruch auf Verwendungszulage besteht
nicht

1. während der Einschulungs- und Einarbeitungszeit,

2. wenn die höherwertigen Verwendungen innerhalb
eines Kalenderjahres zusammenweniger als 18 Ar-
beitstage dauern,
(Siehe Erläuterung Seite 175)

3. wenn der Angestellte seinen unmittelbaren Dienst-
vorgesetzten vertritt und in seinen Aufgabenbe-
reich die ständige Vertretung dieses Dienstvorge-
setzten fällt,
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4. wenn der Angestellte gemäß § 36 Abs 5 aufgrund
der vorübergehenden Verwendung eingereiht ist.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

(3) Abweichend von den Bestimmungen des Abs 2 Z 3
gebührt demAngestellten, in dessen Aufgabenbereich
die ständige Vertretung seines unmittelbaren Dienst-
vorgesetzten fällt, eine Verwendungszulage in dem
in Abs 1 letzter Satz angeführten Ausmaß, wenn der
Dienstvorgesetzte ununterbrochen länger als zwölf
Monate in überwiegendem Ausmaß (§ 35 Abs 6) vom
Dienst abwesend ist und ihn der Angestellte während
dieses Zeitraumes zu vertreten hat. Die Verwen-
dungszulage fällt in diesem Fall mit Beginn des 13. Mo-
nates einer solchen Verwendung an.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1987)

(Siehe Erläuterung Seite 175)

(4) Eine Verwendungszulage gebührt auch Pflegeper-
sonen, die ununterbrochen länger als zwei Jahre als
Operations- oder Anästhesieschwestern/‑pfleger
bzw auf Intensivpflege- oder Dialysestationen ver-
wendet werden, ohne über eine entsprechende Son-
derausbildung gemäß §§ 65 bis 72 GuKG oder gemäß
§ 57b Abs 1 des KrankenpflegeG in der bis zum 31.Au-
gust 1997 geltenden Fassung zu verfügen. Die Ver-
wendungszulage fällt in diesen Fällen mit Beginn des
25. Monates einer solchen Verwendung an und ge-
bührt für deren weitere Dauer.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 175)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Gefahrenzulage

§ 51. (1) Zur Abgeltung einer Gefährdung durch bio-
logische Arbeitsstoffe im Sinne des § 40 Abs 4 Z 2 bis 4
ASchG gebührt eine Gefahrenzulage im Ausmaß der
nachstehend angeführten Prozentsätze der Zulagen-
bemessungsgrundlage:
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

1. im Ausmaß von ..................................7,5%
bei überwiegender Verwendung in einem der im
Folgenden angeführten Bereiche:
a) Angestellten in Laboratorien, Blutdepots, Pro-

sekturen, pulmologischen oder Hals-Nasen-Oh-
ren Ambulanzen oder Abteilungen sowie auf
lungenfachärztlichen Begutachtungsstationen;

b) Angehörigen der Gesundheitsberufe auf der
Aufnahmestation des Hanusch-Krankenhauses,
auf Dialysestationen, auf Intensivpflegestatio-
nen oder in Operationssälen;

c) Angehörigen der Gesundheitsberufe in der
Zentralsterilisation;

d) Angehörigen der Gesundheitsberufe, die in ei-
ner Krankenanstalt gemäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a)
oder g) überwiegend bei endoskopischen Un-
tersuchungen des Magen-Darmtraktes verwen-
det werden;

e) Angehörigen der Gesundheitsberufe in den Am-
bulatorien der Steiermärkischen Gebietskran-
kenkasse, die im Rahmen des zertifizierten
Wundmanagements chronische bzw schlecht
heilende Wunden versorgen;
(95. Änderung / 1. Juli 2017)

2. im Ausmaß von .................................... 3%
a) zahnärztlichen Ordinationshilfen;
b) zahntechnischen Angestellten.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 176)

(2) Zur Abgeltung einer Gefährdung durch giftige Ar-
beitsstoffe gebührt eine Gefahrenzulage im Ausmaß
von ....................................................7,5%
der Zulagenbemessungsgrundlage:
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

1. Angestellten, die überwiegend in Betriebsräumen
(§§ 22, 23 und 106 ASchG) verwendet werden, in
denen mit zytotoxischen Substanzen hantiert wird
(Aufbereitung oder Applikation);

2. Angestellten, die im Rahmen des Unfallverhü-
tungsdienstes überwiegend mit Giftstoffen arbei-
ten;

3. Angestellten, die in den Rehabilitationszentren der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt als Ortho-
pädiemechaniker tätig sind.

(Geltende Fassung ab 1. Juni 2003 / 63. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 176)

(3) Zur Abgeltung einer Strahlengefährdung gebührt
eine Gefahrenzulage im Ausmaß der nachstehend an-
geführten Prozentsätze der Zulagenbemessungs-
grundlage:
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

1. Angestellten (mit Ausnahme der zahnärztlichen
Ordinationshilfen), die in Betriebsräumen, in denen
radiodiagnostische oder radiotherapeutische Gerä-
te verwendet werden oder in denen mit Radionu-
kleiden hantiert wird (Aufbereitung, Applikationen
oder Messung), oder in Nebenräumen, in denen
ebenfalls eine erhöhte Strahlengefährdung vor-
liegt, verwendet werden, und zwar bei
a) ausschließlicher Verwendung in diesen

Betriebsräumen..............................15%,
b) ausschließlicher Verwendung in diesen

Betriebsräumen und Nebenräu-
men ........................................ 12,5%,
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c) überwiegender Verwendung in diesen
Betriebsräumen und Nebenräu-
men ...........................................10%,

d) überwiegender Verwendung in diesen
Nebenräumen .............................. 7,5%;

2. Strahlenschutzbeauftragten (§ 5 lit c) der Strahlen-
schutzverordnung), sofern nicht Anspruch nach Z 1
besteht oder sofern sie nicht ausschließlich in
Zahnambulatorien verwendet werden ........ 5%;

3. zahnärztlichen Ordinationshilfen bei
a) ausschließlicher Verwendung in den in

Z 1 angeführten Betriebsräumen ........ 7,5%,
b) überwiegender Verwendung in den in

Z 1 angeführten Betriebsräumen .......... 5%.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 176)

(3a) Zur Abgeltung einer Gefährdung gebührt den
Angehörigen der Gesundheitsberufe bei vorwiegender
Verwendung auf Abteilungen für innere Medizin, de-
nen auch die Betreuung der Notfallambulanz obliegt,
sowie auf unfallchirurgischen, und Gefäß-Ambulanzen
eine Gefahrenzulage im Ausmaß von 7,5 % der Zula-
genbemessungsgrundlage.
(Geltende Fassung ab 1.März 2018 / 97. Änderung)

(4) Das Gesamtausmaß der einem Angestellten ge-
währten Gefahrenzulagen darf das in Abs 3 Z 1 lit a)
angeführte Ausmaß nicht übersteigen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 176)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Ortszulage

§ 52. Den Angestellten, die in Krankenanstalten ge-
mäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) bis f) sowie Z 2 bis 4 außerhalb
der Bundeshauptstadt oder der Landeshauptstädte
beschäftigt sind, kann eine Ortszulage bis zu 18,7%
der Zulagenbemessungsgrundlage gewährt werden.
Bei Festsetzung der Höhe dieser Zulage ist insbeson-
dere auf die örtliche Lage der Einrichtung und auf
den Wohnort des Angestellten Bedacht zu nehmen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Nachtdienstzulage

§ 53. Den Angestellten gebührt für eine innerhalb der
Normalarbeitszeit gelegene Dienstleistung zwischen
20 Uhr und 6 Uhr eine Nachtdienstzulage; diese be-
trägt für jede Arbeitsstunde innerhalb des angeführ-
ten Zeitraumes 30% des Stundenlohnes (§ 59 Abs 2).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 176)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Abgeltung der Arbeitsbereitschaft

(Siehe Erläuterung Seite 176)

§ 54. (1) Den Angehörigen der Gesundheitsberufe
gebührt für eine außerhalb der Normalarbeitszeit ge-
legene Arbeitsbereitschaft als Überstundenentschädi-
gung eine besondere Abgeltung. Diese beträgt für je-
de Stunde der Arbeitsbereitschaft folgende Prozent-
sätze der Zulagenbemessungsgrundlage:
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

1. für Arbeitsbereitschaft bei Tag.............. 0,25%,

2. für Arbeitsbereitschaft bei Nacht (20 Uhr bis 6 Uhr)
0,50%.

(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(2) Als Arbeitsbereitschaft im Sinne des Abs 1 gilt
jene Zeit, während der sich der Angestellte über An-
ordnung des Dienstgebers innerhalb der Betriebsstät-
te für eine Dienstleistung zur jederzeitigen Verfügung
hält. Gemäß § 67 Abs 1 zur Verfügung gestellte Unter-
künfte und Dienstwohnungen zählen nicht zur Be-
triebsstätte.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1987)

(Siehe Erläuterung Seite 177)

(3)Mit der Abgeltung gemäß Abs 1 sind auch allfällige
Dienstleistungen während einer außerhalb der Nor-
malarbeitszeit gelegenen Arbeitsbereitschaft abge-
golten.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 126, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120
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Abgeltung der Rufbereitschaft

(Siehe Erläuterung Seite 177)

§ 54a. (1) Dem Angestellten gebührt für eine außer-
halb der Normalarbeitszeit gelegene Rufbereitschaft
(§ 20a AZG) eine gesonderte Abgeltung. Diese be-
trägt für jede Stunde der Rufbereitschaft 50% des
nach § 54 Abs 1 jeweils in Betracht kommenden Pro-
zentsatzes, wobei Rufbereitschaften an Sonn- und
Feiertagen so abzugelten sind wie Rufbereitschaften
bei Nacht.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2000 / 56. Änderung)

(2) Als Rufbereitschaft im Sinne des Abs 1 gilt jene
Zeit, während der sich der Angestellte über Anord-
nung des Dienstgebers außerhalb der Betriebsstätte
jederzeit erreichbar und einsatzbereit hält, sodass
der Dienst in einer den jeweiligen Umständen nach
angemessenen Zeit über Abruf angetreten werden
kann.
Gemäß § 67 Abs 1 zur Verfügung gestellte Unterkünf-
te und Dienstwohnungen zählen nicht zur Betriebs-
stätte. Sind zur Erreichbarkeit des Angestellten tech-
nische Hilfsmittel erforderlich, so hat der Dienstgeber
diese auf seine Kosten zur Verfügung zu stellen.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1987)

(3) Zeiten einer Rufbereitschaft gelten nicht als Ar-
beitszeit. Dagegen gelten Zeiten einer Dienstleistung
während der Rufbereitschaft als Arbeitszeit. Für Zei-
ten einer Dienstleistung während der Rufbereitschaft
gebührt keine Abgeltung gemäß Abs 1.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1987)

(4) Rufbereitschaft kann innerhalb eines Zeitraumes
von drei Monaten an 30 Tagen vereinbart werden;
das Ausmaß der Rufbereitschaften darf 260 Stunden
nicht übersteigen.
Durch Betriebsvereinbarung kann Rufbereitschaft in
den Bereichen EDV und Haustechnik im Ausmaß von
maximal 360 Stunden ermöglicht werden, wenn dies
zur Aufrechterhaltung des Betriebes unbedingt not-
wendig ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2009 / 76. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
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Abgeltung von Lehraufträgen

§ 54b. (1) Angestellten, mit denen ein Lehrauftrag
gemäß § 21e vereinbart wurde, gebührt eine Abgel-
tung pro Unterrichtseinheit in der Höhe von 0,95%
des Gehalts nach Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II,
Bezugsstufe 5.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(2) Bei Schulungsreferenten (§ 37e Abs 2 Z 3 lit b,
§ 37e Abs 3 Z 10) kommt Abs 1 erst ab einer Über-
schreitung von 35 Unterrichtseinheiten bzw ab der
36. Unterrichtseinheit im Kalenderjahr zur Anwen-
dung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(3)Mit der Abgeltung gemäß Abs 1 ist auch die Vorbe-
reitung der Lehrveranstaltung einschließlich der Ver-
gütung für in Zusammenhang mit Vorbereitungen ge-
leistete Mehr- oder Überstundenarbeit abgegolten;
sie gilt nicht als Zulage. Eine Kürzung gemäß § 35
Abs 4 findet nicht statt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(4) Die Abgeltung gemäß Abs 1 ist nicht unter § 101
Abs 2a zu subsumieren und bleibt bei der Bildung
der Beitragsgrundlage nach § 6 Abs 4 lit c KV-PK bzw
§ 2 Abs 4 lit c RLPK außer Betracht.“
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

Schichtzulage

§ 55. (1) Den Angestellten, die bei mehrschichtiger
Arbeitsweise zu Schichtarbeit bei Tag herangezogen
werden und für die eine Vereinbarung gemäß § 9 Abs 2
oder 5 bzw § 9a Abs 2 nicht getroffen wurde, gebührt
für die innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit gelege-
nen Dienstleistungen zwischen 6 und 7 Uhr sowie zwi-
schen 16 und 20 Uhr eine Schichtzulage. Diese be-
trägt für jede Arbeitsstunde innerhalb der angeführten
Zeiträume 20% des Stundenlohnes (§ 59 Abs 2).
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(2) Mehrschichtige Arbeitsweise im Sinne des Abs 1
liegt vor, wenn ein Angestellter einen anderen Ange-
stellten ohne wesentliche zeitmäßige Überschneidung
am Arbeitsplatz ablöst, der Dienstbetrieb an diesem
Arbeitsplatz zumindest durch 12 Stunden an jedem
Arbeitstag ohne Unterbrechung aufrechterhalten wird
und der Angestellte dauernd oder in bestimmten Zeit-
abschnitten wechselweise in allen Schichten arbeitet.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1987)

ÜB § 123, Seite 119
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ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Sonntagszulage

§ 56. Den Angestellten gebührt für eine innerhalb der
Normalarbeitszeit gelegene Dienstleistung an Sonn-
tagen eine Sonntagszulage. Diese beträgt für jede Ar-
beitsstunde 0,25% der Zulagenbemessungsgrundla-
ge.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Abgeltung von Ruhezeiten

§ 56a. (entfällt ab 1.August 2016 / 93. Änderung)

Schwundgeld

§ 57. Verwaltungsangestellten, die an Barzahlungs-
kassen beschäftigt werden, kann entsprechend der
Dauer der Verwendung ein Schwundgeld bis zu
0,3‰ der höheren Betragsseite des Bargeldumsat-
zes, höchstens aber bis zu € 58,10monatlich, gewährt
werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2002 / 59. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
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Fahrtkostenzuschuss

§ 58. (1) Dem Angestellten gebührt ein Fahrtkosten-
zuschuss, wenn

1. sich seine der Dienststelle nächstgelegene Woh-
nung außerhalb des Dienstortes (§ 69 Abs 4) befin-
det und

2. er die Wegstrecke zwischen Wohnung (Z 1) und
Dienststelle an den Arbeitstagen regelmäßig zu-
rücklegt.

3. die notwendigen jährlichen Fahrtauslagen für das
billigste öffentliche Beförderungsmittel, das für
den Angestellten zweckmäßigerweise in Betracht

kommt, den Fahrtkostenanteil übersteigen, den
der Angestellte nach Abs 2 selbst zu tragen hat.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) Die Höhe des jährlichen Fahrtkostenzuschusses
ist wie folgt zu ermitteln:

1. die mit dem Pendlerrechner des Finanzministe-
riums ermittelte tägliche Kilometer-Zahl (einfache
Fahrt) ist für die ersten 20 Kilometer mit dem Fak-
tor 29,40, für den 21. bis 40. Kilometer mit dem
Faktor 23,40, für den 41. bis 60. Kilometer mit
dem Faktor 17,40 und für die restlichen Kilometer
mit dem Faktor 11,40 zu multiplizieren;

2. von der Summe der so ermittelten €-Werte ist der
Eigenanteil gemäß Abs 3 abzuziehen;

3. bei Angestellten mit weniger als fünf Arbeitstagen
pro Woche ist in sinngemäßer Anwendung von
§ 16 Abs 1 Z 6 lit e EStG zu aliquotieren;

als Monatswert gilt ein Zwölftel des jährlichen Fahrt-
kostenzuschusses.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(3) Der Fahrtkostenanteil, den der Angestellte selbst
zu tragen hat (Eigenanteil), beträgt den Preis der Jah-
reskarte in Wien (VOR – Zone 100), der bei Einmal-
zahlung zu entrichten ist.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017/ 95. Änderung)

(4) Der Angestellte ist vom Anspruch auf Fahrtkos-
tenzuschuss ausgeschlossen, solange

1. ihm eine Ortszulage (§ 52) gewährt wird,

2. ihm gemäß § 67 Abs 1 eine Unterkunft zur dauern-
den Benützung zur Verfügung gestellt wird,

3. er Anspruch auf Gebühren gemäß §§ 77 oder 78
Abs 2 Z 1 hat.

(Geltende Fassung ab 1. Juni 1974)

(5) Der Angestellte hat den Anspruch auf Fahrtkos-
tenzuschuss geltend zu machen und jede Änderung
welche für diesen Anspruch – dem Grunde oder der
Höhe nach – von Bedeutung ist, unverzüglich mitzu-
teilen. Der Fahrtkostenzuschuss ist – grundsätzlich
beginnend mit dem Kalendermonat, in dem die Gel-
tendmachung erfolgt, frühestens aber ab dem Zeit-
punkt, zu dem die Voraussetzungen erfüllt sind – mo-
natlich gemeinsam mit dem Gehalt (§ 62 Abs 1) aus-
zuzahlen; Änderungen sind ab dem Tag ihres Wirk-
samwerdens zu berücksichtigen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 177)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
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Abgeltung der Überstunden

§ 59. (1) Für die über die Normalarbeitszeit hinaus
angeordneten Überstunden erhält der Angestellte, so-
fern nicht eine besondere Abgeltung gebührt, zum
einfachen Stundenlohn einen Mehrarbeitszuschlag;
dieser beträgt für Überstunden bei Tag 50%, für Über-
stunden an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen
sowie bei Nacht (20 Uhr bis 6 Uhr) 100% des Stun-
denlohnes gemäß Abs 2.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(2) Als Stundenlohn im Sinne des Abs 1 gilt der
166. Teil der ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2
Z 1 und 6 bis 9 sowie der Verwendungszulage gemäß
§ 50 und der Gefahrenzulage gemäß § 51, jedoch
mit Ausnahme der Erschwerniszulage gemäß § 46
Abs 1 Z 3 lit l) bis n) und jener Verwendungszulage
bzw jenes Teiles der Verwendungszulage, die bzw
der auf der Festsetzung einer Leitungs-, Bereichslei-
tungs- bzw Funktionszulage beruht.
(Geltende Fassung gültig ab 1. Jänner 2012 / 83. Ände-
rung)

(3) Bei Angestellten mit Leitungszulage (§ 42), Be-
reichsleitungszulage (§ 43) oder Funktionszulage
(§ 44) ist die Vergütung für geleistete Überstunden
bzw Mehrarbeitsstunden (§ 19d Abs 3 AZG) in diesen
Zulagen enthalten.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(4) Die Vergütung für die im Laufe eines Monats ge-
leisteten Überstunden ist bei sonstigem Ausschluss
innerhalb von sechs Kalendermonaten ab dem in
§ 62 Abs 1 genannten Zahlungstermin geltend zu ma-
chen.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(5) Die Pauschalierung von Überstundenvergütungen
ist grundsätzlich ausgeschlossen. Lediglich Angestell-
ten in Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9 sowie Ver-
waltungsangestellten, die regelmäßig im Außendienst
verwendet werden, kann, wenn sie keinen Anspruch
auf Funktionszulage haben und ihnen die regelmäßige
Leistung einer bestimmten Anzahl von Überstunden
angeordnet wurde, die Vergütung hierfür in Form ei-
nes Überstundenpauschales gewährt werden. Dieses
Pauschale ist unter Bedachtnahme auf die im Jahres-
durchschnitt jeweils tatsächlich zu leistende Über-
stundenanzahl festzusetzen.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 1974)

(Siehe Erläuterung Seite 177)
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Urlaubsentgelt

§ 59a.Während des Urlaubes werden die Dienstbezü-
ge weitergezahlt, und zwar

1. in vollem Ausmaß
a) die ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 bis

10 mit Ausnahme der Erschwerniszulage ge-
mäß § 46 Abs 1 Z 3 lit l) bis lit n),

b) die Verwendungszulage (§ 50),
c) die Gefahrenzulage (§ 51),
d) die Ortszulage (§ 52),
e) die Außendienstzulage, wenn und insoweit sie

nicht als Aufwandsersatz zu bewerten ist;

2. die nachstehend angeführten Dienstbezüge unter
Zugrundelegung des Durchschnittes des dem Ur-
laubsjahr vorangegangenen Kalenderjahres und
berechnet nach dem zum Auszahlungszeitpunkt
gemäß § 62 Abs 4 geltenden Gehaltsschema und
Stundenlohn (§ 59 Abs 2), wobei Zeiten, für die
kein Anspruch auf Dienstbezüge bestand, außer
Acht zu lassen sind:
a) die Erschwerniszulage gemäß§46Abs 1Z3 lit l)

bis lit n),
b) die Nachtdienstzulage (§ 53),
c) die Abgeltung der Arbeitsbereitschaft (§ 54),
d) die Abgeltung der Rufbereitschaft (§ 54a),
e) die Schichtzulage (§ 55),
f) die Sonntagszulage (§ 56),
g) (entfällt ab 1.September 2017 / 95. Änderung)
h) die Vergütung für geleistete Mehrstunden im

Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung (ausge-
nommen Überstunden gemäß § 59),

i) die Vergütung gemäß § 35 Abs 3 Z 12,
j) die Vergütung für geleistete Überstunden, so-

weit sie nicht schon nach Z 1 zu berücksichtigen
ist,

k) die Abgeltung der Reisebewegung bei Dienst-
reisen (§ 59c Abs 2);

l) die Zulage für Hygienefachkräfte gemäß § 46a
sowie die in lit a) bis l) angeführten Dienstbezüge
nach dieser Bestimmung oder gemäß § 59b Abs 1
Z 2 bzw gemäß § 60 Abs 1 Z 2 weitergezahlt wur-
den, sind sie bei der Bemessung der weiterzuzah-
lenden Dienstbezüge nicht zu berücksichtigen; im
Jahre des Diensteintrittes ist anstelle des Kalender-
jahres als Berechnungsgrundlage der zwischen
dem Diensteintritt und dem Auszahlungszeitpunkt
gemäß § 62 Abs 4 liegende Zeitraum heranzuzie-
hen; sich ergebende Bruchteile von Stunden u dgl
sind auf zwei Dezimalstellen auf- bzw abzurunden.

(Geltende Fassung ab 1.September 2017 / 95. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 177)
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Entgelt für Feiertage und Ersatzruhe

§ 59b. (1) An Feiertagen oder während der Ersatzru-
he (§ 6 des Arbeitsruhegesetzes) werden die Dienst-
bezüge weitergezahlt, und zwar

1. in vollem Ausmaß
a) die ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 bis

10 mit Ausnahme der Erschwerniszulage ge-
mäß § 46 Abs 1 Z 3 lit l) bis lit n),

b) die Verwendungszulage (§ 50),
c) die Gefahrenzulage (§ 51),
d) die Ortszulage (§ 52);
e) die Außendienstzulage, wenn und insoweit sie

nicht als Aufwandsersatz zu bewerten ist;

2. die nachstehend angeführten Dienstbezüge unter
Zugrundelegung des Durchschnittes des dem
Feiertag bzw der Ersatzruhe vorangegangenen Ka-
lenderjahres und berechnet nach dem zum Zeit-
punkt des Arbeitsausfalles geltenden Gehaltssche-
ma und Stundenlohn (§ 59 Abs 2), wobei Zeiten,
für die kein Anspruch auf Dienstbezüge bestand,
außer Acht zu lassen sind:
a) die Erschwerniszulage gemäß§46Abs 1Z3 lit l)

bis lit n),
b) die Nachtdienstzulage (§ 53),
c) die Abgeltung der Arbeitsbereitschaft (§ 54),
d) die Abgeltung der Rufbereitschaft (§ 54a),
e) die Schichtzulage (§ 55),
f) die Sonntagszulage (§ 56),
g) (entfällt ab 1.September 2017 / 95. Änderung)
h) die Vergütung für geleistete Mehrstunden im

Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung (ausge-
nommen Überstundenleistungen gemäß § 59),

i) die Vergütung gemäß § 35 Abs 3 Z 12,
j) die Vergütung für geleistete Überstunden, so-

weit sie nicht schon nach Z 1 zu berücksichtigen
ist,

k) die Abgeltung der Reisebewegung bei Dienst-
reisen (§ 59c Abs 2);

l) die Zulage für Hygienefachkräfte gemäß § 46a
sowie die in lit a) bis l) angeführten Dienstbezüge
nach dieser Bestimmung oder gemäß § 59a Z 2
bzw gemäß § 60 Abs 1 Z 2 weitergezahlt wurden,
sind sie bei der Bemessung der weiterzuzahlenden
Dienstbezüge nicht zu berücksichtigen; im Jahr des
Diensteintrittes ist anstelle des Kalenderjahres als
Berechnungsgrundlage der zwischen dem Dienst-
eintritt und dem Zeitpunkt des Arbeitsausfalles lie-
gende Zeitraum heranzuziehen; sich ergebende
Bruchteile von Stunden u dgl sind auf zwei Dezi-
malstellen auf- bzw abzurunden.

(Geltende Fassung ab 1.September 2017 / 95. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 177)

(2) Wird der Angestellte während der Feiertagsruhe
beschäftigt, so gebührt ihm neben den gemäß Abs 1
weitergezahlten Dienstbezügen für jede während der
Feiertagsruhe geleistete Arbeitsstunde innerhalb der
Normalarbeitszeit eine Abgeltung im Ausmaß eines
Stundenlohnes (§ 59 Abs 2).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
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Abgeltung zeitlichen Mehraufwandes
bei Dienstreisen

§ 59c. (1) Für die außerhalb der Normalarbeitszeit
gelegene Zeit der effektiven Dienstleistung gebührt
Überstundenentgelt (§ 59 Abs 1 und 2).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(2) Für die außerhalb der Normalarbeitszeit bzw ver-
kürzten Arbeitszeit gelegene Zeit der Reisebewegung
gebührt anstelle einer Überstundenentschädigung
bzw Mehrarbeitsvergütung eine gesonderte Abgel-
tung. Diese beträgt für jede Stunde der Reisebewe-
gung ................................................ 0,50%
der Zulagenbemessungsgrundlage.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(3) Für die außerhalb der Normalarbeitszeit bzw ver-
kürzten Arbeitszeit gelegene sonstige Zeit (zB Aufent-
halt, Nächtigung) gebührt kein Entgelt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(4) Das Überstundenentgelt gemäß Abs 1 sowie die
gesonderte Abgeltung gemäß Abs 2 gebühren nicht,
wenn dem Angestellten eine Leitungszulage, eine Be-
reichsleitungszulage, eine Funktionszulage oder eine
Überstundenpauschale gewährt wird.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 178)

(5) § 59 Abs 4 gilt sinngemäß.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1991)
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Bezüge bei Erkrankung

§ 60. (1) Ist der Angestellte durch Krankheit oder Un-
glücksfall an der Leistung seiner Dienste verhindert,
werden die Dienstbezüge weitergezahlt, und zwar
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1. die ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 bis 10 –
mit Ausnahme der Erschwerniszulage gemäß § 46
Abs 1 Z 3 lit l bis lit n – nach einer anrechenbaren
Dienstzeit (§ 15) von
a) weniger als 5 Jahren .......3 Monate zu 100%,
b) 5 Jahren .....................6 Monate zu 100%,
c) 10 Jahren ............... 6 Monate zu 100% und

6 Monate zu 75%,
d) 15 Jahren ............... 9 Monate zu 100% und

3 Monate zu 75%,
e) 20 Jahren .................. 12 Monate zu 100%;
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 85. Änderung)

2. die übrigen Dienstbezüge nach einer anrechenba-
ren Dienstzeit (§ 15) von weniger als 10 Jahren
durch 3 Monate, 10 Jahren durch 4 Monate wie
folgt:
a) in vollem Ausmaß

aa) die Verwendungszulage (§ 50),
bb) die Gefahrenzulage (§ 51),
cc) die Ortszulage (§ 52),
dd) die Außendienstzulage, wenn und insoweit

sie nicht als Aufwandsersatz zu bewerten
ist;

b) die nachstehend angeführten Dienstbezüge un-
ter Zugrundelegung des Durchschnittes des der
Dienstverhinderung vorangegangenen Kalen-
derjahres und nach dem im Verhinderungszeit-
raum geltenden Gehaltsschema und Stunden-
lohn (§ 59 Abs 2), wobei Zeiten, für die kein An-
spruch auf Dienstbezüge bestand, außer Acht
zu lassen sind:
aa) die Erschwerniszulage gemäß § 46 Abs 1

Z 3 lit l) bis lit n),
bb) die Nachtdienstzulage (§ 53),
cc) die Abgeltung der Arbeitsbereitschaft

(§ 54),
dd) die Abgeltung der Rufbereitschaft

(§ 54a),
ee) die Schichtzulage (§ 55),
ff) die Sonntagszulage (§ 56),
gg) (entfällt ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)
hh) die Vergütung für geleistete Mehrstunden

im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung
(ausgenommen Überstundenleistungen
gemäß § 59),

jj) die Vergütung für geleistete Überstun-
den, soweit sie nicht schon nach Z 1 zu
berücksichtigen ist,

kk) die Abgeltung der Reisebewegung bei
Dienstreisen (§ 59c Abs 2);

ll) die Vergütung gemäß § 35 Abs 3 Z 12,
mm) die Zulage für Hygienefachkräfte gemäß

§ 46a
sowie die in lit aa) bis mm) angeführten Dienst-
bezüge nach dieser Bestimmung oder gemäß
§ 59a Z 2 bzw gemäß § 59b Abs 1 Z 2 weiterge-
zahlt wurden, sind sie bei der Bemessung der
weiterzuzahlenden Dienstbezüge nicht zu be-

rücksichtigen; im Jahre des Diensteintrittes ist
anstelle des Kalenderjahres als Berechnungs-
grundlage der zwischen dem Diensteintritt und
der jeweiligen Erkrankung liegende Zeitraum
heranzuziehen; sich ergebende Bruchteile von
Stunden u dgl sind auf zwei Dezimalstellen
auf- bzw abzurunden.
(Siehe Erläuterung Seite 178)

(Geltende Fassung ab 1.September 2017 / 95. Än-
derung)

3. Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration
nach den Bestimmungen des § 49 Abs 3.

Von der Regelung nach Z 1 und 2 sind Angestellte aus-
genommen, deren Dienstverhältnis auf nicht länger
als ein Jahr befristet ist; Zeiten einer Entgeltfortzah-
lung bei Krankheit oder Unglücksfall im befristeten
Dienstverhältnis sind, sobald Z 1 und 2 anzuwenden
sind, auf die dort genannten Fristen anzurechnen, so-
fern es sich um eine Fortsetzungserkrankung im Sinne
des Abs 2 handelt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(1a) Bei Berechnungen im Rahmen des § 60 entspre-
chen:

a) 3 Monate ...................... 91 Kalendertagen,
b) 4 Monate ...................... 121 Kalendertagen,
c) 6 Monate ...................... 182 Kalendertagen,
d) 9 Monate ...................... 273 Kalendertagen,
e) 12 Monate ...................... 364 Kalendertagen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) Tritt innerhalb von sechs Monaten nachWiederan-
tritt des Dienstes abermals eine Dienstverhinderung
infolge Krankheit ein, so gilt diese als Fortsetzung
der ersten Erkrankung. Ist der Anspruch nach Abs 1
erschöpft, sind auf alle weiteren Dienstverhinderun-
gen infolge Krankheit ausschließlich § 8 Abs 1 und 2
AngG anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 83. Änderung)

(2a) Ein neuerlicher Anspruch nach Abs 1 entsteht
erst

1. nach sechs Monaten ohne Dienstverhinderung in-
folge Krankheit, oder

2. nach drei Jahren ab dem Ende eines Anspruches
gemäß Abs 1, wenn in diesem Zeitraum mindes-
tens 12Monate ohne Dienstverhinderungen infolge
Krankheit vorliegen, bzw

3. nach fünf Jahren ab dem Ende eines Anspruches
gemäß Abs 1, wenn in diesem Zeitraum insgesamt
mindestens 20 Wochen ohne Dienstverhinderung
infolge Krankheit vorliegen.

wobei ein Sonderurlaub gemäß § 20 sowie der Bezug
einer gesetzlichen Pension als neutrale Zeit gilt.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung)
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(Abs 2 und 2a – siehe Erläuterung Seite 178)

ÜB § 247, Seite 152

(3) Nach vier Monaten eines ununterbrochenen Kran-
kenstandes ist der Angestellte aufzufordern, einen
Antrag auf eine Invaliditätspension gemäß § 254
ASVG bzw eine Berufsunfähigkeitspension gemäß
§ 271 ASVG bzw eine Knappschaftsvollpension gemäß
§ 279 ASVG oder eine berufliche Rehabilitation gemäß
§ 270a (iVm § 669 Abs 5) ASVG zu stellen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung)

(4) Der Angestellte ist verpflichtet, einer Aufforde-
rung nach Abs 3 Folge zu leisten und dem Versiche-
rungsträger die Antragstellung nachzuweisen sowie
den Dienstgeber unverzüglich über die Entscheidung
(Bescheid) des Pensionsversicherungsträgers zu in-
formieren. Vier Wochen nach der Aufforderung gemäß
Abs 3 hat der Versicherungsträger die gemäß Abs 1
Z 1 weitergezahlten Bezüge auf 51% zu kürzen, so-
lange die Antragstellung nicht nachgewiesen worden
ist.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung)

(5) In begründeten Fällen kann der Dienstgeber von
der Aufforderung gemäß Abs 3 absehen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 84. Änderung)

(6) Ist der Angestellte durch Krankheit oder Unfall an
der Arbeitsleistung für einen durchgehenden Zeit-
raum von mindestens vier Monaten verhindert, kann
nach Ende des Krankenstandes eine Wiedereingliede-
rung gemäß Anlage 7 durchgeführt werden. In be-
rücksichtigungswürdigen, annähernd gleichwertigen
Fällen kann diese Bestimmung analog angewendet
werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120
ÜB § 251, Seite 152
Erläuterungen siehe Seite 178

Bezüge bei Mutterschaft

§ 61. Angestellten, die nach den Bestimmungen des
MSchG nicht beschäftigt werden dürfen, gebühren
keine Dienstbezüge, wenn die laufenden Barleistun-
gen aus der gesetzlichen Krankenversicherung für
diese Zeit die Höhe der Dienstbezüge unmittelbar
vor Beginn der laufenden Barleistungen erreichen.
Ist dies nicht der Fall, so gebührt ihnen,mit Ausnahme
der Zeit eines Ruhens gemäß §§ 89 oder 166 Abs 1 Z 3
ASVG, die Ergänzung auf die unmittelbar vor Beginn

der laufenden Barleistungen gebührenden Dienstbe-
züge, höchstens jedoch im Ausmaß von 49% dieser
Bezüge.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2001 / 57. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Auszahlung der Dienstbezüge

§ 62. (1) Die ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1
bis 10 sind im Voraus am Ersten eines jeden Monats,
die nichtständigen Bezüge spätestens am Ersten des
zweitfolgenden Kalendermonates auszuzahlen; an
befristet Angestellte können die Dienstbezüge monat-
lich im Nachhinein ausgezahlt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1993)

(2) Sofern im Folgenden nichts Abweichendes gere-
gelt ist, ist grundsätzlich der Urlaubszuschuss am 1.
Juni und die Weihnachtsremuneration am 1. Novem-
ber auszuzahlen. Weiters gilt:

1. Auf Antrag ist der Urlaubszuschuss zwei Wochen
vor Antritt des Gesamturlaubes oder mindestens
seiner Hälfte auszuzahlen.

2. In begründeten Fällen kann ein Vorschuss auf den
Urlaubszuschuss und auf die Weihnachtsremune-
ration gewährt werden.

3. Der Urlaubszuschuss ist nicht vor Ablauf der ersten
sechs Monate des Dienstverhältnisses auszuzah-
len,

4. Fallen durchgehende unbezahlte Abwesenheiten
von mehr als einem Kalendermonat – ausgenom-
men bei Krankheit – in das Kalenderjahr, erfolgt
die Auszahlung von bis zu diesem Zeitpunkt aliquot
entstandenen Sonderzahlungsansprüchen mit
dem Tag vor Beginn der Abwesenheit.

5. Noch ausständige Sonderzahlungsteile sind bei
(Wieder-)Antritt des Dienstes nach dem Sonder-
zahlungs-Fälligkeitstermin mit dem Wiederantritt,
spätestens am 31. Dezember, auszuzahlen.

6. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses sind noch
ausständige Sonderzahlungsansprüche mit dem
Ende des Dienstverhältnisses auszuzahlen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

(3) Ist der Auszahlungstag dienstfrei, sind die Dienst-
bezüge am vorhergehenden Arbeitstag – ausgenom-
men an Samstagen – auszuzahlen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

(4) Die gemäß § 59a Z 2 in das Urlaubsentgelt einzu-
beziehenden nichtständigen Bezüge und Überstun-
denvergütungen sind vor Antritt eines mindestens
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sechs Werktage umfassenden Urlaubsteiles, spätes-
tens jedoch am 1. Juni für den gesamten Urlaubsan-
spruch im Voraus zu zahlen. Im Jahre des Dienstein-
trittes ist das Urlaubsentgelt nicht vor Entstehung
des Urlaubsanspruches, spätestens jedoch am
31.Dezember, auszuzahlen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1977)

(5)Die gemäß § 59b Abs 1 Z 2 in das Entgelt für Feier-
tage und Ersatzruhe sowie die gemäß § 60 Abs 1 Z 2
lit b) in die Bezüge bei Erkrankung einzubeziehenden
nichtständigen Bezüge und Überstundenvergütungen
sind spätestens am 31.Dezember auszuzahlen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 44. Änderung)

(6)Werden die Dienstbezüge über Girokonten ausge-
zahlt, ist die Überweisung auf diese Konten so vorzu-
nehmen, dass der Angestellte zu den in Abs 1 bis 3 an-
geführten Auszahlungsterminen bei dem von ihm ge-
wählten Kreditinstitut über seine Dienstbezüge verfü-
gen kann.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1992)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Auszahlung der Abfertigung

§ 62a. Gebührt im Falle der Auflösung des Dienstver-
hältnisses eine Abfertigung, so wird diese mit Auflö-
sung des Dienstverhältnisses zur Gänze fällig.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Abtretung von Ansprüchen

§ 63. Haben arbeits- oder dienstunfähige Angestellte
(deren Hinterbliebene) aus einem die Dienstunfähig-
keit (den Tod) begründenden Ereignis Ansprüche ge-
gen einen Dritten, so verpflichten sie sich, auf Verlan-
gen diese Ansprüche, soweit sie über das in § 8 des
Angestelltengesetzes angeführte Ausmaß hinausge-
hen und nicht bereits mit der Weiterzahlung der
Dienstbezüge bzw mit der Auszahlung von Pensions-
leistungen auf den Versicherungsträger übergegan-
gen sind, bis zur Höhe der weitergezahlten Dienstbe-
züge (Pensionen) einschließlich der vom Versiche-
rungsträger als Dienstgeber getragenen sonstigen
Aufwendungen dem Dienstgeber abzutreten; ausge-
nommen sind hierbei die Ansprüche auf Ersatz von

Sachschaden und Heilungskosten sowie Schmerzens-
geld. Dadurch werden die dem Versicherungsträger
als Dienstgeber zustehenden unmittelbaren Schaden-
ersatzansprüche nicht berührt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1995)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Abgängigkeit

§ 64. § 64. Ist ein Angestellter abgängig, gebühren
die ständigen Bezüge (§ 35 Abs 2) für die Dauer der
Abgängigkeit, längstens jedoch bis zu drei Monaten;
in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann
diese Frist verlängert werden.
(Geltende Fassung ab 1.Dezember 1973)

(2) Bei Abgängigkeit sind die Bezüge bis zu der im
Abs 1 vorgesehenen Höchstdauer an die im § 123
Abs 2 ASVG genannten Personen in der dort vorgese-
henen Reihenfolge auszuzahlen.
(Geltende Fassung ab 1.Dezember 1973)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Vorschüsse und Aushilfen

§ 65. (1) In begründeten Fällen können Gehalts(Pen-
sions)vorschüsse bis zur Höhe eines Monatsbezuges
vom leitenden Angestellten, darüber hinausgehende
Gehalts(Pensions)vorschüsse vom Vorstand über
schriftliches Ansuchen bewilligt werden. Mit der Bewil-
ligung ist gleichzeitig die Vorschusstilgung zu regeln.
Solange ein Vorschussrest besteht, darf kein neuer
Vorschuss bewilligt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1995)

(2) Sind Vorschüsse oder Teile davon bei Auflösung
des Dienstverhältnisses noch nicht zurückgezahlt, so
ist der Restbetrag auf die hierbei oder nach Beendi-
gung des Dienstverhältnisses entstehenden Zahlun-
gen (Restbezüge, Abfertigung, Pension) anzurechen
oder sonst in geeigneter Weise hereinzubringen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

(3) Zur Behebung eines unverschuldeten, glaubwür-
dig nachgewiesenen Notstandes können Angestellten
(Pensionsempfängern) oder ihren Hinterbliebenen
Aushilfen gewährt werden.
(Geltende Fassung ab 1.November 1975)
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ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Zuwendungen bei Dienstjubiläen

§ 66. (1) Dem Angestellten gebührt aus Anlass eines
Dienstjubiläums eine Zuwendung, und zwar
Unbeschadet § 28bmuss zusätzlich zu den Vorausset-
zungen gemäß Z 1 bis 3 die Dienstzeit beim aktuellen
Dienstgeber zumindest 15 Jahre gedauert haben.

1. nach Vollendung von 25 Dienstjahren (§ 14 Abs 1
Z 1) im Ausmaß eines Monatsbezuges gemäß
§ 35 Abs 2 Z 1 und 3 bis 9;

2. nach Vollendung von 35 – bei Angestellten mit ab-
geschlossenem Diplom- oder Doktoratsstudium im
Sinne des UG, die in eine der Gehaltsgruppen E bis
G bzw P1 oder P2 eingereiht sind, von 30 – Dienst-
jahren (§ 14 Abs 1 Z 1) im Ausmaß von eineinhalb
Monatsbezügen gemäß § 35 Abs 2 Z 1, 3 bis 9;

3. nach Vollendung von 40 – bei Angestellten mit ab-
geschlossenem Diplom- oder Doktoratsstudium im
Sinne des UG, die in eine der Gehaltsgruppen E bis
G bzw P1 oder P2 eingereiht sind, von 35 – Dienst-
jahren (§ 14 Abs 1 Z 1) im Ausmaß von zwei Mo-
natsbezügen gemäß § 35 Abs 2 Z 1, 3 bis 9.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

(1a) In die in Abs 1 Z 1 bis 3 genannten Berechnungs-
grundlagen ist auch eine Verwendungszulage gemäß
§ 50 einzubeziehen, wenn diese am Jubiläumstag seit
mehr als einem Jahr ununterbrochen gebührt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 79. Änderung)

(1b) Fällt das Dienstjubiläum in einen Sonderurlaub
gemäß § 20, so gebührt die Zuwendung am Monats-
ersten nach Beendigung des Sonderurlaubes auf Basis
des zu diesem Zeitpunkt gebührenden Monatsbezu-
ges gemäß Abs 1.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2001 / 57. Änderung)

(1c) Fällt das Dienstjubiläum in eineTeilzeitbeschäfti-
gung gemäß §§ 15h bis 15i MSchG bzw gemäß §§ 8 bis
8a VKG wird die Zuwendung aus Anlass des Dienstju-
biläums unter Zugrundelegung der regelmäßigen Ar-
beitszeit (Vollzeit oder Teilzeit) vor Beginn dieser Teil-
zeitbeschäftigung auf Basis des Gehaltsschemas zum
Zeitpunkt des Dienstjubiläums berechnet.

(2) Zeiten einer Dienstfreistellung unter Entfall der
Dienstbezüge gemäß § 27 Abs 2 bis 4 gelten für die
Feststellung des Anspruches auf Zuwendungen bei
Dienstjubiläen nicht als Dienstzeiten im Sinne des
§ 14 Abs 1 Z 1.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2012 / 82. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120
ÜB § 237, Seite 150

Unterkunft, Verpflegung,
Dienstkleidung

§ 67. (1) Wenn es das Dienstinteresse erfordert,
kann den in Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9 be-
schäftigten Angestellten eine Unterkunft zur Verfü-
gung gestellt werden; hierdurch wird kein Mietver-
hältnis begründet. Für die beigestellte Unterkunft ist
grundsätzlich ein Kostenersatz in der Höhe jenes Be-
trages zu leisten, der sich in Anwendung der vomBun-
desminister für Finanzen für die Wohnraumbewertung
jeweils festgesetzten und im Einzelfall in Betracht
kommenden Quadratmeterpreise ergibt; aus berück-
sichtigungswürdigen Gründen (zB exponierte Lage
der Krankenanstalt, unterdurchschnittliche Auslas-
tung der zur Verfügung stehenden Unterkünfte, be-
sondere Gegebenheiten auf dem regionalen Woh-
nungsmarkt) kann der Kostenersatz für die einer
Krankenanstalt angeschlossenen Unterkünfte gene-
rell – gegen jederzeitigen Widerruf – reduziert wer-
den, darf aber jedenfalls das halbe Ausmaß der vom
Bundesminister für Finanzen für dieWohnraumbewer-
tung jeweils festgesetzten und im Einzelfall in Be-
tracht kommenden Quadratmeterpreise nicht unter-
schreiten. Die Zuweisung einer Unterkunft kann je-
derzeit widerrufen werden; in diesem Fall ist die Un-
terkunft innerhalb einer angemessenen Frist geräumt
zurückzustellen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1990)

(2) Eine Unterkunft kann, wenn es das Dienstinteres-
se erfordert, auch den in Verwaltungsdienststellen be-
schäftigten Angestellten zur Verfügung gestellt wer-
den; hierdurch wird kein Mietverhältnis begründet.
Für die beigestellte Unterkunft ist ein Kostenersatz in
der Höhe jenes Betrages zu leisten, der sich in Anwen-
dung der vom Bundesminister für Finanzen für die
Wohnraumbewertung jeweils festgesetzten und im
Einzelfall in Betracht kommenden Quadratmeterprei-
se ergibt. Abs 1 letzter Satz gilt sinngemäß.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1990)

(3) Den in Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9 be-
schäftigten Angestellten und ihren Angehörigen kann
der Bezug der Verpflegung aus der Anstaltsküche ei-
ner solchen Einrichtung gegen Kostenersatz in Höhe
der in Anlage 5 genannten Sätze gestattet werden.
Diese Sätze erhöhen sich bei künftigen allgemeinen
Änderungen der Bezüge mit deren Wirksamkeitster-
min jeweils um jenen Prozentsatz, um den die Bezüge
durchschnittlich erhöht werden, wobei die jeweils neu
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festzustellenden Beträge auf volle 10 Cent auf- oder
abzurunden sind („kaufmännische Rundung”).
(Obige Fassung gilt ab 1. Jänner 2002 / 59. Änderung)

(3) Den in Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9 be-
schäftigten Angestellten und ihren Angehörigen kann
der Bezug der Verpflegung aus der Anstaltsküche ei-
ner solchen Einrichtung gegen Kostenersatz in Höhe
der in Anlage 5 genannten Sätze gestattet werden.
Diese Sätze erhöhen sich bei künftigen allgemeinen
Änderungen der Bezüge mit deren Wirksamkeitster-
min jeweils um jenen Prozentsatz, um den die Bezüge
durchschnittlich erhöht werden.
(Diese Fassung gilt ab 1. Jänner 2008 / 74. Änderung)

(4) Den Angehörigen der Gesundheitsberufe und den
zahntechnischen Angestellten ist Dienstkleidung auf
Kosten des Versicherungsträgers beizustellen, den
übrigen Angestellten kann Dienstkleidung zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Dienstkleidung bleibt Eigen-
tum des Versicherungsträgers.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Sterbegeld

§68. (1)Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des
Angestellten gelöst und hat dieses länger als drei Jah-
re gedauert, oder stirbt ein Pensionist (§ 81), gebührt
den Hinterbliebenen ein Sterbegeld, und zwar in fol-
gender Reihenfolge:

1. der Witwe (dem Witwer) bei aufrechter Ehe, bzw
dem/r eingetragenen PartnerIn bei aufrechter ein-
getragener Partnerschaft,
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

2. den Kindern im Sinne des § 41 Abs 1 Z 1 bis 5.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(2) Das Sterbegeld beträgt 150% des Gehaltes eines
Verwaltungsangestellten der Gehaltsgruppe C,
Dienstklasse 1, Bezugsstufe 10. § 35 Abs 4 ist nicht
anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(3) Sind Anspruchsberechtigte gemäß Abs 1 nicht
vorhanden, kann auch anderen Personen das Sterbe-
geld ganz oder teilweise gewährt werden, wenn diese
nachweisen, dass sie die Kosten der Bestattung des
Verstorbenen ganz oder teilweise aus eigenen Mitteln
getragen oder den Verstorbenen vor seinem Tode
durch längere Zeit hindurch gepflegt haben.
(Geltende Fassung ab 1.September 1996 / 43. Änderung)

(4) Sterbegeld ist nicht zu gewähren, wenn der An-
spruchsberechtigte (Antragsteller) durch ein rechts-
kräftiges strafgerichtliches Urteil überwiesen ist, den
Tod des Angestellten (Pensionisten) durch eine vor-
sätzliche Handlung verschuldet oder mitverschuldet
zu haben.
(Geltende Fassung ab 1.März 1978)

(5) Forderungen des Versicherungsträgers aus ge-
mäß § 64 weitergezahlten Bezügen oder Pensionen
können auf das Sterbegeld angerechnet werden.
(Geltende Fassung ab 1.März 1978)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Lehrlingsentschädigung,
Internatskosten

§ 68a. (1) Dem Lehrling gebührt eine Lehrlingsent-
schädigung. Diese beträgt monatlich im

1. Lehrjahr ......................................... 40%,
2. Lehrjahr ......................................... 50%,
3. Lehrjahr ......................................... 70%,
4. Lehrjahr ......................................... 80%,

des Gehalts nach
1. Gehaltsgruppe A, Bezugsstufe 1 des Gehaltssche-

mas für Verwaltungsangestellte für Lehrlinge, die
zur Erlernung von Lehrberufen in Verwaltungs-
bzw IT-Berufen ausgebildet werden;

2. Gehaltsgruppe I, Bezugsstufe 1 des Gehaltssche-
mas für Zahntechniker für Lehrlinge, die zur Erler-
nung des Lehrberufes „Zahntechniker“ ausgebildet
werden;

3. Gehaltsgruppe I, Dienstklasse A, Bezugsstufe 1
des Gehaltsschemas der Gesundheitsberufe für
Lehrlinge, die zur Erlernung des Lehrberufes
„Zahnärztliche Fachassistenz“ ausgebildet wer-
den.

§ 35 Abs 7 gilt sinngemäß.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) Hat ein Lehrling Anspruch auf Lehrlingsentschädi-
gung nur während eines Teiles eines Kalendermona-
tes, so gebührt ihm ein entsprechender Anteil der
Lehrlingsentschädigung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2012 / 82. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 178)

(3) Die Lehrlingsentschädigung ist im Nachhinein am
Letzten eines jeden Kalendermonates auszuzahlen.
§ 62 Abs 3 und 6 ist sinngemäß anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1992)

(4) Dem Lehrling gebührt in jedem Kalenderjahr ein
Urlaubszuschuss im Ausmaß der Lehrlingsentschädi-
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gung für den Monat Juni und eine Weihnachtsremune-
ration im Ausmaß der Lehrlingsentschädigung für den
Monat November. § 49 und § 62 Abs 2 sind sinngemäß
anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

(5) Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des
Lehrlings in einem für die Schüler der Berufsschule be-
stimmten Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschul-
pflicht entstehen, hat der Versicherungsträger dem
Lehrling zu bevorschussen und so zu ersetzen, dass
dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer des In-
ternats entspricht, die volle Lehrlingsentschädigung
verbleibt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Entschädigung für Anlernlinge

§ 68b. (1) Den Anlernlingen für den Beruf zahnärztli-
che Ordinationshilfe gebührt als monatliches Gehalt
im

1. Jahr............................................... 40%,
2. Jahr............................................... 50%,
3. Jahr............................................... 70%

des Gehaltes nach Gehaltsgruppe I, Dienstklasse A,
Bezugsstufe 1 des Gehaltsschemas der Gesundheits-
berufe.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(2) Im Falle einer Dienstverhinderung durch Krank-
heit (Unglücksfall) ist § 17a BAG sinngemäß anzuwen-
den. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 68a
Abs 2 bis Abs 5 sinngemäß.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2002 / 60. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Gehalt der Ferialaushilfen

§ 68c. Den Ferialaushilfen gebührt ein monatliches
Gehalt im Ausmaß von 65% des Gehaltes nach Ge-
haltsgruppe A, Bezugsstufe 1.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Ausbildungsentschädigung der
PraktikantInnen und Studierende im

Klinisch-Praktischem Jahr bzw
FamulantInnen

§ 68d. (1) PraktikantInnen und Studierende im Kli-
nisch-Praktischem Jahr bzw FamulantInnen kann eine
monatliche Ausbildungsentschädigung im Ausmaß
von bis zu 65% des Gehaltes nach Gehaltsgruppe A,
Bezugsstufe 1 gewährt werden. Die Dauer eines sol-
chen Praktikums ist im Verwaltungsbereich mit sechs
Monaten begrenzt.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2014 / 89. Änderung)

(2)Die Festlegung der Höhe der Ausbildungsentschä-
digung gemäß Abs 1 hat auf Trägerebene zu erfolgen,
wobei auch eine Abstufung möglich ist. Kriterien für
diese Differenzierung können insbesondere sein:

1. Aus- und Vorbildung (zB bereits absolvierte Stu-
dienabschnitte),

2. Dauer,

3. Art der betrieblichen Verwendung,

4. Art des Praktikums (verpflichtend oder freiwillig),

5. Entschädigungen bzw Vergütungen seitens eines
Dritten, die im Zusammenhang mit dem Praktikum
oder dem Klinisch-Praktischem Jahr bzw der Famu-
latur gewährt werden.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

Gehalt der PsychologInnen
in Ausbildung

§ 68e. In Ausbildung gemäß § 8 Psychologengesetz
2013 zum/r Gesundheitspsychologen/in oder zum/r
Klinischen Psychologen/in befindlichen PsychologIn-
nen gebühren 33% des Bezuges nach Gehaltsgruppe
P1, Bezugsstufe 1.
(87. Änderung / 1. Juli 2014)
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B. GEBÜHRENORDNUNG

Allgemeine Bestimmungen

§ 69. (1) Der Angestellte hat nach Maßgabe der Be-
stimmungen dieser Gebührenordnung Anspruch auf
Gebühren für Dienstreisen, das sind

1. angeordnete Dienstleistungen amDienstort außer-
halb der Dienststelle,

2. angeordnete Dienstleistungen außerhalb des
Dienstortes,

3. Abordnungen,

sowie bei einer Versetzung aus dienstlichen Gründen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2000 / 56. Änderung)

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann eine von
dieser Gebührenordnung abweichende Regelung ge-
troffen werden; ein Überschreiten der in dieser Ge-
bührenordnung vorgesehenen Höchstsätze ist jedoch
ausgeschlossen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(3) Anspruch auf Gebühren besteht nur für solche
Dienstleistungen, die zur zweckmäßigen Erledigung
der aufgetragenen Geschäfte notwendig sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(4) Als Dienstort im Sinne dieser Gebührenordnung
gilt ein Gebiet im Umkreis von 3km von der Dienst-
stelle, jedenfalls aber das Gebiet der Gemeinde, in
der sich die Dienststelle befindet.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(5) Zu den Reise(Fahrt)kosten im Sinne dieser Ge-
bührenordnung zählen auch die Kosten der Beförde-
rung des notwendigen Reise- und Dienstgepäcks mit
einem Massenbeförderungsmittel, bei Dienstleistun-
gen gemäß § 75 Abs 1 die Nebenkosten im Sinne
des § 25a Abs 1 und der Pauschbetrag im Sinne des
§ 25b Abs 2 der Reisegebührenvorschrift der Bundes-
bediensteten.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 1974)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Gebühren für Dienstleistungen
am Dienstort

§ 70. (1) Für Dienstleistungen am Dienstort außer-
halb der Dienststelle gebühren die Fahrtkosten für
das örtliche Massenbeförderungsmittel, wenn der Ort
der Dienstleistung mindestens 1 km von der Dienst-

stelle entfernt ist und nicht vom Dienstgeber eine
Fahrgelegenheit beigestellt wird.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(2) Bei Benützung eines Beförderungsmittels, das
nicht Massenbeförderungsmittel ist (zB Taxi), gebüh-
ren in Fällen unbedingter Notwendigkeit die tatsäch-
lich entstandenen Kosten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1995)

(3) Ist eine Dienstleistung amWohnort des Angestell-
ten, der nicht Dienstort ist, zu verrichten, sind die
Abs 1, 2 und 4 entsprechend anzuwenden. In diesen
Fällen gebühren lediglich die Reisekosten für notwen-
dige Fahrten zwischen Wohn- und Dienstort, soweit
sie nicht als Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte anzusehen sind; ein Anspruch auf Tag- und
Übernachtungsgeld sowie auf Abordnungszulage be-
steht nicht.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1984)

(4) Soweit durch eine Dienstleistung am Dienst
(Wohn)ort die vorgeschriebene Arbeitszeit überschrit-
ten wird, ist sie als Überstundenleistung zu behan-
deln.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Gebühren für Dienstleistungen
außerhalb des Dienstortes

§71. (1)Der Angestellte hat bei Dienstleistungen au-
ßerhalb des Dienstortes Anspruch auf Reisegebühren;
diese sind

1. Reisekosten,

2. Taggeld,

3. Übernachtungsgeld.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2000 / 56. Änderung)

(2) Für die Berechnung der Reisegebühren ist als Aus-
gangs- und Endpunkt der Reise die Dienststelle am
Dienstort maßgebend. Ist Ausgangs- oder Endpunkt
der Reise der Wohnort (die Wohnung) oder ein sonsti-
ger vorübergehender Aufenthaltsort, so ist dieser
(diese) anstelle des Dienstortes (der Dienststelle) für
die Berechnung der Gebühren heranzuziehen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(3) Auf die gemäß Abs 1 zustehenden Reisegebühren
sind alle von dritter Seite in Geld gewährten Vergütun-
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gen, Entschädigungen und Gebühren gleicher Art an-
zurechnen.
(Geltende Fassung ab 1.November 1975)

(4) Vor Antritt einer Dienstleistung gemäß Abs 1 ist
dem Angestellten über Verlangen ein Vorschuss auf
Reisegebühren in angemessener Höhe auszuzahlen.
(Geltende Fassung ab 1.November 1975)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Reisekosten

§ 72. (1) Für Strecken, die mit der Bahn zurückgelegt
werden können, gebühren

1. bei einer Streckenlänge von bis zu 100 Bahnkilo-
metern die tarifmäßigen Kosten der zweiten Wa-
genklasse,

2. bei einer Streckenlänge von mehr als 100 Bahnki-
lometern die tarifmäßigen Kosten der ersten Wa-
genklasse.

Wird auf der benützten Strecke nur eine Wagenklasse
geführt, gebühren dem Angestellten die tarifmäßigen
Kosten dieser Wagenklasse. Sehen die Bahntarife all-
gemeine Fahrtbegünstigungen (ermäßigte Rückfahr-
karten, Wochen-, Monatskarten usw) vor, so gebüh-
ren die Reisekosten nur in der Höhe des ermäßigten
Tarifes der entsprechenden Wagenklasse, wenn die
Fahrtbegünstigung für den benützten Zug in Betracht
kommt.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2003 / 63. Änderung)

(2) Für Strecken, die auf Schiffen zurückgelegt wer-
den, gilt Abs 1 sinngemäß.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 1970)

(3) Kann die Reise nicht mit der Eisenbahn durchge-
führt werden oder ist die Benützung eines anderen
Massenbeförderungsmittels sinnvoller, gebühren die
tarifmäßigen Fahrtkosten des anderen Massenbeför-
derungsmittels. Die Benützung eines Schlafwagens
oder eines Flugzeuges bedarf einer besonderen Bewil-
ligung. Sehen die Tarife eines Massenberförderungs-
mittels allgemeine Fahrtbegünstigungen (ermäßigte
Rückfahrkosten, Wochenkarten, Monatskarten usw)
vor, so gebühren die Reisekosten nur in der Höhe
des ermäßigten Tarifes.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(Siehe Erläuterung Seite 179)

(4) Wenn mangels eines Massenbeförderungsmittels
oder anderer Beförderungsmittel Wegstrecken von
mehr als 2 km zu Fuß zurückgelegt werden müssen,

gebührt für die auf solche Art innerhalb von 24 Stun-
den zurückgelegten Wegstrecken ein Kilometergeld
in der Höhe der jeweils im öffentlichen Dienst gelten-
den Ansätze aufgrund der Reisegebührenvorschriften
der Bundesbediensteten.
(Geltende Fassung ab 1.April 1982)

(5) Der Angestellte ist berechtigt, für dienstliche
Fahrten ein von ihm beigestelltes Kraftfahrzeug zu be-
nützen. Wird von dem hierzu bevollmächtigten Vorge-
setzten bestätigt, dass die Benützung dieses Kraft-
fahrzeuges im Dienstinteresse liegt, gebührt dem An-
gestellten, soweit nicht Abs 6 anzuwenden ist, anstatt
der sonst in Betracht kommenden Reisekosten eine
besondere Entschädigung in der Höhe der jeweils im
öffentlichen Dienst geltenden Ansätze aufgrund der
Reisegebührenvorschriften der Bundesbediensteten.
Wird das Dienstinteresse nicht bestätigt, gebührt
dem Angestellten als Entschädigung für die Benüt-
zung des von ihm beigestellten Kraftfahrzeuges ein
Betrag in der Höhe der sonst in Betracht kommenden
Reisekosten gemäß Abs 1 bis 3.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1988)

(6) Angestellten, die regelmäßig im Außendienst ver-
wendet werden, gebührt im Falle der Benützung eines
von ihnen beigestellten Kraftfahrzeuges für dienstli-
che Fahrten bei Zutreffen der Voraussetzungen nach
Abs 5 zweiter Satz eine besondere Entschädigung bis
zur Höhe der jeweils im öffentlichen Dienst geltenden
Ansätze aufgrund der Reisegebührenvorschriften der
Bundesbediensteten. Abs 5 letzter Satz ist anzuwen-
den.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1988)

(7) § 70 Abs 2 gilt sinngemäß.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 1970)

(8) Keine Reisekosten gebühren für Strecken, auf de-
nen der Angestellte

1. aus welchen Gründen immer zu freien Fahrten mit
dem benützten Massenbeförderungsmittel berech-
tigt ist,

2. einen von einem Versicherungsträger oder von
dritter Seite unentgeltlich beigestellten Dienstwa-
gen benützt.

(Geltende Fassung ab 1.Mai 1983)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120
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Tag- und Übernachtungsgeld

§ 73. (1) Dem Angestellten gebühren ein Taggeld in
Höhe von € 29,10, sowie ein Übernachtungsgeld in
Höhe von € 15,–.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 179)

(2) Wird nachgewiesen, dass die Aufwendungen für
die in Anspruch genommene Unterkunft samt Früh-
stück das zustehende Übernachtungsgeld überstei-
gen, gebührt zum Übernachtungsgeld ein Zuschuss
bis zur Höhe der nachgewiesenen Aufwendungen,
bei Inlandsdienstreisen aber höchstens im Ausmaß
von 600% des Übernachtungsgeldes. Diese Höchst-
grenze kann in begründeten Einzelfällen überschritten
werden; es bedarf dazu aber jeweils einer gesonder-
ten Genehmigung durch den Versicherungsträger.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2001 / 57. Änderung)

(3) Das Taggeld dient der Abgeltung des durch die
Dienstreise bedingten Mehraufwandes für die Verpfle-
gung zu Mittag und am Abend; es wird nach Kalender-
tagen berechnet und gebührt für die Dauer der dienst-
lichen Abwesenheit. Bei einer dienstlichen Abwesen-
heit von mehr als zwei Stunden gebührt ein Viertel,
von mehr als vier Stunden die Hälfte des Taggeldes
und von mehr als acht Stunden das ganze Taggeld.
Bruchteile bis zu zwei Stunden bleiben unberücksich-
tigt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(4) Das Übernachtungsgeld dient der Abgeltung des
durch die Dienstreise bedingten Mehraufwandes für
die Nachtunterkunft und für die Verpflegung in der
Früh; es gebührt neben dem Taggeld für jede bei der
dienstlichen Abwesenheit notwendig gewordene
Nächtigung. Es wird auch, wenn Unterkunft nicht in
Anspruch genommen wird, für Nächte gewährt, die
der Angestellte zur Reise verwendet, wenn die Hinrei-
se vor 3 Uhr angetreten oder die Rückreise nach 0 Uhr
beendet wird. Bei Benützung eines Schlafwagens, ei-
ner Schiffskabine oder eines Flugzeuges auf Rechnung
des Versicherungsträgers gebührt je Übernachtung
ein Viertel des Übernachtungsgeldes.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(5) Mit Angestellten, die regelmäßig im Außendienst
verwendet werden, können anstelle des Taggeldes
Pauschbeträge vereinbart werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1991)

(6) Werden dem Angestellten von einem Versiche-
rungsträger oder von dritter Seite Mittag- und Abend-
essen unentgeltlich beigestellt, gebührt das Taggeld
nur zu einem Drittel. Das Übernachtungsgeld gebührt

nicht, wenn dem Angestellten von einem Versiche-
rungsträger oder von dritter Seite Unterkunft und
Frühstück unentgeltlich beigestellt werden; wird
dem Angestellten von einem Versicherungsträger
oder von dritter Seite lediglich die Unterkunft unent-
geltlich beigestellt, gebührt das Übernachtungsgeld
nur zu einem Viertel.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Außendienstzulage

§ 74. (1) Den regelmäßig im Außendienst verwende-
ten Angestellten kann – auch neben den Reisegebüh-
ren (§ 71) – eine Außendienstzulage, abgestuft nach
der Dauer der Verwendung im Außendienst und nach
der Verwendung am Dienstort oder außerhalb dessel-
ben, gewährt werden.

(2)Die genauere Definition des Dienstortes kannmit-
tels Betriebsvereinbarung vorgenommen werden.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2009 / 76. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 179

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Gebühren für Dienstleistungen
außerhalb des Bundesgebietes

§ 75. (1) Für Dienstleistungen im Ausland gelten, so-
weit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, die
Bestimmungen der §§ 71, 72, 73 und 76 sinngemäß.
Eine Dienstreise gilt als Auslandsdienstreise, wenn zu-
mindest die Hälfte der gesamten Dauer der Dienstrei-
se außerhalb des Bundesgebietes zugebracht wird.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 62. Änderung)

(2) Tag- und Übernachtungsgeld gebühren mit den in
der Verordnung der Bundesregierung über die Fest-
setzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im
Ausland festgesetzten Sätzen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2011 / 81. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 179)

(3) Die Berechnung des Taggeldes richtet sich nicht
nach § 73 Abs 3, sondern nach den §§ 17 Abs 1 und
25d Abs 1 bis 2 RGV.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2001 / 57. Änderung)
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(4) Das Übernachtungsgeld richtet sich nach dem für
den Ort der Nächtigung geltenden Ansatz.
(Geltende Fassung ab 1.November 1975)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Erkrankung, Tod während einer
Dienstleistung außerhalb

des Dienstortes

§ 76. (1) Erkrankt ein Angestellter während einer
Dienstleistung außerhalb des Dienstortes, sind die
nachgewiesenen Kosten für die notwendige ärztliche
Behandlung, Krankenpflege und für die Heilbehelfe
zu vergüten, sofern sie nicht durch die gesetzliche
Krankenversicherung gedeckt sind. Zu diesen Kosten
zählen auch jene für den Transport des erkrankten An-
gestellten nach seinem Wohnort.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(2) Im Falle des Todes eines Angestellten während ei-
ner Dienstleistung außerhalb des Dienstortes werden
die nachgewiesenen Kosten der Überführung zum
letzten Wohnort vom Versicherungsträger getragen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Abordnung

§ 77. (1)Wird ein Angestellter, ohne versetzt zu wer-
den, länger als sieben Kalendertage einer anderen
Dienststelle an einem anderen Dienstort zur vorüber-
gehenden Dienstleistung zugewiesen, liegt eine Ab-
ordnung vor. Die Europavertretung der österreichi-
schen Sozialversicherung in Brüssel gilt – im Sinne
dieser Bestimmung – als Dienststelle aller Sozialversi-
cherungsträger.
(Geltende Fassung ab 1.September 2017 / 96. Änderung)

(2) Dem abgeordneten Angestellten gebühren für die
ersten 30 Kalendertage der Abordnung Tag- und Über-
nachtungsgeld nach Maßgabe des § 73. Ab dem
31. Kalendertag der Abordnung gebührt dem Ange-
stellten anstelle des Tag- und Übernachtungsgeldes
eine Abordnungszulage; diese beträgt

1. für den Angestellten, der nicht täglich an seinen
Wohnort zurückkehren kann,
a) 100% des Tag- und Übernachtungsgeldes

(§ 73), wenn Anspruch auf Kinderzulage be-
steht,

b) 80% des Taggeldes zuzüglich des Übernach-
tungsgeldes gemäß § 73 in den übrigen Fällen;

2. für den Angestellten, der täglich an seinenWohnort
zurückkehren kann und täglich länger als zwei
Stunden über die allgemein festgesetzte Arbeits-
zeit hinaus vom Wohnort abwesend ist, 60% des
Taggeldes.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2000 / 56. Änderung)

(3) Dauert die Abordnung länger als vier Wochen und
besteht Anspruch auf Abordnungszulage gemäß Abs 2
Z 1, ist dem verheirateten Angestellten bzw dem An-
gestellten, der Anspruch auf Kinderzulage besitzt, für
jede volle Kalenderwoche, den übrigen Angestellten
für je zwei volle Kalenderwochen der Abordnung unter
Fortsetzung der Abordnungszulage und ohne Anrech-
nung auf den Urlaub Freizeit im Ausmaß von je einem
Werktag zu gewähren.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(4) Neben dem Tag- und Übernachtungsgeld (Abs 2
erster Satz) bzw der Abordnungszulage gebühren die
Reisekosten gemäß § 72, in den Fällen des Abs 2 Z 2
und Abs 3 aber nur, wenn die Reise ausgeführt wird,
im Falle des Abs 3 jedoch nur einmal monatlich.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 1970)

(5) Fällt ein Urlaub in die Zeit der Abordnung gemäß
Abs 2 Z 1, gebührt für die Urlaubsdauer nur das Über-
nachtungsgeld.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 1970)

(6) Bei Dienstleistungen außerhalb des Ortes der Ab-
ordnung besteht Anspruch auf Reisegebühren (§ 71)
mit der Maßgabe, dass das nach Abs 2 erster Satz zu-
stehende bzw in der Abordnungszulage enthaltene
Taggeld auf das gemäß § 73 gebührende Taggeld an-
zurechnen ist.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 1970)

(7) § 76 gilt sinngemäß.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 1970)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

Versetzung, Übersiedlungsgebühren

§ 78. (1) Wird ein Angestellter einer anderen Dienst-
stelle an einem anderen Dienstort zur dauernden
Dienstleistung zugewiesen, liegt eine Versetzung vor.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)
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(2) Ist mit einer aus dienstlichen Gründen vorgenom-
menen Versetzung die Notwendigkeit einer Übersied-
lung verbunden, so besteht Anspruch auf

1. Abordnungszulage gemäß § 77 Abs 2 Z 1 bzw 2 bis
zum Zeitpunkt der Übersiedlung,

2. Reisekosten (§ 72) für den Angestellten und für die
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Ange-
hörigen sowie das Tag- und Übernachtungsgeld für
den Angestellten (§ 73),

3. Ersatz der nachgewiesenen Beförderungskosten
des Übersiedlungsgutes bis zu dem gemäß Abs 3
genehmigten Ausmaß,

4. Umzugsvergütung zur Bestreitung aller sonstigen
Auslagen für den verheirateten Angestellten bzw
den Angestellten, der Anspruch auf Kinderzulage
besitzt, im Ausmaß eines Monatsbezuges gemäß
§ 35 Abs 2 Z 1 bis 10, für alle übrigen Angestellten
im Ausmaß der Hälfte desselben.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(3) Über die Höhe der Kosten nach Abs 2 Z 3 hat der
Angestellte vor der Übersiedlung einen Kostenvoran-
schlag zur Genehmigung vorzulegen. Dem Angestell-
ten ist auf sein Ersuchen ein angemessener Kosten-
vorschuss zu gewähren.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

ÜB § 123, Seite 119
ÜB § 124, Seite 120
ÜB § 127, Seite 120

(4) Im Falle einer Versetzung außerhalb des Bundes-
gebietes, wenn der/die Angestellte am neuen (vorü-
bergehenden) Dienstort auch wohnen muss, hat der/
die Angestellte nach Maßgabe der §§ 21a bis 21h
GehG Anspruch auf den Ersatz der besonderen Kos-
ten, die ihm/ihr durch die Verwendung im Ausland
notwendigerweise entstehen oder entstanden sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

ABSCHNITT IV PENSIONSRECHT

Persönlicher Geltungsbereich

§ 78a. (1) Die Bestimmungen des Abschnittes IV fin-
den nur auf jene Angestellte Anwendung, die zuletzt
vor dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österrei-
chischen Sozialversicherungsträgers eingetreten
sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(2) Die Bestimmungen über die Witwen(Witwer)pen-
sion des Abschnittes IV sind auf hinterbliebene einge-
tragene PartnerInnen und eingetragene Partnerschaf-
ten nach dem EPG sinngemäß anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

Leistungen

§ 79. (1) Leistungen nach diesem Pensionsrecht
sind:

1. die Pension (§ 81) einschließlich allfälliger Kinder-
zulagen,

2. die Witwen(Witwer)pension (§ 82),

3. die Waisenpension (§ 83),

4. die Abfindung (§ 84).

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(2) Leistungen gemäß Abs 1 Z 2 bis 4 sind vom An-
spruchsberechtigten oder seinem gesetzlichen Ver-
treter zu beantragen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(3) (entfällt ab 1. Jänner 1997 / 43. Änderung)

(4) (entfällt ab 1. Jänner 1997 / 43. Änderung)

(5) (entfällt ab 1. Jänner 1997 / 43. Änderung)

Allgemeine Leistungsvoraussetzungen

§ 80. (1) Anspruch auf Leistungen besteht nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen, wenn der Ange-
stellte

1. den erhöhten Kündigungsschutz (§ 22) erworben,

2. eine zehnjährige Wartezeit (§ 17 Abs 1) erfüllt und

3. Pensionsbeiträge (§ 101) entrichtet und nicht rück-
erstattet erhalten

hat.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 150, Seite 128
ÜB § 203, Seite 142

(2) Die Erfordernisse des Abs 1 Z 1 und 2 entfallen,
wenn die Dienstunfähigkeit oder der Tod als Folge ei-
nes im Dienste eines Sozialversicherungsträgers erlit-
tenen Arbeitsunfalles (einer Berufskrankheit) im Sin-
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ne der §§ 175 bis 177 ASVG bzw der §§ 90 bis 92 B-
KUVG eintritt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1994)

Pension

§ 81. Anspruch auf Pension hat nach Erfüllung der
Leistungsvoraussetzungen des § 80 der nach den Be-
stimmungen der §§ 149 bzw 206 in den Ruhestand
versetzte Angestellte.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 73. Änderung)

Witwen(Witwer)pension

§ 82. (1) Anspruch auf Witwen(Witwer)pension hat

1. die/der Witwe(r) eines/einer verstorbenen Ange-
stellten (Pensionisten/in),

2. die Ehegattin/der Ehegatte eines/einer abgängigen
Angestellten (Pensionisten/in), falls dessen/deren
Tod wahrscheinlich ist,

wenn im Zeitpunkt des Todes des/der Angestellten die
Leistungsvoraussetzungen des § 80 erfüllt sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(2) Der Anspruch gemäß Abs 1 besteht nicht, wenn

1. seit der Eheschließung noch nicht sechs Monate
verstrichen sind,

2. der Altersunterschied der beiden Ehegatten mehr
als 25 Jahre beträgt und die Ehe noch nicht drei
Jahre gedauert hat,

3. die Ehe nach Vollendung des 60. Lebensjahres des
Angestellten (Pensionisten) geschlossen wurde
und noch nicht drei Jahre gedauert hat oder der Al-
tersunterschied der beiden Ehegatten mehr als
25 Jahre beträgt,

4. die Ehe rechtskräftig geschieden ist,

5. die Witwe (der Witwer) durch ein rechtskräftiges
strafgerichtliches Urteil überwiesen ist, den Tod
des/der Angestellten (Pensionisten/in) durch eine
vorsätzliche Handlung verschuldet oder mitver-
schuldet zu haben.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(3) Abs 2 Z 1 bis 3 gelten nicht, wenn

1. der Tod des/der Angestellten als Folge eines im
Dienste eines Sozialversicherungsträgers erlitte-
nen Arbeitsunfalles (einer Berufskrankheit) im Sin-
ne der §§ 175 bis 177 ASVG bzw der §§ 90 bis 92 B-
KUVG eingetreten ist,

2. in dieser Ehe ein Kind geboren oder durch diese Ehe
legitimiert wurde,

3. die Witwe sich im Zeitpunkt des Todes des Ange-
stellten (Pensionisten) erwiesenermaßen im Zu-
stande der Schwangerschaft befunden hat und
das Kind lebend geboren wurde.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(4) Sofern nicht ohnehin gemäß Abs 2 kein Anspruch
auf Witwen(Witwer)pension besteht, gebührt die Pen-
sion nach Abs 1 in den Fällen des § 258 Abs 2 ASVGnur
so lange, wie auch ein Anspruch auf eine gesetzliche
Witwen(Witwer)pension gegeben ist. Die Witwe (Der
Witwer) ist verpflichtet, dem Versicherungsträger die
zeitliche Begrenzung des gesetzlichen Pensionsan-
spruches bekannt zu geben.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 135, Seite 123

Waisenpension

§ 83. (1) Anspruch auf Waisenpension haben die Kin-
der (§ 41 Abs 1 Z 1 bis 5)

1. eines verstorbenen Angestellten (Pensionisten),

2. eines abgängigen Angestellten (Pensionisten), falls
dessen Tod wahrscheinlich ist,

wenn der Angestellte (Pensionist) im Zeitpunkt des
Todes die Leistungsvoraussetzungen des § 80 erfüllt
hat.
(Geltende Fassung ab 1.September 1996 / 43. Änderung)

(1a) Einem Kind, das das 18. Lebensjahr, aber noch
nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat, und das über
keine Einkünfte (§ 2 Abs 3 EStG 1988) verfügt, die
den um € 29,80 erhöhten Richtsatz gemäß § 293 Abs 1
lit a) sublit bb) und Abs 2 ASVG übersteigen, gebührt
die Waisenpension

1. solange es in einer Schul- oder Berufsausbildung
steht, die seine Arbeitskraft überwiegend in An-
spruch nimmt, bis zur ordnungsgemäßen Beendi-
gung der Ausbildung;

2. für die Zeit zwischen der Ablegung der Reifeprü-
fung und dem Antritt des Präsenz-, Zivil- oder Aus-
bildungsdienstes von Frauen beim Bundesheer,
längstens aber für einen Zeitraum von sechs Mona-
ten;

3. solange es den Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungs-
dienst von Frauen beim Bundesheer leistet, sofern
dadurch der Beginn einer Ausbildung im Sinne der
Z 1 verzögert oder eine bereits begonnene Ausbil-
dung unterbrochen wird; wird die Ausbildung wäh-
rend des Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungsdienstes
von Frauen beim Bundesheer abgeschlossen, ge-
bührt die Waisenpension nur bis zur Beendigung
der Ausbildung;
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4. für die Zeit zwischen der Beendigung des Präsenz-,
Zivil- oder Ausbildungsdienstes von Frauen beim
Bundesheer und dem Beginn oder der Fortsetzung
der Schul- oder Berufsausbildung, längstens aber
für einen Zeitraum von sechs Monaten.

Die gemäß Z 3 oder 4 gewährten Waisenpensionen
sind rückwirkend ab Beginn des Präsenz-, Zivil- oder
Ausbildungsdienstes von Frauen beim Bundesheer
zu entziehen, wenn die Schul- oder Berufsausbildung
nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Beendi-
gung des Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungsdienstes
von Frauen beim Bundesheer, spätestens aber nach
sechs Monaten, begonnen oder fortgesetzt wird.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2002 / 59. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 179)

(1b) Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein
angemessener Zeitraum für die Vorbereitung auf die
Ablegung der entsprechenden Abschlussprüfungen
und auf die Erwerbung eines akademischen Grades.
Im Übrigen sind für die Beurteilung, ob die Schul- oder
Berufsausbildung beendet ist, das gewählte Studien-
oder Berufsziel und die für das Erreichen des gewähl-
ten Zieles geltenden Ausbildungsvorschriften maßge-
bend.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(1c) Wenn das Kind eine in § 3 StudFG genannte Ein-
richtung besucht, gebührt die Waisenpension nur
dann, wenn es ein ordentliches Studium ernsthaft
und zielstrebig im Sinne des § 2 Abs 1 lit b) FamLAG
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr 311/
1992 betreibt.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(2) Ein und demselben Kind gebührt die Waisenpen-
sion nur einmal. Bestünde Anspruch auf Waisenpen-
sion gemäß Abs 1 oder gemäß § 75 DO.B bzw § 70
DO.C nach beiden bei einem Sozialversicherungsträ-
ger beschäftigt gewesenen Elternteilen, so geht der
höhere Anspruch bevor.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1993)

(3) Einem Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat
und das über keine Einkünfte (§ 2 Abs 3 EStG 1988)
verfügt, die das in Abs 1a angeführte Ausmaß über-
steigen, gebührt die Waisenpension, solange es we-
gen körperlicher oder geistiger Gebrechen erwerbs-
unfähig ist, sofern das Gebrechen vor Vollendung
des 18. Lebensjahres oder während der Zeiträume,
für die gemäß Abs 1a bis 1c Anspruch auf Waisenpen-
sion bestand, eingetreten ist. Bei Unterbringung in ei-
ner Anstalt entscheidet der Versicherungsträger, ob
die Waisenpension während des Aufenthaltes zu ge-
währen ist. Abs 4 ist anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

(4) Einem verheirateten (verpartnerten) Kind, das
das 18. Lebensjahr vollendet hat, gebührt bei Zutref-
fen der sonstigen Voraussetzungen die Waisenpen-
sion dann, wenn die Einkünfte (§ 2 Abs 3 EStG 1988)
des Kindes und seines Ehegatten (eingetragenen Part-
ners) zusammen den um € 29,80 erhöhten Richtsatz
gemäß § 293 Abs 1 lit a) sublit aa) und Abs 2 ASVG
nicht übersteigen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(5) Bei der Ermittlung der Einkünfte gemäß Abs 1a, 3
und 4 bleiben Bezüge außer Betracht, die ein in Schul-
ausbildung befindliches Kind aufgrund einer aus-
schließlich während der Schul(Hochschul)ferien aus-
geübten Beschäftigung bezieht; Einkünfte, die für ei-
nen nicht feststellbaren Zeitraum zufließen, gelten
als Einkünfte des betreffenden Kalenderjahres.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

ÜB § 125, Seite 120

Abfindung

§ 84. Anspruch auf Abfindung der Witwen(Witwer)
pension hat die/der Witwe(r), wenn sie sich wieder
verehelicht.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

13. und 14. Pension

§ 85. Zu den monatlichen Penionsleistungen gemäß
§ 79 Abs 1 Z 1 bis 3 gebühren in jedem Kalenderjahr
eine 13. und eine 14. Pension.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 44. Änderung)

Außerordentliche Leistungen

§ 86. (1) Der Vorstand kann Angestellten oder ihren
Hinterbliebenen (Witwe, Witwer, Waisen) in beson-
ders berücksichtigungswürdigen Fällen – auch wenn
die Leistungsvoraussetzungen nach diesem Pensions-
recht nicht erfüllt sind – einmalige oder wiederkehren-
de, jederzeit widerrufliche Leistungen gewähren. Die-
se Leistungen dürfen jedoch das Höchstausmaß der
Pensionsleistungen gemäß §§ 88 bis 90 nicht über-
steigen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)
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(2) Eine Überschreitung des Höchstausmaßes der
Pensionsleistungen (§§ 88 bis 90) imWege eines Son-
dervertrages ist ausgeschlossen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

Bemessungsgrundlage

§ 87. (1) Die Bemessungsgrundlage der Pension
(§ 81) ist wie folgt zu ermitteln:

1. Für jeden nach dem 31.Dezember 1987 liegenden
Monat, für den gemäß § 101 ein Pensionsbeitrag
geleistet wurde (Beitragsmonat) ist die Beitrags-
grundlage festzustellen, wobei nur die jeweils bei-
tragspflichtig gewesenen Bezüge zu berücksichti-
gen sind. Sonderzahlungen bleiben dabei außer
Betracht.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

2. Beitragsgrundlagen aus den dem Jahr der Wirk-
samkeit der Versetzung in den Ruhestand vorange-
gangenen Jahren sind mit den Aufwertungsfakto-
ren gemäß den §§ 108 Abs 4 und 108c ASVG aufzu-
werten.

3. Bemessungsgrundlage ist grundsätzlich die Sum-
me der 480 höchsten Beitragsgrundlagen nach
Z 1 und 2, geteilt durch die Anzahl der entspre-
chenden Beitragsmonate. Liegen weniger als
480 Beitragsmonate vor, so ergibt sich die Bemes-
sungsgrundlage aus der Summe aller Beitrags-
grundlagen nach Z 1 und 2, geteilt durch die Anzahl
der vorhandenen Beitragsmonate. Die Erfassung
der für die Bildung der Bemessungsgrundlage he-
ranzuziehenden höchsten Beitragsgrundlagen er-
folgt auf Basis der durchschnittlichen monatlichen
Beitragsgrundlagen pro Kalenderjahr, wobei auch
das Kalenderjahr der Ruhestandsversetzung hin-
sichtlich der vorhandenen Beitragsmonate mitbe-
rücksichtigt wird.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

4. Bei Kürzung oder Entfall der Bezüge gemäß § 27
sind, wenn während dieser Zeiten laufend Pen-
sionsbeiträge gemäß § 101 Abs 5c entrichtet wor-
den sind, der Bildung der Bemessungsgrundlage
gemäß Z 3 jene Dienstbezüge zugrunde zu legen,
die bei weiterer (ungeschmälerter) Dienstleistung
jeweils gebührt hätten.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2004 / 64. Änderung)

ÜB § 182, Seite 137

(2) Den Angestellten sind jährlich die Beitragsgrund-
lagen des vorangegangenen Kalenderjahres schrift-
lich mitzuteilen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2003 / 54. Änderung)

(3) Für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand und
dem Ablauf des Monats liegt, in dem der Angestellte
den in § 253b Abs 1 ASVG – in Verbindung mit § 607
Abs 10, 12 bzw 14 sowie § 617 Abs 13 ASVG – ge-
nannten Lebensmonat vollenden wird, ist die Bemes-
sungsgrundlage gemäß Abs 1 um 0,139% – bei Ange-
stellten mit abgeschlossenem Diplom- oder Doktor-
atsstudium imSinne des UG, die aufgrund der dauern-
den Verwendung in eine der Gehaltsgruppen E bis G
bzw P1 oder P2 eingereiht sind (§ 36 Abs 1) um
0,167% – zu kürzen. Das sich aus dieser Kürzung er-
gebende Prozentausmaß der Bemessungsgrundlage
ist auf drei Dezimalstellen zu runden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

ÜB § 155, Seite 129

(4) Eine Kürzung nach Abs 3 findet nicht statt, wenn

1. der Angestellte gestorben oder

2. die Dienstunfähigkeit des Angestellten als Folge ei-
nes im Dienst eines Sozialversicherungsträgers er-
littenen Arbeitsunfalles (einer Berufskrankheit) im
Sinne der §§ 175 bis 177 ASVG bzw der §§ 90 bis
92 B-KUVG eingetreten oder

3. die Dienstunfähigkeit des Angestellten durch einen
Anspruch auf Invaliditätspension gemäß § 254
ASVG bzw auf Berufsunfähigkeitspension gemäß
§ 271 ASVG bzw § 6 APG bzw auf Knappschaftsvoll-
pension gemäß § 279ASVGbegründet (§ 207Abs 3
Z 1) oder
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

4. die Versetzung in den Ruhestand gemäß § 149
Abs 4 bzw gemäß § 206 Abs 4 ausgesprochen wor-
den ist.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 73. Änderung)

(5) Die nach Abs 3 gekürzte Bemessungsgrundlage
darf 90% – bei Angestellten mit abgeschlossenem Di-
plom- oder Doktoratsstudium im Sinne des UG, die
aufgrund der dauernden Verwendung in eine der Ge-
haltsgruppen E bis G bzw P1 oder P2 eingereiht sind
(§ 36 Abs 1) 88% – der gemäß Abs 1 ermittelten Be-
messungsgrundlage nicht unterschreiten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

ÜB § 156, Seite 129

(6) Wenn aufgrund einzelvertraglicher Vereinbarung
oder gerichtlicher Entscheidung gemäß §§ 15h ff
MSchG bzw §§ 8 ff VKG nicht der gesamten, gemäß
§ 88 Abs 1 für die Pensionsbemessung anrechenbaren
Dienstzeit eine einheitliche wöchentliche Arbeitszeit
zugrunde liegt, dann ist die Bemessungsgrundlage
folgendermaßen zu ermitteln:

1. Die in den Monaten mit Teilzeit festgestellten Bei-
tragsgrundlagen sind auf Vollzeit hochzurechnen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)
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2. Sämtliche festgestellte Beitragsgrundlagen sind im
Anschluss entsprechend dem Verhältnis der vonei-
nander abweichenden, vereinbarten oder gericht-
lich festgestellten Arbeitszeiten sowohl ihrer Dauer
als auch ihrem Ausmaß nach zu senken.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

3. Wenn nicht alle für die Pensionsbemessung anre-
chenbaren Dienstzeiten in der gemäß § 88 Abs 1
zu berücksichtigenden Gesamtdauer Deckung fin-
den, sind die Monate mit der geringsten wöchentli-
chen Arbeitszeit auszuscheiden.

4. Auf Basis der so ermittelten Beitragsgrundlagen ist
gemäß Abs 1 bis 5 die Bemessungsgrundlage zu er-
mitteln.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2010 / 78. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 179)

ÜB § 181, Seite 134

Ausmaß der Pension

§ 88. (1) Unbeschadet der gemäß § 80 zu erfüllenden
Wartezeit werden für die Ermittlung der Höhe der Pen-
sion (§ 81) für die ersten 120 anrechenbaren Kalen-
dermonate jeweils 0,25% der Bemessungsgrundlage
herangezogen. Ab dem 121. anrechenbaren Kalen-
dermonat erhöht sich die Pension mit jedem weiteren
anrechenbaren Kalendermonat um 0,139% der Be-
messungsgrundlage, für Angestellte mit abgeschlos-
senem Diplom- oder Doktoratsstudium im Sinne des
UG, die aufgrund der dauernden Verwendung in eine
der Gehaltsgruppen E bis G bzw P1 oder P2 eingereiht
sind (§ 36 Abs 1), um 0,167%der Bemessungsgrund-
lage, bis zum Höchstausmaß von 80% der Bemes-
sungsgrundlage. Bruchteile eines Kalendermonates
von mindestens fünfzehn Tagen werden als voller Ka-
lendermonat gerechnet; Bruchteile eines Kalender-
monates in geringerem Ausmaß bleiben unberück-
sichtigt. Der sich bei der Berechnung ergebende Pro-
zentsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

ÜB § 136, Seite 123

(1a) Abgesehen von den Fällen des § 87 Abs 6 darf die
Pension 30% der Bemessungsgrundlage gemäß § 87
Abs 1 nicht unterschreiten.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2003 / 63. Änderung)

ÜB § 157, Seite 129

(2) Zur Pension (§ 81) wird die Kinderzulage (§ 41)
unter den gleichen Voraussetzungen und in der glei-
chen Höhe wie zu den Dienstbezügen gewährt, wenn
eine gesetzliche Pension aus dem Versicherungsfall
der geminderten Arbeitsfähigkeit oder der Erwerbsun-

fähigkeit bezogen wird und für die Ermittlung des Aus-
maßes der Pension gemäß Abs 1 weniger als 80% der
Bemessungsgrundlage zur Anwendung kommen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2012 / 82. Änderung)

Ausmaß der Witwen(Witwer)pension

§ 89. Die Witwen(Witwer)pension (§ 82) beträgt
60% der Pension, die dem/der verstorbenen Gatten/
‑in im Zeitpunkte des Anfalles der Witwen(Witwer)
pension gebührt hat oder hätte. Wird die Witwen(Wit-
wer)pension wegen Abgängigkeit des/der Angestell-
ten (Pensionisten/‑in) gewährt, ist für die Bemessung
der Zeitpunkt maßgebend, in dem der Tod wahr-
scheinlich eingetreten ist, spätestens jedoch der Tag,
für den Dienstbezüge zuletzt gezahlt worden sind.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2003 / 63. Änderung)

Ausmaß der Waisenpension

§ 90. Die Waisenpension (§ 83) beträgt für jedes ein-
fach verwaiste Kind 40%, für jedes doppelt verwaiste
Kind 70% der Witwen(Witwer)pension.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

Höchstausmaß der Hinterbliebenen-
pensionen

§ 91. Der Gesamtbetrag der Hinterbliebenenpensio-
nen (§§ 82 und 83) darf nicht höher sein als die um
10% ihres Betrages erhöhte Pension, auf die der Ver-
storbene im Zeitpunkt seines Todes einschließlich der
Kinderzulage Anspruch gehabt hat oder gehabt hätte.
Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind die einzelnen
Hinterbliebenenpensionen verhältnismäßig zu kür-
zen. Für jedes nachgeborene Kind erhöht sich der
Höchstbetrag um eine Kinderzulage. Beim Wegfall ei-
ner Hinterbliebenenpension erhöhen sich die verbleib-
enden Pensionen bis zum zulässigen Höchstausmaß.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 50. Änderung)

Ausmaß der Abfindung

§ 92. Die Abfindung der Witwen(Witwer)pension ge-
bührt im Ausmaß des dreifachen Jahresbetrages der
Witwen(Witwer)pension (§ 89), auf die zuletzt An-
spruch bestand, abzüglich der gemäß §§ 97 und 98
angerechneten Leistung; in den Fällen des § 82 Abs 4
darf sie jedoch denGesamtbetrag, der bis zumWegfall
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des Pensionsanspruches noch zu zahlen wäre, nicht
überschreiten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

Ausmaß der 13. und 14. Pension

§93. (1)Die 13. und 14. Pension gebühren jeweils im
Ausmaß der Pension, die für die in § 105 Abs 4 ASVG
festgelegten Sonderzahlungsmonate gebührt oder
gebührt hätte.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2011 / 81. Änderung)

(2) Besteht Anspruch auf Auszahlung der Pensions-
leistungen nur während eines Teiles des Kalenderjah-
res, so gebühren die 13. und 14. Pension nur anteil-
mäßig.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

Anfall der Leistungen

§ 94. (1) Die Pension (§ 81) fällt mit dem Beginn des
Ruhestandes an, wenn es sich dabei um einenMonats-
ersten handelt, sonst mit dem auf die Versetzung in
den Ruhestand folgenden Monatsersten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(2) Die Hinterbliebenenpensionen (§§ 82 und 83) fal-
len an,

1. wenn der Antrag binnen sechs Monaten nach dem
Tod gestellt wird,
a) mit dem dem Tod des Angestellten folgenden

Monatsersten bzw
b) mit dem dem Tod des Pensionisten folgenden

Tag;

2. sonst mit dem Tag der Antragstellung;

3. im Falle der Abgängigkeit
a) mit dem der Einstellung der Dienstbezüge des

Angestellten folgenden Monatsersten bzw
b) mit dem dem Wegfall der Pension folgenden

Tag.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 43. Änderung)

ÜB § 158, Seite 129

(2a) Wird ein Antrag auf Waisenpension nicht fristge-
recht gestellt, so fällt die Waisenpension an,

1. sofern der Antrag längstens bis zum Ablauf von
sechs Monaten nach dem Eintritt der Volljährigkeit
der Waise gestellt wird,
a) mit dem dem Tod des Angestellten folgenden

Monatsersten bzw

b) mit dem dem Tod des Pensionisten folgenden
Tag;

2. sonst mit dem Tag der Antragstellung.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 43. Änderung)

(3) Die Waisenpension (§ 83) eines nachgeborenen
Kindes fällt an,

1. wenn der Antrag binnen zwei Jahren nach der Ge-
burt des Kindes gestellt wird, mit dem Tag der Ge-
burt des Kindes, frühestens jedoch mit dem der
Einstellung der Dienstbezüge des Angestellten fol-
genden Monatsersten;

2. sonst mit dem Tag der Antragstellung.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 43. Änderung)

(3a) Die Antragsfrist verlängert sich bei Waisenpen-
sionsberechtigten um die Dauer eines Verfahrens zur
Feststellung der Vaterschaft bzw zur Bestellung des
Vormundes. Bei nachträglicher amtlicher Feststellung
des Todestages beginnt die Antragsfrist erst mit dem
Zeitpunkt dieser Feststellung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 43. Änderung)

(4) Die Abfindung (§ 84) fällt mit dem der Wiederver-
ehelichung der/des Witwe(rs) folgenden Monatsers-
ten an.
(Geltende Fassung ab 1.November 1997 / 47. Änderung)

Wegfall der Leistungen

§ 95. (1) Jede Leistung nach diesem Pensionsrecht
fällt weg

1. mit dem Todestag des Pensionsberechtigten,

2. (entfällt);

3. bei Wegfall der Voraussetzungen gemäß § 82 Abs 1
Z 2.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 43. Änderung)

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs 1 fallen
weg

1. die Pension mit dem Tage des Dienstantrittes im
Falle der Wiedereinberufung zum Dienst (§ 208),

2. die Witwen(Witwer)pension mit dem Tag, an dem
sich die/der Witwe(r) wieder verehelicht,

3. die Waisenpension mit dem Tag, an dem die Kin-
deseigenschaft gemäß § 41 zu bestehen aufgehört
hat.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 73. Änderung)
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(3) Für den Kalendermonat, in dem der Grund des
Wegfalles eingetreten ist, gebührt nur der verhältnis-
mäßige Teil der Leistung nach diesem Pensionsrecht.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2012 / 82. Änderung)
(Siehe Erläuterung Seite 179)

ÜB § 159, Seite 130

Auszahlung der Leistungen

§ 96. (1) Die Pensionsleistungen werden monatlich
im Nachhinein am Ersten des Folgemonats gezahlt,
die 13. und 14. Pension zu den Terminen der gesetzli-
chen Pension gemäß § 105 Abs 4 ASVG. § 62 Abs 6 gilt
sinngemäß.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(1a) Wenn und insoweit eine Leistung nach diesem
Pensionsrecht infolge des Todes des(r) Anspruchsbe-
rechtigten zu Unrecht auf dessen (deren) Konto über-
wiesen wird, ist sie auf die durch diesen Todesfall ent-
stehenden pensionsrechtlichen Ansprüche anzurech-
nen oder sonst in geeigneter Weise hereinzubringen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 43. Änderung)

(2) Auf Verlangen des Versicherungsträgers haben
die Anspruchsberechtigten Lebensbestätigungen bei-
zubringen. Solange diese Bestätigungen nicht beige-
bracht sind, können die Leistungen zurückgehalten
werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1994)

Anrechnung der Leistungen aus der
gesetzlichen Pensionsversicherung

§ 97. (1) Auf Leistungen nach diesem Pensionsrecht
ist eine fiktive gesetzliche Pension nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen anzurechnen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(2) (entfällt mit 86. Änderung / 1. Jänner 2014)

(3) Anrechenbar gemäß Abs 1 ist nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen jene fiktive gesetzliche
Pension, die sich unter Berücksichtigung der für die
Pensionsbemessung nach § 17 Abs 1 bis 3 herangezo-
genen Zeiten ergibt:

1. Die Bemessungsgrundlage ist nach den Regeln
des § 87 Abs 1 und Abs 6 zu ermitteln, wobei an-
statt der im § 87 Abs 1 Z 3 angeführten 480Mona-
te

2014 .... 216 Monate
2015 .... 226 Monate
2016 .... 236 Monate

2017 .... 246 Monate
2018 .... 256 Monate
2019 .... 266 Monate
2020 .... 274 Monate
2021 .... 282 Monate
2022 .... 290 Monate
2023 .... 298 Monate
2024 .... 306 Monate
2025 .... 312 Monate
2026 .... 318 Monate
2027 .... 324 Monate und

ab 2028 .... 330 Monate

heranzuziehen sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

2. Zur Bildung der Bemessungsgrundlage sind die
gemäß § 101 Abs 2a jeweils beitragspflichtig ge-
wesenen Bezüge bis zu der in der Bemessungszeit
jeweils geltenden Höchstbeitragsgrundlage ge-
mäß § 45 ASVG heranzuziehen; bei Kürzung oder
Entfall der Bezüge gemäß § 27 sind, wenn wäh-
rend dieser Zeiten laufend Pensionsbeiträge ge-
mäß § 101 Abs 5c entrichtet worden sind, die vo-
rangeführten Dienstbezüge, die bei weiterer (un-
geschmälerter) Dienstleistung jeweils gebührt
hätten, für die Bildung der Bemessungsgrundlage
heranzuziehen, ansonsten jene Dienstbezüge, die
unmittelbar vor der Kürzung bzw dem Entfall der
Bezüge gebührt haben.

2a. (entfällt mit 86. Änderung / 1. Jänner 2014)

3. Als Bemessungszeitpunkt gilt – ausgenommen in
den Fällen des Abs 4a – der Zeitpunkt des Anfalles
der Leistung nach diesem Pensionsrecht; in den
Fällen des Abs 4a gilt der Zeitpunkt des Anfalles
der gesetzlichen Pension gemäß Abs 2 Z 1 als Be-
messungszeitpunkt.

4. Die fiktive gesetzliche Pension besteht aus einem
der Summe der Steigerungspunkte entsprechen-
den Steigerungsbetrag (Prozentsatz der Bemes-
sungsgrundlage). Im Einzelnen gilt Folgendes:
a) Die gemäß § 17 Abs 1 und 2 für die Pensions-

bemessung anzurechnenden Zeiten sind ohne
Rücksicht auf die zeitliche Lagerung bis zum
Höchstausmaß von 480 - bei Angestellten mit
abgeschlossenem Diplom- oder Doktoratsstu-
dium im Sinne des UG, die aufgrund der dau-
ernden Verwendung in eine der Gehaltsgrup-
pen E bis G bzw P1 oder P2 eingereiht sind
(§ 36 Abs 1), von 420 – Monaten in Steige-
rungspunkte umzurechnen, wobei für je zwölf
Versicherungsmonate 1,8 Steigerungspunkte
vergeben werden. Bleibt ein Rest von weniger
als zwölf Monaten, so ist für jeden Restmonat
ein Zwölftel des in Betracht kommenden Punk-
tewertes – auf drei Dezimalstellen gerundet –
heranzuziehen. Bei Angestellten, die innerhalb
der ersten 40 – bei Angestellten mit abge-
schlossenem Diplom- oder Doktoratsstudium
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im Sinne des UG, die aufgrund der dauernden
Verwendung in eine der Gehaltsgruppen E bis
G bzw P1 oder P2 eingereiht sind (§ 36 Abs 1),
innerhalb der ersten 35 – für die Pensionsbe-
messung gemäß § 17 Abs 1 anrechenbaren
Dienstjahre Zeiten aufweisen, während der
sie aufgrund gesetzlicher Vorschriften von
der Pensionsversicherungspflicht ausgenom-
men waren, sind zur Ermittlung der fiktiven
gesetzlichen Pension nur Steigerungspunkte
für die in dem angeführten Zeitraum liegenden
Versicherungsmonate im Sinne des § 224
ASVG zu vergeben.

b) Wenn und insoweit bei Inanspruchnahme der
Berufsunfähigkeits- oder Invaliditätspension
der Steigerungsbetrag aus den nach lit a) be-
rücksichtigten Steigerungspunkten 60% der
Bemessungsgrundlage nicht erreicht, sind
auch die Monate ab dem Bemessungszeit-
punkt bis zum Monatsersten nach Vollendung
des 56. Lebensjahres als Versicherungsmona-
te zu berücksichtigen, wobei Nachstehendes
zu beachten ist:
ba) Fällt der Zeitpunkt der Vollendung des

56. Lebensjahres selbst auf einen Mo-
natsersten, so gilt dieser Tag als Monats-
erster im Sinne des Einleitungssatzes.

bb) Für je zwölf solcher Kalendermonate er-
geben sich 1,8 Steigerungspunkte; bleibt
ein Rest von weniger als zwölf Monaten,
so ist für jeden Restmonat ein Zwölftel
des genannten Punktewertes heranzuzie-
hen.

bc) Der Steigerungsbetrag darf weder den
sich aus lit a) ergebenden höchstmögli-
chen Prozentsatz noch den sich aus § 88
ergebenden um 5 Prozentpunkte redu-
zierten Prozentsatz überschreiten.

c) Zusätzlich zu den in lit a) genannten Zeiten
und über das in dieser Bestimmung angeführ-
te Höchstausmaß von 480 bzw 420 Monaten
hinaus sind Zeiten einer nach Versetzung in
den Ruhestand aufgenommenen Weiterversi-
cherung in der Pensionsversicherung zu be-
rücksichtigen, wenn die Beiträge zur Weiter-
versicherung vom Dienstgeber getragen wor-
den sind; die Erfassung dieser Zeiten in Stei-
gerungspunkten erfolgt nach Maßgabe der
lit a).

d) Im Falle der Inanspruchnahme eines nach frü-
heren Bestimmungen gewährten Ausstat-
tungsbeitrages aus der gesetzlichen Pensions-
versicherung sind auch jene Versicherungs-
monate heranzuziehen, für die der Ausstat-
tungsbeitrag gewährt wurde.

e) Kinderzuschüsse (§ 262 bzw § 286 ASVG) sind
nicht heranzuziehen.

f) (entfällt mit 86. Änderung / 1. Jänner 2014)
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Ände-
rung)

5. (entfällt mit 86. Änderung / 1. Jänner 2014)

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

ÜB § 137, Seite 123
ÜB § 160, Seite 130
ÜB § 183, Seite 137
ÜB § 184, Seite 138

(4) Würde nach Anrechnung der fiktiven gesetzlichen
Pension das Ausmaß der Leistung nach diesem Pen-
sionsrecht die Differenz zwischen der Pension aus
der gesetzlichen Pensionsversicherung (ausgenom-
men Kinderzuschüsse, Pensionsanteile aus einer frei-
willigen Höherversicherung) und der Pensionsein-
kommensgrenze (das sind 80% der durchschnittli-
chenPensionsbeitragsgrundlagengemäß§101Abs2a
der letzten zwölf Monate, bzw, sofern dies für den/die
Angestellte(n) günstiger ist, 80% der sich aufgrund
der letzten Einreihung gemäß § 36 Abs 1 ergebenden
monatlichen Bezüge gemäß § 101 Abs 2a Z 1, welche
bei Zutreffen der in § 87 Abs 6 geregelten Vorausset-
zungen um den sich aus dieser Regelung ergebenden
Arbeitszeitfaktor entsprechend zu vermindern bzw zu
erhöhen sind) überschreiten, so gebührt nur die Diffe-
renz; der die Pensionseinkommensgrenze überstei-
gende Leistungsanteil ruht maximal im Ausmaß von
40% der ohne Berücksichtigung der Pensionseinkom-
mensgrenze ermittelten Dienstgeberleistung. Kommt
es infolge von Änderungen im Bereich des Vierten Tei-
les des ASVG zu einemAbsinken der gesetzlichen Pen-
sion, ist ab deren Wirksamwerden auch die fiktive ge-
setzliche Pension (Abs 3) entsprechend neu zu be-
rechnen; der ruhende Teil der Leistung nach diesem
Pensionsrecht lebt im Ausmaß der Verminderung der
fiktiven gesetzlichen Pension auf. Der/die Angestellte
(PensionsempfängerIn) ist verpflichtet, Leistungsbe-
scheide des Pensionsversicherungsträgers ohne un-
nötigen Aufschub dem Versicherungsträger vorzuwei-
sen; ein allfälliger Überbezug ist rückzuerstatten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2009 / 78. Änderung / für
Personen, die ab dem 1. Jänner 2009 oder später in den
Ruhestand versetzt wurden bzw werden oder zu diesem
Zeitpunkt Anspruch auf eine DO-Pension hatten)

ÜB § 129, Seite 121

(4a) Fällt im Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhe-
stand nicht gleichzeitig die gesetzliche Pension an,
weil die Anspruchsvoraussetzungen hierfür noch nicht
gegeben sind, und hält der Dienstgeber die Weiterver-
sicherung in der Pensionsversicherung für zweckmä-
ßig oder zur Erhaltung der Anwartschaft für notwen-
dig, ist der Pensionsempfänger verpflichtet, über Auf-
forderung des Dienstgebers die Weiterversicherung in
der Pensionsversicherung in der seinem letzten
Dienstbezug entsprechenden Höhe aufzunehmen;
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die fällig werdenden Beiträge sind in diesem Falle zur
Gänze vom Dienstgeber zu tragen. Kommt der Pen-
sionsempfänger dieser Aufforderung nicht nach, ist
Abs 6 anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1995)

(5) Wird eine Gleitpension aus einer gesetzlichen
Pensionsversicherung in Anspruch genommen, ist,
sofern der Leistungsanspruch nach diesem Pensions-
recht nicht gemäß § 100 Abs 1 Z 1 ruht, die sich zum
Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Gleitpension er-
gebende vorzeitige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer anzurechnen; § 60 Abs 4 ist sinngemäß
anzuwenden. Der Angestellte ist verpflichtet, den Ver-
sicherungsträger von der Zuerkennung der Gleitpen-
sion durch den Pensionsversicherungsträger unver-
züglich zu verständigen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1994)

(6) Die Pensionsempfänger haben die Leistungsan-
sprüche aus der gesetzlichen Pensionsversicherung
rechtzeitig geltend zu machen. Die Leistungen aus
der gesetzlichen Pensionsversicherung gelten für die
Anrechnung nach den vorstehenden Vorschriften auch
dann als in vollem Maße angefallen, wenn sie aus ei-
nem vom Anspruchsberechtigten zu vertretenden
Grunde nicht anfallen, nicht in vollem Umfang gebüh-
ren, wegfallen, ganz oder teilweise ruhen oder ver-
wirkt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 180)

ÜB § 185, Seite 138

(6a) In Fällen, in denen die weitere Zuerkennung ei-
ner befristet zuerkannten Invaliditäts-, Berufsunfä-
higkeits- oder Knappschaftsvollpension beantragt
worden ist, ist die fiktive gesetzliche Pension bis zum
Abschluss des Verfahrens anzurechnen. Endet das
Verfahren mit einer ablehnenden Entscheidung, so
ist im Nachhinein rückwirkend nur der Pensionsvor-
schuss gemäß § 23 AlVG, dessen Höhe vomAngestell-
ten bekannt zu geben ist, anzurechnen. Unterlässt der
Betroffene diese Bekanntgabe, bleibt es bei der An-
rechnung der fiktiven gesetzlichen Pension.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2001 / 57. Änderung)

(7) Auf eine nach diesem Pensionsrecht während des
Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungsdienstes von Frauen
beim Bundesheer gewährte Waisenpension ist die ge-
setzliche Waisenpension nach den vorstehenden Be-
stimmungen auch dann anzurechnen, wenn ein An-
spruch auf die gesetzliche Waisenpension während
dieser Zeit nicht besteht.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1999 / 53. Änderung)

Anrechnung der Leistungen aus der
gesetzlichen Unfallversicherung

§ 98. (1) Eine Rente aus einer gesetzlichen Unfallver-
sicherung ist nur auf die sich durch die zusätzliche
Dienstzeitanrechnung (§ 17 Abs 5) ergebende Erhö-
hung der Pensionsleistungen anzurechnen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(2) Der Pensionsempfänger ist verpflichtet, den Ver-
sicherungsträger von jeder Erhöhung oder Verminde-
rung der gesetzlichen Unfallrente unverzüglich zu ver-
ständigen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

Unverfallbarkeit von
Anwartschaften

§ 99. (1) Wenn die allgemeinen Leistungsvorausset-
zungen gemäß § 80 Abs 1 Z 2 bis 3 erfüllt sind, werden
bei Beendigung des Dienstverhältnisses die erworbe-
nen Anwartschaften unverfallbar, wenn das Dienst-
verhältnis nicht durch

1. Kündigung seitens des Angestellten,

2. Entlassung aus Verschulden des Angestellten,

3. unbegründeten vorzeitigen Austritt

endet; sofern ein Leistungsanspruch gemäß §§ 81 bis
83 nicht besteht, gilt § 7 Abs 3 bis 6 des Betriebspen-
sionsgesetzes.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 130, Seite 121

(2) Legt ein Angestellter, der von der Grundausbildung
mit Abschlussprüfung nicht befreit ist, diese Prüfung
nicht innerhalb des im § 21a Abs 1 angeführten Zeit-
raumes erfolgreich ab, sind die bereits geleisteten
Pensionsbeiträge nach Ablauf der genannten Frist
oder nach endgültigem Scheitern bei der Prüfung
rückzuerstatten; § 7 Abs 4 BPG gilt sinngemäß.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 73. Änderung)

ÜB § 138, Seite 123

Anwartschaften bei Beendigung des
Dienstverhältnisses

§ 99a. (1)Die Anwartschaften auf die Pension (§ 81),
die Witwen(Witwer)pension (§ 82), die Waisenpen-
sion (§ 83) sowie die Abfindung (§ 84) bleiben unter
den folgenden Voraussetzungen gewahrt:
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1. Das Dienstverhältnis endet vor Erreichen des An-
spruchs auf Alterspension gemäß § 253 ASVG
bzw § 4 Abs 1 APG durch

a) eine einvernehmliche Auflösung des Dienstver-
hältnisses (insbesondere aus Gesundheitsgrün-
den oder berücksichtigungswürdigen Gründen
– zB bei Pflege eines schwer erkrankten Ange-
hörigen) gemäß § 99a,

b) einen begründeten vorzeitigen Austritt,

c) eine unberechtigte Entlassung,

wenn mangels Inanspruchnahme einer gesetzli-
chen Pension keine Ruhestandsversetzung erfolgt.

2. Es liegen 35 – bei Angestellten mit abgeschlosse-
nem Diplom- oder Doktoratsstudium im Sinne des
UG, die auf Grund der dauernden Verwendung in ei-
ne der Gehaltsgruppen E bis G bzw P1 oder P2 ein-
gereiht sind (§ 36 Abs 1) 30 – Dienstjahre, die für
die Wartezeit (§ 80) und für die Pensionsbemes-
sung (§ 88) anrechenbar (§ 17) sind vor.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

(2) Die Zuerkennung der Pension erfolgt in den Fällen
des Abs 1 mit dem Stichtag der gesetzlichen Pension;
diese Zuerkennung ist einer Versetzung in den Ruhe-
stand gleichzuhalten. § 100 Abs 4 ist nur hinsichtlich
jenes Teiles des Abfertigungszeitraumes anzuwen-
den, der nach dem Stichtag der gesetzlichen Pension
liegt. Für die Ermittlung der Pensionseinkommens-
grenze gemäß § 97 Abs 4 sowie der Bemessungs-
grundlage gemäß § 181 Abs 2 ist die Einreihung/Ein-
stufung zum Zeitpunkt des Ausscheidens auf Basis
des Schemas zum Stichtag der gesetzlichen Pension
heranzuziehen.

(3) Erfolgt die Beendigung des Dienstverhältnisses
gemäß Abs 1, ist § 99 Abs 1 nicht anzuwenden.“

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 85. Änderung)

Ruhen von Leistungsansprüchen

§ 100. (1) Die Leistungsansprüche nach diesem Pen-
sionsrecht ruhen, solange der Berechtigte

1. Bediensteter eines Sozialversicherungsträgers ist
bzw von einem Sozialversicherungsträger Dienst-
bezüge gemäß § 35 Abs 2 bzw 3 erhält, soweit es
sich um eine Pension gemäß § 81 handelt,

2. eine mehr als einmonatige Freiheitsstrafe verbüßt
oder

3. seinen Wohnsitz im Ausland hat oder sich dort län-
ger als sechs Monate aufhält, es sei denn, dass ein
mit dem Aufenthaltsland abgeschlossenes Sozial-
versicherungsabkommen (Gegenseitigkeitsüber-
einkommen) das Ruhen der Leistungen aus der

Pensionsversicherung wegen Auslandsaufenthal-
tes ausschließt; besteht ein solches Abkommen
(Übereinkommen) nicht, kann der nach diesem
Pensionsrecht leistungszuständige Versicherungs-
träger die jederzeit widerrufliche und allenfalls be-
fristete Zustimmung zum Auslandsaufenthalt er-
teilen.
(Siehe Erläuterung Seite 180)

(Geltende Fassung ab 1.September 1996 / 43. Änderung)

(2) Für die Dauer des Ruhens der Pension nach Abs 1
Z 2 und 3 wird den im Inlande wohnenden, vom Pen-
sionsberechtigten überwiegend erhaltenen Angehöri-
gen (Gattin, Kinder gemäß § 41) ein Betrag in der Hö-
he der Hinterbliebenenpension (§§ 82 und 83) ge-
währt, in den Fällen des Abs 1 Z 2 nur dann, wenn
nicht ihre Mitschuld oder Teilnahme an der strafbaren
Handlung durch rechtskräftiges strafrechtliches Urteil
oder durch rechtskräftigen Bescheid einer Verwal-
tungsbehörde festgestellt ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(3) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen
kann auf die Anwendung der Ruhensbestimmungen
gemäß Abs 1 verzichtet werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(4) Gebührt dem Pensionsberechtigten eine Abferti-
gung, so ruht für jeden vollen Monat des Abfertigungs-
zeitraumes ein Monatsbezug der Pension (Witwen-,
Waisenpension) und je ein Zwölftel der 13. und 14.
Pension.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1994)
(Siehe Erläuterung Seite 181)

Aufbringung der Mittel

§ 101. (1) Den Aufwand für die Leistungen nach die-
sem Pensionsrecht trägt der Versicherungsträger.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

(2) Der Angestellte leistet sowohl von den monatlich
fällig werdenden Bezügen als auch vom Urlaubszu-
schuss und von der Weihnachtsremuneration außer
seinem Beitrag zur gesetzlichen Pensionsversiche-
rung den in § 460b Abs 1 ASVG festgesetzten Pen-
sionsbeitrag.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2005 / 68. Änderung)

(2a) Als Bezüge gelten

1. die ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 bis 10 –
mit Ausnahme des nach § 49 Abs 3 Z 2 ASVG bei-
tragsfreien Teiles der Erschwerniszulage gemäß
§ 46 Abs 1 Z 5,

2. die nichständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 3,
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3. das Schwundgeld gemäß § 57, wenn und insoweit
es nicht nach § 49 Abs 3 Z 3 ASVG von der Beitrags-
pflicht ausgenommen ist,

4. das Urlaubsentgelt gemäß § 59a,

5. das Entgelt für Feiertage und Ersatzruhe gemäß
§ 59b Abs 1,

6. das Feiertagsentgelt gemäß § 59b Abs 2,

7. die Bezüge bei Erkrankung gemäß § 60 Abs 1 bzw 2
(§ 8 Abs 1 ausgenommen § 8 Abs 1 letzter Satz
AngG sowie ausgenommen § 8 Abs 2 AngG)

8. 12/14 der Außendienstzulage gemäß § 74, wenn
und insoweit sie nicht als Auswandsersatz zu be-
werten ist,

9. Vergütung für geleistete Mehrstunden im Rahmen
einer Teilzeitbeschäftigung.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 85. Änderung)

ÜB § 186, Seite 138

(3) Die Beitragsleistung des Angestellten gemäß
Abs 2 beginnt mit dem Diensteintritt.
(Geltende Fassung ab 1.April 1999 / 54. Änderung)

ÜB § 139, Seite 124

(4) Soweit nicht Abs 5 anzuwenden ist, sind von der
Beitragsleistung ausgenommen:

1. (entfällt);

2. (entfällt);

3. Angestellte, die nicht die österreichische Staats-
bürgerschaft oder die Unionsbürgerschaft besit-
zen;

4. Angestellte, die – ohne von der Grundausbildung
mit Abschlussprüfung befreit zu sein – diese Prü-
fung nicht innerhalb des im § 21a Abs 1 angeführ-
ten Zeitraumes erfolgreich abgelegt haben.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 73. Änderung)

ÜB § 151, Seite 128
ÜB § 187, Seite 138

(5) Die in Abs 4 genannten Angestellten können für
die Gesamtdauer der beitragsfreien Dienstzeiten ge-
mäß § 17 Abs 1 Beiträge, berechnet nach den der je-
weiligen tatsächlichen Einreihung entsprechenden
Bezügen (auf Basis des zum Antragszeitpunkt gelten-
den Gehaltsschemas –Anlage 1 bis 3), nachentrichten
– jedoch nur und erst dann, wenn diese Zeiten für die
Pensionsbemessung infrage kommen (zB Erwerb der
österreichischen Staatsbürgerschaft oder der Unio-
nsbürgerschaft; Eintritt eines Ausnahmetatbestandes
gemäß § 21a Abs 4).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2000 / 56. Änderung)

ÜB § 152, Seite 128
ÜB § 187, Seite 138

(5a) Für die jeweilige Gesamtdauer von Zeiten ge-
mäß § 12a Abs 4 und § 17 Abs 1b können Beiträge
nachentrichtet werden:

1. Wird die Beitragsnachentrichtung binnen drei Jah-
ren ab dem Ende der betreffenden Zeit beantragt,
ist der Berechnung der nachzuentrichtenden Bei-
träge die Einreihung des Angestellten unmittelbar
vor Beginn der betreffenden Zeit zugrunde zu le-
gen, wobei aber das zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung geltende Gehaltsschema (Anlagen 1 bis 3) auf
Basis der unmittelbar vor Beginn der betreffenden
Zeit vereinbarten Arbeitszeit zur Anwendung
kommt.

2. Wird die Beitragsnachentrichtung nach Ablauf der
in Z 1 genannten Frist beantragt, sind die Beiträge
berechnet nach dem zum Zeitpunkt der Beitrags-
nachentrichtung jeweils gebührenden Bezug (auf
Basis der unmittelbar vor Beginn der Zeiten gemäß
§ 12a Abs 4 und § 17 Abs 1b vereinbarten Arbeits-
zeit), nachzuentrichten.

Auf die dreijährige Frist sind Zeiten einer Karenz ge-
mäß §§ 15 bis 15d MSchG bzw gemäß §§ 2 bis 6
VKG, Zeiten eines Sonderurlaubes gemäß § 20 Abs 2,
Zeiten einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG sowie
Zeiten gemäß § 17 Abs 1b Z 1, 2 und 4 nicht anzurech-
nen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2002 / 60. Änderung)

(5b) Für Zeiten gemäß § 17 Abs 2 erfolgt die Berech-
nung der Beiträge nach den der Einreihung im Zeit-
punkt der Antragstellung entsprechenden Bezügen
auf Basis der Normalarbeitszeit gemäß § 9 oder 9a.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 181)

ÜB § 140, Seite 124

(5c) Für Zeiten gemäß § 17 Abs 3 erfolgt die Berech-
nung der Beiträge nach den vollen Bezügen, die bei
weiterer Dienstleistung jeweils gebühren würden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1997 / 44. Änderung)

(5d) Für die Abstattung der Beiträge nach Abs 5, 5a
oder 5b kann eine Teilzahlung, innerhalb von höchs-
tens fünf Jahren, der nachzuentrichtenden Beiträge
bewilligt werden. In den Fällen des Abs 5a sind die Bei-
träge nach Abs 5a Z 1 zu berechnen, wenn die Teilzah-
lung innerhalb der genannten Dreijahresfrist bean-
tragt wird; erfolgt während der Beitragsabstattung ei-
ne Änderung des Gehaltsschemas (Anlage 1 bis 3),
sind die verbleibenden Raten mit dem Prozentsatz zu
ändern, mit dem der Schemabezug des Angestellten
geändert wird. In allen anderen Fällen erfolgt die Be-
rechnung nach Abs 5a Z 2.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

ÜB § 187, Seite 138
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(5e) Der Nachentrichtung von Pensionsbeiträgen für
Zeiten im Sozialversicherungsdienst (§§ 12a Abs 4,
17 Abs 1b, 101 Abs 5) sind jene Beitragssätze, die
während der von der Beitragsnachentrichtung betrof-
fenen Zeiten jeweils aktuell gewesen sind, zugrunde-
zulegen; bei einer Nachentrichtung von Beiträgen ge-
mäß § 17 Abs 2 sind die zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung geltenden Beitragssätze maßgebend.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2001 / 57. Änderung)

ÜB § 187, Seite 138
ÜB § 192, Seite 140

(6) Die Beitragsleistung des Angestellten bewirkt für
sich allein noch keinen Leistungsanspruch nach die-
sem Pensionsrecht.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

Zusatzbeitrag

§ 101a. Die Bezieher von Leistungen nach Abschnitt
IV haben von diesen Leistungen neben dem Siche-
rungsbeitrag gemäß § 460c iVm § 684 Abs 3 ASVG ei-
nen Zusatzbeitrag zu leisten; dieser beträgt,

a) wenn der Stichtag vor dem 1. Juli 1990 liegt 2,0%,

b) wenn der Stichtag vor dem 1. Juli 1996 liegt 1,5%,

c) wenn der Stichtag vor dem 1. Juli 1998 liegt 1,2%,

d) wenn der Stichtag vor dem 1.September 2001
liegt .............................................. 0,6%.

Ein Zusatzbeitrag ist nur dann zu leisten, wenn in den
letzten sechs Monaten vor dem Stichtag Anspruch auf
einen monatlichen Bezug bestanden hat, der die da-
mals geltende monatliche Höchstbeitragsgrundlage
jeweils überschritten hat. Als Stichtag gilt der Monats-
erste vor der Versetzung in den Ruhestand bzw im Fal-

le des Todes des Angestellten der Monatserste vor
dem Tod des Angestellten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 90. Änderung)

Anpassung der Dienstordnungs-
pensionen

§ 102. Die Leistungen nach dem Pensionsrecht der
DO.A werden zum selben Zeitpunkt wie die gesetzli-
chen Pensionen angepasst. Erfolgt die Anpassung
der ASVG Pensionen und der Pensionen im Sinne des
Pensionsgesetzes 1965 mit einem einheitlichen An-
passungsfaktor (§ 108 Abs 5 ASVG), dann ist dieser
auch auf die DO Pension anzuwenden. Erfolgt eine dif-
ferenzierte Anpassung der gesetzlichen Pensionen im
ASVG und im Pensionsgesetz 1965, dann erfolgt die
Anpassung der DO Pension durch Abschluss einer Ver-
einbarung der Kollektivvertragspartner, die sich unter
Bedachtnahme auf die Systematik des DO Pensions-
rechts an der Pensionsanpassung im ASVG und im
Pensionsgesetz 1965 zu orientieren hat.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2012 / 82. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 181)

Entziehung von Ansprüchen

§ 102a. Einem in den Ruhestand versetzten Ange-
stellten kann wegen eines Verhaltens, das den Versi-
cherungsträger zur Entlassung gemäß § 31 berechti-
gen würde oder berechtigt hätte, nach Maßgabe des
BPG die Leistung gemäß § 81 entzogen werden; eine
solche Maßnahme bedeutet auch den Verlust aller An-
sprüche auf Hinterbliebenenpensionen (§§ 82 und
83).
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ABSCHNITT V DISZIPLINARVORSCHRIFTEN

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Dienstpflichtverletzungen

§ 103. (1) Die schuldhafte Verletzung der Dienst-
pflichten durch Angestellte mit erhöhtem Kündi-
gungsschutz wird nach Maßgabe dieses Abschnittes
in Verbindungmit § 102 des Arbeitsverfassungsgeset-
zes geahndet.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(2) Das Recht des Versicherungsträgers, Angestellte
zu versetzen (§ 101 des Arbeitsverfassungsgeset-
zes), zu kündigen (§ 22 Abs 4 oder 5) oder zu entlas-
sen (§ 31 Abs 1) sowie das Recht der Dienstvorgesetz-
ten, die ihnen zugeteilten Angestellten an die Dienst-
pflichten zu erinnern und Ungehörigkeiten abzustel-
len, wird hiedurch nicht berührt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

– 115 –



Abgrenzung der
Dienstpflichtverletzungen

§ 104. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Vorerhebungen

§ 105. (1) Bei begründetem Verdacht einer Dienst-
pflichtverletzung sind die zur vorläufigen Klarstellung
des Sachverhaltes notwendigen Erhebungen zu ver-
anlassen.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)

(2) Die Erhebungen hat der leitende Angestellte oder
ein von ihm betrauter, womöglich rechtskundiger An-
gestellter zu führen. Richtet sich der Verdacht gegen
den leitenden Angestellten, hat die Erhebungen der
Obmann oder ein vom ihm betrauter, womöglich
rechtskundiger Versicherungsvertreter zu führen.
Über die Erhebungen sind Protokolle aufzunehmen,
die von den Beteiligten zu unterzeichnen sind.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)

(3) Über das Ergebnis der Erhebungen ist schriftlich
zu berichten. Aufgrund dieses Berichtes kann, sofern
nicht von Disziplinarmaßnahmen abgesehen wird
(§ 106), eine Ordnungsstrafe verhängt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Absehen von Disziplinarmaßnahmen

§106. (1) VonDisziplinarmaßnahmen ist abzusehen,
wenn der Verdacht einer Dienstpflichtverletzung
durch das Ergebnis der Vorerhebungen (§ 105) nicht
bestätigt wird.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)

(2) Von Disziplinarmaßnahmen kann insbesondere
abgesehen werden, wenn das Verschulden geringfü-
gig ist, die Folgen der Dienstpflichtverletzung unbe-
deutend sind und die Interessen des Dienstes nicht
beeinträchtigt werden.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)

ÜB § 153, Seite 128

Strafen

§ 107. (1) Dienstpflichtverletzungen werden mit ei-
ner der folgenden Ordnungsstrafen geahndet:

1. die Rüge,

2. der Verweis, der in schwereren Fällen mit einer
Geldbuße im Ausmaß von höchstens 25% des im
Zeitpunkt der Begehung der Dienstpflichtverlet-
zung gebührenden Monatsbezuges gemäß § 35
Abs 2 Z 1 und 3 bis 10 verbunden werden kann.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2005 / 67. Änderung)

(2) Ordnungsstrafen verhängt der leitende Angestell-
te, bei Dienstpflichtverletzungen des leitenden Ange-
stellten der Obmann.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(3) Vor Verhängung einer Ordnungsstrafe ist dem An-
gestellten Gelegenheit zur Rechtfertigung innerhalb
einer Frist von 14 Tagen zu geben.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(4) Dem Betriebsrat ist die beabsichtigte Ordnungs-
strafe, ihre Begründung sowie die Rechtfertigung des
Angestellten zur Stellungnahme innerhalb einer Frist
von 14 Tagen bekannt zu geben.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Strafbemessung

§ 108. (1) Grundlage für die Bemessung der Strafe
ist die Schwere der Dienstpflichtverletzung. Dabei ist
darauf Rücksicht zu nehmen, inwieweit die beabsich-
tigte Strafe erforderlich ist, um den Angestellten von
der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen ab-
zuhalten. Die nach dem Strafgesetzbuch für die Straf-
bemessung maßgebenden Gründe sind dem Sinn
nach zu berücksichtigen; weiters ist auf die persönli-
chen Verhältnisse des Angestellten Bedacht zu neh-
men.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)

(2) Hat der Angestellte durch eine Tat oder mehrere
selbstständige Taten mehrere Dienstpflichtverletzun-
gen begangen und wird hierüber gleichzeitig erkannt,
ist nur eine Strafe zu verhängen, die nach der schwer-
sten Dienstpflichtverletzung zu bemessen ist, wobei
die weiteren Dienstpflichtverletzungen als Erschwe-
rungsgrund zu werten sind.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)
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(3) Wurde der Angestellte wegen einer gerichtlich
oder verwaltungsbehördlich strafbaren Handlung
rechtskräftig verurteilt und erschöpft sich die Dienst-
pflichtverletzung in der Verwirklichung des strafbaren
Tatbestandes, so ist eine Strafe nur auszusprechen,
wenn und soweit dies zusätzlich erforderlich ist, um
den Angestellten von der Begehung weiterer Dienst-
pflichtverletzungen abzuhalten.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)

(4) (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Geldbußen

§ 109. Geldbußen sind durch Einbehalt von den mo-
natlichen Dienstbezügen hereinzubringen. Bei der
Verhängung der Strafe ist gleichzeitig über die Herein-
bringung der Geldbuße zu entscheiden. Hierbei ist auf
die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Angestellten Bedacht zu neh-
men. Die Abstattung in monatlichen Teilbeträgen
kann bewilligt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Verjährung

§ 110. (1) Der Angestellte darf wegen einer Dienst-
pflichtverletzung nicht mehr bestraft werden, wenn
gegen ihn nicht

1. innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von dem
Zeitpunkt, zu dem die Dienstpflichtverletzung
dem leitenden Angestellten (beim leitenden Ange-
stellten dem Obmann) zur Kenntnis gelangt ist,
oder

2. innerhalb von drei Jahren, gerechnet von dem Zeit-
punkt der Beendigung der Dienstpflichtverletzung,

eine Ordnungsstrafe verhängt wurde.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

(2) Der Ablauf der in Abs 1 genannten Fristen wird für
die Dauer eines strafgerichtlichen oder eines arbeits-
gerichtlichen Verfahrens gehemmt, wenn der der
Dienstpflichtverletzung zugrunde liegende Sachver-
halt Gegenstand eines solchen Verfahrens ist.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 1988)

(3) (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Tilgung und Nachsicht von Strafen

§ 111. (1) Bei einwandfreiem Verhalten des Ange-
stellten sind über sein Ansuchen Ordnungsstrafen
nach einem Jahr zu tilgen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(2) Der Vorstand kann über Antrag des Angestellten
Strafen ganz oder teilweise nachsehen.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)

(3) Bei Tilgung der Strafe ist der Disziplinarakt zu ver-
nichten.
(Geltende Fassung ab 1.April 1980)

ÜB § 153, Seite 128

Schriftliche Verständigung

§ 112. (1) Der Angestellte und der Betriebsrat sind
von folgenden Verfügungen schriftlich zu verständi-
gen:

1. Einleitung von Vorerhebungen gemäß § 105 Abs 1,

2. Verhängung einer Ordnungsstrafe (§ 105 Abs 3),

3. Absehen vonDisziplinarmaßnahmen gemäß § 106,

3a. Absehen von einer Strafe gemäß § 108 Abs 3,

4. Tilgung von Strafen gemäß § 111 Abs 1,

5. Nachsicht von Strafen gemäß § 111 Abs 2.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1998 / 49. Änderung)

(2) Die schriftliche Verständigung gemäß Abs 1 hat in
den Fällen der Z 1 und 2 Angaben über Gründe für die
Verfügung zu enthalten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

(3) Die in Abs 1 vorgesehenen Zustellungen haben
gegen Übernahmsnachweis zu erfolgen; alle anderen
Zustellungen können auch mit eingeschriebenem
Brief bewirkt werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128
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B. VERFAHREN BEI ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Verhängung von Ordnungsstrafen

§ 113. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

C. VERFAHREN BEI DIENSTVERGEHEN

Einleitung des Disziplinarverfahrens

§ 114. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Disziplinarverfügung

§ 115. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Disziplinarkommission

§ 116. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Disziplinaranwalt

§ 117. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Verteidiger

§ 118. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Personal- und Sachaufwand

§ 118a. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Anwendung der Zivilprozessordnung

§ 118b. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Mündliche Verhandlung

§ 118c. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Erkenntnis

§ 118d. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Einstellung des Verfahrens

§ 118e. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Wiederaufnahme des Verfahrens

§ 118f. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

Anwendung auf Pensionisten

§ 118g. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

– 118 –



Gebühren und Kosten

§ 118h. (entfällt ab 1. Jänner 1996)

ÜB § 153, Seite 128

ABSCHNITT VI SCHLUSSVORSCHRIFTEN

Schlussvorschriften

§ 119. (entfällt ab 1. Jänner 1995)

Versicherungsträger

§ 120. (1) Als Versicherungsträger im Sinne dieser
Dienstordnung gilt auch der Hauptverband der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger.

(2) Als Pensionsversicherungsträger im Sinne dieser
Dienstordnung gilt ab dem In-Kraft-Treten des BPAÜG
auch die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2007 / 74. Änderung)

Außerkraftsetzung bisheriger
Vorschriften

§121.Mit demZeitpunkte des In-Kraft-Tretens dieser
Dienstordnung treten, soweit in Abschnitt VII (Über-
gangsbestimmungen) nichts anderes bestimmt ist,
außer Kraft:

1. Dienstordnung für die Verwaltungsangestellten bei
den Sozialversicherungsträgern Österreichs;

2. Richtlinien zur Regelung der dienst- und besol-
dungsrechtlichen Verhältnisse jener in der Verwal-
tung der Sozialversicherungsträger und ihrer Ver-

bände beschäftigten Angestellten, die vom Gel-
tungsbereich der DO-Ang. ausgenommen sind;

3. Richtlinien zur Regelung der dienst-, besoldungs-
und pensionsrechtlichen Verhältnisse der in Ein-
richtungen der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger beschäftigten Verwaltungsangestell-
ten;

4. Richtlinien zur Regelung der dienst-, besoldungs-
und pensionsrechtlichen Verhältnisse der zahn-
technischen Angestellten;

5. Richtlinien zur Regelung der dienst-, besoldungs-
und pensionsrechtlichen Verhältnisse der bei der
Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft beschäftigten Bediensteten;

6. Dienstordnung für das Pflegepersonal bei den Sozi-
alversicherungsträgern Österreichs;

7. Richtlinien zur Regelung der dienst-, besoldungs-
und pensionsrechtlichen Verhältnisse des in Heil-
stätten, Kur-, Erholungs- und Genesungsheimen
der Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände
beschäftigten Krankenpflegepersonals.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

Wirksamkeitsbeginn

§ 122. Diese Dienstordnung samt Anlagen und Über-
gangsbestimmungen tritt mit 1. Jänner 1970 in Kraft.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 1970)

ABSCHNITT VII ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Übergangsbestimmung zu Abschnitt III

§ 123. (1) Gebührt einem Angestellten eine Diffe-
renzzulage gemäß Art IX in der bis 31.Dezember
1997 geltenden Fassung, so gilt diese als ständiger
Bezug im Sinne des § 35 Abs 2 Z 1 lit a); sie ist jedoch

bei Berechnung des Stundenlohnes gemäß § 59 Abs 2
insoweit nicht zu berücksichtigen, als sie aus der Ab-
geltung eines nicht mehr zu gewährenden Überstun-
denpauschales entstanden ist. Ist in einer Differenz-
zulage die Abgeltung für ein Überstundenpauschale
enthalten, so gebührt daneben keine Vergütung für
Überstunden, soweit sie in der Differenzzulage be-
rücksichtigt sind. Wenn in einer Differenzzulage ein
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Überstundenpauschale oder eine Zulage enthalten ist,
auf die ab 1.Dezember 1973 kein Anspruch besteht,
so ist die Differenzzulage ab jenemZeitpunkt neu fest-
zustellen, ab dem die Anspruchsvoraussetzungen
nach der bis 30.November 1973 geltenden Fassung
dieser Dienstordnung wegfallen; hierbei ist von jener
Differenzzulage auszugehen, die am 31. Jänner 1974
ohne Berücksichtigung des Überstundenpauschales
oder der Zulage gebührt hätte. Der zweite Satz ist ent-
sprechend anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Bei Änderungen des Gehaltsschemas für Verwal-
tungsangestellte nach dem 1. Februar 1974 ist die Dif-
ferenzzulage um jenen Prozentsatz zu erhöhen, um
den das Gehalt des Verwaltungsangestellten (§ 35
Abs 2 Z 1) jeweils erhöht wird. Auf diese Differenzzu-
lage sind nur durch Einreihungen in höhere Gehalts-
gruppen oder Dienstklassen nach dem 31. Jänner
1974 sich ergebende Erhöhungen des Gehaltes (§ 35
Abs 2 Z 1) anzurechnen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu Abschnitt III

§ 124. Gebührt einem Angestellten eine Differenzzu-
lage aufgrund der Bestimmungen des Art XIII in der
bis 31.Dezember 1997 geltenden Fassung, so ist die-
se bei Änderungen des gemäß § 35 Abs 2 Z 1 für den
Angestellten geltenden Gehaltsschemas um jenen
Prozentsatz zu erhöhen, um den das Gehalt des Ange-
stellten (§ 35 Abs 2 Z 1) jeweils erhöht wird. Auf diese
Differenzzulage sind nur Erhöhungen der Dienstbezü-
ge (§ 35 Abs 1), die sich durch Einreihungen in höhere
Gehaltsgruppen oder Dienstklassen ergeben, anzu-
rechnen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu § 83 –
Waisenpension

§ 125. (1) Auf die vor dem 1.April 1980 angefallenen
Ansprüche auf Waisenpension ist Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Anspruch auf Waisenpension haben die Kinder
(§ 41 Abs 1 Z 1 bis 6)

1. eines verstorbenen Angestellten (Pensionisten),

2. eines abgängigen Angestellten (Pensionisten), falls
dessen Tod wahrscheinlich ist,

wenn der Angestellte im Zeitpunkt des Todes die Leis-
tungsvoraussetzungen des § 80 erfüllt hat und An-

spruch auf Kinderzulage für diese Kinder gehabt hat
oder gehabt hätte.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu §§ 9, 54
und 54a

§ 126. Die am 30.April 1987 geltende betriebliche
(generelle) Arbeitszeiteinteilung und -verteilung gilt
auch nach dem angeführten Zeitpunkt solange als Be-
triebsvereinbarung im Sinne des § 97 Abs 1 Z 2
ArbVG, als darüber nicht eine andere Betriebsverein-
barung abgeschlossen wird.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu Abschnitt III

§ 127. Ein Differenzbetrag gem Art XXVII Z 2 in der
bis 31.Dezember 1997 geltenden Fassung gebührt,
solange die Anspruchsvoraussetzungen für die ent-
sprechende(n) Zulage(n) nach den bis 30.April 1987
geltenden Bestimmungen erfüllt sind. Er gilt als
nichtständiger Bezug und wird bei allgemeinen Ände-
rungen des Gehaltes nicht erhöht. Auf den Differenz-
betrag sind alle nach dem 31.Mai 1987 anfallenden
Zulagen gemäß § 35 Abs 2 Z 7 und 8 sowie Abs 3
Z 2 anzurechnen, solange auf diese Zulagen nach
der ab 1.Mai 1987 geltenden Fassung der §§ 46, 47
und 51 Anspruch besteht.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(Siehe Erläuterung Seite 181)

Übergangsbestimmung zu § 48 –
Belastungszulage

§ 128. (1) Ergibt sich für eine(n) am 31.Dezember
1991 im Dienste eines österreichischen Sozialversi-
cherungsträgers stehende(n) Angestellte(n) ab
1. Jänner 1992 eine Verminderung oder der Wegfall
der Belastungszulage, so gebührt die Differenz gegen-
über dem für den Monat Dezember 1991 gezahlten
Betrag dieser Zulage – in den Fällen des Wegfalles
der Gesamtbetrag der Zulage – als Differenzbetrag.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Der Differenzbetrag gebührt, solange die An-
spruchsvoraussetzungen für die Belastungszulage
nach den bis 31.Dezember 1991 geltenden Bestim-
mungen erfüllt sind; er gilt als ständiger Bezug im Sin-
ne des § 35 Abs 2 Z 9 und wird bei allgemeinen Ände-
rungen des Gehaltes nicht erhöht.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)
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(3) Auf den Differenzbetrag ist jede nach dem 1. Jän-
ner 1992 wirksam werdende Erhöhung der Belas-
tungszulage bzw eine nach diesem Zeitpunkt neu an-
fallende Belastungszulage anzurechnen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu § 97 Abs 4

§ 129. § 97 Abs 4 ist nicht anzuwenden

1. auf Angestellte, deren Dienstverhältnis vor dem
1. Jänner 1994 unkündbar geworden ist,

2. auf Angestellte, für die vor dem 1. Jänner 1994 ein
erweiterter Kündigungsschutz gemäß § 30 in der bis
zum Ablauf des 31.Dezember 1993 geltenden Fas-
sung wirksam geworden ist,

3. auf Angestellte, auf die die in Z 1 und 2 genannten
Bedingungen ausschließlich deswegen nicht zutref-
fen, weil sie am 1. Jänner 1994 noch keine 10 Dienst-
jahre gemäß der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fas-
sung des § 16 zurückgelegt haben, wenn die Summe
der unmittelbar aneinander anschließenden, nachste-
hend aufgezählten Zeiten mindestens zehn Jahre be-
trägt:

a) Dienstzeiten (Lehrzeiten) gemäß § 16;

b) Dienstzeiten (Lehrzeiten) vor Vollendung des
18. Lebensjahres;

c) Zeiten einer während des Dienstverhältnisses in
Anspruch genommenen Karenz gemäß §§ 15 oder
15b MSchG bzw gemäß §§ 2 oder 5 VKG;

d) Zeiten eines Sonderurlaubes gemäß § 20 Abs 2;

e) Zeiten eines während des Dienstverhältnisses ab-
geleisteten ordentlichen oder außerordentlichen
Präsenz- bzw Zivildienstes mit Ausnahme eines
Wehrdienstes als Zeitsoldat nach § 23 WG oder ei-
nes Präsenzdienstes nach dem Bundesgesetz über
die Entsendung von Angehörigen des Bundeshee-
res zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBl Nr 233/
1965.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu § 97 Abs 4
und § 129

§ 129a. (1) Der Anwendungsbereich des § 129 wird
auf jene DienstnehmerInnen eingeschränkt, die vor
dem 1. Jänner 2014 die Anspruchsvoraussetzungen
auf eine gesetzliche Pension aus dem Versicherungs-
fall des Alters – ausgenommen die Korridorpension –
erfüllen.

(2) Für alle anderen in § 129 genannten Dienstneh-
merInnen ist § 97 Abs 4 mit folgenden Maßgaben an-
zuwenden:

1. der die Pensionseinkommensgrenze übersteigende
Leistungsanteil ruht maximal im Ausmaß von 20%
der ohne Berücksichtigung der Pensionseinkom-
mensgrenze ermittelten Dienstgeberleistung;

2. der die Pensionseinkommensgrenze übersteigende
Leistungsanteil ist im Jänner 2014 zu 35/36 ge-
schützt; dieser Schutz verringert sich mit jedem
weiteren Monat um 1/36.

3. Für jedes Dienstjahr zwischen dem 35. und
45. Dienstjahr wird die Pensionseinkommensgren-
ze gemäß § 97 Abs 4 um 5 ‰ erhöht.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 85. Änderung)

Übergangsbestimmung zu
§ 99 Abs 1

§ 130. (1) Auf Angestellte, die vor dem 1. Juli 1990 in
den Dienst eines österreichischen Sozialversiche-
rungsträgers getreten sind, ist § 99 Abs 1 in der ab
dem 1. Jänner 1994 geltenden Fassung nur hinsicht-
lich der nach dem 30. Juni 1990 erworbenen Anwart-
schaften anzuwenden; bezüglich der vor dem 1. Juli
1990 erworbenen Anwartschaften sind nach dem
31.Dezember 1993 Abs 2 und 3 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Alle Anwartschaften und Leistungsansprüche
nach diesem Pensionsrecht werden verwirkt durch

1. Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft
des Anspruchsberechtigten gemäß § 81, sofern
der Betroffene nicht die Unionsbürgerschaft be-
sitzt,

2. entfällt ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung

3. Dienstverweigerung gemäß § 208 Abs 8,

4. Entlassung aus dem Dienstverhältnis,

5. Kündigung durch den Dienstgeber gemäß § 146
Abs 6,

6. Kündigung durch den Angestellten,

7. einvernehmliche Lösung des Dienstverhältnisses,

8. vorzeitigen Austritt.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Die vom Angestellten gemäß §§ 17 und 101 ent-
richteten Pensionsbeiträge sind bei Beendigung des
Dienstverhältnisses – erhöht um die gesetzlichen Zin-
sen (ABGB) – rückzuerstatten, wenn ein Leistungsan-
spruch nach diesem Pensionsrecht nicht entsteht.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Auf Angestellte, die vor dem 1. Jänner 1990 in den
Dienst eines österreichischen Sozialversicherungsträ-
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gers getreten sind, ist § 99 Abs 1 in der ab dem 1. Jän-
ner 1994 geltenden Fassung darüber hinaus mit der
Maßgabe anzuwenden, dass die nach dem 30. Juni
1990 erworbenen Anwartschaften auch dann nicht
unverfallbar werden, wenn das Dienstverhältnis durch
einvernehmliche Auflösung endet; in einem solchen
Fall ist Abs 3 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
41. Änderung

§ 131. (1) Mit 1. Jänner 1996 treten in Kraft: § 1a,
§ 9a, § 12 Abs 5, § 12a Abs 4, § 17 Abs 1, Abs 1a,
Abs 2, Abs 4 und Abs 6, § 24, § 30 Abs 1 Z 5, § 35
Abs 9, § 41 Abs 6, Abs 8, Abs 10 und Abs 11, § 43
Abs 3, § 60 Abs 5, § 68 Abs 1 und Abs 2, § 77 Abs 3,
§ 78 Abs 2 Z 4, § 79, § 82 Abs 1, Abs 2 Z 5, Abs 3
Z 1 und Abs 4, § 84 Abs 1, § 87 Abs 1, Abs 2 und Abs 3,
§ 88, § 89, § 91 Abs 1, § 92 Abs 1, § 94 Abs 1 und
Abs 4, § 95 Abs 2 Z 2, § 97 Abs 3 Z 2a, Z 3, Z 4 lit a)
bis lit b) und Z 5, § 98, § 99, § 101 Abs 2 bis Abs 5
und Abs 5a bis Abs 5d, Art XXXIII Z 3 sowie Anlage 4.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Jänner 1996 treten außer Kraft: § 17 Abs 3,
§ 35 Abs 2 Z 3, § 42, § 95 Abs 1 Z 2 sowie Art XIX.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu § 17 Abs 1

§ 132. (1) § 17 Abs 1 in der ab dem 1.April 1999 gel-
tenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor dem
1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichischen
Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht anzu-
wenden. Auf diese Angestellten ist nach dem 31.März
1999 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Auf die Wartezeit (§ 80) und für die Pensionsbe-
messung (§ 88) sind die bei österreichischen Sozial-
versicherungsträgern zurückgelegten Dienstzeiten
ab dem der Vollendung des 20. Lebensjahres folgen-
den Monatsersten anzurechnen, wenn der Angestellte
für diese Zeiten Beiträge gemäß § 101 (nach)entrich-
tet hat; im Falle der Versetzung in den Ruhestand we-
gen Dienstunfähigkeit oder im Falle der Beendigung
des Dienstverhältnisses durch den Tod des Angestell-
ten sind die nach Vollendung des 18. Lebensjahres des
Angestellten liegenden Dienstzeiten bei österreichi-
schen Sozialversicherungsträgern anzurechnen.
Dienstzeiten bei österreichischen Sozialversiche-
rungsträgern, für die anlässlich der Beendigung eines
Dienstverhältnisses Pensionsbeiträge rückerstattet

wurden, sind nur dann anrechenbar, wenn der Ange-
stellte den rückerstatteten Betrag innerhalb von
18 Monaten nach Eintritt in ein neues Dienstverhältnis
wieder einzahlt; wird ein Angestellter in die Dienste ei-
nes anderen Versicherungsträgers übernommen, sind
die rückzuerstattenden Pensionsbeiträge an den
neuen Versicherungsträger zu überweisen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu § 17 Abs 1a

§ 133. § 17 Abs 1a ist auf Angestellte, denen die Pen-
sionsbeiträge anlässlich der Beendigung eines frühe-
ren Dienstverhältnisses unverzinst rückerstattet wor-
den sind, nicht anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 17 Abs 2

§ 134. (1) § 17 Abs 2 in der ab dem 1.Oktober 2000
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichi-
schen Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht
anzuwenden. Auf diese Angestellten sind nach dem
30.September 2000 Abs 2 und 3 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Für die Pensionsbemessung sind darüber hinaus
über Antrag des unkündbaren Angestellten bis zum
Höchstausmaß von fünf Jahren sonstige Versiche-
rungszeiten im Sinne des § 224 ASVG, Zeiten gemäß
§ 502 Abs 1 und 1a ASVG, Beitrags- und Ersatzzeiten
im Sinne des ARÜG sowie Beitrags- und Ersatzzeiten
im Sinne der §§ 115 und 116 GSVG bzw 106 und
107 BSVG anzurechnen, wenn und insoweit

1. diese Zeiten nach Vollendung des 20. Lebensjahres
zurückgelegt wurden und in den Fällen, in denen
der Antrag nach dem 31.August 1996 gestellt wor-
den ist, nach dem Sozialversicherungsrecht an-
spruchs- sowie leistungswirksam sind (§ 227 Abs 2
bis 5 ASVG, § 116 Abs 8 bis 10 GSVG sowie § 107
Abs 8 bis 10 BSVG);

2. der Angestellte für diese Zeiten Beiträge gemäß
§ 101 nachentrichtet hat.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Darüber hinaus können über Antrag des unkünd-
baren Angestellten weitere fünf Jahre der in Abs 2 an-
geführten Zeiten für die Pensionsbemessung ange-
rechnet werden, wenn die in Abs 2 Z 1 und 2 genann-
ten Voraussetzungen erfüllt sind.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)
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(4) Die Abs 2 und 3 sind auch auf jene Angestellten
anzuwenden, die die Unkündbarkeit nur deshalb nicht
erworben haben, weil der Prozentsatz gemäß § 146
Abs 4 bereits ausgeschöpft ist.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu § 82 Abs 4

§ 135. § 82 Abs 4 ist auf EmpfängerInnen vonWitwen
(Witwer)pensionen, die vor dem 1. Jänner 1996 ange-
fallen sind, nicht anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 88 Abs 1

§ 136. (1) § 88 Abs 1 in der ab dem 1. Jänner 1999
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichi-
schen Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht
anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach dem
31.Dezember 1998 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Die Pension (§ 81) beträgt nach zehn für die Pen-
sionsbemessung anrechenbaren Dienstjahren (§ 17)
50% der Bemessungsgrundlage (§ 87). Sie erhöht
sich mit jedem weiteren anrechenbaren Kalendermo-
nat um 0,1% der Bemessungsgrundlage, für Ange-
stellte mit abgeschlossenem Diplom- oder Doktorats-
studium im Sinne des UG, die aufgrund der dauernden
Verwendung in eine der Gehaltsgruppen E bis G bzw
P1 oder P2 eingereiht sind (§ 36 Abs 1), um 0,125%
der Bemessungsgrundlage, bis zum Höchstausmaß
von 80% der Bemessungsgrundlage. Bruchteile eines
Kalendermonates von mindestens fünfzehn Tagen
werden als voller Kalendermonat gerechnet; Bruch-
teile eines Kalendermonates in geringerem Ausmaß
bleiben unberücksichtigt. Der sich bei der Berechnung
ergebende Prozentsatz ist auf drei Dezimalstellen zu
runden.
(89. Änderung / 1. Jänner 2015)

Übergangsbestimmung zu
§ 97 Abs 3 Z 4 lit a)

§ 137. (1) § 97 Abs 3 Z 4 lit a) in der ab dem 1. Jänner
2000 geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zu-
letzt vor dem1. Jänner 1996 in den Dienst eines öster-
reichischen Sozialversicherungsträgers getreten sind,

nicht anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach
dem 31.Dezember 1999 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Die gemäß § 17 Abs 1 bis 3 für die Pensionsbe-
messung anzurechnenden Zeiten sind ohne Rücksicht
auf die zeitliche Lagerung bis zum Höchstausmaß von
420 – bei Angestellten mit abgeschlossenem Diplom-
oder Doktoratsstudium im Sinne des UG, die aufgrund
der dauernden Verwendung in eine der Gehaltsgrup-
pen E bis G bzw P1 oder P2 eingereiht sind (§ 36
Abs 1), von 360 – Monaten in Steigerungspunkte um-
zurechnen, wobei

a) für je zwölf Versicherungsmonate bis zum360.Mo-
nat 1,9 Steigerungspunkte (bei Leistungszugehö-
rigkeit zur Pensionsversicherung gemäß §§ 275
bis 291 ASVG und Berücksichtigung der knapp-
schaftlichen Steigerungspunkte: 2,1),

b) für je zwölf Versicherungsmonate ab dem 361. Mo-
nat 1,5 Steigerungspunkte (bei Leistungszugehö-
rigkeit zur Pensionsversicherung gemäß §§ 275
bis 291 ASVG und Berücksichtigung der knapp-
schaftlichen Steigerungspunkte: 1,6),

vergeben werden. Bleibt ein Rest von weniger als
zwölf Monaten, so ist für jeden Restmonat ein Zwölftel
des in Betracht kommenden Punktewertes – auf drei
Dezimalstellen gerundet – heranzuziehen. Bei Ange-
stellten, die innerhalb der ersten 35 – bei Angestellten
mit abgeschlossenemDiplom- oder Doktoratsstudium
imSinne des UG, die aufgrund der dauernden Verwen-
dung in eine der Gehaltsgruppen E bis G bzw P1 oder
P2 eingereiht sind (§ 36 Abs 1), innerhalb der ersten
30 – für die Pensionsbemessung gemäß § 17 Abs 1 an-
rechenbaren Dienstjahre Zeiten aufweisen, während
der sie aufgrund gesetzlicher Vorschriften von der
Pensionsversicherungspflicht ausgenommen waren,
sind zur Ermittlung der fiktiven gesetzlichen Pension
nur Steigerungspunkte für die in dem angeführten
Zeitraum liegenden Versicherungsmonate im Sinne
des § 224 ASVG zu vergeben.
(89. Änderung / 1. Jänner 2015)

Übergangsbestimmung zu
§ 99 Abs 2

§ 138. (1) Auf Angestellte, die vor dem 1. Juli 1990 in
den Dienst eines österreichischen Sozialversiche-
rungsträgers getreten sind, ist § 99 Abs 2 in der ab
dem 1.September 1998 geltenden Fassung nur hin-
sichtlich der nach dem 30. Juni 1990 erworbenen An-
wartschaften anzuwenden; bezüglich der vor dem
1. Juli 1990 erworbenen Anwartschaften ist nach
dem 31.August 1998 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)
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(2) Legt ein Angestellter, der von der A-Prüfung nicht
befreit ist, diese Prüfung nicht innerhalb des im § 21a
Abs 1 angeführten Zeitraumes erfolgreich ab, sind die
bereits geleisteten Pensionsbeiträge nach Ablauf der
genannten Frist – erhöht um die gesetzlichen Zinsen
(ABGB) – rückzuerstatten.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu § 101 Abs 3

§ 139. (1) § 101 Abs 3 in der ab dem 1. Jänner 1996
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
diesem Tag in den Dienst eines österreichischen Sozi-
alversicherungsträgers getreten sind, nicht anzuwen-
den. Auf diese Angestellten ist nach dem 31.Dezem-
ber 1995 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Die Beitragsleistung des Angestellten gemäß
§ 101 Abs 2 beginntmit demDiensteintritt, frühestens
jedoch mit dem der Vollendung des 20. Lebensjahres
folgenden Monatsersten.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 101 Abs 5b

§ 140. (1) § 101 Abs 5b in der ab dem 1. Jänner 1996
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
diesem Tag in den Dienst eines österreichischen Sozi-
alversicherungsträgers getreten sind, nicht anzuwen-
den. Auf diese Angestellten ist nach dem 31.Dezem-
ber 1995 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Für Zeiten gemäß § 134 Abs 2 und 3 erfolgt die Be-
rechnung der Beiträge nach den der Einreihung im
Zeitpunkt der Antragstellung entsprechenden Bezü-
gen auf Basis der Normalarbeitszeit gemäß §§ 9 oder
9a.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der 42. Änderung

§141. (1)Mit 1. Jänner 1995 tritt § 97 Abs 3 Z 1 und 4
lit b) in Kraft.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Jänner 1996 treten in Kraft: § 1 Abs 3, § 3
Abs 3a und 6, § 7, § 8 Abs 5 und 7, § 10 Abs 5, § 11
Abs 2, § 12a Abs 3, § 16, § 17 Abs 2, § 21 Abs 2,

§ 22, § 28 Abs 1, § 28b, § 29 Abs 1, § 31, § 32, § 33
Abs 5, § 35 Abs 6, § 37 Abs 1, § 44 Abs 1, § 49 Abs 1
und 3a, § 50 Abs 1, § 51 Abs 1, § 59 Abs 1, § 59a,
§ 59b Abs 1, § 59c Abs 1 bis 3, § 60 Abs 1, § 62a,
§ 67 Abs 3, § 72 Abs 3, § 73 Abs 3, 4 und 6, § 80 Abs 1,
§ 82 (Überschrift), § 87 Abs 3, § 88 Abs 1, § 92, § 97
Abs 3 Z 2a, 3, 4 lit a) und 5 sowie Abs 4, § 99 Abs 1,
§ 101 Abs 4 und 5, § 102a, § 103, § 105 Abs 3,
§ 107, § 109, § 110 Abs 1, § 111 Abs 1, § 112,
Art XXXIII Z 3, Art XXXIV Z 2 und 7 sowie die Anlagen
1 bis 3 und 5.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3)Mit 1. Jänner 1996 treten außer Kraft: § 28a, § 30,
§ 104, § 108 Abs 4, § 110 Abs 3, §§ 113 bis 118h, Art I
und Art II.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 7 – Verständigung der Angestellten

(Pensionisten)

§142. (1) § 7 in der ab dem1. Jänner 1996 geltenden
Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor diesem Tag
in den Dienst eines österreichischen Sozialversiche-
rungsträgers getreten sind, nicht anzuwenden. Auf
diese Angestellten ist nach dem 31.Dezember 1995
Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Von der Anstellung, der Stellenbesetzung (Bestel-
lung), jeder Einreihung und außerordentlichen Vorrü-
ckung, dem Eintritt der Unkündbarkeit, der Beendi-
gung des Dienstverhältnisses sowie von jeder Verfü-
gung nach dem Pensionsrecht ist der Angestellte
(Pensionist) schriftlich in Kenntnis zu setzen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 12a Abs 3

§ 143. (1) § 12a Abs 3 in der ab dem 1. Jänner 2000
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichi-
schen Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht
anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach dem
31.Dezember 2014 Abs 2 anzuwenden.
(89. Änderung / 1. Jänner 2015)

(2) Auf die gemäß § 146 für die Erlangung der Un-
kündbarkeit vorgesehenen Fristen sind Zeiten einer
während des Dienstverhältnisses in Anspruch genom-
menen Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG bzw ge-
mäß §§ 2 bis 6 VKG nur dann anzurechnen, wenn nach
Beendigung der Karenz bzw des Sonderurlaubes ge-
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mäß § 20 Abs 2 bzw der Bildungskarenz gemäß § 11
AVRAG der Dienst wieder angetreten und zumindest
so lange versehen worden ist, wie die Karenz gedauert
hat. Zeiten eines Sonderurlaubes gemäß § 20 Zeiten
einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG, Zeiten einer
Sterbebegleitung gemäß § 14a AVRAG, Zeiten der Be-
gleitung von schwersterkrankten Kindern gemäß
§ 14b AVRAG und Zeiten der Pflegekarenz gemäß
§ 14c AVRAG sind für die Einstufung in das Gehalts-
schema (§ 40) und auf die gemäß § 146 für die Erlan-
gung der Unkündbarkeit vorgesehenen Fristen nicht
anzurechnen.
(89. Änderung / 1. Jänner 2015)

Übergangsbestimmung zu
§ 16 – Anrechenbare Dienstzeit für
die Frist gemäß § 146 Abs 2 Z 4

§ 144. (1) § 16 in der ab dem 1. Jänner 2000 gelten-
den Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor dem
1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichischen
Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht anzu-
wenden. Auf diese Angestellten sind nach dem 31.De-
zember 1999 Abs 2 und 3 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Auf die gemäß § 146 Abs 2 Z 4 vorgesehene Frist
sind die nach Vollendung des 18. Lebensjahres bei ös-
terreichischen Sozialversicherungsträgern zurückge-
legten Dienstzeiten (Lehrzeiten) anzurechnen, soweit
sie unmittelbar aneinander anschließen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3)Der Lauf dieser Frist wird durch folgende bei öster-
reichischen Sozialversicherungsträgern zurückgeleg-
te Dienstzeiten (Lehrzeiten) gehemmt:

1. Zeiten einer Karenz, welche nicht gemäß § 12a
Abs 3 anzurechnen ist;

2. Zeiten eines Sonderurlaubes;

3. Zeiten einer Bildungskarenz;

4. Zeiten eines Freijahres.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 21a Abs 4

§ 145. (1) § 21a Abs 4 in der ab dem 1.September
1998 geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zu-
letzt vor dem1. Jänner 1996 in den Dienst eines öster-
reichischen Sozialversicherungsträgers getreten sind,
nicht anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach
dem 31.August 1998 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Von der Verpflichtung zur Ablegung der A-Prü-
fung, der Grundschulung mit Abschlussprüfung bzw
der Grundausbildung mit Abschlussprüfung sind aus-
genommen:

1. Verwaltungsangestellte für die Dauer ihrer Einrei-
hung in Gehaltsgruppe A;

2. für die Dauer der entsprechenden Verwendung
Verwaltungsangestellte in Krankenanstalten ge-
mäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) bis f sowie Z 2 bis 4;

3. Verwaltungsangestellte, die beim letzten Eintritt in
den Dienst der Sozialversicherung das 40. Lebens-
jahr überschritten hatten, soweit nicht von der Vo-
raussetzung des § 146 Abs 2 Z 5 gemäß § 22 Abs 2
idF des Art XXXV Z 7 in der bis 31.Mai 2003 gelten-
den Fassung Nachsicht erteilt wurde.

4. Verwaltungsangestellte, die bereits die Unkünd-
barkeit erworben haben.

(73. Änderung / 1. Jänner 2007)

Übergangsbestimmung zu
§ 22

§ 146. (1) § 22 in der ab dem 1. Jänner 2014 gelten-
den Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor dem
1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichischen
Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht anzu-
wenden. Auf diese Angestellten sind nach dem 31.De-
zember 2013 die Abs 2 bis 7 anzuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(2)Das Dienstverhältnis eines unbefristet beschäftig-
ten Angestellten wird, soweit im Folgenden nichts an-
deres bestimmt ist und nicht bereits die nach Abs 4 zu-
lässige Höchstzahl von unkündbaren Angestellten er-
reicht ist, unkündbar, wenn der Angestellte

1. die österreichische Staatsbürgerschaft oder die
Unionsbürgerschaft besitzt,

2. seit zwei Jahren eine auf mindestens „entspre-
chend” lautende Gesamtbeurteilung der Dienstbe-
schreibung hat,

3. das 28. Lebensjahr vollendet hat,

4. zehn Dienstjahre gemäß § 144 zurückgelegt hat,

5. beim letzten Eintritt in den Dienst der Sozialversi-
cherung das 40. Lebensjahr nicht überschritten
hatte,

6. nachMaßgabe der §§ 21 und 21a die A-Prüfung, die
Grundschulung mit Abschlussprüfung oder die
Grundausbildung mit Abschlussprüfung erfolgreich
abgelegt hat oder von deren Ablegung ausgenom-
men ist.

(73. Änderung / 1. Jänner 2007)

(3) Einem Angestellten, der die Voraussetzungen ge-
mäß Abs 2 Z 1 bis 3 und Z 5 – bei Verwaltungsange-
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stellten auch gemäß Z 6 – erfüllt, kann der Vorstand
die Unkündbarkeit des Dienstverhältnisses nach einer
Dienstzeit von fünf Jahren (§ 144) zuerkennen, wenn
nicht die nach Abs 4 zulässige Höchstzahl von unkünd-
baren Angestellten erreicht ist oder infolge Auswir-
kung des Abs 2 in den nächsten fünf Jahren erreicht
wird.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Die Zahl der unkündbaren Angestellten des Versi-
cherungsträgers darf innerhalb der Gruppen (§ 1
Abs 1)

1. der Verwaltungsangestellten und der PsychologIn-
nen in Krankenanstalten gemäß § 1 Abs 9,

2. des Pflegepersonals,

3. der zahntechnischen Angestellten

67% des Gesamtstandes der in jeder dieser Gruppen
dieser Dienstordnung unterliegenden Angestellten
des Versicherungsträgers (ausgenommen befristete
Angestellte) nicht übersteigen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(5) Ist der Prozentsatz an unkündbaren Angestellten
gemäß Abs 4 ausgeschöpft, kann ein Dienstverhältnis
erst von dem Zeitpunkt an unkündbar werden, in dem
der Prozentsatz wieder unterschritten wird. Die Un-
kündbarkeit gemäß Abs 2 tritt in der Reihenfolge ein,
in der im zeitlichen Ablauf die Voraussetzungen des
Abs 2 erfüllt wurden, und zwar so lange, bis der Pro-
zentsatz wieder erreicht ist, wobei dem dienstälteren
Angestellten, bei gleichem Dienstalter dem Angestell-
ten mit dem höheren Lebensalter der Vorrang zu ge-
ben ist.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(6) Unkündbare Angestellte in Krankenanstalten ge-
mäß § 1 Abs 9 können gekündigt werden, wenn sie
die Voraussetzungen für die Versetzung in den Ruhe-
stand gemäß § 149 Abs 2 und 3 nicht erfüllen und
sie, ohne anderweitig am Dienstort oder in dessen
Umgebung mindestens gleichwertig verwendet wer-
den zu können, deshalb entbehrlich werden, weil sich
der Geschäftsumfang der betreffenden Einrichtung
aus den in § 149 Abs 4 Z 2 angeführten Gründen ver-
ringert oder die Einrichtung aufgelassen wird. Solche
Angestellte dürfen jedoch nur gekündigt werden,
wenn beim Versicherungsträger in dem Bundesland,
in dem sich die Einrichtung befindet, nach vorhergeh-
ender Kündigung aller kündbaren Angestellten der
gleichen Angestelltengruppe (§ 1 Abs 1) und Verset-
zung aller jener Angestellten der gleichen Gruppe in
den Ruhestand, bei denen die Voraussetzungen dafür
gegeben sind, geeignete Posten für diese Angestellten
nicht vorhanden sind oder die Angestellten die Annah-
me eines solchen Postens ablehnen. Wird die Einrich-
tung innerhalb eines Jahres wieder eröffnet, so haben
nach Maßgabe des neuen Bedarfes die nach dieser Be-

stimmung gekündigten Angestellten Anspruch auf
Wiederverwendung, wobei die später gekündigten
Angestellten den früher gekündigten vorangehen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(7) Im Falle der Kündigung nach Abs 6 verliert der An-
gestellte für sich und seine Hinterbliebenen alle An-
wartschaften und Ansprüche nach Abschnitt IV, je-
doch erhöht sich die gesetzliche Abfertigung auf das
Doppelte.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

ÜB § 180, Seite 134

Übergangsbestimmung zu
§ 30

§ 147. (1) Auf Angestellte, die zuletzt vor dem 1. Jän-
ner 1996 in den Dienst eines österreichischen Sozial-
versicherungsträgers getreten sind, sind nach dem
30. Juni 2000 die Abs 2 und 3 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Kündbare Angestellte, die bei österreichischen
Sozialversicherungsträgern mindestens zehn Dienst-
jahre gemäß § 144 zurückgelegt, die Unkündbarkeit
aber deshalb nicht erworben haben, weil der Prozent-
satz gemäß § 146 Abs 4 bereits ausgeschöpft ist oder
weil sie im Zeitpunkt des letzten Diensteintrittes das
40. Lebensjahr überschritten hatten, können gekün-
digt werden, wenn

1. in der Dienstbeschreibung für zwei aufeinander fol-
gende Jahre die Gesamtbeurteilung auf „nicht ent-
sprechend” lautet;

2. sie sich
a) einer Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 3 Abs 6,

10 Abs 5, 11 Abs 2, 28 Abs 1 bzw 207 Abs 6 oder
b) eines sonstigen Verstoßes gegen die Dienst-

pflichten, welcher den Dienst, das Ansehen
bzw die Interessen des Versicherungsträgers,
der Versicherten, ihrer Angehörigen oder ihrer
Dienstgeber schädigt, schuldig gemacht haben;

3. sie, ohne anderweitig am Dienstort oder in dessen
Umgebung mindestens gleichwertig verwendet
werden zu können, deshalb entbehrlich werden,
weil sich der Geschäftsumfang des Versicherungs-
trägers (der betreffenden Einrichtung) aus den in
§ 149 Abs 4 Z 2 angeführten Gründen verringert
bzw die Einrichtung aufgelassen wird und andere
kündbare Angestellte der gleichen Angestellten-
gruppe (§ 1 Abs 1) nicht mehr im Dienste des Ver-
sicherungsträgers stehen;

4. sie Anspruch auf Alterspension gemäß § 253 ASVG
(§ 4 Abs 1 APG) oder auf Knappschaftsalterspen-
sion gemäß § 276 ASVG haben;
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)
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5. sie die vorzeitige Alterspension gemäß § 253b
ASVG (iVm § 607 Abs 10, 12 bzw 14 sowie § 617
Abs 13 ASVG) bzw die vorzeitige Knappschaftsal-
terspension gemäß § 276 ASVG oder das Sonder-
ruhegeld gemäß Art X NSchG in Anspruch nehmen
oder ihnen die Invaliditätspension gemäß § 254
Abs 1 ASVG (§ 6 APG) bzw die Berufsunfähigkeits-
pension gemäß § 271 Abs 1 ASVG (§ 6 APG) bzw
die Knappschaftsvollpension gemäß § 279 Abs 1
ASVG zuerkannt worden ist;
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

6. der in § 60 Abs 1 angeführte Zeitraum, für den An-
spruch auf ständige Bezüge besteht, infolge Krank-
heit überschritten ist.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Sofern kein Anspruch auf Leistungen gemäß Ab-
schnitt IV dieser Dienstordnung besteht, erhöht sich
in den Fällen des Abs 2 Z 3 bis 6 die gesetzliche Abfer-
tigung auf das Doppelte.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 31 – Entlassung

§148. § 31 ist auch auf unkündbare Angestellte sowie
auf Angestellte, für die ein erweiterter Kündigungs-
schutz gemäß § 147 besteht, anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 32 – Versetzung in den Ruhestand

§ 149. (1) Auf Angestellte, die zuletzt vor dem 1. Jän-
ner 1996 in den Dienst eines österreichischen Sozial-
versicherungsträgers getreten sind, sind nach dem
30.September 2000 Abs 2 bis 5 anzuwenden.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Unkündbare Angestellte haben Anspruch auf Ver-
setzung in den Ruhestand, wenn

1. 35 – bei Angestellten mit abgeschlossenem Di-
plom- oder Doktoratsstudium im Sinne des UG,
die aufgrund der dauernden Verwendung in eine
der Gehaltsgruppen E bis G bzw P1 oder P2 einge-
reiht sind (§ 36 Abs 1), 30 – für die Pensionsbemes-
sung anrechenbare Dienstjahre (§ 17 und §§ 132
bis 134) erworben, die in § 253b Abs 1 ASVG – in
Verbindung mit § 607 Abs 10, 12 bzw 14 sowie
§ 617 Abs 13 ASVG – festgesetzten Lebensmonate
zurückgelegt und die in § 253b Abs 1 Z 1 bis 2 ASVG
idF am 31.Dezember 2003 genannten Anspruchs-
voraussetzungen erfüllt sind oder
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

2. Anspruch auf Alterspension gemäß § 253 ASVG
bzw auf Knappschaftsalterspension gemäß § 276
ASVG besteht oder

3. die in § 253b Abs 1 ASVG – in Verbindungmit § 607
Abs 10, 12 bzw 14 sowie § 617 Abs 13 ASVG – fest-
gesetzten Lebensmonate zurückgelegt und die in
§ 253b Abs 1 Z 1 bis 2 ASVG idF am 31.Dezember
2003 genannten Anspruchsvoraussetzungen er-
füllt sind oder
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

4. Anspruch auf Alterspension gemäß § 4 Abs 1 APG
besteht oder

5. eine Korridorpension gemäß § 4 Abs 2 APG bean-
sprucht wird oder

6. eine Schwerarbeitspension gemäß § 4 Abs 3 APG
beansprucht wird.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Der Angestellte hat die Versetzung in den Ruhestand
schriftlich zu beantragen. Der Vorstand kann die Ver-
setzung in den Ruhestand bis zu drei Monaten auf-
schieben, wenn es wichtige Interessen des Dienstes
erfordern.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Unkündbare Angestellte sind in den Ruhestand zu
versetzen, wenn die Dienstunfähigkeit gemäß § 207
eingetreten ist. Die Versetzung in den Ruhestand hat
in diesen Fällen mit dem Monatsersten zu erfolgen,
der unmittelbar auf den Zeitpunkt folgt, zu dem der
Versicherungsträger Kenntnis vom Eintritt der Dienst-
unfähigkeit erlangt hat oder bei rechtzeitiger Verstän-
digung durch den Angestellten (§ 207 Abs 4) erlangen
hätte müssen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Der Vorstand kann eine(n) unkündbare(n) Ange-
stellte(n) in den Ruhestand versetzen, wenn der/die
Angestellte

1. die für männliche Angestellte geltenden Vorausset-
zungen nach Abs 2 Z 1, 2 oder 4 erfüllt oder
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

2. ohne anderweitig am Dienstort oder in dessen Um-
gebung mindestens gleichwertig verwendet wer-
den zu können, deshalb entbehrlich wird, weil sich
der Geschäftsumfang des Versicherungsträgers
(der betreffenden Einrichtung) durch gesetzliche
Maßnahmen, wesentlichen Rückgang der Zahl der
Versicherten, Leistungsempfänger bzw Behand-
lungsfälle oder durch einschneidende Verwaltungs-
maßnahmen verringert oder die Einrichtung aufge-
lassen wird.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(5) Abs 3 findet auch auf kündbare Angestellte An-
wendung, wenn die Dienstunfähigkeit als Folge eines
im Dienste eines Sozialversicherungsträgers erlitte-
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nen Arbeitsunfalles (einer Berufskrankheit) im Sinne
der §§ 175 bis 177 ASVG bzw der §§ 90 bis 92 B-KUVG
eintritt.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(6)Die Abs 2 bis 5 sind auch auf jene Angestellten an-
zuwenden, die die Unkündbarkeit nur deshalb nicht
erworben haben, weil der Prozentsatz gemäß § 146
Abs 4 bereits ausgeschöpft ist.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

ÜB § 206, Seite 142

Übergangsbestimmung zu
§ 80 Abs 1

§ 150. (1) § 80 Abs 1 in der ab dem 1. Jänner 1996
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
diesem Tag in den Dienst eines österreichischen Sozi-
alversicherungsträgers getreten sind, nicht anzuwen-
den. Auf diese Angestellten ist nach dem 31.Dezem-
ber 1995 Abs 2 anzuwenden.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Anspruch auf Leistungen besteht nach Maßgabe
des Abschnitt IV, wenn der Angestellte

1. die Unkündbarkeit (§ 146) erworben oder nur des-
halb nicht erworben hat, weil der Prozentsatz ge-
mäß § 146 Abs 4 bereits ausgeschöpft ist.

2 . eine zehnjährige Wartezeit (§ 132 Abs 2) erfüllt
und

3. Pensionsbeiträge (§ 101) entrichtet und nicht rück-
erstattet erhalten hat.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 101 Abs 4

§ 151. (1) § 101 Abs 4 in der ab dem 1.April 1999
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichi-
schen Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht
anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach dem
31.März 1999 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Soweit nicht § 152 anzuwenden ist, sind von der
Beitragsleistung ausgenommen:

1. Angestellte, die beim letzten Eintritt in den Dienst
der Sozialversicherung das 40. Lebensjahr über-
schritten hatten, wenn nicht Nachsicht gemäß
§ 22 Abs 2 idF des Art XXXV Z 7 in der bis 31.Mai
2003 geltenden Fassung erteilt worden ist;

2. Angestellte, die nicht die österreichische Staats-
bürgerschaft oder die Unionsbürgerschaft besit-
zen;

3. Angestellte, die – ohne von der A-Prüfung der
Grundschulung mit Abschlussprüfung oder der
Grundausbildung mit Abschlussprüfung befreit zu
sein – diese Prüfung nicht innerhalb des im § 21a
Abs 1 angeführten Zeitraumes erfolgreich abgelegt
haben.

(73. Änderung / 1. Jänner 2007)

ÜB § 187, Seite 138

Übergangsbestimmung zu
§ 101 Abs 5

§ 152. (1) § 101 Abs 5 in der ab dem 1.April 1999
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichi-
schen Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht
anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach dem
31.März 1999 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2)Die in § 151 Abs 2 genannten Angestellten können
für die Gesamtdauer der beitragsfreien Dienstzeiten
gemäß § 132 Abs 2 Beiträge, berechnet nach den
der jeweiligen tatsächlichen Einreihung entsprechen-
den Bezügen (auf Basis des zumAntragszeitpunkt gel-
tenden Gehaltsschemas – Anlage 1 bis 3), nachent-
richten – jedoch nur und erst dann, wenn diese Zeiten
für die Pensionsbemessung in Frage kommen (zB Er-
werb der österreichischen Staatsbürgerschaft oder
der Unionsbürgerschaft; Eintritt eines Ausnahmetat-
bestandes gemäß § 21a Abs 4).
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

ÜB § 187, Seite 138

Übergangsbestimmung zu
Abschnitt V

§ 153. Abschnitt V in der ab dem 1. Jänner 1996 gel-
tenden Fassung ist auch auf unkündbare Angestellte
anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der 43. Änderung

§ 154. (1) Es treten mit 1.September 1996 in Kraft:
§ 13 Abs 1, § 14 Abs 1, § 16 Abs 2, § 17 Abs 2, § 20
Abs 2, § 32 Abs 1, § 37 Abs 1, § 41 Abs 6, 6a, 6b
und 7, § 48 Abs 1, § 68 Abs 3, § 73 Abs 2, § 77 Abs 2,
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§ 83 Abs 1, 1a und 1b, § 87 Abs 2a, 2b, 2c und 3, § 88
Abs 1 und 1a, § 97 Abs 3 Z 4 lit a), § 100 Abs 1,
Art XXXII, Art XXXIII Z 2 und 3, Art XXXIV Z 4, 7
und 8 sowie Art XXXV Z 1, 2, 5 und 10.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Es treten mit 1. Jänner 1997 außer Kraft: § 79
Abs 3, 4 und 5;
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Es treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft: § 94 Abs 2,
2a, 3 und 3a, § 95 Abs 1, 2 und 3, § 96 Abs 1 und 1a,
§ 97 Abs 3 Z 4 lit f) sowie § 101 Abs 2.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 87 Abs 3

§ 155. (1) § 87 Abs 3 in der ab dem 1. Jänner 2003
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichi-
schen Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht
anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach dem
31.Dezember 2002 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand und
dem Ablauf des Monats liegt, in dem der Angestellte
den in § 253b Abs 1 ASVG – in Verbindung mit § 607
Abs 10, 12 bzw 14 sowie § 617 Abs 13 ASVG – ge-
nannten Lebensmonat vollenden wird, ist die Bemes-
sungsgrundlage gemäß § 87 Abs 1 um 0,1% – bei An-
gestelltenmit abgeschlossenemDiplom- oder Doktor-
atsstudium imSinne des UG, die aufgrund der dauern-
den Verwendung in eine der Gehaltsgruppen E bis G
bzw P1 oder P2 eingereiht sind (§ 36 Abs 1) um
0,125% – zu kürzen. Das sich aus dieser Kürzung er-
gebende Prozentausmaß der Bemessungsgrundlage
ist auf drei Dezimalstellen zu runden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

Übergangsbestimmung zu
§ 87 Abs 5

§ 156. (1) § 87 Abs 5 in der ab dem 1. Jänner 2003
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichi-
schen Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht
anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach dem
31.Dezember 2002 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Die gemäß § 155 gekürzte Bemessungsgrundlage
darf 89,2% – bei Angestellten mit abgeschlossenem

Diplom- oder Doktoratsstudium im Sinne des UG, die
aufgrund der dauernden Verwendung in eine der Ge-
haltsgruppen E bis G bzw P1 oder P2 eingereiht sind
(§ 36 Abs 1) 86,5% – der gemäß § 87 Abs 1 ermittel-
ten Bemessungsgrundlage nicht unterschreiten.
(89. Änderung / 1. Jänner 2015)

Übergangsbestimmung zu
§ 88 Abs 1a

§ 157. (1) § 88 Abs 1a in der ab dem 1. Jänner 2003
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichi-
schen Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht
anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach dem
31.Dezember 2002 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Abgesehen von den Fällen des § 87 Abs 6 darf die
Pension 50% der Bemessungsgrundlage gemäß § 87
Abs 1 nicht unterschreiten.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 94 Abs 2

§ 158. (1) Abweichend von § 94 Abs 2 fallen Hinter-
bliebenenpensionen nach dem Tod eines Pensionis-
ten, der eine Vorschusszahlung gemäß § 159 bezogen
hat, mit dem Monatsersten nach dem Tod des Pensio-
nisten an, wenn der Antrag binnen sechs Monaten
nach dem Tod gestellt wird.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Für den Kalendermonat, in dem der Grund des
Wegfalles der Hinterbliebenenpension eintritt, ge-
bührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles der Hin-
terbliebenenpension gemäß § 95 Abs 3 eine Vor-
schusszahlung.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Diese Vorschusszahlung ist in der Höhe der erst-
malig zur Auszahlung gelangenden Hinterbliebenen-
pension spätestens am Ersten des dem Tod des Pen-
sionisten folgenden Kalendermonates flüssig zu ma-
chen, wenn der Antrag binnen sechs Monaten nach
dem Tod gestellt wird; § 62 Abs 6 gilt sinngemäß.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Alle auf die Leistungen nach dem Pensionsrecht
anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die
Vorschusszahlung.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

– 129 –



Übergangsbestimmung zu
§ 95 Abs 3

§ 159. (1) Anstelle des verhältnismäßigen Teiles der
Leistung gemäß § 95 Abs 3 gebührt Personen, die im
Dezember 1996 eine Leistung beziehen und bei denen
der Leistungsanspruch am 31.Dezember 1996 auf-
recht ist, für den Kalendermonat, in dem der Grund
des Wegfalles der Leistung eintritt, eine Vorschuss-
zahlung.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2)Diese Vorschusszahlung ist in der Höhe der im De-
zember 1996 ausgezahlten Leistung am 1. Jänner
1997 flüssig zu machen; § 62 Abs 6 gilt sinngemäß.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Alle auf die Leistungen nach dem Pensionsrecht
anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die
Vorschusszahlung.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu § 97 Abs 3
Z 4 lit b)

§ 160. § 97 Abs 3 Z 4 lit b) ist auf Angestellte, die der
Pensionsversicherung gemäß §§ 275 bis 291 ASVG
leistungszugehörig sind und bei denen die knapp-
schaftlichen Steigerungspunkte in Betracht kommen,
nicht anzuwenden. Für diese Angestellten gilt, dass,
wenn und insoweit bei Inanspruchnahme der Knapp-
schaftsvollpension der Steigerungsbetrag aus den
nach § 97 Abs 3 Z 4 lit a) berücksichtigten Steige-
rungspunkten 66% der Bemessungsgrundlage nicht
erreicht, auch die Monate ab dem Bemessungszeit-
punkt bis zum Monatsersten nach Vollendung des
56. Lebensjahres als Versicherungsmonate zu berück-
sichtigen sind, wobei Nachstehendes zu beachten ist:

a) Fällt der Zeitpunkt der Vollendung des 56. Lebens-
jahres selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser
Tag als Monatserster im Sinne des Einleitungssat-
zes.

b) Für je zwölf solcher Kalendermonate ergeben sich
2,1 Steigerungspunkte; bleibt ein Rest von weni-
ger als zwölf Monaten, so ist für jeden Restmonat
ein Zwölftel des genannten Punktewertes – auf
drei Dezimalstellen gerundet – heranzuziehen.

c) Der Steigerungsbetrag darf weder den sich aus
§ 97 Abs 3 Z 4 lit a) ergebenden höchstmöglichen
Prozentsatz noch den sich aus § 88 ergebenden
um 5 Prozentpunkte reduzierten Prozentsatz über-
schreiten.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
44. Änderung

§161. (1) Es tritt mit 1.September 1996 außer Kraft:
§ 41 Abs 6b Z 9.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Es treten mit 1.September 1996 in Kraft: § 41
Abs 6b Z 7 und 8, § 97 Abs 3 Z 4 lit a) bis e), Art XXXIV
Z 8 Abs 2 sowie Art XXXVI Z 6a.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Es treten mit 1. Jänner 1997 außer Kraft: § 12
Abs 5 sowie § 43 Abs 1 Z 1 lit e).
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Es treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft: § 12 Abs 4,
§ 17 Abs 1b und 3, § 27, § 37 Abs 1, § 43 Abs 1 Z2 lit f),
§ 56a, § 62 Abs 5, § 66 Abs 2, § 75 Abs 2, § 85, § 87
Abs 1 Z 1, § 97 Abs 3 Z 2 und 4 lit f), § 101 Abs 5a
und 5c bis 5e sowie Anlage 4 Z 2.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
45. Änderung

§ 162. Mit 1. Jänner 1997 treten § 93 Abs 1 und § 96
Abs 1 in Kraft.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
46. Änderung

§ 163. (1) Es treten mit 1. Juli 1997 außer Kraft: § 41
Abs 6, 6a, 6b, 7 und 9.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Es tretenmit 1. Juli 1997 in Kraft: § 41 Abs 1, 4, 5,
8, 10, 12 und § 83 Abs 1b.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
47. Änderung

§ 164. (1) Es treten mit 1.November 1997 außer
Kraft: § 84 Abs 2 und § 92 Abs 2.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Es tretenmit 1.November 1997 in Kraft: § 1 Abs 3
Z 6 bis 6b, §§ 9 bis 9g, § 35 Abs 3 Z9 bis 9a, § 35 Abs 4,
§ 41 Abs 1 Z 5 bis 6, § 54 Abs 1 sowie 3, § 54a Abs 1
sowie 4, § 55 Abs 1, § 56, § 56a, § 59 Abs 1 sowie 4,
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§ 83 Abs 1a bis 1c, § 83 Abs 3 bis 5, § 90 und § 94
Abs 4.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
48. Änderung

§ 165. (1) Es treten mit 1. Jänner 1998 außer Kraft:
Art III bis VIII, Art IX Abs 1 bis 3, 5 und 7 bis 8, Art X
und XII, Art XIII Abs 1 bis 3 und 5, Art XIV bis Art XVIII,
Art XX, Art XXI Z 1 und 3, Art XXII bis XXVI, Art XXVII
Z 1 Abs 1, Z 2 Abs 1, 2 und 4 sowie Z 3, Art XXVIII Z 1
Abs 1 sowie Z 2, Art XXIX und XXX, Art XXXI Z 1 und 3,
Art XXXIV Z 2 Abs 3, Art XXXVI Z 8 und Art XXXVII Z 2.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Es treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft: Art IX Abs 4
und 9, Art XIII Abs 4, Art XXI Z 2, Art XXVII Z 2 Abs 3
und Art XXXV Z 15.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Es tritt mit 1. Jänner 1999 außer Kraft: Art XXXVI
Z 7.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Wahrungsbestimmungen

§ 166. (1) Bereits erworbene Anwartschaften und
Einstufungen aufgrund der Anrechnung von Dienst-
zeiten bzw Vordienstzeiten bleiben gewahrt, auch
wenn nach einer Änderung dieser Dienstordnung die
Rechtsgrundlage für eine erstmalige Anrechnung die-
ser Zeiten weggefallen ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

(2) Eine bereits zuerkannte Einreihung bleibt ge-
wahrt, wenn dem/der Angestellten infolge einer Ände-
rung der §§ 37 bis 39 eine niedrigere als die bisherige
Einreihung gebührt oder ein passender Einreihungs-
tatbestand nicht mehr vorhanden ist.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

ÜB § 200, Seite 141

(3) Ein bereits erreichtes Urlaubsausmaß (Erholungs-
urlaub zuzüglich Zusatzurlaub) bleibt gewahrt, auch
wenn infolge einer Änderung dieser Dienstordnung
der Anspruch auf Erholungsurlaub bzw. Zusatzurlaub
entfällt oder reduziert wird. Auch bereits erworbene
Anwartschaften im Sinne des § 19 Abs 1 bleiben ge-
wahrt.
(Geltende Fassung ab 1. Juni 2018 / 97. Änderung)

(4) Eine bereits zuerkannte Leitungs-, Bereichslei-
tungs- oder Funktionszulage bleibt im jeweiligen pro-
zentuellen Ausmaß gewahrt, wenn dem/der Ange-
stellten infolge einer Änderung der §§ 42 bis 44 ein
niedrigeres Ausmaß der Zulage als bisher gebührt
oder ein entsprechender Zulagentatbestand nicht
mehr vorhanden ist.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

ÜB § 201, Seite 141

(5) Bis zum 31.Dezember 2014 zuerkannte Er-
schwerniszulagen gemäß § 46 Abs 1 Z 3 lit c DO.A blei-
ben von der 90. Änderung der DO.A unberührt.
(90. Änderung / 1. Jänner 2015)

(6) Ein vor dem 1. Juli 2017 gebührender Fahrtkos-
tenzuschuss gebührt – bei unverändertem Vorliegen
der übrigen Voraussetzungen – solange weiter, bis
der nach § 58 Abs 2 neu berechnete Wert diesen über-
steigt.
(95. Änderung / 1. Juli 2017)

(7) Bereits erworbene Anwartschaften im Sinne des
§ 66 Abs 1 Z 1 bis 3 (§ 237 Z 1 bis 3) bleiben gewahrt,
auch wenn infolge einer Änderung dieser Dienstord-
nung die Anrechnung von Vordienstzeiten gemäß
§ 14 Abs 1 Z 1 reduziert wird. Eine Verschiebung der
Stichtage der Dienstjubiläen aufgrund der 96. Ände-
rung der DO.A findet bei am 1. Juni 2017 aufrechten
Dienstverhältnissen nicht statt.
(97. Änderung / 1. Juni 2018)

In-Kraft-Treten der
49. Änderung

§ 167. (1) Es treten mit 1. Jänner 1998 außer Kraft:
§ 1 Abs 7 Z 2, § 37 Abs 1, B/II Z 3 und E/III
Z 6.14.4, § 46 Abs 1 Z 2 sowie Art XXXI Z 4 bis 5.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Es tretenmit 1. Jänner 1998 in Kraft: § 1 Abs 1, § 1
Abs 3 Z 20, § 9g, § 13 Abs 1 Z 5, § 14 Abs 1 Z 8, § 17
Abs 1 bis 1a, § 19 Abs 3, § 27 Abs 2 und 4, § 29 Abs 3
und 5, § 31 Abs 1a, § 34 Abs 2, § 35 Abs 6, § 37 Abs 1,
B/II Z 2, C/I Z 4, C/II Z 7a, C/III Z 6.10, D/I Z 1 und
10.12, D/II Z 18 und 19, E/I Z 2.1, 7 und 10, E/III
Z 6.12.2, F/I Z 1.2, 1.4, 1.10 und 1.11, F/II Z 1.11.1
und F/III Z 1.11, § 37 Abs 7, § 38, II/A Z 1 und II/B
Z 1, § 40 Abs 6, § 43 Abs 1 Z 1 lit f) bis j), § 46 Abs 1
Z 1 und 3, § 46 Abs 1a und 3, § 49 Abs 3 bis 3a, § 50
Abs 4, § 51 Abs 1, § 61, § 62a, § 65 Abs 2, § 68a (Ti-
tel), § 68a Abs 4 bis 5, § 84, § 92, § 101 Abs 5b und 5d,
§ 110 Abs 1 Z 1, § 112 Abs 1 Z 3a, Art XLI Z 4 sowie die
Anlagen 1 bis 3 und 5.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)
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Übergangsbestimmung zu
§ 1 Abs 7

§ 168. (1) Diese Dienstordnung ist auf Verwaltungs-
angestellte der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen
und Bergbau, welche zuletzt vor dem 1. Jänner 1996
in den Dienst der Versicherungsanstalt der österrei-
chischen Eisenbahnen getreten sind, nicht anzuwen-
den.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Auf die in Abs 1 genannten Angestellten ist weiter-
hin die Dienstordnung der Verwaltungsangestellten
der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen-
bahnen (EDO-Ang.) in der jeweils geltenden Fassung
anzuwenden – auch wenn deren regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit auf 30 oder weniger Stunden re-
duziert wird. Die Bestimmungen der §§ 35, 36, 37,
100 sowie 101 EDO-Ang. sind auch auf jene Angestell-
ten anzuwenden, die nur deshalb die Unkündbarkeit
nicht erworben haben, weil der Prozentsatz gemäß
§ 9 Abs 2 EDO-Ang. bereits ausgeschöpft ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

(3) Eine Leistung gemäß § 143a ASVG ist einem ge-
setzlichen Pensionsanspruch gleichzuhalten und dem-
gemäß insbesondere in Verbindung mit § 149 Abs 2
EDO-Ang. und § 76 Abs 3 EDO-Ang. zur Anrechnung
zu bringen.
(89. Änderung / 1. Jänner 2015)

(4) § 21e und § 54b sowie damit in Zusammenhang
stehende Bestimmungen, sind auch auf jene Ange-
stellten sinngemäß anzuwenden, die gemäß Abs 1
und 2 weiterhin der EDO-Ang. unterliegen.
(90. Änderung / 1. Jänner 2015)

(5) § 9d Abs 1 und die damit in Zusammenhang ste-
henden Bestimmungen, sind auch auf jene Angestell-
ten sinngemäß anzuwenden, die gemäß Abs 1 und 2
weiterhin der EDO-Ang. unterliegen.
(94. Änderung / 1. Jänner 2017)

(6) § 97 ist in der Weise auf jene Angestellten, die ge-
mäß Abs 1 und 2 weiterhin der EDO-Ang. unterliegen
anzuwenden, dass die gem § 97 errechnete fiktive an-
rechenbare Pension die tatsächliche gesetzliche Pen-
sion nicht übersteigen darf.
(94. Änderung / 1. Jänner 2017)

(7) Hat ein/e Verwaltungsangestellte(r) die An-
spruchsvoraussetzungen für eine Leistung gem
§ 253 ASVG bzw. gem § 4 APG erfüllt, so gilt ein ent-
sprechender Antrag auf Gewährung einer Leistung
nach § 253 ASVG bzw gem § 4 APG als Antrag auf Ver-
setzung in den dauernden Ruhestand (§ 37 EDO-Ang)
und auf Zustimmung zur einvernehmlichen Auflösung

des Dienstverhältnisses. Der Dienstgeber ist in die-
sem Fall unabhängig von der Erfüllung der Vorausset-
zungen gem § 37 Abs 1 lit a) bis lit d) EDO-Ang er-
mächtigt, zu jenem Zeitpunkt, der sich aus dem Stich-
tag gem § 223 Abs 2 ASVG ergibt, den/die Angestell-
te(n) in den dauernden Ruhestand zu versetzen und
im Wege einer einvernehmlichen Vereinbarung die
Zuerkennung einer Ruhegenussleistung zum Ruhe-
standsversetzungszeitpunkt zu vereinbaren. Die Be-
messung/Berechnung der Ruhegenussleistung zum
vereinbarten Ruhestandsversetzungszeitpunkt ist
nach den entsprechenden Bestimmungen des Bun-
desbahn-Pensionsgesetzes (BB-PG) vorzunehmen.
Der/Die Angestellte ist verpflichtet, den Dienstgeber
über die Antragstellung auf eine Leistung gem § 253
ASVG bzw gem § 4 APG unverzüglich zu informieren.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

(8) § 45 Abs 4 sowie damit in Zusammenhang ste-
hende Bestimmungen, sind auch auf jene Angestell-
ten sinngemäß anzuwenden, auf die gemäß Abs 1
und 2 weiterhin die EDO-Ang. anzuwenden ist.
(96. Änderung / 1.September 2017)

In-Kraft-Treten der
50. Änderung

§ 169. (1) Es tritt mit 1. Jänner 1998 außer Kraft:
Art XXXV Z 11.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Es treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft: § 51 Abs 1
Z 1 lit d) und Abs 2 Z 1 bis 2 sowie § 91.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
51. Änderung

§ 170. Mit 1. Juli 1998 treten in Kraft: § 21 Abs 4 bis
4c, § 37 Abs 3 bis 4 sowie § 87 Abs 1 Z 1 und Abs 1a.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
52. Änderung

§ 171. (1) Mit 1. Jänner 1998 tritt in Kraft: Art XLII
Z 2 Abs 3 bis 4.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1.September 1998 treten in Kraft: § 10 Abs 2
Z 3, § 21, § 21a, § 21b, § 21c, § 22 Abs 1 Z 5, § 37
Abs 1, E/I Z 14, E/II Z 11, E/III Z 1, 7 und 15, § 37
Abs 3 bis 4a, § 43 Abs 2a, § 44 Abs 1a, § 87 Abs 1
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Z 1 und Abs 1a, § 99 Abs 2, § 101 Abs 4 Z 4 und Abs 5,
Art XXXIV Z 9 sowie Art XXXV Z 6 bis 7 und 13 bis 14.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 21 Abs 4

§ 172. Als erste oder zweite Prüfungswiederholung
gilt auch das erstmalige Antreten zu den Prüfungen
der Fachausbildung gemäß § 21c, wenn die B-Prüfung
ein oder zwei Mal mit einem ungenügenden Prüfungs-
ergebnis abgelegt worden ist.
(74. Änderung / 1.September 2007)

Übergangsbestimmung zu
§ 21a Abs 1

§ 173. (1) § 21a Abs 1 ist auf Verwaltungsangestell-
te, die zuletzt vor dem 1. Jänner 1996 in den Dienst ei-
nes österreichischen Sozialversicherungsträgers ge-
treten sind, nicht anzuwenden. Auf diese Verwal-
tungsangestellten ist Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Die Verwaltungsangestellten haben, um die Un-
kündbarkeit erlangen zu können, innerhalb von zehn
Dienstjahren die A Prüfung, die Grundschulung mit
Abschlussprüfung oder die Grundausbildung mit Ab-
schlussprüfung abzulegen. Für die gemäß § 21b Abs 6
oder 7 von der Verpflichtung zur Ablegung der Prüfun-
gen der allgemeinen Fachausbildung bzw § 21c Abs 6
oder 7 von der Verpflichtung zur Ablegung der Prüfun-
gen der Fachausbildung ausgenommenen Verwal-
tungsangestellten ist die A-Prüfung, die Grundschu-
lung mit Abschlussprüfung bzw die Grundausbildung
mit Abschlussprüfung, soweit sie nicht gemäß § 21a
Abs 4 befreit sind, eine Voraussetzung für die Einrei-
hung in die ihrer Verwendung entsprechende Gehalts-
gruppe.
(74. Änderung / 1.September 2007)

Übergangsbestimmung zu
§§ 21b Abs 1 und 21c Abs 1

§ 174. Eine bis zum 31.August 2000 erfolgreich ab-
gelegte B-Prüfung gemäß § 21 Abs 3 in der vor dem
1.September 1998 geltenden Fassung bzw in der Fas-
sung des Art XLV Z 3 Abs 2 ersetzt die B-Prüfung und
die Ergänzungsprüfung gemäß §§ 21b und 21c.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§§ 21b Abs 6 und 21c Abs 1

§ 175. Eine bis zum 31.August 1998 wirksam gewor-
dene Befreiung von der Verpflichtung zur Ablegung
der B-Prüfung gemäß § 21 Abs 4 in der vor dem
1.September 1998 geltenden Fassung bleibt unbe-
rührt; sie bezieht sich auch auf die Ergänzungsprü-
fung gemäß § 21c.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§§ 21c und 10 Abs 2 Z 3

§ 176. Verwaltungsangestellte, die bis zum 31.Au-
gust 2000 die B-Prüfung gemäß § 21 Abs 3 in der
vor dem 1.September 1998 geltenden Fassung bzw
in der Fassung des Art XLV Z 3 Abs 2 erfolgreich abge-
legt haben, sind berechtigt, im Rahmen der bestehen-
den Möglichkeiten am Prüfungsseminar des Haupt-
verbandes zur Vorbereitung auf die Ergänzungsprü-
fung (ohne Ablegung der Prüfung) teilzunehmen; in
einem solchen Fall besteht allerdings kein Anspruch
auf Gewährung von Freizeit.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
53. Änderung

§177. (1) Es tritt mit 1.September 1998 außer Kraft:
§ 21a Abs 2.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2)Es tretenmit 1.September 1998 inKraft: Art XXXV
Z 7 Abs 1 sowie Z 13 Abs 1 sowie Z 14 Abs 1.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Es treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft: § 1 Abs 3,
§ 9b Abs 3, § 9d Abs 1, § 13 Abs 1 Z 2 lit c) sowie lit e)
sowie Z 3 sowie Abs 1a, § 14 Abs 1 Z 2 lit e) sowie Z 4
sowie Z 6, § 17 Abs 1b Z 1, § 21 Abs 2 Z 3, § 24 Abs 1
sowie Abs 1a sowie Abs 4, § 27 Abs 2, § 32 Abs 1 Z 1,
§ 35 Abs 5, § 37 Abs 1, C/III Z 6.10a sowie E/III Z 8
sowie Abs 3 sowie Abs 7, § 41 Abs 4, § 44 Abs 1 Z 8,
§ 49 Abs 3, § 50 Abs 1, § 51 Abs 1 Z 1 lit a), § 58 Abs 5,
§ 59a Z 1 lit e), § 59b Abs 1 Z 1 lit e), § 60 Abs 1 Z 2
lit a) sublit dd), § 66 Abs 1 Z 2 sowie Abs 2, § 68a Abs 1
Z 1, § 68b, § 68c, § 83 Abs 1a, § 87 Abs 2a, § 88 Abs 1,
§ 97 Abs 3 Z 4 lit a) sowie Abs 7, Art XXXIV Z 7 bis 8,
Art XXXV Z 9 bis 10, Art XXXVI Z 2 Abs 2, Art XLV Z 3
und die Anlagen 1 bis 3 sowie 5.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)
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In-Kraft-Treten der
54. Änderung

§ 178. (1) Mit 1.September 1998 treten in Kraft:
§ 41 Abs 8 und § 101 Abs 2 Z 1 bis 3.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. April 1999 treten in Kraft: § 16, § 17 Abs 1,
Abs 2 Z 1 sowie Abs 6, § 32, § 33 Abs 2 bis 3, § 60 Abs 1
Z 1, § 101 Abs 3, 5 bis 5a sowie 5e, Art XXXIII Z 2 und
Art XXXV Z 5, 10 sowie 14.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Mit 1.April 1999 treten in Kraft, mit 1. Jänner
2003 treten außer Kraft: § 87 Abs 1 Z 5, Abs 2a, Abs 2b
Z 2a sowie Abs 2c bis 3, § 101 Abs 2a und Art XXXVI
Z 2 bis 3.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Mit 1. Jänner 2000 treten in Kraft: § 97 Abs 3 Z 4,
Art XXXIV Z 8 und Art XXXVI Z 6a.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(5) Mit 1. Jänner 2003 treten in Kraft: § 87, § 88
Abs 1a, § 97 Abs 3 Z 2 bis 2a sowie Abs 4, § 101 Abs 2a
und Art XXXVI Z 2 bis 4.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(6) Mit 1. April 1999 treten außer Kraft: § 17 Abs 4
und Art XXXIV Z 5.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(7) Mit 1. Jänner 2003 tritt außer Kraft: Art XXXII.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 17 Abs 1

§179. (1)Dienstzeiten gemäß § 17 Abs 1, welche vor
Vollendung des 18. Lebensjahres in der Zeit vom
1. Jänner 1996 bis zum 31.März 1999 zurückgelegt
worden sind, werden auf dieWartezeit und für die Pen-
sionsbemessung nur dann angerechnet, wenn für die
Gesamtdauer dieser Zeiten Beiträge, berechnet nach
den der jeweiligen tatsächlichen Einreihung entspre-
chenden Bezügen (auf Basis des zum Antragszeit-
punkt geltenden Gehaltsschemas – Anlage 1 bis 3)
nachentrichtet worden sind.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Für die Abstattung der Beiträge kann eine Teilzah-
lung, innerhalb von höchstens fünf Jahren, der nach-
zuentrichtenden Beiträge bewilligt werden; die Be-
rechnung der Beiträge erfolgt gemäß § 101 Abs 5a Z 2.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Die Ermittlung der, der Nachentrichtung der Pen-
sionsbeiträge zugrunde liegenden Beitragssätze rich-
tet sich nach § 101 Abs 5e, erster Satz.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 146

§ 180. (1) Durch die mit 1.April 1999 in Kraft getre-
tene Änderung des § 16 Abs 1 in der Fassung des
Art XXXV Z 5 – nunmehr § 144 –werden Anwartschaf-
ten bzw Rechtspositionen, welche aufgrund der An-
rechnung von Dienstzeiten bereits vor diesem Tag er-
worben bzw erreicht worden sind, nicht beeinträch-
tigt.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Für Angestellte, deren gesamte vor dem 1.April
1999 gelegene Dienstzeit nach der bis zum Ablauf
des 31.März 1999 geltenden Fassung des Art XXXV
Z 5 für die Unkündbarkeit nicht anrechenbar gewesen
ist, beginnt –wenn sie die in § 146 Abs 2 Z 6 genannte
Voraussetzung nicht erfüllen – die in § 21a Abs 1 ange-
führte zehnjährige Frist am 1.April 1999 zu laufen;
dabei ist allerdings auf § 21 Abs 4 Bedacht zu nehmen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu § 87

§ 181. (1) § 87 in der ab dem 1. Jänner 2003 gelten-
den Fassung ist auf Angestellte und Hinterbliebene,
die am 31.Dezember 2002 gemäß §§ 81 bis 83 An-
spruch auf eine Pension, Witwen-, Witwer- oder Wai-
senpension haben, sowie bei der Bemessung von Hin-
terbliebenenpensionen nach solchen Pensionen nicht
anzuwenden. Auf diese Personen sind nach dem
31.Dezember 2002 die Abs 2 bis 8 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Die Bemessungsgrundlage der Pension (§ 81) bil-
den

1. der sich aufgrund der letzten Einreihung gemäß
§ 36 Abs 1 ergebende volle monatliche Dienstbe-
zug gemäß § 35 Abs 2 Z 1 und 3 bis 10 mit Ausnah-
me der Ergänzungszulage gemäß § 37 Abs 3, 3a
oder 3b, der Leitungszulage gemäß § 42 Abs 2,
der Bereichsleitungszulage gemäß § 43 Abs 3, der
Funktionszulage gemäß § 44 Abs 1a und der Er-
schwerniszulage gemäß § 46 Abs 1 Z 3 lit l), auf
den der Angestellte unter Bedachtnahme auf § 35
Abs 4 Anspruch gehabt hat, berechnet nach dem
im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnis-
ses geltenden Gehaltsschema; ein Überstunden-
pauschale ist jedoch nur dann in die Bemessungs-
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grundlage einzubeziehen, wenn es in den letzten
zwei Jahren vor Anfall der Pension (der Witwen-,
Witwer- oder Waisenpension) ununterbrochen ge-
währt wurde; bei Kürzung oder Entfall der Bezüge
gemäß § 27 gelten, wenn während dieser Zeiten
laufend Pensionsbeiträge gemäß § 101 Abs 5c ent-
richtet wurden, als Bemessungsgrundlage die vo-
rangeführten Dienstbezüge, die bei weiterer
Dienstleistung gebührt hätten, ansonsten jene
Dienstbezüge, die unmittelbar vor der Kürzung
bzw dem Entfall der Bezüge gebührt haben;

2. die Überstundenvergütung, soweit sie nicht schon
nach Z 1 zu berücksichtigen ist, im Ausmaß von ei-
nem Sechzigstel der in den letzten fünf Jahren vor
Anfall der Pension (der Witwen-, Witwer- oder Wai-
senpension) geleisteten Überstundenanzahl (ein-
schließlich der gemäß § 59a Z 2, § 59b Abs 1 Z 2
und § 60 Abs 1 Z 2 weitergezahlten Überstunden)
unter Zugrundelegung des Stundenlohnes gemäß
§ 59 Abs 2 im Zeitpunkt der Beendigung des
Dienstverhältnisses;

3. die Verwendungszulage (§ 50) im Ausmaß von ei-
nem Siebzigstel des in den letzten fünf Jahren vor
Anfall der Pension (der Witwen-, Witwer- oder Wai-
senpension) gebührenden Gesamtbetrages (ein-
schließlich der gemäß § 59a Z 1, § 59b Abs 1 Z 1
und § 60 Abs 1 Z 2 weitergezahlten Verwendungs-
zulage) unter Zugrundelegung des im Zeitpunkt
der Beendigung des Dienstverhältnisses geltenden
Gehaltsschemas; sie ist nur dann und insoweit in
die Bemessungsgrundlage einzubeziehen, als die
der Pensionsbemessung gemäß Z 1 zugrunde lie-
gende Gehaltsgruppe und Dienstklasse niedriger
ist als jene Gehaltsgruppe und Dienstklasse, die
den Anspruch auf die Verwendungszulage jeweils
begründet hat;

4. die Gefahrenzulage (§ 51) im Ausmaß von einem
Siebzigstel des in den letzten fünf Jahren vor Anfall
der Pension (der Witwen-, Witwer- oder Waisen-
pension) gebührenden Gesamtbetrages (ein-
schließlich der gemäß § 59a Z 1, § 59b Abs 1 Z 1
und § 60 Abs 1 Z 2 weitergezahlten Gefahrenzula-
ge) unter Zugrundelegung des im Zeitpunkt der
Beendigung des Dienstverhältnisses geltenden Ge-
haltsschemas;

5. die Vergütung für geleistete Mehrstunden im Rah-
men einer Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß von ei-
nem Sechzigstel der in den letzten fünf Jahren vor
Anfall der Pension (der Witwen-, Witwer- oder Wai-
senpension) geleisteten Mehrstundenzahl (ein-
schließlich den gemäß § 59a Z 2, § 59b Abs 1 Z 2
und § 60 Abs 1 Z 2 weitergezahlten Mehrstunden)
unter Zugrundelegung des Stundenlohnes gemäß
§ 59 Abs 2 im Zeitpunkt der Beendigung des
Dienstverhältnisses;

6. in Siebzigstel der Bezugsdifferenz, die sich aus ei-
ner in den letzten fünf Jahren vor Anfall der Pension

(derWitwen-, Witwer- oderWaisenpension) vorge-
nommenen Einreihung gemäß § 36 Abs 5 gegen-
über der unmittelbar vorher gegebenen Einreihung
gemäß § 36 Abs 1 unter Zugrundelegung des im
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses
geltenden Gehaltsschemas ergibt; dieser Bezugs-
anteil ist nur dann und insoweit in die Bemessungs-
grundlage einzubeziehen, als die der Pensionsbe-
messung gemäß Z 1 zugrunde liegende Gehalts-
gruppe und Dienstklasse niedriger ist als jene Ge-
haltsgruppe und Dienstklasse, in die die Einreihung
gemäß § 36 Abs 5 jeweils vorzunehmen war.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Tritt die Dienstunfähigkeit oder der Tod eines An-
gestellten als Folge eines imDienste eines Sozialversi-
cherungsträgers erlittenen Arbeitsunfalles (einer Be-
rufskrankheit) im Sinne der §§ 175 bis 177 ASVG
bzw der §§ 90 bis 92 B-KUVG ein, ist auch eine Ergän-
zungszulage gemäß § 37 Abs 3, 3a oder 3b, eine Lei-
tungszulage gemäß § 42 Abs 2, eine Bereichsleitungs-
zulage gemäß § 43 Abs 3 bzw eine Funktionszulage
gemäß § 44 Abs 1a in die Bemessungsgrundlage ein-
zubeziehen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Ist zum Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhe-
stand der für die nächste Zeitvorrückung erforderliche
Zeitraum (§ 40 Abs 3) bereits verstrichen, die Zeitvor-
rückung gemäß § 40 Abs 4 aber noch nicht wirksam
geworden, ist der in Abs 1 Z 1 angeführte Dienstbezug
für die Bildung der Bemessungsgrundlage unter Zu-
grundelegung jener Bezüge zu errechnen, die durch
diese Zeitvorrückung erreicht worden wären.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(5) Für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand und
dem Ablauf des Monats liegt, in dem der Angestellte
den in § 253b Abs 1 ASVG – in Verbindung mit § 607
Abs 10, 12 bzw 14 sowie § 617 Abs 13 ASVG – ge-
nannten Lebensmonat vollenden wird, ist die Bemes-
sungsgrundlage gemäß Abs 2 bis 4 um 0,111% –
bei Angestellten mit abgeschlossenem Diplom- oder
Doktoratsstudium im Sinne des UG, die aufgrund der
dauernden Verwendung in eine der Gehaltsgruppen E
bis G bzw P1 oder P2 eingereiht sind (§ 36 Abs 1) um
0,133% – zu kürzen. Das sich aus dieser Kürzung er-
gebende Prozentausmaß der Bemessungsgrundlage
ist auf drei Dezimalstellen zu runden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

(6) Eine Kürzung nach Abs 5 findet nicht statt, wenn

1. der Angestellte gestorben oder

2. die Dienstunfähigkeit des Angestellten als Folge ei-
nes im Dienst eines Sozialversicherungsträgers er-
littenen Arbeitsunfalles (einer Berufskrankheit) im
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Sinne der §§ 175 bis 177 ASVG bzw der §§ 90 bis
92 B-KUVG eingetreten oder

3. die Dienstunfähigkeit des Angestellten durch einen
Anspruch auf Invaliditätspension gemäß § 254
ASVG bzw auf Berufsunfähigkeitspension gemäß
§ 271 ASVG bzw auf Knappschaftsvollpension ge-
mäß § 279 ASVG begründet (§ 207 Abs 3 Z 1) oder

4. die Versetzung in den Ruhestand gemäß § 149
Abs 4 bzw gemäß § 206 Abs 4 ausgesprochen wor-
den

ist.
(73. Änderung / 1. Jänner 2007)

(7) Die nach Abs 5 gekürzte Bemessungsgrundlage
darf 88% – bei Angestellten mit abgeschlossenem Di-
plom- oder Doktoratsstudium im Sinne des UG, die
aufgrund der dauernden Verwendung in eine der Ge-
haltsgruppen E bis G bzw P1 oder P2 eingereiht sind
(§ 36 Abs 1) 85,6% – der gemäß Abs 2 bis 4 ermittel-
ten Bemessungsgrundlage nicht unterschreiten.
(89. Änderung / 1. Jänner 2015)

(8) Wenn aufgrund einzelvertraglicher Vereinbarung
oder gerichtlicher Entscheidung gemäß §§ 15h ff
MSchG bzw §§ 8 ff VKG nicht der gesamten, gemäß
§ 88 Abs 1 für die Pensionsbemessung anrechenbaren
Dienstzeit eine einheitliche wöchentliche Arbeitszeit
zugrunde liegt, dann ist die gemäß Abs 2 ermittelte
Bemessungsgrundlage entsprechend dem Verhältnis
der voneinander abweichenden, vereinbarten oder
gerichtlich festgelegten Arbeitszeiten sowohl ihrer
Dauer als auch ihrem Ausmaß nach zu erhöhen oder
zu senken, wobei –wenn nicht alle für die Pensionsbe-
messung anrechenbaren Dienstzeiten in der gemäß
§ 88 Abs 1 zu berücksichtigenden Gesamtdauer De-
ckung finden – die Monate mit der geringsten wö-
chentlichen Arbeitszeit auszuscheiden sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(Siehe Erläuterung Seite 181)

(9) Gebührt eine Pension, Witwen-, Witwer- oder
Waisenpension erstmals in einem der folgenden Jah-
re, so ist die nach § 87 Abs 1 Z 3 jeweils in Betracht
kommende Anzahl von Beitragsmonaten durch die je-
weils folgende Zahl zu ersetzen:

Jahr Zahl
2004 24
2005 36
2006 48
2007 60
2008 72
2009 84
2010 96
2011 110
2012 126
2013 144
2014 164

2015 186
2016 208
2017 230
2018 252
2019 274
2020 296
2021 319
2022 342
2023 365
2024 388
2025 411
2026 434
2027 457

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(10) Ab dem 1. Jänner 2003 ist anlässlich der Pen-
sionsbemessung unter Anwendung der Absätze 2 bis
8 eine Vergleichspension zu berechnen.
(Geltende Fassung ab 1.Dezember 2013 / 86. Änderung)

(11) Sowohl auf die Pension als auch auf die Ver-
gleichspension ist gemäß § 97 die fiktive gesetzliche
Pension anzurechnen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(12) Ist nach Anrechnung der fiktiven gesetzlichen
Pension die Pension höher als die Vergleichspension,
gebührt keine Pensionserhöhung nach den Abs 14
oder 15.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(13) Ist nach Anrechnung der fiktiven gesetzlichen
Pension die Vergleichspension höher als die Pension,
ist die in den Abs 14 oder 15 vorgesehene Vergleichs-
berechnung durchzuführen. Ergibt diese Vergleichs-
berechnung einen Erhöhungsbetrag, ist die Pension
um diesen anzuheben.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(Siehe Erläuterung Seite 182)

(14) Übersteigt die Vergleichspension nach Anrech-
nung der fiktiven gesetzlichen Pension den Betrag
von € 2.472,40, so ist die Pension wie folgt zu berech-
nen:

1. Zunächst ist die Pension von der Vergleichspension
abzuziehen. Der sich daraus ergebende Betrag ist
in einem auf drei Kommastellen gerundeten Pro-
zentsatz der Vergleichspension auszudrücken.

2. Derjenige Teil der Vergleichspension, der über dem
Betrag von € 2.472,40 liegt, ist mit dem sich aus
Z 1 ergebenden Prozentsatz zu multiplizieren.

3. Zu dem sich aus Z 2 ergebenden Betrag ist ein Be-
trag zu addieren, der 7% von € 2.472,40 ent-
spricht.

4. Ist der sich aus Z 1 ergebende Betrag höher als der
sich aus Z 3 ergebende Betrag, so entspricht der
Erhöhungsbetrag der Differenz zwischen den sich
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aus Z 1 und aus Z 3 ergebenden Beträgen. Andern-
falls gebührt kein Erhöhungsbetrag.

(85. Änderung / 1. Jänner 2014)

(15) Übersteigt die Vergleichspension nach Anrech-
nung der fiktiven gesetzlichen Pension den Betrag
von € 2.472,40 nicht, so ist die Pensionwie folgt zu be-
rechnen:

1. Von der Vergleichspension ist zunächst der Betrag
von € 350,00 abzuziehen und das Resultat durch
die Zahl 26.490 zu dividieren.

2. Das Ergebnis dieser Division ist auf drei Stellen zu
runden und von der Zahl 1 abzuziehen.

3. Ist die Pension niedriger als das Produkt der Ver-
gleichspension mit der sich aus Z 2 ergebenden
Zahl, so entspricht der Erhöhungsbetrag dieser Dif-
ferenz. Andernfalls gebührt kein Erhöhungsbetrag.

(85. Änderung / 1. Jänner 2014)

(15a) Abweichend von Abs 14 und 15 wird die Pen-
sion, wenn die Vergleichspension nach Anrechnung
der fiktiven gesetzlichen Pension den Betrag von
€ 2.204,30 übersteigt, nicht aber den Betrag von
€ 2.472,40 übersteigt, mittels Erhöhungsbetrag so
weit erhöht, dass die Differenz zwischen Pension und
Vergleichspension nicht mehr als 7% beträgt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(16) Die in den Abs 14 sowie 15 und 15a genannten
Beträge sowie der Divisor in Abs 15 Z 1 bzw in Abs 17
sind mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor gemäß
§ 108 Abs 5 und § 108f ASVG zu vervielfachen. Die
erste Anpassung erfolgt per 1. Jänner 2014.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 85. Änderung)

(17) Ab dem 1. Jänner 2020 sind für Bedienstete, die
einen Pensionsbeitrag gemäß § 460b Abs 1 Z 1 lit a
ASVG leisten, die Absätze 14, 15 und 15amit der Maß-
gabe anzuwenden, dass in Abs 14 Z 3 und Abs 15a an-
stelle des Wertes „7%“ der Wert „13%“ und in Abs 15
Z 1 anstelle des Wertes „26.490“ für den Divisor der
Wert „14.264“ tritt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 90. Änderung)

Übergangsbestimmung zu
§ 87 Abs 1 Z 3

§ 182. (1) (entfällt mit 86. Änderung / 1. Jänner
2014)

(2) Die nicht ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 3, die
Bezüge bei Erkrankung gemäß § 60 Abs 1 Z 2 lit b) so-
wie die in § 101 Abs 2a Z 3 bis 6 sowie 8 aufgezählten
Bezugsarten sind in den nachstehend genannten Jah-

ren im beschriebenen Ausmaß in die Bemessungs-
grundlage einzubeziehen:

2003 zu 1/5
2004 zu 2/5
2005 zu 3/5
2006 zu 4/5
2007 zur Gänze

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 97 Abs 3 Z 1

§ 183. (1) Für Personen der Jahrgänge 1954 und äl-
ter, die im Jahr 2013 die Anspruchsvoraussetzungen
auf eine Leistung aus demVersicherungsfall des Alters
nach dem ASVG erfüllt haben, jedoch erst in den Jah-
ren 2014 und 2015 in den Ruhestand versetzt werden
gilt abweichend von § 97 Abs 3 Z 1 folgende Regelung:
Die Bemessungsgrundlage ist nach den Bestimmun-
gen der §§ 238 bzw 241 iVm § 607 Abs 4 und Abs 23
ASVG zu bilden, wobei jedoch nur Zeiten gemäß § 17
Abs 1 heranzuziehen sind; sie darf die vom Pensions-
versicherungsträger gemäß § 238 ASVG ermittelte
Bemessungsgrundlage nicht übersteigen;

(2) Für Personen der Jahrgänge 1955 und jünger, die
im Jahr 2013 die Anspruchsvoraussetzungen auf eine
Leistung aus dem Versicherungsfall des Alters nach
dem ASVG erfüllt haben, jedoch erst in den Jahren
2014 und 2015 in den Ruhestand versetzt werden gilt
abweichend von § 97 Abs 3 Z 1 folgende Regelung: Die
Bemessungsgrundlage ist nach den Bestimmungen
der §§ 238 bzw 241 iVm § 607 Abs 4 und Abs 23 ASVG
zum Stichtag 1.Dezember 2013 zu bilden, wobei je-
doch nur Zeiten gemäß § 17 Abs 1 heranzuziehen
sind; sie darf die vom Pensionsversicherungsträger
gemäß § 238 ASVG ermittelte Bemessungsgrundlage
nicht übersteigen; diese Bemessungsgrundlage ist je-
weils mit dem Anpassungsfaktor gemäß § 108 Abs 5
ASVG anzuheben.

(3)Die im § 97 Abs 3 Z 1 genannte Anzahl der Monate
erhöht sich nach Vollendung von 35 beitragspflichti-
gen Dienstjahren bzw 30 beitragspflichtigen Dienst-
jahren bei Angestelltenmit abgeschlossenemDiplom-
oder Doktoratsstudium im Sinne des UG, die aufgrund
der dauernden Verwendung in eine der Gehaltsgrup-
pen E bis G bzw P1 oder P2 eingereiht sind (§ 36 Abs 1)
für jeden über dieses Maß hinausgehenden Drei-Mo-
nats-Zeitraum um jeweils ein weiteres Monat, wobei
nach Vollendung des 45. bzw 40. Dienstjahres bei An-
gestelltenmit abgeschlossenemDiplom- oder Doktor-
atsstudium imSinne des UG, die aufgrund der dauern-
den Verwendung in eine der Gehaltsgruppen E bis G
bzw P1 oder P2 eingereiht sind (§ 36 Abs 1) keine wei-
tere Erhöhung mehr stattfindet. Im Rahmen dieser
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Regelung sind nur Zeiten gemäß § 17 Abs 1 heranzu-
ziehen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 89. Änderung)

Übergangsbestimmung zu
§ 97 Abs 3 Z 4 lit c)

§ 184. (1) § 97 Abs 3 Z 4 lit c) in der ab dem 1. Jänner
2000 geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zu-
letzt vor dem1. Jänner 1996 in den Dienst eines öster-
reichischen Sozialversicherungsträgers getreten sind,
nicht anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach
dem 31.Dezember 1999 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Zusätzlich zu den in § 97 Abs 3 Z 4 lit a) genannten
Zeiten und über das in dieser Bestimmung angeführte
Höchstausmaß von 420 bzw 360 Monaten hinaus sind
Zeiten einer nach Versetzung in den Ruhestand aufge-
nommenen Weiterversicherung in der Pensionsversi-
cherung zu berücksichtigen, wenn die Beiträge zur
Weiterversicherung vom Dienstgeber getragen wor-
den sind; die Erfassung dieser Zeiten in Steigerungs-
punkten erfolgt nachMaßgabe des § 97 Abs 3 Z 4 lit a).
Ebenso sind Zeiten einer Höher(Über)versicherung,
für die der Dienstgeber die Beiträge getragen hat, in
Form eines besonderen Steigerungsbetrages anzu-
rechnen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 97 Abs 6

§ 185. Auf eine nach diesem Pensionsrecht gewährte
Leistung ist die jeweils in Betracht kommende, nach
den Vorschriften des § 97 berechnete fiktive gesetzli-
che Pension (Alterspension oder vorzeitige Alterspen-
sion bei langer Versicherungsdauer) auch dann in vol-
lem Umfang anzurechnen, wenn ein Anspruch auf die
gesetzliche Pension aufgrund der unterschiedlichen
Altersgrenzen von männlichen und weiblichen Sozial-
versicherten (noch) nicht besteht.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 101 Abs 2a

§ 186. Als Bezüge gelten auch die Differenzzulage ge-
mäß § 123 Abs 1 oder § 124 sowie der Differenzbetrag
gemäß § 127, § 128 oder § 168 Abs 3.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§§ 101 Abs 4, 5, 5d und 5e,

151 Abs 2, 152 Abs 2 sowie 17 Abs 1

§187. (1) § 101 Abs 4, 5, 5d und 5e bzw §§ 151 Abs 2
und 152 Abs 2 sind nicht anzuwenden auf

1. Teilzeitbeschäftigungen, welche vor dem 1.April
1999 gemäß § 101 Abs 4 bzw Art XXXV Z 13 in
der jeweils bis zum Ablauf des 31.März 1999 gel-
tenden Fassung von der Beitragsleistung ausge-
nommen waren sowie

2. Teilzeitbeschäftigungen, welche nach dem
31.März 1999 unmittelbar an eine Teilzeitbeschäf-
tigung gemäß Z 1 anschließen.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Für die in Abs 1 genannten Teilzeitbeschäftigun-
gen gilt § 17 Abs 1 nachMaßgabe des folgenden Abs 3.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Zeiten, für die vor dem 1.April 1999 gemäß § 101
Abs 5 bzw Art XXXV Z 14 in der jeweils bis zum Ablauf
des 31.März 1999 geltenden Fassung Beiträge nach-
entrichtet worden sind, gelten als Zeiten im Sinnes
des § 17 Abs 1.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Hinsichtlich aller anderen Zeiten hat der Ange-
stellte bis zum Ablauf des 30. Juni 2000 oder bis zum
Ablauf von drei Monaten nach dem Ende eines in Abs 5
genannten Zeitraumes, wenn dieser Zeitpunkt nach
dem 30. Juni 2000 liegt, zu erklären, ob er in das Pen-
sionsrecht der DO.A einbezogen werden möchte oder
nicht:

1. Wünscht er die Einbeziehung, so sind unverzüglich
für die Gesamtdauer dieser Zeiten Beiträge, be-
rechnet nach den der jeweiligen tatsächlichen Ein-
reihung und Einstufung entsprechenden Bezügen
(auf Basis des zumAntragszeitpunkt geltenden Ge-
haltsschemas – Anlage 1 bis 3), nachzuentrichten,
wobei sich die Summe der nachzuentrichtenden
Beiträge um Beitragszahlungen, welche nach dem
31.März 1999 aus dem gleichen Titel erfolgt sind,
verringert; durch die Nachentrichtung der Beiträge
werden die Zeiten der Teilzeitbeschäftigung zu Zei-
ten im Sinne des § 17 Abs 1.

2. Erklärt er, dass er nicht in das Pensionsrecht einbe-
zogen werden möchte, dann sind die Zeiten der
Teilzeitbeschäftigung endgültig nicht als Zeiten im
Sinne des § 17 Abs 1 anzusehen und können auch
zu einem späteren Zeitpunkt durch Beitragsnach-
entrichtung nicht mehr zu anrechenbaren Zeiten
gemacht werden; sollten für solche Zeiten nach
dem 31.März 1999 Beiträge nachentrichtet wor-
den sein, so sind diese einschließlich der darauf
entfallenden Verzinsung durch den Rechnungszins-
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fuß gemäß § 7 Abs 4 BPG nach Einlangen der Erklä-
rung unverzüglich zurückzuzahlen.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(5) Als Zeiten, welche die in Abs 4 genannte Frist über
den 30. Juni 2000 hinaus ausdehnen, gelten folgende:

1. Zeiten des Bezuges von Wochengeld aus der ge-
setzlichen Sozialversicherung,

2. Zeiten einer Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG
bzw gemäß §§ 2 bis 6 VKG,

3. Zeiten einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG,

4. Zeiten eines Sonderurlaubes gemäß § 20,

5. Zeiten einer Dienstfreistellung unter Entfall der
Dienstbezüge gemäß § 27 Abs 2 bis 4,

6. Zeiten des Präsenzdienstes (§ 19 WG), des Zivil-
dienstes oder des Ausbildungsdienstes von Frauen
beim Bundesheer,

7. im Ruhestand verbrachte Zeiten.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(6) Für die Abstattung der Beiträge gemäß Abs 4 Z 1
kann eine Teilzahlung, innerhalb von höchstens fünf
Jahren, der nachzuentrichtenden Beiträge bewilligt
werden; erfolgt während der Beitragsabstattung eine
Änderung des Gehaltsschemas (Anlage 1 bis 3), sind
die verbleibenden Raten mit dem Prozentsatz zu än-
dern, mit dem der Schemabezug des Angestellten ge-
ändert wird.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(7) Der Berechnung der gemäß Abs 4 Z 1 nachzuent-
richtenden Beiträge sind jene Beitragssätze im Sinne
des § 101 Abs 2 zugrundezulegen, die während der
von der Beitragsnachentrichtung betroffenen Zeiten
jeweils aktuell waren.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
55. Änderung

§188. (1)Mit 1.April 1999 treten in Kraft: § 17 Abs 1,
§ 101 Abs 5 und 5e Z 1, Art XXXIV Z 2 und Z 4,
Art XXXV Z 13 und Z 14, Art XLVII Z 8 Abs 3 und Z 16.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Jänner 2000 treten in Kraft: § 9 Abs 8, § 16
Abs 2, § 20a, § 37 Abs 1, C/III Z 12, E/I Z 15, F/II
Z 1.10, F/III Z 5, § 51 Abs 1 Z 1 lit e), Art XXXV Z 5,
Anlage 8.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3)Mit 1. Jänner 2000 tritt in Kraft, mit 1. Jänner 2003
tritt außer Kraft: § 97 Abs 3 Z 2a.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4)Mit 1. Jänner 2003 treten in Kraft: § 97 Abs 3 Z 2a,
§ 101 Abs 2a, Art XLVII Z 10a.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(5) Mit 1. April 1999 treten außer Kraft: § 17 Abs 6
und § 101 Abs 4 Z 2.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(6)Mit 1. Jänner 2000 treten außer Kraft: § 19 Abs 10
und § 37 Abs 1, D/II Z 10.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 20a Abs 3

§ 189. (1) § 20a Abs 3 in der ab dem 1. Jänner 2000
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichi-
schen Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht
anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach dem
31.Dezember 1999 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2)Das Freijahr ist auf die gemäß § 146 Abs 2 Z 4 vor-
gesehene Frist nicht anzurechnen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
56. Änderung

§ 190. (1) Mit 1. Jänner 2000 treten in Kraft: § 1
Abs 3; § 8 Abs 4a; § 9b Abs 2, 3 und 7; § 12a; § 16
Abs 2; § 20 Abs 2; § 21 Abs 2; § 21a; § 21b Abs 2;
§ 29 Abs 4 und 5; § 30b; § 32 Abs 1 Z 1 und 3; § 35
Abs 7; § 36 Abs 5; § 37 Abs 1, C/II Z 7b; C/III Z 12;
D/I Z 10.16, D/II Z 9.12, E/II Z 3.8, Z 7, Z 13 und
Z 14, E/III Z 6.1, F/II Z 1.10, F/III Z 5; § 37 Abs 3;
§ 43 Abs 1; § 44 Abs 1 Z 1 bis 8, Abs 3 Z 1 bis 3 sowie
Abs 4 Z 1 und 2; § 46 Abs 1 bis 2; § 47; § 48; § 49
Abs 3; § 50 Abs 1; § 51 Abs 1 und 2; § 52; § 53;
§ 54a Abs 1; § 57; § 66 Abs 1a; § 68a Abs 1 Z 1 und
2; § 68c; § 69 Abs 1; § 71 Abs 1; § 73 Abs 2; § 77 Abs 2
Z 1 lit a) und b) sowie Z 2; § 87 Abs 3 (Fassung bis zum
1. Jänner 2003); § 87 Abs 6 (Fassung ab dem 1. Jän-
ner 2003); § 97 Abs 3 Z 2a; § 101 Abs 2 Z 2, Abs 5
und Abs 5a; Art IX Abs 6; Art XIII Abs 4; Art XXXIII
Z 1 Abs 3; Art XXXV Z 4, Z 5 Abs 2, Z 6, Z 10 und
Z 14 Abs 2; Art XLV Z 3 Abs 2 und Z 7; Art XLVII
Z 10 Abs 2, Art XLVIII Z 2 und die Anlagen 1 bis 3 sowie
5.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Jänner 2000 tritt außer Kraft: Art XLVII
Z 14.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)
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(3) Mit 1.September 2000 tritt außer Kraft: Art XLV
Z 3.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
57. Änderung

§ 191. (1) Mit 1. Juli 2000 treten in Kraft: § 60 Abs 3,
Art XXXV Z 8.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Juli 2000 tritt in Kraft, mit 1. Jänner 2003
tritt außer Kraft: § 87 Abs 2b Z 2a.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Mit 1.Oktober 2000 treten in Kraft: § 17 Abs 2,
§ 32 Abs 1 Z 1 und Z 3, § 101 Abs 2 Z 1 lit b), § 102,
Art XXXIV Z 4, Art XXXV Z 10.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Mit 1.Oktober 2000 treten in Kraft, mit 1. Jänner
2003 treten außer Kraft: § 87 Abs 2a, Art XXXVI Z 2.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(5) Mit 1. Jänner 2001 treten in Kraft: § 9d Abs 2,
§ 9h, § 12a Abs 4, § 21b Abs 6 Z 2 lit b) sowie Abs 7
Z 2, § 24 Abs 2 und 4, § 34 Abs 1 bis 1c, § 36 Abs 5
Z 4, § 37 Abs 1, D/II Z 9.5 und Z 9.14, E/I Z 10 und
Z 16, E/II Z 5 und Z 5a, E/III Z 4a und Z 6.12, F/II
Z 1.4 und Z 1.17, F/III Z 1.13, Z 3 und Z 4, § 43 Abs 1
Z 1 lit f) bis j), § 44 Abs 1, § 49 Abs 1 Z 3, § 58 Abs 5,
§ 61, § 66 Abs 1b, § 73 Abs 2, § 75 Abs 1 bis 3, § 97
Abs 6a, § 101 Abs 5e, Art XLI Z 3 und Z 5, Art XLVII
Z 7a Abs 3, Art XLIX Z 1, Anlage 8 Z 11, 12 und 13, An-
lage 9.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(6)Mit 1. Jänner 2001 tritt in Kraft, mit 1. Jänner 2003
tritt außer Kraft: § 87 Abs 1 Z 1.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(7) Mit 1. Jänner 2003 treten in Kraft: § 87 Abs 1 Z 1,
Abs 3 sowie Abs 4 Z 3, § 97 Abs 3 Z 2, Art XXXVI Z 2
Abs 2 sowie Art XLVII Z 10 Abs 2.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(8) Mit 1. Jänner 2001 treten außer Kraft: § 30b, § 37
Abs 1, D/I Z 10.14, E/III Z 6.3, F/I Z 1.1, Art XXVIII,
Art XXXII, Art XLVII Z 9.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 101 Abs 5e

§ 192. (1) § 101 Abs 5e in der ab dem 1. Jänner 2001
geltenden Fassung ist auf Angestellte, die zuletzt vor
dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines österreichi-
schen Sozialversicherungsträgers getreten sind, nicht
anzuwenden. Auf diese Angestellten ist nach dem
30.Dezember 2000 Abs 2 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Der Nachentrichtung von Pensionsbeiträgen für
Zeiten im Sozialversicherungsdienst (§§ 12a Abs 4,
17 Abs 1b, 101 Abs 5) sind jene Beitragssätze, die
während der von der Beitragsnachentrichtung betrof-
fenen Zeiten jeweils aktuell gewesen sind, zugrunde-
zulegen; bei einer Nachentrichtung von Beiträgen ge-
mäß § 17 Abs 2 und 3 sind die zum Zeitpunkt der An-
tragstellung geltenden Beitragssätze maßgebend.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
58. Änderung

§ 193. (1)Mit 1. Jänner 2001 treten in Kraft: Anlagen
1 bis 3, 5 und 10.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Jänner 2001 tritt außer Kraft: § 46 Abs 1a.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 46

§ 194. (entfällt ab 1. Jänner 2016)

In-Kraft-Treten der
59. Änderung

§ 195. Mit 1. Jänner 2002 treten in Kraft: § 35 Abs 7,
§ 41 Abs 11, § 57, § 58 Abs 5, § 67 Abs 3, § 73 Abs 1
sowie § 83 Abs 1a und 4.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
60. Änderung

§ 196. (1) Mit 1. Jänner 2002 treten in Kraft: § 9b
Abs 2, 3 und 7, § 12a Abs 1 bis 4, § 16 Abs 2 Z 1,
§ 20 Abs 2, § 21 Abs 2 Z 1 und Abs 3, § 21c Abs 4,
§ 29 Abs 5, § 35 Abs 6, § 36 Abs 5 Z 2, § 37 Abs 1,
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D/I Z 2, D/II Z 1a, E/I Z 17 und Abs 3, § 43 Abs 1 Z 1
lit c), § 49 Abs 3 Z 4, § 50 Abs 1, § 68b Abs 2, § 101
Abs 5a, Art XXXIII Z 2 subZ 3 lit c), Art XXXV Z 4 Abs 2
und Z 5Abs 2, Art XLVII Z 16 Abs 5 Z 2, Art LI Z 3 Abs 2,
Anlage 8 Z 1 und 7 sowie Anlage 10.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Jänner 2002 treten in Kraft und mit 1. Jän-
ner 2003 außer Kraft: § 87 Abs 3, § 97 Abs 3 Z 2a.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3)Mit 1. Jänner 2003 treten in Kraft: § 87 Abs 6, § 97
Abs 3 Z 2a, Art XLVII Z 10 Abs 2, 8 und 9.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten
der 61. Änderung

§ 197. (1) Mit 1. Jänner 2002 treten in Kraft: § 12a
Abs 4, § 24a Abs 3, § 35 Abs 7, § 46 Abs 1 Z 1 lit d),
§ 58 Abs 5, Anlagen 1, 2, 3, 5 sowie 9 Z 6 und Z 10.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Jänner 2003 treten die Anlagen 1 bis 3 in
Kraft.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
62. Änderung

§198. (1)Mit 1. Jänner 2003 treten in Kraft: § 1 Abs 1
Z 2a, § 8a, § 9b Abs 6, § 12a Überschrift und Abs 4,
§ 13 Abs 1 Z 1, Z 2 lit e), Z 3 und Abs 3, § 14 Abs 1
Z 1, Z 2 lit e) und Z 6, § 17 Abs 1b Z 1, § 19 Abs 7,
§ 20a Abs 1 (idF bis 31.Dezember 2004), § 21 Abs 2
Z 3, § 21b Abs 6 Z 2 lit b), Z 4, Abs 7 Z 2 und Z 3,
§ 21c Abs 1 und 2, § 35 Abs 2, 7 und 9, § 36 Abs 1
Z 2a, § 37 Abs 1, 3, 3a und 3b, § 37a, § 37b, § 37c,
§ 37d, § 37e, § 37f, § 37g, § 37h, § 38a, § 40 Abs 7
und 8, § 41 Abs 4, § 42, § 43, § 44 Abs 1, 3 und 4,
§ 46 Abs 1 Z 1 lit c), Z 3 lit b), lit d), lit f), lit g), lit i)
und j), Abs 2 und 3, § 47, § 49 Abs 3 Z 6, § 50 Abs 1,
§ 51, § 53, § 58 Abs 5, § 59 Abs 2, § 59b Abs 2, § 59c
Abs 4, § 73 Abs 1, § 75 Abs 1, § 120, Art XXXIII Z 2
subZ 3 lit e), Art XXXV Z 6, Art XLI Z 5, Art XLVII
Z 10 Abs 2 und Z 16 Abs 5 Z 6, Anlage 1, Anlage 2a so-
wie Anlage 8 Z 1, Z 7 und Z 10.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Jänner 2005 tritt in Kraft: § 20a Abs 1 (idF
ab 1. Jänner 2005).
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3)Mit 1. Jänner 2003 treten außer Kraft: § 21a Abs 4
Z 4, § 41 Abs 8 und 10, § 45 sowie Art XXXIII Z 1.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 37g und zu § 43 Abs 1

§ 199. (1) Angestellte, die am 31.Dezember 2002 in
Gehaltsgruppe G eingereiht waren und ab dem 1. Jän-
ner 2003 in Gehaltsgruppe G, Dienstklasse I einzurei-
hen sind, gebührt ein Differenzbetrag auf den Sche-
mabezug der jeweils entsprechenden Bezugsstufe
der Dienstklasse II.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Der Differenzbetrag gilt als ständiger Bezug ge-
mäß § 35 Abs 2 Z 1 lit a).
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) § 166 Abs 2 ist nicht anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Der Differenzbetrag ist auch bei der Berechnung
der Bereichsleitungszulage zu berücksichtigen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 166 Abs 2

§ 200. (1) § 166 Abs 2 ist auf Angestellte, die am
31.Dezember 2002 als ehemalige leitende Angestell-
te einer Landesstelle der Sozialversicherungsanstalt
der Bauern in Gehaltsgruppe G eingereiht waren nicht
anzuwenden.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Die in Abs 1 genannten Angestellten sind nach
dem 31.Dezember 2002 in die Gehaltsgruppe G,
Dienstklasse I einzureihen und dort in jene Bezugs-
stufe einzustufen, die sie am 31.Dezember 2002 in-
negehabt haben.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 166 Abs 4

§ 201. (1) § 166 Abs 4 ist auf die in § 200 Abs 1 ge-
nannten Angestellten nicht anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Den in Abs 1 genannten Angestellten gebührt
nach dem 31.Dezember 2002 eine Bereichsleitungs-
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zulage im nachstehend genannten prozentuellen Aus-
maß der ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 lit a):

a) Regionalbüro Oberösterreich .............. 45%,
b) Regionalbüro Tirol ........................... 34,5%,
c) Regionalbüro Salzburg ..................... 24%,
d) Regionalbüro Vorarlberg ................... 19%.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Die in Abs 2 geregelten Bereichsleitungszulagen
sind ständige Bezüge im Sinne des § 35 Abs 2 Z 4.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
63. Änderung

§ 202. (1) Mit 1. Jänner 2003 treten in Kraft: § 9f
Abs 2, § 13 Abs 1 Z 2 lit c), § 19 Abs 2, § 21b Abs 7
Z 2, § 35 Abs 7, § 38a, § 44 Abs 1 Z 5 sowie § 50 Abs 1.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Jänner 2003 treten außer Kraft: § 37f Abs 2
Z 1.12 sowie § 46 Abs 1 Z 3 lit k).
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3)Mit 1. Juni 2003 treten in Kraft: § 9b Abs 2 (idF bis
31.Mai 2006), § 51 Abs 1 und 2 Z 1, § 58 Abs 1 Z 3,
Abs 2 und 3, § 59 Abs 2 und 3, § 72 Abs 1, § 87 Abs 1
Z 3, Abs 3 und 5, § 88 Abs 1 und 1a, § 89, § 97 Abs 3
Z 4, Art XXXIV Z 8, Art XXXV Z 7, Z 8 und Z 12,
Art XXXVI Z 6a, Art XLII Z 2, Art XLVII Z 10 Abs 2a
und Abs 4 und Z 10a, Art LV Z 5 und Z 7 Abs 1, Anla-
ge 6, 7 sowie 11.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4)Mit 1. Juni 2003 tritt außer Kraft: § 37d Abs 1 Z 15.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(5) Mit 1. Juni 2006 tritt in Kraft: § 9b Abs 2 (idF ab
1. Juni 2006).
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 80 Abs 1

§ 203. Zuletzt vor dem 1. Jänner 1996 in den Dienst
eines österreichischen Sozialversicherungsträgers
eingetretene kündbare Angestellte, die nach dem
31.Dezember 2003 das Lebensalter für die vorzeitige
Alterspension bei langer Versicherungsdauer gemäß
§ 253b Abs 1 ASVG vollenden und bei österreichischen
Sozialversicherungsträgern mindestens zehn Dienst-
jahre gemäß § 16 zurückgelegt haben, die Unkünd-
barkeit aber deshalb nicht erworben haben, weil sie
im Zeitpunkt des letzten Diensteintrittes das 40. Le-
bensjahr überschritten hatten, können unter den in

Anlage 11 festgelegten Bedingungen durch schriftli-
che Erklärung gegenüber dem Dienstgeber die Einbe-
ziehung in das Pensionsrecht der DO.A bzw eine allfäl-
lige Pensionskassenregelung bewirken. Die näheren
dienstrechtlichen Einzelheiten sind in der Anlage 11
geregelt.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
64. Änderung

§ 204. (1) Mit 1. Jänner 2004 treten in Kraft: § 37d
Abs 2 Z 4, § 37f Abs 1 Z 1.8, § 66 Abs 1 Z 2, § 87 Abs 1
Z 3, Art XLI Z 5, Art XLVII Z 10 Abs 3 und 4, Anlage 1,
2, 2a, 3 sowie 5.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2)Mit 1. Jänner 2004 treten außer Kraft: § 37e Abs 1
Z 4, Art XLVII Z 10 Abs 2a, Anlage 6 und 7.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
65. Änderung

§ 205. (1)Mit. 1. Jänner 2004 treten in Kraft: § 38, I/
B Z 1 und I/C.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Juli 2004 treten in Kraft: § 1 Abs 2, § 22
Abs 7 und 8, § 35 Abs 6, § 41 Abs 2, § 66 Abs 1 Z 1,
§ 78a, Art XLVII Z 10 Abs 10 sowie Art LVIII Z 4 bis Z 6.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Mit 1. Juli 2004 treten außer Kraft: § 32, § 33 so-
wie § 34.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 32 bzw zu § 149 –

Versetzung in den Ruhestand

§ 206. (1) Auf Angestellte, die gemäß § 203 iVm An-
lage 11 für die Einbeziehung in das Pensionsrecht der
DO.A optiert haben, sind ab dem 1. Juli 2004 Abs 2 bis
5 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Angestellte, für die ein erhöhter Kündigungs-
schutz besteht, haben Anspruch auf Versetzung in
den Ruhestand, wenn

1. 40 – bei Angestellten mit abgeschlossenem Di-
plom- oder Doktoratsstudium im Sinne des UG,
die aufgrund der dauernden Verwendung in eine
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der Gehaltsgruppen E bis G eingereiht sind (§ 36
Abs 1), 35 – für die Pensionsbemessung anrechen-
bare Dienstjahre (§ 17) erworben, die in § 253b
Abs 1 ASVG – in Verbindung mit § 607 Abs 10, 12
bzw 14 sowie § 617 Abs 13 ASVG – fest-gesetzten
Lebensmonate zurückgelegt und die in § 253b
Abs 1 Z 1 bis 2 ASVG idFam31.Dezember 2003 ge-
nannten Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind
oder
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

2. Anspruch auf Alterspension gemäß § 253 ASVG
bzw auf Knappschaftsalterspension gemäß § 276
ASVG besteht oder

3. die in § 253b Abs 1 ASVG – in Verbindungmit § 607
Abs 10, 12 bzw 14 sowie § 617 Abs 13 ASVG – fest-
gesetzten Lebensmonate zurückgelegt und die in
§ 253b Abs 1 Z 1 bis 2 ASVG idF am 31.Dezember
2003 genannten Anspruchsvoraussetzungen er-
füllt sind oder
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

4. Anspruch auf Alterspension gemäß § 4 Abs 1 APG
besteht oder

5. eine Korridorpension gemäß § 4 Abs 2 APG bean-
sprucht wird oder

6. eine Schwerarbeitspension gemäß § 4 Abs 3 APG
beansprucht wird.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Der Angestellte hat die Versetzung in den Ruhestand
schriftlich zu beantragen. Der Vorstand kann die Ver-
setzung in den Ruhestand bis zu drei Monaten auf-
schieben, wenn es wichtige Interessen des Dienstes
erfordern.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Angestellte, für die ein erhöhter Kündigungs-
schutz besteht, sind in den Ruhestand zu versetzen,
wenn die Dienstunfähigkeit gemäß § 207 eingetreten
ist. Die Versetzung in den Ruhestand hat in diesen Fäl-
len mit dem Monatsersten zu erfolgen, der unmittel-
bar auf den Zeitpunkt folgt, zu dem der Versiche-
rungsträger Kenntnis vom Eintritt der Dienstunfähig-
keit erlangt hat oder bei rechtzeitiger Verständigung
durch den Angestellten (§ 207 Abs 4) erlangen hätte
müssen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4)Der Vorstand kann eine(n) unter erhöhtem Kündi-
gungsschutz stehende(n) Angestellte(n) in den Ruhe-
stand versetzen, wenn der/die Angestellte

1. die für männliche Angestellte geltenden Vorausset-
zungen nach Abs 2 Z 1, 2 oder 4 erfüllt oder
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

2. ohne anderweitig am Dienstort oder in dessen Um-
gebung mindestens gleichwertig verwendet wer-
den zu können, deshalb entbehrlich wird, weil sich
der Geschäftsumfang des Versicherungsträgers

(der betreffenden Einrichtung) durch gesetzliche
Maßnahmen, wesentlichen Rückgang der Zahl der
Versicherten, Leistungsempfänger bzw Behand-
lungsfälle oder durch einschneidende Verwaltungs-
maßnahmen verringert oder die Einrichtung aufge-
lassen wird.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(5) Die Bestimmung des Abs 3 findet auch auf Ange-
stellte ohne erhöhten Kündigungsschutz Anwendung,
wenn die Dienstunfähigkeit als Folge eines im Dienste
eines Sozialversicherungsträgers erlittenen Arbeits-
unfalles (einer Berufskrankheit) im Sinne der §§ 175
bis 177 ASVG bzw der §§ 90 bis 92 B-KUVG eintritt;
das Erfordernis des Vorhandenseins eines erhöhten
Kündigungsschutzes entfällt.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 33 – Dienstunfähigkeit

§ 207. (1) Auf Angestellte, die zuletzt vor dem 1. Jän-
ner 1996 in den Dienst eines österreichischen Sozial-
versicherungsträgers eingetreten sind, sind ab dem
1. Juli 2004 Abs 2 bis 6 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Dienstunfähigkeit im Sinne des § 149 liegt vor,
wenn der Angestellte infolge seines körperlichen oder
geistigen Zustandes unfähig ist, den bisherigen oder
einen anderen Dienst zu versehen, der von ihm mit
Rücksicht auf die bisherige Verwendung und seine
Vorbildung billigerweise verlangt werden kann.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Der Angestellte gilt als dienstunfähig, wenn

1. Anspruch auf Invaliditätspension gemäß § 254
ASVG bzw auf Berufsunfähigkeitspension gemäß
§ 271 ASVG bzw auf Knappschaftsvollpension ge-
mäß § 279 ASVG besteht oder

2. aufgrund des Gutachtens eines gerichtlich beeide-
ten ärztlichen Sachverständigen, der vom Präsi-
denten des für den Wohnort des Angestellten für
Sozialrechtssachen in erster Instanz zuständigen
Gerichtes namhaft gemacht wird, die Dienstunfä-
higkeit im Sinne des Abs 2 festgestellt wird.

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Der Angestellte ist verpflichtet, den Versiche-
rungsträger von allen Entscheidungen oder Verglei-
chen in einem ihn betreffenden Pensionsfeststellungs-
verfahren (Pensionsversicherungsträger, Sozialge-
richte) unverzüglich zu verständigen. Beantragt der
Angestellte binnen vier Wochen nach Eintritt der
Rechtskraft einer ablehnenden Gerichtsentscheidung
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unter Vorlage des Urteils sowie sämtlicher in diesem
Verfahren erstellten Gutachten die Prüfung der
Dienstfähigkeit durch den Versicherungsträger, ist
dieser binnen vier Wochen ab Antragstellung ver-
pflichtet,

1. unter Bedachtnahme auf Abs 2 eine Versetzung in
die Wege zu leiten oder

2. das Verfahren zur Erstellung eines Gutachtens ge-
mäß Abs 3 Z 2 einzuleiten.

Wenn eine Versetzung unter Bedachtnahme auf Abs 2
nicht in Betracht kommt und dem bzw den im Rahmen
des sozialgerichtlichen Verfahrens erstellten Gutach-
ten das Vorliegen von Dienstunfähigkeit unzweifelhaft
zu entnehmen ist, dann kann die Feststellung der
Dienstunfähigkeit auch ohne Durchführung des in
Z 2 vorgesehenen Verfahrens getroffen werden; auch
in diesem Fall ist die vierwöchige Frist ab Antragstel-
lung zu beachten.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(5) Der Angestellte ist verpflichtet, sich den vom Ver-
sicherungsträger angeordneten, zumutbaren Unter-
suchungen gemäß Abs 3 Z 2 zu unterziehen. Leistet
der Angestellte einer solchen Anordnung aus seinem
Verschulden nicht Folge, so liegt es im Ermessen des
Versicherungsträgers, unter Bedachtnahme auf den
festgestellten Sachverhalt über die Dienstunfähigkeit
zu entscheiden. Eine solche Entscheidung kann je-
doch nur dann getroffen werden, wenn der Angestellte
auf die Säumnisfolgen schriftlich aufmerksam ge-
macht und ihm für die Befolgung der Anordnung eine
Frist von mindestens einem Monat gesetzt wurde.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(6) Die vorsätzliche Herbeiführung der Dienstunfä-
higkeit ist eine Dienstpflichtverletzung.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(7) PensionsempfängerInnen, die aufgrund eines
Gutachtens gemäß § 207 Abs 3 Z 2 (iVm Abs 4 letzter
Satz) in den Ruhestand versetzt wurden, ist – solange
sie keine gesetzliche Pension beziehen – eine Geld-
leistung nach dem AlVG zu 12/14 anzurechnen. Die
PensionsempfängerInnen sind verpflichtet, den Versi-
cherungsträger von der Gewährung bzw Erhöhung
oder Verminderung der Geldleistung nach dem AlVG
zu verständigen.
(95. Änderung / 1. Juli 2017)

Übergangsbestimmung zu
§ 34 – Wiedereinberufung zum Dienst

§ 208. (1) Auf Angestellte, die zuletzt vor dem 1. Jän-
ner 1996 in den Dienst eines österreichischen Sozial-

versicherungsträgers eingetreten sind, sind ab dem
1. Juli 2004 Abs 2 bis 8 anzuwenden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) In den Ruhestand versetzte Angestellte können,
wenn sie dienstfähig sind und das 55. Lebensjahr noch
nicht überschritten haben, während der ersten fünf
Jahre nach Versetzung in den Ruhestand wieder in
den aktiven Dienst auf einen ihrer letzten Verwendung
mindestens gleichwertigen Dienstposten einberufen
werden; beruht die Ruhestandsversetzung auf der Zu-
erkennung einer befristeten Invaliditäts-, Berufsunfä-
higkeits- oder Knappschaftsvollpension, ist der Be-
troffene auf seinen Antrag nach Ablauf der Frist wieder
zum Dienst einzuberufen. Die Dienstfähigkeit ist in
sinngemäßer Anwendung des § 207 zu beurteilen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(Siehe Erläuterung Seite 182)

(3) Der wegen Zuerkennung einer befristeten Invali-
ditäts-, Berufsunfähigkeits- oder Knappschaftsvoll-
pension in den Ruhestand versetzte Angestellte ist
spätestens vier Monate vor Ablauf der Frist zur Erklä-
rung aufzufordern, ob die Weitergewährung der obge-
nannten Pension beantragt wird.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Der Angestellte ist verpflichtet, bis spätestens
drei Monate vor Ablauf der Frist dem Versicherungs-
träger die Antragstellung auf Weitergewährung der
gesetzlichen Pension nachzuweisen oder seinen An-
spruch auf Wiedereinberufung zum Dienst geltend zu
machen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(5) Mit dem Antrag auf Weitergewährung der gesetz-
lichen Pension ist für die Dauer des Pensionsfeststel-
lungsverfahrens (Pensionsversicherungsträger, So-
zialgerichte) die Geltendmachung des Anspruches
auf Wiedereinberufung zum Dienst ausgeschlossen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(6) Eine neuerliche Verwendung gemäß Abs 2 ist als
Fortsetzung des früheren Dienstverhältnisses zu be-
trachten. § 12 Abs 4 und § 17 Abs 1b sind anzuwen-
den. Bei Bemessung des Urlaubes im Jahre des neuer-
lichen Dienstantrittes ist § 19 Abs 4 sinngemäß anzu-
wenden.
(73. Änderung / 1. Jänner 2007)

(7) Bei Beendigung der Wiederverwendung durch
neuerliche Versetzung in den Ruhestand oder durch
den Tod des Angestellten gebührt dem Angestellten
(seinen Hinterbliebenen) die betragsmäßige Differenz
zwischen der anlässlich der erstmaligen Versetzung in
den Ruhestand gezahlten und der dem Angestellten
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(seinen Hinterbliebenen) nach der gesamten Dauer
der Dienstzeit (§ 18) zustehenden Abfertigung.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(Siehe Erläuterung Seite 183)

(8) Leistet der Angestellte der Wiedereinberufung
zum Dienst aus seinem Verschulden binnen einer
den Umständen des Falles angemessenen Frist nicht
Folge, verliert er für sich und seine Hinterbliebenen al-
le Ansprüche aus seinem früheren Dienstverhältnis
auf Leistungen nach Abschnitt IV.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
66. Änderung

§ 209. Mit 1. Juli 2004 treten in Kraft: § 37f Abs 2
Z 1.12, § 38 I/C Z 2 sowie Art LIX Z 2.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Zahlung bei Arbeitsunfall
bzw Berufskrankheit

§ 210. (1) Der Angestellte, der zuletzt in dem Zeit-
raum vom 1. Jänner 1996 bis zum 31.Dezember
2003 in den Dienst eines österreichischen Sozialversi-
cherungsträgers eingetreten ist und infolge seines
durch einen vom Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung anerkannten Arbeitsunfall bzw Berufskrank-
heit verursachten körperlichen oder geistigen Zustan-
des unfähig ist, den bisherigen oder einen anderen
Dienst zu versehen, der von ihm mit Rücksicht auf
die bisherige Verwendung und seine Vorbildung billi-
gerweise verlangt werden kann, hat Anspruch auf eine
Zahlung bei Arbeitsunfall bzw Berufskrankheit im in
Abs 3 genannten Ausmaß. Dies gilt nicht, wenn ein An-
spruch auf Invaliditätspension gemäß § 254 ASVG
bzw auf Berufsunfähigkeitspension gemäß § 271
ASVG bzw auf Knappschaftsvollpension gemäß § 279
ASVG besteht.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Der ursächliche Zusammenhang zwischen dem
Arbeitsunfall bzw der Berufskrankheit und der Unfä-
higkeit, den bisherigen oder einen anderen Dienst zu
versehen, der mit Rücksicht auf die bisherige Verwen-
dung und Vorbildung billigerweise verlangt werden
kann, kann vom Versicherungsträger durch einen ge-
richtlich beeideten ärztlichen Sachverständigen, der
vom Präsidenten des für den Wohnort des Angestell-
ten für Sozialrechtssachen in erster Instanz zuständi-
gen Gerichtes namhaft gemacht wird, überprüft wer-
den. Wird dabei der ursächliche Zusammenhang nicht

bestätigt, besteht kein Anspruch auf die Zahlung bei
Arbeitsunfall bzw Berufskrankheit.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3) Der Anspruch gemäß Abs 1 entsteht nach Aus-
schöpfung des Krankengeldanspruches gemäß § 139
ASVG unter der Voraussetzung des Bestandes des
Dienstverhältnisses und der Unfähigkeit, den bisheri-
gen oder einen anderen Dienst zu versehen, der mit
Rücksicht auf die bisherige Verwendung und Vorbil-
dung billigerweise verlangt werden kann. Die Zahlung
bei Arbeitsunfall bzw Berufskrankheit gebührt nach ei-
ner anrechenbarenDienstzeit vonweniger als 5 Jahren
durch 3 Monate, nach einer anrechenbaren Dienstzeit
von 5 Jahren durch 6 Monate sowie nach einer anre-
chenbaren Dienstzeit von 10 Jahren durch 12 Monate
im Ausmaß des zuletzt bezogenen Krankengeldes.
§ 12 Abs 3 gilt sinngemäß. Nach dem Ende des An-
spruches auf die Zahlung bei Arbeitsunfall bzw Berufs-
krankheit ist dessen Wiederaufleben ausgeschlossen.
Dies gilt auch dann, wenn das in Satz 1 angeführte
Höchstausmaß nicht ausgeschöpft worden ist. Die
Zahlung bei Arbeitsunfall bzw Berufskrankheit ruht
für die Dauer eines Pensionsvorschusses gemäß § 23
AlVG. Wird aufgrund des Arbeitsunfalls oder der Be-
rufskrankheit eine Invaliditätspension gemäß § 254
ASVG bzw eine Berufsunfähigkeitspension gemäß
§ 271 ASVG bzw eine Knappschaftsvollpension gemäß
§ 279 ASVG zuerkannt, ist die Zahlung bei Arbeitsun-
fall bzw Berufskrankheit für sich deckende Zeiten dem
Versicherungsträger rückzuerstatten. Ansprüche des
Versicherungsträgers auf gänzliche oder teilweise
Rückerstattung der Zahlung bei Arbeitsunfall bzw Be-
rufskrankheit können mit Ansprüchen des Dienstneh-
mers aus dem Dienstverhältnis aufgerechnet werden.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Unbeschadet des § 60 ist der Angestellte nach Ab-
lauf des in § 60 Abs 1 Z 2 genannten Zeitraumes un-
verzüglich aufzufordern, eine Invaliditätspension ge-
mäß § 254 ASVG bzw eine Berufsunfähigkeitspension
gemäß § 271 ASVG bzw eine Knappschaftsvollpension
gemäß § 279 ASVG zu beantragen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(5) Der Angestellte ist verpflichtet, einer Aufforde-
rung nach Abs 4 rechtzeitig Folge zu leisten und dem
Versicherungsträger die Antragstellung nachzuwei-
sen. Solange die Antragstellung dem Versicherungs-
träger nicht nachgewiesen ist bzw sich der Angestellte
der in Abs 2 vorgesehenen Begutachtung nicht unter-
zieht, ruht unbeschadet der in § 60 vorgesehenen
Rechtsfolgen die Zahlung bei Arbeitsunfall bzw Be-
rufskrankheit.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)
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In-Kraft-Treten der
67. Änderung

§ 211. (1) Mit 1. Jänner 2002 treten in Kraft: § 46
Abs 1 Z 3 lit l), m) und n) sowie § 51 Abs 1 Z 1 lit b);
die Änderungen zu § 46 Abs 1 Z 3 lit l), m) und n) wer-
den nur für Angestellte wirksam, die nach dem 31.De-
zember 2004 in einem aufrechten Dienstverhältnis zu
einem Sozialversicherungsträger stehen bzw ab 1. Fe-
bruar 2002 in den Ruhestand versetzt worden sind.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2) Mit 1. Jänner 2005 treten in Kraft: § 37f Abs 3
Z 1.27, § 107 Abs 1 Z 2, Anlage 1, 2, 2a, 3, 5, 9 Z 1
und 6.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3)Mit 1. Jänner 2005 tritt außer Kraft: § 9b Abs 2 (idF
ab 1. Juni 2006).
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(4) Mit 1. Juni 2009 tritt in Kraft: § 9b Abs 2 (idF ab
1. Juni 2009).
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
68. Änderung

§ 212. (1) Mit 1. Jänner 2005 treten in Kraft: § 37c
Abs 3 Z 6.5, § 37d Abs 1 Z 2, Z 4.14 und Z 10.14,
§ 37d Abs 2 Z 3.2, Z 3.11, Z 6.3 und Z 18, § 37e Abs 1
Z 1a, Abs 2 Z 3.9 und Abs 3 Z 7.2, § 37f Abs 2 Z 1.10,
Abs 3 Z 1.28 und Z 1.29 sowie § 44 Abs 1 Z 1 lit a).
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(2)Mit 1. Juli 2005 treten in Kraft: § 37f Abs 3 Z 1.30,
§ 101 Abs 2 sowie § 101a.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

(3)Mit 1. Jänner 2005 treten außer Kraft: § 37d Abs 2
Z 2 und § 37e Abs 1 Z 16.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

In-Kraft-Treten der
69. Änderung

§ 213. Mit 1. Juli 2005 treten in Kraft: Abschnitt VII,
Anlage 10 (Überschrift), Anlage 11 Überschrift, Z 1,
Z 3, Z 4 sowie Z 7 in der Fassung der 69. Änderung.
(69. Änderung)

Übergangsbestimmung zu
§ 21 Abs 4

§ 214. Als erste oder zweite Prüfungswiederholung
gilt auch das erstmalige Antreten zur Abschlussprü-
fung der Grundausbildung gemäß § 21a, wenn die A-
Prüfung und/oder die Abschlussprüfung der Grund-
schulung ein oder zwei Mal mit einem ungenügenden
Prüfungsergebnis abgelegt worden ist.
(73. Änderung / 1. Jänner 2007)

In-Kraft-Treten der
70. Änderung

§ 215. Mit 1.September 2005 treten § 21 Abs 1 Z 1,
§ 21a (Überschrift), § 21a Abs 3 Z 1 und Abs 5 sowie
§ 214 in der Fassung der 70. Änderung in Kraft.
(70. Änderung)

Übergangsbestimmung zu
§ 46 Abs 1 Z 3 lit l)

§ 216. Angestellten in Rehabilitationszentren der
Pensionsversicherungsanstalt und der Versicherungs-
anstalt öffentlich Bediensteter, die im Dezember 2004
eine Zulage aufgrund des § 46 Abs 1 Z 3 lit l) in der bis
zum In-Kraft-Treten der 67. Änderung geltenden Fas-
sung bezogen haben, gebührt diese Zulage weiter,
wenn und solange die Vorrausetzungen gemäß § 46
Abs 1Z3 lit l) in der bis zum In-Kraft-Treten der 67. Än-
derung geltenden Fassung erfüllt werden.
(71. Änderung / 1. Jänner 2005)

Übergangsbestimmung zu
§ 35 Abs 11

§ 217. Eine bis zum 31.Dezember 2005 zuerkannte
Leitungs-, Bereichsleitungs- oder Funktionszulage
darf durch Maßnahmen gemäß § 35 Abs 11 DO.A in ih-
rem Ausmaß nicht geschmälert werden.
(71. Änderung / 1. Jänner 2006)

In-Kraft-Treten der
71. Änderung

§ 218. (1) Mit 1. Jänner 2002 treten in der Fassung
der 71. Änderung in Kraft: § 35 Abs 7, § 49 Abs 1
Z 1 lit a), § 49 Abs 1 Z 3 lit a), § 59a Z 1 lit a), § 59a
Z 2 lit a), § 59b Abs 1 Z 1 lit a), § 59b Abs 1 Z 2 lit a),
§ 60 Abs 1 Z 1 sowie § 60 Abs 1 Z 2 lit b) sublit aa), wo-
bei diese Änderungen nur für Angestellte wirksam
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werden, für die gemäß § 211 Abs 1 die Änderungen
des § 46 Abs 1 Z 3 lit l), m) und n) wirksam werden.
(71. Änderung)

(2) Mit 1. Jänner 2005 tritt in Kraft: § 216.
(71. Änderung)

(3)Mit 1. Jänner 2006 treten in Kraft: § 35 Abs 10 und
11, § 37c Abs 2 Z 3.4, Abs 3 Z 6.2, Z 7.1 und 7.2, § 37d
Abs 1 Z 12 und Abs 2 Z 10.9, § 37e Abs 1 Z 1.4 und
Z 14, Abs 2 Z 1.1 und Z 1.3 und Abs 3 Z 2.4, § 42 Abs 1
Z 1 lit b), § 44 Abs 1 Z 1 lit a) und Z 2 lit a), § 217 sowie
Anlage 1, 2, 2a, 3 und 5.
(71. Änderung)

(4) Mit 1. Jänner 2008 tritt § 35 Abs 10 außer Kraft.
(71. Änderung)

In-Kraft-Treten der
72. Änderung

§ 219. (1) Mit 1. Jänner 2002 tritt in der Fassung der
72. Änderung § 59 Abs 2 in Kraft, wobei diese Ände-
rung nur für Angestellte wirksam wird, für die gemäß
§ 211 Abs 1 die Änderungen des § 46 Abs 1 Z 3 lit l),
m) und n) wirksam werden.

(2) Mit 1. Juli 2006 treten außer Kraft: § 37d Abs 1
Z 3, § 37d Abs 1 Z 7, § 37d Abs 2 Z 1, § 37d Abs 2
Z 18, § 37e Abs 1 Z 1a, § 37e Abs 1 Z 11, § 37e Abs 2
Z 7, § 37e Abs 2 Z 10, § 37e Abs 3 Z 2, § 37e Abs 3 Z 3,
§ 37e Abs 3 Z 10, § 37f Abs 1 Z 2, § 37f Abs 2 Z 4, § 37f
Abs 3 Z 5.

(3) Mit 1. Juli 2006 treten in Kraft: § 37 Abs 1, § 37d
Abs 1 Z 2, § 37d Abs 2 Z 6, § 37d Abs 2 Z 7, § 37e Abs 1
Z 1, § 37e Abs 1 Z 3, § 37e Abs 2 Z 1, § 37i, § 37j, § 44
Abs 1 Z 4, § 44 Abs 1 Z 5.
(72. Änderung / 1. Juli 2006)

In-Kraft-Treten der
73. Änderung

§220.Mit 1 Jänner 2007 treten in der Fassung der 73.
Änderung in Kraft: § 10 Abs 2 Z 3, § 12 Abs 4, § 21
Abs 1 Z 1, § 21a, § 21b Abs 2, § 22 Abs 1 Z 5, § 22
Abs 5, § 36 Abs 3, § 36 Abs 5 Z 1, § 37 Abs 3 Z 2,
§ 37 Abs 3a, § 37 Abs 4 Z 1 und Z 2, § 37d Abs 2
Z 15, § 38 GG IV DK B Z 3, § 44 Abs 3 Z 1 und Z 1a,
§ 46 Abs 1 Z 2, § 60 Abs 4, § 81, § 87 Abs 4 Z 3 und
Z 4, § 95 Abs 2 Z 1, § 99 Abs 2, § 101 Abs 4 Z 4,
§ 145 Abs 2, § 146 Abs 2 Z 6, § 151 Abs 2 Z 3,
§ 173 Abs 2, § 181 Abs 6 Z 3 und Z 4, § 208 Abs 6,
§ 214 sowie Anlage 1, 2, 2a, 3 und 5.
(73. Änderung / 1. Jänner 2007)

Übergangsbestimmung zu
§ 21 Abs 2

§ 221. Hinsichtlich jener Fristen, die an die Ablegung
des zweiten Teils der B-Prüfung anknüpfen und die im
Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis zum 30.September
2008 ablaufen würden, wird der Ablauf dieser Fristen
bis zum 30.September 2008 gehemmt.
(74. Änderung / 1.September 2007)

Übergangsbestimmung zu § 21b
(Allgemeine Fachausbildung)

§ 222. (1) Die erfolgreiche Ablegung der B-Prüfung
gemäß § 21b in der bis zum 31.August 2007 gelten-
den Fassung bzw gemäß § 21 Abs 3 in der bis zum
31.August 1998 geltenden Fassung bzw in der Fas-
sung des Art XLV Z 3 Abs 2 ersetzt die Prüfungen der
allgemeinen Fachausbildung.

(2) Eine bis zum31.August 1998wirksam gewordene
Befreiung von der Verpflichtung zur Ablegung der B-
Prüfung gemäß § 21 Abs 4 in der bis zum 31.August
1998 geltenden Fassung bleibt unberührt und bewirkt
auch eine Befreiung von der Verpflichtung zur Able-
gung der Prüfungen der allgemeinen Fachausbildung.
(74. Änderung / 1.September 2007)

Übergangsbestimmung zu § 21c
(Fachausbildung)

§ 223. (1) Ab dem 1.September 2007 ersetzt die
Fachausbildung die besondere Fachprüfung (B-Prü-
fung) gemäß § 21b in der bis zum 31.August 2007
geltenden Fassung. Die erfolgreiche Ablegung der B-
Prüfung gemäß § 21b in der bis zum 31.August 2007
geltenden Fassung bzw gemäß § 21 Abs 3 in der bis
zum 31.August 1998 geltenden Fassung bzw in der
Fassung des Art XLV Z 3 Abs 2 ersetzt die Prüfungen
der Fachausbildung.

(2) Eine bis zum31.August 1998wirksam gewordene
Befreiung von der Verpflichtung zur Ablegung der B-
Prüfung gemäß § 21 Abs 4 in der bis zum 31.August
1998 geltenden Fassung bleibt unberührt und bewirkt
eine Befreiung von der Verpflichtung zur Ablegung der
Prüfungen der Fachausbildung bzw der besonderen
Fachausbildung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

(3) Prüfungskandidaten, die den ersten Teil der B-
Prüfung vor dem 1. Jänner 2007 positiv abgelegt ha-
ben, haben die Möglichkeit, den zweiten Teil der B-
Prüfung gemäß § 21b in der bis zum 31.August 2007
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geltenden Fassung noch bis 31.Dezember 2008 abzu-
legen. Wird der zweite Teil der B-Prüfung innerhalb
dieser Frist nicht positiv absolviert, haben sie die Prü-
fungen der Fachausbildung gemäß § 21c abzulegen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

(4) Personen, die den ersten oder zweiten Teil der B-
Prüfung bzw der Fachausbildung gemäß § 21c in der
am 1. Jänner 2014 geltenden Fassung trotz zweimali-
ger Wiederholung nicht bestanden haben, sind von
der Ablegung der besonderen Fachausbildung ausge-
schlossen, wobei § 260 zu berücksichtigen ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2015 / 88. Änderung)

Übergangsbestimmung zu § 21d
(Managementausbildung)

§ 224. (1) Ab 1.September 2007 wird die Ergän-
zungsprüfung zur besonderen Fachprüfung durch eine
Ausbildung gemäß den Richtlinien für die Manage-
mentausbildung ersetzt. Dienstnehmer, die die Ergän-
zungsprüfung gemäß § 21c in der bis zum 31.August
2007 geltenden Fassung erfolgreich abgelegt haben,
sind von der Verpflichtung zur Ablegung der Ausbil-
dung gemäß den Richtlinien für die Managementaus-
bildung befreit.

(2) Eine bis zum31.August 1998wirksam gewordene
Befreiung von der Verpflichtung zur Ablegung der B-
Prüfung gemäß § 21 Abs 4 in der vor dem 1.Septem-
ber 1998 geltenden Fassung bleibt unberührt und be-
wirkt auch eine Befreiung von der Verpflichtung zur
Ablegung der Ausbildung gemäß den Richtlinien für
die Managementausbildung.

(3) Eine bis zum 31.August 2000 erfolgreich abgeleg-
te B-Prüfung gemäß § 21 Abs 3 in der vor dem 1.Sep-
tember 1998 geltenden Fassung bzw in der Fassung
des Art XLV Z 3 Abs 2 bewirkt auch eine Befreiung
von der Verpflichtung zur Ablegung der Ausbildung
gemäß den Richtlinien für die Managementausbil-
dung.
(74. Änderung / 1.September 2007)

(4) Ab dem 1. Jänner 2015 ersetzt die Führungskräf-
teausbildung die Managementausbildung gemäß
§ 21d in der bis zum 31.Dezember 2014 geltenden
Fassung. Die Absolvierung der Managementausbil-
dung gemäß § 21d in der bis zum 31.Dezember
2014 geltenden Fassung ersetzt die Teilnahme an
der Führungskräfteausbildung.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 93. Änderung)

In-Kraft-Treten der
74. Änderung

§ 225. (1) Mit 1. Jänner 2007 treten in der Fassung
der 74. Änderung in Kraft: § 37f Abs 3 Z 1.2. und
Z 1.27. sowie § 120.

(3) Mit 1.September 2007 treten in der Fassung der
74. Änderung in Kraft: § 10 Abs 2 Z 3, § 21 Abs 1,
§ 21a Abs 1, § 21b, § 21c, § 21d, § 37 Abs 3, 3a, 3b,
3c, 4 und 4a, § 172, § 173 Abs 2, § 221, § 222,
§ 223 sowie § 224.

(4) Mit 1. Jänner 2008 treten in der Fassung der
74. Änderung in Kraft: § 67 Abs 3, 2. Satz sowie Anla-
ge 5.
(74. Änderung / 1.September 2007)

Einmalbetrag 2008

§ 226. (1) Den Angestellten und Lehrlingen gebührt
nach Maßgabe der folgenden Absätze im Jahr 2008
ein Einmalbetrag von € 100,–welcher mit demMaibe-
zug ausbezahlt wird.

(2) Vorraussetzung für den Anspruch ist, dass für den
Monat Jänner 2008 Gehalt bzw Lehrlingsentschädi-
gung bezogen wird.

(3) Das Erfordernis eines Bezuges gemäß Abs 2 gilt
als erfüllt, wenn der Bezug aus einem der folgenden
Gründen nicht anfällt:

1. Beschäftigungsverbot gemäß § 3 MSchG;

2. Dienstverhinderung wegen Unfalls oder Krankheit,
welche nicht vorsätzlich oder durch grobe Fahrläs-
sigkeit herbeigeführt worden ist;

3. Dienstverhinderung aus anderen wichtigen, die
Person des Bediensteten betreffenden Grün-den,
welcher kein Verschulden des Bediensteten zu-
grunde liegt.

(4) Angestellten, welche im Jänner 2008 in einem
Teilzeitbeschäftigungsverhältnis stehen, gebührt der
Einmalbetrag in jenem Ausmaß, das dem Verhältnis
ihres geringeren Beschäftigungsausmaßes zum Be-
schäftigungsausmaß gemäß der Normalarbeitszeit
entspricht. In den in Abs 3 angeführten Verhinde-
rungsfällen ist von jenemBeschäftigungsausmaß aus-
zugehen, in dem der/die betreffende Angestellte un-
mittelbar vor Beginn des Zeitraumes des Beschäfti-
gungsverbotes oder der Dienstverhinderung gestan-
den ist.

– 148 –



(5)Der Einmalbetragwird in das Gehaltsschema nicht
einbezogen und begründet nach dem Dienstrecht
auch keine sonstigen bezugs- oder pensionsrechtli-
chen Auswirkungen; aus steuerrechtlicher Sicht gilt
er als Sonderzahlung.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

In-Kraft-Treten der 75. Änderung

§ 227. Mit 1. Jänner 2008 treten in der Fassung der
75. Änderung in Kraft: § 1 Abs 3, § 1 Abs 9 Z 1 und
Z 2, § 21b Abs 6 Z 2 und Z 3, § 21c Abs 6 Z 2, § 37a,
§ 37b Abs 1 Z 1 und Z 2, § 37b Abs 2 Z 1, § 37c Abs 1
Z 3, § 37c Abs 2 Z 3, Z 4, Z 5 sowie Z 12, Z 13 und Z 14,
§ 37c Abs 3 Z 6, Z 7, Z 7a und Z 11, § 37d Abs 1 Z 1,
Z 4, Z 10, Z 11, Z 13 und Z 18, § 37d Abs 2 Z 3, Z 8,
Z 9, Z 10, Z 13, Z 14 und Z 19, § 37e Abs 1 Z 5, Z 6,
Z 7 und Z 12, § 37e Abs 2 Z 3, Z 4, Z 5, Z 6, Z 11
und Z 15, § 37e Abs 3 Z 6, Z 7, Z 11, Z 12 und Z 14,
§ 37f Abs 1 Z 1, § 37f Abs 2 Z 1 und Z 2, § 37f Abs 3
Z 1, Z 1a, Z 2, Z 4 und Z 6, § 38, § 38a, § 39, § 44 Abs 1
Z 5, § 68a Abs 1 Z 1, § 87 Abs 3, § 87 Abs 6, § 97 Abs 3
Z 1, § 97 Abs 3 Z 2a, § 147 Abs 2 Z 5, § 149 Abs 2 Z 1,
§ 149 Abs 2 Z 3 bis Z 6, § 149 Abs 4, § 155 Abs 2, § 181
Abs 5, § 181 Abs 8, § 206 Abs 2 Z 1, § 206 Abs 2 Z 3 bis
Z 6, § 223 Abs 3, § 226 sowie die Anlagen 1, 2, 2a und
3.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

In-Kraft-Treten der 76. Änderung

§ 228. (1) Mit 1.Oktober 2008 treten § 38 Abs 4
und 4a, § 46 Abs 1 Z 3 lit h) und lit i) sowie Anlage 2
in der Fassung der 76. Änderung in Kraft.

(2) Mit 1. Jänner 2009 treten in der Fassung der
76. Änderung in Kraft: § 54a Abs 4, § 60 Abs 5,
§ 74, § 102 sowie die Anlagen 1, 2, 2a, 3 und 5.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2009 / 76. Änderung)

In-Kraft-Treten der 77. Änderung

§ 229. Mit 1. Juli 2009 tritt die Anlage 12 in der Fas-
sung der 77. Änderung in Kraft.

Pensionsanpassung 2010

§ 230. Der Anpassungsfaktor für die Leistungen nach
dem Pensionsrecht der DO.A wird für 2010 mit 1,011
festgesetzt.

Übergangsbestimmung zu § 13 Abs 1a

§ 231. Auf Grund der Änderung des § 13 Abs 1a durch
die 78. Änderung der DO.A findet keine Neufeststel-
lung der Vordienstzeiten bei am 31.Dezember 2009
bereits bestehenden Dienstverhältnissen statt.

In-Kraft-Treten der 78. Änderung

§232. (1) § 97Abs 4 in der Fassung der 78. Änderung
tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft und findet auf davor
liegende Zeiträume keine Anwendung. § 97 Abs 4 in
der Fassung der 78. Änderung gilt für Personen, die
ab dem 1. Jänner 2009 oder später in den Ruhestand
versetzt wurden bzw werden oder zu diesem Zeit-
punkt Anspruch auf eine DO-Pension hatten.

(2) Mit 1. Jänner 2010 treten in der Fassung der
78. Änderung in Kraft: § 3 Abs 3 Z 7, § 3 Abs 3a,
§ 3 Abs 4, § 3 Abs 5, § 13 Abs 1a, § 21b Abs 6 Z 4,
§ 21c Abs 6 Z 3, § 24 Abs 2, § 24 Abs 4, § 37e Abs 1
Z 11, § 37f Abs 2 Z 2 lit a, § 37f Abs 3 Z 1 lit x),
§ 37f Abs 3 Z 1a lit e), § 38 Abs 3 Z 2, § 42 Abs 1
Z 1 lit b), § 42 Abs 1 Z 2 lit b), § 43 Abs 2 lit b), § 44
Abs 1 Z 1 lit b), § 44 Abs 1 Z 2 lit b), § 68a Abs 1,
§ 73 Abs 1, § 87 Abs 6, § 101 Abs 2a Z 9, § 181 Abs 16
und 17, § 230 und § 231 sowie die Anlagen 1, 2, 2a, 3
und 5.

(3) Mit 1. Jänner 2010 tritt der § 37f Abs 2 Z 1 lit j
außer Kraft.

Übergangsbestimmung zu § 21b
Abs 4b

§ 233. (1) Im Rahmen der 79. Änderung der DO.A
wird eine spartenspezifische Zulassungsprüfung für
die allgemeine Fachausbildung (§ 21b Abs 4a) ermög-
licht. Negative Prüfungsergebnisse bei der Zulas-
sungsprüfung für die allgemeine Fachausbildung und
die Fachausbildung, die vor dem 1. Jänner 2011 erzielt
wurden, zählen nicht auf die auf drei Antrittsversuche
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beschränkte spartenspezifische Zulassungsprüfung
für die allgemeine Fachausbildung.

(2) Jene Kandidaten, die den spartenspezifischen ers-
ten Teil gem § 8 Abs 5a PO-AFA (2007) bzw § 21b
Abs 4a DO.A in der Fassung der 87. Änderung jedoch
nicht den zweiten Teil der allgemeinen Fachausbildung
nach PO-AFA (2007) absolviert haben, haben jene
Pflichtmodule, deren Inhalte nicht im Rahmen des
spartenspezifischen ersten Teils abgelegt wurden, so-
wie zwei Wahlmodule positiv abzuschließen, um zur
besonderen Fachausbildung gem § 21c zugelassen
zu werden.

(3) Jene Kandidaten, die den spartenspezifischen ers-
ten Teil gem § 8 Abs 5a PO-AFA (2007) bzw § 21b
Abs 4a in der Fassung der 87. Änderung sowie den
zweiten Teil der allgemeinen Fachausbildung nach
PO-AFA (2007) absolviert haben, haben jene Pflicht-
module, deren Inhalte nicht im Rahmen des sparten-
spezifischen ersten Teils abgelegt wurden, positiv ab-
zuschließen, um zur besonderen Fachausbildung gem
§ 21c zugelassen zu werden.

Übergangsbestimmung zu § 46 Abs 1
Z 1 lit b)

§ 234. Durch den Entfall des § 46 Abs 1 Z 1 lit b) im
Rahmen der 79. Änderung wird eine vor dem 1. Jänner
2011 bereits zuerkannte Erschwerniszulage in ihrem
Ausmaß nicht geschmälert.

Übergangsbestimmung zu § 46 Abs 1
Z 3 lit d) sublit da)

§ 235. Durch die Änderung des § 46 Abs 1 Z 3 lit d)
sublit da) iVm lit k) im Rahmen der 79. Änderung wird
eine vor dem 1. Jänner 2011 bereits zuerkannte Er-
schwerniszulage in ihrem Ausmaß nicht geschmälert.

Übergangsbestimmung zu § 46 Abs 1
Z 3 lit g) und lit i)

§ 236. Durch die Änderung des § 46 Abs 1 Z 3 lit g)
und lit i) im Rahmen der 79. Änderung wird eine vor
dem 1. Jänner 2011 bereits zuerkannte Erschwernis-
zulage in ihrem Ausmaß nicht geschmälert. Ein gleich-
zeitiger Bezug einer Zulage gemäß § 46 Abs 1 Z 3 lit g)
und i) ist ausgeschlossen.

Übergangsbestimmung zu § 66 –
Zuwendungen bei Dienstjubiläen

§ 237. Auf Angestellte, die zuletzt vor dem 1. Jänner
2011 in den Dienst eines österreichischen Sozialversi-
cherungsträgers getreten sind, ist § 66 Abs 1 nicht an-
zuwenden. Diesen Angestellten gebührt aus Anlass ei-
nes Dienstjubiläums eine Zuwendung, und zwar

1. nach Vollendung von 25 Dienstjahren (§ 14 Abs 1
Z 1) im Ausmaß eines Monatsbezuges gemäß
§ 35 Abs 2 Z 1 und 3 bis 9;

2. nach Vollendung von 35 – bei Angestellten mit ab-
geschlossenem Diplom- oder Doktoratsstudium im
Sinne des UG, die in eine der Gehaltsgruppen E bis
G bzw P1 oder P2 eingereiht sind, von 30 – Dienst-
jahren (§ 14 Abs 1 Z 1) im Ausmaß von zwei Mo-
natsbezügen gemäß § 35 Abs 2 Z 1, 3 bis 9;

3. nach Vollendung von 40 – bei Angestellten mit ab-
geschlossenem Diplom- oder Doktoratsstudium im
Sinne des UG, die in eine der Gehaltsgruppen E bis
G bzw P1 oder P2 eingereiht sind, von 35 – Dienst-
jahren (§ 14 Abs 1 Z 1) im Ausmaß von eineinhalb
Monatsbezügen gemäß § 35 Abs 2 Z 1, 3 bis 9.

Unbeschadet § 28bmuss zusätzlich zu den Vorausset-
zungen gemäß Z 1 bis 3 die Dienstzeit beim aktuellen
Dienstgeber zumindest 15 Jahre gedauert haben. § 66
Abs 1a ist sinngemäß anzuwenden. Liegt der Stichtag
gemäß Z 3 vor dem 1. Jänner 2011 und besteht das
Dienstverhältnis am 1. Jänner 2011 noch, so ist die
Zuwendung gemäß Z 3 auf Basis des Bezugs jenes
Monats, in dem der Stichtag gelegen ist, bis Ende
März 2011 nachzuzahlen.
(89. Änderung / 1. Jänner 2015)

In-Kraft-Treten der 79. Änderung

§ 238. (1) Mit 1. Jänner 2011 treten in der Fassung
der 79. Änderung in Kraft: § 1 Abs 3, § 3 Abs 3 Z 2 und
Z 4, § 8 Abs 5, § 8b, § 9i, § 10 Abs 1a und Abs 1b, § 12a
Abs 3, § 36 Abs 5 Z 5, § 36 Abs 6, Abs 7 und Abs 8,
§ 37b Abs 2 Z 4, § 37c Abs 1 Z 3 lit i), § 37c Abs 2
Z 16, § 37c Abs 3 Z 12, Z 13 und Z 14, § 37d Abs 2
Z 10 lit o), § 37e Abs 1 Z 16, § 37e Abs 2 Z 5, § 46 Abs 1
Z 3 lit d) sublit da), § 46 Abs 1 Z 3 lit g), § 46 Abs 1 Z 3
lit i) sublit ib), § 46 Abs 1 Z 3 lit k), § 46a, § 60 Abs 2),
§ 62 Abs 3, § 66 Abs 1 Z 2 und Z 3, § 66 Abs 1a, § 87
Abs 3 und Abs 5, § 88 Abs 1, § 97 Abs 3 Z 4 lit a), § 136
Abs 2, § 137 Abs 2, § 143 Abs 2, § 149 Abs 2 Z 1, § 155
Abs 2, § 156 Abs 2, § 181 Abs 5 und Abs 7, § 206 Abs 2
Z 1, § 233, § 234, § 235, § 236, Anlage 8 Pkt 2, Pkt 3,
Pkt 4 und Pkt 10.

(2) Mit 1. Jänner 2013 tritt § 8c in Kraft.
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(3)Mit 1. Jänner 2011 tritt 46 Abs 1 Z 1 lit b) außer
Kraft.

Übergangsbestimmung zu §§ 13
und 40 DO.A

§ 239. (1) Eine Neufeststellung der Einstufung in das
Gehaltsschema sowie des Zeitpunktes der Zeitvorrü-
ckung auf Grund der Änderung der §§ 13 und 40 durch
die 80. Änderung der DO.A erfolgen bei am 1. Jänner
2011 bereits bestehenden Dienstverhältnissen nur
auf Antrag.

(2) Für Ansprüche, die sich aus einer Neufeststellung
der Einstufung in das Gehaltsschema bzw des Zeit-
punktes der Zeitvorrückung ergeben, ist der Zeitraum
vom 18. Juni 2009 bis zum Tag der amtlichen Verlaut-
barung im Internet der 80. Änderung der DO.A nicht
auf die dreijährige Verjährungsfrist gemäß § 1486
Z 5 ABGB anzurechnen.

In-Kraft-Treten der 80. Änderung

§ 240. (1) Mit 1. Jänner 2004 treten in der Fassung
der 80. Änderung in Kraft: § 13 Abs 1, § 40 Abs 3.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2011 / 81. Änderung)

(2) Mit 1. Jänner 2011 treten in der Fassung der
80. Änderung in Kraft: § 3 Abs 3 Z 7, § 3 Abs 4 und
Abs 5, § 4 Abs 2, § 9 Abs 9, § 10 Abs 2 Z 1, § 14 Abs 2,
§ 16 Abs 1, § 21b Abs 7, § 21c Abs 6 Z 3, § 35 Abs 3a,
§ 37e Abs 3 Z 10, § 40 Abs 1, § 41 Abs 11, § 43 Abs 1
Z 1 lit b) bis lit e), § 43 Abs 1 Z 2 lit c), § 46 Abs 1,
§ 46a, § 47 Z 2, § 48 Abs 1 und Abs 2, § 51 Abs 1, Abs 2
und Abs 3, § 52, § 54 Abs 1, § 56, § 59c Abs 2, § 68
Abs 1 Z 1, § 68c, § 78a, § 83 Abs 4, § 96 Abs 1, § 97
Abs 3 Z 2a, § 166 Abs 1, § 239 sowie die Anlagen 1,
2, 2a, 3 und 5.

(3) Mit 1. Jänner 2011 tritt § 40 Abs 2 außer Kraft.

In-Kraft-Treten der 81. Änderung

§ 241. Mit 1. Juli 2011 treten in der Fassung der
81. Änderung in Kraft: § 9f Abs 1, § 10 Abs 2 Z 2,
§ 35 Abs 3 Z 11, § 37e Abs 1 Z 11, § 37e Abs 3 Z 6 lit n),
§ 58 Abs 2, § 75 Abs 2, § 93 Abs 1, § 240 Abs 2 sowie
die Anlage 2.

Pensionsanpassung 2012

§ 242. Der Anpassungsfaktor für Leistungen nach
dem Pensionsrecht der DO.A wird für 2012 in Abhän-
gigkeit von der Höhe dieser Leistung wie folgt festge-
setzt:

bis € 1.338,20 1,027,
bis € 1.429,44 1,026,
bis € 1.520,68 1,025,
bis € 1.611,92 1,024,
bis € 1.703,15 1,023,
bis € 1.794,39 1,022,
bis € 1.885,63 1,021,
bis € 1.976,87 1,020,
bis € 2.068,11 1,019,
bis € 2.159,35 1,018,
bis € 2.250,59 1,017,
bis € 2.341,83 1,016,
ab € 2.341,84 1,015.

Übergangsbestimmung zu § 46 Abs 1
Z 3 lit e

§ 243. Durch die Änderung des § 46 Abs 1 Z 3 lit e) im
Rahmen der 82. Änderung wird eine vor dem 1. Jänner
2012 bereits zuerkannte Erschwerniszulage in ihrem
Ausmaß nicht geschmälert.

Übergangsbestimmung zu § 49 Abs 3
Z 3a

§ 244. § 49 Abs 3 Z 3a ist nur auf Krankenstandsfälle
in Folge von Krankheit anzuwenden, deren Beginn
nach dem 31.Dezember 2011 liegt.

Übergangsbestimmung zu § 88 Abs 2

§ 245. (1) Auf PensionistInnen, die vor dem 1. Jänner
2012 in den Ruhestand versetzt wurden, ist § 88 Abs 2
in der ab dem 1. Jänner 2012 geltenden Fassung nicht
anzuwenden. Auf diese Personen ist Abs 2 anzuwen-
den.

(2) Zur Pension (§ 81) wird die Kinderzulage (§ 41)
unter den gleichen Voraussetzungen und in der glei-
chen Höhe wie zu den Dienstbezügen gewährt.
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In-Kraft-Treten der 82. Änderung

§ 246. (1) Mit 1. Jänner 2012 treten in der Fassung
der 82. Änderung in Kraft: § 20a Abs 1, § 35 Abs 2
Z 6, § 37d Abs 2 Z 16, § 37e Abs 3 Z 15, § 38 Abs 11
Z 3, § 38 Abs 12 Z 2, § 38 Abs 13 und Abs 14, § 41
Abs 11, § 44 Abs 3 Z 1, § 45, § 46 Abs 1 Z 3 lit e),
§ 49 Abs 3 Z 3a, § 58 Abs 2, § 66 Abs 1, § 66 Abs 1c,
§ 68a Abs 2, § 88 Abs 2, § 95 Abs 3, § 102, § 181
Abs 15, § 237, § 238 Abs 2, § 242, § 243, § 244,
§ 245 sowie die Anlagen 1, 2, 2a, 3 und 5 sowie Anla-
ge 9 P 6.

(2) Mit 1. Jänner 2012 treten § 20a Abs 2 und § 38
Abs 12 Z 1 außer Kraft.

Übergangsbestimmung zu § 60
Abs 2 und 2a

§ 247. Bei einer Prüfung gemäß § 60 Abs 2 nach dem
1. Jänner 2013 sind alle Dienstverhinderungen infolge
Krankheit ab dem 1. Jänner 2012 zu berücksichtigen,
sofern nach diesen nicht zumindest sechs Monate oh-
ne Dienstverhinderung infolge Krankheit vorliegen.
(83. Änderung / 1. Jänner 2013)

In-Kraft-Treten der 83. Änderung

§ 248. (1) Mit 1. Jänner 2012 treten in der Fassung
der 83. Änderung in Kraft: § 45 Abs 2, § 59 Abs 2 und
Anlage 8 P 10.

(2) Mit 1.August 2012 treten in der Fassung der
83. Änderung in Kraft: § 48 Abs 3 und § 68d.

(3) Mit 1. Jänner 2013 treten in der Fassung der
83. Änderung in Kraft: § 19 Abs 3, § 60 Abs 2 und
2a sowie § 247.

(83. Änderung / 1. Jänner 2013)

Übergangsbestimmung zu § 48 Abs 3

§ 249. Vor dem 1. Jänner 2013 – über die Höchstzahl
von § 48 Abs 3 zweiter Satz hinausgehende – gewähr-
te Belastungszulagen bleiben unberührt.
(84. Änderung / 1. Jänner 2013)

In-Kraft-Treten der 84. Änderung

§ 250. (1) Mit 1. Jänner 2013 treten in der Fassung
der 84. Änderung in Kraft: § 8b Abs 2, § 9 Abs 5, § 10
Abs 2 Z 3, § 12 Abs 3, § 17 Abs 1b Z 4, § 37 Abs 3 und
Abs 3b, § 37e Abs 1 Z 17, § 38 Abs 5 Z 4, § 41 Abs 11,
§ 45 Abs 3, § 48 Abs 3, § 60 Abs 3, Abs 4 und Abs 5,
§ 101 Abs 2a Z 7, § 249, die Anlagen 1, 2, 2a, 3 und
5, Anlage 9 P 10 sowie die Erläuterungen zu §§ 8c,
15, 37c Abs 2 Z 3 lit g).

(2) Mit 1. Jänner 2001 tritt in Kraft: die Erläuterung
zu § 44 Abs 1 Z 7.

(3) Mit 1. Jänner 2013 tritt § 238 Abs 4 außer
Kraft.

(84. Änderung / 1. Jänner 2013)

Übergangsbestimmung zu § 60 –
Bezüge bei Erkrankung

§251. (1) Auf Angestellte, die zuletzt vor dem 1. Jän-
ner 2014 in den Dienst eines österreichischen Sozial-
versicherungsträgers getreten sind, ist § 60 Abs 1
Z 1 nicht anzuwenden. Auf diese Angestellten ist Abs 2
anzuwenden.

(2) Ist der Angestellte durch Krankheit oder Un-
glücksfall an der Leistung seiner Dienste verhindert,
werden die ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1
bis 10 – mit Ausnahme der Erschwerniszulage gemäß
§ 46 Abs 1 Z 3 lit l bis lit n – weitergezahlt, und zwar
nach einer anrechenbaren Dienstzeit (§ 15) von

a) weniger als 5 Jahren ................... 3 Monate,
b) 5 Jahren .................................. 6 Monate,
c) 10 Jahren ................................ 12 Monate;

Von der Regelung sind Angestellte ausgenommen, de-
ren Dienstverhältnis auf nicht länger als ein Jahr be-
fristet ist; Zeiten einer Entgeltfortzahlung bei Krank-
heit oder Unglücksfall im befristeten Dienstverhältnis
sind, sobald § 60 Abs 1 Z 2 bzw § 251 Abs 2 anzuwen-
den sind, auf die dort genannten Fristen anzurechnen,
sofern es sich um eine Fortsetzungserkrankung im
Sinne des § 60 Abs 2 handelt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

(3) Mit 1. Jänner 2013 tritt § 238 Abs 4 außer
Kraft.

(85. Änderung / 1. Jänner 2014)
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Übergangsbestimmung zuAbschnitt IV

§ 252. (1) Mit Ablauf des 31.Dezember 2050 treten
Abschnitt IV, die zu diesem Abschnitt bestehenden
Übergangsbestimmungen sowie jene Bestimmungen
in den Abschnitten I bis III, die mit Abschnitt IV in ei-
nem untrennbaren Zusammenhang stehen, außer
Kraft. Leistungen, insbesondere Eigen- und Hinter-
bliebenenpensionen, deren Anwartschaft bzw An-
spruch während der Geltungsdauer der zuvor genann-
ten Regelungen entsteht, bleiben über den Zeitpunkt
der Befristung hinaus aufrecht.

(2) Eine Kündigung der in Abs 1 genannten Regelun-
gen ist für die Dauer der Befristung nicht möglich.
Sollte entgegen dieser Bestimmung dennoch eine
Kündigung erfolgen, sind die Dienstgeber verpflichtet,
sämtlichen Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
während der Kündigungsfrist eine Vereinbarung ge-
mäß Anlage 6 der gegenständlichen Dienstordnung
(Vertragsschablone) unverzüglich anzubieten. Das
Gleiche gilt, wenn durch andere Maßnahmen rechtli-
cher Natur materiell-rechtliche Bestimmungen aufge-
hoben bzw derart geändert werden, ein erheblicher
Eingriff in die im Abs 1 genannten Regelungen gegen-
über der Rechtslage zum 1. Jänner 2017 erfolgt oder
dass eine faktische Aufhebung vorliegt oder durch die-
se Maßnahmen der Wegfall der gesamten pensions-
rechtlichen Bestimmungen herbeigeführt wird.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(85. Änderung / 1. Jänner 2014)

In-Kraft-Treten der 85. Änderung

§ 253. (1) Mit 1. Jänner 2013 treten in der Fassung
der 85. Änderung in Kraft: § 17 Abs 1b Z 4, § 17
Abs 2a, § 21b, § 21c, § 37e Abs 1 Z 18 und § 101
Abs 2a Z 7.

(2)Mit 1. Jänner 2013 treten § 44 Abs 1 Z 1 lit a, b so-
wie c in Kraft.

(3) Mit 1. Juli 2013 treten in der Fassung der 85. Än-
derung in Kraft: § 45 Abs 1, § 60 Abs 2a und Anlage 4
Z 5.

(4) Mit 1. Jänner 2014 treten in der Fassung der 85.
Änderung in Kraft: § 60 Abs 1, § 99a, § 129a, § 181
Abs 14, 15, 15a, 16 und 17, § 251, § 252 und Anlage 6.

Übergangsbestimmung zu § 24 Abs 3

§ 254. Eine vor dem 1. Jänner 2014 erstellte Dienst-
beschreibung bleibt aufrecht, bis eine neue Dienstbe-
schreibung erstellt wird, wobei das Kalkül „entspre-
chend“ als Kalkül „befriedigend“ (3) zu werten ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

In-Kraft-Treten der 86. Änderung

§ 255. (1) Mit 1. Jänner 2014 treten in der Fassung
der 86. Änderung in Kraft: § 10 Abs 2 Z 3, § 22 Abs 1
Z 2, § 22 Abs 2, Abs 2a und Abs 3, § 22 Abs 7 und Abs 8
1. und 2. Satz, § 24 Abs 3 und Abs 3a, § 24 Abs 6,
§ 25a, § 29 Abs 3 und Abs 3a, § 37 Abs 3a letzter
Satz und Abs 3c letzter Satz, § 37e Abs 1 Z 6, § 37e
Abs 3 Z 1, § 37e Abs 3 Z 6 lit j, § 37f Abs 3 Z 1 lit n,
§ 46 Abs 1a, § 48 Abs 1 Z 1, § 60 Abs 1 letzter Satz
und Abs 1a, § 60 Abs 6, § 87 Abs 1 Z 1 und Z 3 3. Satz,
§ 87 Abs 4 Z 3, § 87 Abs 6 Z 1 und Z 2, § 97 Abs 1 und
Abs 3 Einleitungssatz, § 97 Abs 3 Z 1, § 97 Abs 3 Z 4
Einleitungssatz, § 97 Abs 6, § 101a, § 146 Abs 1,
§ 147 Abs 2 Z 4 und Z 5, § 149 Abs 4 Einleitungssatz,
§ 149 Abs 4 Z 1, § 181 Abs 15a, § 183, § 206 Abs 4
Einleitungssatz, § 206 Abs 4 Z 1, § 251 Abs 2 letzter
Satz, § 254 sowie die Anlagen 1, 2, 2a, 3, 5, 7, 12 Pkt 1
dritter Satz lit b und vierter Satz lit b und 13.

(2)Mit 1. Jänner 2014 treten außer Kraft: § 37e Abs 2
Z 12, § 37f Abs 2 Z 1 lit h, § 97 Abs 2, § 97 Abs 3 Z 2a,
§ 97 Abs 3 Z 4 lit f, § 97 Abs 5 sowie § 182 Abs 1.

(3) Mit 1.Dezember 2013 treten in der Fassung der
86. Änderung in Kraft: § 181 Abs 10 und Abs 17.

(4) Mit 1. Jänner 2014 tritt die Erläuterung zu § 101
Abs 2 Z 1 lit b außer Kraft.

(5) Mit 1. Jänner 2014 treten in der Fassung der 86.
Änderung folgende Erläuterungen in Kraft: § 58 Abs 5,
§ 60 Abs 1, § 60 Abs 6 sowie § 251.

Übergangsbestimmung zu § 20 Abs 3
und Abschnitt IV

§ 256. Für die Angestellten, die gemäß § 78a Abs 1 in
den Geltungsbereich des Abschnitt IV fallen, sind bei
Sonderurlaub gemäß § 20 Abs 3 die Bestimmungen
des Abschnitt IV sowie die sonstigen mit diesem Ab-
schnitt in Zusammenhang stehenden Regelungen
mit folgenden Maßgaben sinngemäß anzuwenden:
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1. Die Leistung fällt mit dem Beginn des Sonderurlau-
bes gemäß § 20 Abs 3 an, ist analog einer Leistung
aus dem Versicherungsfall der geminderten Ar-
beitsfähigkeit zu berechnen und im Voraus auszu-
bezahlen; weitere Leistungen aus dem Dienstver-
hältnis gebühren nicht.

2. Anstelle einer fiktiven gesetzlichen Pension gemäß
§ 97 ist das Rehabilitationsgeld gemäß § 143a
ASVG im Ausmaß von 12/14 des 30-fachen Tages-
wertes anzurechnen. Die Angestellten sind ver-
pflichtet, die Höhe des Rehabilitationsgeldes nach-
zuweisen.

3. Die Leistung fällt unbeschadet des § 95 mit dem
Ende des Sonderurlaubes gemäß § 20 Abs 3 weg;
erfolgt zu diesem Zeitpunkt eine Ruhestandsver-
setzung gemäß § 149 oder § 206, so sind die für
diesen Sachverhalt vorgesehenen Regelungen an-
zuwenden.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung)

4. § 97 Abs 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass
für die Ermittlung der Grenze an die Stelle der ge-
setzlichen Pension die Anrechnung von 12/14 des
30fachen Tageswertes des Rehabilitationsgeldes
tritt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 93. Änderung)

5. Die Leistung gebührt, wenn und solange Rehabili-
tationsgeld bezogen wird.

6. Wird gegen die Entziehung des Rehabilitationsgel-
des ein Rechtsmittel erhoben, gebührt die Leistung
für die Dauer des Verfahrens. Eine allfällige Geld-
leistung der Krankenversicherung ist unter Anwen-
dung der Z 2 und Z 4 auf die gegenständliche Leis-
tung anzurechnen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung)

Übergangsbestimmung zu § 20 Abs 3
und § 62a

§ 257. Endet ein Dienstverhältnis unmittelbar nach
einem Sonderurlaub gemäß § 20 Abs 3 und gebührt
eine Abfertigung, so ist § 62a sinngemäß anzuwen-
den. Die Abfertigung ist aufgrund der letzten Einrei-
hung und Einstufung des/der Angestellten auf Basis
des aktuellen Gehaltsschemas zu berechnen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung)

Übergangsbestimmung zu § 20 Abs 3

§ 258. (1) Der Sonderurlaub gilt in gleicher Weise für
Personen, die sich am 30. Juni 2014 in einem aufrech-
ten Dienstverhältnis befinden, und die über diesen

Zeitpunkt hinaus Anspruch auf Rehabilitationsgeld ha-
ben, ab dem 1. Juli 2014.

(2) MitarbeiterInnen, die aufgrund einer befristeten
Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension vor dem
2. Jänner 2014 in den Ruhestand versetzt wurden,
und die aufgrund eines Antrags auf Weitergewährung
der gesetzlichen Pension aufgrund der geänderten
Rechtslage Anspruch auf Rehabilitationsgeld haben,
und die nicht wiedereinberufen wurden, erhalten für
die Dauer des Rehabilitationsgeldbezuges die bisher
bezogene Leistung ohne Neuberechnung weiter.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2014 / 87. Änderung)

In-Kraft-Treten der 87. Änderung

§ 259. (1) Mit 1. Juli 2014 treten in der Fassung der
87. Änderung in Kraft: § 10 Abs 7, § 12a Abs 4, § 20
Abs 3, § 24a Abs 2, § 37f Abs 2 Z 1 lit k, § 60 Abs 2a,
§ 60 Abs 3, § 60 Abs 4, § 68e, § 256, § 257, § 258.

(2) Mit 1. Juli 2014 treten außer Kraft: § 37d Abs 2
Z 17, § 130 Abs 2 Z 2

(3) Mit 1. Jänner 2015 tritt in der Fassung der 87. Än-
derung in Kraft: § 19 Abs 3.

Übergangsbestimmung zu § 21 Abs 4

§ 260. Jene Angestellten, die am 1.September 2015
bereits alle Antrittsversuche zum ersten Teil der allge-
meinen Fachausbildung (gemäß PO AFA 2007) oder
der Fachausbildung (gemäß PO FA 2007) ausge-
schöpft haben, sind nach Zustimmung des leitenden
Angestellten zur Allgemeinen Fachausbildung zuzu-
lassen. Vor einer solchen Entscheidung ist der zustän-
dige Betriebsrat einzubinden.

In-Kraft-Treten der 88. Änderung

§ 261. (1) Mit 1.September 2014 treten in der Fas-
sung der 88. Änderung in Kraft: § 21 Abs 1 Z 3, § 21
Abs 4, § 21b Abs 1, § 21b Abs 2, § 21b Abs 3, § 21b
Abs 4, § 21b Abs 4a, § 21b Abs 4b, § 21b Abs 5,
§ 21b Abs 9, § 21c Abs 2, § 21c Abs 5, § 21c Abs 6,
§ 21c Abs 7, § 21c Abs 8, § 21c Abs 9.

(2) Mit 1.September 2014 treten außer Kraft: § 21a
Abs 5, § 21c Abs 3, § 21c Abs 4, § 37 Abs 3 Z 1 und
2 sowie Nachsatz, § 37 Abs 4a.
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(3) Mit 1. Jänner 2015 treten in der Fassung der
88. Änderung in Kraft: § 10 Abs 2 Z 3, § 21 Abs 3,
§ 21 Abs 5, § 21a Abs 2a, § 21a Abs 3 Z 1, § 21a Abs 3
Z 2, § 21a Abs 3 Z 3, § 21a Abs 3 Z 4, § 21a Abs 3a,
§ 21a Abs 6, § 21c Abs 1, § 21d Abs 1, § 21d Abs 2,
§ 21e, § 35 Abs 3 Z 12, § 37 Abs 3, § 37 Abs 3a,
§ 37 Abs 3b, § 37 Abs 3c, § 37 Abs 3d, § 37 Abs 4,
§ 37 Abs 4 Z 1, § 37 Abs 4 Z 2, § 37 Abs 4 Z 3, § 49
Abs 1 Z 3 lit i, § 54b, § 59a Z 2 lit i, § 59b Abs 1 Z 2 lit i,
§ 60 Abs 1 Z 2 lit ll, § 223 Abs 2, § 223 Abs 4, § 260.

In-Kraft-Treten der 89. Änderung

§ 262. (1) Mit 1. Juni 2014 treten in der Fassung der
89. Änderung in Kraft: § 68d inkl Überschrift.

(2) Mit 1. Jänner 2014 treten in der Fassung der
89. Änderung in Kraft: Anlage 8 Punkt 10.

(3) Mit 1. Jänner 2015 treten in der Fassung der
89. Änderung in Kraft: § 10 Abs 2 Z 1 lit d, § 10 Abs 2
Z 3, § 12a, Einleitungssatz zu § 24 Abs 3, § 35 Abs 9,
§ 37 Abs 3, § 38 Abs 14 Z 3, § 40 Abs 7, § 41 Abs 1 Z 1,
§ 42 Abs 1 Z 1 lit b, § 42 Abs 1 Z 2 lit b, § 50 Abs 2 Z 2,
§ 51 Abs 1 Z 1 lit a, § 66 Abs 1 Z 2 und Z 3, § 87 Abs 3
und Abs 5, § 88 Abs 1, § 97 Abs 3 Z 4 lit a, § 99a Abs 1
Z2, § 136Abs 2, § 137Abs 2, § 143Abs 1, § 143Abs 2,
§ 149 Abs 2 Z 1, § 155 Abs 2, § 156 Abs 2, § 168 Abs 3,
§ 181 Abs 5 und Abs 7, § 183 Abs 3, § 206 Abs 2 Z 1,
§ 237 Z 2 und Z 3, § 253 Abs 2, § 254, § 256 Z 4, An-
lage 1, Anlage 2, Anlage 2a, Anlage 3, Anlage 5.

(4) Mit 1. Jänner 2015 treten außer Kraft: § 41 Abs 1
Z 2 und Z 4.

Übergangsbestimmung zu § 102

§ 263. Für den Zeitraum 2016 bis 2020 wird die
Dienstordnungspension unter Anwendung des Einzel-
richtsatzes für die Ausgleichszulage abweichend an-
gehoben, wobei in einer Anlage die näheren Bestim-
mungen dazu festgelegt werden.
(Geltende Fassung ab 1.Mai 2015 / 90. Änderung)

In-Kraft-Treten der 90. Änderung

§ 264. (1) Mit 1. Jänner 2015 treten in der Fassung
der 90. Änderung in Kraft: § 21a Abs 1, § 21c, § 37
Abs 3, § 37 Abs 3c, § 46 Abs 1 Z 3 lit c, § 101a,
§ 166 Abs 5, § 168 Abs 4, § 181 Abs 17.

(2) Mit 1.April 2015 treten in der Fassung der 90. Än-
derung in Kraft: § 36 Abs 9, § 46 Abs 1 Z 2.

(3) Mit 1.Mai 2015 treten in der Fassung der 90. Än-
derung in Kraft: § 263.

In-Kraft-Treten der 91. Änderung

§ 265. (1) Mit 1.Mai 2015 treten in der Fassung der
91. Änderung in Kraft: Anlage 14.

In-Kraft-Treten der 92. Änderung

§ 266. (1)Mit 1. Juni 2015 tritt in der Fassung der 92.
Änderung in Kraft: § 78 Abs 4.

(2) Mit 1. Jänner 2016 treten außer Kraft: § 194.

(3) Mit 1. Jänner 2016 treten in der Fassung der
92. Änderung in Kraft: § 21 Abs 2 Z 2a, § 21b Abs. 4a,
§ 35 Abs 11, § 37 Abs 3d, § 37d Abs 2 Z 2, § 37e Abs 1
Z 1, § 37e Abs 1 Z 19, § 37f Abs. 1 Z 3, § 37f Abs 2 Z 1
lit o, § 38 Abs 10 Z 2, § 38 Abs 11 Z 3, § 38 Abs 11 Z 4,
§ 38 Abs 12 Z 4, § 38 Abs 13, § 44 Abs 3 Z 3, § 46
Abs 4, § 46a, § 49 Abs 3 Z 3a, § 87 Abs 3, § 147 Abs 2
Z 5, § 149 Abs 2 Z 1 und 3, § 155 Abs 2, § 181 Abs 5,
§ 206 Abs 2 Z 1 und 3, § 233 sowie die Anlagen 1, 2,
2a, 3 und 5.

(4) Mit 1. Jänner 2016 treten in der Fassung der
92. Änderung folgende Erläuterungen in Kraft: § 37e
Abs 1 Z 19 sowie § 58 Abs 5.

Übergangsbestimmung zu § 20a und
§ 20b DO.A und Anlage 8

§ 267. Entfällt mit 1. Jänner 2018 / 97. Änderung

Inkrafttreten der 93. Änderung

§ 268. (1) Mit 1. Jänner 2016 treten in der Fassung
der 93. Änderung in Kraft: § 38 Abs 5 Z 5, § 224 Abs 4,
§ 256 Z 4.

(2) Mit 1. Juli 2016 tritt § 19 Abs 3 in der Fassung der
93. Änderung in Kraft.

(3) Mit 1.August 2016 tritt § 9f Abs 3 in der Fassung
der 93. Änderung in Kraft.
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(4) Mit 1.August 2016 treten in der Fassung der
93. Änderung folgende Erläuterungen in Kraft: § 36
Abs. 4, § 60 Abs 1 bis 2a.

(5) Mit 1.August 2016 tritt § 56a außer Kraft.

(6) Mit 1.Oktober 2016 treten in der Fassung der
93. Änderung in Kraft: § 1 Abs 6, § 9h, § 12a Abs 4,
§ 20 Abs 4-4c, § 20a Abs 1, § 20b, § 20c, § 21 Abs 2
Z 2a, § 37 Abs 3d, § 37 Abs 7a, § 37f Abs 3 Z 1a lit f,
Nachsatz zu § 41 Abs 1, § 44 Abs 1a, Überschrift zu
Anlage 8 Punkt 1, Anlage 8 Punkt 2, Anlage 8 Punkt 3,
Anlage 8 Punkt 4, Anlage 8 Punkt 5, Anlage 8 Punkt 7,
Anlage 8 Punkt 10, Anlage 8a, Anlage 10, § 267.

(7) Mit 1.Oktober 2016 tritt die Erläuterung zu § 46a
außer Kraft.

Übergangsbestimmung zu § 1 Abs 7

§ 269. Auf Angestellte, die zuletzt vor dem 1. Jänner
2017 in den Dienst eines österreichischen Sozialversi-
cherungsträgers eingetreten sind, ist § 1 Abs 7 Z 2
nicht anzuwenden.

Inkrafttreten der 94. Änderung

§ 270. (1) Mit 1. Jänner 2017 treten in der Fassung
der 94. Änderung in Kraft: § 1 Abs 3 Z 12, § 1 Abs 7
Z 2, § 2a, § 3 Abs 2, § 10 Abs 3 Z 3, § 20 Abs 2,
§ 20 Abs 5, § 36 Abs 4, § 37 Abs 7a, § 37d Abs 1
Z14, § 37d Abs 2Z10 lit p, § 37eAbs 2Z8, § 37eAbs 2
Z 11, § 37e Abs 3 Z 11, § 38 Abs 4, § 38 Abs 5 Z 4, § 38
Abs 7 Z 4 und 5, § 44 Abs 3 Z 3, § 44 Abs 3 Z 4, § 46
Abs 1 Z 1 lit c, § 46 Abs 1 Z 3 lit d sublit da, § 46 Abs 1
Z 3 lit f, § 46 Abs 1 Z 3 lit j, § 46 Abs 1 Z 3 lit o, § 46
Abs 4, § 51 Abs 1 Z 1 lit e, § 168 Abs 5 und 6, Anlage 1,
Anlage 2, Anlage 2a, Anlage 3, Anlage 5, Anlage 15
und § 269.

(2) Mit 1. Jänner 2017 treten in der Fassung der 94.
Änderung folgende Erläuterungen in Kraft: § 20
Abs 5, § 46 Abs 1 Z 3 lit j, § 46 Abs 1 Z 3 lit o.

Inkrafttreten der 95. Änderung

§ 271. (1)Mit 1. Juli 2017 treten in der Fassung der
95. Änderung in Kraft: § 1 Abs 1 Z 2, § 1 Abs 3, § 1
Abs 4, § 1 Abs 7 Z 3, § 6 Abs 1 Z 3, § 9 Abs 1, § 9 Abs 2,
§ 9a Abs 1, § 9a Abs 2, § 9f Abs 2, § 9f Abs 4, § 13 Abs 1

Z 5, § 13 Abs 2, § 14 Abs 1 Z 8, § 14 Abs 2, § 15, § 20
Abs 3, § 20 Abs 5, § 21 Abs 2 Z 1a, § 21 Abs 2 Z 2, § 25
Abs 1, § 35 Abs 2 Z 1 lit b), § 35 Abs 4, § 35 Abs 7, § 36
Abs 1 Z 2, § 37d Abs 2 Z 7, § 37e Abs 1 Z 3a, Über-
schrift zu § 38, § 38 Abs 1, § 46 Abs 1 Z 3, § 48 Abs 1
Z 1, § 48 Abs 1 Z 2, § 48 Abs 2, § 51 Abs 1 Z 1 lit b), c),
d) und e), § 54 Abs 1, § 58 Abs 1, § 58 Abs 2 und 3,
§ 58 Abs 5, § 59 Abs 3, § 60 Abs 1a, § 67 Abs 4,
§ 68a Abs 1 Z 1, § 68a Abs 1 Z 3, § 68b Abs 1, § 166
Abs 6, § 168 Abs 7, § 207 Abs 7, § 252 Abs 2, § 256
Z 6, Überschrift zu Anlage 2, Anlage 7 Punkt 2, Anla-
ge 7 Punkt 4, Anlage 8 Punkt 2 letztes Aufzählungszei-
chen, Ergänzung zu Anlage 8 Punkt 10 erstes Aufzäh-
lungszeichen und Anlage 8 Punkt 11.

(2) Mit 1.September 2017 treten in der Fassung
der 95. Änderung in Kraft: § 10 Abs 2 Z 4, § 35 Abs 3
Z 11, § 38 Abs 8, § 38 Abs 9 Z 6, § 45 Abs 4, § 46a,
§ 49 Abs 1 Z 3 lit j), Nachsatz zu § 49 Abs 1, § 59a
Z 2 lit l, Nachsatz zu § 59a, § 59b Abs 1 Z 2 lit l), Nach-
satz zu § 59b Abs 1, § 60 Abs 1 Z 2 lit mm) und Nach-
satz zu § 60 Abs 1.

(3) Mit 1. Juli 2017 treten außer Kraft: § 35 Abs 3
Z 9, § 49 Abs 1 Z 3 lit g), § 56 letzter Satz, § 59a Z 2
lit g), § 59b Abs 1 Z 2 lit g) und § 60 Abs 1 Z 2 lit b) sub-
lit gg).

(4) Nach dem 31.Dezember 2021 ist eine Evaluie-
rung der in Anlage 8 und 8a geschaffenen Regelung
durchzuführen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

(5)Mit1. Juli 2017 treten folgende Erläuterungen in
der Fassung der 95. Änderung in Kraft: Erl. zu § 11,
Erl. zu § 37f Abs 3 Z 1 lit o) und p), Erl. zu § 38, Erl.
zu § 48 Abs 2, Erl. zu § 53 und Erl. zu § 54.

(6)Mit1.September 2017 treten folgende Erläute-
rungen in der Fassung der 95. Änderung in Kraft:
Erl. zu § 45 Abs 4.

(7) Mit 1. Juli 2017 treten folgende Erläuterungen
außer Kraft: Erl. zu § 37f Abs 3 Z 1 lit o) und Erl. zu
§ 37f Abs 3 Z 1 lit p).

Pensionsanpassung 2018

§ 272. Die Leistungen nach dem Pensionsrecht des
Abschnitt IV werden für 2018 nicht gem § 102 ange-
passt, sondern gemäß § 711 ASVG. § 263 in Verbin-
dung mit Anlage 14 ist nicht anzuwenden.
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Übergangsbestimmung zu § 62a

§ 273. Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des/r
Angestellten aufgelöst ist § 23 Abs 1 AngG anzuwen-
den, wobei dies nur für die gesetzlichen Erben, zu de-
ren Erhaltung der Erblasser gesetzlich verpflichtet
war, gilt.

Inkrafttreten der 96. Änderung

§ 274. (1) Mit 1. Juni 2017 tritt in der Fassung der
96. Änderung in Kraft: § 13 Abs 1 Z 1, § 13 Abs 1b
und Abs 1c, § 14 Abs 1 Z 1, § 14 Abs 2, § 40 Abs 2
und § 166 Abs 3.

(2) Mit 1. Juni 2017 tritt § 13 Abs 3 außer Kraft.

(3)Mit1.September 2017 treten in der Fassung der
96. Änderung in Kraft: § 77 Abs 1, § 168 Abs 8 und
§ 273.

(4) Mit 1.November 2017 treten in der Fassung der
96. Änderung in Kraft: § 9a Abs 3, § 10 Abs 2 Z 4, § 12
Abs 3, § 20a Abs 1, § 20b, § 28b Abs 1, § 42 Abs 3,
§ 43 Abs 4 und § 46a.

(5) Mit 1. Jänner 2018 treten in der Fassung der
96. Änderung in Kraft: § 272, Anlage 1, Anlage 2, An-
lage 2a, Anlage 3 und Anlage 5.

(6)Mit1. Juni 2017 treten in der Fassung der 96. Än-
derung folgende Erläuterungen in Kraft: Erl. zu § 13
Abs 1b und Erl. zu § 40 Abs 2.

(8)Mit1. Juli 2017 tritt die Erl. zu § 58 in der Fassung
der 96. Änderung in Kraft.

(9) Mit 1.November 2017 tritt die Erl. zu § 28b in
der Fassung der 96. Änderung in Kraft.

Übergangsbestimmung zu § 37c Abs 1
Z 3 lit j) iVm § 46 Abs 1a

§ 275. Kommt es im Zuge der Umreihung eines Ange-
stellten infolge der 97. Änderung gemäß § 37c Abs 1
Z 3 lit j) bei gleichzeitigem Entfall einer Erschwernis-
zulage gemäß § 46 Abs 1a in der vor dem 1. Juli
2018 geltenden Fassung zu einer Reduktion des Ge-
samtbezuges, gebührt ein Differenzbetrag im Ausmaß
dieser Reduktion. Der Differenzbetrag wird im Zuge
einer Schemaerhöhung mit dem der Einreihung ent-
sprechenden %-Satz angepasst, und bei einer Vorrü-
ckung gem § 40 Abs. 3 abgeschmolzen.
(97. Änderung / 1. Juli 2018)

Inkrafttreten der 97. Änderung

§ 276. (1)Mit 1. Juni 2017 treten in der Fassung der
97. Änderung in Kraft: § 166 Abs 3 und § 166 Abs 7.

(2) Mit 1. November 2017 treten in der Fassung der
97. Änderung in Kraft: § 28b Abs. 3, 4 und 5.

(3) Mit 1. Jänner 2018 treten in der Fassung der
97. Änderung in Kraft: § 9f Abs 7, § 12a Abs 3,
§ 12a Abs 3a, § 21 Abs 5, § 21 Abs 6, § 22 Abs 7,
§ 37 Abs 3e, § 45 Abs 4, § 49 Abs 1, § 49 Abs 2,
§ 49 Abs 3, § 49 Abs 3 Z 4b, § 62 Abs 2, § 147 Abs 2
Z 4, § 168 Abs 2, § 168 Abs 7, § 271 Abs 4, Anlage 8
Punkt 1 Aufzählungszeichen 1, Anlage 8a Punkt 1 Auf-
zählungszeichen 1 und Anlage 16.

(4) Mit 1. Jänner 2018 treten außer Kraft: Nach-
satz zu § 49 Abs 3 und § 267.

(5) Mit 1.März 2018 tritt § 51 Abs 3a in der Fassung
der 97. Änderung in Kraft.

(6)Mit 1. Juli 2018 treten in der Fassung der 97. Än-
derung in Kraft: § 37c Abs 1 Z 3 lit. j und § 275.

(7) Mit 1. Juli 2018 tritt § 46 Abs 1a außer Kraft.

(8)Mit1. Juni 2017 tritt die Erl. zu § 13Abs 1 Z2 lit a)
außer Kraft.
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ERLÄUTERUNGEN ZUR DO.A
(einvernehmliche Auslegungen der Kollektivvertragspartner)

Zu § 1 Abs 7:

Die Ausnahmeregelung für die Betriebskrankenkas-
sen ist aus folgenden Gründen entfallen:

1. Für Verwaltungsangestellte, die nicht bei der Be-
triebskrankenkasse selbst, sondern beim Unter-
nehmen angestellt sind, ist eine Ausnahme nicht
notwendig, weil die Grundvoraussetzung für die
Anwendbarkeit der Dienstordnung (Anstellungs-
verhältnis zu einem Sozialversicherungsträger)
fehlt.

2. Für Verwaltungsangestellte, die bei der Betriebs-
krankenkasse selbst beschäftigt sind (zB Verwal-
tungsangestellte in eigenen Einrichtungen der Kas-
se), ist eine Ausnahme weder zweckmäßig noch
wünschenswert.

(Fassung 1. Jänner 1994/Wiederverlautbart: 48. Än-
derung / 1. Jänner 1998)

Zu § 8 Abs 5a:

Die im zweiten Halbsatz geregelte Informationspflicht
bezieht sich nur auf die schadenersatzrechtliche Ab-
wicklung dem Grunde nach (Feststellung eines
Fremdverschuldens); zu Auskünften über die Höhe
seiner eigenständigen Ansprüche (zB Schmerzens-
geld) ist der Angestellte nicht verpflichtet.
(Fassung 1. Jänner 1995/Wiederverlautbart: 48. Änderung
/ 1. Jänner 1998)

Zu § 8c:

Zu den Fragen der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung, insbesondere partnerschaftliches Verhalten am
Arbeitsplatz, Mobbing oder Suchtprävention liegen
sowohl im Hauptverband als auch bei der Gewerk-
schaft GPA-djp Leitfäden bzw Mustervereinbarungen
auf, welche als Hilfestellungen für Verhandlungen auf
Trägerebene bezogen werden können.
(Fassung 1. Jänner 2013 / 84. Änderung)

Zu § 9:

Als Arbeitszeit gelten

1. die Normalarbeitszeit,

2. tatsächliche Dienstleistungen außerhalb der Nor-
malarbeitszeit,

3. Zeiten der Arbeitsbereitschaft außerhalb der Nor-
malarbeitszeit.

Zeiten einer Rufbereitschaft zählen nicht als Arbeits-
zeit.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 9a:

Als Arbeitszeit gelten

1. die Normalarbeitszeit,

2. tatsächliche Dienstleistungen außerhalb der Nor-
malarbeitszeit,

3. Zeiten der Arbeitsbereitschaft außerhalb der Nor-
malarbeitszeit.

Zeiten einer Rufbereitschaft zählen nicht als Arbeits-
zeit.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 9a Abs 2:

Unter einer Tätigkeit, die zur Aufrechterhaltung des
Betriebes ununterbrochen erforderlich ist, ist eine An-
nextätigkeit zu verstehen, ohne welche der konkrete
Gesundheitsbetrieb nicht oder nicht sicher genug
möglich wäre.
(47. Änderung / 1.November 1997/Wiederverlautbart:
49. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 9b Abs 6:

Unter dem Begriff „regelmäßige Arbeitszeit” ist die im
Einzelfall (auf Basis einer Betriebsvereinbarung oder
individuellen Vereinbarung) geltende Arbeitszeitver-
pflichtung zu verstehen, welche der Normalarbeitszeit
laut Dienstordnung oder einer verkürzten Normalar-
beitszeit (Teilzeitvereinbarung) entspricht.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 9c:

Als Arbeitszeit gelten

1. die Normalarbeitszeit,

2. tatsächliche Dienstleistungen außerhalb der Nor-
malarbeitszeit,

3. Zeiten der Arbeitsbereitschaft außerhalb der Nor-
malarbeitszeit.
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Zeiten einer Rufbereitschaft zählen nicht als Arbeits-
zeit.
(56. Änderung / 1. Jänner 2000)

Zu § 10 Abs 1

Andere als die in § 10 Abs 7 genannten Tätigkeiten als
Laienrichter sind Dienstverhinderungen im Sinne des
§ 10 Abs 1 DO.A.
(87. Änderung)

Zu§ 11

Die internen Organisationsvorschriften bleiben von
den Zuständigkeitsregelungen der Dienstordnung un-
berührt.
(95. Änderung / 1. Juli 2017)

Zu § 13 Abs 1 Z 1:

Zeiten gemäß § 19 Abs 1 lit b) des Arbeitsmarktförde-
rungsgesetzes, die bei österreichischen Sozialversi-
cherungsträgern zurückgelegt werden, gelten als
Dienstzeiten bei österreichischen Sozialversiche-
rungsträgern.
(Fassung 1. Jänner 1995/Wiederverlautbart: 48. Än-
derung / 1. Jänner 1998)

Zu § 13 Abs 1 Z 2 lit a):

(entfällt mit 97. Änderung / 1. Juni 2017)

Zu § 13 Abs 1 Z 2 lit e):

In Österreich sind von dieser Bestimmung vor allem
die Präsenzdienste gemäß § 19 Abs 1 Z 3 bis 9 WG,
der außerordentliche Zivildienst oder der Ausbil-
dungsdienst von Frauen beim Bundesheer erfasst.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 13 Abs 1 Z 3:

In Österreich sind von dieser Bestimmung vor allem
Zeiten des Grundwehrdienstes und der Truppenübun-
gen (§ 19 Abs 1 Z 1 und 2 WG) oder des ordentlichen
Zivildienstes erfasst.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 13 Abs 1b

§ 13 Abs 1b kann auch auf bestehende Dienstverhält-
nisse angewendet werden.
(96. Änderung / 1. Juni 2017)

Zu § 14 Abs 1 Z 1:

Zeiten gemäß § 19 Abs 1 lit b) des Arbeitsmarktförde-
rungsgesetzes, die bei österreichischen Sozialversi-
cherungsträgern zurückgelegt werden, gelten als
Dienstzeiten bei österreichischen Sozialversiche-
rungsträgern.
(Fassung 1. Jänner 1995/Wiederverlautbart: 48. Ände-
rung / 1. Jänner 1998)

Zu § 14 Abs 1 Z 2 lit e):

In Österreich sind von dieser Bestimmung vor allem
die Präsenzdienste gemäß § 19 Abs 1 Z 3 bis 9 WG,
der außerordentliche Zivildienst oder der Ausbil-
dungsdienst von Frauen beim Bundesheer erfasst.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 14 Abs 1 Z 6:

In Österreich sind von dieser Bestimmung vor allem
Zeiten des Grundwehrdienstes und der Truppenübun-
gen (§ 19 Abs 1 Z 1 und 2 WG) oder des ordentlichen
Zivildienstes erfasst.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 15:

Die Anrechnung von (Vor-)Dienstzeiten für die „Bezü-
ge bei Erkrankung (§ 60)“ erfolgt für das Dienstver-
hältnis. Es kommt nicht darauf an, ob bei einer Dienst-
verhinderung die Bezugsfortzahlung gemäß§60Abs1
oder gemäß § 60 Abs 2 letzter Satz (§ 8 Abs 1 und 2
AngG) erfolgt.
(84. Änderung / 1. Jänner 2013)

Zu § 17 Abs 1:

Unter dem „ausbezahlten Betrag” ist der Bruttowert
der Summe aus Pensionsbeiträgen bzw Abfindungs-
summe und Zinsen zu verstehen; bei der Überwei-
sung der vom Angestellten bezahlten Pensionsbeiträ-
ge an einen anderen Versicherungsträger sind dage-
gen keine Zinsen zu berücksichtigen.
(49. Änderung / 1. Jänner 1998)
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Zu § 19 Abs 4:

1. In Anpassung an die ab 1.August 1993 geltende
Rechtslage des Urlaubsgesetzes wird auch in der
Dienstordung festgehalten, dass der Urlaub in den
ersten sechs Monaten des Dienstverhältnisses in
dem der jeweils zurückgelegten Dienstzeit entspre-
chenden Verhältnis gebührt; daraus ergibt sich Fol-
gendes:

a) Bei einem Diensteintritt in der ersten Hälfte eines
Kalenderjahres entsteht nach sechs Monaten
Dienstzeit ein voller Urlaubsanspruch für dieses
Kalenderjahr und mit Beginn des nächstfolgenden
Kalenderjahres ein weiterer voller Urlaubsan-
spruch (für das neue Jahr).

Beispiel: 1. 4. 1994 – Diensteintritt;
April bis September 1994 – aliquoter Anspruch;
1. 10. 1994 – voller Anspruch für 1994;
1. 1. 1995 – voller Anspruch für 1995.

b) Bei einem Diensteintritt in der zweiten Hälfte eines
Kalenderjahres entsteht nach sechs Monaten
Dienstzeit ein voller Urlaubsanspruch für das neue
Jahr; für das Kalenderjahr des Diensteintrittes ge-
bührt ab diesem Zeitpunkt ein noch nicht ver-
brauchter Rest des aliquoten Anspruches als Aus-
gleichsurlaub.

Beispiel:
1. 10. 1994 – Diensteintritt;
Oktober 1994 bis März 1995 – aliquoter Anspruch;
1. 4. 1995 – Restanspruch aus 1994 – Ausgleichs-
urlaub, voller Anspruch für 1995.

2. Für die Berechnung des jeweils gebührenden ali-
quoten Urlaubsanspruches in den ersten sechs Mona-
ten des Dienstverhältnisses gilt folgende Formel:

Gesamturlaub in Werktagen
x Dienstzeit in KT
365 Kalendertage (KT)

3. Das Resultat der Rechenoperation ist im Hinblick
auf § 19 Abs 9 aufzurunden. Daraus ergibt sich, dass
bei einem Gesamturlaub von 30 Werktagen bereits
nach dem ersten Tag der Dienstleistung Anspruch
auf einen Urlaubstag besteht; in der Folge erhöht sich
dieser Anspruch kontinuierlich nach jeweils weiteren
zwölf oder dreizehn Tagen Dienstzeit um jeweils einen
Urlaubstag.
(Fassung 1. Jänner 1994/Wiederverlautbart: 48. Ände-
rung / 1. Jänner 1998)

Zu § 20 Abs 2:

Der Sonderurlaub muss nicht unmittelbar an den Ka-
renzurlaub bzw die Bildungskarenz anschließen; der

Anspruch besteht auch dann, wenn dazwischen eine
Beschäftigungszeit liegt (zB, weil der andere Elternteil
Karenzurlaub bzw Bildungskarenz konsumiert).
(56. Änderung / 1. Jänner 2000)

Zu § 20 Abs 5:

Bereits bestehende Betriebsvereinbarungen werden
durch § 20 Abs 5 nicht berührt.
(94. Änderung / 1. Jänner 2017)

Zu § 21a Abs 4 Z 4:

Eine Beschäftigung als Psychologe im vertrauensärzt-
lichen Dienst ist einer Beschäftigung als Psychologe in
Gesundheitseinrichtungen gleichzuhalten.
(57. Änderung / 1. Jänner 2001)

Zu § 21c:

Die erfolgreiche Ablegung der Fachausbildung ist kein
Hindernis für die Einreihung in die Gehaltsgruppe D.
(74. Änderung / 1.September 2007)

Zu § 22 Abs 8:

Der in § 22 Abs 8 DO.A enthaltende Auflösungstatbe-
stand ist ein Anwendungsfall des § 27 Z 2 AngG.
(65. Änderung / 1. Juli 2004)

Zu § 27:

Dem Angestellten gehen Zeiten einer Dienstfreistel-
lung oder Freizeitgewährung, soweit nicht § 66 etwas
anderes bestimmt, weder hinsichtlich der Dienstzei-
tanrechnung noch hinsichtlich der Zeitvorrückung
verloren.
(44. Änderung /1. Jänner 1997/Wiederverlautbart: 48. Än-
derung / 1. Jänner 1998)

Zu § 27 Abs 4:

„Einkommen” sind Bruttobezüge, Auslagenersätze
und Ruhe(Versorgungs)bezüge gemäß § 25 Abs 1
Z 4 EStG, vermindert um

1. Leistungen im Sinne des § 26 EStG sowie

2. die mit dem gegenständlichen Einkommen zusam-
menhängenden Werbungskosten laut Feststellung
des letztgültigen Einkommensteuerbescheides.

(49. Änderung / 1. Jänner 1998)
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Zu § 28b:

Im Falle einer Übernahme in den Dienst gemäß § 28b
(dreiseitige Vereinbarung zwischen dem/der Ange-
stellten, dem abgebenden und dem übernehmenden
Sozialversicherungsträger) kann eine Aufteilung hin-
sichtlich mit dem Dienstverhältnis verbundener Kos-
ten (insbesondere im Zusammenhang mit Beendi-
gungsansprüchen bzw Betriebspensionsansprüchen)
zwischen den Dienstgebern vereinbart werden; auch
die Vereinbarung einer Rückübernahme nach einer
Probezeit ist zulässig.
(96. Änderung / 1.November 2017)

Zu § 28b Abs 1:

Eine Übernahme in den Dienst ist immer dann gege-
ben, wenn demWechsel eines Angestellten von einem
Versicherungsträger zu einem anderen vertragliche
Beziehungen nicht nur zwischen dem Betroffenen
und beiden Dienstgebern (dem alten und dem neuen),
sondern auch zwischen den Versicherungsträgern
selbst zugrundeliegen.
(Fassung 1. Jänner 1994/Wiederverlautbart: 48. Ände-
rung / 1. Jänner 1998)

Zu § 34 Abs 1:

(entfällt mit 69. Änderung / 1. Juli 2005)
(Fassung 1. Juli 1991/Wiederverlautbart: 48. Änderung /
1. Jänner 1998)

Zu § 34 Abs 3:

(entfällt mit 69. Änderung / 1. Juli 2005)
(57. Änderung / 1. Jänner 2001)

Zu § 35 Abs 2 und 3:

(entfällt mit 56. Änderung / 1. Jänner 2000)

Zu § 35 Abs 4:

(entfällt mit 50. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 35 Abs 5:

Unter dem „entsprechenden Anteil” ist entweder ein-
heitlich ein Dreißigstel pro Kalendertag oder der auf
die Anzahl der Tage des jeweiligen Kalendermonates

abgestimmte Teiler (zB ein Einunddreißigstel im Jän-
ner) zu verstehen.
(53. Änderung / 1. Jänner 1999)

Zu § 35 Abs 6:

1. Der Aliquotierung unterliegen auch Erschwernis-
und Gefahrenzulagen, die von einer ausschließlichen
oder überwiegenden Verwendung in einem bestimm-
ten Bereich bzw unter bestimmten Bedingungen ab-
hängen.

2. Bei allen Zulagen außer der Erschwerniszulage ge-
mäß § 46 Abs 1a, die an eine ausschließliche oder
überwiegende Verwendung anknüpfen, ist dieses
Merkmal anhand der tatsächlichen (allenfalls indivi-
duell vereinbarten) Arbeitszeit zu überprüfen, wobei
der gemäß § 9d Abs 1 anzurechnendeTeil der Mittags-
pause abzuziehen ist.
(60. Änderung / 1. Jänner 2002)

Zu § 35 Abs 7:

Mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 ist die bis zu diesem
Zeitpunkt in § 35 Abs 7 enthaltene Rundungsregel
entfallen. Versicherungsträger, die am 1. Jänner
2002 noch nicht das Standardprodukt PERS verwen-
den, dürfen bis zum Einsatz dieses Standardproduktes
– längstens aber bis zum 31.Dezember 2003 – bei der
Berechnung von Dienstbezügen Restbeträge von we-
niger als 5 Cent vernachlässigen und Restbeträge
von 5 Cent oder mehr auf volle 10 Cent aufrunden
(„kaufmännische Rundung”).
(61. Änderung / 1. Jänner 2002)

Zu § 36 Abs 1:

1. Ferialaushilfen sind Schüler oder Studenten, die
während der Schul- oder Hochschulferien (insbeson-
dere Sommerferien und Semesterferien) in Form von
befristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt und im
Verwaltungsbereich zu Hilfs- oder Kanzleidiensten he-
rangezogen werden.

2. Ferialaushilfen werden von den Einreihungsbestim-
mungen für Verwaltungsangestellte ausgenommen.
Für diese Dienstnehmergruppe wird eine eigene Ge-
haltsregelung getroffen; alle anderen bezugsrechtli-
chen Ansprüche (zB aliquote Sonderzahlungen, Ur-
laubsabfindung) gebühren entsprechend den Bestim-
mungen des Abschnittes III der DO.A.
(Fassung 1.Mai 1988/Wiederverlautbart: 48. Änderung /
1. Jänner 1998)
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Zu § 36 Abs 1 und 2:

Die Angestellten sind grundsätzlich nach ihrer dauern-
den Verwendung einzureihen (Abs 1 und Abs 2 erster
Halbsatz). Nach dem Sprachgebrauch bedeutet
„Dauer” ein beharrendes Gleichbleiben eines Arbeits-
inhaltes im Zeitablauf, also eine fortwährende Tätig-
keit. Eine nur vorübergehend ausgeübte Tätigkeit
kann daher als Grundlage für die Einreihung nicht he-
rangezogen werden, doch kann eine vorübergehend
ausgeübte höherwertige Tätigkeit uU Anspruch auf
Verwendungszulage gemäß § 50 begründen.Wenn je-
doch verschiedenwertige Tätigkeiten nebeneinander
ausgeübt werden, so ist die Einreihung nicht nach
der überwiegenden, sondern nach der höherwertigen
Tätigkeit vorzunehmen, wenn sich diese in einem er-
heblichen Ausmaß und regelmäßig wiederholt (Abs 2
zweiter Halbsatz). Die höherwertige Tätigkeit muss
zwar zeitlich nicht überwiegen, aber in einem erhebli-
chen Ausmaß (quantitativ) ausgeübt werden, dh im
Rahmen der Gesamttätigkeit des Angestellten einen
ins Gewicht fallenden (bedeutenden) zeitmäßigen Ar-
beitsaufwand beanspruchen. Sie muss sich ferner re-
gelmäßig wiederholen, also in bestimmten kürzeren
Zeitabständen immer wiederkehrend ausgeübt wer-
den. Auf Tätigkeiten, die sich nur in größeren Zeitab-
ständen wiederholen, kann § 36 Abs 2 zweiter Halb-
satz deswegen nicht angewendet werden, weil in die-
sen Fällen die Voraussetzung der Ausübung in einem
erheblichen Ausmaß nicht erfüllt wird. Dies gilt umge-
kehrt auch für jene Tätigkeiten, die sich zwar in kürz-
eren Zeitabständen regelmäßig wiederholen, für de-
ren Erledigung aber nur ein geringer, nicht ins Gewicht
fallender Zeitaufwand notwendig ist.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 36 Abs 3:

Ein Angestellter, bei dem eine Kündigung gemäß § 22
Abs 5 (bzw § 22 Abs 6 idFd Art XXXV Z 7) in Betracht
kommt, und der mit Aufgaben betraut wird, für die ei-
ne niedrigere Einreihung vorgesehen ist, kannmit sei-
nem Einverständnis entsprechend der geänderten
Verwendung eingereiht werden; § 101 ArbVG bleibt
unberührt.
(57. Änderung / 1. Jänner 2001)

Zu § 36 Abs 4:

Eine Einschränkung des allgemeinen und gleichbe-
rechtigten Zuganges für diese Positionen durch Aus-
bildungs- und Qualifikationserfordernisse ist nur dann
zweckmäßig, wenn diese wichtig für die dienstliche
Verwendung sind.
(93. Änderung / 1.August 2016)

Zu § 36 Abs 5:

Eine befristete Einreihung ist zB nicht vorzunehmen,
wenn einem gemäß § 36 Abs 1 in die Gehaltsgruppe
C eingereihten Angestellten, welcher die Prüfungen
der allgemeinen Fachausbildung gemäß § 21b bzw
die Prüfungen der Fachausbildung gemäß § 21c
(noch) nicht erfolgreich abgelegt hat, Aufgaben über-
tragen werden, für die die Einreihung in eine der Ge-
haltsgruppen D bzw E bis G vorgesehen ist.
(Fassung 1.September 2007)

Zu § 36 Abs 8:

Als begründete Fälle kommen in Betracht: die Zuwei-
sung eines neuen Aufgabengebietes, fehlende Füh-
rungserfahrung, die befristete Übernahme in den
Dienst auf Seiten des neuen und des alten Dienstge-
bers sowie diesen Tatbeständen gleichzuhaltende
Gründe.
(Fassung 1. Jänner 2011)

Zu § 36 Abs 9:

Durch die Vornahme von Befristungen gemäß § 36
Abs 9 darf es mit den in diesem Zusammenhang ste-
henden Nachbesetzungen zu keinen Befristungen
kommen.
(90. Änderung / Fassung 1. Jänner 2015)

Zu § 37 Abs 1, GG B, DK II Z 3

(entfällt mit 53. Änderung / 1. Jänner 1999)

Zu § 37 Abs 2:

Die Einreihung der Verwaltungsangestellten in die ih-
rer Verwendung entsprechende Gehaltsgruppe und
Dienstklasse ist nach einer objektiv und subjektiv an-
gemessenen Einschulungs- und Einarbeitungszeit
vorzunehmen. Ergänzend dazu bestimmt Abs 2 zwei-
ter Satz, dass die Verwaltungsangestellten während
der Dauer der Einschulungs- und Einarbeitungszeit
um eine Dienstklasse niedriger (auch in der vorange-
henden Gehaltsgruppe) als der vorgesehenen Ver-
wendung entsprechend einzureihen sind. Diese Be-
stimmung kann ihrem Sinn nach nur für jene Verwal-
tungsangestellten gelten, die aufgrund der vorgese-
henen Verwendung zumindest in Gehaltsgruppe B
einzureihen wären. Mit der vorstehenden Regelung
wird klargestellt, dass die Verwaltungsangestellten
beim Dienstantritt oder bei einer Verwendungsände-
rung um mehr als eine Dienstklasse zunächst um eine
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Dienstklasse niedriger als der vorgesehenen Verwen-
dung entsprechend und nach Abschluss der Einschu-
lungs- und Einarbeitungszeit – nicht aber unter Be-
dachtnahme auf bestimmte „Zeitmerkmale” – in die
der tatsächlichen Verwendung entsprechende Ge-
haltsgruppe und Dienstklasse einzureihen sind.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 37 Abs 5:

Die Einreihung eines Angestellten als „Leiter einer Ar-
beitsgruppe” ist im Allgemeinen von der Einreihung
der ihm zugeteilten Angestellten abhängig, wobei die
Einreihung des Gruppenleiter-Stellvertreters nicht zu
berücksichtigen ist.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 37 Abs 6:

Die Einreihung der Verwaltungsangestellten in die Ge-
haltsgruppen C und D ist zum Teil von der Zugehörig-
keit zu einer Organisationseinheit abhängig. Sofern in
Abs 1 nicht etwas anderes bestimmt ist, sind Außen-
stellen, Einrichtungen des Gesundheitsdienstes sowie
Referate beim Hauptverband den Organisationsein-
heiten gleichzuhalten. Dies gilt sinngemäß für Ange-
stellte, die einem in Gehaltsgruppe E, Dienstklasse III
Z 6 lit b) oder e), einzureihenden Angestellten unter-
stellt sind. Im Übrigen gelten diese Dienststellen aber
nicht als Organisationseinheiten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37 Abs 7:

Die gegenständliche Einreihungsbestimmung kommt
bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen
auch für Sportwissenschafter in Betracht.
(49. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu §§ 37a bis 37j:

1. Die für die Einreihung der Verwaltungsangestellten
maßgebenden Bestimmungen der §§ 36 bis 37j bilden
eine untrennbare Einheit und sind nur im Zusammen-
hang zu betrachten und anzuwenden. Es handelt sich
bei den Einreihungsbestimmungen um eine taxative
Aufzählung der für die Einreihung maßgeblichen Tä-
tigkeitsmerkmale, die eine Einreihung nur bei Vorlie-
gen einer für den speziellen Fall zutreffenden Einrei-
hungsbestimmung zulässt und Einreihungen aufgrund
von Analogieschlüssen ausschließt. Lediglich die Ein-
reihungsbestimmungen zu Gehaltsgruppe A, Gehalts-
gruppe B, Dienstklasse I Z 2, Gehaltsgruppe B,

Dienstklasse II Z 1, und Gehaltsgruppe C, Dienstklas-
se I Z 3, enthalten eine demonstrative Aufzählung und
lassen daher die Zuordnung vergleichbarer Tätigkei-
ten zu.

2.Die Einreihungsbestimmungen sehen, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, als Untergliederung der Ver-
waltung eines Versicherungsträgers bzw einer Lan-
desstelle oder Landesgeschäftsstelle nur „Organisa-
tionseinheiten” und „Arbeitsgruppen” vor. Die Einrei-
hung eines Angestellten als „Leiter einer Organisa-
tionseinheit” setzt voraus, dass eine solche Organisa-
tionseinheit im Dienstpostenplan vorgesehen ist; sie
bedarf darüber hinaus eines konstitutiven Aktes der
Bestellung. Dies gilt sinngemäß auch für die Stellver-
treter der Leiter von Organisationseinheiten. Die Ein-
reihung eines Angestellten als „Leiter einer Arbeits-
gruppe” oder als dessen Stellvertreter bedarf gleich-
falls eines konstitutiven Bestellungsaktes. Grundvo-
raussetzung ist in allen diesen Fällen, dass in den Ein-
reihungsbestimmungen für den betreffenden Aufga-
benbereich eine eigene Organisationeinheit bzw eine
eigene Arbeitsgruppe vorgesehen ist.

3. Von einer „Organisationseinheit” im Sinne der Ein-
reihungsbestimmungen kann nur dann gesprochen
werden, wenn diese im Dienstpostenplan vorgesehe-
ne Untergliederung der Organisation neben ihrem be-
stellten Leiter zumindest noch zwei weitere Angestell-
te umfasst.

4. Von einer „Arbeitsgruppe” im Sinne der Einrei-
hungsbestimmungen kann nur dann gesprochen wer-
den, wenn eine solche nicht weiter untergliederte Zu-
sammenfassung mehrerer Angestellter innerhalb ei-
ner Organisationseinheit errichtet ist und neben ihrem
bestellten Leiter zumindest noch zwei weitere Ange-
stellte umfasst.
(72. Änderung / 1. Juli 2006)

Zu § 37b Abs 1 Z 1:

1. Maßgebendes Kriterium für die Einreihung der an
Textverarbeitungsgeräten tätigen Angestellten ist
nicht die Art und Funktionalität des verwendeten Ge-
rätes, sondern ausschließlich die Qualität der vom An-
gestellten zu leistenden Arbeiten. Der Angestellte ist
demnach in Gehaltsgruppe B, Dienstklasse I Z 1, ein-
zureihen, wenn ihm die Erledigung von Schreibarbei-
ten oder die Ausfertigung von Formularen, Karteikar-
ten u dgl mittels Textverarbeitungsgerätes nach for-
mal, sachlich und rechnerisch vollständigen Angaben
ohne jegliche Veränderung übertragen ist. Hierbei ist
es unerheblich, ob die Angaben im Klartext oder in
verschlüsselter Form vorgegeben werden. Die Einrei-
hung in Gehaltsgruppe B, Dienstklasse II Z 2, ist nur
dann gerechtfertigt, wenn der Angestellte bei Erstel-
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lung von Schriftstücken mittels Textverarbeitungsge-
rätes auch formale Änderungen und/oder Ergänzun-
gen der in sachlicher und rechnerischer Hinsicht voll-
ständigen Angaben durchzuführen hat. Obliegen
dem Angestellten darüber hinaus Feststellungen in
sachlicher und/oder rechnerischer Hinsicht, dann ist
die Einreihung aufgrund dieser Tätigkeiten unter Be-
dachtnahme auf § 36 Abs 2 vorzunehmen.

2. Unter Textverarbeitung versteht man
– das Erfassen von Klartexten oder von Textteilen,
– das Eingeben verschlüsselter Anweisungen zum

Abrufen gespeicherter Texte aus einer Bibliothek,
– das Bearbeiten von Texten (Ergänzen, Verändern,

Ausrichten, Einfügen von Leerräumen etc) und
– die Ausgabe des aufbereiteten Textes mittels pro-

grammierbarer elektronischer Geräte.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37b Abs 1 Z 2:

Unter „Datenerfassung” ist die manuelle Umsetzung
von maschinell nicht lesbarem Datenmaterial in ma-
schinell lesbares Datenmaterial mittels Datenerfas-
sungsgerätes zu verstehen. Maßgebendes Kriterium
für die Einreihung der mit der Datenerfassung betrau-
ten Angestellten ist nicht die Art und Funktionalität
des verwendeten Gerätes, sondern ausschließlich die
Qualität der vom Angestellten zu leistenden Arbeiten.
Angestellte, die mit der Datenerfassung betraut sind,
sind in Gehaltsgruppe B, Dienstklasse II Z 3, einzurei-
hen, wenn sich die Reihenfolge der Dateneingabe
nicht direkt aus den Eingabebelegen ergibt und der
Angestellte allenfalls formale Ergänzungen durchzu-
führen hat. Obliegen demAngestellten darüber hinaus
Feststellungen in sachlicher und/oder rechnerischer
Hinsicht, dann ist die Einreihung aufgrund dieser Tä-
tigkeiten unter Bedachtnahme auf § 36 Abs 2 vorzu-
nehmen. Wenn Daten aus solchen Eingabebelegen
zu erfassen sind, die in ihrem Aufbau der Eingaberei-
henfolge entsprechend und in sachlicher und rechner-
ischer Hinsicht vollständig sind, ist nur die Einreihung
in Gehaltsgruppe B, Dienstklasse I Z 2, gerechtfertigt.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37b Abs 2 Z 1:

1. Unter „Bedienung” von Datenverarbeitungsanla-
gen, EDV-Nebengeräten und EDV-Einzelgeräten ist
die Versorgung des Gerätes mit den notwendigen
Hilfsmitteln (Magnetbänder, Papier etc) sowie die
Durchführung bzw das Auslösen vorgegebener Funk-
tionen zu verstehen.

2. EDV-Nebengeräte sind Geräte, die zwar im EDV-
Bereich eingesetzt werden, an denen es aber zu keiner

durch den Anwender programmierten elektronischen
Verarbeitung kommt; diese verfügen auch nicht über
ein durch den Anwender beeinflussbares Betriebssys-
tem (zB Geräte zur Papiernachbearbeitung, kleine
elektronische Drucksysteme).
EDV-Einzelgeräte sind Geräte, an denen es zur durch
den Anwender programmierten elektronischen Verar-
beitung von Daten kommt, deren Bedienung aber
nicht dem Operating des EDV-Systems obliegt; diese
verfügen über ein durch den Anwender beeinflussba-
res Betriebssystem (zB Sub-Systeme, dezentrale
Steuerungen, elektronische Drucker und COM). Da-
tendendgeräte gelten nicht als EDV-Einzelgeräte.

3. Unter „Bedienung von EDV-Nebengeräten” ist auch
der Vermittlungsdienst bei elektronisch gesteuerten
Telefonanlagen zu verstehen.

(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37b Abs 2 Z 2:

1. Maßgebendes Kriterium für die Einreihung der an
Textverarbeitungsgeräten tätigen Angestellten ist
nicht die Art und Funktionalität des verwendeten Ge-
rätes, sondern ausschließlich die Qualität der vom An-
gestellten zu leistenden Arbeiten. Der Angestellte ist
demnach in Gehaltsgruppe B, Dienstklasse I Z 1, ein-
zureihen, wenn ihm die Erledigung von Schreibarbei-
ten oder die Ausfertigung von Formularen, Karteikar-
ten u dgl mittels Textverarbeitungsgerätes nach for-
mal, sachlich und rechnerisch vollständigen Angaben
ohne jegliche Veränderung übertragen ist. Hierbei ist
es unerheblich, ob die Angaben im Klartext oder in
verschlüsselter Form vorgegeben werden. Die Einrei-
hung in Gehaltsgruppe B, Dienstklasse II Z 2, ist nur
dann gerechtfertigt, wenn der Angestellte bei Erstel-
lung von Schriftstücken mittels Textverarbeitungsge-
rätes auch formale Änderungen und/oder Ergänzun-
gen der in sachlicher und rechnerischer Hinsicht voll-
ständigen Angaben durchzuführen hat. Obliegen
dem Angestellten darüber hinaus Feststellungen in
sachlicher und/oder rechnerischer Hinsicht, dann ist
die Einreihung aufgrund dieser Tätigkeiten unter Be-
dachtnahme auf § 36 Abs 2 vorzunehmen.

2. Unter Textverarbeitung versteht man
– das Erfassen von Klartexten oder von Textteilen,
– das Eingeben verschlüsselter Anweisungen zum

Abrufen gespeicherter Texte aus einer Bibliothek,
– das Bearbeiten von Texten (Ergänzen, Verändern,

Ausrichten, Einfügen von Leerräumen etc) und
– die Ausgabe des aufbereiteten Textes mittels pro-

grammierbarer elektronischer Geräte.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)
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Zu § 37b Abs 2 Z 3:

Unter „Datenerfassung” ist die manuelle Umsetzung
von maschinell nicht lesbarem Datenmaterial in ma-
schinell lesbares Datenmaterial mittels Datenerfas-
sungsgerätes zu verstehen. Maßgebendes Kriterium
für die Einreihung der mit der Datenerfassung betrau-
ten Angestellten ist nicht die Art und Funktionalität
des verwendeten Gerätes, sondern ausschließlich die
Qualität der vom Angestellten zu leistenden Arbeiten.
Angestellte, die mit der Datenerfassung betraut sind,
sind in Gehaltsgruppe B, Dienstklasse II Z 3, einzurei-
hen, wenn sich die Reihenfolge der Dateneingabe
nicht direkt aus den Eingabebelegen ergibt und der
Angestellte allenfalls formale Ergänzungen durchzu-
führen hat. Obliegen demAngestellten darüber hinaus
Feststellungen in sachlicher und/oder rechnerischer
Hinsicht, dann ist die Einreihung aufgrund dieser Tä-
tigkeiten unter Bedachtnahme auf § 36 Abs 2 vorzu-
nehmen. Wenn Daten aus solchen Eingabebelegen
zu erfassen sind, die in ihrem Aufbau der Eingaberei-
henfolge entsprechend und in sachlicher und rechner-
ischer Hinsicht vollständig sind, ist nur die Einreihung
in Gehaltsgruppe B, Dienstklasse I Z 2, gerechtfertigt.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37c Abs 1 Z 3:

1. Unter „Bedienung” von Datenverarbeitungsanla-
gen, EDV-Nebengeräten und EDV-Einzelgeräten ist
die Versorgung des Gerätes mit den notwendigen
Hilfsmitteln (Magnetbänder, Papier etc) sowie die
Durchführung bzw das Auslösen vorgegebener Funk-
tionen zu verstehen.

2. EDV-Nebengeräte sind Geräte, die zwar im EDV-
Bereich eingesetzt werden, an denen es aber zu keiner
durch den Anwender programmierten elektronischen
Verarbeitung kommt; diese verfügen auch nicht über
ein durch den Anwender beeinflussbares Betriebssys-
tem (zB Geräte zur Papiernachbearbeitung, kleine
elektronische Drucksysteme).
EDV-Einzelgeräte sind Geräte, an denen es zur durch
den Anwender programmierten elektronischen Verar-
beitung von Daten kommt, deren Bedienung aber
nicht dem Operating des EDV-Systems obliegt; diese
verfügen über ein durch den Anwender beeinflussba-
res Betriebssystem (zB Sub-Systeme, dezentrale
Steuerungen, elektronische Drucker und COM). Da-
tenendgeräte gelten nicht als EDV-Einzelgeräte.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37c Abs 2 Z 3 lit g):

Von der Einreihungsnorm § 37c Abs 2 Z 3 lit g sind zB
TherapiekoordinatorInnen erfasst.
(84. Änderung / 1. Jänner 2013)

Zu § 37c Abs 2 Z 3 lit h)

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal für die Einrei-
hung in die angeführten Gehaltsgruppen und Dienst-
klassen ist neben den jeweiligen sonstigen Erforder-
nissen:

a) in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II Z 3 lit h), bzw
Gehaltsgruppe C, Dienstklasse III Z 6 lit d), die
sachliche und rechnerische Überprüfung oder Aus-
wertung von – in der Regel – Einzelergebnissen aus
EDV-Verarbeitungen,

b) in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II Z 13, bzw Ge-
haltsgruppe C, Dienstklasse III Z 11, die Überprü-
fung von – in der Regel – Gesamtergebnissen aus
EDV-Verarbeitungen,

c) in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse I Z 11, die Über-
prüfung und Auswertung von – in der Re-gel – Ge-
samtergebnissen aus EDV-Verarbeitungen.

Die Einreihung nach lit b) und c) setzt überdies voraus,
dass der Angestellte einer der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse III Z 1 lit j), genannten Organisations-
einheiten angehört.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37c Abs 2 Z 6:

Als „Sekretärin des Leiters einer Organisationsein-
heit” kann jeweils nur eine Angestellte eingereiht wer-
den. Dies gilt sinngemäß auch für die Einreihung der
Sekretärinnen in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II
bzw Dienstklasse III, bzw Gehaltsgruppe D, Dienst-
klasse I.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37c Abs 2 Z 7:

Als „Sekretärin des Leiters einer Organisationsein-
heit” kann jeweils nur eine Angestellte eingereiht wer-
den. Dies gilt sinngemäß auch für die Einreihung der
Sekretärinnen in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II
bzw Dienstklasse III, bzw Gehaltsgruppe D, Dienst-
klasse I.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)
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Zu § 37c Abs 2 Z 10:

Als „Sekretärin des Leiters einer Organisationsein-
heit” kann jeweils nur eine Angestellte eingereiht wer-
den. Dies gilt sinngemäß auch für die Einreihung der
Sekretärinnen in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II
bzw Dienstklasse III, bzw Gehaltsgruppe D, Dienst-
klasse I.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37c Abs 2 Z 12:

1. Unter „Bedienung” von Datenverarbeitungsanla-
gen, EDV-Nebengeräten und EDV-Einzelgeräten ist
die Versorgung des Gerätes mit den notwendigen
Hilfsmitteln (Magnetbänder, Papier etc) sowie die
Durchführung bzw das Auslösen vorgegebener Funk-
tionen zu verstehen.

2. EDV-Nebengeräte sind Geräte, die zwar im EDV-
Bereich eingesetzt werden, an denen es aber zu keiner
durch den Anwender programmierten elektronischen
Verarbeitung kommt; diese verfügen auch nicht über
ein durch den Anwender beeinflussbares Betriebssys-
tem (zB Geräte zur Papiernachbearbeitung, kleine
elektronische Drucksysteme).
EDV-Einzelgeräte sind Geräte, an denen es zur durch
den Anwender programmierten elektronischen Verar-
beitung von Daten kommt, deren Bedienung aber
nicht dem Operating des EDV-Systems obliegt; diese
verfügen über ein durch den Anwender beeinflussba-
res Betriebssystem (zB Sub-Systeme, dezentrale
Steuerungen, elektronische Drucker und COM). Da-
tenendgeräte gelten nicht als EDV-Einzelgeräte.

(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37c Abs 2 Z 13:

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal für die Einrei-
hung in die angeführten Gehaltsgruppen und Dienst-
klassen ist neben den jeweiligen sonstigen Erforder-
nissen:

a) in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II Z 3 lit h), bzw
Gehaltsgruppe C, Dienstklasse III Z 6 lit d), die
sachliche und rechnerische Überprüfung oder Aus-
wertung von – in der Regel – Einzelergebnissen aus
EDV-Verarbeitungen,

b) in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II Z 13, bzw Ge-
haltsgruppe C, Dienstklasse III Z 11, die Überprü-
fung von – in der Regel – Gesamtergebnissen aus
EDV-Verarbeitungen,

c) in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse I Z 11, die Über-
prüfung und Auswertung von – in der Re-gel – Ge-
samtergebnissen aus EDV-Verarbeitungen.

Die Einreihung nach lit b) und c) setzt überdies voraus,
dass der Angestellte einer der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse III Z 1 lit j), genannten Organisations-
einheiten angehört.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37c Abs 2 Z 14:

Für die in der Arbeitsvorbereitung tätigen Angestellten
sind folgende Einreihungen vorgesehen:

C/II/14 für Angestellte, denen die Mitwirkung bei
Teilaufgaben der Arbeitsvorbereitung für die
EDV übertragen ist,

D/I/18 für Angestellte, denen die Mitwirkung bei
sämtlichen Aufgaben der Arbeitsvorberei-
tung für die EDV übertragen ist,

D/II/9 für Angestellte, die selbstständig oder als Lei-
ter von Arbeitsgruppen die in dieser Einrei-
hungsbestimmung angeführten Aufgaben
zu erledigen haben.

(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37c Abs 2 Z 15:

EDV-Nebengeräte sind Geräte, die zwar im EDV-Be-
reich eingesetzt werden, an denen es aber zu keiner
durch den Anwender programmierten elektronischen
Verarbeitung kommt; diese verfügen auch nicht über
ein durch den Anwender beeinflussbares Betriebssys-
tem (zB Geräte zur Papiernachbearbeitung, kleine
elektronische Drucksysteme).
EDV-Einzelgeräte sind Geräte, an denen es zur durch
den Anwender programmierten elektronischen Verar-
beitung von Daten kommt, deren Bedienung aber
nicht dem Operating des EDV-Systems obliegt; diese
verfügen über ein durch den Anwender beeinflussba-
res Betriebssystem (zB Sub-Systeme, dezentrale
Steuerungen, elektronische Drucker und COM). Da-
tenendgeräte gelten nicht als EDV-Einzelgeräte.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu zu § 37c Abs 3 Z 6 lit a).

Nach den Weisungen für die Rechnungsführung und
Rechnungslegung kann bei jedem Versicherungsträ-
ger nur eine Hauptkasse errichtet werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu zu § 37c Abs 3 Z 6 lit d)

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal für die Einrei-
hung in die angeführten Gehaltsgruppen und Dienst-
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klassen ist neben den jeweiligen sonstigen Erforder-
nissen:

a) in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II Z 3 lit h), bzw
Gehaltsgruppe C, Dienstklasse III Z 6 lit d), die
sachliche und rechnerische Überprüfung oder Aus-
wertung von – in der Regel – Einzelergebnissen aus
EDV-Verarbeitungen,

b) in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II Z 13, bzw Ge-
haltsgruppe C, Dienstklasse III Z 11, die Überprü-
fung von – in der Regel – Gesamtergebnissen aus
EDV-Verarbeitungen,

c) in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse I Z 11, die Über-
prüfung und Auswertung von – in der Regel – Ge-
samtergebnissen aus EDV-Verarbeitungen.

Die Einreihung nach lit b) und c) setzt überdies voraus,
dass der Angestellte einer der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse III Z 1 lit j), genannten Organisations-
einheiten angehört.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37c Abs 3 Z 9:

Als „Sekretärin des Leiters einer Organisationsein-
heit” kann jeweils nur eine Angestellte eingereiht wer-
den. Dies gilt sinngemäß auch für die Einreihung der
Sekretärinnen in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II
bzw Dienstklasse III, bzw Gehaltsgruppe D, Dienst-
klasse I.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37c Abs 3 Z 11:

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal für die Einrei-
hung in die angeführten Gehaltsgruppen und Dienst-
klassen ist neben den jeweiligen sonstigen Erforder-
nissen:

a) in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II Z 3 lit h), bzw
Gehaltsgruppe C, Dienstklasse III Z 6 lit d), die
sachliche und rechnerische Überprüfung oder Aus-
wertung von – in der Regel – Einzelergebnissen aus
EDV-Verarbeitungen,

b) in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II Z 13, bzw Ge-
haltsgruppe C, Dienstklasse III Z 11, die Überprü-
fung von – in der Regel – Gesamtergebnissen aus
EDV-Verarbeitungen,

c) in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse I Z 11, die Über-
prüfung und Auswertung von – in der Regel – Ge-
samtergebnissen aus EDV-Verarbeitungen.

Die Einreihung nach lit b) und c) setzt überdies voraus,
dass der Angestellte einer der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse III Z 1 lit j), genannten Organisations-
einheiten angehört.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37c Abs 3 Z 13 und
§ 37e Abs 2 Z 5:

Als Key-User gelten jene Angestellten, die unabhängig
von der tatsächlichen Berufsbezeichnung (zB: Vor-
Ort-Betreuer) Key-User-Tätigkeiten (zB: § 37c Abs 3
Z 13 oder § 37e Abs 2 Z 5) in überwiegendem Ausmaß
ausüben.
(79. Änderung / 1. Jänner 2011)

Zu § 37d Abs 1 Z 4 lit d):

Als „Gruppenleiter der technischen Dienste in den Ver-
waltungsdienststellen” gelten auch Leiter von Haus-
druckereien, sofern sie nicht höher einzureihen sind,
ferner Werkmeister. Die Voraussetzungen für die Ein-
reihung dieser Angestellten in Gehaltsgruppe D,
Dienstklasse I, sind auch dann gegeben, wenn ihnen
in Lohngruppe IV oder V der DO.C eingereihte Arbeiter
zugeteilt sind.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37d Abs 1 Z 4 lit g):

Schichtleiter sind Angestellte, denen die Leitung einer
Arbeitsschicht übertragen ist, unabhängig davon, ob
ihnen weitere Angestellte zugeteilt sind. Eine formale
Bestellung ist nicht notwendig.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37d Abs 1 Z 10 lit b):

Nach den Weisungen für die Rechnungsführung und
Rechnungslegung kann bei jedem Versicherungsträ-
ger nur eine Hauptkasse errichtet werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37d Abs 1 Z 11:

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal für die Einrei-
hung in die angeführten Gehaltsgruppen und Dienst-
klassen ist neben den jeweiligen sonstigen Erforder-
nissen:

a) in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II Z 3 lit h), bzw
Gehaltsgruppe C, Dienstklasse III Z 6 lit d), die
sachliche und rechnerische Überprüfung oder Aus-
wertung von – in der Regel – Einzelergebnissen aus
EDV-Verarbeitungen,

b) in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II Z 13, bzw Ge-
haltsgruppe C, Dienstklasse III Z 11, die Überprü-
fung von – in der Regel – Gesamtergebnissen aus
EDV-Verarbeitungen,
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c) in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse I Z 11, die Über-
prüfung und Auswertung von – in der Regel – Ge-
samtergebnissen aus EDV-Verarbeitungen.

Die Einreihung nach lit b) und c) setzt überdies voraus,
dass der Angestellte einer der in Gehaltsgruppe F,
Dienstklasse III Z 1 lit j), genannten Organisations-
einheiten angehört.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37d Abs 1 Z 13:

Als „Sekretärin des Leiters einer Organisationsein-
heit” kann jeweils nur eine Angestellte eingereiht wer-
den. Dies gilt sinngemäß auch für die Einreihung der
Sekretärinnen in Gehaltsgruppe C, Dienstklasse II
bzw Dienstklasse III, bzw Gehaltsgruppe D, Dienst-
klasse I.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37d Abs 1 Z 18:

Für die in der Arbeitsvorbereitung tätigen Angestellten
sind folgende Einreihungen vorgesehen:

C/II/14 für Angestellte, denen die Mitwirkung bei
Teilaufgaben der Arbeitsvorbereitung für die
EDV übertragen ist,

D/I/18 für Angestellte, denen die Mitwirkung bei
sämtlichen Aufgaben der Arbeitsvorberei-
tung für die EDV übertragen ist,

D/II/9 für Angestellte, die selbstständig oder als Lei-
ter von Arbeitsgruppen die in dieser Einrei-
hungsbestimmung angeführten Aufgaben
zu erledigen haben.

(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37d Abs 2 Z 9:

Für die in der Arbeitsvorbereitung tätigen Angestellten
sind folgende Einreihungen vorgesehen:

C/II/14 für Angestellte, denen die Mitwirkung bei
Teilaufgaben der Arbeitsvorbereitung für die
EDV übertragen ist,

D/I/18 für Angestellte, denen die Mitwirkung bei
sämtlichen Aufgaben der Arbeitsvorberei-
tung für die EDV übertragen ist,

D/II/9 für Angestellte, die selbstständig oder als Lei-
ter von Arbeitsgruppen die in dieser Einrei-
hungsbestimmung angeführten Aufgaben
zu erledigen haben.

(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37d Abs 2 Z 10 lit d):

1. Als „Analytiker” gelten Angestellte, die die in Ge-
haltsgruppe E, Dienstklasse II Z 5, angeführten Arbei-
ten eigenverantwortlich zu verrichten haben. Ange-
stellte in anderen als in Gehaltsgruppe F, Dienstklas-
se III Z 1 lit j), genannten Organisationseinheiten,
die eigenverantwortlich mit der Aufgabe betraut sind,
die Ist-Stände von Organisationsabläufen auf die An-
wendbarkeit der elektronischen Datenverarbeitung
zu prüfen und die Soll-Stände zu entwerfen, sind in
Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II Z 11, einzureihen.
Angestellte in den angeführten Organisationseinhei-
ten, die am 30.April 1987 in Gehaltsgruppe E, Dienst-
klasse II Z 5, eingereiht waren, sind ab 1.Mai 1987 in
Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II Z 11, einzureihen.
Im Übrigen ist für die mit der Erstellung von Analysen
betrauten Angestellten die Einreihung in Gehaltsgrup-
pe D, Dienstklasse II Z 10 lit d), vorgesehen, wenn sie
einer in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III Z 1 lit j), ge-
nannten Organisationseinheit angehören. Angestellte
in anderen als in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III Z 1
lit j), genannten Organisationseinheiten, denen Auf-
gaben übertragen sind, die mit den in Gehaltsgruppe
D, Dienstklasse II Z 10 lit d), angeführten vergleichbar
sind, sind in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse II Z 10
lit f), einzureihen.

2. Angestellte, denen die Aufbereitung von Aufgaben
aus Teilbereichen der Verwaltung für die Programmie-
rung und Analytik obliegt, gelten nicht als Analytiker
und sind daher in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse II
Z 10 lit d), einzureihen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37d Abs 2 Z 10 lit f):

1. Als „Analytiker” gelten Angestellte, die die in Ge-
haltsgruppe E, Dienstklasse II Z 5, angeführten Arbei-
ten eigenverantwortlich zu verrichten haben. Ange-
stellte in anderen als in Gehaltsgruppe F, Dienstklas-
se III Z 1 lit j), genannten Organisationseinheiten,
die eigenverantwortlich mit der Aufgabe betraut sind,
die Ist-Stände von Organisationsabläufen auf die An-
wendbarkeit der elektronischen Datenverarbeitung
zu prüfen und die Soll-Stände zu entwerfen, sind in
Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II Z 11, einzureihen.
Angestellte in den angeführten Organisationseinhei-
ten, die am 30.April 1987 in Gehaltsgruppe E, Dienst-
klasse II Z 5, eingereiht waren, sind ab 1.Mai 1987 in
Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II Z 11, einzureihen.
Im Übrigen ist für die mit der Erstellung von Analysen
betrauten Angestellten die Einreihung in Gehaltsgrup-
pe D, Dienstklasse II Z 10 lit d), vorgesehen, wenn sie
einer in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III Z 1 lit j), ge-
nannten Organisationseinheit angehören. Angestellte
in anderen als in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III Z 1
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lit j), genannten Organisationseinheiten, denen Auf-
gaben übertragen sind, die mit den in Gehaltsgruppe
D, Dienstklasse II Z 10 lit d), angeführten vergleichbar
sind, sind in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse II Z 10
lit f), einzureihen.

2. Angestellte, denen die Aufbereitung von Aufgaben
aus Teilbereichen der Verwaltung für die Programmie-
rung und Analytik obliegt, gelten nicht als Analytiker
und sind daher in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse II
Z 10 lit d), einzureihen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37d Abs 2 Z 14:

Für die mit Aufgaben der Systemprogrammierung be-
trauten Angestellten sind folgende Einreihungen vor-
gesehen:

D/II/14 für Angestellte, denen die Durchführung der
in dieser Einreihungsbestimmung angeführ-
ten Arbeiten unter Anleitung eines System-
programmierers übertragen ist,

E/I/6 für Systemprogrammierer, das sind nur sol-
che Angestellte, die die in dieser Einrei-
hungsbestimmung angeführten Arbeiten ei-
genverantwortlich zu verrichten haben.

(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu §§ 37b, 37c, 37d:

Für die LeiterInnen von nicht weiter untergliederten
Arbeitsgruppen (GruppenleiterInnen) und ihre Stell-
vertreterInnen ist eine geeignete Ausbildung auf Ebe-
ne des Versicherungsträgers sicherzustellen.
(74. Änderung / 1.September 2007)

Zu § 37e Abs 1 Z 5:

Für die mit Aufgaben der Systemprogrammierung be-
trauten Angestellten sind folgende Einreihungen vor-
gesehen:

D/II/14 für Angestellte, denen die Durchführung der
in dieser Einreihungsbestimmung angeführ-
ten Arbeiten unter Anleitung eines System-
programmierers übertragen ist,

E/I/6 für Systemprogrammierer, das sind nur sol-
che Angestellte, die die in dieser Einrei-
hungsbestimmung angeführten Arbeiten ei-
genverantwortlich zu verrichten haben.

(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

§ 37e Abs 1 Z 19

Unter diese Bestimmung fällt auch die Leitung der Kü-
che der Zentrale der Wiener Gebietskrankenkasse.
(92. Änderung / 1. Jänner 2016)

Zu § 37e Abs 2 Z 5:

1. Als „Analytiker” gelten Angestellte, die die in Ge-
haltsgruppe E, Dienstklasse II Z 5, angeführten Arbei-
ten eigenverantwortlich zu verrichten haben. Ange-
stellte in anderen als in Gehaltsgruppe F, Dienstklas-
se III Z 1 lit j), genannten Organisationseinheiten,
die eigenverantwortlich mit der Aufgabe betraut sind,
die Ist-Stände von Organisationsabläufen auf die An-
wendbarkeit der elektronischen Datenverarbeitung
zu prüfen und die Soll-Stände zu entwerfen, sind in
Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II Z 11, einzureihen.
Angestellte in den angeführten Organisationseinhei-
ten, die am 30.April 1987 in Gehaltsgruppe E, Dienst-
klasse II Z 5, eingereiht waren, sind ab 1.Mai 1987 in
Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II Z 11, einzureihen.
Im Übrigen ist für die mit der Erstellung von Analysen
betrauten Angestellten die Einreihung in Gehaltsgrup-
pe D, Dienstklasse II Z 10 lit d), vorgesehen, wenn sie
einer in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III Z 1 lit j), ge-
nannten Organisationseinheit angehören. Angestellte
in anderen als in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III Z 1
lit j), genannten Organisationseinheiten, denen Auf-
gaben übertragen sind, die mit den in Gehaltsgruppe
D, Dienstklasse II Z 10 lit d), angeführten vergleichbar
sind, sind in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse II Z 10
lit f), einzureihen.

2. Angestellte, denen die Aufbereitung von Aufgaben
aus Teilbereichen der Verwaltung für die Programmie-
rung und Analytik obliegt, gelten nicht als Analytiker
und sind daher in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse II
Z 10 lit d), einzureihen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37e Abs 2 Z 11:

1. Als „Analytiker” gelten Angestellte, die die in Ge-
haltsgruppe E, Dienstklasse II Z 5, angeführten Arbei-
ten eigenverantwortlich zu verrichten haben. Ange-
stellte in anderen als in Gehaltsgruppe F, Dienstklas-
se III Z 1 lit j), genannten Organisationseinheiten,
die eigenverantwortlich mit der Aufgabe betraut sind,
die Ist-Stände von Organisationsabläufen auf die An-
wendbarkeit der elektronischen Datenverarbeitung
zu prüfen und die Soll-Stände zu entwerfen, sind in
Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II Z 11, einzureihen.
Angestellte in den angeführten Organisationseinhei-
ten, die am 30.April 1987 in Gehaltsgruppe E, Dienst-
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klasse II Z 5, eingereiht waren, sind ab 1.Mai 1987 in
Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II Z 11, einzureihen.
Im Übrigen ist für die mit der Erstellung von Analysen
betrauten Angestellten die Einreihung in Gehaltsgrup-
pe D, Dienstklasse II Z 10 lit d), vorgesehen, wenn sie
einer in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III Z 1 lit j), ge-
nannten Organisationseinheit angehören. Angestellte
in anderen als in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III Z 1
lit j), genannten Organisationseinheiten, denen Auf-
gaben übertragen sind, die mit den in Gehaltsgruppe
D, Dienstklasse II Z 10 lit d), angeführten vergleichbar
sind, sind in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse II Z 10
lit f), einzureihen.

2. Angestellte, denen die Aufbereitung von Aufgaben
aus Teilbereichen der Verwaltung für die Programmie-
rung und Analytik obliegt, gelten nicht als Analytiker
und sind daher in Gehaltsgruppe D, Dienstklasse II
Z 10 lit d), einzureihen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37e Abs 3 Z 6 lit d):

Unter „Personalwesen” ist die Erledigung aller Perso-
nalangelegenheiten (Feststellung der dienst-, besol-
dungs- und pensionsrechtlichen Ansprüche ein-
schließlich Gehalts- und Lohnverrechnung) für den
Bereich des Versicherungsträgers zu verstehen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37e Abs 3 Z 6 lit g):

Unter „Prüfung der Geschäftsführung von Organisa-
tionseinheiten oder Einrichtungen des Gesundheits-
dienstes des Versicherungsträgers auf sachliche und
rechnerische Richtigkeit sowie auf Wirtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit” ist die Tätigkeit der Innenrevi-
sion zu verstehen, sofern sie sich nicht auf die Prüfung
von Teilbereichen der Verwaltung oder des Gesund-
heitsdienstes beschränkt.

Zu § 37f Abs 2 Z 1 lit c) und lit n) sowie
Abs 3 Z 1 lit b):

Die 74. Änderung der DO.A sieht vor, dass die Abtei-
lung Wirtschaftswesen für den Bereich des Versiche-
rungsträgers entweder das Beschaffungswesen oder
die Koordination der Wirtschaftsführung der eigenen
Einrichtungen der AUVA umfassen muss.
Ein Dienstposten gemäß § 37f Abs 2 Z 1 lit c) oder lit n)
darf infolge dieser Änderung nicht geschaffen werden.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2009 / 76. Änderung)

Zu § 37e Abs 3 Z 8:

Die gegenständliche Einreihungsbestimmung kommt
bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen
auch für Sportwissenschafter in Betracht.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 37f Abs 3:

Den in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III Z 1 lit j) ge-
nannten Organisationseinheiten sind beim Haupt-ver-
band die in Gehaltsgruppe F, Dienstklasse III Z 2 lit q)
bis t) angeführten Referate gleichzuhalten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37f Abs 3 Z 1 lit l):

Unter dem Begriff „allgemeine Verwaltung” ist die Zu-
sammenfassung mehrerer der in Z 1 lit a) bis j) ange-
führten Aufgabenbereiche zu einer Organisationsein-
heit zu verstehen, sofern hierfür im einzelnen eine Or-
ganisationseinheit im Dienstpostenplan nicht vorge-
sehen ist.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

Zu § 37f Abs 3 Z 1 lit o) und p)

Die Einreihung der LeiterInnen der mit Aufgaben des
Leistungswesens in der Krankenversicherung betrau-
ten Organisationseinheiten ist auch davon abhängig,
ob den einzelnen Organisationseinheiten der Aufga-
benbereich „Leistungswesen” in sachlicher Hinsicht
ungeteilt oder geteilt übertragen ist. Im einzelnen ist
vorgesehen:
Einreihung in GG F, DK III,

a) [gem. lit o] bei den in § 42 Abs 1 Z 1 lit a) genann-
ten Krankenversicherungsträgern, jedoch bei der
Niederösterreichischen, der Oberösterreichischen
und der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse
sowie bei der Sozialversicherungsanstalt der ge-
werblichen Wirtschaft, der Sozialversicherungsan-
stalt der Bauern und der Versicherungsanstalt öf-
fentlich Bediensteter nur dann, wenn der Aufga-
benbereich in sachlicher Hinsicht auf nicht mehr
als zwei Organisationseinheiten aufgeteilt ist;

b) [gem. lit p] bei den übrigen Krankenversiche-
rungsträgern sowie bei den Landesstellen der in
lit a) genannten Krankenversicherungsträgern
nur dann, wenn keine sachliche Teilung des Aufga-
benbereiches vorgenommen wird.

Der Begriff „Leistungsansprüche” umfasst sowohl
Pflicht als auch freiwillige Leistungen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2018 / 95. Änderung)
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Zu § 37i und § 37j:

Unter einer „dezentralen Leitung” (ohne zentrale Lei-
tung) ist zu verstehen, dass die Außenstellen merito-
risch und personell – ohne Zwischenschaltung einer
anderen Organisationseinheit – direkt einem Direk-
tionsmitglied unterstellt sind; Außenstellen, bei denen
diese Voraussetzungen nicht vorliegen, werden zen-
tral geleitet.
(72. Änderung / 1. Juli 2006)

Zu § 38:

Die für die Einreihung der Angehörigen der Gesund-
heitsberufe maßgebenden Bestimmungen der §§ 36
und 38 bilden eine untrennbare Einheit und sind nur
im Zusammenhang zu betrachten und anzuwenden.
Es handelt sich bei den Einreihungsbestimmungen
um eine taxative Aufzählung der für die Einreihung
maßgeblichen Tätigkeitsmerkmale, die eine Einrei-
hung nur bei Vorliegen einer für den speziellen Fall zu-
treffenden Einreihungsbestimmung zulässt und Ein-
reihungen auf Grund von Analogieschlüssen aus-
schließt.
(Fassung 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

Zu § 38, GG II, DK B Z 1:

1. Die Einreihung in Gehaltsgruppe II, Dienstklasse B
Z 1, ist davon abhängig, dass der/die Angestellte eine
der angeführten Sonderausbildungen erfolgreich ab-
solviert hat und entsprechend dieser Sonderausbil-
dung verwendet wird.

2. Angestellte des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege, denen eine Bestätigung ge-
mäß § 108 Abs 2 GuKG ausgestellt worden ist, sind ab
dem 1. Jänner 1999 entsprechenden Angestellten mit
Sonderausbildung gleichzuhalten.
(53. Änderung / 1. Jänner 1999)

Zu § 38, GG II, DK C Z 2:

Als „Geprüfte Sportlehrer(innen)” gelten zB Absolvent
(inn)en einer Sportlehrerausbildung an einer Bundes-
anstalt für Leibeserziehung, welche sich als „staatlich
geprüfte Sportlehrer(innen)” bezeichnen dürfen, so-
wie Absolvent(inn)en eines Studiums für das Lehramt
an Hauptschulen an einer Pädagogischen Akademie.
(Fassung1. Jänner1992/Wiederverlautbart 48.Änderung /
1. Jänner 1998)

Zu § 38, GG III:

Die Einreihung in die Gehaltsgruppen III und IV ist
ausnahmslos an die ausdrückliche Betrauung mit ei-
ner entsprechenden Funktion gebunden und bedarf
daher eines konstitutiven Bestellungsaktes.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 38, GG III, DK B:

Als leitende Stationsschwestern, leitende Operations-
schwestern oder leitende Assistent(inn)en der geho-
benen medizinisch-technischen Dienste sind nur sol-
che Angestellte anzusehen, denen zumindest zwei
weitere Angestellte fachlich und dienstlich zugeordnet
sind.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 38, GG IV:

Die Einreihung in die Gehaltsgruppen III und IV ist
ausnahmslos an die ausdrückliche Betrauung mit ei-
ner entsprechenden Funktion gebunden und bedarf
daher eines konstitutiven Bestellungsaktes.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 39:

Die für die Einreihung der zahntechnischen Angestell-
ten maßgebenden Bestimmungen der §§ 36 und 39
bilden eine untrennbare Einheit und sind nur im Zu-
sammenhang zu betrachten und anzuwenden. Es
handelt sich bei den Einreihungsbestimmungen um
eine taxative Aufzählung der für die Einreihung maß-
geblichen Tätigkeitsmerkmale, die eine Einreihung
nur bei Vorliegen einer für den speziellen Fall zutreff-
enden Einreihungsbestimmung zulässt und Einreihun-
gen aufgrund von Analogieschlüssen ausschließt.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 39, GG II Z 1:

1. Zahntechnikergehilfen sind zahntechnische Ange-
stellte, die im Lehrberuf „Zahntechniker” wohl die
Lehrzeit absolviert, aber keine Lehrabschlussprüfung
abgelegt haben.

2. Zahntechnische Laboranten im Sinne des Kollektiv-
vertrages, der zwischen der Ärztekammer für Steier-
mark, Fachgruppe für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde, und dem Interessenverband der zahntechni-
schen Angestellten Österreichs am 1. Juni 1983 abge-
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schlossen worden ist, gelten als Zahntechnikergehil-
fen gemäß § 39, Gehaltsgruppe II Z 1.
(Fassung1. Jänner1992/Wiederverlautbart 48.Änderung /
1. Jänner 1998)

Zu § 39, GG II Z 2:

Zahntechnikerassistenten sind zahntechnische Ange-
stellte, die die Technikerassistentenprüfung im Sinne
des Dentistengesetzes abgelegt haben.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 39, GG II Z 3:

Zahntechnikergesellen sind zahntechnische Ange-
stellte, die im Lehrberuf „Zahntechniker” die Lehrab-
schlussprüfung gemäß § 21 Abs 3 des Berufsausbil-
dungsgesetzes abgelegt haben.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 39, GG II Z 4:

Zahntechnikermeister sind zahntechnische Angestell-
te, die die Meisterprüfung im Zahntechnikergewerbe
abgelegt haben.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 40, Abs 2:

Das dienstliche Interesse wird insbesondere durch be-
triebliche Erfordernisse und betriebsbedingte Anfor-
derungen an den/die aufgenommenen Angestellte/n
begründet.
(96. Änderung / 1. Juni 2017)

Zu § 41 Abs 1:

Einer Familienbeihilfe nach dem FamLAG ist eine
gleichartige staatliche Beihilfe aus dem EU/EWR-
Raum gleichzuhalten.
(57. Änderung / 1. Jänner 2001)

Zu § 41 Abs 3:

Der Anspruch auf Kinderzulage ist vomGeschlecht des
Bediensteten unabhängig. Hätten jedochmehrere Be-
diensteten Anspruch auf Kinderzulage für ein und das-
selbe Kind, so gebührt die Kinderzulage nur einem Be-
diensteten. Dies gilt auch dann, wenn die Bedienste-
ten bei verschiedenen Versicherungsträgern beschäf-
tigt sind. Für die Ermittlung des anspruchsberechtig-

ten Bediensteten ist primär die Haushaltszugehörig-
keit des Kindes maßgebend. Gehört das Kind aber
dem Haushalt mehrerer Bediensteten (zB beider Ehe-
gatten) an, so ist in zweiter Linie das Alter des Anspru-
ches auf die Kinderzulagemaßgebend. Ergibt auch ein
Vergleich des Alters des Anspruches keine Entschei-
dung, so geht der Anspruch des an Lebensjahren älte-
ren Bediensteten vor.
Das Anspruchsalter ist von jenem Tag an zu zählen, ab
dem die Kinderzulage gemäß § 41 Abs 5 gebührt.
(56. Änderung / 1. Jänner 2000)

Zu § 42 Abs 3:

Taxative Aufzählung jener Zulagen, die neben einer
Leitungszulage gewährt werden können.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 43 Abs 3:

(entfällt mit 64. Änderung / 1. Jänner 2004)

Zu § 43 Abs 4:

Taxative Aufzählung jener Zulagen, die neben einer
Bereichsleitungszulage gewährt werden können.
(64. Änderung / 1. Jänner 2004)

Zu § 44 Abs 1:

§ 37 Abs 1 sieht die Einreihung der Leiter von Organi-
sationseinheiten (Referaten beim Hauptverband) je
nach der Wertigkeit ihres Aufgabenbereiches in eine
der drei Dienstklassen der Gehaltsgruppe F und ihrer
Stellvertreter in die entsprechende Dienstklasse der
Gehaltsgruppe E vor. Mit dieser Einreihung kann aber
die notwendige Differenzierung nach der Größe der
Versicherungsträger (Landesstellen) nicht entspre-
chend berücksichtigt werden. Diese Differenzierung
soll vielmehr durch eine gestaffelte, als ständiger Be-
zug geltende Funktionszulage vorgenommen werden.
Mit dieser Zulage sollen nicht nur die qualitativen Leis-
tungsunterschiede, sondern auch die quantitativen
Mehrleistungen (Überstunden) der Leiter von Organi-
sationseinheiten und ihrer Stellvertreter abgegolten
werden. Dadurch kann eine gerechtere Differenzie-
rung nach der Funktion und eine möglichst einheitli-
che Vorgangsweise bei den Versicherungsträgern ge-
währleistet werden.
Der Kreis der anspruchsberechtigten Verwaltungsan-
gestellten ist in Abs 1 genau abgegrenzt. Er umfasst
nicht nur die Leiter von Organisationseinheiten und
deren Stellvertreter, sondern ua auch Leiter bestimm-

– 172 –



ter Außenstellen der Pensionsversicherungsträger
und der Gebietskrankenkassen sowie Verwalter von
Einrichtungen des Gesundheitsdienstes.
Für das Ausmaß der Funktionszulage sind in der Regel
lediglich Rahmensätze vorgesehen, innerhalb derer
der Versicherungsträger die Zulage im Einzelfall unter
Berücksichtigung der Dienstleistung in qualitativer
und quantitativer Hinsicht und sonstiger Kriterien
festsetzen kann. Wenn zB in einer Organisationsein-
heit wegen deren Größe mehrere Stellvertreter des
Leiters bestellt sind, könnte das Ausmaß der Funk-
tionszulage unterschiedlich festgesetzt werden.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

zu § 44 Abs 1 Z 7:

Durch die Änderung des § 44 Abs 1 Z 7 (ehemals Z 8)
im Rahmen der 57. Änderung wird der Umstrukturie-
rung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern Rech-
nung getragen. So wie bisher ist diese Bestimmung
daher nur auf Sozialversicherungsträger mit bundes-
weiter Zuständigkeit sowie den Hauptverband an-
wendbar.
(84. Änderung / 1. Jänner 2001)

Zu § 44 Abs 2:

Taxative Aufzählung jener Zulagen, die neben einer
Funktionszulage nicht gewährt werden können.
(Fassung 1.Mai 1987/Wiederverlautbart 48. Änderung /
1. Jänner 1998)

Zu § 44 Abs 4:

Einem Zahntechnikermeister gebührt ausschließlich
die Funktionszulage gemäß Z 1, auch wenn er zum
Leiter der Zahntechnik oder zum ständigen Stellver-
treter des Leiters der Zahntechnik bestellt ist.
(Fassung 1. Jänner 1992/Wiederverlautbart 48. Ände-
rung / 1. Jänner 1998)

Zu § 45 Abs 4:

Die Betreuung von Lehrlingen stellt zB für Mitarbeiter
im Personalwesen, die mit dem Lehrlingswesen be-
traut sind, einen Teil des einreihungsrelevanten Auf-
gabengebietes dar. Die Fachzulage gemäß § 45 Abs 4
ist nicht für Angestellte vorgesehen, die lediglich für
die Implementierung und/oder Koordination der Lehr-
lingsausbildung verantwortlich sind; die Betreuung
und Ausbildung von Lehrlingen darf nicht bereits mit
der Einreihung abgegolten sein.
(95. Änderung / 1.September 2017)

Zu § 46 Abs 1 Z 1:

(entfällt mit 49. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 46 Abs 1 Z 1 lit a) und b):

(entfällt mit 81. Änderung / 1. Juli 2011)

Zu § 46 Abs 1 Z 1 lit c):

(entfällt mit 81. Änderung / 1. Juli 2011)

Zu § 46 Abs 1 Z 2 lit b):

(entfällt mit 50. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 46 Abs 1 Z 2 lit c):

Die Prüfung, ob ein Anspruch auf Erschwerniszulage
aufgrund einer außerordentlichen Erschwernis gegen-
über den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen der
Berufsgruppe besteht bzw noch besteht und daher
zu gewähren ist, soll, soweit möglich anhand aner-
kannter Pflegedokumentationssysteme erfolgen.
(90. Änderung / Fassung 1. Jänner 2015)

Zu § 46 Abs 1 Z 3 lit i):

Als Schwerstbehinderte gelten Personen, die so weit
bewegungsbehindert sind, dass sie von dem mit der
Heilgymnastik beschäftigten Angestellten passiv be-
wegt werden müssen.
(64. Änderung / 1. Jänner 2004)

Zu § 46 Abs 1 Z 3 lit j):

Die besondere Erschwernis der Tätigkeit der radiolo-
gisch-technischen Dienste in Unfallkrankenhäusern
und auf der Abteilung für Orthopädie und Traumatolo-
gie des Hanusch-Krankenhauses der Wiener Gebiets-
krankenkasse gegenüber der Tätigkeit solcher Diens-
te in anderen Bereichen ergibt sich daraus, dass es in
den genannten Einrichtungen (Unfall-krankenhäuser,
Abteilung für Orthopädie und Traumatologie des Ha-
nusch-Krankenhauses) zu überdurchschnittlich vielen
Kontakten mit frischverletzten Patienten kommt, wo-
raus sich erhöhte physische und psychische Belastun-
gen des betroffenen Personals ergeben.
(94. Änderung / 1. Jänner 2017)
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Zu § 46 Abs 1 Z 3 lit k):

(entfällt mit 64. Änderung / 1. Jänner 2004)

Zu § 46 Abs 1 Z 3 lit l):

Eine Erschwerniszulage nach Z 3 lit l) ist bei Zutreffen
der Voraussetzungen auch neben einer Erschwernis-
zulage gemäß Z 3 lit c) zu gewähren.
(Fassung1. Jänner1992/Wiederverlautbart 48.Änderung /
1. Jänner 1998)

Zu § 46 Abs 1 Z 3 lit o):

Vor Inkrafttreten der Bestimmung des § 46 Abs 1 Z 3
lit o (94. Änderung) bestehende Ansprüche bleiben
auch nach Inkrafttreten dieser Bestimmung gewahrt.
(94. Änderung / 1. Jänner 2017)

Zu § 46 Abs 1a:

(entfällt mit 58. Änderung / 1. Jänner 2001)

Zu § 46 Abs 3:

Bei Zusammentreffen von Ansprüchen auf mehrere
Erschwerniszulagen gebührt nur die betragsmäßig
höhere Zulage, soweit im Einzelfall nicht etwas ande-
res bestimmt ist. Auf die vorstehenden Ausführungen
zu Abs 1 Z 1 lit c) und Z 3 lit l) wird verwiesen.
(50. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 46a:

(entfällt mit 93. Änderung / 1.Oktober 2016)

Zu § 48 Abs 1 Z 1:

Die Arbeitszeit liegt dann regelmäßig zumindest teil-
weise in der Nacht sowie am Samstag und/oder Sonn-
tag, wenn

1. durchschnittlich wenigstens einmal pro Lohnzah-
lungszeitraum Nachtdienst sowie Samstags- und/
oder Sonntagsdienst oder

2. durchschnittlich wenigstens zweimal pro Lohnzah-
lungszeitraum Nachtdienst sowie durchschnittlich
wenigstens einmal in acht Wochen Samstags-
und/oder Sonntagsdienst anfällt (zB „Radldienst”).

(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 48 Abs 1 Z 2:

Die Arbeitszeit liegt dann regelmäßig zumindest teil-
weise in der Nacht oder am Samstag und/oder Sonn-
tag, wenn durchschnittlich wenigstens einmal pro
Lohnzahlungszeitraum Nacht- bzw Samstags- und/
oder Sonntagsdienst anfällt.
(Fassung 1. Jänner 1992/Wiederverlautbart 48. Ände-
rung / 1. Jänner 1998)

Zu § 48 Abs 2:

1. Die Zulage gebührt nur jenen Angehörigen der Ge-
sundheitsberufe, die im Hanusch-Krankenhaus der
Wiener Gebietskrankenkasse nicht einer bestimmten
Abteilung oder in einemUnfallkrankenhaus nicht einer
bestimmten Station zur Dienstleistung zugeteilt sind,
sowie jenen Angehörigen der Gesundheitsberufe, die
nicht einem oder mehreren, am selben Standort be-
findlichen Ambulatorien zur Dienstleistung zugeteilt
sind („Springerdienst”).

2. Wechselweise Verwendung auf verschiedenen Ab-
teilungen (Stationen) oder in Ambulatorien an ver-
schiedenen Standorten liegt vor, wenn ein solcher
Wechsel durchschnittlich wenigstens einmal pro Lohn-
zahlungszeitraum stattfindet.
(Fassung 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

Zu § 49 Abs 1 Z 3:

Dem Diensteintritt ist ein neuerlicher Dienstantritt
nach längerer Unterbrechung, welche das gesamte,
dem Jahr des Dienstantrittes vorangegangene Kalen-
derjahr umfasst hat, gleichzuhalten.
(43. Änderung / 1.September 1996 und 1. Jänner 1997 /
Wiederverlautbart 48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 49 Abs 3:

Durch Zeiten, für die gemäß § 60 Abs 1 ein Anspruch
auf ständige Bezüge nicht besteht, wird der Anspruch
auf Urlaubszuschuss bzw Weihnachtsremuneration
nicht verkürzt, solange Anspruch auf gesetzliches
Krankengeld besteht, bzw bei Vorliegen einer gesetz-
lichen Krankenversicherung nach dem ASVG beste-
hen würde.
(82. Änderung / 1. Jänner 2012)

Zu § 49 Abs 3 Z 3a

Mit der Regelung in Z 3a, zweiter Fall soll erreicht wer-
den, dass DienstnehmerInnen, die nicht der Pflicht-
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versicherung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung des ASVG unterliegen und damit keinen An-
spruch auf gesetzliches Krankengeld haben, den
DienstnehmerInnenmit einer ASVGKrankenversiche-
rung und einem Anspruch auf Krankengeld gleichge-
stellt werden.
(82. Änderung / 1. Jänner 2012)

Zu § 50 Abs 1:

1. Eine vorübergehende Verwendungwird in der Regel
dann gegeben sein, wenn sie auf einen von vornherein
bestimmten, kürzeren Zeitraum beschränkt ist und
eindeutig klargestellt wurde, dass die Übertragung
dieser Tätigkeit nicht endgültig ist. Es wird jeweils un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles –
insbesondere des zeitlichen und sachlichen Zusam-
menhanges – zu prüfen sein, ob die Betrauung mit ei-
ner höherwertigen Tätigkeit bereits als eine dauernde
Verwendungsänderung oder nur als vorübergehende
Arbeitsleistung auf einem anderen Arbeitsplatz anzu-
sehen ist.

2. Eine Vertretung kann auch lang (mehrere Jahre)
dauern, der Begriff „dauernd” ist nicht im Sinne des
§ 101 ArbVG auszulegen.

3. Grundsätzlich gebührt die Verwendungszulage in
der Höhe der Differenz zwischen demBezug des Ange-
stellten einerseits und jenem Bezug, der ihm bei Ein-
reihung aufgrund der höheren Verwendung gebühren
würde, andererseits. Wenn aber die höherwertige Ver-
wendung ununterbrochen länger als sechs Monate
dauert, so gebührt die Verwendungszulage in der Hö-
he der Differenz zwischen den in Abs 1 letzter Satz an-
geführten ständigen Bezügen (Gehalt, Leitungs-, Be-
reichsleitungs- oder Funktionszulage) des Angestell-
ten einerseits und jenem ständigen Bezug (Gehalt,
Leitungs-, Bereichsleitungs- oder Funktionszulage),
der ihm bei Einreihung aufgrund der höherwertigen
Verwendung gebühren würde, andererseits. Hierbei
ist der Prozentsatz einer aufgrund der höherwertigen
Verwendung allenfalls gebührenden Leitungs-, Be-
reichsleitungs- bzw Funktionszulage im Einzelfall
vom Versicherungsträger nach den Bestimmungen
der §§ 42, 43 und 44 festzusetzen, darf aber den Be-
trag einer dem vertretenden Angestellten aufgrund
seiner dauernden Verwendung allenfalls gebührenden
vergleichbaren Zulage (Leitungs-, Bereichsleitungs-
bzw Funktionszulage) nicht unterschreiten. Die Ver-
wendungszulage in dem in Abs 1 letzter Satz festge-
setzten Ausmaß gebührt ab Beginn des siebenten Mo-
nates einer ununterbrochenen höherwertigen Ver-
wendung.
(62. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 50 Abs 2 Z 2:

Es ist zweckmäßig, die Berechnung der gebührenden
Verwendungszulage nach Arbeitstagen vorzuneh-
men, und zwar pro Arbeitstag bei 5-Tagewoche mit ei-
nem Zweiundzwanzigstel und bei 6-Tagewoche mit ei-
nem Sechsundzwanzigstel des monatlichen Betrages.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 50 Abs 3:

Einem Angestellten, in dessen Aufgabenbereich die
ständige Vertretung seines unmittelbaren Dienstvor-
gesetzten fällt, gebührt – abweichend von der Grund-
satzregelung des Abs 2 Z 3 – eine Verwendungszulage
dann, wenn er den Dienstvorgesetzten, der ununter-
brochen länger als zwölf Monate – aus welchen Grün-
den immer – in überwiegendem Ausmaß (§ 35 Abs 6)
vom Dienst abwesend ist, während dieses Zeitraumes
zu vertreten hat. Die Verwendungszulage fällt mit Be-
ginn des 13. Monates einer solchen ununterbrochenen
höherwertigen Verwendung an. Sie gebührt in dem in
Abs 1 letzter Satz angeführten Ausmaß; die Erläute-
rungen zu Abs 1 sind sinngemäß anzuwenden.
(56. Änderung / 1. Jänner 2000)

Zu § 50 Abs 4:

1. Die Notwendigkeit, einen derartigen Anspruch auf
Verwendungszulage einzuräumen, ergibt sich aus
der Tatsache, dass in einigen Krankenanstalten der
Bedarf an Operations-, Anästhesie-, Intensivpflege-
und Nierenersatztherapieschwestern/‑pflegern kurz-
und mittelfristig nicht durch ausgebildete Kräfte ge-
deckt werden kann; Grund dafür ist ein genereller
Mangel an entsprechend ausgebildetem Personal,
welcher darauf zurückzuführen ist, dass es zu wenige
Ausbildungsplätze gibt, und dass die Ausbildung rela-
tiv lange dauert.

2. Bei der Festsetzung der Frist wurde darauf Bedacht
genommen, den Anreiz zur Absolvierung einer Zu-
satzausbildung gemäß § 57b Abs 1 des Krankenpfle-
gegesetzes nicht völlig zu nehmen; außerdem wurde
die Rechtslage in vergleichbaren Bereichen (Pflege-
dienst der Gemeinde Wien) berücksichtigt.

3. Die zweijährige Frist wird durch Erholungsurlaube
sowie Dienstverhinderungen oder Dienstfreistellun-
gen von weniger als einem Tag weder gehemmt noch
unterbrochen. Dienstverhinderungen oder Dienstfrei-
stellungen im Ausmaß von mindestens einem Tag und
höchstens sechs Monaten hemmen die Frist; diese
läuft nach Wiederantritt des Dienstes weiter. Über-
schreitet eine Dienstverhinderung oder Dienstfreistel-
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lung die Dauer von sechs Monaten, so wird die Frist
unterbrochen und beginnt nach Wiederantritt des
Dienstes neu zu laufen.

4. Bei Neuaufnahmen können unmittelbar vorange-
hende Zeiten einer einschlägigen Verwendung in
Krankenanstalten auf die anspruchsbegründende
Zweijahresfrist angerechnet werden.
(Fassung 1. Jänner 1992 / Wiederverlautbart 48. Ände-
rung / 1. Jänner 1998)

Zu § 51 Abs 1:

Die Gefahrenzulage gemäß Abs 1 ist eine Abgeltung
für die Gesundheitsgefährdung durch biologische Ar-
beitsstoffe im Sinne des § 40 Abs 4 Z 2 bis 4 ASchG.
Grundvoraussetzung für die Gewährung der Gefah-
renzulagen nach Abs 1 ist, dass die nach Z 1 in Be-
tracht kommenden Angestellten überwiegend in den
dort angeführten Bereichen bzw zu den dort angeführ-
ten Tätigkeiten verwendet werden. Der Begriff „Be-
reich” ist nicht in organisatorischer, sondern in räum-
licher Hinsicht auszulegen. Für die Beurteilung der
überwiegenden Verwendung ist § 35 Abs 6 anzuwen-
den.
(63. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 51 Abs 2:

Die Gefahrenzulage gemäß Abs 2 ist eine Abgeltung
für die Gesundheitsgefährdung durch giftige Arbeits-
stoffe. Grundvoraussetzung für die Gewährung der
Gefahrenzulagen nach Abs 2 ist, dass die nach Z 1
oder 2 in Betracht kommenden Angestellten überwie-
gend in den dort angeführten Bereichen bzw zu den
dort angeführten Tätigkeiten verwendet werden. Der
Begriff „Bereich” ist nicht in organisatorischer, son-
dern in räumlicher Hinsicht auszulegen. Für die Beur-
teilung der überwiegenden Verwendung ist § 35 Abs 6
anzuwenden.
(63. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 51 Abs 3:

Die Gefahrenzulage gemäß Abs 3 ist eine Abgeltung
für die mit der Tätigkeit verbundene Strahlengefähr-
dung. § 35 Abs 6 ist anzuwenden.
(63. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 51 Abs 4:

Bei Zutreffen der Voraussetzungen besteht neben ei-
ner Gefahrenzulage nach Abs 1 bzw 2 auch Anspruch

auf Gefahrenzulage nach Abs 3 doch darf der Gesamt-
betrag der einem Angestellten gewährten Gefahren-
zulagen das in Abs 3 Z 1 lit a) angeführte Ausmaß
(15% der Zulagenbemessungsgrundlage) nicht über-
steigen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

Zu § 53:

Während die Nachtdienstzulage für innerhalb der Nor-
malarbeitszeit gelegene Dienstleistungen gebührt, ist
nunmehr für die von Angehörigen der Gesundheitsbe-
rufen geleisteten, außerhalb der Normalarbeitszeit
gelegenen Zeiten einer Arbeitsbereitschaft anstelle ei-
ner Überstundenentschädigung eine gesonderte Ab-
geltung vorgesehen; Dienstleistungen innerhalb die-
ser Zeiten sind mit den nach Abs 1 gebührenden Be-
trägen abgegolten.
(Geltende Fassung 1. Juli 2017 / 95. Änderung )

Zu § 54:

1. Als Arbeitszeit gelten

a) die Normalarbeitszeit,

b) tatsächliche Dienstleistungen außerhalb der Nor-
malarbeitszeit,

c) Zeiten der Arbeitsbereitschaft außerhalb der Nor-
malarbeitszeit.

Zeiten einer Rufbereitschaft zählen nicht als Arbeits-
zeit.

2. Während die Nachtdienstzulage (§ 53) für inner-
halb der Normalarbeitszeit gelegene Dienstleistungen
gebührt, ist nunmehr für die von Angehörigen der Ge-
sundheitsberufen geleisteten, außerhalb der Normal-
arbeitszeit gelegenenen Zeiten einer Arbeitsbereit-
schaft anstelle einer Überstundenentschädigung eine
gesonderte Abgeltung vorgesehen; Dienstleistungen
innerhalb dieser Zeiten sind mit den nach Abs 1 ge-
bührenden Beträgen abgegolten.

3. Arbeitsbereitschaft wird aufgrund einer gemäß § 97
Abs 1 Z 2 des Arbeitsverfassungsgesetzes abge-
schlossenen Betriebsvereinbarung angeordnet. Auf
Artikel XXVII Z 1 Abs 2 der Übergangsbestimmungen
wird verwiesen.

(Geltende Fassung 1. Juli 2017 / 95. Änderung )

Zu § 54 Abs 1:

(entfällt mit 57. Änderung / 1. Jänner 2001)
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Zu § 54 Abs 2:

1. Unter Arbeitsbereitschaft ist der Aufenthalt an der
Betriebsstätte mit der Bereitschaft zur jederzeitigen
Aufnahme der Dienstleistung im Zusammenhang mit
unregelmäßig anfallender, grundsätzlich nicht planba-
rer Tätigkeit zu verstehen.

2. Zeiten der Arbeitsbereitschaft haben außerhalb der
Normalarbeitszeit zu liegen. Die besondere Abgeltung
beruht auf der Einschätzung, dass für Arbeitsbereit-
schaften innerhalb der Normalarbeitszeit bei Tag eine
Entschädigung im Ausmaß von 2/3 der festgelegten
Sätze und bei Nacht eine Entschädigung im Ausmaß
der Hälfte der festgelegten Sätze angemessen wäre.
(57. Änderung / 1. Jänner 2001)

Zu § 54a:

1. Als Arbeitszeit gelten

a) die Normalarbeitszeit,

b) tatsächliche Dienstleistungen außerhalb der Nor-
malarbeitszeit,

c) Zeiten der Arbeitsbereitschaft außerhalb der Nor-
malarbeitszeit.

Zeiten einer Rufbereitschaft zählen nicht als Arbeits-
zeit.

2. Werden jedoch während einer Rufbereitschaft tat-
sächlich Dienstleistungen erbracht, so gelten diese
als Arbeitszeit und sind als solche zu entlohnen.

3. Rufbereitschaft wird aufgrund einer gemäß § 97
Abs 1 Z 2 des Arbeitsverfassungsgesetzes abge-
schlossenen Betriebsvereinbarung angeordnet.
(48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 58 Abs 5:

Bereits aus dem Begriff „Fahrtkostenzuschuss“ ergibt
sich, dass die gewährte Leistung den tatsächlichen
Aufwand für das entsprechende öffentliche Verkehrs-
mittel nicht übersteigen soll, weshalb insbesondere
in jenen Bundesländern mit einer flächendeckenden
Jahresnetzkarte im Regelfall auf diese abzustellen
sein wird.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 96. Änderung)

Zu § 58 Abs 5:

Eine Kürzung des Fahrtkostenzuschusses ist nach Ab-
lauf des zweiten vollen Kalendermonats eines unun-
terbrochenen Krankenstandes vorzunehmen. Im Falle
der Einstellung oder Kürzung des Bezuges gemäß § 60

Abs 1 Z 1 bzw Abs 2 oder § 251 Abs 2 (§ 8 Abs 1 und 2
AngG) wird der Fahrtkostenzuschuss ebenfalls einge-
stellt bzw entsprechend gekürzt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 92. Änderung)

Zu § 59 Abs 5:

1. Überstunden sind grundsätzlich einzeln zu verrech-
nen und zu vergüten. Überstundenpauschalien dürfen
nur den Angestellten in Einrichtungen des Gesund-
heitsdienstes sowie den regelmäßig im Außendienst
verwendeten Verwaltungsangestellten gewährt wer-
den. Der Bezug einer Leitungs- oder Funktionszulage
schließt die Gewährung eines Überstundenpauschales
aus.

2. Die Festsetzung der Überstundenpauschalien mit
bestimmten Prozentsätzen des Gehaltes oder mit fi-
xen Beträgen findet in den dienstrechtlichen Bestim-
mungen keine Deckung. Nur dann, wenn einem der
in Abs 5 zweiter Satz angeführten Angestellten die re-
gelmäßige Leistung einer bestimmten Anzahl von
Überstunden angeordnet wurde, kann ihm die Vergü-
tung hierfür in Form eines Pauschales gewährt wer-
den.
(Fassung 1.Dezember 1973 und 1. Februar 1974 /Wieder-
verlautbart 48. Änderung / 1. Jänner 1998)

3. Das Überstundenpauschale ist unter Berücksichti-
gung der außerhalb der Normalarbeitszeit gelegenen
Zeiten der effektiven Dienstleistung einerseits und
der Reisebewegung andererseits festzulegen, wobei
die Bemessung für Zeiten der Reisebewegung nach
dem in § 59c Abs 2 festgelegten Satz zu erfolgen hat.
(Fassung1. Jänner1991/Wiederverlautbart 48.Änderung /
1. Jänner 1998)

Dem Diensteintritt ist ein neuerlicher Dienstantritt
nach längerer Unterbrechung, welche das gesamte,
dem Jahr des Dienstantrittes vorangegangene Kalen-
derjahr umfasst hat, gleichzuhalten.
(42. Änderung / 1. Jänner 1995 und 1. Jänner 1996 / Wie-
derverlautbart 48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 59b Abs 1 Z 2:

Dem Diensteintritt ist ein neuerlicher Dienstantritt
nach längerer Unterbrechung, welche das gesamte,
dem Jahr des Dienstantrittes vorangegangene Kalen-
derjahr umfasst hat, gleichzuhalten.
(42. Änderung / 1. Jänner 1995 und 1. Jänner 1996 / Wie-
derverlautbart 48. Änderung / 1. Jänner 1998)
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Zu § 59c Abs 4:

Das Überstundenpauschale ist unter Berücksichti-
gung der außerhalb der Normalarbeitszeit gelegenen
Zeiten der effektiven Dienstleistung einerseits und
der Reisebewegung andererseits festzulegen, wobei
die Bemessung für Zeiten der Reisebewegung nach
dem in § 59c Abs 2 festgelegten Satz zu erfolgen hat.
(Fassung1. Jänner1991/Wiederverlautbart 48.Änderung /
1. Jänner 1998)

Zu § 60 Abs 1:

Angestellte, deren Dienstverhältnis auf länger als ein
Jahr befristet ist, unterliegen bereits mit Dienstantritt
§ 60 Abs 1 DO.A.
(86. Änderung / 1. Jänner 2014)

Zu § 60 Abs 1 bis 2a:

1. Werden die in § 60 Abs 1 Z 1 bzw Z 2 genannten
Dienstzeiten während einer Dienstverhinderung infol-
ge Krankheit bei Anspruch auf Bezugsfortzahlung ge-
mäß § 60 Abs 1 erfüllt, gilt während der weiter beste-
henden Dienstverhinderung infolge Krankheit bereits
der längere Fortzahlungsanspruch gemäß § 60 Abs 1.

2. Werden die in § 60 Abs 1 Z 1 bzw Z 2 genannten
Dienstzeiten während einer Dienstverhinderung infol-
ge Krankheit bei Anspruch auf Bezugsfortzahlung ge-
mäß § 60 Abs 2 (Anwendung von § 8 Abs 1 und Abs 2
AngG) erfüllt, besteht während der weiter bestehen-
den Dienstverhinderung infolge Krankheit kein An-
spruch auf Fortzahlung gemäß § 60 Abs 1. Ein An-
spruch auf § 60 Abs 1 entsteht erst gemäß § 60
Abs 2a.

(93. Änderung / 1.August 2016)

Zu § 60 Abs 1 Z 2 lit b):

Dem Diensteintritt ist ein neuerlicher Dienstantritt
nach längerer Unterbrechung, welche das gesamte,
dem Jahr des Dienstantrittes vorangegangene Kalen-
derjahr umfasst hat, gleichzuhalten.
(42. Änderung / 1. Jänner 1995 und 1. Jänner 1996/Wie-
derverlautbart 48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 60 Abs 2 und 2a:

1.Durch die Neuregelung des § 60 Abs 2 iRd 83. Ände-
rung entfällt die bisherige Prüfung, ob Dienstverhin-
derungen nach der Ersterkrankung als Fortsetzungs-
erkrankungen zu werten sind, oder als Neuerkran-

kung. Solange der Anspruch gemäß Abs 1 nicht aus-
geschöpft ist, sind sämtliche Dienstverhinderungen
für die Feststellung des Anspruches zusammenzu-
rechnen, soferne die Wiedererkrankung innerhalb
von jeweils sechs Monaten nach Wiederantritt nach
dem jeweils letzten Krankenstand liegt.

2. Ist die Bezugsdauer gemäß Abs 1 erschöpft, treten
an Stelle des Abs 2 die Bestimmungen des § 8 Abs 1
und Abs 2 AngG und ist der Entgeltanspruch für alle
folgenden Erkrankungen nach diesen Bestimmungen
zu ermitteln. Der Anspruch gemäß § 8 Abs 1 AngG
setzt das neuerliche Vorliegen einer Ersterkrankung
im Sinne dieser Bestimmung voraus. Ein neuerlicher
Anspruch auf Entgeltfortzahlung gemäß Abs 1 ent-
steht gemäß Abs 2a erst dann, wenn zwischen der
letzten Erkrankung und einer neuerlichen Erkrankung
ein Zeitraum von sechs Monaten oder mehr liegt.

3.Die Bestimmungen des § 8 Abs 1 und 2 AngG stellen
darauf ab, dass die Arbeitsfähigkeit tatsächlich wie-
derhergestellt ist und diese durch den behandelnden
Arzt bestätigt ist. Ebenso gelten analog die Nachweis-
pflichten gem § 8 Abs 8 AngG sowie der dazugehöri-
gen betrieblichen Vereinbarungen.

(83. Änderung / 1. Jänner 2013)

Zu § 60 Abs 2a:

Die im letzten Halbsatz genannten Zeiten (Sonderur-
laub gemäß § 20, Bezug einer gesetzlichen Pension)
werden nicht auf den nach Z 1 bis 3 erforderlichen
Zeitraum ohne Dienstverhinderung infolge Krankheit
angerechnet. Liegen vor Antritt des Sonderurlaubes
oder der Pension Zeiten ohne Dienstverhinderung in-
folge Krankheit vor, bleiben diese gewahrt.
(87. Änderung)

Zu § 60 Abs 6:

Durch abweichende Regelungen können Dienstneh-
mer nicht schlechter gestellt werden.
(86. Änderung / 1. Jänner 2014)

Zu § 68a Abs 2

Unter dem „entsprechenden Anteil“ ist entweder ein-
heitlich ein Dreißigstel pro Kalendertag oder der auf
die Anzahl der Tage des jeweiligen Kalendermonates
abgestimmte Teiler (zB ein Einunddreißigstel im Jän-
ner) zu verstehen.
(82. Änderung / 1. Jänner 2012)

– 178 –



Zu § 68d:

PraktikantInnen sind Personen, die aufgrund einer
Ausbildungsvorschrift (Lehrplan, Studienplan, Curri-
culum) ein außerschulisches Praktikum nachweisen
müssen.
(83. Änderung / 1.August 2012)

Zu § 72 Abs 3:

Bei der Beurteilung, welches der in Frage kommenden
Massenbeförderungsmittel sinnvoller ist, sind bei der
Entscheidungsfindung insbesondere folgende Fakto-
ren zu berücksichtigen:
– Fahrtzeit;
– Fahrtkosten;
– Umsteigehäufigkeit, Wartezeit;
– (zumutbare) Abfahrtszeit;
– (zumutbare) Ankunftszeit;
– Sicherheit und Pünktlichkeit;
– Komfort (zB Möglichkeit einer Speisewagenbenüt-

zung auf längeren Strecken).
(42. Änderung / 1. Jänner 1995 und 1. Jänner 1996 / Wie-
derverlautbart 48. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 73 Abs 1:

Das maßgebende Jahreseinkommen ist jenes, das der
Angestellte von dem die Reisegebühren auszahlenden
Versicherungsträger erhält. Die Zurechnung von Be-
zügen, die auf anderweitigen Dienstverhältnissen be-
ruhen, ist ausgeschlossen.
(Fassung1. Jänner1990/Wiederverlautbart 48.Änderung /
1. Jänner 1998)

Zu § 74:

Grundsätze über die Gewährung von Außendienstzu-
lagen können durch Betriebsvereinbarung oder durch
Richtlinien, Dienstanweisungen u Ä geregelt werden.
(56. Änderung / 1. Jänner 2000)

Zu § 75 Abs 2:

§ 73 Abs 2 gilt für Auslandsdienstreisen sinngemäß;
§ 13 Abs 7 der Reisegebührenvorschrift ist nicht anzu-
wenden.
(Fassung1. Jänner1994/Wiederverlautbart 48.Änderung /
1. Jänner 1998)

Zu § 83 Abs 1a:

Im Zusammenhang mit der Gewährung einer Waisen-
pension ist bei der Beurteilung der Einkommenssitua-
tion des Kindes die gesetzliche Pension, die aufgrund
des gleichen Todesfalles wie die zu gewährende DO-
Pension gebührt, außer Betracht zu lassen.
(Fassung1. Jänner1995/Wiederverlautbart 48.Änderung /
1. Jänner 1998)

Zu § 87 Abs 3:

(entfällt mit 69. Änderung / 1. Juli 2005)

Zu § 87 Abs 6:

Das nachstehend angeführte Beispiel beschreibt, wie
Teilzeitmonate, welche gemäß § 87 Abs 1 Z 3 in die
Durchrechnung einbezogen werden, für die Bildung
des Arbeitszeitfaktors als Vollzeitmonate zu werten
sind:

1. Ausgangssituation (420 Monate):

– Vollzeitbeschäftigung ................... 134 Monate
– Teilzeitbeschäftigung / 25 Wochen-
stunden ................................... 99 Monate

– Teilzeitbeschäftigung / 30 Wochen-
stunden ................................... 111 Monate

– Teilzeitbeschäftigung / 35 Wochen-
stunden ................................... 76 Monate

2. Durchrechnung der Bemessungsgrundlage
(216 Monate):

– Teilzeitbeschäftigung / 35 Wochen-
stunden ................................... 76 Monate

– Vollzeitbeschäftigung ................... 134 Monate
– Teilzeitbeschäftigung / 30 Wochen-
stunden ................................... 6 Monate

3. Bewertung für den Arbeitszeitfaktor (420 Monate):

– Vollzeitbeschäftigung ................... 216 Monate
– Teilzeitbeschäftigung / 25 Wochen-
stunden ................................... 99 Monate

– Teilzeitbeschäftigung / 30 Wochen-
stunden ................................... 105 Monate

(54. Änderung / 1. Jänner 2003)

Zu § 95 Abs 3

Unter dem „verhältnismäßigen Teil“ ist entweder ein-
heitlich ein Dreißigstel pro Kalendertag oder der auf
die Anzahl der Tage des jeweiligen Kalendermonates
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abgestimmte Teiler (zB ein Einunddreißigstel im Jän-
ner) zu verstehen.
(82. Änderung / 1. Jänner 2012)

Nachfolgender Text vgl auch „Erl zu § 181
Abs 8”, Seite 181

1. Die Dauer der voneinander abweichenden Arbeits-
zeiten ist jeweils in Kalendermonaten zu erfassen, wo-
bei ein Monat, in dem unterschiedliche Arbeitszeiten
gegolten haben, jener Arbeitszeit hinzuzurechnen
ist, die für die Mehrzahl der Tage dieses Monats be-
stimmend war. Ergibt sich in einem Kalendermonat ei-
ne solche Mehrzahl von Tagen nicht, weil für die glei-
che Anzahl von Tagen zwei oder mehrere unterschied-
liche Arbeitszeiten gegolten haben, dann ist dieser
Monat der Arbeitszeit mit der höheren bzw höchsten
Zahl wöchentlicher Arbeitsstunden hinzuzurechnen.

2. Das Ausmaß der voneinander abweichenden Ar-
beitszeiten ist jeweils durch einen dem Verhältnis
der einzelnen Arbeitszeit zur gleichzeitig geltenden
kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit entspre-
chenden Faktor zu erfassen; für Zeiten der Vollzeitbe-
schäftigung gilt der Faktor 100, für Zeiten der Teilzeit-
beschäftigung entspricht der Faktor dem Prozentsatz,
der das Verhältnis der Teilarbeitszeit zur jeweils gel-
tenden kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit wi-
derspiegelt.

3. Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Arbeits-
zeitfaktors ist wie folgt vorzugehen (vgl auch das
nachstehende tabellarische Rechenbeispiel):

a) Die Zahl der Monate jeder einzelnen Arbeitszeitva-
riante (Spalte 2 der Tabelle) ist in den prozentuel-
len Anteil an der Gesamtdauer der Dienstzeit um-
zurechnen (Spalte 3 der Tabelle), wobei bei unter-
monatigem Dienstbeginn der Monat des Antrittes
des Dienstverhältnisses dann zu berücksichtigen
ist, wenn mindestens die Hälfte der Kalendertage
dieses Monates innerhalb des Dienstverhältnisses
liegt.

b) Dieser (in Spalte 3 der Tabelle enthaltene) auf zwei
Dezimalstellen kaufmännisch gerundete Prozent-
satz ist mit dem der entsprechenden Arbeitszeitva-
riante zuzuordnenden Arbeitszeitfaktor (Spalte 4
der Tabelle) zu multiplizieren (Spalte 5 der Tabel-
le).

c) Die Summe der (sich aus Spalte 5 der Tabelle erge-
benden) Produkte ist durch 100 zu dividieren; der
Quotient ist der durchschnittliche Arbeitszeitfak-
tor.

Mo. abs. Mo. in% AZ Fakt. Prod.
3 x 4

VB 244 59,08 100,0 5.908

TB/35 WoSt 42 10,17 87,5 890

TB/30 WoSt 79 19,13 75,0 1.435

TB/24 WoSt 48 11,62 60,0 697

Summe 413 100,00 ––– 8.930

durchschnittlicher AZ-Faktor: 8.930 / 100 = 89,3

4. (entfällt ab 1. Jänner 2011 / 80. Änderung)

Zu § 97 Abs 1:

Die Anrechnung einer fiktiven gesetzlichen Pension ist
nur vorzunehmen, wenn eine gesetzliche Pension tat-
sächlich anfällt, oder deren Nicht-Anfall aus einem
vom / von der PensionsempfängerIn zu vertretenden
Grund erfolgt.
(87. Änderung)

Zu § 97 Abs 6:

1. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit, welche ge-
mäß § 253b Abs 1 Z 4 oder Abs 2 ASVG bzw § 276b
Abs 1 Z 4 oder Abs 2 ASVG (iVm § 607 Abs 10 ASVG)
den Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer bzw vorzeitige Knappschaftsal-
terspension bei langer Versicherungsdauer aus-
schließt oder zum Wegfall einer solchen Leistung
führt, ist als ein vom Anspruchsberechtigten zu ver-
tretender Grund anzusehen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2008 / 75. Änderung)

2. Auch eine Klagsrückziehung im sozialgerichtlichen
Verfahren ist als ein vom Anspruchsberechtigten zu
vertretender Grund dafür, dass die Pension nicht an-
fällt, zu bewerten.
(57. Änderung / 1. Jänner 2001)

Zu § 100 Abs 1 Z 3:

Ein Wohnsitz oder Aufenthalt in einem Mitgliedsstaat
der Europäischen Union bzw in einem Staat, welcher
Vertragspartei des Abkommens über den Europä-
ischenWirtschaftsraum ist, ist nicht als ein zumRuhen
von Leistungsansprüchen führender Wohnsitz oder
Aufenthalt im Ausland anzusehen.
(55. Änderung / 1. Jänner 2000)
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Zu § 100 Abs 4:

Gebührt dem Angestellten eine Abfertigungsdifferenz
gemäß § 208 Abs 7, so ruht die Pension nur insoweit,
als der neuerlichen Abfertigungszahlung ein längerer
Abfertigungszeitraum zugrunde liegt (Beispiel: erste
Abfertigung nach 23 Dienstjahren -> neunfacher Mo-
natsbezug – zweite Abfertigung nach weiteren drei,
also insgesamt 26 Dienstjahren - zwölffacher Monats-
bezug).
(73. Änderung / 1. Jänner 2007)

Zu § 101 Abs 2 Z 1 lit b):

(entfällt mit 86. Änderung / 1. Jänner 2014)

Zu § 101 Abs 5b:

1. Für die Berechnung der Beiträge werden folgende
Dienstbezüge berücksichtigt:

a) die ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 bis 10
–mit Ausnahme des nach § 49 Abs 3 Z 2 ASVG bei-
tragsfreien Teiles der Erschwerniszulage gemäß
§ 46 Abs 1 Z 5,

b) die nichtständigen Bezüge gemäß § 35 Abs 3,

c) das Schwundgeld gemäß § 57, wenn und insoweit
es nicht nach § 49 Abs 3 Z 3 ASVG von der Bei-
tragspflicht ausgenommen ist,

d) das Urlaubsentgelt gemäß § 59a,

e) das Entgelt für Feiertage und Ersatzruhe gemäß
§ 59b Abs 1,

f) das Feiertagsentgelt gemäß § 59b Abs 2,

g) die Bezüge bei Erkrankung gemäß § 60 Abs 1,

h) 12/14 der Außendienstzulage gemäß § 74, wenn
und insoweit sie nicht als Aufwandsersatz zu be-
werten ist.

2. Das tatsächlich Ausmaß der Bezüge ist nur dann
maßgebend, wenn ihnen die Normalarbeitszeit gemäß
§ 9 bzw § 9a zugrundeliegt; in den Fällen, in denen sie
auf einer geringeren regelmäßigen Arbeitszeit beru-
hen, sind sie auf das der Normalarbeitszeit gemäß
§ 9 bzw § 9a entsprechende Maß zu erhöhen.

3. Die Bezüge werden mit dem im Monat der Antrag-
stellung gebührenden Wert berücksichtigt.

4. Mit Rücksicht auf den Anspruch auf eine 13. und
14. Pension wird der nach lit a) bis c) ermittelte Ge-
samtbetrag um ein Sechstel erhöht. Dieser erhöhte
Wert stellt die endgültige Berechnungsbasis dar, aus
der nach Maßgabe des § 101 Abs 5d der der Nachent-

richtung zugrunde liegende monatliche Pensionsbei-
trag errechnet wird.
(56. Änderung / 1. Jänner 2000 bzw 1. Jänner 2003)

Zu § 102:

Wenn eine Dienstordnungspension ab dem Zeitpunkt
zuerkannt wird, zu dem eine Pensionsanpassung wirk-
sam wird, dann ist sie noch vor Anrechnung der fikti-
ven gesetzlichen Pension anzupassen.
(49. Änderung / 1. Jänner 1998)

Zu § 127:

Der Differenzbetrag ist in sinngemäßer Anwendung
des § 49 Abs 1 Z 1 in die Bemessungsgrundlage des
Urlaubs- und des Weihnachtszuschusses einzubezie-
hen, in sinngemäßer Anwendung des § 59a Z 1 wäh-
rend des Urlaubes und in sinngemäßer Anwendung
des § 60 Abs 1 Z 2 im Falle der Dienstverhinderung
durch Krankheit oder Unglücksfall weiterzuzahlen
und in sinngemäßer Anwendung des § 87 Abs 1 Z 1
so wie die Gefahrenzulage in die Pensionsbemes-
sungsgrundlage einzubeziehen. Der Differenzbetrag
ist pensionsbeitragspflichtig.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Zu § 181 Abs 8:

1. Die Dauer der voneinander abweichenden Arbeits-
zeiten ist jeweils in Kalendermonaten zu erfassen, wo-
bei ein Monat, in dem unterschiedliche Arbeitszeiten
gegolten haben, jener Arbeitszeit hinzuzurechnen
ist, die für die Mehrzahl der Tage dieses Monats be-
stimmend war. Ergibt sich in einem Kalendermonat ei-
ne solche Mehrzahl von Tagen nicht, weil für die glei-
che Anzahl von Tagen zwei oder mehrere unterschied-
liche Arbeitszeiten gegolten haben, dann ist dieser
Monat der Arbeitszeit mit der höheren bzw höchsten
Zahl wöchentlicher Arbeitsstunden hinzuzurechnen.

2. Das Ausmaß der voneinander abweichenden Ar-
beitszeiten ist jeweils durch einen dem Verhältnis
der einzelnen Arbeitszeit zur gleichzeitig geltenden
kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit entspre-
chenden Faktor zu erfassen; für Zeiten der Vollzeitbe-
schäftigung gilt der Faktor 100, für Zeiten der Teilzeit-
beschäftigung entspricht der Faktor dem Prozentsatz,
der das Verhältnis der Teilarbeitszeit zur jeweils gel-
tenden kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit wi-
derspiegelt.
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3. Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Arbeits-
zeitfaktors ist wie folgt vorzugehen (vgl auch das
nachstehende tabellarische Rechenbeispiel):

a) Die Zahl der Monate jeder einzelnen Arbeitszeitva-
riante (Spalte 2 der Tabelle) ist in den prozentuel-
len Anteil an der Gesamtdauer der Dienstzeit um-
zurechnen (Spalte 3 der Tabelle), wobei bei unter-
monatigem Dienstbeginn der Monat des Antrittes
des Dienstverhältnisses dann zu berücksichtigen
ist, wenn mindestens die Hälfte der Kalendertage
dieses Monates innerhalb des Dienstverhältnisses
liegt.

b) Dieser (in Spalte 3 der Tabelle enthaltene) auf zwei
Dezimalstellen kaufmännisch gerundete Prozent-
satz ist mit dem der entsprechenden Arbeitszeitva-
riante zuzuordnenden Arbeitszeitfaktor (Spalte 4
der Tabelle) zu multiplizieren (Spalte 5 der Tabel-
le).

c) Die Summe der (sich aus Spalte 5 der Tabelle erge-
benden) Produkte ist durch 100 zu dividieren; der
Quotient ist der durchschnittliche Arbeitszeitfak-
tor.

Mo. abs. Mo. in% AZ Fakt. Prod.
3 x 4

VB 244 59,08 100,0 5.908

TB/35 WoSt 42 10,17 87,5 890

TB/30 WoSt 79 19,13 75,0 1.435

TB/24 WoSt 48 11,62 60,0 697

Summe 413 100,00 ––– 8.930

durchschnittlicher AZ-Faktor: 8.930 / 100 = 89,3

4. Bei der Bildung der Bemessungsgrundlage ist wie
folgt vorzugehen (vgl auch das nachstehende tabella-
rische Rechenbeispiel):

a) Die nach § 87 Abs 1 ermittelte Bemessungsgrund-
lage (Spalte 1 der Tabelle) ist durch den Arbeits-
zeitfaktor des für sie maßgebenden Kalendermo-
nates (Spalte 2 der Tabelle) zu dividieren.

b) Der daraus resultierende Quotient (Spalte 3 der
Tabelle) ist mit dem durchschnittlichen Arbeitszeit-
faktor (Spalte 4 der Tabelle) zu multiplizieren.

c) Das (in Spalte 5 der Tabelle aufscheinende) Pro-
dukt ergibt die Bemessungsgrundlage gemäß
§ 87 Abs 3

BG nach
87/1

AZF/BG-
Monat

Quotient
1/2

durch-
schn. AZF

BG nach
87/3

40.000 100,0 400 89,30 35.720

35.000 87,5 400 89,30 35.720

30.000 75,0 400 89,30 35.720

24.000 60,0 400 89,30 35.720

(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Zu § 181 Abs 14 bis 15:

1. Für Pensionen und Pensionsteile bis zu einem be-
stimmten Höchstbetrag (Anhang) wird die durch die
Durchrechnung bewirkte Minderung der Pension ge-
genüber der bis zum 31.Dezember 2002 geltenden
Rechtslage (Vergleichspension) begrenzt (Decke-
lung); diese Begrenzung bezieht sich auf die effektive
Pensionsleistung des Dienstgebers (Dienstordnungs-
pension abzüglich fiktiver gesetzlicher Pension).

2. Die höchstmögliche Reduzierung der Vergleichs-
pension ergibt sich aus dem maximalen Belastungs-
faktor, der mithilfe der im Anhang dargestellten For-
mel ermittelt wird.

3. Übersteigt die Differenz zwischen Pension und Ver-
gleichspension den aus dem maximalen Belastungs-
faktor resultierenden Betrag, wird die Pension um
den Unterschiedsbetrag erhöht:

Beispiel 1:

Dienstgeberleistung alt: ...... S 13.000,–
Dienstgeberleistung neu:..... S 12.000,–
Differenz: ....................... S 1.000,– (7,7%

der DG-
Leistung
alt)

max. Pensionsminderung bei
S 13.000,–:..................... S 260,– (2%)
Dienstgeberleistung neu,
nach Deckelung: ............... S 12.740,–

Beispiel 2:

Dienstgeberleistung alt: ...... S 30.000,–
Dienstgeberleistung neu:..... S 27.000,–
Differenz: ....................... S 3.000,– (10% der

DG-Leis-
tung alt)

max. Pensionsminderung bis
S 28.000,–:..................... S 1.960,– (7%)
Pensionsminderung über S
28.000,–: ....................... S 200,– (10%)
maximale Pensionsminde-
rung insgesamt ................ S 2.160,– (7,2%)
Dienstgeberleistung neu,
nach Deckelung: ............... S 27.840,–
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Zu § 208 Abs 2:

Der Anspruch auf Wiedereinberufung zum Dienst be-
steht nicht, wenn gemäß § 207 Abs 3 Z 2 durch Gut-
achten eines gerichtlich beeideten ärztlichen Sachver-
ständigen die Dienstunfähigkeit im Sinne des § 207
Abs 1 festgestellt wird.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)
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Zu § 208 Abs 7:

Für die Berechnung der Abfertigungsdifferenz ist die
anlässlich der erstmaligen Versetzung in den Ruhe-
stand gezahlte Abfertigung auf Basis des zum Zeit-
punkt der neuerlichen Ruhestandsversetzung gelten-
den Gehaltsschemas neu zu berechnen.
(69. Änderung / 1. Juli 2005)

Zu § 251:

Angestellte, deren Dienstverhältnis auf länger als ein
Jahr befristet ist, unterliegen bereits mit Dienstantritt
§ 251 Abs 2 1. Satz DO.A.
(86. Änderung / 1. Jänner 2014)

Zu Art XXVII Z 2:

(entfällt mit 69. Änderung / 1. Juli 2005)

Zu Art XXXI:

(entfällt mit 56. Änderung / 1. Jänner 2000)

Zu Art XXXII:

(entfällt mit 61. Änderung / 1. Jänner 2002)

Zu Art XLVII Z 8 Abs 1:

(entfällt mit 69. Änderung / 1. Juli 2005)

Zu Art XLVII Z 9 Abs 1:

(entfällt mit 57. Änderung / 1. Jänner 2001)

Zu Art XLVII Z 10 Abs 8 bis 9:

(entfällt mit 69. Änderung / 1. Juli 2005)

Zu Anlage 12:

1. Die Kollektivvertragspartner erachten die vorlie-
gende Vereinbarung als beispielgebend für Auslage-
rungen im Bereich der österreichischen Sozialversi-
cherung. Sollten sich die vorliegenden Regelungen
bewähren, wird eine Ausdehnung auf andere Auslage-
rungen angestrebt.

2. Versetzungen im Zusammenhang mit Tätigkeiten
für den jeweils angeführten Beschäftiger sind zuläs-
sig. Gesonderte Regelungen für Dienstzuteilungen
sind daher nicht erforderlich.
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ANHANG ALPHA

VERÄNDERLICHE WERTE DO.A

(Stand 1. Jänner 2016)

in €

1. Fahrtkostenzuschuss

Eigenanteil gemäß § 58 Abs 2 ................ € 365,–

2. Reisekosten

a) Kilometergeld gemäß § 72 Abs 4....... € 0,38
b) Besondere Entschädigung gemäß § 72

Abs 5
ba) für Motorfahrräder und Motorräder pro

km .......................................... € 0,24
bb) für PKW und KKW pro km ............... € 0,42
c) Zuschlag für die Mitbeförderung von

Personen gemäß § 72 Abs 5 ............ € 0,05
d) Pauschbetrag gemäß § 69 Abs 5

da) von und zum Bahnhof .................... € 5,50
db) von und zum Flugplatz ................... € 10,90

3. Waisenpension

a) Grenzbetrag gemäß § 83 Abs 1a ....... € 912,58
b) Grenzbetrag gemäß § 83 Abs 4 ........ € 1.353,38

4. Pensionsbeitrag

a) Höchstbetrag gemäß § 460b Abs 1 Z 1
ASVG ....................................... € 4.860,–

b) Höchstbetrag gemäß § 460b Abs 1 Z 2
ASVG ....................................... € 9.720,–
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ANHANG BETA

AUFWERTUNGSFAKTOREN 2016
für die Beitragsgrundlagen

der Jahre Aufwertungsfaktor

1988 1,750
1989 1,710
1990 1,638
1991 1,564
1992 1,503
1993 1,444
1994 1,413
1995 1,373
1996 1,339
1997 1,339
1998 1,322
1999 1,303
2000 1,297
2001 1,285
2002 1,271

für die Beitragsgrundlagen
der Jahre Aufwertungsfaktor

2003 1,266
2004 1,254
2005 1,233
2006 1,205
2007 1,186
2008 1,165
2009 1,130
2010 1,113
2011 1,099
2012 1,071
2013 1,041
2014 1,017
2015 1,000
2016

ANHANG GAMMA

DECKELUNG DES DURCHRECHNUNGSVERLUSTES IM ÜBERGANGS-
ZEITRAUM (BETRÄGE IN EURO)

(Werte für 2016)

1. Höchstbetrag ................................. € 2.605,68

2. Formel zur Ermittlung des maximalen Belastungs-
faktors (mB*) ):

Altpension – 368,86

279,19

*) in Prozent

3. Beträge, bei denen sich ganzzahlige Prozentsätze
der maximalen Belastung ergeben:

Altpension (DG-Leistung) maximale Belastung

€ 648,05 1%
€ 927,24 2%
€ 1.206,43 3%
€ 1.485,62 4%
€ 1.764,81 5%
€ 2.044,— 6%
€ 2.323,19

7%
€ 2.605,68
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ANLAGE 2a

GEHALTSSCHEMATA 1. JÄNNER 2018

in €

PSYCHOLOGEN

P1 P2

162,10 173,60
1 2.843,60 2.964,80
2 3.005,70 3.138,40
3 3.167,80 3.312,00
4 3.329,90 3.485,60
5 3.492,00 3.659,20
6 3.654,10 3.832,80
7 3.816,20 4.006,40
8 3.978,30 4.180,00
9 4.140,40 4.353,60

10 4.302,50 4.527,20
11 4.464,60 4.700,80
12 4.626,70 4.874,40
13 4.788,80 5.048,00
14 4.950,90 5.221,60
15 5.113,00 5.395,20
16 5.275,10 5.568,80
17 5.437,20 5.742,40
18 5.599,30 5.916,00

Zulagenbemessungsgrundlage: 1.847,90.
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ANLAGE 3

GEHALTSSCHEMATA 1. JÄNNER 2018

in €

ZAHNTECHNIKER

I II III VI

65,70 111,60 117,10 118,90

1 1.913,90 2.388,40 2.407,20 2.486,60
2 1.979,60 2.500,00 2.524,30 2.605,50
3 2.045,30 2.611,60 2.641,40 2.724,40

4 2.111,00 2.723,20 2.758,50 2.843,30
5 2.176,70 2.834,80 2.875,60 2.962,20
6 2.242,40 2.946,40 2.992,70 3.081,10

7 2.308,10 3.058,00 3.109,80 3.200,00
8 2.373,80 3.169,60 3.226,90 3.318,90
9 2.439,50 3.281,20 3.344,00 3.437,80

10 2.505,20 3.392,80 3.461,10 3.556,70
11 2.570,90 3.504,40 3.578,20 3.675,60
12 2.636,60 3.616,00 3.695,30 3.794,50

13 2.702,30 3.727,60 3.812,40 3.913,40
14 2.768,00 3.839,20 3.929,50 4.032,30
15 2.833,70 3.950,80 4.046,60 4.151,20

16 2.899,40 4.062,40 4.163,70 4.270,10
17 2.965,10 4.174,00 4.280,80 4.389,00
18 3.030,80 4.285,60 4.397,90 4.507,90

Zulagenbemessungsgrundlage: 1.847,90.

ANLAGE 4

PROGRAMM ZUR FÖRDERUNG VON CHANCENGLEICHHEIT

1. Gemeinsames Ziel ist es, die Gleichstellung von
Männern und Frauen zu verwirklichen.

2. Die Verwirklichung der Chancengleichheit ist Auf-
gabe des Versicherungsträgers und des Betriebsrates.
Dazu wird – unter Wahrung der Grundsätze der Quali-
fikation – schrittweise ein gleicher Anteil von Männern
und Frauen in leitenden Funktionen angestrebt, und
zwar

a) für den Verwaltungsbereich in den Gehaltsgruppen
D bis G,

b) für den Gesundheitsbereich in den Gehaltsgruppen
III bis IV.

3. Der Versicherungsträger schreibt eine Ist-Analyse
ständig fort, in der die Anteile von Männern und
Frauen an den Beschäftigten des Versicherungsträ-
gers nach den leitenden Funktionsbereichen und nach
Gehaltsgruppen aufgeschlüsselt sind.

4.Mindestens jährlich beraten der Betriebsrat und der
Versicherungsträger über Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Chancengleichheit.

5. Bei der Abfassung von Stellenausschreibungen für
Stellen in leitenden Funktionsbereichen, in denen
Frauen (oder Männer) unterrepräsentiert sind, sollen
Frauen (bzw Männer) gezielt durch den Zusatz ange-
sprochen werden: „Der Versicherungsträger strebt
an, den Frauenanteil (Männeranteil) in diesem Funk-
tionsbereich zu erhöhen“.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2013 / 85. Änderung)

6. Bestandteile des Chancengleichheitsplanes sind die
Personalplanung und -entwicklung, die Auflistung der
mittelfristig frei werdenden Stellen, fortlaufende und
gezielte Fort- und Weiterbildung und die Förderung
des innerbetrieblichen Aufstieges von MitarbeiterIn-
nen.
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7. Zur Förderung der innerbetrieblichen Gleichstel-
lung und zur Verbesserung von Aufstiegs- und Qualifi-
kationsmöglichkeiten für die MitarbeiterInnen wird ein
kontinuierliches Fortbildungsprogramm entwickelt:

a) Alle MitarbeiterInnen sind gezielt auf Fortbildungs-
möglichkeiten hinzuweisen. Der Besuch von Ver-

anstaltungen, die der beruflichen Fortbildung die-
nen, soll – unter Berücksichtigung der Notwendig-
keiten des Dienstbetriebes – ermöglicht werden.

b) DieTeilnahme an beruflichen Bildungsmaßnahmen
ist im Personalakt zu vermerken.

ANLAGE 5

KOSTENERSATZ GEMÄSS § 67 ABS 3

(Werte Stand 1. Jänner 2018)

1. Frühstück ................................................................................................................ € 1,35
2. Gabelfrühstück oder Jause ............................................................................................ € 1,20
3. Mittagessen ............................................................................................................. € 3,53
4. Abendessen ............................................................................................................. € 3,06
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 96. Änderung)

ANLAGE 6

VEREINBARUNG GEM § 252 DO.A BETREFFEND DIE WAHRUNG DER
PENSIONSRECHTLICHENANWARTSCHAFT UND LEISTUNGSAN-

SPRÜCHE (DO-PENSIONSRECHT)

1. Infolge der Aufkündigung/Nichtigerklärung der kol-
lektivvertraglichen Bestimmungen zum Pensionsrecht
(Stichtag Wirksamkeitsbeginn der 85. Änderung der
DO.A, Abschnitt IV, VII (korrespondierendes Über-
gangsrecht) und sonstigen korrespondierenden Be-
stimmungen zu Abschnitt IV) wird zur Wahrung der
Ansprüche nachstehende Vereinbarung abgeschlos-
sen.

2. Der/die Angestellte hat Anspruch auf eine betriebli-
che Pensionsleistung durch den Arbeitgeber.

3. Für den Pensionsanspruch und das Ausmaß der be-
trieblichen Pensionsleistung sind die Bestimmungen
des Abschnittes IV, des Abschnittes VII (korrespon-
dierende Übergangsbestimmungen zum Abschnitt IV)
sowie sämtlicher korrespondierender Bestimmungen
zu Abschnitt IV in der Fassung der 85. Änderung der
Dienstordnung A zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
maßgebend. Dies betrifft insbesondere:

a) die Erlangung der Anwartschaften,

b) die Berechnung der Beitragsgrundlagen (Beitrags-
monate und Steigerungsprozentsätze), des Pen-
sionszuschusses sowie der fiktiven anrechenbaren
gesetzlichen Pension,

c) das Ruhen der Pensionsleistung.

Eine Auflistung/Abschrift dieser Bestimmungen im
Anhang ist integrierter Bestandteil dieser Vereinba-
rung.

4. Änderungen die nach dem im Pkt 3, erster Satz an-
geführtem Stichtag erfolgen, werden insoweit berück-
sichtigt, als sie durch berechnungstechnische Not-
wendigkeiten oder Änderung rechtlicher Rahmenbe-
dingungen nötig werden und zur qualitativ gleichwer-
tigen Aufrechterhaltung der gegenständlichen Pen-
sionszusage dienen. In diesem Fall sind die jeweiligen
Bestimmungen in der Fassung zum Zeitpunkt der
Kündigung oder Aufhebung der DO, samt der korres-
pondierenden Übergangsbestimmungen anzuwen-
den. Dies sind insbesondere:

a) die Änderung der Berechnungsgrundlagen um die
Berechnung der zugesagten Leistungen im Falle
rechtlicher Änderungen (ASVG, APG, DO) aufrecht
erhalten zu können,

b) die Änderung der Leistungsvoraussetzungen auf-
grund pensionsrechtlicher Änderungen (zB Anfall
von Leistungen),

c) Anpassung der Pensionsleistungen,

d) Anpassung von veränderlichen Werten die zur Be-
rechnung der Pensionsleistung und Aufrechterhal-
tung der gegenständlichen Vereinbarung notwen-
dig sind.
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5. Sollte innerhalb von 60 Monaten nach Kündigung
des Kollektivvertrages ein neues, kollektivvertragli-
ches Pensionsrecht in Kraft treten, das dem gegen-
ständlichen Leistungsvertrag zumindest gleichwertig
ist, wird dieser Vertrag solange ausgesetzt, solange

die kollektivvertragliche Regelung gegenüber der ge-
genständlichen Vereinbarung gleichwertig ist.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 85. Änderung)

ANLAGE 7

BETRIEBLICHE WIEDEREINGLIEDERUNG NACH LANGZEITKRANKEN-
STÄNDEN

1. Voraussetzungen:

a) Dieses Modell kann bei jenen Dienstnehmern, die
durch Krankheit oder Unfall durchgehend vier Mo-
nate oder länger an der Arbeitsleistung verhindert
waren, nach Ende des Krankenstandes zur Anwen-
dung kommen. In berücksichtigungswürdigen, an-
nähernd gleichwertigen Fällen kann diese Bestim-
mung analog angewendet werden.

b) Es muss eine arbeitsmedizinische Bestätigung bzw
Empfehlung vorliegen, dass der Wiedereingliede-
rungsprozess aus ärztlicher Sicht unbedenklich
ist und befürwortet wird.

c) Es muss eine Vereinbarung zwischen Dienstgeber
und Dienstnehmer vorliegen. Der Betriebsrat so-
wie der für die Dienststelle zuständige Arbeitsme-
diziner (§ 79 ASchG) sind zur Beratung beizuzie-
hen.

2. Arbeitszeit und Entgelt:

a) Der Wiedereingliederungsprozess kann flexibel
gestaltet werden, beispielsweise durch eine stu-
fenweise Anhebung der Arbeitszeit (Teilzeitverein-
barung), wenn die sofortige Rückkehr zumArbeits-
ausmaß, das vor der eingetretenen Arbeitsunfä-
higkeit des Dienstnehmers bestanden hat, medizi-
nisch nicht sinnvoll wäre.

b) Bei der Bemessung des Entgelts ist im Regelfall ne-
ben dem aufgrund der Arbeitsleistung gebühren-
den Gehalt ein Wiedereingliederungsbonus im
Ausmaß von 20%der gemäß § 35 Abs 1 gebühren-

den Bezüge zu gewähren. Die Summe der beiden
Gehaltsbestandteile darf das der Tätigkeit entspre-
chende Gehalt, das ohne Vereinbarung einer Wie-
dereingliederungsteilzeit gebühren würde, nicht
über- und 50% des vor der Arbeitsunfähigkeit ge-
bührenden Entgelts nicht unterschreiten.

c) Eine vor dem 1.September 2017 bestehende Ver-
einbarung zu einem Wiedereingliederungsprozess
bleibt bis zu ihrem vereinbarten Ende in Geltung,
solange diese Vereinbarung nicht einvernehmlich
abgeändert wird.

3. Dauer
Der Prozess der Wiedereingliederung soll im Regelfall
zwölf Monate nicht überschreiten.

4. Abgrenzung zurWiedereingliederungsteilzeit
gem AVRAG:
– Der Mitarbeiter ist verpflichtet dem Dienstgeber die

beabsichtigte Inanspruchnahme der Wiedereinglie-
derungsteilzeit gem AVRAG mitzuteilen.

– EineWiedereingliederung gemäß dieser Anlage darf
nicht zusammen mit einer Wiedereingliederungs-
teilzeit gemäß § 13a AVRAG erfolgen.

– Wird neben einem Wiedereingliederungsbonus ge-
mäß Pt. 2 lit b) ein Wiedereingliederungsgeld nach
§ 143d ASVG bezogen, ist der Wiedereingliede-
rungsbonus zur Gänze zurückzuzahlen.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

ANLAGE 8

EINZELHEITEN ZUM FREIJAHR

1. Voraussetzungen und Grundsätze::
Der/Die Angestellte muss zumindest fünf Jahre unun-
terbrochen im Dienst gestanden sein, wobei Zeiten ei-
ner Bildungsfreistellung gemäß § 119 ArbVG sowie
Zeiten eines drei Monate nicht übersteigenden Son-
derurlaubes gemäß § 20 auf diese Frist nicht anzu-

rechnen sind; die Frist wird durch folgende Zeiträume
gehemmt:
– Zeiten des Bezuges von Wochengeld aus der ge-

setzlichen Sozialversicherung,
– Zeiten einer Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG

bzw gemäß §§ 2 bis 6 VKG,
– Zeiten einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG,
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– Zeiten eines drei Monate übersteigenden Sonderur-
laubes gemäß § 20,

– Zeiten einer Dienstfreistellung unter Entfall der
Dienstbezüge gemäß § 27 Abs 2 bis 4,

– Zeiten des Präsenzdienstes (§ 19 WG), des Zivil-
dienstes oder des Ausbildungsdienstes von Frauen
beim Bundesheer,

– im Ruhestand verbrachte Zeiten.
Ein Freijahr kann höchstens dreimal in Anspruch ge-
nommen werden. Der Antrag ist spätestens drei Mo-
nate vor dem gewünschten Beginn der Rahmenzeit
zu stellen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

2. Modelle:
– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit

von fünf Jahren die Möglichkeit, vier Jahre entspre-
chend ihrer regelmäßigen Arbeitszeit tätig (Arbeits-
phase) und ein Jahr vom Dienst freigestellt (Frei-
jahr) zu sein. (Modell 1)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von zweieinhalb Jahren die Möglichkeit, zwei Jahre
entsprechend ihrer regelmäßigen Arbeitszeit tätig
(Arbeitsphase) und sechs Monate vom Dienst frei-
gestellt (Freijahr) zu sein. (Modell 2)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von zwei Jahren und einem Monat die Möglichkeit,
ein Jahr und acht Monate entsprechend ihrer regel-
mäßigen Arbeitszeit tätig (Arbeitsphase) und fünf
Monate vom Dienst freigestellt (Freijahr) zu sein.
(Modell 3)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von einem Jahr und acht Monaten die Möglichkeit,
ein Jahr und vier Monate entsprechend ihrer regel-
mäßigen Arbeitszeit tätig (Arbeitsphase) und vier
Monate vom Dienst freigestellt (Freijahr) zu sein.
(Modell 4)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von einem Jahr und drei Monaten die Möglichkeit,
ein Jahr entsprechend ihrer regelmäßigen Arbeits-
zeit tätig (Arbeitsphase) und drei Monate vom
Dienst freigestellt (Freijahr) zu sein. (Modell 5)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von zehnMonaten die Möglichkeit, acht Monate ent-
sprechend ihrer regelmäßigen Arbeitszeit tätig (Ar-
beitsphase) und zwei Monate vom Dienst freige-
stellt (Freijahr) zu sein. (Modell 6)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von fünf Monaten die Möglichkeit, vier Monate ent-
sprechend ihrer regelmäßigen Arbeitszeit tätig (Ar-
beitsphase) und einen Monat vom Dienst freige-
stellt (Freijahr) zu sein. (Modell 7)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von fünf Jahren die Möglichkeit, viereinhalb Jahre
entsprechend ihrer regelmäßigen Arbeitszeit tätig
(Arbeitsphase) und sechs Monate vom Dienst frei-
gestellt (Freijahr) zu sein. (Modell 8)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von vier Jahren und zwei Monaten die Möglichkeit,
drei Jahre und neun Monate entsprechend ihrer re-
gelmäßigen Arbeitszeit tätig (Arbeitsphase) und
fünf Monate vom Dienst freigestellt (Freijahr) zu
sein. (Modell 9)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von drei Jahren und vier Monaten die Möglichkeit,
drei Jahre entsprechend ihrer regelmäßigen Ar-
beitszeit tätig (Arbeitsphase) und vier Monate vom
Dienst freigestellt (Freijahr) zu sein. (Modell 10)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von zweieinhalb Jahren die Möglichkeit, zwei Jahre
und 3 Monate entsprechend ihrer regelmäßigen Ar-
beitszeit tätig (Arbeitsphase) und drei Monate vom
Dienst freigestellt (Freijahr) zu sein. (Modell 11)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von einem Jahr und acht Monaten die Möglichkeit,
eineinhalb Jahre entsprechend ihrer regelmäßigen
Arbeitszeit tätig (Arbeitsphase) und zwei Monate
vom Dienst freigestellt (Freijahr) zu sein. (Modell
12)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von zehn Monaten die Möglichkeit, neun Monate
entsprechend ihrer regelmäßigen Arbeitszeit tätig
(Arbeitsphase) und einen Monat vom Dienst freige-
stellt (Freijahr) zu sein. (Modell 13)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von sechs Monaten die Möglichkeit, drei Monate
entsprechend ihrer regelmäßigen Arbeitszeit tätig
(Arbeitsphase) und drei Monate vom Dienst freige-
stellt (Freijahr) zu sein. (Modell 14)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von vier Monaten die Möglichkeit, zwei Monate ent-
sprechend ihrer regelmäßigen Arbeitszeit tätig (Ar-
beitsphase) und zwei Monate vom Dienst freige-
stellt (Freijahr) zu sein. (Modell 15)

– Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von zwei Monaten die Möglichkeit, einen Monat ent-
sprechend ihrer regelmäßigen Arbeitszeit tätig (Ar-
beitsphase) und einen Monat vom Dienst freige-
stellt (Freijahr) zu sein. (Modell 16)

– Alternativ können von den exemplarischen Model-
len abweichende Vereinbarungen getroffen werden,
wobei der in den Modellen 1 bis 16 zum Ausdruck
kommende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwi-
schen Arbeits- und Freizeitphase einzuhalten ist.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

3. Beginn:
– Das Freijahr soll am Ende der Rahmenzeit ver-

braucht werden.
– In besonders begründeten Fällen darf maximal 1/3

des Freijahres am Beginn der Rahmenzeit (oder
die Arbeitsphase unterbrechend) verbraucht wer-
den, wobei die Aufteilung in ganzen Monaten zu er-
folgen hat; zumindest 2/3 des Freijahres dürfen
erst am Ende der Rahmenzeit verbraucht werden.
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– In Ausnahmefällen kann das Freijahrmodell (Rah-
menzeit) unmittelbar vor Beginn der (letzten) Frei-
zeitphase unterbrochen werden (Aufschub der Frei-
zeitphase) und der Konsum der Freizeitphase für ei-
nen angemessenen, späteren Zeitraum vereinbart
werden.

(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

4. Dauer:
Als Dauer des Freijahres kommen in Betracht:

12 Monate: ....................... Modell 1
6 Monate: ....................... Modelle 2 und 8
5 Monate: ....................... Modelle 3 und 9
4 Monate: ....................... Modelle 4 und 10
3 Monate: ....................... Modelle 5, 11 und 14
2 Monate: ....................... Modelle 6, 12 und 15
1 Monate: ....................... Modelle 7, 13 und 16

(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

5. Änderung der Arbeitszeit, Sonderurlaub:
Während der Rahmenzeit sind Änderungen der regel-
mäßigenwöchentlichen Arbeitszeit (zB von Vollzeitbe-
schäftigung auf Teilzeitbeschäftigung oder umge-
kehrt) sowie Sonderurlaube als auch ein Wechsel in
ein anderes Modell unzulässig.
(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)

6. Nebenberufliche Erwerbstätigkeit:
§ 11 gilt auch während des Freijahres.
Eine vor Beginn des Freijahres erteilte Genehmigung
zur Ausübung einer auf Erwerb gerichteten Nebenbe-
schäftigung bleibt während des Freijahres aufrecht
und kann nur aus den in § 11 Abs 1 genannten Grün-
den widerrufen werden.

7. Vorzeitige Beendigung der Rahmenzeit:
Die Rahmenzeit (einschließlich des Freijahres) endet
vorzeitig durch
– ein Beschäftigungsverbot gemäß § 3 MSchG,
– eine Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG bzw ge-

mäß §§ 2 bis 6 VKG,
– eine Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG,
– eine Teilzeitbeschäftigung gemäß §§ 15h bis 15i

MSchG bzw gemäß §§ 8 bis 8a VKG,
– eine Dienstfreistellung unter Entfall der Dienstbezü-

ge gemäß § 27 Abs 2 bis 4,
– den Präsenzdienst (§ 19 WG), den Zivildienst oder

den Ausbildungsdienst von Frauen beim Bundes-
heer,

– einen Sonderurlaub gemäß § 20 Abs 3,
– die Auflösung des Dienstverhältnisses (auch: Ver-

setzung in den Ruhestand).
Der/Die Angestellte kann bis längstens drei Monate
vor Beginn des Freijahres aus wichtigen persönlichen
Gründen, welche dem Versicherungsträger glaubhaft
zu machen sind, von der Vereinbarung zurücktreten.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2016 / 93. Änderung)

8. Anrechnung auf die Dienstzeit:
Die Arbeitsphase ist für alle von der Dauer der Dienst-
zeit abhängigen Rechte (zB Zeitvorrückungen, Frist
für den erhöhten Kündigungsschutz) in vollem Aus-
maß anzurechnen; das Freijahr ist auf die zur Erlan-
gung des erhöhten Kündigungsschutzes (der Unkünd-
barkeit) vorgesehenen Frist nicht, für alle anderen von
der Dauer der Dienstzeit abhängigen Rechte in vollem
Ausmaß anzurechnen.

9. Urlaub:
In den vom Freijahr berührten Kalenderjahren verrin-
gert sich der Urlaubsanspruch einschließlich der Zu-
satzurlaube im Verhältnis der Dauer des Freijahres
zumKalenderjahr, wobei Teile vonWerktagen auf volle
Werktage aufzurunden sind.

10. Entgelt, Gebühren:
– Die Dienstbezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 und 3 bis 5

(Gehalt, Leitungszulage, Bereichsleitungszulage,
Funktionszulage) gebühren während des Rahmen-
zeitraumes (einschließlich des Freijahres) entspre-
chend der Relation von Arbeits- zu Freizeitphase/
Freijahr (bei den Modellen 1 bis 7 im Ausmaß von
80%, bei den Modellen 8 bis 13 im Ausmaß von
90% und bei den Modellen 14 bis 16 im Ausmaß
von 50%); das gilt auch für die aus diesen Bezugs-
arten resultierenden Teile des Urlaubszuschusses
bzw der Weihnachtsremuneration, wobei § 49
Abs 3a sinngemäß anzuwenden ist. Abweichende
Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene sind bei
den Modellen 14 bis 16 (bzw bei gleichgelagerten
Modellen) in begründeten Fällen zulässig.

– Kinderzulagen stehen für die Rahmenzeit (ein-
schließlich des Freijahres) nach Maßgabe des § 41
Abs 11 ungeschmälert zu – auch im Rahmen des
13. und 14. Bezuges.

– Zuwendungen bei Dienstjubiläen gemäß § 66
(§ 237) werden auf Basis der vor Beginn desModells
geltenden Regelarbeitszeit berechnet.

– Die Dienstbezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 6 bis 10 und
Abs 3 sowie die entsprechenden Teile der Sonder-
zahlungen gebühren während der Arbeitsphase in
ungeschmälertem Ausmaß; für die Zeit des Freijah-
res entfällt der Anspruch auf diese Bezüge.

– Die Außendienstzulage ist während der Arbeitspha-
se in ungeschmälertem Ausmaß zu gewähren; sie
entfällt für die Zeit des Freijahres.

– Wird das Freijahrmodell (Rahmenzeit) vorzeitig be-
endet, so ist das Entgelt unter Berücksichtigung der
vollen Bezüge während der Arbeitsphase und des
Entfalles der Bezüge während des Freijahres neu
zu berechnen; die wechselseitigen Ansprüche sind
auszugleichen.

(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)
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11. Pensionsbeitrag:
Der Pensionsbeitrag ist vom (fiktiven) vollen Monats-
bezug zu entrichten, wobei im Freijahr hinsichtlich
der nicht gebührenden Bezugsarten der Durchschnitt
der Arbeitsphase heranzuziehen ist. Sowohl für die
Bildung der Bemessungsgrundlagen für die Dienst-
ordnungspension als auch für die fiktive gesetzliche
Pension ist der (fiktive) volle Monatsbezug zu Grunde
zu legen.
(Geltende Fassung ab 1. Juli 2017 / 95. Änderung)

12. Abfertigung:
Wenn das Dienstverhältnis unmittelbar nach dem
Freijahr endet, ist die Abfertigung vom (fiktiven) vol-
len Monatsbezug zu berechnen.

13. Anwendung der Dienstordnung:
Mit Ausnahme jener Bestimmungen, die mit der Ar-
beitspflicht zusammenhängen (zB § 10 – Dienstver-
hinderung), ist die Dienstordnung während des Frei-
jahres anzuwenden; das gilt insbesondere auch für
Vorschriften im Zusammenhang mit der Treuepflicht
(zB Informationspflicht gemäß § 8 Abs 5a).
Der/Die Angestellte hat das Recht, sich auch während
des Freijahres um ausgeschriebene Dienstposten der
Gehaltsgruppe D bis G sowie III und IV zu bewerben,
muss allerdings in diesem Zusammenhang dafür Sor-
ge tragen, dass ihm/ihr Informationen zeitgerecht
übermittelt werden können.

ANLAGE 8a

EINZELHEITEN ZUM TEILZEIT-SABBATICAL

1. Voraussetzungen:
Der/Die Angestellte muss zumindest fünf Jahre unun-
terbrochen im Dienst gestanden sein, wobei Zeiten ei-
ner Bildungsfreistellung gemäß § 119 ArbVG sowie
Zeiten eines drei Monate nicht übersteigenden Son-
derurlaubes gemäß § 20 bzw einer drei Monate nicht
übersteigenden Freizeitphase eines Freijahrmodelles
gemäß § 20a iVm Anlage 8 auf diese Frist nicht anzu-
rechnen sind; die Frist wird durch folgende Zeiträume
gehemmt:
– Zeiten des Bezuges von Wochengeld aus der ge-

setzlichen Sozialversicherung,
– Zeiten einer Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG

bzw gemäß §§ 2 bis 6 VKG,
– Zeiten einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG,
– Zeiten eines drei Monate übersteigenden Sonderur-

laubes gemäß § 20,
– Zeiten einer drei Monate übersteigenden Freizeit-

phase eines Freijahrmodelles gemäß § 20a iVm An-
lage 8,

– Zeiten einer Dienstfreistellung unter Entfall der
Dienstbezüge gemäß § 27 Abs 2 bis 4,

– Zeiten des Präsenzdienstes (§ 19 WG), des Zivil-
dienstes oder des Ausbildungsdienstes von Frauen
beim Bundesheer,

– im Ruhestand verbrachte Zeiten.
Der Antrag ist spätestens drei Monate vor dem ge-
wünschten Beginn der Rahmenzeit zu stellen.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2018 / 97. Änderung)

2. Modelle:
Die Angestellten haben innerhalb einer Rahmenzeit
von 6 Monaten / 12 Monaten / 18 Monaten / 24 Mona-
ten / 30 Monaten / 36 Monaten die Möglichkeit, in der
ersten Hälfte der Rahmenzeit voll (zB 5 Tage á 8 Stun-

den pro Woche) zu arbeiten und in der zweiten Hälfte
der Rahmenzeit reduziert (Teilzeitphase) zu arbeiten.
Für die Teilzeitphase kommen zB folgende Modelle in
Betracht:
[A]: 4 Tage á 8 Stunden pro Woche (entspricht

32 Stunden pro Woche)
[B]: 3 Tage á 8 Stunden pro Woche (entspricht

24 Stunden pro Woche)
[C]: 2 Tage á 8 Stunden pro Woche (entspricht

16 Stunden pro Woche)
Alternativ können Vollzeit- und Teilzeitphase als –
auch von den exemplarischen Modellen abweichende
– durchschnittliche Wochenstundenverpflichtungen
definiert werden.
Gleitzeitvereinbarungen iSd § 9 Abs 5 sind zulässig.

3. Beginn:
Die Teilzeitphase darf immer nur am Ende der Rah-
menzeit verbraucht werden.

4. Änderung der Arbeitszeit, Sonderurlaub:
Während der Rahmenzeit sind Änderungen der regel-
mäßigenwöchentlichen Arbeitszeit (zB von Vollzeitbe-
schäftigung auf Teilzeitbeschäftigung) sowie Sonder-
urlaube bzw ein Wechsel des Modells unzulässig.

5. Nebenberufliche Erwerbstätigkeit:
§ 11 gilt auch während des Teilzeit-Sabbaticals.
Eine vor Beginn des Teilzeit-Sabbaticals erteilte Ge-
nehmigung zur Ausübung einer auf Erwerb gerichte-
ten Nebenbeschäftigung bleibt während des Teilzeit-
Sabbaticals aufrecht und kann nur aus den in § 11
Abs 1 genannten Gründen widerrufen werden.
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6. Vorzeitige Beendigung der Rahmenzeit:
Die Rahmenzeit (einschließlich der Teilzeitphase) en-
det vorzeitig durch
– ein Beschäftigungsverbot gemäß § 3 MSchG,
– eine Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG bzw ge-

mäß §§ 2 bis 6 VKG,
– eine Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG,
– eine Teilzeitbeschäftigung gemäß §§ 15h bis 15i

MSchG bzw gemäß §§ 8 bis 8a VKG,
– eine Dienstfreistellung unter Entfall der Dienstbezü-

ge gemäß § 27 Abs 2 bis 4,
– den Präsenzdienst (§ 19 WG), den Zivildienst oder

den Ausbildungsdienst von Frauen beim Bundes-
heer,

– einen Sonderurlaub gemäß § 20 Abs 3,
– die Auflösung des Dienstverhältnisses (auch: Ver-

setzung in den Ruhestand).
Der/Die Angestellte kann bis längstens drei Monate
vor Beginn der Teilzeitphase aus wichtigen persönli-
chen Gründen, welche dem Versicherungsträger
glaubhaft zu machen sind, von der Vereinbarung zu-
rücktreten.

7. Anrechnung auf die Dienstzeit:
Das Teilzeit-Sabbatical ist für alle von der Dauer der
Dienstzeit abhängigen Rechte (zB Zeitvorrückungen)
in vollem Ausmaß anzurechnen.

8. Urlaub:
Der Urlaubsanspruch ist entsprechend der Teilzeit-
phasen zu berechnen (analog zu sonstigen Teilzeitver-
einbarungen).

9. Entgelt, Gebühren:
– Die Dienstbezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 1 und 3 bis 5

(Gehalt, Leitungszulage, Bereichsleitungszulage,
Funktionszulage) gebühren während des Rahmen-
zeitraumes (einschließlich des Teilzeit-Sabbaticals)
entsprechend der Relation von Vollzeit- zu Teilzeit-
phase (zB bei Modell [A] im Ausmaß von 90%, bei
Modell [B] im Ausmaß von 80% und bei Modell
[C] im Ausmaß von 70%); das gilt auch für die
aus diesen Bezugsarten resultierenden Teile des Ur-
laubszuschusses bzw der Weihnachtsremunera-
tion.

– Kinderzulagen stehen für die Rahmenzeit (ein-
schließlich des Freijahres) nach Maßgabe des § 41
Abs 11 ungeschmälert zu – auch im Rahmen des
13. und 14. Bezuges.

– Zuwendungen bei Dienstjubiläen gemäß § 66
(§ 237) werden auf Basis der vor Beginn desModells
geltenden Regelarbeitszeit berechnet.

– Die Dienstbezüge gemäß § 35 Abs 2 Z 6 bis 9 und
Abs 3 sowie die ent¬sprechenden Teile der Sonder-
zahlungen gebühren während der Vollzeitphase in
ungeschmälertem Ausmaß; in der Teilzeitphase ge-
bühren sie in einem der reduzierten Arbeitszeit ent-
sprechenden Ausmaß.

– Das Überstundenpauschale (§ 59 Abs 5 zweiter
Satz) sowie die entsprechenden Teile der Sonder-
zahlungen gebühren während der Vollzeitphase in
ungeschmälertem Ausmaß und entfallen in der Teil-
zeitphase.

– Die Außendienstzulage ist während der Vollzeitpha-
se in ungeschmälertem Ausmaß zu gewähren und
während der Teilzeitphase wie bei einer sonstigen
Teilzeitvereinbarung zu behandeln.

– Wird die Rahmenzeit vorzeitig beendet, so ist das
Entgelt unter Berücksichtigung der vollen Bezüge
während der Vollzeitphase und einer dem Arbeits-
ausmaß entsprechenden Reduktion der Bezüge
während der Teilzeitphase neu zu berechnen; das
Guthaben ist dem/der Angestellten nachzuzahlen.

10. Pension:
Sowohl der Berechnung der Pensionsbeiträge als auch
der Bildung der Bemessungsgrundlagen für die
Dienstordnungspension und die fiktive gesetzliche
Pension wird die Arbeitszeit vor Beginn des Teilzeit-
Sabbaticals zugrunde gelegt.

11. Abfertigung:
Wenn das Dienstverhältnis unmittelbar nach dem Teil-
zeit-Sabbatical endet, ist die Abfertigung vom (fikti-
ven) vollen Monatsbezug (Basis: Wochenarbeitszeit-
verpflichtung vor Beginn des Teilzeit-Sabbaticals) zu
berechnen.

12. Ausnahmen / abweichende Modelle:
– In begründeten Einzelfällen können von den obge-

nannten Modellen geringfügig abweichende Verein-
barungen geschlossen werden, die den Grundsät-
zen dieser Anlage entsprechen.

– Die obgenannten Regelungen sind dabei sinngemäß
anzuwenden.

(Geltende Fassung ab 1.Oktober 2016 / 93. Änderung)
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ANLAGE 9

EINZELHEITEN ZUR ALTERSTEILZEIT

(Stand 1. Jänner 2005 / 67. Änderung)

1. Voraussetzungen:
Die Voraussetzungen für die Gewährung von Alters-
teilzeit richten sich nach § 27 AlVG.

2. Modelle:
– Teilzeitvariante

Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit für die
Gesamtdauer des Modells, zB auf einheitlich 50%
der Normalarbeitszeit.

– Blockzeitvariante
Beibehaltung des bisherigen Arbeitszeitausmaßes
während eines Teiles des Modells, zB während der
ersten Hälfte,
– Arbeitszeitphase; Entfall der Arbeitsleistung

während der restlichen Zeit, zB während der
zweiten Hälfte,

– Freizeitphase.
– Gemischte Variante

Beibehaltung des bisherigen Arbeitszeitausmaßes
während eines Teiles des Modells, zB während des
ersten Drittels,
– erster Teil der Arbeitszeitphase; Reduzierung der

wöchentlichen Arbeitszeit während eines Teiles
des Modells, zB während des zweiten Drittels,

– zweiter Teil der Arbeitszeitphase; Entfall der Ar-
beitsleistung während der restlichen Zeit, zB
während des dritten Drittels,

– Freizeitphase;
oder
Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit wäh-
rend eines Teiles des Modells, zB während der ers-
ten zwei Drittel,
– Arbeitszeitphase; Entfall der Arbeitsleistung

während der restlichen Zeit, zB während des drit-
ten Drittels,

– Freizeitphase.

3. Nebenberufliche Erwerbstätigkeit:
– § 11 gilt auch während der Altersteilzeit.
– Eine vor Beginn des Modells erteilte Genehmigung

zur Ausübung einer auf Erwerb gerichteten Neben-
beschäftigung bleibt während der Altersteilzeit auf-
recht und kann nur aus den in § 11 Abs 1 genannten
Gründen widerrufen werden.

4. Anrechnung auf die Dienstzeit:
– Die Gesamtdauer des Modells ist für alle von der

Dauer der Dienstzeit abhängigen Rechte (zB Zeit-
vorrückungen) in vollem Ausmaß anzurechnen.

5. Urlaub, Sonderurlaub:
– Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten einer Freizeitpha-

se, verringert sich der Urlaubsanspruch einschließ-
lich der Zusatzurlaube im Verhältnis der Dauer der
Freizeitphase zumKalenderjahr; in Kalenderjahren,
die ausschließlich Zeiten der Freizeitphase umfas-
sen, entsteht kein Urlaubsanspruch.

– Während des Arbeitszeitmodells darf kein Sonder-
urlaub gewährt werden.

6. Entgelt, Gebühren:
– Die Dienstbezüge gemäß § 35 Abs 2 und 3 sowie die

Außendienstzulage, wenn und insoweit sie nicht als
Aufwandsersatz zu bewerten ist, gebührenwährend
der Gesamtdauer des Modells in dem der verkürz-
ten Regelarbeitszeit entsprechenden Ausmaß, wo-
bei bis zur jeweils geltenden Höchstbeitragsgrund-
lage gemäß § 45 ASVG ein Lohnausgleich von
50% des Unterschiedsbetrages zwischen den im
letzten Jahr vor der Herabsetzung der Regelarbeits-
zeit durchschnittlich gebührenden Dienstbezügen
und den der verringerten Arbeitszeit entsprechen-
den Dienstbezügen hinzukommt.

– Hinsichtlich der Kinderzulage kommt § 35 Abs 4
nicht zur Anwendung.

– Das Schwundgeld, der Fahrtkostenzuschuss, das
Taggeldpauschale sowie die als Aufwandsersatz zu
bewertende Außendienstzulage gebühren während
der Arbeitszeitphase in ungeschmälertem Ausmaß;
in der Freizeitphase entfällt der Anspruch auf diese
Leistungen.

– Die Jubiläumszuwendung wird auf Basis der vor Be-
ginn des Modells geltenden Regelarbeitszeit be-
rechnet.

– Bei vorzeitiger Beendigung des Dienstverhältnisses
während des Modells ist die Differenz zwischen den
tatsächlich ausgezahlten und den aufgrund der Ar-
beitsleistung gebührenden Dienstbezügen im Ver-
hältnis 1 :1 nachzuzahlen.

7. Sozialversicherungsbeiträge:
– Die Sozialversicherungsbeiträge werden von der

Beitragsgrundlage, welche sich ohne Herabsetzung
der Regelarbeitszeit jeweils ergeben würde, ent-
richtet; soweit diese Beitragsgrundlage die wäh-
rend des Modells gebührenden Dienstbezüge über-
steigt, hat der Versicherungsträger auch den
Dienstnehmeranteil zu tragen.
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8. Abfertigung:
– Die Berechnung der Abfertigung erfolgt auf der

Grundlage der Arbeitszeit vor der Herabsetzung
der Regelarbeitszeit.

9. Pension:
– Sowohl der Berechnung der Pensionsbeiträge als

auch der Bildung der Bemessungsgrundlagen für
die Dienstordnungspension und die fiktive gesetzli-
che Pension wird die Arbeitszeit vor Herabsetzung
der Regelarbeitszeit zugrunde gelegt.

10. entgeltloser Krankenstand:
– Zeiten für die gemäß § 60 Abs 1 oder 2 (§ 8 Abs 1

und 2 AngG) kein Anspruch auf ständige Bezüge be-

steht,müssen nachWiederaufnahme der Beschäfti-
gung entsprechend dem Anteil der Freizeitphase
amGesamtzeitraum des Modells eingearbeitet wer-
den.

11. Anwendung der Dienstordnung:
– Mit Ausnahme jener Bestimmungen, die mit der Ar-

beitspflicht zusammenhängen (zB § 10 –Dienstver-
hinderung), ist die Dienstordnung auch während
der Freizeitphase anzuwenden; das gilt insbeson-
dere auch für Vorschriften im Zusammenhang mit
der Treuepflicht (zB Informationspflicht gemäß § 8
Abs 5a).

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 84. Änderung)

ANLAGE 10

EINZELHEITEN ZUR ERWEITERTEN ALTERSTEILZEIT

1. Voraussetzungen:
Die Voraussetzungen für eine Teilpension richten sich
nach § 27a AlVG.

2. Nebenberufliche Erwerbstätigkeit:
– § 11 gilt auch während der Herabsetzung der Regel-

arbeitszeit aufgrund einer Teilpensionsvereinba-
rung.

– Eine vor der Herabsetzung der Regelarbeitszeit er-
teilte Genehmigung zur Ausübung einer auf Erwerb
gerichteten Nebenbeschäftigung bleibt aufrecht
und kann nur aus den in § 11 Abs 1 genannten Grün-
den widerrufen werden.

3. Anrechnung auf die Dienstzeit:
Die Dauer einer Teilpensionsvereinbarung ist für alle
von der Dauer der Dienstzeit abhängigen Rechte (zB
Zeitvorrückungen) in vollem Ausmaß anzurechnen.

4. Sonderurlaub:
Während einer laufenden Teilpensionsvereinbarung
darf kein Sonderurlaub gewährt werden.

5. Entgelt, Gebühren:
– Die Dienstbezüge gemäß § 35 Abs 2 und 3 sowie die

Außendienstzulage, wenn und insoweit sie nicht als
Aufwandsersatz zu bewerten ist, gebührenwährend
der Herabsetzung der Regelarbeitszeit aufgrund ei-
ner Teilpensionsvereinbarung in dem der verkürz-
ten Regelarbeitszeit entsprechenden Ausmaß, wo-
bei bis zur jeweils geltenden Höchstbeitragsgrund-
lage gemäß § 45 ASVG ein Lohnausgleich von
50% des Unterschiedsbetrages zwischen den im
letzten Jahr vor der Herabsetzung der Regelarbeits-
zeit durchschnittlich gebührenden Dienstbezügen

und den der verringerten Arbeitszeit entsprechen-
den Dienstbezügen hinzukommt.

– Hinsichtlich der Kinderzulage kommt § 35 Abs 4
nicht zur Anwendung.

– Das Schwundgeld, der Fahrtkostenzuschuss, das
Taggeldpauschale sowie die als Aufwandsersatz zu
bewertende Außendienstzulage gebühren während
einer aufrechten Teilpensionsvereinbarung in unge-
schmälertem Ausmaß.

– Die Jubiläumszuwendung wird auf Basis der vor der
Herabsetzung der Regelarbeitszeit aufgrund einer
Teilpensionsvereinbarung (bzw Altersteilzeitverein-
barung) geltenden Regelarbeitszeit berechnet.

6. Sozialversicherungsbeiträge:
Die Sozialversicherungsbeiträge werden von der Bei-
tragsgrundlage, welche sich ohne Herabsetzung der
Regelarbeitszeit jeweils ergeben würde, entrichtet;
soweit diese Beitragsgrundlage die während der He-
rabsetzung gebührenden Dienstbezüge übersteigt,
hat der Versicherungsträger auch den Dienstnehmer-
anteil zu tragen.

7. Abfertigung:
Die Berechnung der Abfertigung erfolgt auf der Grund-
lage der Arbeitszeit vor der Herabsetzung der Regelar-
beitszeit.

8. Pension:
Sowohl der Berechnung der Pensionsbeiträge als auch
der Bildung der Bemessungsgrundlagen für die
Dienstordnungspension und die fiktive gesetzliche
Pension wird die Arbeitszeit vor Herabsetzung der Re-
gelarbeitszeit zugrunde gelegt.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2013 / 84. Änderung)
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ANLAGE 11

EINZELHEITEN ZU § 203

1. Voraussetzungen
Zuletzt vor dem 1. Jänner 1996 in den Dienst eines ös-
terreichischen Sozialversicherungsträgers eingetre-
tene kündbare Angestellte, die nach dem 31.12.
2003 das Lebensalter für die vorzeitige Alterspension
bei langer Versicherungsdauer gemäß § 253b Abs 1
ASVG vollenden und bei österreichischen Sozialversi-
cherungsträgern mindestens zehn Dienstjahre gemäß
§ 16 DO.A zurückgelegt haben, die Unkündbarkeit
aber deshalb nicht erworben haben, weil sie im Zeit-
punkt des letzten Diensteintrittes das 40. Lebensjahr
überschritten hatten, können durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Dienstgeber die Einbeziehung in
das Pensionsrecht der DO.A bzw eine allfällige Pen-
sionskassenregelung bewirken. Diese Erklärung kann
auch schon vor dem Ablauf von 10 Dienstjahren abge-
geben werden.

2. Allgemeine Verwaltungsprüfung (A-Prüfung)
Die in Punkt 1 genannten Verwaltungsangestellten,
die eine Erklärung im Sinne des Punktes 1 abgegeben
haben, sind verpflichtet, bis zum 31.Dezember 2008,
spätestens aber vor Pensionsantritt die A-Prüfung ab-
zulegen.
Von der Verpflichtung zur Ablegung der A-Prüfung sind
ausgenommen:

1. Verwaltungsangestellte für die Dauer ihrer Einrei-
hung in Gehaltsgruppe A;

2. für die Dauer der entsprechenden Verwendung
Verwaltungsangestellte in Krankenanstalten ge-
mäß § 1 Abs 9 Z 1 lit a) bis f) sowie Z 2 bis 4.

3. Erhöhter Kündigungsschutz
Auf die in Punkt 1 genannten Angestellten, die eine Er-
klärung im Sinne des Punktes 1 abgegeben haben, ist
nach erfolgreich abgelegter A-Prüfung § 22 DO.A an-
zuwenden. Art XXXV Z 8 DO.A ist nach erfolgreich ab-
gelegter A-Prüfung auf diese Angestellten nicht mehr
anzuwenden.

4. Pensionsrecht
Auf die in Punkt 2 Satz 1 genannten Angestellten ist
Abschnitt IV der DO.A in der ab dem 1.6. 2003 gelten-
den Fassung anzuwenden.

5. Beitragsnachentrichtung
Die in Punkt 2 Satz 1 genannten Angestellten haben
für die Gesamtdauer der bei österreichischen Sozial-
versicherungsträgern zurückgelegten Dienstzeiten
Beiträge, berechnet nach den der jeweiligen tatsächli-
chen Einreihung und Einstufung entsprechenden Be-
zügen (auf Basis des zum Antragszeitpunkt geltenden
Gehaltsschemas – Anlage 1 bis 3) (Seite 186) nach-
zuentrichten; durch die Nachentrichtung werden die-
se Zeiten zu Zeiten im Sinne des § 17 Abs 1. Ein An-
spruch auf Leistungen gemäß Abschnitt IV der DO.A
besteht erst nach vollständiger Beitragsnachentrich-
tung.
Für die Abstattung der Beiträge kann eine Teilzahlung,
innerhalb von höchstens 2 Jahren ab Antragsstellung,
der nachzuentrichtenden Beiträgen bewilligt werden;
erfolgt während der Beitragsabstattung eine Ände-
rung des Gehaltsschemas (Anlage 1 bis 3) (Seite 186)
sind die verbleibenden Raten mit dem Prozentsatz zu
ändern, mit dem der Schemabezug des Angestellten
geändert wird.
Der Berechnung der nachzuentrichtenden Beiträge
sind jene Beitragssätze zugrundezulegen, die wäh-
rend der von der Beitragsnachentrichtung betroffenen
Zeiten jeweils aktuell waren.

6. Frist für die Abgabe der Einbeziehungserklä-
rung
Eine Erklärung im Sinne des Punktes 1 kann spätes-
tens bis 31.Dezember 2003 abgeben werden.

7. Versetzung in den Ruhestand
§ 32 DO.A ist auf die in Punkt 2 Satz 1 genannten An-
gestellten anzuwenden.

ANLAGE 12

REGELUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT ÜBERLASSUNGEN

1. Geltungsbereich:
Die in den Punkten 2 bis 11 getroffenen Regelungen
finden auf jene DienstnehmerInnen Anwendung, die
im Sinne des AÜG befristet oder unbefristet überlas-
sen werden. Überlassene Dienstnehmer verbleiben
weiterhin in einem Dienstverhältnis zum Überlasser-
betrieb.

Von der Anlage 12 sind nachstehende Bereiche folgen-
der Sozialversicherungsträger erfasst:

a) IT-Bereich
aa) der Wiener Gebietskrankenkasse,
ab) der Oberösterreichischen Gebietskranken-

kasse,
ac) des Hauptverbandes.
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b) Sonderkrankenanstalt der SVA in 1051Wien, Hart-
manngasse 2b (GZ-Wien)
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Als Beschäftigerbetrieb im Sinne der Anlage 12 gilt:

a) die IT-SV.

b) die SVA Gesundheitszentrum BetriebsGmbH
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

2. Rechte und Ansprüche:
Die Überlassung erfolgt unter Wahrung erworbener
Rechte und Ansprüche. Insbesondere werden Rechte,
die sich aus Dienstordnung, allgemeinem Arbeitsrecht
und speziell dem AÜG zwingend ergeben, nicht ge-
schmälert. Für die freiwilligen sozialen Zuwendungen
im Sinne der RFSZ gelten grundsätzlich die gleichen
Regelungen wie für nicht überlassene Mitarbeiter.
Durch Betriebsvereinbarung können Modifikationen
und notwendige Anpassungen vorgenommenwerden.

3. Möglichkeit zum Wechsel in den Betrieb des
Beschäftigers:
Den Angestellten wird auf deren Wunsch die Möglich-
keit eingeräumt, in den Dienst des Beschäftigers ein-
zutreten. Für eine damit verbundene einvernehmliche
Auflösung des Dienstverhältnisses gilt:

a) Der Überlasser stimmt einer einvernehmlichen
Auflösung des Dienstverhältnisses zu.

b) Sofern Abfertigungsansprüche erworben wurden,
erfolgt die Auszahlung der Abfertigung in voller Hö-
he.

c) Sofern die Voraussetzungen des § 7 BPG erfüllt
sind und eine Zahlung in der DO.A vorgesehen
ist, erfolgt die Leistung des Unverfallbarkeitsbetra-
ges in voller Höhe (§ 130).

d) Nicht konsumierte Urlaubsansprüche werden fi-
nanziell in voller Höhe abgefertigt.

e) Bestehende Zeitguthaben werden finanziell in vol-
ler Höhe abgefunden.

f) Sofern der Rückersatz von Ausbildungskosten ver-
einbart wurde, sind diese nicht zu erstatten,
fa) solange der/die Angestellte nicht vom Be-

schäftiger zu einemDienstgeber/Auftraggeber
wechselt, an welchen Sozialversicherungsträ-
ger nicht zu mindestens 50% beteiligt sind
oder auf sonstige Weise (Gesellschafts-,
Stimmrechtsanteile in der Geschäftsführung)
bestimmenden Einfluss nehmen können oder

fb) solange der/die Angestellte nicht das Dienst-
verhältnis zum Beschäftiger beendet und
selbstständig erwerbstätig wird.

4. Dienstort:
Durch eine Überlassung wird der Dienstort nicht ver-
ändert; die Adresse der Dienststelle kann aber im Ein-
klang mit dem Arbeitsvertrag verändert werden.

5. Kündigung der Überlassungsvereinbarung
durch den Dienstnehmer:
Die Angestellten können nur in den ersten fünf Jahren
der Überlassung die Überlassungsvereinbarung aus
einem wichtigen Grund (Bewerbung auf einen ande-
ren Arbeitsplatz, wichtige objektiv nachvollziehbare
persönliche Gründe) unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten zum Monatsende kündigen. Im Falle
der Bewerbung auf einen anderen Arbeitsplatz kann
diese Frist verkürzt werden. Bei der Rückkehr in den
Überlasserbetrieb gilt:

a) Die vor der Überlassung gebührende Einreihung
bleibt jedenfalls gewahrt.

b) Dem/r Angestellten sind Umschulungsmaßnah-
men anzubieten, um nach Möglichkeit eine min-
destens gleichwertige Verwendung wie die zuletzt
im Beschäftigerbetrieb ausgeübte zu erreichen.
Sind Angestellte nicht zur Umschulung bereit, so
kann die Differenzzulage gemäß lit c) wegfallen.
Bei der Planung und Auswahl der Umschulungs-
maßnahmen ist der Betriebsrat einzubinden.

c) Wird der/die Angestellte nach der Rückkehr in ei-
ner niedrigeren Einreihung verwendet, als in jener,
in der er/sie zuletzt beim Beschäftiger eingereiht
war, gebührt eine Differenzzulage im Ausmaß von
80% des Gehaltsunterschiedes in der jeweiligen
Bezugsstufe. Der%-Satz dieser Differenzzulage
wird nach jeweils einem Jahr um 16%-Punkte re-
duziert.

6. Kündigung der Überlassungsvereinbarung
durch den Dienstgeber:
Die Dienstgeber können die Überlassungsvereinba-
rung nur aus einem wichtigen Grund kündigen. Bei
der Rückkehr in den Überlasserbetrieb gilt:

a) Erfolgt die Rückkehr aus einem der Dienstgeber-
sphäre zuzurechnenden Grund, bleibt die beim Be-
schäftiger zum Zeitpunkt der Rückkehr gebühren-
de Einreihung jedenfalls gewahrt.

b) Erfolgt die Kündigung der Überlassungsvereinba-
rung aus dem Verschulden des/r Angestellten
(bei Vorliegen eines Entlassungstatbestandes),
bleibt nur die vor der Überlassung gebührende Ein-
reihung gewahrt.

c) Der/die Angestellte ist verpflichtet, notwendige
Umschulungen zu absolvieren. Bei der Planung
und Auswahl der Umschulungsmaßnahmen ist
der Betriebsrat einzubinden.

d) In Fällen der lit a) kommt eine Kündigung gemäß
§ 22 Abs 5 nicht in Betracht.

7. Überlassungsausschuss:

a) Dem Überlassungsausschuss sind Kündigungen
der Überlassungsvereinbarung gemäß Pt. 5 und 6
zur Kenntnis zu bringen. Der Überlassungsaus-
schuss kann zu diesen Kündigungen und zu Strei-
tigkeiten im Zusammenhang mit Überlassungen
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begründete Stellungnahmen abgeben. Zu Sitzun-
gen des Überlassungsausschusses können auch
Auskunftspersonen (zB Vertreter des Beschäfti-
gerbetriebes) beigezogen werden.

b) Der Überlassungsausschuss besteht aus sechs
Personen, wobei jeweils drei Personen vom ge-
schäftsführenden Organ des Überlasserbetriebes
bzw vom Betriebsrat des Überlasserbetriebes no-
miniert werden. Die Beschlüsse werden mit einfa-
che Mehrheit gefasst; bei Nichtzustandekommen
eines Beschlusses sind getrennte Stellungnahmen
beider Seiten möglich.

8. Fachliches Weisungsrecht:
Das fachliche Weisungsrecht wird auf den Beschäfti-
ger übertragen.

9. Dienstprüfungen:
Für die Dauer der Überlassung sind die Fristen gemäß
§ 21a Abs 1, § 21b Abs 2 sowie § 21c Abs 2 für die Ver-
pflichtung zur Ablegung der Dienstprüfungen ge-
hemmt. Eine nach der Hemmung bestehende Frist
kann bei Bedarf um ein weiteres Jahr verlängert wer-

den. Die Möglichkeit, Dienstprüfungen auch während
der Überlassung abzulegen, bleibt dem Dienstnehmer
gewahrt.

10. Schichtarbeit:
a) Durch Betriebsvereinbarung kann, wenn dies zur
Aufrechterhaltung des Betriebes unbedingt notwendig
ist und/oder sich für die Arbeitnehmer günstigere Frei-
zeitregelungen ergeben, im Zusammenhang mit
Schichtarbeit vorgesehen werden, dass die tägliche
Normalarbeitszeit bis auf zwölf Stunden unter der Be-
dingung ausgedehnt wird, dass die arbeitsmedizini-
sche Unbedenklichkeit dieser Arbeitszeitverlängerung
für die betreffenden Tätigkeiten durch einen einver-
nehmlich bestellten Arbeitsmediziner festgestellt
wird. (§ 4a Abs 4 Z 2 AZG)
b) Die Abgeltung der Schichtarbeit bei Nacht richtet
sich nach § 53.

11. Übergangsbestimmungen:
Zum Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginns dieser Anla-
ge bereits bestehende, für die überlassenen Dienst-
nehmer günstigere Regelungen bleiben unberührt.
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ANLAGE 13

Anlage zur Betrieblichen
Schlichtungskommission der

Versicherungsträger

§ 1. (1) Bei jedem Versicherungsträger ist eine be-
triebliche Schlichtungskommission, im Folgenden
Kommission genannt, der die Beratung der in § 25a
Abs 2 DO.A angeführten Angelegenheiten obliegt, ein-
zurichten. Der Kompetenzbereich der Kommission
umfasst alle Dienstnehmer, die den Dienstordnungen
nach der DO.A, DO.B und DO.C unterliegen, in glei-
cher Weise.

(2) Die Regelung der Organisation und Geschäftsfüh-
rung erfolgt durch die von der Kommission zu be-
schließende Geschäftsordnung. Kommt eine solche
nicht zustande bzw ist diese unvollständig, so gelten
die entsprechenden Regelungen dieser Anlage.

(3) Wenn in dieser Anlage personenbezogene Be-
zeichnungen nur in der Form eines Geschlechts ange-
führt sind, beziehen sie sich dennoch auf Frauen und
Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf be-
stimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifi-
sche Form zu verwenden.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Zuständigkeit

§ 2. (1) Die Kommission kann Empfehlungen bzw
Stellungnahmen abgeben bei:

1. Einsprüchen gegen Dienstbeschreibungen,

2. der Aberkennung des erhöhten Kündigungsschut-
zes,

3. Versetzungen (ausgenommen jene nach § 460
Abs 3b ASVG);
a) verschlechternde Versetzungen,
b) sofern durch Betriebsvereinbarung nicht anders

vereinbart; vom Dienstnehmer aus wichtigen
Gründen (insbesondere gesundheitliche Grün-
de) beantragte, aber nicht stattgegebenen Ver-
setzungswünschen, wobei Verfahren gem § 36
Abs 4 DO.A nicht behandelt werden,

4. Verlegung der Dienststelle am Dienstort.

(2) Empfehlungen bzw Stellungnahmen bei Verset-
zungen bzw Verlegungen können sich insbesondere
erstrecken auf:

1. die Frage der Zumutbarkeit der Versetzung im Rah-
men des Arbeitsvertrages oder der Verlegung, wo-
bei Abfederungsmaßnahmen (zB Anrechnungen,

Übernahme von Zusatzkosten) für allfällige Nach-
teile (zBWegzeiten, Fahrtkosten, Abstellgebühren)
der Versetzung bzw Verlegung für den Dienstneh-
mer Bestandteil der Stellungnahme sein können;

2. die Wahrung der Einreihung für die bisherige Ver-
wendung sowie mit dieser untrennbar verbundene
Zulagen bzw eine Neueinreihung höchstens eine
Gehaltsgruppe bzw Dienstklasse unter der bisheri-
gen, wenn der Dienstnehmer mindestens zehn
Jahre in der bisherigen Verwendung (Einreihung)
tätig war;

3. die Gewährung eines Differenzbetrages für entfal-
lene Gehaltsbestandteile im Ausmaß von bis zu
50% des entfallenen Wertes. Zukünftige Höherrei-
hungen bzw Vorrückungen sind auf den Differenz-
betrag anzurechnen.

(3) Eine Verpflichtung der Kommission, eine Empfeh-
lung bzw Stellungnahme abzugeben, besteht nicht.

(4) Die dem Dienstgeber bzw (Zentral-)Betriebsrat
aufgrund von arbeitsrechtlichen Regelungen zu-
kommenden Möglichkeiten werden nicht beschränkt.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Zusammensetzung

§ 3. (1) Die betriebliche Schlichtungskommission be-
steht aus sechs Mitgliedern, wobei drei vom leitenden
Angestellten (Dienstgebervertreter) und drei vom
(Zentral‑)Betriebsrat (Dienstnehmervertreter) zu
entsenden sind.

(2) Der leitende Angestellte und der (Zentral-)Be-
triebsrat haben jeweils drei Ersatzmitglieder zu be-
nennen, wobei sie gleichzeitig auch die Reihenfolge ih-
res Nachrückens zu bestimmen haben.

(3) Mitglied kann nur ein Dienstnehmer des jeweili-
gen Versicherungsträgers sein.

(4) Die Mitglieder der Dienstgebervertreter sind bei
der Ausübung ihrer Tätigkeit an schriftliche Weisun-
gen des leitenden Angestellten gebunden. § 8 Abs 2
DO.A ist sinngemäß anzuwenden.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)
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Vorsitz

§ 4. Die Mitglieder wählen aus den Mitgliedern der
Dienstgebervertreter für die Dauer der Funktionspe-
riode einen Vorsitzenden und aus den Mitgliedern der
Dienstnehmervertreter einen Stellvertreter.
(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Funktionsperiode

§ 5. (1) Die Funktionsperiode beträgt ab Konstituie-
rung vier Jahre.

(2) Erfolgt bis zum Ablauf der Funktionsperiode keine
Neubestellung, haben die sich im Amt befindenden
Mitglieder ihre Aufgaben bis zur Konstituierung der
neuen Kommission weiterhin wahrzunehmen.

(3) Wiederbestellungen sind zulässig.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Erlöschen der Funktion

§ 6. (1) Die Funktion der Mitglieder und Ersatzmit-
glieder erlischt durch
a) Abberufung durch die entsendende Stelle,
b) Ausscheiden aus dem Sozialversicherungsträger,
c) Rücktritt oder
d) Ende des Mandats.

(2) Bis zur Entsendung eines neuenMitglieds wird das
jeweilige Amt von einem Ersatzmitglied ausgeübt.
Treten Vorsitzender und Stellvertreter zur gleichen
Zeit zurück, haben die übrigen Mitglieder unverzüglich
einen neuen Vorsitzenden zu wählen.

(3) Von der Ausübung der Mitgliedschaft in der Kom-
mission kann vor Ablauf der Funktionsperiode zurück-
getreten werden, wobei dies gegenüber dem Vorsit-
zenden sowie dem Stellvertreter schriftlich zu erklä-
ren ist. Die jeweilige Entsendungsstelle hat unverzüg-
lich ein neues Mitglied zu entsenden.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Einberufung und Einladung

§ 7. (1) Sitzungen der Kommission werden vom Vor-
sitzenden nach Einlangen der Mitteilung über Einsprü-

che gegen Dienstbeschreibungen, der Absicht der Ab-
erkennung des erhöhten Kündigungsschutzes sowie
nach Einlangen von Anträgen auf Abgabe einer Em-
pfehlung bzw Stellungnahme bei Versetzungen bzw
bei Verlegungen der Dienststelle einberufen; in den
beiden letztgenannten Fällen dann, wenn kein negati-
ver Einlassungsbeschluss im Umlaufverfahren gefasst
wurde.

(2) Die Sitzungen sind jeweils binnen vier Wochen ab
Zugang der Mitteilung oder des Antrages abzuhalten.

(3) Die Einladungen zu den Sitzungen sind nachweis-
lich spätestens sieben Kalendertage vor dem Sit-
zungstag unter Angabe von Ort, Beginn und Tagesord-
nung(sentwurf) auszusenden. Die schriftlichen Sit-
zungsunterlagen sind, soweit möglich und vorhanden,
der Einladung beizulegen.

(4) Von der Einhaltung der Einladungsfrist kann in
Ausnahmefällen aus wichtigem Grund abgesehen
werden.

(5) Den Einladungen zur Teilnahme ist Folge zu leis-
ten.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Sitzungsleitung und
Beschlussfähigkeit

§8. (1)Der Vorsitzende eröffnet und leitet die Sitzun-
gen, bei dessen Abwesenheit der Stellvertreter. Zu
Beginn der Sitzung ist vomVorsitzenden das Vorliegen
der Beschlussfähigkeit festzustellen. Dies richtet sich
im Einzelnen nach der Zahl der Sitzungsteilnehmer
im Abstimmungszeitpunkt (Abgabe der letzten Stim-
me).

(2) Beschlüsse können nur dann gefasst werden,
wenn jeweils zwei Mitglieder oder Ersatzmitglieder
der Dienstgeber- und Dienstnehmervertreter anwe-
send sind.

(3) Der Vorsitzende hat für den geordneten Gang der
Sitzung zu sorgen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Sitzungsteilnahme, Befangenheit

§ 9. (1) Die Sitzungen der Kommission sind nicht öf-
fentlich. Neben den Mitgliedern können Auskunftsper-
sonen zu den Sitzungen eingeladen werden.
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(2) Ein Mitglied hat sich für befangen zu erklären,
wenn persönliche Gründe vorliegen.

(3) Die Beurteilung der Befangenheit obliegt dem
Vorsitzenden. Dies hat auf Grundlage des § 7 AVG zu
erfolgen. Gegen die Entscheidung steht dem Betroffe-
nen kein Rechtsmittel zu.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Vertretung von Mitgliedern

§ 10. (1) Ist ein Mitglied an der Ausübung seiner
Funktion verhindert, dann übernimmt vorübergehend
das nächstgereihte Ersatzmitglied dessen Amt.

(2)Wenn ein Mitglied an einer Sitzung voraussichtlich
nicht teilnehmen kann, hat es davon so bald wie mög-
lich den Vorsitzenden zu verständigen. Dieser hat da-
raufhin unter gleichzeitiger Übermittlung der Sit-
zungsunterlagen das nächstgereihte Ersatzmitglied
einzuladen.

(3) Für die Einladung von Ersatzmitgliedern gelten die
Einberufungsfristen nicht.

(4) Ein Ersatzmitglied kann nur eine Stimme abge-
ben. Mehrfachvertretungen sind unzulässig.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Beschlussfassung

§ 11. (1) Die Kommission spricht Empfehlungen bzw
Stellungnahmen aus. Der jeweilige Versicherungsträ-
ger ist an die Empfehlung bzw Stellungnahme nicht
gebunden.

(2) Beschlüsse werden durch Abstimmung der anwe-
senden Teilnehmer gefasst. Schriftlich abgegebene
Stimmen sind ungültig.

(3) Stimmenthaltungen sind zulässig und bleiben bei
der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses unbe-
rücksichtigt. Wenn keine Gegenstimmen abgegeben
wurden, ist Einstimmigkeit auch bei Stimmenthaltung
gegeben.

(4) Das Abstimmungsergebnis stellt der Vorsitzende
fest. Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Ein Dirimierungs-
recht besteht nicht.

(5) Die gefasste Empfehlung bzw Stellungnahme ist
einschließlich einer Begründung unverzüglich dem lei-
tenden Angestellten und dem (Zentral-)Betriebsrat zu
übermitteln.

(6) In Angelegenheiten des § 2 Abs 1 Z 3 und 4 kann
die Kommission mit einfacher Mehrheit einen Einlas-
sungsbeschluss fassen.

(7) Positive und negative Einlassungsbeschlüsse aus-
genommen, kann die Kommission im Umlaufverfah-
ren keine gültigen Empfehlungen bzw Stellungnah-
men fassen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)

Sitzungsprotokoll

§12. (1)Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu führen.
Der Protokollführer wird durch den Vorsitzenden be-
stimmt. Dabei muss es sich um einen Dienstnehmer
des jeweiligen Versicherungsträgers handeln. Auch
Mitglieder bzw Ersatzmitglieder können zum Proto-
kollführer bestimmt werden.

(2) Jedes Protokoll muss mindestens enthalten:

1. Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung und der Sit-
zungsunterbrechungen,

2. die Namen der Teilnehmermit ihrer Rechtsstellung,

3. den Namen des Vorsitzenden und Angaben darü-
ber, wenn der Vorsitz gewechselt wurde,

4. die Tagesordnung mit den einzelnen Tagesord-
nungspunkten,

5. zu jedem Punkt der Tagesordnung:
a) die Bezeichnung des Tagesordnungspunktes,
b) den Namen des Antragstellers,
c) das Abstimmungsergebnis (einstimmig oder

mehrheitlich). Gegenstimmen und Stimment-
haltungen sind zu protokollieren, sowie

d) Empfehlungen bzw Stellungnahmen mit ihrem
vollen Wortlaut und einer Begründung.

6. Angaben darüber, welcher stimmberechtigte Sit-
zungsteilnehmer bei einer Abstimmung nicht an-
wesend war.

(3) Das Protokoll soll binnen einer Woche vom Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter verifiziert werden.
Die Richtigkeit des Protokolls ist vom Vorsitzenden,
von dessen Stellvertreter sowie vom Protokollführer
mit Unterschrift zu bestätigen.

(Geltende Fassung ab 1. Jänner 2014 / 86. Änderung)
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ANLAGE 14

Durchführungsbestimmung zu § 263

(1) Leistungen nach dem Pensionsrecht dieser
Dienstordnung bis zur Höhe des jeweils geltenden Ein-
zelrichtsatzes für die Ausgleichszulage werden in vol-
ler Höhe gemäß § 102 angepasst.

(2) Übersteigt die Leistung nach dem Pensionsrecht
dieser Dienstordnung den jeweils geltenden Einzel-
richtsatz für die Ausgleichszulage, werden die diesen
Wert übersteigenden Leistungsteile bis zum doppel-
ten Einzelrichtsatz mit dem um 0,005 reduzierten An-
passungsfaktor angepasst.

(3) Übersteigt die Leistung nach dem Pensionsrecht
dieser Dienstordnung den doppelten Wert des jeweils
geltenden Einzelrichtsatzes für die Ausgleichszulage,
werden die diesenWert übersteigenden Leistungsteile
bis zum dreifachen Einzelrichtsatz mit dem um 0,010
reduzierten Anpassungsfaktor angepasst.

(4) Übersteigt die Leistung nach dem Pensionsrecht
dieser Dienstordnung den dreifachen Wert des jeweils
geltenden Einzelrichtsatzes für die Ausgleichszulage,
werden die diesenWert übersteigenden Leistungsteile
bis zum vierfachen Einzelrichtsatz mit dem um 0,015
reduzierten Anpassungsfaktor angepasst.

(5) Übersteigt die Leistung nach dem Pensionsrecht
dieser Dienstordnung den vierfachen Wert des jeweils
geltenden Einzelrichtsatzes für die Ausgleichszulage,
werden die diesenWert übersteigenden Leistungsteile
nicht angepasst.

(6) Ergibt sich bei der Berechnung des Faktors gemäß
Pt. 2 bis 4 ein Anpassungsfaktor kleiner als 1,000 er-
folgt keine Anpassung für den jeweiligen Leistungs-
teil.

(Geltende Fassung ab 1.Mai 2015 / 91. Änderung)

ANLAGE 15

Durchführungsbestimmung zu § 2a

1. Im Zusammenhang mit Dienstleistungen am
Dienstort außerhalb der Dienststelle kann mittels Be-
triebsvereinbarung die arbeitszeitbezogene Bewer-

tung der fiktiven Reisezeit (Anrechnung) zur und von
der Dienststelle erfolgen.

(94. Änderung / 1. Jänner 2017)

ANLAGE 16

ANLAGE ZUR QUALITÄTSSICHERUNGSKOMMISSION
(97. Änderung / 1. Jänner 2018)

§ 1. (1) Beim Hauptverband ist eine Qualitätssiche-
rungskommission betreffend das Prüfungswesen, im
Folgenden Kommission genannt, der die Beratung
der in § 21 Abs 6 angeführten Angelegenheiten ob-
liegt, einzurichten. Der Kompetenzbereich der Kom-
mission umfasst alle Personen, die den Dienstordnun-
gen nach der DO.A und DO.B bzw der Prüfungsord-
nung unterliegen, in gleicher Weise.

(2) Die Regelung der Organisation und Geschäftsfüh-
rung erfolgt durch die von der Kommission zu be-
schließende Geschäftsordnung. Kommt eine solche

nicht zustande bzw. ist diese unvollständig, so gelten
die entsprechenden Regelungen dieser Anlage.

(3) Wenn in dieser Anlage personenbezogene Be-
zeichnungen nur in der Form eines Geschlechts ange-
führt sind, beziehen sie sich dennoch auf Frauen und
Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf be-
stimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifi-
sche Form zu verwenden.
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Antragslegitimation

§ 2. (1) Teilnehmer an Prüfungen bzw. an den vorbe-
reitenden Kursen, die sich durch das Verhalten von
Lehrbeauftragten bzw Mitgliedern der Prüfungskom-
mission im Rahmen von Veranstaltungen des Dienst-
prüfungswesens in ihren Rechten auf faire und wert-
schätzende Behandlung verletzt sehen, können bin-
nen 4 Wochen bei der im § 1 angeführten Kommission
schriftlich eine Beschwerde, die den entsprechenden
Sachverhalt darzulegen hat, einbringen. Die 4 Wo-
chen berechnen sich von dem Tag, an dem das bean-
standete Verhalten stattgefunden hat und in begrün-
deten Fällen nach Beendigung des jeweiligen Prü-
fungsabschnittes. Nicht Gegenstand der Beschwerde-
möglichkeit ist das Prüfungsergebnis.

(2) Die Beschwerde kann sowohl von der beschwer-
ten Person selbst als auch vom zuständigen Betriebs-
rat eingebracht werden, sofern die beschwerte Person
zustimmt.

Zuständigkeit

§ 3. (1) Die Kommission kann Empfehlungen bzw.
Stellungnahmen abgeben bei:

1. Beschwerden gegen das Verhalten von Mitgliedern
der Prüfungskommission,

2. Beschwerden gegen das Verhalten von Lehrbeauf-
ragten.

(2) Empfehlungen bzw. Stellungnahmen können sich
insbesondere erstrecken auf:

1. Empfehlungen an den betroffenen Lehrbeauftrag-
ten bzw das Mitglied der Prüfungskommission das
vorgeworfene Verhalten zukünftig zu unterlassen.

2. bei wiederholten Beanstandungen die Empfehlung
an den jeweiligen Dienstgeber auszusprechen,
den betroffenen Lehrbeauftragten bzw. das betrof-
fene Mitglied der Prüfungskommission nicht mehr
für eine Vortrags- bzw Prüftätigkeit vorzuschlagen.

(3) Eine Verpflichtung der Kommission, eine Empfeh-
lung bzw. Stellungnahme abzugeben, besteht nicht.

(4) Die dem Dienstgeber bzw. (Zentral-)Betriebsrat
aufgrund von arbeitsrechtlichen Regelungen zu-
kommenden Möglichkeiten werden nicht beschränkt.

Zusammensetzung

§ 4. (1) Die Beschwerdekommission besteht aus
sechs Mitgliedern, wobei drei Dienstgebervertreter
und drei Dienstnehmervertreter zu entsenden sind.
Zwei Mitglieder werden vom Hauptverband bestellt
und ein Mitglied von einem Sozialversicherungsträger
wobei bei der Bestellung auf Sozialversicherungsträ-
gerebene ein rotierendes System anzuwenden ist. Alle
sechs Monate beginnend jeweils mit 1. Jänner bzw.
1. Juli ist ein Sozialversicherungsträgervertreter zu
entsenden. Die erste Entsendung hat mit 1.März
2018 (nach fortlaufender Trägercodenummerierung)
zu erfolgen. Für jedes Mitglied ist in gleicher Weise
ein Ersatzmitglied zu bestellen.

(2) Die Mitglieder der Dienstgebervertreter sind bei
der Ausübung ihrer Tätigkeit an schriftliche Weisun-
gen des leitenden Angestellten gebunden. § 8 Abs 2
DO.A ist sinngemäß anzuwenden.

(3) Die Mitglieder der Dienstnehmerseite werden von
der GPA-djp bestellt.

Vorsitz

§ 5. Die Mitglieder wählen aus den Mitgliedern der
Dienstgebervertreter für die Dauer der Funktionspe-
riode einen Vorsitzenden und aus den Mitgliedern der
Dienstnehmervertreter einen Stellvertreter.

Funktionsperiode

§ 6. (1) Die Funktionsperiode beträgt ab Konstituie-
rung vier Jahre.

(2) Erfolgt bis zum Ablauf der Funktionsperiode keine
Neubestellung, haben die sich im Amt befindenden
Mitglieder ihre Aufgaben bis zur Konstituierung der
neuen Kommission weiterhin wahrzunehmen.

(3) Wiederbestellungen sind zulässig.

Erlöschen der Funktion

§ 7. (1) Die Funktion der Mitglieder und Ersatzmit-
glieder erlischt durch

a) Abberufung durch die entsendende Stelle,
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b) Ausscheiden aus dem Sozialversicherungsträger,

c) Rücktritt oder

d) Ende des Mandats.

(2) Bis zur Entsendung eines neuenMitglieds wird das
jeweilige Amt von einem Ersatzmitglied ausgeübt.
Treten Vorsitzender und Stellvertreter zur gleichen
Zeit zurück, haben die übrigen Mitglieder unverzüglich
einen neuen Vorsitzenden zu wählen.

(3) Von der Funktion kann vor Ablauf der Funktions-
periode zurückgetreten werden, wobei dies gegen-
über dem Vorsitzenden sowie dem Stellvertreter
schriftlich zu erklären ist. Die jeweilige Entsendungs-
stelle hat unverzüglich ein neues Mitglied zu entsen-
den.

Einberufung und Einladung

§ 8. (1) Sitzungen der Kommission werden vom Vor-
sitzenden nach Einlangen der Beschwerden einberu-
fen.

(2) Die Sitzungen sind jeweils binnen vier Wochen ab
Zugang der Beschwerde abzuhalten.

(3) Die Einladungen zu den Sitzungen sind nachweis-
lich spätestens sieben Kalendertage vor dem Sit-
zungstag unter Angabe von Ort, Beginn und Tagesord-
nung(sentwurf) auszusenden. Die schriftlichen Sit-
zungsunterlagen sind, soweit möglich und vorhanden,
der Einladung beizulegen.

(4) Von der Einhaltung der Einladungsfrist kann in
Ausnahmefällen aus wichtigem Grund abgesehen
werden.

(5) Den Einladungen zur Teilnahme ist Folge zu leis-
ten.

Sitzungsleitung und
Beschlussfähigkeit

§9. (1)Der Vorsitzende eröffnet und leitet die Sitzun-
gen, bei dessen Abwesenheit der Stellvertreter. Zu
Beginn der Sitzung ist vomVorsitzenden das Vorliegen
der Beschlussfähigkeit festzustellen. Dies richtet sich
im Einzelnen nach der Zahl der Sitzungsteilnehmer
im Abstimmungszeitpunkt (Abgabe der letzten Stim-
me).

(2) Beschlüsse können nur dann gefasst werden,
wenn jeweils zwei Mitglieder oder Ersatzmitglieder

der Dienstgeber- und Dienstnehmervertreter anwe-
send sind.

(3) Der Vorsitzende hat für den geordneten Gang der
Sitzung zu sorgen.

Sitzungsteilnahme,
Stellungnahmemöglichkeit und

Befangenheit

§ 10. (1)Die Sitzungen der Kommission sind nicht öf-
fentlich. Neben den Mitgliedern können Auskunftsper-
sonen zu den Sitzungen eingeladen werden. Die Be-
troffenen haben das Recht, binnen angemessener
Frist schriftlich oder auch mündlich zu dem ihnen vor-
geworfenen Verhalten Stellung zu nehmen.

(2) Ein Mitglied hat sich für befangen zu erklären,
wenn persönliche Gründe vorliegen.

(3) Die Beurteilung der Befangenheit obliegt dem
Vorsitzenden. Dies hat auf Grundlage des § 7 AVG zu
erfolgen. Gegen die Entscheidung steht dem Betroffe-
nen kein Rechtsmittel zu.

Vertretung von Mitgliedern

§ 11. (1) Ist ein Mitglied an der Ausübung seiner
Funktion verhindert, dann übernimmt vorübergehend
das personenbezogene Ersatzmitglied dessen Amt.

(2)Wenn ein Mitglied an einer Sitzung voraussichtlich
nicht teilnehmen kann, hat es davon so bald wie mög-
lich den Vorsitzenden zu verständigen. Dieser hat da-
raufhin unter gleichzeitiger Übermittlung der Sit-
zungsunterlagen das nächstgereihte Ersatzmitglied
einzuladen.

(3) Für die Einladung von Ersatzmitgliedern gelten die
Einberufungsfristen nicht.

(4) Ein Ersatzmitglied kann nur eine Stimme abge-
ben. Mehrfachvertretungen sind unzulässig.

Beschlussfassung

§ 12. (1) Die Kommission spricht Empfehlungen bzw.
Stellungnahmen aus. Der jeweilige Versicherungsträ-
ger ist an die Empfehlung bzw Stellungnahme nicht
gebunden.
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(2) Beschlüsse werden durch Abstimmung der anwe-
senden Teilnehmer gefasst. Schriftlich abgegebene
Stimmen sind ungültig. Umlaufbeschlüsse sind unzu-
lässig.

(3) Stimmenthaltungen sind zulässig und bleiben bei
der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses unbe-
rücksichtigt. Wenn keine Gegenstimmen abgegeben
wurden, ist Einstimmigkeit auch bei Stimmenthaltung
gegeben.

(4) Das Abstimmungsergebnis stellt der Vorsitzende
fest. Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Ein Dirimierungs-
recht besteht nicht.

(5) Die gefasste Empfehlung bzw. Stellungnahme ist
einschließlich einer Begründung unverzüglich dem lei-
tenden Angestellten und dem (Zentral-)Betriebsrat zu
übermitteln.

Sitzungsprotokoll

§13. (1)Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu führen.
Der Protokollführer wird durch den Vorsitzenden be-
stimmt.

(2) Jedes Protokoll muss mindestens enthalten:

1. Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung und der Sit-
zungsunterbrechungen,

2. die Namen der Teilnehmermit ihrer Rechtsstellung,

3. den Namen des Vorsitzenden und Angaben darü-
ber, wenn der Vorsitz gewechselt wurde,

4. die Tagesordnung mit den einzelnen Tagesord-
nungspunkten,

5. zu jedem Punkt der Tagesordnung:
a) die Bezeichnung des Tagesordnungspunktes,
b) den Namen des Antragstellers,
c) das Abstimmungsergebnis (einstimmig oder

mehrheitlich). Gegenstimmen und Stimment-
haltungen sind zu protokollieren, sowie

d) Empfehlungen bzw. Stellungnahmen mit ihrem
vollen Wortlaut und einer Begründung.

6. Angaben darüber, welcher stimmberechtigte Sit-
zungsteilnehmer bei einer Abstimmung nicht an-
wesend war.

(3) Das Protokoll soll binnen einer Woche vom Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter verifiziert werden.
Die Richtigkeit des Protokolls ist vom Vorsitzenden,
von dessen Stellvertreter sowie vom Protokollführer
mit Unterschrift zu bestätigen.
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TABELLE ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN – PARAGRAPHEN

Artikel I keine Bestimmung, da seit
1. 1. 1996 entfallen

Artikel II keine Bestimmung, da seit
1. 1. 1996 entfallen

Artikel III keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel IV keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel V keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel VI keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel VII keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel VIII keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel IX Abs 1 bis 3 keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel IX Abs 4 bis 6 § 123 neu (Seite ...)

Artikel IX abs 7 bis 9 keine Bestimmung, da seit
48. Änd. entfallen

Artikel X keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XI keine Bestimmung, da seit
1. 6. 74 entfallen

Artikel XII keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XIII Abs 4 § 124 neu (Seite ...)

Artikel XIV keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XV keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XVI keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XVII keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XVIII keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XIX keine Bestimmung, da seit
1. 1. 96 entfallen

Artikel XX keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XXI Z 2 § 125 neu

Artikel XXII keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XXIII keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XXIV keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XXV keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XXVI keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XXVII Abs 2 § 126 neu

Artikel XXVII Abs 3 § 127 neu

Artikel XXVIII keine Bestimmung, da seit
57. Änd entfallen

Artikel XXIX keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XXX keine Bestimmung, da seit
48. Änd entfallen

Artikel XXXI Z 2 § 128 neu

Artikel XXXII keine Bestimmung, da seit
57. Änd entfallen

Artikel XXXIII Z 1 keine Bestimmung, da seit
62. Änd entfallen

Artikel XXXIII Z 2 § 129 neu

Artikel XXXIII Z 3 § 130 neu

Artikel XXXIV Z 1 § 131 neu

Artikel XXXIV Z 2 § 132 neu

Artikel XXXIV Z 3 § 133 neu

Artikel XXXIV Z 4 § 134 neu

Artikel XXXIV Z 6 § 135 neu

Artikel XXXIV Z 7 § 136 neu

Artikel XXXIV Z 8 § 137 neu

Artikel XXXIV Z 9 § 138 neu

Artikel XXXIV Z 10 § 139 neu

Artikel XXXIV Z 11 § 140 neu

Artikel XXXV Z 1 und 2 § 141 neu

Artikel XXXV Z 3 § 142 neu

Artikel XXXV Z 4 § 143 neu

Artikel XXXV Z 5 § 144 neu

Artikel XXXV Z 6 § 145 neu

Artikel XXXV Z 7 § 146 neu

Artikel XXXV Z 7 § 146 neu

Artikel XXXV Z 8 § 147 neu

Artikel XXXV Z 9 § 148 neu

Artikel XXXV Z 10 § 149 neu

Artikel XXXV Z 12 § 150 neu

Artikel XXXV Z 13 § 151 neu

Artikel XXXV Z 14 § 152 neu

Artikel XXXV Z 15 § 153 neu

Artikel XXXVI Z 1 § 154 neu

Artikel XXXVI Z 2 § 155 neu
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Artikel XXXVI Z 3 § 156 neu

Artikel XXXVI Z 4 § 157 neu

Artikel XXXVI Z 5 § 158 neu

Artikel XXXVI Z 6 § 159 neu

Artikel XXXVI Z 6a § 160 neu

Artikel XXXVII Z 1 § 161 neu

Artikel XXXVIII § 162 neu

Artikel XXXIX § 163 neu

Artikel XL § 164 neu

Artikel XLI Z 1 § 165 neu

Artikel XLI Z 2 bis 5 § 166 neu

Artikel XLII Z 1 § 167 neu

Artikel XLII Z 2 § 168 neu

Artikel XLIII § 169 neu

Artikel XLIV Z 1 § 170 neu

Artikel XLV Z 1 und 2 § 171 neu

Artikel XLV Z 4 § 172 neu

Artikel XLV Z 5 § 173 neu

Artikel XLV Z 6 § 174 neu

Artikel XLV Z 7 § 175 neu

Artikel XLV Z 8 § 176 neu

Artikel XLVI § 177 neu

Artikel XLVII Z 1–7 § 178 neu

Artikel XLVII Z 7a § 179 neu

Artikel XLVII Z 8 § 180 neu

Artikel XLVII Z 10 § 181 neu

Artikel XLVII Z 10a § 182 neu

Artikel XLVII Z 11 § 183 neu

Artikel XLVII Z 12 § 184 neu

Artikel XLVII Z 13 § 185 neu

Artikel XLVII Z 15 § 186 neu

Artikel XLVII Z 16 § 187 neu

Artikel XLVIII Z 1–6 § 188 neu

Artikel XLVIII Z 7 § 189 neu

Artikel XLIX Z 1–3 § 190 neu

Artikel L Z 1–8 § 191 neu

Artikel L Z 10 § 192 neu

Artikel LI Z 1 und 2 § 193 neu

Artikel LI Z 3 § 194 neu

Artikel LII § 195 neu

Artikel LIII Z 1 bis 3 § 196 neu

Artikel LIV Z 1 und 2 § 197 neu

Artikel LV Z 1–3 § 198 neu

Artikel LV Z 4 und 5 § 199 neu

Artikel LV Z 6 § 200 neu

Artikel LV Z 7 § 201 neu

Artikel LVI Z 1–5 § 202 neu

Artikel LVI Z 6 § 203 neu

Artikel LVI Z 7 entfällt

Artikel LVI Z 8 § 134 Abs 4 neu, § 149
Abs 6 neu

Artikel LVII Z 1 und 2 § 204 neu

Artikel LVIII Z 1–3 § 205 neu

Artikel LVIII Z 4 § 206 neu

Artikel LVIII Z 5 § 207 neu

Artikel LVIII Z 6 § 208 neu

Artikel LIX Z 1 § 209 neu

Artikel LIX Z 2 § 210 neu

§ 211 neu

Artikel LX § 212 neu

Erläuterungen

Zu XXVII Z 2 Zu § 127

Zu XXXI, XXXII, XLVII
Z 8 Abs 1

entfallen

Zu XLVII Z 10 Abs 8–9 zu „§ 181 Abs 14–15”

§ 34 Abs 1 idf
Art XXXVIII Z 6

Zu § 208 Abs 2

§ 34 Abs 3 idf
Art XXXVIII Z 6

Zu § 210 Abs 7

Anlage 10 gem Art LI
Z 3 Abs 2

zu § 194 Abs 2

Anlage 11 gem Art LVI
Z 6

zu § 203
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KOLLEKTIVVERTRAG
ÜBER DIE PENSIONSKASSENZUSAGE FÜR DIENSTNEHMER DER

ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER

abgeschlossen zwischen dem Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger und
dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Ge-
werkschaft der Privatangestellten und Gewerk-
schaft Handel, Transport, Verkehr.

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt im
Folgenden die gewählte Formulierung für beide Ge-
schlechter.

I. BETRIEBLICHE PENSIONSKASSE

Errichtung der
Sozialversicherungspensionskasse AG

§ 1. Der Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger, im Folgenden Hauptverband ge-
nannt, verpflichtet sich, für die vom Geltungsbereich
dieses Kollektivvertrages erfassten Dienstnehmer ei-
ne Alters-, Hinterbliebenen- und Berufsunfähigkeits-
versorgung unter Einhaltung der Bestimmungen die-
ses Kollektivvertrages durch Errichtung einer betrieb-
lichen Pensionskasse (Sozialversicherungspensions-
kasse AG), im Folgenden „Pensionskasse” genannt,
zu schaffen. Der Hauptverband wird nach Abschluss
des Kollektivvertrages einen Antrag auf Konzessions-
erteilung für die Pensionskasse stellen.

Mitwirkung der Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten an der

Verwaltung der Pensionskasse

§ 2. Die Mitwirkung der Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigten richtet sich nach den diesbezügli-
chen gesetzlichen Regelungen gemäß § 27 bis § 29
PKG.
Fassung ab 23.September 2005 / 1. Änderung

§ 2a. Gemäß § 27 Abs 2 PKG besteht der Aufsichtsrat
aus einer gleich großen Anzahl von Vertretern des
Grundkapitals und von Vertretern der Anwartschafts-
und Leistungsberechtigten.
Gilt ab 23.September 2005 / 1. Änderung

Voraussetzungen und
Rechtswirkungen der Auflösung der

Pensionskasse

§ 3. (1) Eine Auflösung der Pensionskasse ist nur bei
Vorliegen der Voraussetzungen der entsprechenden
Bestimmungen des PKG und des Aktiengesetzes zu-
lässig, wobei der Sicherung der Ansprüche der An-
wartschafts- und Leistungsberechtigten der Vorrang
vor anderen Leistungen der Pensionskasse zu geben
ist.

(2) Im Falle der Auflösung der Pensionskasse sind
100% der dem Dienstgeber und den Anwartschafts-
berechtigten / Leistungsberechtigten zugeordneten
Vermögensteile (Deckungsrückstellung), zuzüglich
100% des Anteils an der Schwankungsrückstellung
(§ 24 PKG) sowie 100% der geschäftsplanmäßigen
Rückstellung für die nach Pensionsbeginn anfallenden
Verwaltungskosten (Formblatt A der Bilanz der Pen-
sionskasse, Passiva P C I) gemäß § 41 PKG auf eine
andere Pensionskasse zu übertragen.

Pensionskassenzusage ohne
Mindestertragsgarantie

§ 3a. (1) Gemäß § 2 Abs 1 PKG in der Fassung des
BGBI I Nr 8/2005 wird für alle vom Geltungsbereich
des Kollektivvertrages erfassten Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten der Mindestertrag der Sozial-
versicherungspensionskasse AG ab dem Geschäfts-
jahr 2005 ausgeschlossen.

(2) Das Erfordernis der Pensionskasse zur Dotierung
der Mindestertragsrücklage gemäß § 7 Abs 3 PKG ent-
fällt somit.

(3) Eine für das Geschäftsjahr 2005 gebildete Min-
destertragsrücklage ist aufzulösen und den Anwart-
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schafts- und Leistungsberechtigten insoweit gutzu-
schreiben, als diese zu ihrer Bildung beigetragen ha-
ben.

Gilt ab 1.Dezember 2005 / 2. Änderung

Veranlagungs- und
Risikogemeinschaft mit Garantie

gemäß § 12a PKG

§ 3b. (1) Es wird gemäß § 12a Abs 6 PKG vereinbart,
dass keine eigene Sicherheits-VRG eingerichtet, son-

dern mit einer überbetrieblichen Pensionskasse ein
Kooperationsvertrag abgeschlossen wird, damit für
jene Anwartschaftsberechtigten der Pensionskasse,
die von der Wahlmöglichkeit gemäß § 12a Abs 2 PKG
Gebrauchmachen, der Übertragungsbetrag in eine Si-
cherheits-VRG übertragen werden kann.

(2) Es ist vertraglich sicherzustellen, dass die überbe-
triebliche Pensionskasse die Anwartschaftsberechtig-
ten gemäß § 19b PKG zu informieren hat.

Gilt ab 1. Jänner 2013 / 4. Änderung

II. GELTUNGSBEREICH DES KOLLEKTIVVERTRAGES

Zeitlicher Geltungsbereich

§ 4. Der Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2004 in
Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
§ 2a kann von jedem der vertragsschließenden Teile
unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist-
mittels eingeschriebenen Briefes zum Ablauf einer je-
den Funktionsperiode des Aufsichtsrates der Sozial-
versicherungspensionskasse AG aufgekündigt wer-
den.
Letzter Satz gilt ab 23.September 2005 / 1. Änderung

Persönlicher Geltungsbereich

§ 5. Der Kollektivvertrag gilt nach Ablauf der Warte-
frist gemäß § 6 Abs 4 lit f) für alle Dienstnehmer von
österreichischen Sozialversicherungsträgern, die zu-
letzt nach dem 31.12. 1995 als Dienstnehmer in ein
Dienstverhältnis zu einem Sozialversicherungsträger
eingetreten sind und nach dem 30. Juni 2004 in einem
aufrechten Dienstverhältnis zu einem Sozialversiche-
rungsträger stehen. Auf Lehrlinge im Sinne des Be-
rufsausbildungsgesetzes findet dieser Kollektivver-
trag keine Anwendung.

III. EINBEZIEHUNG DER DIENSTNEHMER IN DIE PENSIONSKASSE

Einbeziehung in die Pensionskasse

§ 6. (1) Der Hauptverband verpflichtet sich, zuguns-
ten der vom Geltungsbereich des Kollektivvertrages
erfassten Dienstnehmer für die dem Hauptverband
angehörigen Sozialversicherungsträger (Dienstge-
ber) mit der Pensionskasse einen Pensionskassenver-
trag abzuschließen, der die Umsetzung der in diesem
Kollektivvertrag enthaltenen Regelungen zum Inhalt
hat.

(2)Der Beitrags- und Leistungsberechnung ist der je-
weils gültige und genehmigte Geschäftsplan der Pen-
sionskasse zu Grunde zu legen. Die Erstellung dieses
Geschäftsplanes erfolgt insbesondere unter Beach-
tung folgender versicherungstechnischer Vorgaben:

a) Das Leistungsrecht wird durch die Verwendung
von Unisex-Tabellen geschlechtsneutral gestaltet.

Nähere Bestimmungen hat der Geschäftsplan der
Pensionskasse festzulegen.

b) Der Rechnungszinssatz beträgt 2,5%.

c) Der vorgesehene rechnungsmäßige Überschuss
beträgt 4,5%.

d) Die Berücksichtigung der Anwartschaft auf Hinter-
bliebenenpensionen erfolgt nach der Kollektivme-
thode.

e) Die Schwankungsrückstellung wird gemäß § 24
Abs 2 Z 1 lit c) PKG global für alle Anwartschaftsbe-
rechtigten und global für alle Leistungsberechtig-
ten geführt.

lit b) und c) dF ab 1. Jänner 2013 / 4. Änderung

(3) Die Einbeziehung der Dienstnehmer gemäß § 5
erfolgt nach Ablauf der Wartefrist zu dem auf diesen
Zeitpunkt nächstfolgenden Beitragsmonat.
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(4) Begriffsdefinitionen:

a) Abfertigungszeitraum: ist jener Zeitraum, für
den eine Abfertigung gemäß § 23 AngG bzw § 2
ArbAbfG gebührt.

b) Anwartschaftsberechtigte: Dienstnehmer, die
von diesem Kollektivvertrag erfasst sind.

c) Beitragsgrundlage: Als Beitragsgrundlage gilt
das gemäß den Bestimmungen des ASVG sozial-
versicherungspflichtige monatliche Bruttoentgelt
(sowie die Sonderzahlungen) unter Außerachtlas-
sung der Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs 2
ASVG und der Höchstbeitragsgrundlage gemäß
§ 108 Abs 3 ASVG.

d) Deckungsrückstellung: Guthaben, das auf dem
persönlichen Pensionskonto jedes einzelnen An-
wartschafts- und Leistungsberechtigten aus
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen ent-
sprechend dem Veranlagungsergebnis und versi-
cherungstechnischen Ergebnis angesammelt wird
und insbesondere der Ermittlung der Versorgungs-
leistungen und Unverfallbarkeitsbeträge dient.

e) Leistungsberechtigte: Personen, die Anspruch
auf eine der in diesem Kollektivvertrag definierten
Versorgungsleistungen haben.

f) Wartefrist: Frist, nach deren Ablauf der Anwart-
schaftsberechtigte in den persönlichen Geltungs-
bereich dieses Kollektivvertrages einbezogen wird.
Diese Frist endet nach insgesamt einem ununter-
brochenen Dienstjahr ab Beginn des Dienstver-
hältnisses. Auch mehrere befristete Dienstverhält-
nisse hintereinander entsprechen dem Erfordernis
des ununterbrochenen Dienstverhältnisses, sofern
zwischen diesen nicht mehr als drei Monate ver-
strichen sind.
Lehrzeiten bei österreichischen Sozialversiche-
rungsträgern sind nicht für die Erfüllung derWarte-
frist anzurechnen. Für Dienstnehmer, die zuletzt
vor dem 1. Jänner 2004 als Dienstnehmer in ein
Dienstverhältnis zu einem österreichischen Sozial-
versicherungsträger eingetreten sind, gelangt kei-
ne Wartefrist zur Anwendung.

g) Dienstgeber: Dienstgeber im Sinne dieses Kol-
lektivvertrages sind die dem Hauptverband ange-
hörigenSozialversicherungsträger sowie der
Hauptverband.

h) Sozialversicherungsträger: Sozialversiche-
rungsträger im Sinne dieses Kollektivvertrages
sind die dem Hauptverband angehörigen Sozial-
versicherungsträger sowie der Hauptverband.

IV. BEITRAGSRECHT

Beiträge des Dienstgebers

§ 7. (1) Der Dienstgeber hat ab dem Zeitpunkt der
Einbeziehung des Anwartschaftsberechtigten (§ 6
Abs 3) für die weitere Dauer des beitragspflichtigen
Dienstverhältnisses einen laufenden monatlichen
Grundbeitrag für Gehaltsbestandteile der Beitrags-
grundlage bis zur Höchstbeitragsgrundlage in der Hö-
he von 0,85% sowie einen laufendenmonatlichen Zu-
satzbeitrag für Gehaltsbestandteile der Beitrags-
grundlage über der Höchstbeitragsgrundlage in der
Höhe von 4,5% an die Pensionskasse zu leisten. Für
die in § 7a Abs 1 genannten Dienstnehmer, die den
Geburtsjahrgängen 1955 und davor angehören, ist
darüber hinaus ein zusätzlicher Grundbeitrag von
0,2% der Beitragsgrundlage für Gehaltsbestandteile
bis zur Höchstbeitragsgrundlage bis zum Ende des
Dienstverhältnisses zu leisten. Für die in § 7a Abs 1
genannten Dienstnehmer, deren beitragspflichtige
Bezüge für das vierte Quartal 2003 monatlich jeweils
die Höchstbeitragsgrundlage überschritten haben, ist
darüber hinaus ein zusätzlicher Zusatzbeitrag von
0,25% der Beitragsgrundlage für Gehaltsbestandteile
über der Höchstbeitragsgrundlage bis zum Ende des
Dienstverhältnisses zu leisten.

(2) Zusätzlich zu den laufenden Beiträgen hat der
Dienstgeber zum Zeitpunkt der Einbeziehung für je-
des Monat der abgelaufenen Wartefrist gemäß § 6
Abs 4 lit f) Beiträge in Höhe von 0,9917% (= 0,85%
x 14/12) (für Gehaltsbestandteile bis zur Höchstbei-
tragsgrundlage) sowie von 5,25% (= 4,5% x
14/12) (für Gehaltsbestandteile über der Höchstbei-
tragsgrundlage) der Beitragsgrundlage, die für die
erstmalige Beitragszahlung der laufenden Dienstge-
berbeiträge herangezogen wird, jedoch unter Aus-
schluss der Sonderzahlung, in einem an die Pensions-
kasse zu entrichten.

(3) Der Verwaltungskostenanteil gemäß dem Ge-
schäftsplan der Pensionskasse ist in den Beiträgen
enthalten. Der Dienstgeber hat darüber hinaus die ge-
setzliche Versicherungssteuer gemäß § 6 Abs 1 Z 2
Versicherungssteuergesetz gesondert zu tragen.

(4) Bei Abfuhr von Dienstnehmerbeiträgen durch den
Dienstgeber entsprechend § 8 Abs 2 wird der auf den
Dienstnehmerbeitrag entfallende Verwaltungskosten-
anteil vom Dienstgeberbeitrag in Abzug gebracht.

(5)Die Überweisung der Beiträge an die Pensionskas-
se hat spätestens bis zum nächsten Monatsfünfzehn-
ten nach Fälligkeit der Bezüge zu erfolgen.
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(6) Die Überweisung der laufenden Beiträge für den
Zeitraum vom 1. Jänner 2004 bis zur Unterzeichnung
des Pensionskassenvertrages (nicht: des Überwei-
sungsbetrages gemäß § 7a) erfolgt bis zum Monats-
letzten des auf die Unterzeichnung des Pensionskas-
senvertrages folgenden Kalendermonates in einem.

(7) In Zeiten, in denen für den Anwartschaftsberech-
tigten keine Entgeltansprüche gegenüber demDienst-
geber bestehen, hat der Dienstgeber keinen Beitrag
an die Pensionskasse zu leisten.

Überweisungsbetrag gemäß § 48 PKG

§ 7a. (1) Soweit für die jeweiligen Zeiträume Pen-
sionsbeiträge der Dienstnehmer zu entrichten waren,
diese auch entrichtet und nicht rückerstattet worden
sind bzw im Falle der Rückerstattung die rückerstatte-
ten Beiträge wieder eingezahlt worden sind, hat der
Dienstgeber neben den in § 7 vorgesehenen laufen-
den Beiträgen für Dienstnehmer, die zuletzt im Zeit-
raum zwischen dem 1. Jänner 1996 und dem 31.De-
zember 2003 als Dienstnehmer in denDienst eines ös-
terreichischen Sozialversicherungsträgers eingetre-
ten sind und am 1. Juli 2004 in einem aufrechten
Dienstverhältnis zu einem Sozialversicherungsträger
stehen, die in Abs 2 und 3 enthaltenen Zahlungen als
Deckungserfordernis gemäß § 48 PKG an die Pen-
sionskasse zu überweisen. Der Überweisungsbetrag
ist mit Aufnahme des Geschäftsbetriebes der Pen-
sionskasse, spätestens jedoch mit 31.August 2004
an die Pensionskasse zu entrichten. Der Verwaltungs-
kostenanteil gemäß dem Geschäftsplan der Pensions-
kasse ist in diesen Zahlungen enthalten.

(2) Für die in Abs 1 genannten Dienstnehmer werden
die von ihnen tatsächlich ab Diensteintritt in den
Dienst eines österreichischen Sozialversicherungsträ-
gers bis zum 31.Dezember 2003 laufend entrichteten
Beiträge sowie der Grundbeitrag von 0,85% (für Ge-
haltsbestandteile bis zur Höchstbeitragsgrundlage)
und der Zusatzbeitrag von 4,5% (für Gehaltsbestand-
teile über der Höchstbeitragsgrundlage) der durch-
schnittlichen Beitragsgrundlage des jeweiligen Kalen-
derjahres vom Dienstgeber für den Zeitraum vom je-
weiligen Diensteintritt bis zum 31.Dezember 2003 in
die Pensionskasse eingebracht.

(3) Für die in Abs 1 genannten Dienstnehmer, die den
Geburtsjahrgängen 1955 und davor angehören, wird
darüber hinaus ein zusätzlicher Grundbeitrag von
0,2% der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des
jeweiligen Kalenderjahres für Gehaltsbestandteile bis
zur Höchstbeitragsgrundlage vom Dienstgeber für
den Zeitraum vom jeweiligen Diensteintritt bis zum

31.Dezember 2003 in die Pensionskasse eingebracht.
Für die in Abs 1 genannten Dienstnehmer, deren bei-
tragspflichtige Bezüge für das vierte Quartal 2003mo-
natlich jeweils die Höchstbeitragsgrundlage über-
schritten haben, wird darüber hinaus ein zusätzlicher
Zusatzbeitrag von 0,25% der durchschnittlichen Bei-
tragsgrundlage des jeweiligen Kalenderjahres für Ge-
haltsbestandteile über der Höchstbeitragsgrundlage
vom Dienstgeber für den Zeitraum vom jeweiligen
Diensteintritt bis zum 31.Dezember 2003 in die Pen-
sionskasse eingebracht.

(4) Durch die Leistung des Überweisungsbetrages
wird die Rückforderung von gesetzlich bzw kollektiv-
vertraglich festgelegten Pensionsbeiträgen der
Dienstnehmer für Dienstzeiten vor dem 1. Jänner
2004 ausgeschlossen.

Überweisungsbetrag gemäß § 48 PKG
für nachentrichtete Beiträge gemäß
den Artikeln XLVII Z 16 DO.A, XXXVI

Z 16 DO.B oder XXXII Z 16 DO.C

§ 7b. (1) Soweit für die jeweiligen Zeiträume Pen-
sionsbeiträge der Dienstnehmer gemäß Art XLVII
Z 16 DO.A, Art XXXVI Z 16 DO.B oder Art XXXII Z 16
DO.C nachentrichtet worden sind und nicht rücker-
stattet worden sind bzw im Falle der Rückerstattung
die rückerstatteten Beiträge wieder eingezahlt wor-
den sind, hat der Dienstgeber neben den in § 7 vorge-
sehenen laufenden Beiträgen sowie dem Überwei-
sungsbetrag gemäß § 7a für Dienstnehmer, die zuletzt
im Zeitraum zwischen dem 1. Jänner 1996 und dem
1.April 1999 als Dienstnehmer in den Dienst eines ös-
terreichischen Sozialversicherungsträgers eingetre-
ten sind und am 1. Juli 2004 in einem aufrechten
Dienstverhältnis zu einem Sozialversicherungsträger
stehen, die in Abs 2 enthaltenen Zahlungen als De-
ckungserfordernis gemäß § 48 PKG an die Pensions-
kasse zu überweisen. Dieser Überweisungsbetrag ist
mit Aufnahme des Geschäftsbetriebes der Pensions-
kasse, spätestens jedoch mit 31.August 2004 an die
Pensionskasse zu entrichten. Der Verwaltungskosten-
anteil gemäß dem Geschäftsplan der Pensionskasse
ist in diesen Zahlungen enthalten.

(2) Für die in Abs 1 genannten Dienstnehmer werden
die gemäß Art XLVII Z 16 DO.A, Art XXXVI Z 16 DO.B
oder Art XXXII Z 16 DO.C von diesen nachentrichteten
Beiträge sowie für jene Zeiten, für die Beiträge nach-
entrichtet worden sind, der Grundbeitrag von 0,85%
(für Gehaltsbestandteile bis zur Höchstbeitragsgrund-
lage) und der Zusatzbeitrag von 4,5% (für Gehaltsbe-
standteile über der Höchstbeitragsgrundlage) der je-
weiligen Beitragsgrundlagen, die für die Beitrags-
nachentrichtung herangezogen worden sind, vom
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Dienstgeber in die Pensionskasse eingebracht. § 7a
Abs 3 ist entsprechend anzuwenden.

Beiträge des
Anwartschaftsberechtigten

§8. (1)Der Anwartschaftsberechtigte hat eigene Bei-
träge (Dienstnehmerbeiträge) entsprechend § 460b
Abs 2 ASVG in Höhe von

a) 0,85% der Beitragsgrundlage für Gehaltsbestand-
teile bis zur Höchstbeitragsgrundlage (Grundbei-
trag) sowie von

b) 4,5% der Beitragsgrundlage für Gehaltsbestand-
teile über der Höchstbeitragsgrundlage (Zusatz-
beitrag) an die Pensionskasse zu leisten. Die in
§ 7a Abs 1 genannten Dienstnehmer, die den Ge-
burtsjahrgängen 1955 und davor angehören, ha-
ben darüber hinaus einen zusätzlichen Grundbei-
trag von 0,2% der Beitragsgrundlage für Gehalts-
bestandteile bis zur Höchstbeitragsgrundlage zu
entrichten. Die in § 7a Abs 1 genannten Dienstneh-
mer, deren beitragspflichtige Bezüge für das vierte
Quartal 2003 monatlich jeweils die Höchstbei-
tragsgrundlage überschritten haben, haben darü-
ber hinaus einen zusätzlichen Zusatzbeitrag von
0,25% der Beitragsgrundlage für Gehaltsbestand-
teile über der Höchstbeitragsgrundlage zu entrich-
ten.

(2) Der Beitrag des Anwartschaftsberechtigten ist
vom Dienstgeber von diesem bei der Entgeltauszah-
lung des jeweiligen Beitragsmonats einzubehalten
und gemeinsam mit dem Beitrag des Dienstgebers
an die Pensionskasse zu überweisen.

(3) Zusätzlich zu den laufenden Beiträgen hat der
Dienstnehmer zum Zeitpunkt der Einbeziehung für je-
des Monat der abgelaufenen Wartefrist gemäß § 6
Abs 4 lit f) Beiträge in Höhe von 0,9917% (= 0,85 x
14/12) (für Gehaltsbestandteile bis zur Höchstbei-
tragsgrundlage) sowie von 5,25% (= 4,5% x
14/12) (für Gehaltsbestandteile über der Höchstbei-
tragsgrundlage) der Beitragsgrundlage, die für die
erstmalige Beitragszahlung der laufenden Dienstneh-
merbeiträge herangezogen wird, jedoch unter Aus-
schluss der Sonderzahlung, in einem an die Pensions-
kasse zu entrichten.

(4) Der Beitrag des Anwartschaftsberechtigten ent-
hält nur einen Finanzierungsanteil. Der auf diesen Bei-
trag entfallende Verwaltungskostenanteil wird gemäß
§ 7 Abs 4 vom Dienstgeber getragen. Die Versiche-
rungssteuer gemäß § 6 Abs 1 Z 2 Versicherungss-
teuergesetz ist vom Anwartschaftsberechtigten selbst
zu tragen.

(5) In Zeiten, in denen für den Anwartschaftsberech-
tigten keine Entgeltansprüche gegenüber demDienst-
geber bestehen, hat der Dienstnehmer keinen Beitrag
an die Pensionskasse zu leisten.

V. ANSPRÜCHE BEI BEENDIGUNG DES DIENSTVERHÄLTNISSES VOR EINTRITT
DES LEISTUNGSFALLS

Unverfallbarkeit

§ 9. (1) Die aus Beiträgen des Dienstgebers erworbe-
nen Anwartschaften werden nach Ablauf eines Zeit-
raumes von drei Jahren ab Beginn der Beitragszah-
lung unverfallbar („Unverfallbarkeitsfrist”). Auf diese
Frist werden sämtliche Beitragszeiten in der Pensions-
kasse aus dem bestehenden oder allfälligen früheren
Dienstverhältnissen zu Sozialversicherungsträgern
angerechnet. Dies gilt auch für Dienstzeiten zu Sozial-
versicherungsträgern vor dem 1. Jänner 2004, soweit
für diese Zeiten Pensionsbeiträge der Dienstnehmer
zu entrichten waren, diese auch entrichtet und nicht
rückerstattet worden sind bzw im Falle ihrer Rücker-
stattung wieder eingezahlt worden sind. Auf Dienst-
nehmerbeiträgen beruhende Anwartschaften sind so-
fort unverfallbar.

(2) Hat der Anwartschaftsberechtigte unverfallbare
Anwartschaften erworben, so hat er bei Beendigung
des Dienstverhältnisses vor Eintritt des Leistungsfal-
les Anspruch auf den Unverfallbarkeitsbetrag. Der Un-
verfallbarkeitsbetrag entspricht 100% der dem An-
wartschaftsberechtigten zum jeweiligen Austritts-
stichtag zugeordneten Deckungsrückstellung.

(3) Über diesen Unverfallbarkeitsbetrag kann der An-
wartschaftsberechtigte gemäß § 5 Abs 2 und 3 BPG
verfügen.

(4) Für den Fall des Verbleibens des Anwartschaftsbe-
rechtigten in der Pensionskasse (§ 5 Abs 2 Z 1 und 5
BPG) gelten die Bestimmungen des jeweiligen Pen-
sionskassenvertrages entsprechend § 15a Abs 3 PKG
weiterhin.
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Barabfindung

§ 10. Sofern der Barwert der Ansprüche zum Zeit-
punkt des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis

den sich aus § 1 Abs 2 und 2a PKG jeweils ergebenden
Betrag nicht übersteigt, kann der Anwartschaftsbe-
rechtigte von der Pensionskasse abgefunden werden.
Über Verlangen des Anwartschaftsberechtigten ist je-
denfalls die Barabfindung vorzunehmen.

VI. LEISTUNGSRECHT

Anspruchsvoraussetzungen,
Versorgungsleistungen

§ 11. (1) Die Ansprüche auf Versorgungsleistungen
entstehen in dem Zeitpunkt, in dem die in diesem Kol-
lektivvertrag vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt
werden.

(2) Nach diesem Kollektivvertrag werden folgende
Versorgungsleistungen von der Pensionskasse ge-
währt:
1. Alterspension
2. Berufsunfähigkeitspension
3. Witwen/Witwerpension
4. Waisenpension

Alterspension

§ 12. (1) Die Alterspension gebührt ab Vollendung
des für weibliche Dienstnehmer gemäß der jeweils
gültigen Fassung des ASVG geltenden Anfallsalters
für eine gesetzliche Alterspension unter der Voraus-
setzung der Beendigung des Dienstverhältnisses
zum Dienstgeber. Bei Erfüllung der in § 607 Abs 10
ASVG genannten Voraussetzungen gebührt die Alters-
pension ab Vollendung des für weibliche Dienstneh-
mer geltenden Anfallsalters für eine gesetzliche Al-
terspension bei langer Versicherungsdauer.

(2) Die Höhe der Leistung ergibt sich aus der Verren-
tung der zum Zeitpunkt des Pensionsanfalls (§ 18)
vorhandenen Deckungsrückstellung entsprechend
dem jeweils gültigen Geschäftsplan der Pensionskas-
se.

(3) Die Leistung gebührt lebenslang.

Berufsunfähigkeitspension

§ 13. (1)Der Leistungsanspruch auf eine Berufsunfä-
higkeitspension entsteht, wenn der Anwartschaftsbe-

rechtigte – vor Vollendung des sich aus § 12 Abs 1 je-
weils ergebenden Lebensalters – einen rechtskräftig
zuerkannten Anspruch auf eine Berufsunfähigkeits-
oder Invaliditätspension hat unter der Voraussetzung
der Beendigung des Dienstverhältnisses zum Dienst-
geber, oder einen rechtskräftig zuerkannten Anspruch
auf Rehabilitationsgeld gemäß § 143a ASVG hat für
die Dauer eines Sonderurlaubes gemäß § 20 Abs 3
DO.A oder § 20 Abs 5 DO.B oder § 19 Abs 3 DO.C.
Gilt ab 1. Jänner 2014 / 5. Änderung

(2) Die Höhe der Leistung ergibt sich aus der Verren-
tung der gesamten zum Anfallszeitpunkt vorhande-
nen Deckungsrückstellung entsprechend dem jeweils
gültigen Geschäftsplan der Pensionskasse zuzüglich
der Summe jener Beiträge, die der Dienstgeber und
der Dienstnehmer auf Basis des in den letzten sechs,
zur Pensionskasse beitragspflichtigen Kalendermona-
ten vor Eintritt des Leistungsfalles durchschnittlich
entrichteten Beitrags für den Anwartschaftsberechtig-
ten vom Eintritt des Leistungsfalles bis zur Vollendung
des 55. Lebensjahres noch geleistet hätten. Liegen
weniger als sechs, zur Pensionskasse beitragspflichti-
ge Kalendermonate vor Eintritt des Leistungsfalles
vor, ist das Ausmaß der vorhandenen, zur Pensions-
kasse beitragspflichtigen Kalendermonate heranzu-
ziehen. Zeiten, für die ein Anspruch auf einen Zu-
schuss zum Krankengeld bestanden hat, sind dabei
nicht zu berücksichtigen. Bei Eintritt des Leistungsfal-
les ab der Vollendung des 55. Lebensjahres ergibt sich
die Höhe der Leistung ausschließlich aus der Verren-
tung der zum Zeitpunkt des Pensionsanfalls vorhan-
denen Deckungsrückstellung entsprechend dem je-
weils gültigen Geschäftsplan der Pensionskasse.

(3) Die Berufsunfähigkeitspension gebührt so lange,
als eine der im Abs 1 angeführten Leistungen nach
dem ASVG zusteht bzw lebenslang, sofern wegen Er-
reichens der Altersgrenze eine ASVGAlterspension
zuerkannt wird.
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Witwen/Witwerpension

§ 14. (1) Leistungsanspruch auf Witwen/Witwerpen-
sion hat der überlebende Ehegatte nach dem Tod des
anwartschafts- oder leistungsberechtigten Ehegatten,
sofern die Ehe im Todeszeitpunkt aufrecht war. Eine
Leistung gebührt nicht, wenn die Ehe zu einem Zeit-
punkt geschlossen wurde, in dem bereits eine Eigen-
pension nach § 12 oder § 13 erbracht wurde.

(2)Die Höhe derWitwen/Witwerpension beträgt nach
dem Tod

a) des Anwartschaftsberechtigten 50% der Berufs-
unfähigkeitspension, auf die er im Zeitpunkt des
Todes Anspruch gehabt hätte (im Folgenden „fikti-
ve Berufsunfähigkeitspension”).

b) des Leistungsberechtigten 50% jener Pension, auf
die er im Zeitpunkt seines Todes Anspruch gehabt
hat.

(3) Die Witwen/Witwerpension gebührt grundsätzlich
lebenslang. Eine allfällige Wiederverehelichung führt
allerdings zur Einstellung der Versorgungsleistung.

(4) Bei Wiederverehelichung erhält die Witwe/der
Witwer einen Abfindungsbetrag in Höhe der zuletzt
bezogenen 42-fachen monatlichen Witwen/Witwer-
pension, maximal allerdings die zum Abfindungszeit-
punkt gebildete Deckungsrückstellung. § 17 ist nicht
anzuwenden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf hinterbliebene einge-
tragene Partnerinnen und eingetragene Partnerschaf-
ten nach dem EPG sinngemäß anzuwenden.
Gilt ab 1. Jänner 2011 / 3. Änderung

Waisenpension

§ 15. (1) Anspruch auf Waisenpension haben nach
dem Tod des Anwartschaftsberechtigten / Leistungs-
berechtigten dessen Kinder im Sinne des § 252 Abs 1
ASVG, sofern und solange diese nachweislich einen
Anspruch auf eine Pensionsleistung gemäß § 260
ASVG haben.

(2) Die Höhe der Waisenpension beträgt nach dem
Tod

a) des Anwartschaftsberechtigten 20%, bei Vollwai-
sen 40% der fiktiven Berufsunfähigkeitspension;

b) des Leistungsberechtigten 20%, bei Vollwaisen
40% jener Pension, auf die der Leistungsberech-
tigte im Zeitpunkt seines Todes Anspruch gehabt
hat.

Gesamtausmaß der
Hinterbliebenenvorsorge

§ 16. Die Summe aller Hinterbliebenenpensionen ist
mit 100% der fiktiven Berufsunfähigkeitspension
bzw jener Eigenpension gemäß § 12 oder § 13, auf
die der verstorbene Leistungsberechtigte Anspruch
gehabt hat, begrenzt. Bei Übersteigen dieser Grenzen
werden die Pensionen anteilsmäßig gekürzt.

Barabfindung

§ 17. Übersteigt der Barwert der Versorgungsansprü-
che nicht den sich aus § 1 Abs 2 und 2a PKG jeweils er-
gebenden Betrag, so kann der Leistungsberechtigte
von der Pensionskasse abgefunden werden; über Ver-
langen des Leistungsberechtigten ist die Abfindung je-
denfalls vorzunehmen.

Anfall der Versorgungsleistung

§ 18. (1) Die Versorgungsleistung fällt mit dem auf
die Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen
(§§ 12 bis 15) folgenden Monat an.

(2) Bei Gewährung einer Abfertigung gemäß gesetzli-
chen oder kollektivvertraglichen Bestimmungen wird
der Anfallszeitpunkt der Pensionszahlung bis zum En-
de des Abfertigungszeitraumes hinausgeschoben.

(3) Versorgungsleistungen gemäß §§ 12 bis 15 ge-
bühren nur auf schriftlichen Antrag des Leistungsbe-
rechtigten. Bei Anfall der Versorgungsleistung unmit-
telbar im Zusammenhang mit der Beendigung des
Dienstverhältnisses bzw in den Fällen des Abs 2 ist
der Antrag an den Dienstgeber zu stellen, andernfalls
direkt an die Pensionskasse.

(4) Erfolgt die erstmalige Auszahlung aufgrund einer
späteren Antragstellung nach dem frühestmöglichen
Leistungsbeginn, so ist die vorhandene Deckungs-
rückstellung zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß
dem jeweiligen Geschäftsplan der Pensionskasse zu
verrenten.

Auszahlung, Anpassung und
Einstellung der Versorgungsleistungen

§ 19. (1) Die Versorgungsleistungen im Sinne der
vorstehenden Bestimmungen gebühren 12 mal jähr-
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lich; neben den monatlichen Versorgungsleistungen
gebühren zwei Sonderzahlungen (für April und Sep-
tember) jeweils in der Höhe einer monatlichen Versor-
gungsleistung. Die Versorgungsleistungen sind mo-
natlich imNachhinein auf ein vom Leistungsberechtig-
ten bekannt zu gebendes Pensionskonto, über wel-
ches der jeweilige Leistungsberechtigte verfügungs-
und zeichnungsberechtigt ist, zu überweisen. Auszah-
lungszeitpunkt ist der Monatserste des Folgemonats,
allerdings kann von der Pensionskasse in begründeten
Fällen auch ein anderer Tag, spätestens aber der 5.
des Folgemonats festgesetzt werden.

(2) Die Versorgungsleistungen werden jährlich zum
Bilanzstichtag der Pensionskasse unter Berücksichti-
gung von Auflösungen und Dotierungen der Schwank-
ungsrückstellung entsprechend der Differenz zwi-
schen dem Rechnungszins und dem vorgesehenen
rechnungsmäßigen Überschuss der Veranlagungs-
und Risikogemeinschaft in Abhängigkeit vom tatsäch-
lichen Veranlagungsergebnis im vorangegangenen
Geschäftsjahr unter Berücksichtigung des § 24a PKG
angepasst.

(3) Ein Leistungsanspruch erlischt jedenfalls mit dem
Tod des jeweiligen Leistungsberechtigten. Bei Beendi-
gung des Leistungsanspruches gebührt für den lau-
fenden Monat die volle Versorgungsleistung.

Rückforderung zu Unrecht erbrachter
Versorgungsleistungen

§20. (1)Die Pensionskasse ist berechtigt, zu Unrecht
erbrachte Versorgungsleistungen binnen drei Jahren
ab deren Entrichtung zurückzufordern, insbesondere
wenn der Bezug durch unwahre Angaben, Verschwei-
gungmaßgebender Tatsachen oder Verletzung der In-
formationspflichten herbeigeführt wurde oder zu er-
kennen war, dass die Leistungen nicht oder nicht in
dieser Höhe gebührten.

(2) Die Pensionskasse ist berechtigt, ihren Rückfor-
derungsanspruch mit dem Anspruch der Leistungsbe-
rechtigten auf Versorgungsleistungen oder mit den
Ansprüchen der leistungsberechtigten Hinterbliebe-
nen aufzurechnen.

VII. INFORMATIONSPFLICHTEN UND -RECHTE

Informationspflichten der
Pensionskasse

§ 21. (1) Kontoinformation:
Die Pensionskasse hat den Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigten einmal jährlich zum Bilanzstichtag
über den Dienstgeber einen schriftlichen Auszug über
die erworbenen Ansprüche bzw Anwartschaften auf
Alters-, Hinterbliebenen- und Berufsunfähigkeitsver-
sorgung zur Verfügung zu stellen. Dieser Auszug hat
auch eine Information über die vom Dienstgeber bzw
von den Anwartschaftsberechtigten selbst geleisteten
Beiträge, die Veranlagungsgrundsätze, die in diesem
Zeitraum zugewiesenen Veranlagungsergebnisse so-
wie die abgezogenen Verwaltungskosten zu enthal-
ten.

(2) Vertragsinformation:
Die Pensionskasse hat den Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigten auf deren Verlangen über den In-
halt des Pensionskassenvertrages Auskunft zu ertei-
len.

(3) Vertrags- und Geschäftsplanänderungen:
Die Pensionskasse hat die Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigten sowie die Gewerkschaft der Privat-
angestellten und die Gewerkschaft Handel, Transport,
Verkehr über jede, für die Anwartschafts- und Leis-

tungsberechtigten relevante, inhaltliche Änderung
des Pensionskassenvertrages bzw des Geschäftspla-
nes zu informieren.

(4) Prüfberichte:
Die Pensionskasse hat demDienstgeber sowie der Ge-
werkschaft der Privatangestellten und der Gewerk-
schaft Handel, Transport, Verkehr den Prüfbericht
des Prüfaktuars der Pensionskasse bzw die Kurzfas-
sung des Berichtes (§ 21 Abs 8 PKG) und den Rechen-
schaftsbericht unverzüglich zu übermitteln.

Informationspflichten des
Dienstgebers und desHauptverbandes

§ 22. (1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Pen-
sionskasse über alle für die Beiträge, Anwartschaften
und Leistungen erheblichen Umstände und Daten so-
wie deren Änderung unverzüglich schriftlich zu infor-
mieren. Die meldepflichtigen Daten sind in Abstim-
mung zwischen dem Dienstgeber und der Pensions-
kasse festzulegen; dieser hat insbesondere auch die
die Anwartschaftsberechtigten betreffenden Meldun-
gen an die Pensionskasse weiterzuleiten.

(2) Erfolgen diese Mitteilungen gemäß Abs 1 an die
Pensionskasse unrichtig, verspätet oder gar nicht, so
haben allfällige Nachteile daraus der Dienstgeber
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bzw die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten je
nach Verschulden zu tragen. Die Änderung von Daten
im Sinne des Abs 1 führt erst dann zur Entstehung von
Anwartschaften oder Leistungsansprüchen, wenn der
Pensionskasse die Änderung nachweislich zur Kennt-
nis gebracht wurde.

(3) Der Hauptverband hat der Pensionskasse alle Än-
derungen bzw die Beendigung dieser Vereinbarung
unverzüglich schriftlich mitzuteilen und gegebenen-
falls mit der Pensionskasse über eine eventuelle An-
passung des Pensionskassenvertrages zu beraten.

(4) Der Dienstgeber hat dem Leistungsberechtigen
ein standardisiertes Formular zur Antragstellung ge-
mäß § 18 Abs 3 bei Beendigung des Dienstverhältnis-
ses zu übergeben.

Informationspflichten der
Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten

§23. (1)Die Anwartschafts- und Leistungsberechtig-
ten sind verpflichtet, die Pensionskasse über alle für

die Beiträge, Anwartschaften und Leistungen erhebli-
chen Umstände und Daten sowie deren Änderung, so-
fern sie dem Dienstgeber nicht bekannt oder von die-
sem nicht bereits der Pensionskasse gem § 22 Abs 1
zu melden sind, unverzüglich schriftlich zu informie-
ren. Die meldepflichtigen Daten sind in Abstimmung
zwischen dem Dienstgeber und der Pensionskasse
festzulegen. Solange der Anwartschaftsberechtigte
in einem Dienstverhältnis zu einem diesem Kollektiv-
vertrag angehörigen Sozialversicherungsträger steht,
haben die Meldungen an die Pensionskasse über den
Dienstgeber zu erfolgen.

(2) Erfolgen diese Mitteilungen an die Pensionskasse
unrichtig, verspätet oder gar nicht, so haben allfällige
Nachteile daraus der Dienstgeber bzw die Anwart-
schafts- und Leistungsberechtigten je nach Verschul-
den zu tragen. Die Änderung von Daten im Sinne des
Abs 1 führt erst dann zur Entstehung von Anwart-
schaften oder Leistungsansprüchen, wenn der Pen-
sionskasse die Änderung nachweislich zur Kenntnis
gebracht wurde.

VIII. AUSSETZEN UND EINSCHRÄNKEN DER BEITRAGSLEISTUNG DURCH
DEN DIENSTGEBER

Voraussetzungen,
Verfügungsmöglichkeiten

§ 24. (1) Der Dienstgeber kann die laufenden Bei-
tragsleistungen zeitlich befristet zur Gänze aussetzen
oder der Höhe nach einschränken, sofern sich seine
wirtschaftliche Lage nachhaltig so wesentlich ver-
schlechtert, dass die Aufrechterhaltung der zugesag-
ten Beitragsleistung eine Gefährdung des Weiterbe-
standes des Dienstgebers zur Folge hätte. Mindestens
drei Monate vor dem Setzen dieser Maßnahme ist eine
Beratung mit dem Betriebsrat durchzuführen. Der Be-
triebsrat kann der Beratung eine fachkundige Person
beiziehen, die über alle ihr bekannt gewordenen Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit
zu bewahren hat.

(2) Das Vorliegen der Voraussetzung gemäß Abs 1,
erster Satz, ist durch ein entsprechendes Gutachten
eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers, der im Ein-
vernehmen mit dem Betriebsrat als Gutachter bestellt

wird, nachzuweisen. Erfolgt keine Einigung zwischen
Dienstgeber und Betriebsrat, so entscheidet das Los
zwischen einem vom Dienstgeber und einem vom Be-
triebsrat vorgeschlagenen Gutachter.

(3) Die nähere Durchführung der Maßnahmen, die
sich aus Abs 1 ergeben, sollen in einer Betriebsverein-
barung geregelt werden.

(4) Dem Dienstnehmer stehen während der Anwen-
dung der Maßnahme gemäß § 6 Abs 6 BPG die Rechte
gemäß § 6 Abs 7 BPG zu.

(5) Sobald die zwingenden wirtschaftlichen Gründe,
die zum Aussetzen bzw Einschränken der laufenden
Beitragsleistung geführt haben, nicht mehr vorliegen,
sind die Beitragsleistungen zum nächsten Zahlungs-
termin wieder in der ursprünglichen Höhe aufzuneh-
men. Darüber hinaus hat der Dienstgeber seine ent-
fallenen Beiträge (entsprechend seinen wirtschaftli-
chen Möglichkeiten spätestens bis zum Leistungsan-
fall) nach zu entrichten.
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IX. BEENDIGUNG ODER ABÄNDERUNG DES KOLLEKTIVVERTRAGES

Beendigung und Abänderung des
Kollektivvertrages

§ 25. (1) Der Kollektivvertrag kann von jeder Ver-
tragspartei unter Beachtung der in § 17 Arbeitsverfas-
sungsgesetz geregelten Voraussetzungen gekündigt
werden.

(2) Der Kollektivvertrag kann von den Vertragspart-
nern einvernehmlich abgeändert oder beendet wer-
den.

Kündigung des
Pensionskassenvertrages

§ 26. entfällt.

X. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Verweisungen

§ 27. (1) Soweit nicht anders angegeben, beziehen
sich Verweisungen imVertragstext auf Bestimmungen
dieses Kollektivvertrages.

(2) Verweisungen auf Gesetze beziehen sich auf de-
ren jeweils gültige Fassung.

(3) Auf im Kollektivvertrag nicht geregelte Punkte
hinsichtlich der Pensionskassenzusage finden der ge-
nehmigte Geschäftsplan der Pensionskasse, der ge-
mäß § 6 abzuschließende Pensionskassenvertrag so-
wie die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere das PKG und das BPG, Anwendung.

In-Kraft-Treten der 1. Änderung

§ 28. Die §§ 2 , 2 a und 4 in der Fassung der 1. Ände-
rung treten mit 23.September 2005 in Kraft.

In-Kraft-Treten der 2. Änderung

§ 29. § 3a tritt mit 1.Dezember 2005 in Kraft.

In-Kraft-Treten der 3. Änderung

§ 30. § 14 Abs 5 tritt mit 1. Jänner 20 11 in Kraft.

In-Kraft-Treten der 4. Änderung

§ 31. § 3b sowie § 6 Abs 2 lit b) und lit c) treten in der
Fassung der 4. Änderung mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

In-Kraft-Treten der 5. Änderung

§ 32. § 13 tritt in der Fassung der 5. Änderung mit
1. Jänner 2014 in Kraft.
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JETZT Mitglied werden!
Familienname ..................................................................................  Vorname .............................................................    Frau  Herr

Geburtsdatum Titel ...........................................Geburtsname ...................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort ..................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail .............................................................................................

 Angestellte/r  Lehrling  Werkvertrag  geringfügig beschäftigt  Freier Dienstvertrag  Selbstständig (Gewerbeschein)

 Zeitarbeitskraft SchülerIn  StudentIn  dzt. ohne Beschäftigung  Zweitmitgliedschaft  FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ..........................................................   Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........................................

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) ..................................................................  Dienstort ..........................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................

Branche ................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR Beitrittsmonat/-jahr

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag, der jährlich angepasst wird (siehe www.gpa-djp.at/
mitgliedsbeitrag). Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

 Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dürfen, um über 
Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu übermitteln. Die Einwilligung 
kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

 Betriebsabzug

Ich erkläre, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingsentschädigung abgezogen werden kann. Ich 
erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten (angegebene 
Daten und Gewerkschaftszugehörigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten, Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienst-
zeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der Gewerkschaft verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung 
zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

 SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)

Ich ermächtige die GPA-djp, die Zahlungen meines Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der GPA-djp auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

 monatlich  alle 2 Monate  jedes Quartal  1/2 jährlich  jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des Mitglieds-
beitrages über den Betrieb nicht mehr möglich ist, ersuche ich die Zahlungsart ohne Rücksprache auf SEPA-Lastschrift von meinem bekannt gegebenen 
Konto umzustellen.

IBAN BIC

.......................................................................................................................
Datum/Unterschrift

Ich bestätige, umseits stehende Datenschutzerklärung (auch abrufbar
unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

......................................................................................
Datum/Unterschrift

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301,
eMail: service@gpa-djp.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541 WerberIn-Mitgliedsnummer: ..........................................................
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Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In 
dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wichtigsten 
Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 
Eine umfassende Information, wie der Österreichische Gewerkschafts-
bund (ÖGB)/Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 
Papier (GPA-djp) mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht, fi nden 
Sie unter www.oegb.at/datenschutz.

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Österreichische 
Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits von Ihnen angege-
benen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für Zwecke der Mitglieder-
verwaltung der Gewerkschaft und für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft 
bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen können. 
Rechtliche Basis der Datenverarbeitung ist Ihre Mitgliedschaft im ÖGB/
GPA-djp; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Ein-
willigung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB/GPA-djp selbst oder 
durch von diesem vertraglich beauftragte und kontrollierte Auftragsver-
arbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht 
oder nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Die Datenverarbeitung 
erfolgt ausschließlich im EU-Inland.

Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB/GPA-djp in Bezug auf die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten die Rechte auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische Daten-
schutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

GPA-djp
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa-djp.at

Österreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 
Tel.: +43 (0)1 534 44-0
E-Mail: oegb@oegb.at 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 
datenschutzbeauftragter@oegb.at.

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:

 IG PROFESSIONAL  IG FLEX  IG SOCIAL  IG EDUCATION  IG MIGRATION

 IG EXTERNAL  IG IT  IG POINT-OF-SALE

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann 
jederzeit von mir widerrufen werden.

 Frau  Herr Titel .............................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail ............................................................................................

......................................................................................................
Datum/Unterschrift

MITMACHEN – MITREDEN – MITBESTIMMEN

Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen Menschen mit ähn-
lichen Berufs  merkmalen zusammen. Zum Aus tau schen von Erfahrungen 
und Wissen, zum Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter 
Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer berufl icher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere 
berufl iche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder briefl ich) regel-
mäßig Infor mationen über Anliegen, Aktivitäten und Einladungen für 
Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre berufl ichen Interessen auf direktem Weg in die 
Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten an Projekten, Bildungs-
ver an stal tungen, Kampagnen, Internet-Foren und anderen für Ihre Berufs-
gruppe maßgeschneiderten Veran stal tungen, auch auf regionaler Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwickelte berufs-
spezifi sche Dienstleis tungen und Produkte in An spruch (Fachberatung 
auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen Ihrer berufl ichen 
Vertre tung auf Bundesebene sowie regionaler Ebene und nehmen 
dadurch Einfl uss auf die gewerkschaftliche Meinungsbildung und 
Entschei dung.

Nähere Infos dazu unter: www.gpa-djp.at/interesse
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Ihre Kontaktadressen der
GPA-djp

Service-Hotline: 05 0301-301
Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Druck, Journalismus, Papier
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
service@gpa-djp.at

Regionalgeschäftsstelle Wien
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Regionalgeschäftsstelle Niederösterreich
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

Regionalgeschäftsstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

Regionalgeschäftsstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

Regionalgeschäftsstelle Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

Regionalgeschäftsstelle Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Regionalgeschäftsstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

Regionalgeschäftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

Regionalgeschäftsstelle Vorarlberg
6901 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa-djp.at
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Unser Service für Sie:

 Rechtsberatung und Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

 Beratung zu Arbeitsrecht, Arbeitszeit, Abfertigung Neu, Kollektivvertrag,
Einstufung, Überstunden, Karenz und Mutterschutz, Weiterbildung uvm.

 Mehr Information durch die Mitgliederzeitschrift KOMPETENZ

 Umfassendes Service durch die Mitglieds-CARD,
auch im Bereich Freizeit, Sport, Kultur und Urlaub

Mitglied sein bringt‘s!
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